
ISSN 0340-7551

Amts- und Mitteilungsblatt
der Bundesanstalt für Materialforschung
und -prüfung (BAM)

Amtliche Bekanntmachungen

Zulassungen, Nachträge und Sicherheitstechnische Wertungen für die Bauart einer Verpackung
zur Beförderung gefährlicher Güter

Zulassungsschein für ein Abdichtungselement ,gefügt aus Kunststoffdichtungsbahnen (KDB)

Zulassungsscheine des Bundesbahn-Zentralamtes Minden (Westfalen)

Auf dem Umschlag

3/92
Band 22

Seite

397

464

472

Aufgaben der Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM) 11

Erlaß des Bundesministers für Wirtschaft über die Bundesanstalt für Materialprüfung (BAM)
vom 1. September 1964, Auszug 111

Gesetz zu dem Europäischen Übereinkommen vom 30. September 1957 über die internationale
Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße (ADR) vom 18. August 1969, Auszug 111

Gesetz über explosionsgefährliche Stoffe vom 17. April 1986, geändert du rch das Dritte
Rechtsbereinigungsgesetz vom 28. Juni 1990 111

Waffengesetz vom 19. September 1972, zuletzt geändert durch das Zweite Gesetz zur Änderung
des Waffengesetzes vom 14. Juli 1980, Auszug 111



Aufgaben der Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM)

Die Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung ist als
Bundesoberbehörde im Geschäftsbereich des Bundesmini
sters für Wirtschaft das technisch-wissenschaftliche Staats
institut der Bundesrepublik Deutschland für Werkstoff
wissenschaften, Materialprüfung, Chemische Analytik und
Sicherheitstechnik. Dieser Komplex stellt in allen Industrie
ländern einen technologischen Schlüsselbereich dar, da
Materialien als Konstruktions- und Funktionswerkstoffe die
Grundlage der gesamten Technik bilden. Die Materialfor
schung, die zuverlässige, normengerechte Prüfung und
chemische Analyse sowie die sicherheitstechnische Beur
teilung von Werkstoffen, Bauteilen und Konstruktionen sind
wesentliche Voraussetzungen für eine leistungs- und wett
bewerbsfähige Wirtschaft im Hinblick auf die Anforderungen
an Qualität und Zuverlässigkeit technischer Produkte, Um
weltschutzerfordernisse und die Notwendigkeit der sparsa
men Verwendung von Rohstoffen und Energie.

Die Bundesanstalt hat die Aufgabe, die Entwicklung der
deutschen Wirtschaft zu fördern, indem sie Werkstoff- und
Materialforschung betreibt, die Materialprüfung sowie die
chemische Analytik und Sicherheitstechnik stetig weiter
entwickelt. In diesem Rahmen bestehen folgende Arbeits
schwerpunkte:

1. Technisch-wissenschaftliche Grundlagen des Material
wesens, der Sicherheitstechnik und der chemischen
Analytik einschließlich zugehöriger Referenzmaterialien
und -verfahren

2. Materialsicherung einschließlich Qualitätssicherung,
Materialschutz, Recycling

3. Öffentliche technische Sicherheit

4. Technologien im Umwelt- und Gesundheitsschutz

5. Technologien in der Energiesicherung

6. Technologie- und Wissenstransfer

Ihre Arbeiten gliedern sich in:

A Forschung und Entwicklung, besonders auf denjenigen
Gebieten, die der Leistungssteigerung der Wirtschaft,
der Sicherheitstechnik sowie der SChaffung und Erhal
tung volkswirtschaftlicher Werte dienen,

B Prüfung und Untersuchung von Stoffen und technischen
Produkten auf der Basis von Gesetzen, Verordnungen
oder technischen Regeln,

C Beratung und Information von Bundesministerien sowie
Durchführung von Aufgaben, die ihr von diesen im Ein
vernehmen mit dem Bundesministerium für Wirtschaft
Übertragen werden, Durchführung von Aufträgen aus
der Wirtschaft, Beratung und Information von Wirtschafts
und Verbraucherorganisationen sowie Mitwirkung in
nationalen und internationalen Gremien und Normen
ausschüssen und bei derTechnischen Zusammenarbeit
mit Entwicklungsländern.

Die Ergebnisse ihrer und fremder wissenschaftlicher Arbei
ten hat die Bundesanstalt zu sammeln, zu ordnen und der
Allgemeinheit zugänglich und nutzbar zu machen.
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Zulassungen, Nachträge und Sicherheitstechnische Wertungen für die Bauart einer Verpackung
zur Beförderung gefährlicher Güter

ZULASSUNGSSCHEIN

1.
1.1

1.2

Nr. D/BAH 3880/4Cl
tür die Bauart einer Verpackung zur Beförderung

gefährlicher Güter
Aktenzeichen 1.5/64 550

Rechtsgrundlagen
§ 5 (1) der Verordnung über die Beförderung gefährlicher Gü
ter mi t Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See -. GGVSee) vom
24. Juli 1991 (BGB1. I, S. 1714).

§ 9 Abs. 3 Nr. 5 der Verordnung über die innerstaatliche
und grenzüberschrei tende Beförderung gefährlicher Güter
auf Straßen (Gefahrgutverordnung Straße - GGVS) in der Neu
fassung vom 13.November 1990 (BGBl. I, S. 2454).

8.6

9.

10.
10.1

Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach dieser
Bauart muß nach den "Technischen Richtlinien für die Über
wachung der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung ge
fährlicher Güter (TRV 001)", Verkehrsblatt Heft 16, 1987,
S. 562 durchgeführt werden.

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicher
stellen, daß alle Auflagen über die Ver\lendung der Ver
packungen demjenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut
einsetzt/befüllt, bekannt sind.

Sonstiges
Die Bauart entspricht den in den internationalen Überein
kommen für den Straßenverkehr (ADR), Eisenbahnverkehr (RIO),
und Seeverkehr (IHOG-Code) sowie den in den Empfehlungen
der Vereinten Nationen (UN) festgelegten Prüfanforderungen
für Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter.

1.3 § 9 Abs. 3 der Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschrei tende Beförderung gefährlicher Güter mit Eisen
bahnen (Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE) in der Neufas
sung vom 10. Juni 1991 (BGBl. I, Seite. 1225).

2. Antragsteller
Bundesamt für Vehrtechnik
Postfach 7360

5400 Koblenz

10.2 Diese Zulassung vi rd unter dem Vorbehal t des jederzei t igen
Viderrufs erteilt.

10.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung
bei.

10.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zei t im "Amts- und
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Haterialforschung und
-prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentli<;ht.

1000 Berlin 45, den 24.02.1992

Unter den Eichen 87

BUNDESANSTALT FÜR HATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG (BAH)3.

4.

Beschreibung der Bauart
Kiste aus Naturholz

Anforderungen an die Bauart
Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Prü
fungszeugnis Erp A Nr. L 0583/501 vom 22.01.1991 (KIHU
90160) des Bundesamt für Yehrtechnik und Beschaffung, Ref.
YH I 4, Postfach 7360, 5400 Koblenz vom 09.01.1991 einer
Bauartprüfung vergleichbar dem "Anhang I, IHDG-Code deutsch"
(Bundeszeiger Nr. 98a vom 01. Juni 1991) unterzogen \lorden
sind.

Fachgruppe 1.5
Gefahrgutumschließungen

ImAuf~L

Dipl.-Ing. H. W. Hübner
Oberregierungsrat

Laboratorium 1.52
'lerpackungen

n Auftrag

)~'\f-J
Jipl.-Ing.(FH) Y. Taegner

5.

6.

7.

Zulassung
Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart ~ird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nr. 4 erfüllt werden,
zugelassen.

Fertigung von Verpackungen
Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß bei
den serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart
festgelegten Anforderungen erfüllt sind.

Kennzeichnung
Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten
Verpackungen sind dauerhaft und gut sichtbar \lie folgt zu
kennze ichnen:

(;) 4C1 IY 21 I SI ID/BAH 3880 - BY

(Herstellungsdatum gem. Nr. 6.2 e,

Anhang I, IHDG-Code deutsch)

ZULASSUNGSSCHEIN

Nr. D/BAH 38B1I4C1
für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung

gefährlicher Güter
Aktenzeichen 1.5/64 522

1. Rechtsgrundlagen
1.1 § 5 (1) der Verordnung über die Beförderung gefährlicher Gü

ter mit Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See - GGVSee) vom
24. Juli 1991 (BGBl. I, S. 1714).

1.2 § 9 Abs. 3 Nr. 5 der Verordnung über die innerstaatliche
und grenzüberschrei tende Beförderung gefährlicher Güter
auf Straßen (Gefahrgutverordnung Straße - GGVS) in der Neu
fassung vom 13.November 1990 (BGB1. I, S. 2454).

1.3 § 9 Abs. 3 der Verordnung über die innerstaatliche und
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter mit
Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE) in der
Neufassung vom 10. Juni 1991.(BGBl. I, Seite. 1225).

2. Antragsteller

Bundesamt für lJehrtechnik
Postfach 7360

8. Auflagen über die Ver\lendung der Verpackungen
8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und

entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für
gefährliche Güter verwendet werden, wenn fßr sie nach den
Vorschriften der GGVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zuläs
sig sind.

8.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der
Verpackungsgruppen 11 oder 111 verwendet verden.

8.3 Folgende Grenzdaten für den Inhalt bzw. die Verpackung dür
fen nicht überschritten werden:
Bruttomasse: 20,3 kg

Die physikalischen Eigenschaften der Füllgüter müssen den
Eigenschaften der im Prüfbericht gemäß Nr. 4 genannten Prüf
füllgüter entsprechen.

B.4

8.5

3.

4.

5400 Koblenz

Beschreibung der Bauart

Kiste aus Na tur.holz mi t Innenverpackungen
(Kisten aus Pappe)

Anforderungen an die Bauart
Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß
Prüfungszeugnis Erp A Nr.L 0914/501 vom 10.04.1991 und Erp A
Nr. L 1497/501 vom 12.04.1991, beide vom Bundesamt für
tlehrtechnik und Beschaffung, Ret. YH I 4, Postfach 7360,
5400 Koblenz vom 09.01.1991 einer Bauartprüfung vergleichbar
Anhang I, IHDG-Code deutsch (Bundeszeiger Nr. 98a
vom 01. Juni 1991) unterzogen worden sind.
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5.

6.

7.

Zulassung

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nr. 4 erfüllt werden,
zugelassen.

Fertigung von Verpackungen

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß bei
den serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart
fes tgelegten Anforderungen erfüllt sind.

Kennzeichnung

1. Neufassung zum

ZULASSUNGSSCHEIN

Nr. D/BAM 3881/4Cl
für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung

gefährlicher Güter
Aktenzeichen 1.5164 522

1. Rechtsgrundlagen
1.1 § 5 (1) der Verordnung über die Beförderung gefährlicher GU

ter mit Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See - GGVSee) vom
24. Juli 1991 (BGBL I, S. 1714).

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten
Verpackungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu
kennzeichnen:

CD 4ClIY 30/S/ 10/BAM 3881 - BII

(Herstellungsdatum gern. Nr. 6.2 e,

Anhang I, IHDG-Code, deutsch)

1.2 § 9 Abs. 3 Nr. 5 der Verordnung über die innerstaatliche
und grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter
auf Straßen (Gefahrgutverordnung Straße - GGVS) in der Neu
fassung vom 13.November 1990 (BGBl. I, S. 2454).

1.3 § 9 Abs. 3 der Verordnung über die innerstaatliche und
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter mit
Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE) in der
Neufassung vom 10. Juni 1991 (BGB1. I, Seite. 1225).

8. Auflagen über die Venlendung der Verpackungen

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und
en tsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für
gefährliche Güter vervendet werden, wenn für sie nach den
Vorschri ften der GGVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zuläs
sig sind.

2. Antragsteller
Bundesamt für lIehrtechnik
Pos t fach 7360

5400 Koblenz

H.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der
Verpackungsgruppen 11 oder 111 verwendet werden.

3. Beschreibung der Bauart
Kis te aus Na turholz mi t Innenverpackungen (Kis ten aus Pappe)

8.2 Oie Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der
Verpackungsgruppen II oder II1 verwendet werden.

8.3 Folgende Grenzda ten für den Inhalt bzw. die Verpackung dür
fen nicht überschri tten werden:
Bru t tomasse: 30.0 kg

7. Kennzeich~

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten
Verpackungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu
kennzeichnen:

(D4C1/Y 30/S/ .......•.....•. /0/BAM 3881 - BII

(Herstellungsdatum gem. Nr. 6.2 e,

Anhang I, IMDG-Code deutsch)

Zulassung
Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nr. 4 erfüllt werden,
zugelassen.

Fertigung von Verpackungen
Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig
gefertigt werden. Oer Hersteller muß gewährleisten, daß bei
den serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart
festgelegten Anforderungen erfüllt sind.

Anfo['de['ungen an die Bauart
Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Prü
fungszeugnis Erp A Nr.L 0914/501 vom 10.04.1991 (KIMU OM
60001) vom Bundesamt für lIehr technik und Beschaffung, Ref.
11M I 4, Postfach 7360, 5400 Koblenz einer Bauartprüfung
vergleichbar Anhang I. IMOG-Code deutsch (Bundeszeiger Nr.
98a vom 01. Juni 1991) unterzogen worden sind.

8. Auflagen über die Verwendung der Verpackungen
B.. 1 Die nach der zugelassenen Bauar t serienmäßig gefer t igten und

entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für
gefährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach den
Vorschriften der GGVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zuläs
sig sind.

5.

6.

4.

10.2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzei tigen
Viderrufs erteilt.

10.4 DLeser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im l'Amts_ und
Mi tteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und
-prÜfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht.

1000 Berlin 45, den 11.10.1991

10,"3 Diesem ·Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung
bei.

10.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen Überein-.
kommen für den Straßenverkehr (AOR), Eisenbahnverkehr (RIO).
und Seeverkehr (IMOG-Code) sowie den in den Empfehlungen
der Vereinten Nationen (UN) festgelegten Prüfanfordecungen
für V€:rpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter.

10. $tmstiges

Die physikalischen Eigenschaften der Füllgüter müssen den
Eigenschaften der im Prüfbericht gemäß Nr. 4 genannten Prüf
füllgüter entsprechen.

9. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sic.her
stellen, daß alle Auflagen über die Venl/endung der Ver
packungen demjenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut
einsetzt/befüllt, bekannt sind.

B.l.

8.5 IJ i [d die zuge lassene Verpackungsbauar tals zusammengese t z te
Verpackung - auch mi t anderen als in diesem Zulassungsschein
beschriebenen Innenverpackungen - verlJendet, muß nachweisbar
sichergestellt sein, daß die zusammengesetzte Verpackung mit
den Innenverpackungen ebenso wirksam i.st wie die zugelassene
Verpackungsbauart.

8.6 Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach dieser
Bauart muß nach den "Technischen Richtlinien für die Über
wachung der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung ge
fährlicher Güter (TRV 001)", Verkehrsblatt Heft 16, 1987,
S. 562 durchgeführt werden.

8.3 I'olgende Grenzda ten für den Inhal t bzw. die Verpackung dür
fen nicht überschritten werden:
Bruttomasse; 30,0 kg

Unter den Eichen 87

BIJNDESAN:;TALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UNO -PRÜrUNG (Bt.M)

Fachgnrppr= j. 5
GeiahL"gu tumschließuuger.
Im Auftrag

~j~k~-r
Oipl.-Ing. H. V. Hübner
OIJerregierungsrat

Laboratorium 1.52
'erpackungen

Auftrag

~-"",: yv\-./
ipl.-Ing.(FH) 11. Taegnec

Die physikalischen Eigenschaften der Füllgüter müssen den
Eigenschaften der im Prüfbericht gemäß Nr. 4 genannten Prüf
füllgüter entsprechen.

8.4

8.5 lIird die zugelassene Verpackungsbauart als zusammengesetzte
Verpackung - auch mi t anderen als in diesem Zulassungsschein
beschriebenen Innenverpackungen - verwendet, muß nachweisbar
sichergestellt sein, daß die zusammengesetzte Verpackung mit
den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie die zugelassene
Verpackungsbauart.
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8.6 Oie Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach dieser
Bauart muß nach den "Technischen Richtlinien für die Über
wachung der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung ge
fährlicher Güter (TRV 001)", Verkehrsblatt Heft 16, 1987,
S. 562 durchgeführt werden.

5. Zulassung
Die un ter Nr. 3 beschriebene Bauar t wird un ter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nr. 4 erfüllt werden,
zugelassen.

9. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nach~eisbar sicher
stellen, daß alle Auflagen über die Verwendung der Ver
packungen demjenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut
einsetztlbefüllt, bekannt sind.

6. Fertigung von Verpackungen
Nach der zugelassenen Bauart dUrfen Verpackungen serien
mäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten,
daß bei den serienmäßig gefertigten Verpackungen die für
die Bauart festgelegten Anforderungen erfüllt sind.

Kennzeichnung
Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten
Verpackungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu
kennzeichnen:

10. Sonstiges
10.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen Überein

kommen für den Straßenverkehr (ADR), Eisenbahnverkehr (RIO),
und Seeverkehr (IHDG-Code) sowie den in den Empfehlungen
der Vereinten Nationen (UN) festgelegten Prüfanforderungen
für Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter.

10.2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen
~iderrufs erteilt.

7.

CD 4H2IY 26/S/ ••••.••.•••••• • /D/BAM 3882 - SL
(Herstellungsdatum gern. Nr. 6.2(e),
Anhang I, IHDG-Code deutsch)

10.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rech tsmi t telbelehrung
bei.

10.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zei t im "Amts- und
Hitteilungsblatt der Bundesanstalt für Haterialforschung und
-prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht.

1000 Berlin 45, den 20.11.1991

Unter den Eichen 87

8. Auflagen über die Verwendung der Verpackungen
8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten

und entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen
für gefährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach
den Vorschriften der GGVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen
zulässig sind.

8.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der Ver
packungsgruppen II oder III vervendet werden.

BUNDESANSTALT FÜR HATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG (BAM)

Fachgruppe 1. 5
Gefahrgutumschließungen

ImAu~~

Dipl.-Ing. H. V. Hübner
Oberregierungsrat

Laboratorium 1.52
Verpackungen
1m Auftrag

r'lky-V
Jipl.-Ing.(FH) V. Taegner

8.3 Folgende Grenzdaten für den Inhalt bzw. die Verpackung
dürfen ntcht überschri tten werden:
Bruttomasse: 25,4 kg

Die physikalischen Eigenschaften der Füllgüter müssen den
Eigenschaften der im Prüfbericht gemäß Nr. 4 genannten
Prüf füllgüter entsprechen.

8.4

8.5

ZULASSUNGSSCHEIN

Nr. D/BAM 3882/4H2
für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung

gefährlicher Güter
Aktenzeichen 1. 5/64 746

1. Rechtsgrundlagen
1.1 § 5 (1) der Verordnung über die Beförderung gefährlicher

Güter mi t Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See - GGVSee)
vom 24. Juli 1991 (BGB1. I, S. 1714).

1.2 § 9 Abs. 3 Nr. 5 der Verordnung über die innerstaatliche
und grenzüberschrei tende Beförderung gefährlicher Güter
auf Straßen (Gefahrgutverordnung Straße - GGVS) in der
Neufassung vom 13. November 1990 (BGBt. I, S. 2454).

1.3 § 9 Abs. 3 der Verordnung über die innerstaatliche und
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter mi t
Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE) in der
Neufassung vom 10. Juni 1991 (BGBt. I, Seite 1225).

2. Antragsteller
Bundesamt für ~ehrtechnik und Beschaffung
Refera t VH I 4
Pos t fach 7360

5400 Koblenz

8.6 Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach d~eser

Bauart muß nach den "Technischen Richtlinien für die Uber
wachung der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung
gefährlicher Güter (TRV 001)", Verkehrsblatt Beft 16, 1987,
S. 562 durchgeführt werden.

9. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicher
stellen, daß alle Auflagen über die Verwendung der Ver
packungen demjenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut
einsetzt/befüllt, bekannt sind.

10. Sonstiges
10.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen Überein

kommen für den Straßenverkehr (ADR), Eisenbahnverkehr
(RIO), und Seeverkehr (IHDG-Code) sowie den in den Empfeh
lungen der Vereinten Nationen (UN) festgelegten Prüfanfor
derungen für Verpackungen zur Beförderung gefährlicher
Güter.

10.2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen
\liderrufs erteilt.

10.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmi t telbelehrung
bei.

10.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zei t im "Amts
und Mi tteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialfor
schung und -prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffent
licht.

1000 Berlin 45, den 18. Dezember 1991

Unter den Eichen 87

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG (BAH)

3.

4.

Beschreibung der Bauart
Kiste aus massivem Kunststoff

Anforderungen an die Bauart
Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Prüf
ungszeugnis Nr. ErpA Nr. M0356/50117 für DH 50044A2 vom
04.07.1991 der Vehrtechnischen Dienststelle für Vaffen und
Hunition, Postfach 17 64 in 4470 Meppen einer Bauartprüfung
vergleichbar dem "Anhang I, IMOG-Code deutsch" (Bundes
anzeiger Nr. 98a wom 01. Juni 1991) unterzogen worden sind.

Fachgruppe 1. 5
Ge fahrgu tverpackungen
und Großpackmi ttel
Im Auftrag

*CwrDipl.-Ing. H. 11. Hübner
Oberregierungsrat

Laboratorium 1.52
ferpackungen

AUftflu /<~7

1 1/ -- /'_ v- (),~~-
,>1. -Ing. (FH)~ Roesler
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ZULASSUNGSSCHEIN
9. Der in NL. 2 genannte Antragsteller muß nach~eisbar sicher

stellen, daß alle Auflagen über die Verwendung der Ver
packungen demjenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut
einsetzt/befüllt, bekannt sind.

Nr. D/BAM 3883/1H1
für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung

gefährlicher Güter
Aktenzeichen 1.5/64 583

1. Rech tsgrund1age

§ 5 (1) der Verordnung über die Beförderung gefährliche~

Güter mit Seeschiffen (Gefahrgutverordnul1g See - GGVSee~

vom 24. Juli 1991 (BGBI. I, S. 1714).

10. Sonstiges

10.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen Überein
kommen für den Seeverkehr (IHDG-Code) sovie den in den Em
pfehlungen der Vereinten Nationen (UN) festgelegten Prüfan
forderungen für Verpackungen zur Beförderung gefährlicher
Güter.

10.2 Dieser Zulassungsschein ersetzt den Zulassungsschein-Nr.
102 272 vom 21.11.1985 der Firma Sauer Plastik GmbH, 8632
Neustadt b. Coburg der hiermit sein Gültigkeit verliert.

2. Antragsteller

Sauer Plas tik GmbH & Co. KG
Pos t fach 15 04
8632 Neustadt b. Co burg

10.3 Diese Zulassung vird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen
Viderrufs erteilt.

10.4 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung
bei.

3. Beschreibung der Bauart

Faß aus Kunststoff mi t nichtabnehmbaren Deckel
Nennvolumen: 1,0 1

10.5 Dieser Zulassungsschein '.Iird zu gegebener Zeit im "Amts
und Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialfor
schung und -prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffent
licht.

1000 Berlin 45, den 23.10.1991

Unter den Eichen 87

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG (BAM)

Laboratorium 1.52
Verpackungen

Dipl.-Ing. B.-U. Vienecke

Im Auftrag

Dipl.-Ing. H. V. Hübner
Oberregierungsra t

Fachgruppe 1.5
Gefahrgu tverpackungen
und Großpackmi t tel
Im Auftrag

Zulassung

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart ...... ird unter der Vorau:s
setzung, daß die Anforderungen nach Nr. 4 erfüllt ....erden.
zugelassen.

Anforderungen an die Bauart

Die Bauart muß den Baumus tern en tsprechen I die gemäß Prü.:
bericht Nr. 102272 11.11.1985 der Bundesbahn-Versuchsan·
stalt Hinden (Vestf.) und sicherheitstechnischer Vertung
der Bundesanstalt für materialforschung und -prüfung einter
Bauartprüfung vergleichbar mi t dem "Anhang I, IMDG-Code
deutsch" (Bundesanzeiger Nr. 98a vom 01. Juni 1991) unte.>
zogen worden sind.

5.

4.

6. Fertigung von Verpackungen

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serien
mäßig gefertigt werden. Der Herstelller muß gewährleisten,
daß bei den serienmäßig gefertigten Verpackungen die für
die Bauart festgelegten Anforderungen erfüll t sind. ZULASSUNGSSCHEIN

7. Kennzeichnung

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten
Verpackungen sind dauerhaft und gut sichtbar "",ie folgt zu
kennzeichnen:

Nr. D/BAH 3884/4G
für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung

gefährlicher Güter
Aktenzeichen 1.5/44 065

IH1/Y/l00/ ........•••.•.. /D/BAM 3883 - SP
(Herstellungsdatum gem. Nr. 6.2(e),
Anhang I, 1MDG-Code deutsch)

1. Rechtsgrundlagen

8. Auflagen über die Verwendung der Verpackungen

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten
und entsprechend Nt". 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen
fur gefährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach
den Vorschriften der GGVSee solche Verpackungen zulässig
sind.

8.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der
Verpackungsgruppen II oder 1II verwendet werden.

8.3 Die Dichte der Füllgüter darf 1,2 gcm- 3 (Verpackungsgruppe
I1 und III) nicht überschreiten. Ggf. ist dabei die Begren
zung der Nettohöchstmasse nach Anhang I, IMDG-Code deutsch
zu beachten.

1.1 § 5 (1) der Verordnung über die Beförderung gefährlicher Gü
ter mit Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See - GGVSee) vom
24. Juli 1991 (BGBl. I, S. 1714).

1.2 § 9 Abs. 3 Nr. 5 der Verordnung über die innerstaatliche
und grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter
auf Straßen (Gefahrgutverordnung Straße - GGVS) in der
Neufassung vom 13. November 1990 (BGB1. I, S. 2454).

1.3 § 9 Abs. 3 der Verordnung über die innerstaatliche und
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter mit
Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE) in der
Neufassung vom 10. Juni 1991 (BGBl. I, Seite 1225).

Die Dichte und der Dampfdruck der den Prüffüllgütern be
züglich der chemischen Verträglichkei t zuzuordnenden Füll
güter darf die entsprechende, durch den Prüfbericht gemäß
Nr. 4 nachgewiesene Leistungsfähigkeit nicht überschreiten.

2. An trags teller
Chemische Betriebe Pluto GmbH
Pos tfach 20 05 23
4690 Herne

8.4 Der gemessene Gesamtüberdruck im Behälter (Dampfdruck des
Füllgutes plus Partialdruck evtl. vorhandener Gase vermin
dert um 100 kPa) bei 55°C auf der Grundlage des maximalen
Füllungsgrades und einer Füll temperatur von
15°C darf 67 kPa nich t überschrei ten.

8.5

3. Beschreibung der Bauart
Kiste aus zVleiTJelliger Uellpappe mi t Innenverpackungen
(Flaschen aus Kunststoff)

4. Anforderungen an die Bauart
Die Bauart mug den Baumustern entsprechen, die gemäß Prüf
bericht Nr. 845/90 vom 24.08.1990·des Verbandes der
Vellpappe-Industrie e, V., ForschungsteIle, Hilpertstr. 22,

8.6 Die Übervachung der Fertigung von Verpackungen nach di,eser
Bauart muß nach den "Technischen Richtlinien für die Uber
lJachung der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung
gefährlicher Güter (TRV 001)", Verkehrsblatt Hett 16, 1987,
S. 562 durchgeführt verden.

6100 Darmstadt einer Bauartprüfung vergleichbar dem "Anhang
I·desIIIDG-Code deutsch" (Bundesanzeiger Nr. 98a vom 01.
Juni 1991) unterzogen vorden sind.

5. Zulassung
Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus-
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setzung, daß die Anforderungen nach Nr. 4 erfüllt verden,
zugelassen. ZULASSUNGSSCHEIN

6. Fertigung von Verpackungen
Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig
gefertigt werden. Der Hersteliler muß gewährleisten, daß bei
den serienmäßig·gefertigten Verpackungen die für die Bauart
festgelegten Anforderungen erfüllt sind.

Nr. D/BAH 3885/4G
für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung

gefährlicher Güter
Aktenzeichen 1.5143 681

7. Kennzeichnung
Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten
Verpackungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu
kennzei chnen:

o 4G/Y 23/S/ •..••••.•..... . /D/BAH 3884 - AIIH
~ (Herstellungsdatum gem. Nr. 6.2 (e),

Anhang I, IHDG-Code deutsch)

1. Rechtsgrundlagen
1.1 § 5 (1) der Verordnung über die Beförderung gefährlicher

Güter mit Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See - GGVSee)
vom 24. Juli 1991 (BGBl. I, S. 1714).

1.2 § 9 Abs. 3 Nr. 5 der Verordnung über die innerstaatliche
und grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter
auf StraKen (Gefahrgutverordnung Straße - GGVS) in der
Neufassung vom 13. Nowember 1990 (BGBl. I, S. 2454).

8. Auflagen über die Verwendung der Verpackungen

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefert igten und
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für
gefährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach den
Vorschriften der GGVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen
zulässig sind.

2. Antragsteller
Bans Schwarzkopf GmbH
B822 lIassertrüdingen IMFR

1.3 § 9 Abs. 3 der Verordnung über die innerstaatliche und
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter mit
Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE) , in der
Neufassung vom 10.Juni 1991(BGBl.I, Seite 1225).

Anforderungen an die Bauart
Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Prüf
bericht Nr. 417/89 vom 17.11.1989 und Nr.8l8/90 vom
11.06.1990 der Forschungsstelle des VOll, Bilpertstr.22;
6100 Darmstadt einer Bauartprüfung vergleichbar nach dem
"Anhang I des IHDG-CODE deutsch" (Bundesanzeiger Nr.98a
vom Ol.Juni 1991) unterzogen worden sind.

Beschreibung der Bauart
Kiste aus einwelliger lIellpappe mit Innenverpackungen
(Verpackungen aus Kunststoff, Glas, Aluminium)

4.

3.

Die physikalischen Eigenschaften der Püllgüter müssen den
Eigenschaften der im Prüfbericht gemäß Nr. 4 genannten
Prüffüllgü ter en tsprechen.

Folgende Grenzdaten für den Inhalt bzw. die Verpackung
dürfen nicht überschritten ",erden:
Bruttomasse: 23 kg

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der
Verpackungsgruppen 11 oder 111 verwendet werden.

8.4

8.3

8.2

8.5

8.6

9.

10.

Wird die zugelassene Verpackungs bauart als zusammengesetzte
Verpackung - auch mi t anderen als in diesem Zulassungsschein
beschriebenen Innenverpackungen - verwendet, muß nachweisbar
sichergestellt sein, daß die zusammengesetzte Verpackung mit
den Innenverpackungen ebenso wirksam ist vie die zugelassene
Verpackungsbauar t.

Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach d~eser

Bauart muß nach den "Technischen Richtlinien für die Uber
wachung der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung gefähr
licher Güter (TRV 001)", Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562
durchgeführt werden.

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicher
stellen, daß alle Auflagen über die Verwendung der Ver
packungen demjenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut
einsetzt/befüllt, bekannt sind.

Sonstiges

5.

6.

7.

Zulassung
Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nr. 4 erfüllt werden,
zugelassen.

Fertigung von Verpackungen
Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serien
mäßig gefertigt werden. Der Herstell1er muß gewährleisten,
daß bei den serienmäßig gefertigten Verpackungen die für
die Bauart festgelegten Anforderungen erfüllt sind.

Kennzeichnung
Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten
Verpackungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu
kennzeichnen:

4G/Y' )/S/ ..•........•.. . /D/BAH 3885 - Timm
(Herstellungsdatum gem. Nr. 6.2 (e),

Anhang I, IHDG-Code deutsch)

10.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen Überein
kommen für den Straßenverkehr (ADR) , Eisenbahnverkehr (RIO),
und Seeverkehr (IHDG-Code) sowie den in den Empfehlungen der
Vereinten Nationen (UN) festgelegten Prüfanforderungen für
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter.

10.2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen
lIiderrufs erteilt.

10.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rech tsmi t telbelehrung bei.

10.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts- und
Hi t teilungsbla t t der Bundesanstal t für Ha terialforschung und
-prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht.

1000 Berlin 45, den 21.10.1991
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*) An dieser Stelle ist entsprechend der Baugröße die je
weilige Bruttomasse unter Berücksichtigung der Grenz
verte nach Nr. 8.3 einzusetzen; dabei ist auf die
nächstfolgende ganze Zahl aufzurunden.

8. Auflagen über die Vervendung der Verpackungen

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten
und entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen
für gefährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach
den Vorschriften der GGVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen
zulässig sind.

8.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der
Verpackungsgruppen 11 oder 111 verwendet werden.

8.3 Folgende Grenzdaten für den Inhalt bzw. die Verpackung
dürfen nicht überschritten werden:

BUNDESANSTALT FÜR HATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG (BAH) Bruttomasse: 8,3 kg für den Kopf der Baureihe
Bruttomasse: 18,4 kg für den Fuß der Baureihe

Fachgruppe 1. 5
Gefahrgutverpackungen
und Großpackmi tte1
Im Auftrag

~~
Di pI. -Ing. H. 11. Hübner
Oberregierungsrat

Laboratorium 1.52
Verpackungen

Im Auftrag / '

J. )A:.,kt1·1
DipI.-Ing. D. Hertens

Die physikalischen Eigenschaften der Füllgüter müssen den
Eigenschaften der im Prüfbericht gemäß Nr. 4 genannten
Prüffüllgüter entsprechen.

8.4 -

8.5 Vird die zugelassene Verpackungsbauart als zusammengesetzte
Verpackung'- auch mit anderen als in diesem Zulassungs
schein beschriebenen Innenverpackungen - verwendet, muß
nachweisbar sichergestellt sein, daß die zusammengesetzte
Verpackung mit den Innenverpackungen ebenso wirksam ist vie
die zugelassene Verpackungsbauart.

8.6 Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach dieser
Bauart muß nach den tlTechnischen Richtlinien für die Über-
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10.2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen
1Jiderrufs erteilt.

10. Sonstiges

10.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen Überein
kommen für den Straßenverkehr (ADR), Eisenbahnverkehr
(RIO), und Seeverkehr (IMDG-Code) sowie den in den
Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) festgelegten
Prüfanforderungen fOr Verpackungen zur Beförderung gefähr
licher Güter.

ZULASSUNGSSCHEIN
Nr. D/BAM 3886/4Cl

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung
gefährlicher Güter

Aktenzeichen 1.5164 470

Laboratorium 1.52
Verpackungen

JA ·ILL-t
Ing. M. Skutnik

Im Auftrag

Dipl.-Ing. H. \I. Hübner
Oberregierungsrat

Fachgruppe 1. 5
Gefahrgutverpackungen
und Großpackmittel
Im Auftrag

/t;~

wachung der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung
gefährlicher GOter (TRV 001)", Verkehrsblatt Heft 16, 1987,
S. 562 durchgeführt werden.

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicher
stellen, daß alle Auflagen über die Verwendung der Ver
packungen demjenigen, der die Verpackungen fOr Gefahrgut
einsetzt/befUllt, bekannt sind.

9.

10.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung
bei.

10.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts
und Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialfor
schung und -prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffent
licht.

lCJO Berlin 45, den 15.11.1991

1. Rechtsgrundlagen
1.1. § 5 (1) der Verordnung über die Beförderung gefährlicher

Güter mit Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See - GGVSee) vom
24. Juli 1991 (BGBl. I, S. 1714).

1.2. § 9 Abs. 3 Nr. 5 der Verordnung über die innerstaatliche und
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf
Straßen (Gefahrgutverordnung Straße - GGVS) in der
Neufassung vom 13. November 1990 (BGBl. I, S. 2454).
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BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCBUNG UND -PRÜFUNG (BAM)

Fachgruppe 1. 5
Gefahrgutverpackungen
und Großpackmit tel
Im Auftrag

Laboratorium 1.52
Verpackungen

Im Auftrag

1.3. §9 Abs. 3 der Verordnung über die innerstaatliche und
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter mit
Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE) in der
Neufassung vom 10. Juni 1991 (BGBl. I, Seite 1225).

2. Antragsteller
Bundesamt für lIehrtechnik und Beschaffung
Postfach 7360

Dip1.-Ing. B. 11. Hübner
Oberregierungsra t

JA.U-:'i
Ing. M. Skutnik

3.

5400 Koblenz

Beschreibung der Bauart
Kiste aus Naturholz mit Innenverpackung
(Dosen aus Pappe, Beutel aus Textilgewebe)

1. Nachtrag zum

ZULASSUNGSSCHEIN

Anforderungen an die Bauart
Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß
Prüfbericht Nr. K0923/501 vom 14.01.1991 der
lIehrtechnischen Dienststelle fOr \laffen und Munition,
Postfach 1764, 4470 Meppen vergleichbar dem "Anhang I,
IMDG-Code deutsch" Bundesanzeiger Nr. 98a vom 01. Juni 1991)
unterzogen worden sind.

Nr. D/BAM 3885/4G
für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung

gefährlicher Güter
Aktenzeichen 1.5143 681

5. Zulassung
Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der
Voraussetzung, daß die Anforderungen nach Nr. 4 erfüllt
werden, zugelassen.

8.2. Verpackungen dürfen für gefährliche GOter der
Verpackungsgruppen 11 oder III verwendet werden.

8.3 Folgende Grenzdaten für den Inhalt bzw. die Verpackung
dürfen nicht überschritten werden:
Bruttomasse: 60,0 kg

Die physikalischen Eigenschaften der Füllgüter mOssen den
Eigenschaften der im Prüfbericht gemäß Nr. 4 genannten
Prü ffüllgü ter en tsprechen.

Der Punkt 7 des Zulassungsscheines wird wie folgt erweitert:

7. Kennzeichnung
Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten
Verpackungen sind dauerhaft und gut sichbar wie folgt zu
kennzeichnen:

~ 4G/Y ·)/S/ ....•...•..•..• /D/BAM 3885 - THIMM
~ (Herstellungsdatum gern. Nr. 6.2 (e),

Anhang I, IMDG-Code deutsch)

') An dieser Stelle ist entsprechend der Baugröße die je
weilige Bruttomasse unter Berücksichtigung der Grenzwerte
nach Nr. 8.3 einzusetzen; dabei ist auf die nächstfolgende
ganze Zahl aufzurunden.

Dieser 1. Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zulassungs
schein Nr, D/BAM 3885/4G der Hans Schwarzkopf GmbH, 8822 Vasser
trüdingen IMFR vom 15.11.1991.

Diesem Nachtrag liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei.

Dieser Nachtrag wird zu gegebener Zei t im "Amts- und Mi tteilungs
blatt der Bundesanstalt für Materialforschung und -prOfung,
Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht.

1000 Berlin 45, den 02.04.1992

Unter den Eichen 87

6.

7.

8.
8.1

Fertigung von Verpackungen
Nach der zugelassenen Bauart dOrfen Verpackungen serienmäßig
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß bei
den serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart
festgelegten Anforderungen erfüllt sind.

Kennzeichnung
Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten
Verpackungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu
kennzeichnen:

4CI/Y 60/S/ .•........••.... /D/BAM 3886-DVG
(Herstellungsdatum gern. Nr. 6.2.(e),
Anhang I, IMOG-Code deutsch)

Auflagen über die Verwendung der Verpackungen
Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für
gefährliche Güter verwendet werden, wenn fOr sie nach den
Vorschriften der GGVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen
zulässig sind.

BUNDESANSTALT FÜR HATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG (BAM)
8.4

8.5
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8.6 Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach dieser
Bauart muß nach den "Technischen Richtlinien für die
Über~achung der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung
gefährlicher Güter (TRV 001)", Verkehrsblatt Beft 16, 1987,
S. 562 durchgeführt werden.

5. Zulassung
Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nr. 4 erfüllt werden,
zugelassen.

9. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar
sicberstellen, daß alle Auflagen über die Verwendung der
Verpackung demjenigen, der die Verpackung für Gefahrgut
einsetzt/befüllt, bekannt sind.

10.
10.1

Sonstiges
Die Bauart entspricht den in den internationalen
Übereinkommen für den Straßenverkehr (ADR), Eisenbahnverkehr
(RID), und Seeverkehr (IMDG-Code) sowie den in den
Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) festgelegten
Prüfanforderungen für Verpackungen zur Beförderung
gefährlicher Güter.

6.

7.

Fertigung von Verpackungen
Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serien
mäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten,
daß bei den serienmäßig gefertigten Verpackungen die für
die Bauart festgelegten Anforderungen erfüllt sind.

Kennzeichnung
Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten
Verpackungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu
kennzeichnen:

10.2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen
~iderrufs erteilt.

10.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung
bei.

10.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts- und
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und
-prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht.

1000 Berlin 45, den 13.11.1991

~ 4C1/Y 37/S/ .......•.....•. ID/BAM 3887 - BII
~ (Herstellungsdatum gem. Nr. 6.2(e),

Anhang I, IMDG-Code deutsch)

8. Auflagen über die Verwendung der Verpackungen
8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienrnäßig gefertigten

und entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen
für gefährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach
den Vorschriften der GGVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen
zulässig sind.
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BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCBUNG UND -PRÜFUNG (BAM)

Fachgruppe 1. 5
Gefahrgutverpackungen
und Großpackmittel

ImAUfk

Dipl. -Ing. H. ~. Hübne.
Oberregierungsrat

Laboratorium 1.52
·~rpackungen

.pl.-Ing. (FB) K. Stephan

8.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der
Verpackungsgruppen 11 oder 111 verwendet werden.

8.3 Folgende Grenzdaten für den Inhalt bzw. die Verpackung
dürfen nicht überschritten werden:
Bruttomasse: 37 kg

Die physikalischen Eigenschaften der Füllgüter müssen den
Eigenschaften der im Prüfbericht gemäß Nr. 4 genannten
Prüffüllgüter entsprechen.

8.4

8.5

ZULASSUNGSSCHEIN

8.6 Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach di.eser
Bauart muß nach den "Technischen Richtlinien für die Uber
wachung der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung ge
fährlicher Güter (TRV 001)", Verkehrsblatt Heft 16, 19B7,
S. 562 durchgeführt werden.

Nr. D/BAM 38871 4C1
für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung

gefährlicher Güter
Aktenzeichen 1. 5/64 451

9. Der in Ne. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicher
stellen, daß alle Auflagen über die Verwendung der Ver
packungen demjenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut
einsetzt(befüllt, bekannt sind.

1. Rechtsgrundlagen
1.1 § 5 (1) der Verordnung über die Beförderung gefährlicher

Güter mit Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See - GGVSee)
vom 24. Juli 1991 (BGBL I, S. 1714).

1.2 § 9 Abs. 3 Nr. 5 der Verordnung über die innerstaatliche
und grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter
auf Straßen (Gefahrgutverordnung Straße - GGVS) in der
Neufassung vom 13. November 1990 (BGBL I, S. 2454).

1.3 § 9 Abs. 3 der Verordnung über die innerstaatliche und
grenzüberschrei tende Beförderung gefährlicher Güter mi t
Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE) in der
Neufassung vom 10. Juni 1991 (BGBL I, Sei te 12<5).

10. Sons tiges

10.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen Überein
kommen für den Straßenverkehr (ADR) , Eisenbahnverkehr (RIO),
und Seeverkehr (1MDG-Code) sowie den in den Empfehlungen der
Vereinten Nationen (UN) festgelegten Prüfanforderungen für
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter.

10.2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen
Viderrufs erteilt.

10.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei.

10.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts- und
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und
-prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht.

2. Antragsteller
Bundesamt für lIehrtechnik u. Beschaffung
Postfach 73 60
5400 Koblenz

1000 Berlin 45, den 28.01.1992

Unter den Eichen 87

BUNDESANSTALT FÜR KATERIALFORSCBUNG UND -PRÜFUNG (BAM)

3.

4.

Beschreibung der Bauart
Kiste aus Naturholz, einfach

Anforderungen an die Bauart
Die Bauart muß den Baumustern (KIMU) DM 60906 entsprechen,
die gemäß Prüfbericht ErpA Nr. L0746/501 vom 18.06.1991 der
TJehrtechnischen Dienststelle für \laffen und Muni tion,
Postfach 17 64, 4470 Meppen einet Bauartprüfung,

vergleichbar dem "Anhang I, IMDG-Code deutsch" (Bundesan
zeiger Nr. 98a vom 01. Juni 1991) unterzogen worden sind
sowie dem Prüfplan für alte Kisten gem. Anlage 1.1 des o.g.
Prüfberichts entsprechen .

Fachgruppe 1. 5
Gefahrgutverpackungen
und Großpackmittel
Im Auftrag

Dipl.-Ing. H. ~. Bübner
Oberregierungsrat

Laboratorium 1.52
Verpackungen

Dipl.-Ing. D. Mertens
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ZULASSUNGSSCHEIN

Nr. D/BAK 3888/4A1
für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung

gefährlicher Güter
Aktenzeichen 1.5/64 696

1. Rechtsgrundla~

1.1 § 5 (1) der Verordnung über die Beförderung gefährlicher Gü
ter mit Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See - GGVSee) vom
24. Juli 1991 (BGBl. I, S. 1714).

1.2 § 9 Abs. 3 Nr. 5 der Verordnung über die innerstaatliche
und grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter
auf Straßen (Gefahrgutverordnung Straße - GGVS) in der
Neufassung vom 13. November 1990 (BGBl. I, S. 2454).

1.3 § 9 Abs. 3 der Verordnung über die innerstaatliche und
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter mit
Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE) in der
Neufassung vom 10. Juni 1991 (BGBl. I, Seite 1225).

2. Antragsteller
Bundesamt für Vehrtechnik und Beschaffung
Postfach 7360

5400 Koblenz

8.6 Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach dieser
Bauart muß nach den "Technischen Richtlinien für die Über
wachung der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung
gefährlicher Güter (TRV 001)", Verkehrsblatt Heft 16, 1987,
S. 562 durchgeführt werden.

9. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicher
stellen, daß alle Auflagen über die Verwendung der Ver
packungen demjenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut
einsetzt/befüllt, bekannt sind.

10. Sonstiges
10.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen Überein

kommen für den Straßenverkehr (ADR), Eisenbahnverkehr (RID) ,
und Seeverkehr (IMDG-Code) sowie den in den Empfehlungen
der Vereinten Nationen (UN) festgelegten Prüfanforderungen
für Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter.

10.2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen
Viderrufs erteil t.

10.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung
bei.

10.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im flAmts_ und
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und
-prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht.

1000 Berlin 45, den 13.11.1991

3. Beschreibung der Bauart
Kiste aus Stahl
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4.

5.

Anforderungen an die Bauart
Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Prüf
bericht Nr. M0085/501 vom 25.04.1991 der Vehrtechnischen
Dienststelle für Vaffen und Munition, Postfach 17 64, 4470
Meppen einer Bauartprüfung vergleichbar dem "Anhang I,
IMDG-Code deutsch" (Bundesanzeiger Nr. 98a vom 01. Juni
1991) unterzogen worden sind.

Zulassung
Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nr. 4 erfüllt werden,
zugelassen.

Fachgruppe 1. 5
Gefahrgutverpackungen
und Großpackmittel
Im Auftrag

~
Dipl.-Ing. H. V. Hübner
Oberregierungsrat

Laboratorium 1.52
Verpackungen

Im Auftrag

3~
Dipl.-Ing. (FH) M. Stephan

6.

7.

Fertigung von Verpackungen
Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig
gefertigt werden. Der Herstelller muß gewährleisten, daß bei
den serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart
festgelegten Anforderungen erfüllt sind.

Kennzeichnung
Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten
Verpackungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu
kennzeichnen:

r::'4AlIY 48/S/ /D/BAK 3888 - HOR *)

~ (Herstellungsdatum gem. Nr. 6.2 (e),
Anhang I, IMDG-Code deutsch)

*)ab 01.01.1992 "DNM" für
Fa. Karl Diehl-Mariahütte
6696 Nonnweiler-Mariahütte

ZULASSUNGSSCHEIN
Nr. D/BAM 3889/5H4

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung
gefährlicher Güter

Aktenzeichen 1.5/64 667

1. Rech tsgrund1agen
1.1 § 5 (1) der Verordnung über die Beförderung gefährlicher

Güter mit Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See - GGVSee)
vom 24. Juli 1991 (BGBl. I, S. 1714).

1.2 § 9 Abs.3 Nr. 5 der Verordnung über die innerstaatliche
und grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter
auf Straßen (Gefahrgutverordnung Straße - GGVS) in der
Neufassung vom 13. November 1990 (BGBl. I, S. 2454).

1. 3 § 9 Abs. 3 der Verordnung über die innerstaatliche und
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter mit
Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE) in der
Neufassung vom 10. Juni 1991 (BGBl. I, Seite 1225).

8. Auflagen über die Verwendung der Verpackungen
8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und

entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für
gefährliche Güter verwendet werden, wenn fUr sie nach den
Vorschriften der GGVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen
zulässig sind.

8.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der
Verpackungsgruppen 11 oder 111 verwendet werden.

8.3 Folgende Grenzdaten für den Inhalt bzw. die Verpackung
dürfen nicht überschritten werden:
Bruttomasse: 48,0 kg

Die physikalischen Eigenschaften der Füllgüter müssen den
Eigenschaften der im Prüfbericht gemäß Nr. 4 genannten
Prüffüllgüter entsprechen.

8.4

8.5
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2.

3.

4.

Antragsteller
Anhaltinische Chemische Fabriken
(ACF) GmbH Schönebeck
Magdeburger Str.241

0-3300 Schönebeck

Beschreibung der Bauart
Sack aus Kunststoffolie
Bruttornassse: 30,5 kg

Anforderungen an die Bauart
Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Prüf
bericht Nr. 910147/1 vom 16. 05. 1991 des TÜV Ostdeutsch
land, Sicherheit und Umweltschutz GmbH, Arbeitsbereich
Umwelt, Verkstoffe, Verpackung, Köthener Str.33,

0-4060 Halle, sowie dessen Schreiben vom 12.09.1991 einer
Bauartprüfung nach dem "Anhang I, IMDG-Code deutsch"
(Bundesanzeiger Nr. 98a vom 01. 06. 1991) unterzogen worden
sind.



ZULASSUNGSSCHEIN5.

6.

7.

8.
8.1

Zulassung
Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nr. 4 erfüllt werden,
zugelassen.

Fertigung von Verpackungen
Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig
gefertigt werden. Der Hersteilier muß gewährleisten, daß bei
den serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart
festgelegten Anforderungen erfüllt sind.

Kennzeichnung
Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten
Verpackungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu
kennzeichnen:

5H4/Y 31/S/ .••.••••••••••• /D/BAH 3889 - OPL
(Herstellungsdatum gem. Nr. 6.2 (e),
Anhang I, IHDG-Code deutsch)

Auflagen über die Verwendung der Verpackungen
Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für
gefährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach den
Vorschriften der GGVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen
zulässig sind.

1.
1.1

1.2

1.3

2.

Nr. D/BAH 3890/4G
für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung

gefährlicher Güter
Ak tenzeichen 1. 5/64 600

Rechtsgrundlagen
§ 5 (1) der Verordnung über die Beförderung gefährlicher Gü
ter mit Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See - GGVSee) vom
24. Juli 1991 (BGBL I, S. 1714).

§ 9 Abs. 3 Nr. 5 der Verordnung über die innerstaatliche
und grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter
auf Straßen (Gefahrgutverordnung Straße - GGVS) in der
Neufassung vom 13. November 1990 (BGBl. I, S. 2454).

§ 9 Abs. 3 der Verordnung über die innerstaatliche und
grenzüberschrei tende Beförderung gefährlicher Güter mi t
Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE) in der
Neufassung vom 10. Juni 1991 (BGBl. I, Seite 1225).

Antragsteller
Pyrotechnische Fabrik
Oskar Lünig GmbH & Co KG
Im Beigart 1

8.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der
Verpackungsgruppen 11 oder 111 verwendet werden.

8.3 Folgende Grenzdaten für den Inhalt bzw. die Verpackung
dürfen nicht überschritten werden:
Schüttdichte: 0,8 kg/Liter
Bruttomasse: 30,5 kg

Die physikalischen Eigenschaften der Füllgüter müssen den
Eigenschaften der im Prüfbericht gemäß Nr. 4 genannten
Prüffüllgüter entsprechen.

8.4

8.5

8.6 Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach dieser
Bauart muß nach den "Technischen Richtlinien für die Über
wachung der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung
gefährlicher Güter (TRV 001)", Verkehrsblatt Heft 16, 1987,
S. 562 durchgeführt werden.

9. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicher
stellen, daß alle Auflagen über die Verwendung der Ver
packungen demjenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut
einsetz t/befüll t, bekannt sind.

3.

4.

5.

6.

11 - 7000 Stuttgart 8

Beschreibung der Bauart
Kiste aus 2-welliger lIellpappe mit Innenverpackungen
(Kisten aus lIellpappe)

Anforderungen an die Bauart
Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Prüf
bericht Nr. 768/91 vom 10.06.1991 der Firma Hans Kolb
lIellpappe, Postfach 1554, 11 - 8940 Hemmingen einer Bauart-
prüfung nach dem "Anhang I, IHDG-Code deutsch"
(Bundesanzeiger Nr. 98a vom 01. Juni 1991) unterzogen vorden
sind.

Zulassung
Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart ",ird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nr. 4 erfüllt werden,
zugelassen.

Fertigung von Verpackungen
Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig
gefertigt werden. Der Hersteliier muß gewährleisten, daß bei
den serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart
festgelegten Anforderungen erfüllt sind.

10. Sonstiges
10.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen Überein

kommen für den Straßenverkehr (ADR), Eisenbahnverkehr (RIO),
und Seeverkehr (IHDG-Code) sowie den in den Empfehlungen
der Vereinten Nationen (UN) festgelegten Prüfanforderungen
für Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter.

10.2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen
lIiderrufs erteilt.

10.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung
bei.

10.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts- und
Hitteilungsblatt der Bundesanstalt für Haterialforschung und
-prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht.

1000 Berlin 45, den 09.12.1991

Unter den Eichen 87
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7. Kennzeichnung
Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten
Verpackungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu
kennzeichnen:

r::'4G/Y 33/S/ •••.••••..••.•• ID/BAH 3890 - HKM
~ (Herstellungsdatum gem. Nr. 6.2 (e),

Anhang I, IMDG-Code deutsch)

8. Auflagen über die Vervendung der Verpackungen
8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und

entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für
gefährliche Güter verwendet verden, \lenn für.• sie nach den
Vorschriften der GGVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen
zulässig sind.

8.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der
Verpackungsgruppen 11 oder 111 verwendet werden.

8.3 Folgende Grenzdaten für den Inhalt bzw. die Verpackung
dürfen nicht Uberschri tten werden:
Bruttomasse: 32,5 kg

Fachgruppe 1. 5
Ge fahrgu tverpackungen
und Großpackmittel
Im Auftrag

~
Dipl.-Ing. H. 11. Hübner
Oberregierungsrat

Laboratorium 1.52
Verpackungen

Im Auftrag

().~~
Dipl.-Ing.(FH) H. Stephan

Die physikalischen Eigenschaften der Füllgüter müssen den
Eigenschaften der im Prüfberich t gemäß Nr. 4 genann ten
PrüffUllgüter entsprechen.

8.4

8.5 lIird die zugelassene Verpackungsbauart als zusammengesetzte
Verpackung - auch mi t anderen als in diesem Zulassungsschein
beschriebenen Innenverpackungen - verwendet, muß nachweisbar
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8.6

9.

10.
10.1

sichergestellt sein, daß die zusammengesetzte Verpackung mit
den Innenverpackungen ebenso ~irksam ist ~ie die zugelassene
Verpackungsbauart.

Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach dieser
Bauart muß nach den "Technischen Richtlinien für die Über
~achung der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung
gefährlicher Güter (TRV 001)", Verkehrsblatt Heft 16, 1987,
S. 562 durchgeführt werden.

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicher
stellen, daß alle Auflagen über die Verwendung der Ver
packungen demjenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut
einsetztlbefüllt, bekannt sind.

Sonstiges
Die Bauart entspricht den in den internationalen Überein
kommen für den Straßenverkehr (ADR) , Eisenbahnverkehr (RIO),
und Seeverkehr (IHDG-Code) sowie den in den Empfehlungen
der Vereinten Nationen (UN) festgelegten Prüfanforderungen
für Verpackungen zur Heförderung gefährlicher Güter.

5. Zulassung
Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart vird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nr. 4 erfüllt werden,
zugelassen.

6. Fertigung von Verpackungen
Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig
gefertigt werden'. Der Hersteller muß gewährleisten, daß bei
den serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart
festgelegten Anforderungen erfüllt sind.

7. Kennzeichnung
Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten
Verpackungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu
kennzeichnen:

r::' 1A2IY 340/S/. ~'.•........•. . /D/BAH 3891 - BS
~ (Herstellungsdatum gern. Nr. 6.2 (e),

Anhang I, IHDG-Code deutsch)

8. Auflagen über die Vervendung der Verpackungen

10.2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen
Viderrufs erteilt.

10.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung
bei.

10.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts- und
Hitteilungsblatt der Bundesanstalt für Haterialforschung und
-prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht.

1000 Berlin 45, den 27.11.1991

Unter den Eichen 87

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für
gefährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach den
Vorschriften der GGVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zuläs
sig sind.

8.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der
Verpackungsgruppen Ir und III verl/endet verden.

8.3 Folgende Grenzdaten für den Inhalt bzw. die Verpackung dür
fen nicht überschritten werden:
Schüttdichte: 1,52 kglLiter
Bruttomasse : 340 kg

BUNDESANSTALT FÜR HATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG (BAH)

Fachgruppe 1. 5
Gefahrgutverpackungen
und Großpackmi ttel
Im Auftrag

Dipl.-Ing. H. V. Hübner
Oberregierungsrat

Laboratorium 1.52
Verpackungen

Im Auftrag

J.~~
Dipl.-Ing.(FH) H. Stephan

Die physikalischen Eigenschaften der Füllgüter müssen den
Eigenschaften der im Prüfbericht gemäß Nr. 4 genannten Prüf
füllgijter entsprechen.

8.4

8.5

8.6 Die Übervachung der Fertigung von Verpackungen nach d~eser
Bauart muß nach den "Technischen Richtlinien für die Uber
wachung der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung ge
fährlicher Güter (TRV 001)", Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S.
562 durchgeführt werden.

ZULASSUNGSSCHEIN

',Nr. D/BAH 389111A2
für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung

gefährlicher Güter
Aktenzeichen 1.5/64 692

1. Rechtsgrundlagen

1.1 § 5 (1) der Verordnung über die Beförderung gefährlicher
Güter mit Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See - GGVSee) vom
24. Juli 1991 (BGBl. I, S. 1714).

1.2 § 9 Abs. 3 Nr. 5 der Verordnung über die innerstaatliche
und grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter
auf Straßen (Gefahrgutverordnung Straße - GGVS) in der Neu
fassung vom 13. November 1990 (BGBl. I, S. 2454).

1.3 § 9 Abs. 3 der Verordnung über die innerstaatliche und gren
züberschrei tende Beförderung gefährlicher Güter mit Eisen
bahnen (Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE) in der Neufas
sung vom 10. Juni 1991 (BGBl. I, Seite 1225).

9. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicher
stellen, daß alle Auflagen über die Vervendung der Ver
packungen demjenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut
einsetztlbefüllt, bekannt sind.

10. Sonstiges

10.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen Überein
kommen für den Straßenverkehr (ADR) , Eisenbahnverkehr (RIO),
und Seeverkehr (IHDG-Code) sowie den in den Empfehlungen
der Vereinten Nationen (UN) festgelegten Prüfanforderungen
für Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter.

10.2 Diese Zulassung vird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen
Viderrufs erteilt.

"
10.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung

bei.

10.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts- und
Hitteilungsblatt der Bundesanstalt für Haterialforschung und
-prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht.

1000 Berlin 45, den 29.11.1991

Unter den Eichen 87

BUNDESANSTALT FÜR HATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG (BAH)
2.

3.

4.
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Antragsteller
Blechverpackungswerk GmbH
Industries tr. 25
0-3250 Sta&furt

Beschreibung der Bauart
Faß aus Stahl mit abnehmbarem Deckel
Nennvolumen: 216,5 Liter

Anforderungen an die Bauart
Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Prüf
bericht Nr. 910159/1 und 910159/2 vom 21.05.1991 des TÜV
Ostdeutschlands, Sicherheitu. Umweltschutz GmbH, Hitglied
der TÜV Rheinland Gruppe, Abt. Verpackung u. Gefahrgut,
Köthener Str. 33, 0-4060 Halle einer Bauartprüfung nach dem
"Anhang I, IHDG-Code deutsch" (Bundesanzeiger Nr. 98a vom
01. Juni 1991) unterzogen worden sind.

Fachgruppe 1.5
Gefahrgutverpackungen
und Großpackmit tel
Im Auftrag

Dipl.-Ing. H. Y. Hübner
Oberregierungsrat

Laboratorium 1.52
Verpackungen

Dipl. -Ing. D. Herrens



ZULASSUNGSSCHEIN 9. Der ln Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicher
stellen, daß alle Auflagen über die Verwendung der Ver
packungen demjenigen, der die Verpackungen fUr Gefahrgut
einsetzt/befüllt, bekannt sind.

1.

Nr. D/BAH 3892/1A2
für die Bauart"einer Verpackung zur Beförderung

gefährlicher Güter
Aktenzeichen 1. 5/64 693

Rechtsgrundlagen

10. Sonstiges

10.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen Überein
kommen fUr den Straßenverkehr (ADR), Eisenbahnverkehr (RIO),
und Seeverkehr (IMOG-Code) sowie den in den Empfehlungen
der Vereinten Nationen (UN) festgelegten Prüfanforderungen
für Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter.

1.1 § 5 (1) der Verordnung über die Beförderung gefährlicher GU
ter mit Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See - GGVSee) vom
24. Juli 1991 (BGBl. I, S. 1714).

1.2 § 9 Abs. 3 Nr. 5 der Verordnung über die innerstaatliche
und grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher GUter
auf Straßen (Gefahrgutverordnung Straße - GGVS) in der Neu
fassung vom 13. November 1990 (BGB1. I, S. 2454).

1.3 § 9 Abs. 3 der Verordnung Uber die innerstaatliche und gren
zUberschrei tende Beförderung gefährlicher GUter mi t Eisen
bahnen (Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE) in der Neufas
sung vom 10. Juni 1991 (BGBl. I, Seite 1225).

2. Antragsteller
Blechverpackungswerk GmbH
Indus triestr. 25
0-3250 Staßfurt

10.2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen
Viderrufs erteil t...

10.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung
bei.

10.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts- und
Hitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und
-prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht.

1000 Berlin 45, den 29.11.1991

Unter den Eichen 87
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3.

4.

Beschreibung der Bauart
Faß aus Stahl mit abnehmbarem Deckel
Nennvolumen: 210 Liter

Anforderungen an die Bauart
Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Prüf
bericht Nr. 910168/1 vom 12.06.1991 des TÜV Ostdeutschlands,
Sicherheit u. Umweltschutz GmbH, Hitglied der TÜV Rheinland
Gruppe, Abt. Verpackung u. Gefahrgut, Köthener Str. 33,
0-4060 Halle einer Bauartprüfung nach dem "Anhang I, IMOG
Code deutsch" (Bundesanzeiger Nr. 9Ba vom 01. Juni 1991) un
terzogen worden sind.

Fachgruppe 1. 5
Gefahrgu tverpackungen
und Großpackmi t tel
Im Auftrag

Dip1.-Ing. H. \/. Hübner
Oberregierungsra t

Laboratorium 1.52
Verpackungen

Im Auftrag

Dipl.-Ing. D. Mertens

5. Zulassung
Oie unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nr. 4 erfUllt werden,
zugelassen.

ZULASSUNGSSCHEIN

8.4

8.5

8. Auflagen über die Verwendung der Verpackungen

8.2 Die Verpackungen dUrfen fUr gefährliche GUter der
Verpackungsgruppen I, II und III verwendet werden.

Nr. D/BAH 3893/1A2
für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung

..' gefährlicher Güter
Aktenzeichen 1.5/64 694

Rech tsgrundlagen

§ 9 Abs. 3 Nr. 5 der Verordnung über die innerstaatliche
und grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter
auf Straßen (Gefahrgutverordnung Straße - GGVS) in der Neu
fassung vom 13. November 1990 (BGBl. I, S. 2454).

1.3 § 9 Abs. 3 der Verordnung Uber die innerstaatliche und gren
züberschreitende Beförderung gefährlicher GUter mit Eisen
bahnen (Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE) in der Neufas
sung vom 10. Juni 1991 (BGBl. I, Seite 1225).

1.2

1.

1.1 § 5 (1) der Verordnung über die Beförderung gefährlicher Gü
ter mit Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See - GGVSee) vom
24. Juli 1991 (BGBl. I, S. 1714).

3. Beschreibung der Bauart
Faß aus Stahl mit abnehmbarem Deckel
Nennvolumen: 210 Liter

4. Anforderungen an die Bauart
Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß PrUf
bericht Nr. 910168/2 vom 12.06.1991 des TÜV Ostdeutschlands,
Sicherheit u. Umweltschutz GmbH, Mitglied der TÜV Rheinland
Gruppe, Abt. Verpackung u. Gefahrgut, Köthener Str. 33,
0-4060 Halle etner Bauartprüfung nach dem "Anhang I, IHDG
Code deutsch" (Bundesanzeiger Nr. 98a vom 01. Juni 1991) un
terzogen worden sind.

2. Antragsteller
Blechverpackungswerk GmbH
Industriestr. 25
0-3250 Staßfurt

320/S/ /D/BAH 3892 - BS
(Herstellungsdatum gem. Nr. 6.2 (e),

Anhang I, IMDG-Code deutsch)

Kennzeichnung
Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten
Verpackungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu
I .'.:

Fertigung von Verpackungen
Nach der' zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß bei
den serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart
festgelegten Anforderungen erfüllt sind.

CD 1A2IX

7.

6.

8.3 Folgende Grenzdaten fUr den Inhalt bzw. die Verpackung dUr
fen nicht überschritten werden:
Schüttdichte: 1,43 kg/Liter
Brut tomasse : 320 kg

Die physikalischen Eigenschaften der Füllgüter müssen den
Eigenschaften der im Prüfbericht gemäß Nr. 4 genannten Prüf
füllgüter entsprechen.

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dUrfen fUr
gefährliche GUter verwendet werden, wenn fUr sie nach den
Vorschriften der GGVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zuläs
sig sind.

8.6 Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach d!.eser
Bauart muß nach den "Technischen Richtlinien für die Uber
wachung der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung ge
fährlicher Güter (TRV 001)", Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S.
562 durchgeführt werden.

5. Zulassung
Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus_
setzung, daß die Anforderungen nach Nr. 4 erfUllt werden,
zugelassen.

6. Fertigung von Verpackungen
Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig
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8. Auflagen über die Verwendung der Verpackungen

1.

7.

gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß bei
den serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart
festgelegten Anforderungen erfüllt sind.

~eichnung

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten
Verpackungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu
kennzeichnen:

lA2IY/100/ /D/BAH 3893 - BS
(Herstellungsdatum gem. Nr. 6.2 (e),

Anhang I, IROG-Code deutsch)

ZULASSUNGSSCHEIN

Nr. D/BAH 3894/ lAI
für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung

gefähr11 eher GU ter
Aktenzeichen 1.5/64 695

Rechtsgrundlagen

1.1 § 5 (1) der Verordnung über die Beförderung gefährlicher Gü
ter mi t Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See - GGVSee) vom
24. Juli 1991 (BGBl. I, S. 1714).

8.1, Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für
gefährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach den
Vorschriften der GGVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zuläs
sig sind.

8.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der
Verpackungsgruppen 11 und 111 verwendet werden.

8.3 Die Dichte der Füllgilter darf 1,2 g'cm- 3 (Verpackungsgruppe
11) bzw. 1,2 g'cm- 3 (Verpackungsgruppe 111) nicht
überschreiten. Ggf. ist dabei die Begrenzung der
Nettohöchstmasse nach Anhang I, IROG-Code, deutsch zu
beachten.

Die Dichte und der Dampfdruck der den Prüffüllgiltern be
züglich der chemischen Verträglichkeit zuzuordnenden FilII
güter darf die entsprechende, durch den Prilfbericht gemäß
Nr. 4 nachgewiesene Leistungsfähigkeit nicht überschreiten.

8.4 Der Gesamtilberdruck (Dampfdruck des FiliIgutes plus Parti
aldruck evtl. vorhandener Gase vermindert um 100 kPa) bei
55 ·C darf 70 kPa nicht überschrei ten.

8.5

8.6 Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach dieser
Bauart muß nach den "Technischen Richtlinien für die Über
wachung der Fertigung von Verpackungen zur Beförderun~ ge
"!.hrlicher Güter (TR" UU1)", Verkehrsblatt lieft 16, 1987, S.
562 durchgeführt werden.

9. fle.l:" in Nr. 2 genannte Antrag~teller muß nacll'Weisbar t:ichcl'
stellen, daß alle Auflagen über die Verwendung der Ver
packungen demjenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut
einsetzt/befüllt, bekannt sind.

1.2 § 9 Abs. 3 Nr. 5 der Verordnung Uber die innerstaatliche
und grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter
auf Straßen (Gefahrgutverordnung Straße - GGVS) in der Neu
fassung vom 13. November 1990 (BGBL I, S. 2454).

1.3 § 9 Abs. 3 der Verordnung über die innerstaatliche und gren
züberschreitende Beförderung gefährlicher Güter mit Eisen
bahnen (Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE) in der Neufas
sung vom 10. Juni 1991 (BGBL I, Seite 1225).

2. Antragsteller
Blechverpackungswerk GmbH
Industriestr. 25
0-3250 Staßfurt

3. Beschreibung der Bauart
Faß aus Stahl mi t nichtabnehmbarem Deckel
Nennvolumen: 216,5 Liter

4. Anforderungen an die Bauart
Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Prüf
bericht Nr. 910180 vom 11,07.1991 des TÜV Ostdeutschlands,
Sicherheit u. Umweltschutz GmbH, Hitglied der TÜV Rheinland
Gruppe, Abt. Verpackung u. Gefahrgut, Köthener Str. 33,
0-4060 Halle einer Bauartprüfung nach dem "Anhang I, IHOG
Code deutsch" (Bundesanzeiger Nr. 98a vom 01. Juni 1991) un
terzogen worden sind.

5. Zulassung
Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nr. 4 erfüllt werden,
zugelassen.

6. Fertigung von Verpackungen
Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig
gefertigt werden'. Der Hersteller muß gewährleisten, daß bei
den serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart
festgelegten Anforderungen erfüllt sind.

10. Sonstiges

10.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen Überein
kommen für den Straßenverkehr (ADR), Eisenbahnverkehr (RIO),
und Seeverkehr (I~DG-Code) sowie den in den Empfehlungen
der Vereinten Nationen (UN) festgelegten Prüfanforderungen
für Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter.

10.2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen
lIiderrufs erteilt.

10.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung
bei.

10.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts- und
Hitteilungsblatt der Bundesanstalt für Haterialforschung und
-prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht.

7.

8.

8.1

Kennzeichnunll:
Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten
Verpackungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu
kennzeichnen:

lAI/X/250/ /D/BAH 3894 - BS
(Herstellungsdatum gem. Nr. 6.2 (e),

Anhang I, IHOG-Code deutsch)

Auflagen über die Verwendung der Verpackungen

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für
gefährliche Güter vervendet werden, wenn für sie nach den
Vorschriften der GGVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zuläs
sig sind.

1000 Berlin 45, den 29.11.1991

Unter den Eichen 87
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8.2 Die Verpackungen dürfen fUr gefährliche Güter der
Verpackungsgruppen I, II und III verwendet werden.

8.3 Die Dichte der Füllgüter darf 1,2 g'cm- 3 (Verpackungsgruppe
I) bzw. 1,2 g'cm- 3 (Verpackungsgruppe II) bzw. 1,2 g'cm- 3

(Verpackungsgruppe 111) nicht überschreiten. Ggf. ist dabei
die Begrenzung der Nettohöchstmasse nach Anhang I, IHOG
Code, deutsch zu beaohten.

Fachgruppe 1. 5
Gefahrgutverpackungen
und Großpackmittel
Im Auftrag

Dipl.-Ing. H. 11. Hübner
Oberregierungsrat
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Labora torium 1. 52
Verpackungen

Im Auftrag

Dip1.-Ing. D. Hettens

Die Dichte und der Dampfdruck der den Prüffüllgütern be
züglich der chemischen Verträglichkei t zuzuordnenden Füll
güter darf die entsprechende, durch den Prüfbericht gemäß
Nr. 4 nachgewiesene Leistungsfähigkeit nicht überschreiten.

8.4 Der Gesamtüberdruck (Dampfdruck des Füllgutes plus Parti
aldruck ewtl. vorhandener Gase vermindert um 100 kPa) bei
55 ·C darf 170 kPa nicht überschreiten.

8.5



8.6 Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach d~eser

Bauart muß nach den "Technischen Rich tlinien für die Uber
wachung der Pertigung von Verpackungen zur Beförderung ge
fährlicher Güter (TRV 001)", Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S.
562 durchgeführt werden.

9. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicher
stellen, daß alle Auflagen über die Verwendung der Ver
packungen demjenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut
einsetzt/befUllt, bekannt sind.

10. Sons Uges

Dieser 1. Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zulassungs
schein Nr. D/BAH 3894/1A1 vom 29.11.1991 der Blechverpackungs
werk GmbH in 0-3250 Staßfurt.

Diesem Nachtrag liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei.

Dieser Nachtrag wird zu gegebener Zeit im IIAmts- und
Hitteilungsblatt der Bundesanstalt für Haterialforschung
und -Prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht.

1000 Berlin 45, den 30. Januar 1992
Unter den Eichen 87
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10.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen Überein
kommen für den St~enverkehr (ADR), Eisenbahnverkehr (RIO),
und Seeverkehr (IHOG-Code) sowie den in den Empfehlungen
der Vereinten Nationen (UN) festgelegten PrUfanforderungen
für Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter.

10.2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen
Viderrufs erteilt.

10.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung
bei.

10.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts- und
Hitteilungsblatt der Bundesanstalt für Haterialforschung und
-prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht.

Fachgruppe 1. 5
Gefahrgutverpackungen
und Großpackmittel
Im Auftrag

4~
Dipl.-Ing. H. V. Hübner
Oberregierungsrat

Labora tori um 1. 52
Verpackungen

1000 Berlin 45, den 29.11.1991

Unter den Eichen 87
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ZULASSUNGSSCHEIN

Nr. D/BAH 3895/3H1
für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung

gefährlicher Güter
Aktenzeichen 1.5/64 515

Pachgruppe 1. 5
Gefahrgutverpackungen
und Großpackmittel
Im Auftrag

Dip1.-Ing. H. V. Hübner
Oberregierungsrat

1. Nach t rag zum

Laboratorium 1.52
Verpackungen

Im AUftj. k~~
Dipl.-Ing. D. Hertens

1.

2.

Rechtsgrundlagen
Straßen Gefahrgutausnahmeverordnung vom 25. September 1985
(BGBl. I, S. 1925), Anlage I, Ausnahme Nr. S 61 in der Fas
sung der 2. Verordnung zur Änderung der Straßen-Gefahrgut
ausnahmeverordnung vom 24. Juli 1991 (BGBl. I. Nr. 48,
S. 1735).

Antragsteller
Hauser-Verke GmbH
Pos t fach 1620

ZULASSUNGSSCHEIN
Nr. D/BAH 3894/ lAI

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung
gefährlicher Gü ter

Ak tenzeichen 1. 5/64 865

3.

5040 Brühl

Beschreibung der Bauart
Kanister aus Kunststoff mit nichtabnehmbarem Deckel
Nennvolumen 30 1

Gemäß Antrag des TÜV Ostdeutschland, Sicherheit und Umweltschutz
GmbH, Köthener Str. 33, 0-4060 Halle (im Auftrag der Blechver
packungswerk GmbH in 0-3250 Staßfurt) vom 05.12.1991 werden die
Nr. 4. Anforderungen an die Bauart, die Nr. 7. Kennzeichnung und
die Nr. 8.4 Auflagen über die Verwendung der Verpackungen des
Zulassungsscheines wie folgt geändert:

4. Anforderungen an die Bauart
Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß dem
Prüfbericht Nr. 9101BO vom 05.08.1991 und dem Nachtrag dazu
vom 05.12.1991 des TÜV Ostdeutschland, Sicherheit und
Umweltschutz GmbH, Mitglied der TÜV Rheinland Gruppe,
Köthener Str. 33, 0-4060 Halle einer Bauartprüfung nach dem
"Anhang I, IHDG-Code deutsch" (Bundesanzeiger Nr. 98a vom
01. Juni 1991) unterzogen vorden sind.

7. Kennzeichnung
Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten
Verpackungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu
kennzeichnen:

1A1/XI350/ /D/BAH 3894 - BS
(Herstellungsdatum gem. Nr. 6.2(e),
Anhang I, IHOG-Code deutsch)

4.

5.

6.

7.

Anforderungen an die Bauart
Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Ge
samtprüfbericht Nr. 1.5/64 515 vom 27.11.1991 der Bundes
anstalt für Hateria1forschung und -prUfung (BAH), Unter den
Eichen 87. 1000 Berlin einer Bauartprüfung nach Nr. 2.1.4
der Ausnahme Nr. S 61 un terzogen worden sind.

Zulassung
Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nr. 4 erfüllt werden,
zugelassen.

Fertigung von Verpackungen
Nach der zugelassenen Bauart dUrfen Verpackungen serien
mäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten,
daß bei den serienmäßig gefertigten Verpackungen die fUr
die Bauart festgelegten Anforderungen erfUllt sind.

Kennzeichnung
Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten
Verpackungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu
kennzeichnen:

(D3HlIYI250/ ......••....... /D/BAH 3895 - H

(Hers tellungsdatum
gem. Anhang A. 5, GGVS)

B Auflagen Uber die Verwendung der Verpackungen

8.4 Der GesamtUberdruck (Dampfdruck des FUlIgutes plus Partial
druck evtl. vorhandener Gase vermindert um 100 kPa) bei
55°C darf 235 kPa nicht überschrei ten.

Jedes Versandstück muß zusätzlich deutlich und haltbar
folgende Aufschrift tragen:

"Höchstzulässiges FUllgevicht 25 kg"
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8. Auflagen über die Vervendung der Verpackungen
8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten

und entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen
für gefährliche Güter vervendet verden, venn für sie nach
den Vorschriften der Straßen-Gefahrgutausnahmeverordnung,
Ausnahme.Nr. S 61, solche Verpackungen zulässig sind.

5400 Koblenz

3. Beschreibung der Bauart
Kiste aus Naturholz mit Innenverpackungen (Kisten aus Pappe)

8.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der
Verpackungsgruppen 11 oder 111 vervendet verden.

8.3 Die Dichte der Füllgüter darf 1,2 g'cm- J (Verpackungs
gruppe 11) bzv. 1,8 g'cm- J (Verpackungsgruppe 111) nicht
überschreiten. Die Dichte und der Dampfdruck der den
Prüffüllgütern bezüglich der chemischen Verträglichkeit
zuzuordnenden Füllgüter darf die entsprechende, durch den
Prüfbericht gemäß Nr. 4 nachgewiesene Leistungsfähigkeit
nicht überschrei ten.

8.4 Der Gesamtüberdruck (Dampfdruck des Füllgutes plus Parti
aldruck evtL vorhandener Gase vermindert um 100 kPa) bei
55 ·C darf 167 kPa nicht überschreiten.

4. Anforderungen an die Bauart
Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Prü
fungszeugnis Erp A Nr.L 1497/501 vom 12.04.1991 (KIHU DM
87348) vom Bundesamt für lIehrtechnik und Beschaffung, Ref.
IIH I 4, Postfach 7360, 5400 Koblenz einer Bauartprüfung
vergleichbar Anhang I, IHDG-Code deutsch (Bundeszeiger Nr.
98a vom 01. Juni 1991) unterzogen vorden sind.

5. Zulassung
Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart vird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nr. 4 erfüllt werden,
zugelassen.

8.5

8.6 Die Übervachung der Fertigung von Verpackungen nach d~eser
Bauart muß nach den "Technischen Richtlinien für die Uber
wachung der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung
gefährlicher Güter (TRV 001)", Verkehrsblatt Heft 16, 1987,
S. 562 durchgeführt verden.

9. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicher
stellen, daß alle Auflagen über die Verwendung der Ver
packungen demjenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut
einsetzt/befüllt, bekannt sind.

10. Sonstiges
10.1 Diese Zulassung vird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen

lIiderrufs erteil t.

10.2 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung
bei.

10.3 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts
und Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Haterialfor
schung und -prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffent
licht.

6. Fertigung von Verpackungen
Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig
gefertigt ~erden. Der Hersteller muß gevährleisten t daß bei
den serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart
festgelegten Anforderungen erfüllt sind.

7. Kennzeichnung
Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten
Verpackungen sind dauerhaft und gut sichtbar vie folgt zu
kennzeichnen:

(D4Cl/Y 30/SI • ••••••••••••• • /D/BAM 3896 - BII

(Herstellungsdatum gem. Nr. 6.2 e,

Anhang I, IHDG-Code deutsch)

8. Auflagen über die Vervendung der Verpackungen
8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und

entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für
gefährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach den
Vorschriften der GGVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zuläs
sig sind.

8.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der
Verpackungsgruppen 11 oder 111 verwendet werden.

Unter den Eichen 87
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BUNDESANSTALT FÜR HATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG (BAH)

Laboratorium 1.52
Verpackungen

8.S Yird die zugelassene Verpackungsbauart als zusammengesetzte
Verpackung - auch mit anderen als in diesem Zulassungsschein
beschriebenen Innenverpackungen - verwendet, muß nachweisbar
sichergestellt sein, daß die zusammengesetzte Verpackung mit
den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie die zugelassene
Verpackungsbauart.

Die physikalischen Eigenschaften der Füllgüter müssen den
Eigenschaften der im Prüfbericht gemäß Nr. 4 genannten Prüf
füllgüter entsprechen.

8.3 Folgende Grenzdaten für den Inhalt bzw. die Verpackung dür
fen nicht übersehri tten werden:
Bruttornasse: 30,0 kg

8.4

11. Taegoer

Im Auftrag

Di!~t;~FH)

Fachgruppe L 5
Gefahrgutverpackungen

~~dA~~i:zel

Dipl.-Ing. H. 11. Hübner,
Oberregierungsrat

ZULASSUNGSSCHEIN

1.3 § 9 Abs. 3 der Verordnung über die innerstaatliche und
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter mit
Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE) in der
Neufassung vom 10. Juni 1991 (BGBl. I, Seite. 1225).

10.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung
bei.

10.2 Diese Zulassung vird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen
lIiderrufs erteilt.

Sonstiges
Die Bauart entspricht den in den internationalen Überein
kommen für den Straßenverkehr (ADR), Eisenbahnverkehr (RIO),
und Seeverkehr (IHDG-Code) sowie den in den Empfehlungen
der Vereinten Nationen (UN) festgelegten Prüfanforderungen
für Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter.

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar Slcner
stellen, daß alle Auflagen über die Verwendung der Ver
packungen demjenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut
einsetzt/befüllt, bekannt sind.

9.

10.
10.1

8.6 Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach d~eser

Bauart muß nach den "Technischen Richtlinien für die Uber
vachung der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung ge
fährlicher Güter (TRV 001)", Verkehrsblatt Heft 16, 1987,
S. 562 durchgeführt verden.

Nr. D/BAM 3896/4Cl
für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung

gefährlicher Güter
Aktenzeichen 1.5/64 835

§ 9 Abs. 3 Nr. 5 der Verordnung über die innerstaatliche
und grenzüberschrei tende Beförderung gefährlicher Güter
auf Straßen (Gefahrgutverordnung Straße - GGVS) in der Neu
fassung vom 13.November 1990 (BGBl. I, S. 2454).

Rechtsgrundlagen
§ 5 (1) der Verordnung über die Beförderung gefährlicher Gü
ter mi t Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See - GGVSee) vom
24. Juli 1991 (BGBL I, S. 1714).

1.2

1.
1.1

2. Antragsteller
Bundesamt für lIehrtechnik
Postfach 7360

10.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts- und
Hitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und
-prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht.
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1000 Berlin 45, den 20.12.1991

Unter den Eichen 87

8.3 Folgende Grenzdaten für den Inhalt bzw. die Verpackung
dürfen nicht überschri tten werden:
Bruttomasse: 158 kg

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG (BAM)

Fachgruppe 1. 5
Gefahrgutumschließunger

ImAu*~

Dipl.-Ing. H. 11. Hübner
Oberregierungsrat

Laboratorium 1.52
Verpackungen
Im Auftrag

r~Y"V
Dipl.-Ing.(FH) 11. Taegner

Die physikalischen Eigenschaften der Füllgüter müssen den
Eigenschaften der im Prüfbericht gemäß Nr. 4 genannten
Prüttüllgü ter en tsprechen.

8.4

8.5

8.6 Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach dieser
Bauart muß nach den IITechnischen Richtlinien für die Über
wachung der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung
gefährlicher Güter (TRV 001)", Verkehrsblatt Heft 16, 1987,
S. 562 durchgefühct werden.

ZULASSUNGSSCHEIN 9. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicher
stellen, daß alle Auflagen über die Verwendung der Ver
packungen demjenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut
einsetzt/befüllt, bekannt sind.

1.
1.1

Nr. D/BAM 3897/4B2
für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung

gefährlicher Güter
Aktenzeichen 1.5/64 826

Rech tsgrund1agen
§ 5 (1) der Verordnung über die Beförderung gefährlicher
Güter mit Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See - GGVSee)
vom 24. Juli 1991 (BGBL I, S. 1714).

10.
10.1

Sonstiges
Die Bauart entspricht den in den internationalen Überein
kommen für den Straßenverkehr (ADR) , Eisenbahnverkehr
(RIO), und Seeverkehr (IMDG-Code) sowie den in den Empfeh
lungen der Vereinten Nationen (UN) festgelegten Prüfanfor
derungen für Verpackungen zur Beförderung gefährlicher
Güter.

1.2 § 9 Abs. 3 Nr. 5 der Verordnung über die innerstaatliche
und grenzüberschrei tende Beförderung gefährlicher Güter
auf Straßen (Gefahrgutverordnung Straße - GGVS) in der
Neufassung vom 13. November 1990 (BGBI. I, S. 2454).

1. 3 § 9 Abs. 3 der Verordnung über die innerstaatliche und
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter mit
Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE) in der
Neufassung vom 10. Juni 1991 (BGBI. I, Seite 1225).

10.2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen
l1iderrufs erteilt.

10.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung
bei.

10.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im UAmts
und Hitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialfor
schung und -prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffent
licht.

2. Antragsteller
Bundesamt für l1ehrtechnik und Beschaffung
Referat 11M I 4
Pos t fach 7360

5400 Koblenz

1000 Berlin 45, den 05. Dezember 1991

Unter den Eichen 87
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3.

4.

Beschreibung der Bauart
Kiste aus Aluminium mi t Innenauskleidung

Anforderungen an die Bauart
Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß
Prüfungszeugnis Nr. ErpA Nr. M0356/501/6 für DM 82113AI-A4
vom 31.10.1991 der lIehrtechnische Dienststelle für lIaffen
und Munition, Postfach 17 64 in 4470 Meppen einer Bauart
prüfung nach dem "Anhang I, IMDG-Code deutsch" (Bundesan
zeiger Nr. 98a vom 01. Juni 1991) unterzogen worden sind.

Fachgruppe 1. 5
Gefahrgutverpackungen
und Großpackmit tel

Im AU~l~

Dipl.-Ing. H. 11. Hübner
Oberregierungsrat

Laboratorium 1.52
Verpackungen

(tfl~
DiPI.-Ing6~ Roes1er

7. Kennzeichnung
Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten
Verpackungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu
kennzeichnen:

0'B2IY 158/S/ .....••.•..•.. .lD/BAM 3897 - PIIO\V (Herstellungsdatum gem. Nr. 6.2(e),
Anhang I, IMDG-Code deutsch)

8. A~flagen über die Verwendung der Verpackungen
8.1 D,e nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten

und entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen
für gefährliche Güter vervendet werden t wenn für sie nach
den Vorschriften der GGVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen
zulässig sind.

5.

6.

Zulassung
Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nr. 4 erfüllt verden,
zugelassen.

Fertigung von Verpackungen
Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serien
mäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten,
daß bei den serienmäßig gefertigten Verpackungen die für
die Bauart festgelegten Anforderungen erfüllt sind.

ZULASSUNGSSCHEIN

Nr. D/BAM 3898/1A1
für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung

gefährlicher Güter
Aktenzeichen 1.5/64 779

1. Rech tsgrundlagen
1.1 § 5 (1) der Verordnung über die Beförderung gefährlicher Gü

ter mit Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See - GGVSee) vom
24. Juli 1991 (BGBl. I. S. 1714).

1.2 § 9 Abs. 3 Nr. 5 der Verordnung über die innerstaatliche
und grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter
auf Straßen (Gefahrgutverordnung Straße - GGVS) in der
Neufassung vom 13. November 1990 (BGBI. I, S. 2454).

1.3 § 9 Abs. 3 der Verordnung über die innerstaatliche und
grenzüberschreitende Heförderung gefährlicher Güter mit
Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE) in der
Neufassung vom 10. Juni 1991 (BGBl. I. Seite 1225).

2. Antragsteller
Klever Stanz- und Verpackungs GmbH
Sommerdei eh 3

8.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der
Varpackungsgruppen II oder III verwendet werden.

4190 Kleve
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3. Beschreibung der Bauart
Paß aus Stahl mit nich tabnehmbarem Deckel.

Nennvolumen: 216,5 Liter

1000 Berlin 45, den 12.12.1991
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4.

5.

Anforderungen an die Bauart
Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Prüf
bericht Nr. 103 429 vom 13.05.1986 der Deutschen
Bundesbahn, Versuchanstalt HindenIV, Abteilung für Hechanik,
Pionierstr. 10, 4950 HindenN einer Bauartprüfung nach dem
"Anhang I, IHDG-Code deutsch" (Bundesanzeiger Nr. 98a vom
01. Juni 1991) unterzogen worden sind.

Zulassung
Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart ~ird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nr. 4 erfüllt werden,
zugelassen.

Fachgruppe 1. 5
Gefahrgutverpackungen
und Großpackmittel
Im Auftrag

It~
Dipl.-Ing. R. V. Hübner
Ober regierungsrat

Laboratorium 1.52
Verpackungen

Im Auftrag

/), /!h~5
/

Dipl. -Ing. D. Hertens

ZULASSUNGSSCHEIN

8.4 Der Gesamtüberdruck (Dampfdruck des Füllgutes plus Parti
aldruck evtl.. vorhandener Gase vermindert um 100 kPa) bei
55 'c darf 233 kPa nicht übersch~eiten.

6.

7.

8.
8.1

8.2

8.3

8.5

8.6

9.

10.
10.1

Fertigung von Verpackungen
Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß bei
den serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart
festgelegten Anforderungen erfüllt sind.

Kennzeichnung
Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten
Verpackungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu
kennzeichnen:

lAl/X 1.5/350/ /D/BAH 3898 - KSV
(Herstellungsdatum gem. Nr. 6.2 (e),
Anhang I, IHDG-Code deutsch)

Auflagen über die Verwendung der Verpackungen
Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dOrfen für
gefährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach den Vo
rschriften der GGVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zulässig
sind.

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der
Verpackungsgruppen I, II oder III vervendet werden.

Die Dichte der Püllgüter darf 1,53 g'cm-' (Verpackungsgruppe
I) bzw. 2,30 g'cm-' (Verpackungsgruppe 11) bzw. 3,43 g'cm-'
(Verpackungsgruppe III) nicht überschreiten. Ggf. ist dabei
die Begrenzung der Nettohöchstmasse nach Anhang I, IMDG-Code,
deu tsch zu beach ten.

Die Dichte und der Dampfdruck der den Prüffüllgiltern bezüglich
der chemischen Verträglichkeit zuzuordnenden Füllgüter darf
die entsprechende, durch den Prüfbericht gemäß Nr. 4 nachge
wiesene Leis tungsfähigkei t nicht überschrei ten.

Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach dieser
8auart muß nach den "Technischen Richtlinien für die Über
wachung der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung gefähr
licher Güter (TRV 001)", Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562
durchgeführt werden.

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicher
stellen, daß alle Auflagen über die Verwendung der Verpackun
gen demjenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut einsetztl
befüllt, bekannt sind.

Sonstiges
Die Bauart entspricht den in den internationalen Überein
kommen für den Straßenverkehr (ADR), Eisenbahnverkehr (RIO),
und Seeverkehr (IHDG-Code) sowie den in den Empfehlungen der
Vereinten Nationen (UN) festgelegten Prüfanforderungen für
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter.

1.
1.1

1.2

1.3

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Nr. D/BAH 3899/4G
für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung

gefährlicher Güter
Aktenzeichen 1.5164 614

Rechtsgrundlagen
§ 5 (1) der Verordnung über die Beförderung gefährlicher Gü
ter mit Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See - GGVSee) vom
24. Juli 1991 (BGBI. I, S. 1714).

§ 9 Abs. 3 Nr. 5 der Verordnung über die innerstaatliche
und grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter
auf Straßen (Gefahrgutverordnung Straße - GGVS) in der Neu
fassung vom l3.November 1990 (BGBI. I, S. 2454).

§ 9 Abs. 3 der Verordnung über die innerstaatliche und
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter mit
Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE) in der
Neufassung vom 10. Juni 1991 (BGBI. I, Seite. 1225).

Antragsteller
Arnstadt Verpackung GmbH
Postfach 226

o - 5210 Arnstadt

Beschreibung der Bauart

Kiste aus einwelliger Vellpappe mit Innenverpackungen
(Dosen aus Kunststoff)

Anforderungen an die Bauart
Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Prüf
bericht Nr.910l32/l vom 25.06.1991 einer Bauartprüfung
vergleichbar dem "Anhang I, IMDG-Code deutsch" (Bundesanzei
ger Nr. 98a vom 01. Juni 1991) unterzogen worden sind.

Zulassung
Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nr. 4 erfüllt werden,
zugelassen.

Fertigung von Verpackungen
Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäSig
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daS bei
den serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart
festgelegten Anforderungen erfüllt sind.

Kennzeichnung
Die nach der zugelassenen Bauart serieMäßig gefertigten
Verpackungen sind dauerhaft und gut sichtbar vie folgt zu
kennzeichnen:

~4G/Y 5ISI /D/BAH 3899 - ARN
(Herstellungsdatum gem. Nr. 6.2 e,
Anhang I, IMDG-Code, deutsch)

10.2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen
lIiderrufs erteil t.

10.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei.

10.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts- und
Hitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und
-prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht.
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8. Auflagen über die Verwendung der Verpackungen
8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmä&ig gefertigten und

entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für
gefährliche Güter verwendet werden, venn für sie nach den
Vorschriften der GGVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zuläs
sig sind.

8.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der
Verpackungsgruppen 11 oder 111 verwendet verden.



8.3 Folgende Grenzdaten für den Inhalt bzw. die Verpackung dür
fen nicht überschritten werden:
Bruttomasse: 4,5 kg

Die physikalischen Eigenschaften der FUllgUter mUssen den
Eigenschaften der im Prüfbericht gemäß Nr. 4 genannten PrUf
füHgüter entsprechen.

8.4

8.5 l1ird die zugelassene Verpackungsbauart als zusammengesetzte
Verpackung - auch mit anderen als in diesem Zulassungsschein
beschriebenen Innenverpackungen - verwendet, muß nachweisbar
sichergestellt sein, daß die zusammengesetzte Verpackung mit
den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie die zugelassene
Verpackungsbauart.

8.6 Die Überwachung der Pertigung von Verpackungen nach dieser
Bauart muß nach den "Technischen Richtlinien fUr die Über
wachung der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung ge
fährlicher GUter (TRV 001)", Verkehrsblatt Heft 16, 1987,
S. 562 durchgeführt werden.

3. Beschreibung der Bauart
Kiste aus einwelliger Vellpappe mit Innenverpackungen
(Dosen aus Kunststoff)

4. Anforderungen an die Bauart
Die Bauart muß den BaUOlustern entsprechen, die gemäß Prüf
bericht Nr.910132/2 vom 25.06.1991 einer Bauartprüfung
vergleichbar dem "Anhang I, IMDG-Code deutsch" (Bundesanzei
ger Nr. 98a vom 01. Juni 1991) unterzogen worden sind.

5. Zulassung
Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nr. 4 erfUllt werden,
zugelassen.

6. Fertigung von Verpackungen
Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienrnäßig
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß bei
den serienmäßig gefertigten Verpackungen die fßr die Bauart
festgelegten Anforderungen erfßllt sind.

9. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicher
stellen, daß alle Auflagen über die Verwendung der Ver
packungen demjenigen, der die Verpackungen fßr Gefahrgut
einsetzt/befUllt, bekannt sind.

7. Kennzeichnung
Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten
Verpackungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu
kennzeichnen:

10. Sonstiges .
10.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen Überein

kommen fUr den Straßenverkehr (ADR) , Eisenbahnverkehr (RIO),
und Seeverkehr (IMDG-Code) sowie den in den Empfehlungen der
Vereinten Nationen (UN) festgelegten Prüfanforderungen für
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter.

10.2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen
l1iderrufs erteilt.

10.3 Diesem Zulassungsschein liegt ei~e Rechtsmittelbelehrung
bei.

10.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts- und
Hitteilungsblatt .der Bundesanstalt fUr Materialforschung und
-prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht.

1000 Berlin 45, den 09.12.1991
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~ 4G/Y 10/S/ /D/BAM 3900 - ARN
~ (Herstellungsdatum gem. Nr. 6.2 e,

Anhang I, IHDG-Code, deutsch)

8. Auflagen Uber die Verwendung der Verpackungen
8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und

en tsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für
gefährliche Güter verwendet werden, wenn fßr sie nach den
Vorschriften der GGVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zuläs
sig sind.

8.2 Die Verpackungen dürfen fUr gefährliche Güter der
Verpackungsgruppen II oder 111 verwendet werden.

8.3 Folgende Grenzdaten für den Inhalt bzw. die Verpackung dür
fen nicht überschritten werden:
Bruttomasse: 10,0 kg

Die physikalischen Eigenschaften der Füllgüter mßssen den
Eigenschaften der im Prüfbericht gemäß Nr. 4 genannten Prüf
fUllgüter entsprechen.

Fachgruppe 1. 5
Gefahrgutumschließungen
Im Auftrag

~
Dipl.-Ing. H. 11. HUbner
Oberregierungsrat

Laboratorium 1.52
Verpackungen
'm Auftrag

f~y-~
Jipl.-Ing.(FH) 11. Taegner

8.4

8.5 llird die zugelassene Verpackungsbauart als zusammengesetzte
Verpackung - auch mi t anderen als in diesem Zulassungsschein
beschriebenen Innenverpackungen - verwendet, muß nachweisbar
sichergestell t sein, daß die zusammengesetzte Verpackung mit
den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie die zugelassene
Verpackungsbauar t.

ZULASSUNGSSCHEIN

8.6 Die. Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach dieser
Bauart muß nach den "Tecbnischen Richtlinien fUr die Über
wachung der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung ge
fährlicher GUter (TRV 001)", Verkehrsblatt Heft 16, 1987,
S. 562 durchgeführt werden.

Nr. D/BAM 3900/4G
für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung

gefährlicher Güter
Aktenzeichen 1.5/64 615

9. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicher
stellen, daß alle Auflagen über die Verwendung der Ver
packungen demjenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut
einsetzt/befUllt, bekannt sind.

1. Rechtsgrundlagen
1.1 § 5 (1) der Verordnung über die Beförderung gefährlicher GU

ter mit Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See - GGVSee) vom
24. Juli 1991 (OOB1. I, S. 1714).

1.2 § 9 Abs. 3 Nr. 5 der Verordnung über die innerstaatliche
und grenzüberschrei tende Beförderung gefährlicher Güter
auf Straßen (Gefahrgutverordnung Straße - GGVS) in der Neu
fassung vom 13.November 1990 (BGBl. I, S. 2454).

1.3 § 9 Abs. 3 der Verordnung Uber die innerstaatliche und
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher GUter mit
Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE) in der
Neufassung vom 10. Juni 1991 (BGBl. I, Seite. 1225).

2. Antragsteller
Arnstadt Verpackung GmbH
Postfach 226

o - 5210 Arnstadt

10. Sons tiges
10.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen Überein

kommen für den Straßenverkehr (ADR), Eisenbahnverkehr (RIO),
und Seeverkehr (IMDG-Code) sowie den in den Empfehlungen der
Vereinten Nationen (UN) festgelegten Prßfanforderungen für
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter.

10.2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen
lIiderrufs erteilt.

10.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung
bei.

10.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts- und
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und
-prUfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht.

1000 Berlin 45, den 09.12.1991

Unter den Eichen 87
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Fachgruppe 1. 5
Gefahrgutumschließungen
Im AUft~

Di pI. -Ing. H. V. Hübner
Oberregierungsrat

'.abora torium 1. 52
'rpackungen

Auftrag

f~tV
Jipl.-Ing.(FH) V. Taegner

8.4

8.5 Vird die zugelassene Verpackungsbauart als zusammengesetzte
Verpackung - auch mit anderen als in diesem Zulassungsschein
beschriebenen Innenverpackungen - verwendet, muß nachweisbar
sichergestellt sein, daß die zusammengesetzte Verpackung mit
den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie die zugelassene
Verpackungsbauart.

ZULASSUNGSSCHEIN

8.6 Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach dieser
Bauart muß nach den "Technischen Richtlinien für die Über
wachung der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung ge
fährlicher Güter (TRV 001)", Verkehrsblatt Heft 16, 1987,
S. 562 durchgeführt werden.

Nr. D/BAH 3901/4G
für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung

gefährlicher Güter
Aktenzeichen 1. 5/64 616

9. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicher
stellen, daß alle Auflagen über die Verwendung der Ver
packungen demjenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut
einsetzt/befüllt, bekannt sind.

1. Rechtsgrundlagen
1.1 § 5 (1) der Verordnung über die Beförderung gefährlicher Gü

ter mi t Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See - GGVSee) vom
24. Juli 1991 (BGBl. I, S. 1714).

1.2 § 9 Abs. 3 Nr. 5 der Verordnung über die innerstaatliche
und grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter
auf Straßen (Gefahrgutverordnung Straße - GGVS) in der Neu
fassung vom 13.November 1990 (BGB1. I, S. 2454).

10. Sonstiges
10.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen Überein

kommen für den Straßenverkehr (ADR), Eisenbahnverkehr (RIO),
und Seeverkehr (IMDG-Code) sowie den in den Empfehlungen der
Vereinten Nationen (UN) festgelegten Prüfanforderungen für
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter.

10.2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen
Viderrufs erteilt.

1.3 § 9 Abs. 3 der Verordnung über die innerstaatliche und
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter mit
Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE) in der
Neufassung vom 10. Juni 1991 (BGBl. I, Seite. 1225).

2. Antragsteller
Arnstadt Verpackung GmbH
Postfach 226

10.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung
bei.

10.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts- und
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Haterialforschung und
-prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht.

1000 Berlin 45, den 09.12.1991

o - 5210 Arnstadt
Unter den Eichen 87
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3.

4.

Beschreibung der Bauart
Kiste aus einwelliger Vellpappe mit Innenverpackungen
(Dosen aus Kunststoff)

Anforderungen an die Bauart
Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Prüf
bericht Nr.910132/4 vom 25.06.1991 einer Bauartprüfung
vergleichbar dem "Anhang I, IHDG-Code deutsch" (Bundesanzei
ger Nr. 98a vom 01. Juni 1991) unterzogen worden sind.

Fachgruppe 1. 5
Gefahrgutumschließungen
Im Auftrag

Dipl.-Ing. H. W. Bübner
Oberregierungsrat

Laboratorium 1.52
·'erpackungen
m Auftrag

r~t-~
Dipl.-Ing.(FH) V. Taegner

5. Zulassung
Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nr. 4 erfüllt werden,
zugelassen.

ZULASSUNGSSCHEIN

2. Antragsteller
Arnstadt Verpackung GmbH
Postfach 226

Nr. D/BAM 3902l4G
für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung

gefährlicher Güter
Aktenzeichen 1.5/64 617

1. Rechtsgrundlagen
1.1 § 5 (1) der Verordnung über die Beförderung gefährlicher Gü

ter mit Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See - GGVSee) vom
24. Juli 1991 (BGB1. I, S. 1714).

1.3 § 9 Abs. 3 der Verordnung über die innerstaatliche und
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter mit
Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE) in der
Neufassung vom 10. Juni 1991 (BGBl. I, Seite. 1225).

o - 5210 Arnstadt

Beschreibung der Bauart
Kiste aus einwelliger Wellpappe mit Innenverpackungen
(Dosen aus Kunststoff)

3.

1.2 § 9 Abs. 3 Nr. 5 der Verordnung über die innerstaatliche
und grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter
auf Straßen (Gefahrgutverordnung Straße - GGVS) in der Neu
fassung vom 13.November 1990 (BGBl. I, S. 2454).

8.3 Folgende Grenzdaten für den Inhalt bzw. die Verpackung dür
fen nicht überschritten werden:
Bruttomasse: 27,0 kg

6. Fertigung von Verpackungen
Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß bei
den serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart
festgelegten Anforderungen erfüllt sind.

8. Auflagen über die Verwendung der Verpackungen
8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und

entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für
gefährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach den
Vorschriften der GGVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zuläs
sig sind.

8.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der
Verpackungsgruppen 11 oder 111 verwendet werden.

ty\4G/Y 27/S/ /D/BAH 3901 - ARN
~ (Herstellungsdatum gem. Nr. 6.2 e,

Anhang I, IHDG-Code, deutsch)

7. Kennzeichnung
Die nach der zugelassenen Bauart serfenmäßig gefertigten
Verpackungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu
kennzeichnen:

Die physikalischen Eigenschaften der Füllgüter müssen den
Eigenschaften der im Prüfbericht gemäß Nr. 4 genannten Prüf
füllgü ter en tsprechen.

4. Anforderungen an die Bauart
Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Prüf-
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5.

bericht Nr.91013216 vom 25.06.1991 einer Bauartprüfung
vergleichbar dem "Anhang I, IHDG-Code deutsch" (Bundesanzei
ger Nr. 98a vom 01. Juni 1991) unterzogen worden sind.

Zulassung
Oie unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nr. 4 erfüllt werden,
zugelassen.

ZULASSUNGSSCHEIN

Nr. D/BAH 3903/4G
für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung

gefährlicher Güter
Aktenzeichen 1.5/64 744

6. Fertigung von Verpackungen
Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß bei
den serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart
festgelegten Anforderungen erfüllt sind.

7. Kennzei chnung
Oie nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten
Verpackungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu
kennzeichnen:

~4G/Y 27/S/ ..•.•••.••.•••• /0/BAH 3902 - ARN
~ (Herstellungsdatum gem. Nr. 6.2 e,

Anhang I, IHDG-Code, deutsch)

8. Auflagen über die Verwendung der Verpackungen
8.1 Oie nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und

entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für
gefährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach den
Vorschriften der GGVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zuläs
sig sind.

8.2 Oie Verpackungen dürfen fUr gefährliche Güter der
Verpackungsgruppen rI oder IrI verwendet werden.

8.3 Folgende Grenzdaten für den Inhalt bzw. die Verpackung dür
fen nicht überschritten werden:
Bruttomasse: 27,0 kg

Oie physikalischen Eigenschaften der FUllgüter müssen den
Eigenschaften der im Prüfbericht gemäß Nr. 4 genannten Prüf
füllgüter entsprechen.

8.4

8.5 Ilird die zugelassene Verpackungsbauart als zusammengesetzte
Verpackung - auch mit anderen als in diesem Zulassungsschein
beschriebenen Innenverpackungen - werwendet, muß nachweisbar
sichergestellt sein, daß die zusammengesetzte Verpackung mit
den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie die zugelassene
Verpackungsbauart.

0.0 U.1\: UUt::1.Wa.'-.UUUf! ut:&. ..... .1,. t".&.5uu~ vun vt:rpacKungen nacn QleSer
Bauart muß nach den "Technischen Richtlinien für die Über
wachung der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung ge
fährlicher Güter (TRV 001)", Verkehrsblatt Heft 16, 1987,
S. 562 durchgeführt werden.

1. Rechtsgrundlagen
1.1 § 5 (1) der Verordnung über die Beförderung gefährlicher GO

ter mit Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See - GGVSee) vom
24. Juli 1991 (BGBl. I, S. 1714).

1.2 § 9 Abs. 3 Nr. 5 der Verordnung über die innerstaatliche
und grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter
auf Straßen (Gefahrgutvercrdnung Straße - GGVS) in der Neu
fassung vom 13.November 1990 (BGBL I, S. 2454).

1.3 § 9 Abs. 3 der Verordnung über die innerstaatliche und
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher GUter mit
Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE) in der
Neufassung vom 10. Juni 1991 (BGBL I, Seite. 1225).

2. Antragsteller
Arnstadt Verpackung GmbH
Postfach 226

o - 5210 Arnstadt

3. Beschreibung der Bauart
Kiste aus einwelliger \/ellpappe mit Innenverpackungen
(Dosen aus Kunststoff)

4. Anforderungen an die Bauart
Oie Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Prüf
bericht Nr.910132/3 vom 22.07.1991 einer BauartprUfung
vergleichbar dem "Anhang I, IHDG-Code deutsch" (Bundesanzei
ger Nr. 98a vom 01. Juni 1991) unterzogen worden sind.

5. Zulassung
Oie unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nr. 4 erfUllt werden,
zugelassen.

6. Fertigung von Verpackungen
Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß bei
den serienmäßig gefertigten Verpackungen die fUr die Bauart
festgelegten Anforderungen erfüllt sind.

7. Kennzeichnung
Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten
Verpackungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu
kennzeichnen:

9. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicher
stellen, daß alle Auflagen über die Verwendung der Ver
packungen demjenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut
einsetzt/befüllt, bekannt sind.

~4G/Y 12/S/ •••...••••••••• /D/BAH 3903 - ARN
~ (Herstellungsdatum gem. Nr. 6.2 e,

Anhang I, IHOG-Code, deutsch)

10.
10.1

8.2 Oie Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der
Verpackungsgruppen Ir oder III verwendet werden.

Sonstiges
Die Bauart entspricht den in den internationalen Überein
kommen für den Straßenverkehr (AOR) , Eisenbahnverkehr (RIO),
und Seeverkehr (IHDG-Code) sowie den in den Empfehlungen der
Vereinten Nationen (UN) festgelegten Prüfanforderungen für
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter.

10.2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen
lIiderrufs erteil t.

8.
8.1

Auflagen über die Verwendung der Verpackungen
Oie nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und
en tsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpacl<ungen dürfen für
gefährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach den
Vorschriften der GGVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zuläs
sig sind.

10.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung
bei.

10.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts- und
Hitteilungsblatt der Bundesanstalt für Haterialforschung und
-prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht.

1000 Berlin 45, den 09.12.1991

8.3 Folgende Grenzdaten für den Inhalt bzw. die Verpackung dür
fen nicht überschritten werden:
Bruttomasse: 12,0 kg

Oie physikalischen Eigenschaften der FUllgüter müssen den
Eigenschaften der im PrUfbericht gemäß Nr. 4 genannten Prüf
füllgUter entsprechen.

8.4
Unter den Eichen 87

BUNDESANSTALT FÜR HATERIALFORSCHUNG UNO -PRÜFUNG (BAH)

Fachgruppe 1.5 Laboratorium 1.52
Gefahrgutumschließungen Verpackungen
Im Auftrag 1m Auftrag

~ I~t-~
Dipl.-Ing. H. 11. HUbner
Oberregierungsrat

Dipl.-Ing.(FH) 11. Taegner

8.5 \lird die zugelassene Verpackungsbauart als zusammengesetzte
Verpackung - auch mit anderen als in diesem Zulassungsschein
beschriebenen Innenverpackungen - verwendet, muß nachweisbar
sichergestellt sein, daß die zusammengesetzte Verpackung mit
den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie die zugelassene
Verpackungsbauart.

8.6 Oie Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach dieser
Bauart muß nach den "Technischen Rich tlinien für die Über
wachung der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung ge
fährlicher Güter (TRV 001)", Verkehrsblatt Heft 16, 1987,
S. 562 durchgeführt werden.
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10.2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen
lIiderrufs erteil t.

10.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung
bei.

10. Sonstiges
10.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen Oberein

kommen für den Straßenverkehr (ADR) , Eisenbahnverkehr (RIO),
und Seeverkehr (IHDG-Code) sowie den in den Empfehlungen der
Vereinten Nationen (UN) festgelegten Prüfanforderungen für
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter. 8. Auflagen über die Verwendung der Verpackungen

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und
en tsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen fUr
gefährliche GUter verwendet werden, wenn für sie nach den
Vorschriften der GGVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zuläs
sig sind.

Kennzeichnung
Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten
Verpackungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu
kennzeichnen:

o 4G/Y 26/S/ /O/BAH 3904 - ARN
\..y (Herstellungsdatum gem. Nr. 6.2 e,

Anhang I, IMDG-Code, deutsch)

7.Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicher
stellen, daß alle Auflagen über die Verwendung der Ver
packungen demjenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut
einsetzt/befüllt, bekannt sind.

9.

10.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts- und
Hitteilungsblatt der Bundesanstalt für Haterialforschung und
-prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht.

1000 Berlin 45, den 09.12.1991

8.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der
Verpackungsgruppen U oder UI verwendet werden.

8.3 Folgende Grenzdaten für den Inhalt bzw. die Verpackung dür
fen nicht überschritten werden:
Bruttomasse: 25,2 kg

Unter den Eichen B7

BUNDESANSTALT FÜR HATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG (BAH)

Die physikalischen Eigenschaften der FüllgOter müssen den
Eigenschaften der im Prüfbericht gemäß Nr. 4 genannten Prüf
füllgUter entsprechen.

ZULASSUNGSSCHEIN

Fachgruppe 1. 5
Gefahrgutumschließunger
Im Auftrag

iI-,~
Dipl.-Ing. H. 11. Hübner
Oberregierungsrat

Laboratorium 1.52
Verpackungen
Tm Auftrag

f~~--/
Dipl.-Ing.(FH) 11. Taegner

8.4

8.5 lIird die zugelassene Verpackungsbauart als zusammengesetzte
Verpackung - auch mi t anderen als in diesem Zulassungsschein
beschriebenen Innenverpackungen - verwendet, muß nachweisbar
sichergestellt sein, daß die zusammengesetzte Verpackung mit
den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie die zugelassene
Verpackungsbauart.

8.6 Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach dieser
Bauart muß nach den "Technischen Richtlinien für die Über
wachung der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung ge
fährlicher ·Güter (TRV 001)", Verkehrsblatt Beft 16, 1987,
S. 562 durchgeführt werden.

Nr. D/BAH 3904/4G
für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung

gefährlicher Güter
Aktenzeichen 1.5/64 745

9. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicher
stellen, daß alle Auflagen über die Verwendung der Ver
packungen demjenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut
einsetzt/befüllt, bekannt sind.

1. Rechtsgrundlagen
1.1 § 5 (1) der Verordnung über die Beförderung gefährlicher Gü

ter mit Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See - GGVSee) vom
24. Juli 1991 (BGBl. I, S. 1714).

1.2 § 9 Abs. 3 Nr. 5 der Verordnung über die innerstaatliche
und grenzüberschreitende Beförderung gefährlicber Güter
auf Straßen (Gefahrgutverordnung Straße - GGVS) in der Neu
fassung vom 13.November 1990 (BGB1. I, S. 2454).

10. Sonstiges
10.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen Überein

kommen für den Straßenverkehr (AaR), Eisenbahnverkehr (RIO),
und Seeverkehr (IHDG-Code) sowie den in den Empfehlungen der
Vereinten Nationen (UN) festgelegten PrUfanforderungen für
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter.

10.2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen
lliderrufs erteilt.

1.3 § 9 Abs. 3 der Verordnung über die innerstaatliche und
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter mit
Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE) in der
Neufassung vom 10. Juni 1991 (BGBl. I, Seite. 1225).

2. Antragsteller
Arnstadt Verpackung GmbH
Fastfach 226

10.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung
bei.

10.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts- und
Mi tteilungsblatt der Bundesanstalt für Haterialforschung und
-prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht.

1000 Berlin 45, den 09.12.1991

o - 5210 Arnstadt Unter den Eichen 87

BUNDESANSTALT FÜR HATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG (BAM)
3.

4.

Beschreibung der Bauart
Kis te aus einwelliger lIellpappe mit Innenverpackungen
(Dosen aus Kunststoff)

Anforderungen an die Bauart
Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Prüf
bericht Nr.91013215 vom 20.08.1991 einer Bauartprüfung
vergleichbar dem "Anhang I, IMDG-Code deutsch" (Bundesanzei
ger Nr. 98a vom 01. Juni 1991) unterzogen worden sind.

Fachgruppe 1.5
Gefahrgutumschließungen
Im Auftrag

~
Dipl.-Ing. B. 11. Hübner
Oberregierungsrat

Laboratorium 1.52
·.rpackungen

Auftrag

f~~'t~
.1pl.-Ing.(FH) 11. Taegner

5. Zulassung
Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nr. 4 erfüllt werden,
zugelassen.

6. Fertigung von Verpackungen
Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß bei
den serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart
festgelegten Anforderungen erfüllt sind.
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ZULASSUNGSSCHEIN

Nr. D/BAH 3905/1H1
für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung

gefährlicher Güter
Aktenzeichen 1. 5/64 516

8.7 Die ~erkstoffe dieser Verpackungsbauart dürfen durch die
Füllgüter nicht stärker geschädigt werden, als durch das
Prüffüllgu t.

Der Nachweis zur Feststellung der chemischen Verträglichkei t
muß nach deI> anerkannten Stand von lIissenschaft und Technik
geführt werden.

9. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicher
stellen, daß alle Auflagen über die Verwendung der Ver
packungen demjenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut ein
setzt/befüllt, bekannt sind.

1.

2.

3.

4.

Rechtsgrundlagen
§ 5 (1) der Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter
mit Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See - GGVSee) vom vom
24. Juli 1991 (BGBl. I, S. 1714).

Antragsteller
E+E Plas ti c GmbH & Co KG

7031 Jettingen

Beschrei buns der Bauar t
Flasche aus Kunststoff mi t nichtabnehmbarem Deckel.
Höchstzulässiger Fassungsraum: 1,07 Liter
Nennvolumen : 1,0 Li ter

Anforderungen an die Bauart
Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Prüf
bericht Nt. 89 336-103 vom 10.05.1989 der Hoechst Aktien
gesellschaft, Forschung und Entwicklung (GB-H)/Po1ymerprüfung,
Postfach 80 03 20, Frankfurt/Main 80 und sicherheitstechni
scher ~ertung vom 13.12.1991 der Bundesanstalt für Material
forschung und -prüfung (BAM) , Laboratorium 1.52, Verpackungen,
1000 Berlin 45, Unter den Eichen 87 einer Bauartprüfung ver
gleichbar dem "Anhang I, IMDG-Code" (Bundesanzeiger Nr. 98a
vom 01. Juni 1991) unterzogen worden sind.

10. Sonstiges

10.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen Überein
kommen für den Straßenverkehr (ADR) , Eisenbahnverkehr (RIO)
und Seeverkehr (IHDG-Code) sowie den in den Empfehlungen der
Vereinten Nationen (UN) festgelegten Prüfanforderungen für
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter.

10.2 Diese Zulassung wird unter dem Vor'>ehalt des jederzeitigen
lIi derrufs erteil t.

10.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei.

10.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zei t im "Amts- und
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und
-prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht.

1000 Berlin 45, den 13.12.1991

Unter den Eichen 87

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG (BAM)

SICHERHEITSTECHNISCHE WERTUNG

5.

6.

7.

Zulassung
Die unter Nr. 3 beschriebene~Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nr. 4 erfüllt werden, zu
gelassen.

Fertigung von Verpackungen
Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig
gefertigt werden. Der Herstelller muß gewährleisten, daß bei
den serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart
festgelegten Anforderungen erfüllt sind.

Kennzeichnung
Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Ver
packungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kenn
zeichnen:

Fachgruppe 1. 5
Gefahrgutumschließungen
Im Auftrag

Dipl.-Ing. H. 11. Hübner
Oberregierungsrat

zum Az. 1. 5/64 516

Laboratorium 1.54
Verpackungen
Im Auftrag

JÄrL0
Di pI. -Ing. D. Mertens

8.

8.1

8.2

8.3

IHI/Y/100/ /D/BAM 88 26 - E+E
(Herstellungsdatum gern. Nr. 6.2 (e),

Anhang I, IMDG-Code, deutsch)

Auflagen über die Verwendung der Verpackungen

Die nach der '!ugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für
gefährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach den
Vorschriften der GGVSee solche Verpackungen zulässig sind.

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der
Verpackungsgruppen II und III verwendet werden.

Die Dichte der Füllgüter darf 0,789 g'cm- 1 Verpackungs
gruppe II) bzw. 0,789 g'cm- 1 (Verpackungsgruppe III) nicht
überschrei ten.

Die Dichte und der Dampfdruck der den Prüffüllgütern be
züglich der chemischen Verträglichkei t zuzuordnenden Füll
güter darf die entsprechende, durch den Prüfbericht gemäß
Nr. 4 nachgewiesene Leistungsfähigkeit nicht überschreiten.

Die Dicht<> der Füllgüter darf beim Nachweis der chemischen
Verträglichkeit bei - Brennspiritus 0,789 g'cm-' -
nicht überschrei ten.

Der Nachweis der Verträglichkeit zwischen Füllgut und Pack

stoff bei Kunststoffverpackungen gilt gemäß Anhang I des

"IMDG-Code deutsch" (Bundesanzeiger Nr. 98a vom 01. Juni

1991) Punkt 8.3.5, als erbracht, w~nn eine sechsmonatige

Vorlagerung mit jedem zur Beförderung worgesehenen Füllgut

durchgeführt wurde. Davon abweichend können gleichwertige

Methoden angewendet werden, sofern diese dem anerkannten

Stand von Wissenschaft und Technik entsprechen.

Die Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM)

erkennt nach sachverständiger Wertung den Prüfbericht Nr. 89

335-102 von der Firma Hoechst Aktiengesellschaft, Forschung

und Entwicklung (GB-H), Polymerprüfung, Postfach 80 03 20,

6000 Franfurt/M 80 hier angewendete Verfahren im o.g. Sinne

als gleichwertig an. Zulässige Stoffe sind auch alle Stoffe,

die gemäß Beilage zum Anhang A.5 der GGVS zum prüffüllgut

Br~nnspiritus assimilierbar sind sowie die gemäß des

"IMDG-Code deutsch" zulässigen Füllgüter.

8.6 Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach dieser
8auart muß nach den "Technischen Richtlinien für die Über
wachung der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung gefähr
licher Güter (TRV 001)", Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562
durchgeführt werden.

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG (BAM)

Unter den Eichen 87

1000 Berlin 45, den 13.12.1991

8.4

8.5

Der gemessene Gesamtüberdruck im Behälter (Dampfdruck des
Füllgutes plus Partialdruck evtl. vorhandener Gase vermin
dert um 100 kPa) bei 55°C auf der Grundlage des maximalen
Füllungsgrades und einer Fülltemperatur von 15 ·C darf 67
kPa nicht überschrei ten.

Fachgruppe 1.5
Gefahrgutumschließungen

ImAuJiL.

Dipl.-Ing. H. W. Hübner
Oberregierungsrat

Laboratorium 1.54
Verpackungen

Im Auftrag ~, /tt/~

Dipl.-Ing. D.Mertens
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ZULASSUNGSSCHEIN 8.7 Die Yerks toffe dieser Verpackungsbauart dürfen durch die
Füllgüter nicht stärker geschädigt werden, als durch das
Prüffüllgut.

Nr. D/BAH 3906/181
fUr die Bauart einer Verpackung zur Beförderung

gefährlicher Güter
Aktenzeichen 1.5/64 517

Der Nachweis zur Feststellung der chemischen Verträglichkeit
muß nach dem anerkannten Stand von Yissenschaft und Technik
geführt werden.

9. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicher
stellen, daß alle Auflagen über die Verwendung der Ver
packungen demjenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut
einsetzt/befüllt, bekannt sind.

Unter den Eichen 87

1000 Ber1in 45, den 13.12.1991

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG (BAM)

Dipl.-Ing. D. Hertens

Laboratorium 1.54
Verpackungen
Im Auftrag

(a4~~
Dipl.-Ing. H. Y. HUbner
Oberregierungsrat

Fachgruppe 1. 5
Gefahrgutumschließungen
Im Auftrag

SICHERHEITSTECHNISCHE WERTUNG

10.4 Dieser Zulassungsschein lJird zu gegebener Zeit im "Amts- und
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und
-prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht.

10.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei.

10.2 Diese Zulassung wird unter dem Vorhehalt des jederzeitigen
Viderrufs erteilt.

10. Sonstiges

10.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen Überein
kommen für den Sttaßenverkehr (ADR) , Eisenbahnverkehr (RIO)
und Seeverkehr (IMDG-Code) sowie den in den Empfehlungen der
Vereinten Nationen (UN) festgelegten Prüfanforderungen für
Verpackungen zur 8eförderung gefährlicher Güter.

Fertigung von Verpackungen
Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig
gefertigt werden. Der Herste1ller muß gewährleisten, daß bei
den serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart
festgelegten Anforderungen erfüllt sind.

Antragsteller

Rechtsgrundlagen
§ 5 (1) der Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter
mit Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See - GGVSee) vom vom
24. Juli 1991 (BGBl. I, S. 1714).

Zulassung
Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nr. 4 erfüllt werden, zu
gelassen.

Beschreibung der Bauart
Flasche aus Kunststoff mit nichtabnehmbarem Deckel.
Höchstzulässiger Fassungsraum: 1,07 Liter
Nennvolumen: 1,0 Liter

E+E Plastic GmbH & Co KG
7031 Jettingen

Anforderungen an die Bauart
Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Prüf
bericht Nr. 89 335-102 vom 10.05.1989 der Hoechst Aktien
gesellschaft, Forschung und Entwicklung (GB-H)/Polymerprüfung,
Postfach 80 03 20, Frankfurt/Hain 80 und sicherheitstechni
scher Yertung vom 13.12.1991 der Bundesanstalt für Material
forschung und -prüfung (BAH), Laboratorium 1.52, Gefahrgut
umschließung Verpackungen, 1000 Berlin 45, Unter den Eichen 87
einer Bauartprüfung vergleichbar dem "Anhang I, IMDG-Code"
(Bundesanzeiger Nr. 98a vom 01. Juni 1991) unterzogen worden
sind.

6.

3.

2.

4.

1.

5.

7. Kennzeichnung
Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten
Verpackungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu
kennzeichnen:

zum Az. 1. 5/64 517

8.

8.1

1H1/YI100/ .ID/BAM 88 25 - E+E
(Herstellungsdatum gern. Nr. 6.2 (e),

Anhang I,' IHDG-Code, deu t s ch)

Auflagen über die Verwendung der Verpackungen

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für
gefährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach den
Vorschriften der GGVSee solche Verpackungen zulässig sind.

Der Nachweis der Verträglichkeit zwischen Füllgut und Pack

stoff bei Kunststoffverpackungen gilt gemäß Anhang I des

"IMDG-Code deutsch" (Bundesanzeiger Nr. 98a vom 01. Juni

1991) Punkt 8.3.5, als erbracht, w~nn eine sechsmonatige

vorlagerung mit jedem zur Beförderung vorgesehenen Füllgut

durchgeführt wurde. Davon abweichend können gleichwertige

Methoden angewendet werden, sofern diese dem anerkannten

Stand von Wissenschaft und Technik entsprechen.

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG (BAM)

unter den Eichen 87

1000 Berlin 45, den 13.12.1991

Die Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM)

erkennt nach sachverständiger Wertung den Prüfbericht Nr.89

335-102 von der Firma Hoechst Aktiengesellschaft, Forschung

und Entwicklung (GB-H), Polymerprüfung, Postfach 80 03 20,

6000 Franfurt/M 80 hier angewendete Verfahren im o.g. Sinne

als gleichwertig an. Zulässige Stoffe sind auch alle Stoffe,

die gemäß Beilage zum Anhang A.5 der GGVS zum Prüffüllgut

Brennspiritus assimilierbar sind sowie die gemäß des

"IMDG-Code deutsch" zulässigen Füllgüter.

8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der
Verpackungsgruppen II und III verwendet werden.

Die Dichte der Füllgüter darf 0,789 g'cm- 3 (Verpackungs
gruppe Ir) bzw. 0,789 g'cm- 3 (Verpackungsgruppe 111) nicht
überschrei ten.

Die Dichte und der Dampfdruck der den Prüffüllgütern be
züglich der chemischen Verträglichkei t zuzuordnenden Füll
güter darf die entsprechende, durch den Prüfbericht gemäß
Nr. 4 nachgewiesene Leistungsfähigkeit nicht überschreiten.

Die Dicht€der Füllgüter darf beim Nachweis der chemischen
Verträglichkeit bei - Brennspiritus 0,789 g'cm- 3 -

nicht überschreiten.

Der gemessene Gesamtüberdruck im Behälter (Dampfdruck des
Füllgutes plus Partialdruck evtl. vorhandener Gase vermin
dert um 100 kPa) bei 55°C auf der Grundlage des maKimalen
Füllungsgrades und einer Fülltemperatur von 15°C darf 67
kPa nicht überschreiten.

Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach dieser
Bauart muß nach den "Technischen Richtlinien für die Über
wachung der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung gefähr
licher Güter (TRV 001)", Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562
durchgeführt werden.

Fachgruppe 1.5
Gefahrgutümschließungen
Im Auftrag

~~~
Dipl.-Ing. H. W. Hübner
Ober regierungsrat

Laboratorium 1.54

~~ri~~~~en ~,

. jh~.,
Dipl.-Ing. D.Mertens
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ZULASSUNGSSCHEIN 8.5

1.
1.1

1.2

Nr. D/BAM 3907/1A2
für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung

gefährlicher Güter
Aktenzeichen 1.5164 778

Rechtsgrundlagen
§ 5 (1) der Verordnung über die Beförderung gefährlicher Gü
ter mit Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See - GGVSee) vom
24. Juli 1991 (BGBl. I, S. 1714).

§ 9 Abs. 3 Nr. 5 der Verordnung über die innerstaatliche
und grenzüberschrei tende Beförderung gefährlicher Güter
auf Straßen (Gefahrgutverordnung Straße - GGVS) in der
Neufassung vom 13. November 1990 (BGBl. I, S. 2454).

B.6

9.

10.
10.1

Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach dieser
Bauart muß nach den "Technischen Richtlinien für die Über
wachung der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung gefähr
licher Güter (TRV 001)", Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562
durchgeführt werden.

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicher
stellen, "daß alle Auflagen über die Verwendung der VerpaK
kungen demjenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut
einsetzt/befüllt, bekannt sind.

Sonstiges
Die Bauart entspricht den in den internationalen Überein
kommen für den Straßenverkehr (ADR), Eisenbahnverkehr (RIO),
und Seeverkehr (IMDG-Code) sowie den in den Empfehlungen der
Vereinten Nationen (UN) festgelegten Prüfanforderungen für
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter.

1.3 § 9 Abs. 3 der Verordnung über die innerstaatliche und
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter mit
Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE) in der
Neufassung vom 10. Juni 1991 (BGB1. I, Seite 1225).

2. Antragsteller
Blefa GmbH
Pos t fach 11 60
5910 Kreuzta1

10.2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen
\liderrufs erteilt.

10.3 Diesem Zu1assungsschein liegt eine Rechtsmi ttelbelehrung bei.

10.4 Dieser Zulassungsschein .... i rd zu gegebener Zei tim "Am ts- und
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und
-prüfung, BerUn" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht.

1000 Berlin 45, den 31.01.1992

3. Beschreibung der Bauart
Faß aus Stahl mit abnehmbarem Deckel.

Nennvolumen: 100 Li ter

Unter den Eichen 87

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG (BAM)

4. Anforderungen an die Bauart
Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Prüf
bericht Nt. 1.5/54 777 vom 16.01.1992 der Bundesanstalt für
Materialforschung und -prüfung (BAM), Labor 1.51, Unter den
Eichen 87, 1000 Berlin 45 einer Bauartprüfung nach dem
l1Anhang I, IHDG-Code deutsch ll (Bundesanzeiger Nr. 98a vom
01. Juni 1991) unterzogen worden sind.

ZULASSUNGSSCHEIN

5. Zulassung
Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nt. 4 erfüllt werden,
zugelassen.

Fachgruppe 1. 5
Gefahrgu tverpackungen
und Großpackmi ttel
Im Auftrag

Dip1.-Ing. H. \/. Hübner
Oberregierungsra t

Laboratorium 1.52
Verpackungen

Im Auftrag

7J ktu)
Dipl.-Ing. D. Mertens

6.

7.

Fertigung von Verpackungen
Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig
gefertigt verden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß bei
den serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart
festgelegten Anforderungen erfüllt sind.

~ennzeichnung
Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten
Verpackungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu
kennzeichnen:

Nr. D/8AM 3908/4Cl
für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung

gefährlicher Güter
Aktenzeichen 1.5164 691

1. Rech tsgrundlagen
1.1 § 5 (1) der Verordnung über die Beförderung gefährlicher Gü

ter mit Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See - GGVSee) vom
24. Juli 1991 (BGB1. I, S. 1714).

2. Antragsteller
Petrolchemie und Kraftstoffe PCK AG
Passower Chaussee

1.3 § 9 Abs. 3 der Verordnung über die innerstaatliche und
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter mit Ei
senbahnen (Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE) in der Neu
fassung vom 10. Juni 1991 (BGBl. I, Seite. 1225).

lA2IY 1. 3/100/ .ID/8AM 3907 - BLEFA
(Herstellungsdatum gern. Nr. 6.2 (e),
Anhang I, IMDG-Code deutsch)

8. Auflagen über die Verwendung der Verpackungen
8.1 Oie nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und

entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für
gefährliche Güter verwendet verden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zulässig
sind.

8.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der
Verpackungsgruppen rr oder Irr verwendet werden.

8.3 Die Dichte der Füllgüter darf 1.3 g'cm-' (Verpackungsgruppe
11) bzw. 1.3 g'cm-' (Verpackungsgruppe 111) nicht überschrei
ten. Ggf. ist dabei die 8egrenzung der Nettohöchstmasse nach
Anhang I, IMDG-Code, deutsch zu beachten.

Die Dichte und der Dampfdruck der den Prüffüllgütern bezüglich
der chemischen Verträglichkeit zuzuordnenden Füllgüter darf
die entsprechende, durch den Prüfbericht gemäß Nr. 4 nachge
wiesene Leistungsfähigkeit nicht überschreiten.

8.4 Der Gesamtüberdruck (Dampfdruck des Füllgutes plus Parti
aldruck evtl. vorhandener Gase vermindert um 100 kPa) bei
55°C darf 67 kPa nicht überschreiten.

1.2

3.

4.

§ 9 Abs. 3 Nr. 5 der Verordnung über die innerstaatliche
und grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter
auf Straßen (Gefahrgutverordnung Straße - GGVS) in der Neu
fassung vom 13.November 1990 (BGBl. I, S. 2454).

o - 1330 Schwed t

Beschreibung der Bauart
Kiste aus Naturholz mit Innenverpackungen
(Dosen aus \leißblech)

Anforderungen an die Bauart
Die Bauart muß den Baumustern entsprechen. die gemäß Prüfbe
richt Nr. 910171 vom 20.08.1991 des TÜV Ostdeutschland Si
cherheit und Umweltschutz GmbH -Mitglied der TÜV Rheinland
Gruppe Abteilung Verpackung und Gefahrgut, Köthener Str. 33,
0-4060 Halle einer Bauartprüfung vergleichbar dem "Anhang I,
IMDG-Code deutsch"(Bundesanzeiger Nr. 98a vom 01. Juni 1991)
unterzogen worden sind.
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5.

6.

7.

Zulassung
Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nr. 4 erfüllt werden,
zugelassen.

Fertigung von Verpackungen
Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmä&ig
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß bei
den serienmäßig gefertigten Verpackungen die tür die Bauart
festgelegten Anforderungen erfüllt sind.

Kennzeichnung
Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten
Verpackungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu
kennzeichnen:

ZULASSUNGSSCHEIN

Nr. D/BAM 3909/1H1
für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung

gefährlicher Güter
Aktenzeichen 1.5/64 546

Rechtsgrundlagen
§ 5 (1) der Verordnung über die Beförderung gefährlicher
Gü ter mi t Seeschiffen (Gefahrgu tverordnung See - GGVSee)
vom 24. Juli 1991 (BGBl. I, S. 1714).

~4CI/X 57/S/ /D/BAH 3908 - PCK

(Herstellungsdatum gern. Nr. 6.2 e,

Anhang I, IHDG-Code, deutsch),

2. Antragsteller
Bristol-Myers GmbH
Rathenaustr. 31

V-6078 Neu-Isenburg

8. Auflagen über die Verwendung der Verpackungen
8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßi~ gefertigten und

entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für
gefährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach den
Vorschriften der GGVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zuläs
sig sind.

8.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der
Verpackungsgruppen 11 oder 111 vervendet werden".

8.3 Folgende Grenzdaten für den Inhalt bzw. die Verpackung dOr
fen nicht übersehri tten werden:
Bruttornasse: 56,5 kg

Die physikalischen Eigenschaften der Füllgüter müssen den
Eigenschaften der im Prüfbericht gemäß Nr. 4 genannten Prüf
füllgü ter en tsprechen.

8.4

8.5 Vird die zugelassene Verpackungsbauart als zusammengesetzte
Verpackung - auch mit anderen als in diesem Zulassungsschein
beschriebenen Innenverpackungen - verwendet, muß nachweisbar
sichergestellt sein, daß die zusammengesetzte Verpackung mit
den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie die zugelassene
Verpackungsbauart.

8.6 Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach dieser
Bauart muß nach den "Technischen Richtlinien tür die Über
wachung der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung ge
fährlicher Güter (TRV 001)", Verkehrsblatt Heft 16, 1987,
S. 562 durchgeführt werden.

3. Beschreibung der Bauart
Faß(Flasche) aus Kunststoff mit nichtabnehmbarem Deckel
Nennvolumen : 0,125 1

4. Anforderungen an die Bauart
Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Prüf
bericht Nr. 107 104 vom 09.05.1989 der Versuchsanstalt
Minden (Vestf.), Abteilung Mechanik, Pionierstr. 10,
4950 Minden und sicherheitstechnischer Vertung der Bundes
anstalt Ear Materialforschung und -prüfung einer Bauart
prüfung vom 19. 11. 1991 vergleichbar mit bzw. nach dem
"Anhang I, IHDG-Code deutsch" (Bundesanzeiger Nr. 98a vom
01. Juni 1991) unterzogen worden sind.

5. Zulassung
Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nr. 4 erfüllt werden,
zugelassen.

6. Fertigung von Verpackungen
Nach der zugelassenen Bauar t dUrfen Verpackungen serien
mäßig gefertigt werden. Der Herstelller muß gewährleisten,
daß bei den serienmäßig gefertigten Verpackungen die für
die Bauart festgelegten Anforderungen erfüllt sind.

7. Kennzeichnung
Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten
Verpackungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu
kennzeichnen:

9. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicher
stellen, daß alle Auflagen über die Verwendung der Ver
packungen demjenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut
einsetzt/befüllt, bekannt sind.

1H1/Y/100/ •• .•••••••••.•• /D/BAH 8771 - TG
(Herstellungsdatum gem. Nr. 6.2(e),
Anhang I, IMDG-Code deutsch)

10. Sonstiges
10.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen Überein

kommen für den Straßenverkehr (ADR), Eisenbahnverkehr (RIO),
und Seeverkehr (IMDG-Code) sowie den in den Empfehlungen
der Vereinten Nationen (UN) festgelegten Prüfanforderungen
für Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter.

10.2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen
Yiderrufs erteilt.

10.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung
bei.

10.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts- und
Mitteilungsblatt der 8undesanstalt fOr Materialforschung und
-prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht.

1000 Berlin 45, den 20.01.1992

Unter den Eichen 87

8. Auflagen über die Verwendung der Verpackungen
8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten

und entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen
fOr gefährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach
den Vorschriften der GGVSee solche Verpackungen zulässig
sind.

8.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche GOter der
Verpackungsgruppen II oder III verwendet werden.

8.3 Die Dichte des Füllgutes darf 0,8 g'cm-3 nicht
überschrei ten.

8.4 Der GesamtOberdruck (Dampfdruck des Füllgutes plus Par
taldruck evtl. vorhandener Gase vermindert um 100 kPa) bel
55 oe darf 67 kPa nicht überschreiten.

8.5

BUNDESANSTALT FÜR HATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG (SAH)

Fachgruppe 1. 5
Gefahrgutumschließungen

ImAIk~

Dipl.-Ing. H. V. Hübner
Oberregierungsrat
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Laboratorium 1.52
Verpackungen
Im Auftrag

<C'
: N't'V"

Oipl.-Ing.(FH) V. Taegner

8.6 Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach d~eser
Bauart muß nach den "Technischen Richtlinien für die Uber
wachung der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung
gefährlicher Güter (TRV 001)", Verkehrsblatt Heft 16, 1987,
S. 562 durchgeführt werden.

9. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicher
stellen, daß alle Auflagen über die Verwendung der Ver
packungen demjenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut
einsetzt/befüll t, bekannt sind.



10. Sons tiges
10.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen Überein

kommen für den Seeverkehr (IHDG-Code) sowie den in den Em
pfehlungen der Vereinten Nationen (lIN) festgelegten Prüfan
forderungen für Verpackungen zur Beförderung gefährlicher
Güter.

10.2 Diese Zulassung vird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen
lIiderrufs erteil t.

10.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung
bei.

10.4 Dieser Zulassungsschein vird zu gegebener Zeit im "Amts_
und Hitteilungsblatt der Bundesanstalt für Haterlalfor
schung und -prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffent
licht.

1000 Berlln 45, den 19. 11. 1991

Unter den Eichen 87

CD 1H2IY 30/S/ ... ; ..•........ /D/BAH - 3910 AKG

(Herstellungsdatum gern. Nr. 6.2 (e),

Anhang A.5, GGVS)

Jedes Versandstück muß zusätzlich deutlich und haltbar fol
gende Aufschrift tragen:

"Höchstzulässiges Füllgewicht 28,7 kg"

8. Auflagen über die Verwendung der Verpackungen
B.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und

entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für
gefährliche Güter verwendet werden, venn für sie nach den Vor
schriften der Straßen-Gefahrgutausnahmeverordnung, Ausnahme
Nr. S. 61, solche Verpackungen zulässig sind.

8.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der
Verpackungsgruppen 11 und 111 verwendet werden.

BUNDESANSTALT FÜR HATERIALFORSCHlING lIND -PRÜFUNG (BAH)

Fachgruppe 1. 5
Gefahrgu tverpackungen
und Großpackmi t tel
Im Auftrag

IÄ~'-..
Dipl.-Ing. H. 11. Hübner
Oberregierungsrat

Labora tori um 1. 52
Verpackungen

Im Auftrag

J.~~
Dlpl.-Ing.(FH) H. Stephan

8.3 Die Bruttomasse darf 30 kg nicht überschreiten.

8.4

8.5

8.6 Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach dieser
Bauart muß nach den "Technlschen Richtlinien für die Uber
vachung der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung gefähr
licher Güter (TRV 001)", Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562
durchgeführt werden.

ZULASSUNGSSCHEIN
Nr. D/BAH 3910/1H2

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung
gefährlicher Güter

Aktenzeichen 1.5/43 836

9. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicher
stellen, daß alle Auflagen über die Verwendung der Ver
packungen demjenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut
einsetzt/befüllt, bekannt sind.

10. Sonstiges
10.1 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen

lIiderrufs erteilt.

10.2 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei.

1. Rech tsgrundlagen
Straßen-Gefabrgutausnahmeverordnung vom 25. September 1985
(BGBl. I, S. 1925), Anlage 1, Ausnahme Nr. S 61 in der Fas
sung der 2. Verordnung zur Änderung von Gefahrgutausnahme
verordnungen vom 24. Juli 1991 (BGBl. I, Nr 48, S. 1735).

10.3 Dieser Zulassungsschein vird zu gegebener Zeit im "Amts_ und
Hitteilungsblatt der Bundesanstalt für Haterialforschung und
-prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht.

1000 Berlin 45, den 26.02.1992

Un ter den Ei ehen 87

BUNDESANSTALT FÜR HATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG (BAH)
2.

3.

Antragsteller
Alpenländisches Kuns ts toffwerk
Ing. Jakob Roos GmbH
Resselgasse 2

A-2201 Gerasdorf

Beschreibung der Bauart
Kunststoff-Faß mit abnehmbarem Deckel
Nennvolumen : 60 Li ter

Fachgruppe 1. 5
Gefahrgutwerpackungen
und Großpackmittel
Im Auftrag

Dipl.-Ing. H. 11. Hübner
Oberregierungsrat

Laboratorium 1.52
Verpackungen

Dipl.-Ing. D. Hertens

ZULASSUNGSSCHEIN
4.

5.

6.

7.

Anforderungen an die Bauart
Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Prüf
bericht Nr. K 13 733/1 vom 30.03.1990 des Technologischen
Gewerbemuseums, lIexstr.19-20, A-1200 lIien sowie dem fachhy
genischen Gutachten zur Desinfizierbarkeit des Instituts für
Krankenhaushygiene u. Infektionskontrolle, Postfach 66 05,
6300 Gießen 1 einer Bauartprüfung nach Nr.2.1.4 der Ausnahme
Nr. S 61 un terzogen worden sind.

Zulassung
Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nr. 4 erfüllt werden,
zugelassen.

Fertigung von Verpackungen
Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß bei
den serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart
festgelegten Anforderungen erfüllt sind.

Kennze i chnung
Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten
Verpackungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu
kennzeichnen:

1.

2.

3.

Nr. D/BAH 3911/1H2
für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung

gefährlicher Güter
Aktenzeichen 1.5/43 837

Rechtsgrundlagen
Straßen-Gefahrgutausnahmeverordnung vom 25. September 1985
(BGBl. I, S. 1925), Anlage 1, Ausnahme Nr. S 61 in der Fas
sung der 2. Verordnung zur Änderung von Gefahrgutausnahme
verordnungen vom 24. Juli 1991 (BGBl. I, Nr 48, S. 1735).

Antragsteller
Alpenländisches Kunststoffwerk
Ing. Jakob Roos GmbH
Resselgasse 2

A-2201 Gerasdorf

Beschreibung der Bauart
Kunststoff-Faß mit abnehmbarem Deckel
Nennvolumen: 30 Liter
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4.

5.

6.

Anforderungen an die Bauart
Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Prüf
beri~ht Nr. K 13 733/2 vom 04.04.1990 des Technologischen
Gewerbemuseums, Wexstr. 19-23, A-1200 Wien sowie dem fach
hygenischen Gutachten zur Desinfizierbarkeit des Instituts
für Krankenhaushygiene u. Infektionskontrolle, Postfach 66
OS, 6300 Gießen 1 einer Bauartprü!ung nach Nr.2.1.4 der
Ausnahme Nr. S 61 unterzogen worden sind.

Zulassung
Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart ~ird unter der Voraus
set"ung, daß die Anforderungen nach Nr. 4 erfüllt werden,
zugelassen.

Fertigung von Verpackungen
Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen ser1enmäßig
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß bei
den serienmäßig gefertigten Verpackungen die tür die Bauart
festgelegten Anforderungen erfüllt sind.

ZULASSUNGSSCHEIN
Nr. D/BAH 39l2/3H1

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung
gefährlicher Güter

Aktenzeichen 1.5/64 547

1. Rech t sgrundlagen
§ 5 (1) der Verordnung über die Beförderung gefährlicher
Güter mit Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See - GGVSee)
vom 24. Juli 1991 (BGBl. I, S. 1714).

2. Antragsteller
Richard Dietrich GmbH & Co.
Roßfelderstr. 36

11 - 7180 Crailsheim

7. Kennzeichnung
Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten
Verpackungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu
kennzeichnen:

CD 1H2IY 17/ S/ .......•....... /D/BAH - 3911 AKG

(Herstellungsdatum gem. Nr. 6.2 (e),

Anhang A.5, GGVS

Jedes Versandstück muß zusätzlich deutlich und haltbar fol
gende Aufschrift tragen:

"Höchstzulässiges Füllgewicht 16,2 kg"

3.

4.

Beschreibung der Bauart
Faß (Flasche) aus Kunststoff mit nichtabnehmbarem Deckel
Nennvolumen: 3,0 Liter bis 5,0 Liter

Anforderungen an die Bauart
Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Prüf
bericht Nr. 107 518 vom 14.11.1989 und 1. Nachtrag vom
12.01.1990 der Versuchsanstalt Hinden (llestf.) der
Deutschen Bundesbahn, Abteilung Mechanik, Pionierstr. 10,
11-4950 Hinden und sicherheitstechnischer lIertung der
Bundesanstalt für Haterialforschung und -prüfung (BAH)
Laboratorium 1.52 einer Bauartprüfung vergleichbar mit bzw.
nach dem "Anhang I, IHDG-Code deutsch" (Bundesanzeiger Nr.
98a vom 01. Juni 1991) unterzogen vorden sind.

8. Auflagen über die Verwendung der Verpackungen

8.1 Die n~ch der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für
gefährliche GUter verwendet verden, wenn für sie nach den Vor
schri f ten der Straßen-Gefi:i.hrgutausnahmeverordnung, Ausnahme
Nr. S. 61, solche Verpackungen zulässig sind.

8.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der
Verpackungsgruppen 11 und 111 verwendet verden.

8.3 Die Bruttomasse darf 17 kg nicht überschreiten.

8.4

8.5

8.6 Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach di,eser
Bauart muß nach den IlTechnischen Richtlinien für die Uber
wachung der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung gefähr
licher Güter (TRV 001)", Verkehrsblatt Heft 16, 1987. S. 562
durch2'efiihrr ....... _...l __

5. Zulassung
Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nr. 4 erfüllt werden,
zuge lassen.

6. Fertigung von verpaCKungen
Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serien
mäßig gefertigt werden. Der Hersteilier muß gevährleisten,
daß bei den serienmäßig gefertigten Verpackungen die für
die Bauart festgelegten Anforderungen erfüllt sind.

7. Kennzeichnung
Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten
Verpackungen sind dauerhaft und gut sichtbar vie folgt zu
kennzeichnen:

~3H1/Y/100/ /D/BAM 8914 - 01
~ (Herstellungsdatum gem. Nr. 6.2(e),

Anhang I, IHDG-Code deutsch)

9. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicher
stellen, daß alle Auflagen über die Verwendung der Ver
packungen demjenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut
einsetzt/befüllt, bekannt sind.

8. Auflagen über die Verwendung der Verpackungen
8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten

und entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen
für gefährliche GUter verwendet werden, wenn für sie nach
den Vorschriften der GGVSee solche Verpackungen zulässig
sind.

10. Sonstiges
10.1 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen

lIiderrufs erteil t.

10.2 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei.

10.3 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im uAmts- und
Hitteilungsblatt der Bundesanstalt für Haterialforschung und
-prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht.

1000 Berlin 45, den 26.02.1992

8.2 Die Verpackungen darf für Frostschutzmittel der
Verpackungsgruppen 11 oder 111 verwendet verden.

8.3 Die Dichte des Frostschutzmit tels der Verpackungsgruppen II
und 111 derf 0,95 g'cm- 3 nicht überschreiten.

8.4 Der Gesamtüberdruck (Dampfdruck des Füllgutes plus Par
taldruck e_tl. vorhandener Gase vermindert um 100 kPa) bei
55°C darf 67 kPa nicht überschreiten.

8.5 -
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Fachgruppe 1. 5
Gefahrgutverpackungen
und Großpackmi t tel
Im Auftrag

~"L
Dipl.-Ing: H. 11. Hübner
Oberregierungsrat
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Laboratorium 1.52
Verpackungen

Dipl.-Ing. D. Hertens

8.6 Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach di,eser
Bauart muß nach den "Technischen Richtlinien für die Uber
wachung der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung
gefährlicher Güter (TRV 001)", Verkehrsblatt Heft 16, 1987,
S. 562 durchgeführt werden.

8.7 Die Werkstoffe dieser Verpackungsbauart dürfen durch die
Füllgüter nicht stärker geschädigt verden, als durch das
Prüffüllgu t:

Frostschutzmittel

Der Nachveis zur Feststellung der chemischen Verträglich
keit muß nach dem anerkannten Stand von Wissenschaft und
Technik geführt verden.



9. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicher
stellen, daß alle Auflagen über die Verwendung der Ver
packungen demjenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut
einsetzt/befüllt, bekannt sind.

( ~ )3Hl/Y/100/ •••••••••.••..• /D/BAH 8915 - 01
~ (Herstellungsdatum gem. Nr. 6.2(e),

Anhang I, IHDG-Code deutsch)

10. Sonstiges
10.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen Überein

kommen für den Seeverkehr (IHDG-Code) sowie den in den Em
pfehlungen der Vereinten Nationen (UN) festgelegten Prüfan
forderungen für Verpackungen zur Beförderung gefährlicher
Güter.

8.
8.1

Auflagen über die Verwendung der Verpackungen
Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten
und entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen
für gefährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach
den Vorschriften der GGVSee solche Verpackungen zulässig
sind.

10.2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen
iJiderrufs erte:i.l t.

8.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der
Verpackungsgruppen 11 oder 111 verwendet werden.

10.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung
bei.

8.3 Die Dichte der Füllgüter der Verpackungsgruppen 11 und 111
darf 1,1 g'cm-' nicht überschreiten.

10.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts
und Hitteilungsblatt der Bundesanstalt für Haterialfor
schung und -prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffent
licht.

Die Dichte und der Dampfdruck der den Prüffüllgütern be
züglich der chemischen Verträglichkei t zuzuordnenden Füll
güter darf die entsprechende, durch den Prüfbericht gemäß
Nr. 4 nachgewiesene Leistungsfähigkeit nicht überschreiten.

1000 Berlin 45, den 19.12.1991
Die Dichte der Füllgüter darf beim Nachweis der chemischen
Verträgliehkeit durch Zuordnung zu den Prüffüllgütern
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BUNDESANSTALT FÜR HATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG (BAH)

Essigsäure 98 %
Ethylalkohol
Frostschutzmittel

1,1
0,85
0,95

g' cm- J

g'cm- 3

g'cm- 3 nicht überschreiten.

Fachgruppe 1. 5
Gefahrgutverpackungen
und Großpackmit tel
Im Auftrag

Dipl.-Ing. H. 11. Hübner
Oberregi erungs ra t

Laboratorium 1.52
Verpackungen

Im Auftrag

Dipl.-Ing.(FH) H. Stephan

8.4 Der Gesamtüberdruck (Dampfdruck des Füllgutes plus Par
taldruck evtl. vorhandener Gase vermindert um 100 kPa) bei
55 ·C darf 67 kPa nicht überschreiten.

8.5

8.6 Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach di,eser
Bauart muß nach den "Technischen Richtlinien für die Uber
wachung der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung
gefährlicher Güter (TRV 001)", Verkehrsblatt Heft 16, 1987,
S. 562 durchgeführt werden.

11 - 7180 Crailsheim

2. Antragsteller
Richard Dietrich GmbH & Co.
Roßfelderstr. 36

3. Beschreibung der Bauart
Faß (Flasche) aus Kunststoff mit nichtabnehmbaren Deckel
Nennvolumen: 1,0 Liter

Essigsäure (98%), Ethylalkohol und Frostschutzmittel.

Der Nachweis zur Feststellung der chemischen Verträglich
keit muß nach dem anerkannten Stand von lIissenschaft und
Technik geführt werden.

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicher
stellen, daß alle Auflagen über die Verwendung der Ver
packungen demjenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut
einsetzt/befüllt, bekannt sind.

9.

8.7 Die lIerkstoffe dieser Verpackungsbauart dürfen durch die
Füllgüter nicht stärker geschädigt werden, als durch die
folgenden Prüffüllgüter:

10. Sonstiges
10.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen Überein

kommen für den Seeverkehr (IHDG-Code) sowie den in den Em
pfehlungen oer Vereinten Nationen (1lN) festgelegten Prüfan
forderungen für Verpackungen zur Beförderung gefährlicher
Güter.

10.2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehal t des jederzei tigen
lIiderrufs er teil t.

ZULASSUNGSSCHEIN
Nr. 0/ 3913/3H1

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung
gefährlicher Güter

Aktenzeichen 1.5/64 548

Rechtsgrundlagen
§ 5 (1) der Verordnung über die Beförderung gefährlicher
Güter mit Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See - GGVSee)
vom 24. Juli 1991 (BGBL I, S. 1714).

1.

4. Anforderungen an die Bauart

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Prüf
bericht Nr. 107 519 vom 06.09.1989 der Versuchsanstalt
Minden (lIestf.) der Deutschen Bundesbahn, Abteilung
Mechanik, Pionierstr. 10, 4950 Minden und sicherheits
technischer lIertung der Bundesanstalt für Haterial
forschung und -prüfung (BAM) Laboratorium 1.52
Verpackungen, Berlin einer Bauartprüfung vergleichbar mit
bzw. nach dem "Anhang I, IMDG-Code deutsch" (Bundesanzeiger
Nr. 98a vom 01. Juni 1991) unterzogen worden sind.

10.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung
bei.

10.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts
und Hitteilungsblatt der Bundesanstalt für Haterialfor
schung und -prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffent
licht.

1000 Berlin 45, den 19.12.1991

Unter den Eichen 87

BUNDESANSTALT FÜR HATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG (BAM)
5. Zulassung

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nr. 4 erfüllt werden,
zugelassen.

6. Fertigung von Verpackungen
Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serien
mäßig gefertigt werden. Der Hersteilier muß gewährleisten,
daß bei den serienmäßig gefertigten Verpackungen die für
die Bauart festgelegten Anforderungen edüllt sind.

7. Kennzeichnung
Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten
Verpackungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu
kennzeichnen:

Fachgruppe 1. 5
Gefahrgu tverpackungen
und Großpackmittel
Im Auftrag

~
Dipl.-Ing. H. 11. Hübner
Oberregierungsrat

Laboratorium 1.52
Verpackungen

Im Auftrag

8z.~~
Dipl.-Ing.(FH) H.Stephan
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v - 7180 Crailsheim

ZULASSUNGSSCHEIN

2. Antragsteller
Richard Dietrich GmbH &Co
Roßfelderstr. 36

3. Beschrei bung der Bauart
Faß(Flasche) aus Kunststoff mit nichtabnehmbarem Deckel
Nennvolumen : 1,0 Liter

Der Nachweis zur Feststellung der chemischen Verträglich
keit muß nach dem anerkannten Stand von Vissenschaft und
Technik geführt verden.

Essigsäure (98%)

8.7 Die Verkstoffe dieser Verpackungsbauart dürfen durch die
Füllgüter nicht stärker geschädigt werden, als durch das
folgende Prüffüllgut:

10. Sonstiges
10.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen Überein

kommen für den Seeverkehr (IHDG-Code) sovie den in den Em
pfehlungen der Vereinten Nationen (UN) festgelegten Prüfan
forderungen für Verpackungen zur Beförderung gefährlicher
GUter.

9. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachveisbar sicher
stellen, daß alle Auflagen über die Verwendung der Ver
packungen demjenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut
einsetzt/befüllt, bekannt sind.

10.2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen
Viderrufs erteilt.

Nr. D/ 3914/3Hl
für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung

gefährlicher GUter
Aktenzeichen 1.5/64 549

Rechtsgrundlagen
§ 5 (1) der Verordnung über die Beförderung gefährlicher
Güter mit Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See - GGVSee)
vom 24. Juli 1991 (BGBl. I, S. 1714).

1.

4. Anforderungen an die Bauart
Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Prüf
bericht Nr. 107 520 vom 06.09.1989 der Versuchsanstalt
Hinden (Vestf.) der Deutschen Bundesbahn, Abteilung
Hechanik, Pionierstr. 10, 4950 Hinden und sicherheits
technischer Vertung der Bundesanstalt fUr Haterial
forschung und -prüfung (BAH) Laboratorium 1.52
Verpackungen, Berlin einer Bauartprüfung vergleichbar mit
bzv. nach dem "Anhang I, IHDG-Code deutsch" (Bundesanzeiger
Nr. 98a vom 01. Juni 1991) unterzogen vorden sind.

10.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung
bef.

10.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts
und Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Haterialfor
schung und -prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffent
lich t.

1000 Berlin 45, den 19.12.1991
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ZULASSUNGSSCHEIN
Nr. D/BAH 3915/4Cl

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung
gefährlicher Güter

Aktenzeichen 1.5/64 690

5. Zulassung _
Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart vird un ter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nr. 4 erfüllt verden,
zugelassen.

6. Pertigung von Verpackungen
Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serien
mäßig gefertigt verden. Der Hersteller muß gewährleisten,
daß bei den serienmäßig gefertigten Verpackungen die für
die Bauart festgelegten Anforderungen erfüllt sind.

7. Kennzeichnung
Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten
Verpackungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu
kennzeichnen:

(:\, 3Hl/Yl100/ . , •...• ,/D/BAM 8916 - DI
~ (Herstellungsdatum gem. Nr. 6.2(e),

Anhang I, IHDG-Code deutsch)

Fachgruppe 1. 5
Gefahrgutverpackungen
und Großpackmittel
Im Auftrag

IkL
Dipl.-Ing. H. V. Hübner
Oberregierungsrat

Labora torium 1. 52
Verpackungen

Im Auftrag

J,.~~
Dipl.-Ing.(FH) H. Stephan

8. Auflagen über die Vervendung der Verpackungen
8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten

und entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen
für gefährliche Güter vervendet verden, wenn für sie nach
den Vorschriften der GGVSee solche Verpackungen zulässig
sind.

1. Rechtsgrundlagen
1.1 § 5 (1) der Verordnung über die Beförderung gefährlicher Gü

ter mit Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See - GGVSee) vom
24. Juli 1991 (BGB1. I, S. 1714).

8.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der
Verpackungsgruppen 11 oder 111 vervendet werden.

8.3 Die Dichte der Füllgüter der Verpackungsgruppen II und III
darf'l,05 g' CDC' nicht überschreiten.

Die Dichte und der Dampfdruck der dem Prüffüllgut bezüglich
der chemischen Verträglichkeit zuzuordnenden Füllgüter darf
die entsprechende, durch den Prüfbericht gemäß Nr. 4
nachgewiesene Leistungsfähigkeit nicht überschreiten.

Die Dichte der Füllgüter darf beim Nachweis der chemischen
Verträglichkei t durch Zuordnung zum Prüffüllgut :

1.2 § 9 Abs. 3 Nr. 5 der Verordnung über die innerstaatliche
und grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter
auf Straßen (Gefahrgutverordnung Straße - GGVS) in der Neu
fassung vom l3.November 1990 (BGBl. I, S. 2454).

1.3 § 9 Abs. 3 der Verordnung über die innerstaatliche und
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter mit
Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE) in der
Neufassung vom 10. Juni 1991 (BGBl. I, Seite. 1225).

2. Antragsteller
Bundesamt für Vehrtechnik
Postfach 7360

- Essigsäure (98 X) 1,05 g-cm-' nicht überschreiten. 5400 Koblenz

8.4 Der Gesamtüberdruck (Dampfdruck des Füllgutes plus Par
taldruck evt1. vorhandener Gase vermindert um 100 kPa) bei
55 ·C darf 67 kPa nicht überschreiten.

8.5

3. Beschreibung der Bauart
Kiste aus Naturholz mit Innenverpackungen (Kiste aus
Kunststoff)

8.6 Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach d!eser
Bauart muß nach den "Technischen Rich tlinien für die Uber
vachung der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung
gefährlicher Güter (TRV 001)", Verkehrsblatt Heft 16, 1987,
S. 562 durchgeführt verden .

4. Anforderungen an die Bauart
Die 8auart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Prü
fungszeugnis Erp A Nr.M 0356/501/4 vom 02.07.1991 (KIMU DM
60754 Al) vom Bundesamt für Vehrtechnik und Beschaffung,
Ref. VM I 4, Postfach 7360, 5400 Koblenz einer Bauartprüfung
vergleichbar Anhang I, IMDG-Code deutsch (Bundeszeiger Nr.
98a vom 01. Juni 1991) unterzogen worden sind.
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5.

6.

7.

Zulassung
Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nr. 4 erfüllt werden,
zugelassen.

Fertigung von Verpackungen
Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß bei
den serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart
festgelegten Anforderungen erfüllt sind.

Kennzeichnung
Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten
Verpackungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu
kennzeichnen:

~4C1/Y 35/S/ .........•..... /D/BAM 3915 - BV

(Herstellungsdatum gern. Nr. 6.2 e,

Anhang I, IMDG-Code deutsch)

ZULASSUNGSSCHEIN
Nr. D/BAH 3916/4Cl

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung
gefährlicher Güter

Aktenzeichen 1.5164 698

1. Rechtsgrundlagen
1.1 § 5 (1) der Verordnung über die Beförderung gefährlicher Gü

ter mit Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See - GGVSee) vom
24. Juli 1991 (BGB1. I, S. 1714).

1.2 § 9 Abs. 3 Nr. 5 der Verordnung über die innerstaatliche
und grenzüberschrei tende Beförderung gefährlicher Gü ter
auf Straßen (Gefahrgutverordnung Straße - GGVS) in der Neu
fassung vom 13.November 1990 (BGB!. I, S. 2454).

1. 3 § 9 Abs. 3 der Verordnung über die innerstaatliche und
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter mit
Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE) in der
Neufassung vom 10. Juni 1991 (BGBl. I, Seite. 1225).

7. Kennzeichnung
Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten
Verpackungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu
kennzeichnen:

~4CI/Y 21/S/ ..••....•..•••• /D/BAM 3916 - B~
(Herstellungsdatum gem. Nr. 6.2 e,

Anhang I, IMDG-Code deutsch)

8. Auflagen über die Verwendung der Verpackungen
8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und

entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für
gefährliche Güter verwendet werden, venn für sie nach den
Vorschriften der GGVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zuläs
sig sind.

8. Auflagen über die Verwendung der Verpackungen
8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und

entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für
gefährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach den
Vorschriften der GGVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zuläs
sig sind.

8.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der
Verpackungsgruppen 11 oder 111 verwendet werden.

8.3 Folgende Grenzdaten für den Inhalt bzw. die Verpackung dür
fen nicht überschritten werden:
Bruttomasse: 34,9 kg

Die physikalischen Eigenschaften der Füllgüter müssen den
Eigenschaften der im Prüfbericht gemäß Nr. 4 genannten Prüf
füllgü ter en tsprechen.

8.4

8.5 Vird die zugelassene Verpackungsbauart als zusammengesetzte
Verpackung - auch mit anderen als in diesem Zulassungsschein
beschriebenen Innenverpackungen - verwendet, muß nachweisbar
sichergestellt sein, daß die zusammengesetzte Verpackung mit
den Innenverpackungen ebenso virksam ist wie die zugelassene
Verpackungsbauart.

8.6 Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach di.eser
Bauart muß nach den IITechnischen Richtlinien für die Uber
wachung der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung ge
fährlicher Güter (TRV 001)", Verkehrs blatt Heft 16, 1987,
S. 562 durchgeführt werden.

9. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicher
stellen, daß alle Auflagen über die Verwendung der Ver
packungen demjenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut
einsetzt/befüllt, bekannt sind.

10. Sonstiges
10.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen Überein

kommen für den Straßenverkehr (ADR) , Eisenbahnverkehr (RID),
und Seeverkehr (IMDG-Code) sowie den in den Empfehlungen
der Vereinten Nationen (UN) festgelegten Prüfanforderungen
für Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter.

10.2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen
Uiderrufs erteilt.

2.

3.

4.

5.

6.

Antragsteller
Bundesamt für ~ehrtechnik

Pos t fach 7360

5400 Koblenz

Beschreibung der Bauart
Kiste aus Naturholz mit Innenverpackungen
(Kisten aus Kunststoff)

Anforderungen an die Bauart
Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Prü
fungszeugnis ErpA Nr. LI043/501 vom 04.02.1991 (KIMU DM
60317) vom Bundesamt für Vehrtechnik und Beschaffung, Ref.
VM I 4, Postfach 7360, 5400 Koblenz einer Bauartprüfung
vergleichbar Anhang I, IMDG-Code deutsch (Bundeszeiger Nr.
98a vom 01. Juni 1991) unterzogen worden sind.

Zulassung
Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart vird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nr. 4 erfüllt werden,
zugelassen.

Fertigung von Verpackungen
Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß bei
den serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart
festgelegten Anforderungen erfüllt sind.

10.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung
bei.

10.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts_ und
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und
-prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht.

1000 Berlin 45, den 20.12.1991
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8.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der
Verpackungsgruppen 11 oder 111 verwendet werden.

8.3 Folgende Grenzdaten für den Inhalt bzw. die Verpackung dür
fen nicht überschritten werden:
Bruttomasse: 20,1 kg

Die physikalischen Eigenschaften der Füllgüter müssen den
Eigenschaften der im Prüfbericht gemäß Nr. 4 genannten Prüf
füllgüter entsprechen.

8.4

Fachgruppe 1. 5
Gefahrgutumschließung'
Im Auftrag

~~
Dipl.-Ing. H. ~. Hübne
Oberregierungsrat

Laboratorium 1.52
Verpackungen
Im Auftrag

f~tJ
Dipl.-Ing.(FH) ~. Taegner

'8.5 ~ird die zugelassene Verpackungsbauart als zusammengesetzte
Verpackung - auch mit anderen als in diesem Zulassungsschein
beschriebenen Innenverpackungen - vervendet, muß nachweisbar
sichergestellt sein, daß die zusammengesetzte Verpackung mit
den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie die zugelassene
Verpackungsbauarr .
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8.6

9.

Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach d~eser

8auart muß nach den "Technischen Rich tlinien für die Uber
vachung der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung ge
fährlicher Güter (TRV 001)", Verkehrsblatt Heft 16, 1987,
S. 562 durchgeführt werden.

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicher
stellen, daß alle Auflagen über die Vervendung der Ver
packungen demjenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut
einsetzt/befüllt, bekannt sind.

1H1/Y 1.9/150/ .•.....•••.•.•. /D/BAM 3917 - E+E
(Herstellungsdatum gem. Nr. 6.2 (e),
Anhang I, IMDG-Code deutsch)

8. Auflagen über die Verwendung der Verpackungen
8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten

und entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen
für gefährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach
den Vorschriften der GGVSee solche Verpackungen zulässig
sind.

10. Sons t iges
10.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen Überein

kommen für den Straßenverkehr (ADR), Eisenbahnverkehr (RID),
und Seeverkehr (IMDG-Code) sovie den in den Empfehlungen
der Vereinten Nationen (ON) festgelegten Prüfanforderungen
für Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter.

10.2 Diese Zulassung vird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen
Widerrufs erteilt.

10.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung
bei.

10.4 Dieser Zulassungsschein vird zu gegebener Zeit im "Amts- und
Mi rreilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und
-prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht.

1000 Berlin 45, den 23.12.1991
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8.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der
Verpackungsgruppen 11 oder 111 vervendet werden.

8.3 Die Dichte der Füllgüter darf 1,9 g-cm- 3 (Verpackungs
gruppe U) bzv. 1,9 g-cm- 3 (Verpackungsgruppe UI)
nicht überschreiten. Ggf. ist dabei die Begrenzung der
Nettohöchstmasse nach Anhang I, IMDG-Code deutsch zu
beachten.
Die Dichte und der Dampfdruck der den Prüffüllgütern be
züglich der chemischen Verträglichkeit zuzuordnenden Füll
güter darf die entsprechende, durch den Prüfbericht gemäß
Nr. 4 nachgewiesene Leistungsfähigkeit nicht überschreiten.
Die Dichte der Füllgüter darf beim Nachweis der chemischen
Verträglichkeit durch Zuordnung zum Prüffüllgut
- Wasser 1,0 g"cm- 3

rechnerisch 1,9 g"cm- 3

nicht überschreiten.

8.4 Der Gesamtüberdruck (Dampfdruck des Füllgutes plus Partial
druck evtl. vorhandener Gase vermindert um 100 kPa) bei
55'C darf 100 kPa nicht überschreiten.

Fachgruppe 1.5
Gefahrgutumschließunger

Im AU~L-

Dipl.-Ing. H. W. Hübne
Oberregierungsrat

Laboratorium 1.52
Verpackungen
Im Auftrag

f4r-~
uipl.-Ing.(FH) V. Taegner

8.5

8.6 Die Übervachung der Fertigung von Verpackungen nach dieser
Bauart muß nach den IlTec.hnischen Richtlinien für die Uber
wachung der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung
gefährlicher Güter (TRV 001)", Verkehrsblatt Heft 16, 1987,
S. 562 durchgeführt werden.

8.7 Die Werkstoffe dieser Verpackungsbauart dürfen durch die
Füllgüter nicht stärker geschädigt verden, als durch das
folgende Prüffüllgut:
Yasser, rechnerische Dichte 1,9 g"c.m- 3 •

ZULASSUNGSSCHEIN

1.

2.

Nr. D/BAM 39l7/lHl
für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung

gefährlicher Güter
Aktenzeichen 1.5/64 705

Rechtsgrundlagen
§ 5 (1) der Verordnung über die Beförderung gefährlicher
Güter mit Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See - GGVSee)
vom 24. Juli 1991 (BGBI. I, S. 1714).

Antragsteller
E+E Verpackungs technik GmbH & Co.
7047 Jettingen

9.

10.
10.1

Der Nachweis zur Feststellung der chemischen Verträglich
keit muß nach dem anerkannten Stand von Yissenschaft und
Technik geführt verden.

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicher
stellen, daß alle Auflagen über die Vervendung der Ver
packungen. demjenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut
einsetzt/befüllt, bekannt sind.

Sonstiges
Die Bauart entspricht den in den internationalen Überein
kommen für den Seeverkehr (IMDG-Code) sovie den in den
Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) festgelegten
Prüfanforderungen für Verpackungen zur Beförderung gefähr
licher Güter.

3.

4.

Beschreibung der Bauart
Faß aus Kunststoff mit nichtabnehmbarem Deckel
Höchstzulässiger Fassungsraum: 1,06 Liter
Nennvolumen: 1,0 Liter

Anforderungen an die Bauart
Die Bauart muß den Baumustern entsprec.hen, die gemäß Prüf ...
bericht Nr. 91 107-122 vom 22.08.1991 der Hoecbst AG,
Forschung und Entwickung (GB-H) Polymer prüfung sovie der
sicherheitstechnischen Wertung vom 30.12.1991 der Bundes
anstalt für Materialforschung und -Früfung (BAM), Laborato
rium 1.52 Verpackungen, Berlin einer Bauartprüfung ver
gleichbar nach dem "Anhang I, IMDG-CODE deutsch" (Bundes
anzeiger Nr.98a vom Ol.Juni 1991) unterzogen worden sind.

10.2 Diese Zulassung vird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen
Widerrufs erteilt.

10.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung
bei.

10.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts
und Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialfor
schung und -prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffent
licht.

1000 Berlin 45, den 23.01.1992
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5.

6.

Zulassung
Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart vird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nr. 4 erfüllt verden,
zugelassen.

Fertigung von Verpackungen
Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serien
mäßig gefertigt verden. Der Herstellier muß gewäbrleisten,
daß bei den serienmäßig gefertigten Verpackungen die für
die Bauart festgelegten Anforderungen erfüllt sind.

Fachgruppe 1. 5
Gefahrgutverpackungen
und Großpackmittel
Im Auftrag

Dipl.-Ing. H. W. Hübner
Oberregierungsrat

Laboratorium 1.52
Verpackungen

Im Auftrag

JA__ ,JLLt
Ing. M. Skutnik

7. Kennzeichnung
Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten
Verpackungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu
kennzeichnen:
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SICHERHEITSTECHNISCHE WERTUNG
zum Az. : 1.5/64 705

De~ Nachweis der Verträglichkeit zwischen Füllgut und

paclkstoff bei Kunststoffverpackungen gilt in dem Anhang I ,

IMrlG-Code deutsch, Punkt 8.3.5, als erbracht, wenn eine

seqhsmonatige Vo~lagerung mit jedem zur Beförderung

vo~gesehenen Füllgut durchgeführt wurde. Davon abweichend

kö~nen gleichwertige Methoden angewendet werden, sofern dies.

de~ anerkannten Stand von Wissenschaft und Technik

entsprechen.

6. ~ertigung von Verpackungen
Nach der zugelassenen Mauart dürfen Verpackungen serien
mäßig gefertigt '-'erden. Der Hersteliler Ißllß gc ....ähl-leisten,
dar~ bei den serienmär~ig gefertigten Verpackungen die für
die Bauart festgelegten Anforderungen erfüllt sind.

7. ~ennzeichnuf.l.ß.

Die nach der zugelassenen Baualt serienmiißig gefert igten
Verpackungen sind dauerhaft und gut sichtbar vje tolgt zu
k~nnzeichnen:

fU"'v.G/Z 35/5/ ....•.•.....•. • /D/ßAH 3918 - ZVA--NOE
\.V' (Herstellungsdatulß gern. Nr. 6.2 (c).

Anhang I t IMlX;-Code deli t ~t:.h)

8.3

8.
8.1

Die Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM)

er~ennt nach sachverständiger Wertung das von der Prüfstelle

Hoechst AG, Forschung und Entwicklung (GB-H) Polymerprüfung

mit Prüfbericht Nr. 91 107-122 vom 22.08.1991 angewendete
, 8.2

Ve~fahren im o.g. Sinne als gleichwertig an. Zulässige Stofft

sin:d auch alle Stoffe, die gemäß Beilage zum Anhang A.5 der

GGV,S zum Prüffüllgut Wasser assimilierbar sind, sowie die

ge~äß GGVSee/IMDG-Code, deutsch zulässigen Füllgüter.

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG (BAM)
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1000 Berlin 45, den 10.01.1992
8.4

~ullagen über die Ver\lendung der Verpac~~
Die [lach der zugelassenen Bauart seriellmäßiK gefertigten
und entsprechend. Nr. 7 gekennzeichneten ·"CI packungen dürfen
f ij 1- gefähr 1i ehe Gü ter verTJendet verden , ·J~1l1l t ii r sie nach
den Vorsehr i f ten der GGVSeelCGVS/GGVE so 1ehe Ve cpnckungen
zulässig sind.

Die Verpackungen dürfel! für gefährliche (;ü leI' del
Vf.'l'packungsgruppe I II 'Jerwende t ...'erden.

Folgende Grenzdaten für den Inhalt bn.·. dlP Verpackung
dürfen nicht überschri [ten werden:

Rruttomasse: 35,0 kg

Die physikalischen Eigenschaften rler Füllgürer müssen den
EIgenschaften der im Prüfbericht gemäß Nr. 4 genannten
PL-üifüllgüter entsprechen.

ZULASSUNGSSCHEIN

Fachgruppe 1. 5
Gefahrgutverpackungen
und Großpackmittel

ImA~:~

Dipl.-Ing. H. W. Hübner
Ober regierungsrat

Laboratorium 1.52
verpackungen

Im Auftrag

v1A-.~t
Ing. M. Skutnik

8.5

8.6

l,Ji rd die zugelassene Verpackungsbauart als zusammengesetzte
Verpackung - auch mit anderen als in diesem Zulassungs
schein beschriebenen Innenverpaekungen - vervendet. muß
nachweisbar sichergestellt sein, daß die zusamnlengesetzte
Verpackung mi t den Innenverpackungen ebenso wi rksam ist wie
die zugelassene Verpackungsbauart.

Die Überwachung de~ Fertigung von Verpackungen nach dieser
Bauart muß nach den t1Technischen Richtlinien für die Über
iJachung der Fer t igung von Verpackungen zur BefördeL-ung

gefiihrlicher Güter (TRV 001)", Verkehrsblatt Heft 16. 1987.
S. 562 durchgeführt verden.

1.3 § 9 Abs. 3 der Verordnung über die innerstaatliche und
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter mit
Eisenbahnen (r.etahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE) I in der
Neufa5sllng vom lO.Juni 1991(BGBl.I, Seite 1225).

10.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung
bei.

10.2 Diese Zulassung vi rd un ter dem Vorbehal t des j ederzei t igen
\iiderrufs ertei 1 t.

l.
LI

1.2

Nr. D/BAM 3918/4G
tür die Bauart einer Verpackung zur Beförderung

gefährlicher Güter
Aktenzeichen 1.5/64 770

!!."~t.S.!ll_~".dlaf>en
§ 5 (1) der Verordnung über die Befördecung gefährlicher
Güter mi t Seeschi ffen (Gefahrgutverordnung See - GGVSee)
vom 24. Juli 1991 (BGBL I, S. 1714).

§ 9 Abs. 3 Nr. 5 der Verordnung über die innerstaatliche
und gt-enzüberschrei tende Beförderung gefährlicher Güter
auf Straßen (Gefahrgutvecordnung Straße - GGVS) in der
Neu fassllng vo" 13. November 1990 (BGBL T, S. 2454).

9.

10.
10.1

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß. nach'Weisbar sicher
st~llen, daß alle Auflagen über die Vervendung der Ver
packungen demjenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut
einsetzt/befüllt, bekannt sind.

Sons tiges
Die Bauart entspricht den in den internationalen Überein
kommen für den Straßenverkehr (ADR), Ei senbahnverkehr
(RIO), Seeverkehr (IHDG-Code) lind Luftverkehr (leAD-TI)
sowie den in den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN)
festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen zur Beför
den,ag gefährlicher Güter.

1.

Antra~~llel_

Zewaliell AG &Co. KG
P\.i'A-Ve rpackung $Ve l'ke
Nürnberger 5tr. 63
8860 Nördlingen

Beschrej bung der Bauart
Kiste aus zwei'Jelliger \lellpappe mit Innenverpackung
(Faß aus Metall)

10.'" Dieser Zulassungsschein vird zu gegebener Zeit im "Amts
lInd ~!i tteilungsblatt der Bundesanstalt für Haterialfor
sch\lilg und -prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröftp.llt
licht.

1000 Berlin 45. den 10.01.1992
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4. Anforderungen an die Bauart
Die Bauart muß den Baumustern entsprechen. die gemäß Prüf-·
bericht Nr. 114/91 vom 16.09.1991 und Ergänzungsprüfung vom
05.12.1991 de,- Zevavell PIIA-Verpackungsverke, Prüfstelle
\lerk Rheinau, Essener Straße 60 einer Bauartprüfung
vergleichbar nach dem "Anhang I des IHDG-CODE deutsch"
(Bundesanzeiger Nr.98a vom Ol.Juni 1991) unterzogen ..,orden
sind.

5. t,ulassung
Die unter Ne. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
~etzungl da'~ die Anforderungen nach Ne. 4 erfüllt werden,
zllgelassen.

Fachgruppe 1. 5
Gefahrgu {verpackungen

. und Großpackmi t tel
Im Auf trag

/N;~
Dipl.-Ing. H. 11. Hübner
Oberregierungsrat

Laboratorium 1.52
Verpackungen

Im Auftrag
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ZULASSUNGSSCHEIN gefährlicher Güter (TRV 001)", Verkehrsblatt Heft 16, 1987,
S. 562 durchgeführt werden.

Nr. D/BAH 39l9/lH1
für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung

gefährlicher Güter
Aktenzeichen 1.5/64 831

8.7 Die Verkstoffe dieser Verpackungsbauart dürfen durch die
Füllgüter nicht stärker geschädigt werden, als durch das
folgende Prüffüllgut:

Ethylalkohol (98%)

1. Rechtsgrundlagen
§ 5 (1) der Verordnung über die Beförderung gefährlicher
Güter mit Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See - GGVSee)
vom 24. Juli 1991 (BGBl. I, S. 1714).

9.

Der Nachweis zur Feststellung der chemischen Verträglich
keit muß nach dem anerkannten Stand von lIissenschaft und
Technik geführt werden.

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicher
stellen, daß alle Auflagen über die Verwendung der Ver
packungen demjenigen, der die Verpackungen für Gefahrgul
einsetzt/befüllt, bekannt sind.

2. An trags teller
Leininger Verpackungen
GmbH & Co. KG
Pos t fach 11 04

11 - 6718 Grüns tad t

10.
10.1

Sonstig~

Die Bauart entspricht den in den internationalen Überein
kommen für den Seeverkehr (IMDG-Code) sowie den in den Em
pfehlungen der Vereinten Nationen (UN) festgelegten Prüfan
forderungen für Verpackungen zur Beförderung gefährlicher
Güter.

3. Beschreibung der Bauart
Faß(Flasche) aus Kunststoff mit nichtabnehmbarem Deckel
Nennvolumen : 1,0 Li ter

10.2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen
Viderrufs erteilt.

10.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung
bei.

4. Anforderungen an die Bauart
Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Prüf
bericht Nr. 106 409 vom 30.09.1988 der Versuchsanstalt
Hinden (Vestf.) der Deutschen Bundesbahn, Abteilung
Mechanik, Pionierstr. 10, ~ - 4950 Minden und sicherheits
technischer Vertung vom 03.01.1992 der Bundesanstalt für
Materialforschung und -prüfung (BAH) Laboratorium 1.52
Verpackungen, Beelin einer Bauartprüfung vergleichbar dem
"Anhang I, IMDG-Code deutsch" (Bundesanzeiger Nr. 98a vom
01. Juni 1991) unterzogen worden sind.

10.4 Dieser Zulassungsschein vird zu gegebener Zeit im "Amts
und Hitteilungsblatt der Bundesanstalt für Haterialfor
schung und -prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffent
licht.

1000 Berlin 45, den 03.01.1992
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FACHGRUPPE 1. 5

GEFAHRGUTVERPACKUNGEN UND GROSSPACKMITTEL

5.

6.

Zulassung
Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nr. 4 erfüllt werden,
zugelassen.

Fertigung von Verpackungen
Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serien
mäßig gefertigt werden. Der Herstelller muß gewährleisten,
daß bei den serienmäßig gefertigten Verpackungen die für
die Bauart festgelegten Anforderungen erfüllt sind.

Fachgruppe 1. 5
Gefahrgutverpackungen
und Großpackmittel

Im AUf~~

Dipl.-Ing. H. V. Hübner'
Oberregierungsrat

Laboratorium 1.52
·Terpackungen

m Auftrag

(.9 J(r)a1-~
Dipl.-Ing.(FH) M.Stephan

7. Kennze i chnung
Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten
Verpackungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu
kennzei ehnen:

01H1/YIl00/ .•..••..•...... /D/BAH 8549 - LV
~ (Herstellungsdatum gem. Nr. 6.2(e),

Anhang I, IMDG-Code deutsch)

8. Auflagen über die Verwendung der Verpackungen
8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten

und entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfe,
für gefährliche Güter verwendet verden, wenn für sie nach
den Vorschriften der GGVSee solche Verpackungen zulässig
sind.

SICHERHEITSTECHNISCHE WERTUNG

zum Az. : 1.5/64 831

Der Nachweis der verträglichkeit zwischen Füllgut und Packstoff

bei Kunststoffverpackungen gilt gemäß Anhang I, "IMDG-Code

deutsch" (Bundesanzeiger Nr. 98a vom 01.Juni 1991) Punkt 8.3.5,

als erbracht, wenn eine sechsmonatige Vorlagerung mit jedem zur

Beförderung vorgesehenen Füllgut durchgeführt wurde. Davon ab

weichend können gleichwertige Methoden angewendet werden, sofern

diese dem anerkannten Stand von Wissenschaft und Technik

entsprechen.

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG (BAM)

Die Dichte der Füllgüter darf 0,814 g"cm-' (Verpackungs
gruppe ri bzw. III) nicht überschrei ten.

Die Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM)

erkennt nach sachverständiger Wertung das von der versuchsanstalt

Minden (Westf.), Abteilung Mechanik, Pionierstr. 10, 4950 Minden

Die Dichte und der Dampfdruck der den Prüffüllgütern hezüg- hier angewendete verfahren im o.g. Sinne als gleichwertig an.
lich der chemischen Verträglichkeit zuzuordnenden Füllgüter Zulässige Stoffe sind auch alle Stoffe die gemäß der Beilage zum
darf die entsprechende, durch den Prüfbericht gemäß Nr. 4 '
nachgewiesene Leistungsfähigkeit nicht überschreiten. Anhang A.5 der GGVS zum Prüffüllgut Ethylalkohol assimilierbar

Die Dichte der Füllgüter darf beim Nachweis der chemischen sind sowie gemäß des "IMDG-Code deutsch" zulässigen Füllgüter.

Verträglichkei t durch Zuordnung zum Prüffüllgut

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der
Verpackungsgruppen II oder III verwendet werden.

8.3

8.2

8.5

8.4 Der Gesamtüberdruck (Dampfdruck des Füllgutes plus Par
taldruck evtl. vorhandener Gase vermindert um 100 kPa) bei
55 'c darf 67 kPa nicht überschreiten.

8.6 Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach dieser
Bauart muß nach den "Technischen Richtlinien für die Über
wachung der Fertigung von Verpackun~en zur Beförderung

Unter den Eichen 87

1000 Berlin 45, den 03.01.1992

Laboratorium 1.52
verpackungen

Im Auftrag

J tff(oC'
Dipl.-Ing.(FH) M.StephanDipl.-Ing. H. W. Hübner

Jberregierungsrat

Fachgruppe 1.5
Gefahrgutverpackungen
und Großpackmittel
Im Auftrag

~~

0,814 g'cm-' nicht überschreiten.Ethylalkohol (98%)
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ZULASSUNGSSCHEIN gefähriicher Güter (TRV 001)", Verkehrsblatt Heft 16, 1987,
S. 562 durchgeführt werden.

Nr. D/BAH 3920/1H1
für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung

gefährlicher Güter
Aktenzeichen 1.5/64 832

8.7 Die Verkstoffe dieser Verpackungsbauart dürfen durch die
Füllgüter nicht stärker geschädigt werden, als durch das
folgende Prüffüllgut :

Ethylalkohol (94 %)

1.

2.

3.

Rechtsgrundlagen
§ 5 (1) der Verordnung über die Beförderung gefährlicher
Güter mit Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See - GGVSee)
vom 24. Juli 1991 (BGBl. I, S. 1714).

An t rags teller
Leininger Verpackungen
GmbH & Co. KG
Pos t fach 11 04

U - 6718 Grünstadt

Beschreibung der Bauart
Faß(Flasche) aus Kunststoff mit nichtabnehmbarem Deckel
Nennvolumen: 1,0 Liter

Der Nachweis zur Feststellung der chemischen Verträglich
keit muß nach dem anerkannten Stand von Vissenschaft und
Technik geführt werden.

9. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicher
stellen, daß alle Auflagen über die Verwendung der Ver
packungen demjenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut
einsetzt/befüllt, bekannt sind.

10. Sons t iges
10.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen Überein

kommen für den Seeverkehr (IHDG-Code) sowie den in den Em
pfehlungen der Vereinten Nationen (UN) festgelegten Prüfan
forderungen für Verpackungen zur Beförderung gefährlicher
Güter.

10.2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen
Viderrufs erteilt.

4. Anforderungen an die Bauart
Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Prüf
bericht Nr. 106 408 vom 30.09.1988 der Versuchsanstalt
Hinden (Uestf.) der Deutschen Bundesbahn, Abteilung
Hechanik, Pionierstr. 10, V-4950 Hinden und sicherheits
technischer Uertung vom 03.01.1992 der Bundesanstalt für
Haterialforschung und -prüfung (BAH) Laboratorium 1.52
Verpackungen, Berlin einer Bauartprüfung vergleichbar dem
"Anhang I, HDG-Code deutsch" (Bundesanzeiger Nr. 98a vom
01. Juni 1991) unterzogen worden sind.

10.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung
bei.

10.4 Dieser Zulassungsschein lJird zu gegebener Zei t im "Amts
und Hitteilungsblatt der Bundesanstalt für Haterialfor
schung und -prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffent
licht.

1000 Ber1in 45, den 03.01.1992

Unter den Eichen 87

BUNDESANSTALT FÜR HATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG (BAH)5.

6.

Zulassung
Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nr. 4 erfüllt werden,
zugelassen.

Fertigung von Verpackungen
Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serien
mäßig gefertigt werden. Der Herstelller muß gewährleisten,
daß bei den serienmäßig gefertigten Verpackungen die für
die Bauart festgelegten Anforderungen erfüllt sind.

Fachgruppe 1. 5
Gefahrgutverpackungen
und Großpackmittel

Im AUI!J~

Dipl.-Ing. H. V. Hübnt
Oberregierungsrat

Laboratorium 1.52
Verpackungen

Im !',uftrag

(Ji. <~AQ"-
Dipl.-Ing.(FH) H. Stephan

8.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der
Verpackungsgruppen 11 oder 111 verwendet werden.

8.3 Die Dichte der,Füllgüter darf 0,814 g'cm- J

(Verpackungsgruppe 11 bzw. 111) nicht überschreiten.

Die Dichte der Füllgüter darf beim Nachweis der chemischen
Verträglichkeit durch Zuordnung zum Prüffüllgut

Die Dichte und der Dampfdruck der den Prüffüllgütern be
züglich der chemischen Verträglichkeit zuzuordnenden FUll
güter darf die entsprechende, durch den Prüfbericht gemäß
Nr. 4 nachgewiesene Leistungsfähigkeit nicht überschreiten.

zum Az. : 1.5/64 832

FACHGRUPPE 1. 5

GEFAHRGUTVERPACKUNGEN UND GROSSPACKHITTEL

SICHERHEITSTECHNISCHE WERTUNG

Der Nachweis der Verträglichkeit zwischen Füllgut und Packstoff

bei Kunststoffverpackungen gilt gemäß Anhang I, "IMDG-Code

deutsch" (Bundesanzeiger Nr. 98a vom 01.Juni 1991) Punkt 8.3.5,

als erbracht, wenn eine sechsmonatige Vorlagerung mit jedem zur

Beförderung vorgesehenen Füllgut durchgeführt wurde. Davon ab

weichend können gleichwertige Methoden angewendet werden, sofern

diese dem anerkannten Stand von Wissenschaft und Technik

entsprechen.

Die Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM)

erkennt nach sachverständiger Wertung das von der Versuchsanstalt

Minden (Westf.), Abteilung Mechanik, pionierstr. 10, 4950 Minden

hier angewendete Verfahren im o.g. Sinne als gleichwertig an.

Zulässige Stoffe sind auch alle stoffe, die gemäß der Beilage zum

Anhang A.5 der GGVS zum Prüffüllgut Ethylalkohol assimilierbar

sind sowie gemäß des "IMDG-Code deutsch" zulässigen Füllgüter.

Kennzeichnung
Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten
Verpackungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu
kennzeichnen:

~lH1/Y/100/.....•.••..•..• /D/BAH 8550 - LV
~ (Herstellungsdatum gem. Nr. 6.2(e),

Anhang I, IHDG-Code deutsch)

7.

8. Auflagen über die Verwendung der Verpackungen
8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten

und entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen
für gefährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach
den Vorschriften der GGVSee solche Verpackungen zulässig
sind.

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG (BAM)

Unter den Eichen 87

Ethylalkohol (94%) 0,814 g'cm- J nicht überschreiten.

8.4 Der Gesamtüberdruck (Dampfdruck des FUllgutes plus Par
taldruck evtl. vorhandener Gase vermindert um 100 kPa) bei
55°C darf 67 kPa nicht überschreiten.

8.5

8.6 Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach dieser
Bauart muß nach den "Technischen Richtlinien für die Über
wachung der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung

1000 Berlin
Fachgruppe 1.5
Gefahrgutverpackungen
und Großpackmittel
Im Auftrag

Ift~~
Dipl.-Ing. H. W. Hübner
Oberregierungsrat

45, den 03.01.1992

Laboratorium 1.52
Verpackungen

Im Auftrag

Dipl.-Ing.(FH) M.Stephan'
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ZULASSUNGSSCHEIN gefährlicher Güter (TRV 001)", Verkehrsblatt Heft 16, 1987,
S. 562 durchgeführt werden.

10.2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen
\liderrufs erteilt.

1.

2.

3.

Nr. D/BAH 3921/3H1
für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung

gefährlicher Gü ter
Aktenzeichen 1.5164 833

Rechtsgrundlagen
§ 5 (1) der Verordnung über die Beförderung gefährlicher
Güter mit Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See - GGVSee)
vom 24. Juli 1991 (BGBL I, S. 1714).

Antragsteller
Leininger Verpackungen
GmbH & Co. KG
Postfach 11 04

v - 6718 Grünstadt

Beschreibung der Bauart
Faß(Flasche) aus Kunststoff mit nichtabnehmbarem Deckel
Nennvolumen: 0,75 Liter

8.7

9.

10.
10.1

Die Verkstoffe dieser Verpackungsbauart dürfen durch die
Füllgüter nicht stärker geschädigt werden, als durch das
folgende Prüffüllgu t:

Ethylalkohol (94 %)

Der Nachweis zur Feststellung der chemischen Verträglich
keit muß nach dem anerkannten Stand von Vissenschaft und
Technik geführt werden.

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachveisbar sicher
stellen, daß alle Auflagen über die Verwendung der Ver
packungen demjenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut
einsetzt/befüllt, bekannt sind.

Sonstiges
Die Bauart entspricht den in den internationalen Überein
kommen für den Seeverkehr (IMDG-Code) sowie den in den Em
pfehlungen der Vereinten Nationen (UN) festgelegten Prüfan
forderungen für Verpackungen zur Beförderung gefährlicher
Güter.

4. Anforderungen an die Bauart
Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Prüf
bericht Nr. 106 180 vom 15.07.1988 der Versuchsanstalt
Hinden (Vestf.) der Deutschen Bundesbahn, Abteilung
Mechanik, Pionierstr. 10, V-4950 Kinden und sicherheits
technischer Vertung vom 03.01.1992 der Bundesanstalt für
Haterialforschung und -prüfung (BAM) Laboratorium 1.52
Verpackungen, Berlin einer Bauartprüfung vergleichbar dem
"Anhang I, IMDG-Code deutsch" (Bundesanzeiger Nr. 98a vom
01. Juni 1991) unterzogen worden sind.

10.4 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung
bei.

10.5 Dieser Zulassuugsschein vird zu gegebener Zeit im "Amts
und Hitteilungsblatt der Bundesanstalt für Hateria1for
schung und -prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffent
licht.

1000 Ber1in 45, den 03.01.1992

Unter den Eichen 87

BUNDESANSTALT FÜR HATERIALFORSCHUNG UND -FRÜFUNG (BAH)

FACHGRUFPE 1. 5

GEFAHRGUTVERFACKUNGEN UND GROSSPACKMITTEL

5.

6.

Zulassung
Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nr. 4 erfüllt werden,
zugelassen.

Fertigung von Verpackungen
Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serien
mäßig gefertigt werden. Der Hersteilier muß gevährleisten,
daß bei den serienmäßig gefertigten Verpackungen die für
die Bauart festgelegten Anforderungen erfüllt sind.

Fachgruppe 1.5
Gefahrgutverpackungen
und Großpackmi ttel

Im AUf~w~

Dipl.-Ing. H. V. Hübner
Oberregierungsrat

Laboratorium 1.52
Verpackungen

'm Auftrag

J YC!(~r:::v-
Dip1.-Ing. (FH) H. Stephan

Ethylalkohol (94 %) 0,814 g'cm-' nicht überschreiten.

Die Dichte der Füllgüter darf beim Nachweis der chemischen
Verträglichkeit durch Zuordnung zum Früffüllgut

8.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der
Verpackungsgruppen 11 oder 111 verwendet werden.

8.3 Die Dichte der Füllgüter darf 0,814 g'cm-'
(Verpackungsgruppe 11 bzw. 111) nicht überschreiten.

SICHERHEITSTECHNISCHE WERTUNG

zum Az. : 1.5/64 833

Der Nachweis der Verträglichkeit zwischen Füllgut und Packstoff

bei Kunststoffverpackungen gilt gemäß Anhang I, "IMDG-Code

deutsch" (Bundesanzeiger Nr. 98a vom 01.Juni 1991) Punkt 8.3.5,

als erbracht, wenn eine sechsmonatige Vorlagerung mit jedem zur

Beförderung vorgesehenen Füllgut durchgeführt wurde. Davon ab

weichend können gleichwertige Methoden angewendet werden, so

fern diese dem anerkannten Stand von Wissenschaft und Technik

entsprechen.

Die Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM)

erkennt nach sachverständiger Wertung das von der Versuchs

anstalt Minden (Westf.), Abteilung Mechanik, Pionierstr. 10,

4950 Minden hier angewendete Verfahren im o.g. Sinne als

gleichwertig an. Zulässige Stoffe sind auch alle Stoffe, die

gemäß der Beilage zum Anhang A.5 der GGVS zum Prüffüllgut

Ethylalkohol assimilierbar sind sowie gemäß des "IMDG-Code

deutsch" zulässigen Füllgüter.

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG (BAM)

Unter den Eichen 87

Kennzeichnung
Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten
Verpackungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu
kennzeichnen:

~3H1/Y/1001 /D/BAM 8467 - LV
~ (Herstellungsdatum gern. Nr. 6.2(e),

Anhang I, IHDG-Code deutsch)

7.

Die Dichte und der Dampfdruck der den Früffüllgütern be
züglich der chemischen Verträglichkeit zuzuordnenden Fül1
güter darf die entsprechende, durch den Prüfbericht gemäß
Nr. 4 nachgewiesene Leistungsfähigkeit nicht überschreiten.

8. Auflagen über die Verwendung der Verpackungen
8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten

und entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen
für gefährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach
den Vorschriften der GGVSee solche Verpackungen zulässig
sind.

Laboratorium 1.52
verpackungen

M. Stephan

Im Auftrag
d (Y ,

J'. (JL~f' &Ii}!"

Dipl.-Ing. (FH)

1000 Berlin 45, den 03.01.1992

Fachgruppe 1.5
Gefahrgutverpackungen
und Großpackmittel

Im AUf~~

Dipl.-Ing. H. W. Hübner
'Oberregierungsrat

8.5

8.4 Der Gesamtüberdruck (Dampfdruck des Füllgutes plus Par
taldruck evtl. vorhandener Gase vermindert um 100 kFal bei
55°C darf 67 kFa nicht überschrei ten.

8.6 Die Uberwachung der Fertigung von Verpackungen nach dieser
Bauart muß nach den "Technischen Richtlinien für die Über
yachung der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung

430



ZULASSUNGSSCHEIN

Nr. D/BAM 3922/3H1
für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung

gefährlicher Güter
Aktenzeichen 1.5164 834

gefährlicher Güter (TRV 001)". Verkehrsblat t Heft' 16, 1987,
S. 562 durchgeführt werden.

8.7 Die Verkstoffe dieser Verpackungsbauart dürfen durch die
Füllgüter nicht stärker geschädigt werden, als durch das
folgende Prüffüllgut:

Ethylalkohol (94 %)

1.

2.

Rechtsgrundlagen
S 5 (l) der Verordnung über die Beförderung gefährlicher
Güter mit Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See - GGVSee)
vom 24. Juli 1991 (BGB1. I, S. 1714).

Antragsteller
Leininger Verpackungen
GmbH & Co. KG
Pos t fach 11 04

v - 6718 Grünstadt

9.

to.
to.1

Der Nachveis zur Feststellung der chemischen Verträglich
keit muß nach dem anerkannten Stand von ~issenschaft und
Technik geführt werden.

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicher
stellen, daß alle Auflagen über die Verwendung der Ver
packungen demjenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut
einsetztlbefüllt, bekannt sind.

Sonstiges
Die Bauart entspricht den in den internationalen Überein
kommen für den Seeverkehr (IHDG-Code) sowie den in den Em
pfehlungen der Vereinten Nationen (UN) festgelegten Prüfan
forderungen für Verpackungen zur Beförderung gefährlicher
Güter.

3.

4.

Beschreibung der Bauart
Faß(Flasche) aus Kunststoff mit nichtabnehmbarem Deckel
Nennvolumen : 1,0 Li ter

Anforderungen an die Bauart
Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Prüf
bericht Nr. 101 591 vom 18.02.85 der Versuchsanstalt Minden
(Vestf.) der Deutschen Bundesbahn, Abteilung Mechanik,
Pionierstr. 10, V-4950 Minden und sicherheitstechnischer
Vertung vom 03.01.1992 der Bundesanstalt für Material
forschung und -prüfung (BAM) Laboratorium 1.52 Verpackun
gen, Berlin einer Bauartprüfung vergleichbar dem "Anhang I,
IMDG-Code deutsch" (Bundesanzeiger Nr. 98a vom 01.06 1991)
unterzogen ""orden sind.

10.2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen
lliderrufs erteilt.

10.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung
bei.

10.4 Dieser Zulassungsschein vird zu gegebener Zeit im "Amts
und Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialfor
schung und -prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffent
licht.

1000 Berlin 45, den 03.01.1992

Unter den Eichen 87

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG (BAH)

FACHGRUPPE 1. 5

GEFAHRGUTVERPACKUNGEN UND GROSSPACKHITTEL

5.

6.

Zulassung
Die unter Ne. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nr. 4 erfüllt werden,
zugelassen.

Fertigung von Verpackungen
Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serien
mäßig gefertigt verden. Der Herstelller muß gewährleisten,
daß bei den serienmäßig gefertigten Verpackungen die für
die Bauart festgelegten Anforderungen erfüllt sind.

Fachgruppe 1.5
Gefahrgutverpackungen
und Großpackmi t tel
Im AUf:J1:.
DiP1.!lnf~. Hübner
Oberregierungsra t

Laboratorium 1.52
Verpackungen

Im fuftrag
" ::i'J A JU? ,J"7: t..,jl·_

Dipl.-Ing.(PH) H. Stephan

7. Kennzeichnung
Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten
Verpackungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu
kennzeichnen:

On 3H1/Y/100/ ID/BAM 8820 - LV
(Herstellungsdatum gem. Nr. 6.2(e),
Anhang I, IMDG-Code deutsch)

8. Auflagen über die Verwendung der Verpackungen
8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten

und entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfer
für gefährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach
den Vorschriften der GGVSee solche Verpackungen zulässig
sind.

8.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der
Verpackungsgruppen 11 oder 111 verwendet werden.

8.3 Die Dichte der Füllgüter darf 0,804 g'cm- J

(Verpackungsgruppe II bzw. III) nicht überschreiten.

Die Dichte und der Dampfdruck der den Prüffüllgütern be
züglich der chemischen Verträglichkeit zuzuordnenden Füll
güter darf die entsprechende, durch den Prüfbericht gemäß
Nr. 4 nac.hge\rliesene Leistungsfähigkei t nicht überschrei ten.

Die Dichte der Füllgüter darf beim Nachweis der chemischen
Verträglichkei t durch Zuordnung zum Prüffüllgut

Ethylalkohol (94 %) 0,804 g'cm- J nicht überschreiten.

SICHERHEITSTECHNISCHE WERTUNG

zum Az. : 1.5;64 834

Der Nachweis der Verträglichkeit zwischen Füllgut und Packstoff

bei Kunststoffwerpackungen gilt gemäß Anhang I, "IMDG-Code

deutsch" (Bundesanzeiger Nr. 98a vom Ol.Juni 1991) Punkt 8.3.5,

als erbracht, wenn eine sechsmonatige vorlagerung mit jedem zur

Beförderung vorgesehenen Füllgut durchgeführt wurde. Davon ab

weichend können gleichwertige Methoden angewendet werden, so

fern diese dem anerkannten Stand won Wissenschaft und Technik

entsprechen.

Die Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAH)

erkennt nach sachverständiger Wertung das von der Versuchsan

stalt Minden (Westf.), Abteilung Mechanik, Pionierstr. 10,

4950 Minden hier angewendete Verfahren im o.g. Sinne als

gleichwertig an. Zulässige Stoffe sind auch alle stoffe, die

gemäß der Beilage zum Anhang A.5 der GGVS zum Prüffüllgut

Ethylalkohol assimilierbar sind sowie gemäß des "IMDG-Code

deutsch" zulässigen Füllgüter.

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG (BAM)

Unter den Eichen 87

1000 Berlin 45, den 03.01.1992

8.4 Der Gesamtüberdruck (Dampfdruck des Füllgu tes plus Par
taldruck evtl. vorhandener Gase vermindert un 100 kPa) bei
55 'c darf 67 kPa nicht überschreiten.

8.5

8.6 Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach dieser
Bauart muß nach den "Technischen Richtlinien für die Über
wachung der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung

Fachgruppe 1.5
Gefahrgutverpackungen
und Großpackmittel

Im AU;«;L
Dipl.-Ing. H. W. Hübner
Oberregierungsrat

Laboratorium 1.52
verpackungen

Im Auftrag

(). K&f Ltit< ~
Dipl.-Ing.(FH) M. Stephan
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ZULASSUNGSSCHEIN

1.

2.

3.

Nr. D/BAM 3924/1H1
für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung

gefährlicher Güter
Aktenzeichen 1.5/64 634

Rech tsgrundlagen
§ 5 (1) der Verordnung über die Beförderung gefährlicher
Güter mit Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See - GGVSee)
vom 24. Juli 1991 (BGBl. I, S. 1714).

Antragsteller
~ + ~ Kunststoffverarbeitungstechnik GmbH
Hafensuaße 91
6520 ~orms

Beschreibung der Bauart
Faß aus Kunststoff mi t nichtabnehmbarem Deckel
Höchstzulässiger Fassungsraum : 1,02 Li ter
Nennvolumen: 1,0 Liter

9. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicher
stellen, daß alle Auflagen über die Vervendung der Ver
packungen demjenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut
einsetzt/befüllt, bekannt sind.

10. Sonstiges
10.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen Überein

kommen für den Seeverkehr (IHDG-Code) sowie den in den
Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) festgelegten
Prüfanforderungen für Verpackungen zur Beförderung gefähr
licher GUter.

10.2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen
~iderrufs erteilt.

10.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rech tsmi t telbelehrung
bei.

10.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts
und Hitteilungsblatt der Bundesanstalt für Haterialfor
schung und -prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffent
licht.

1000 Ber1in 45, den 29.01.1992

Unter den Eichen 87

BUNDESANSTALT FÜR HATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG (BAH)4. Anforderungen an die Bauart
Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Prüf
bericht Nr. 91 235-117 vom 13.11.1991 der Hoechst AG,
Forschung und Entvickung (GB-H) Polymerprüfung sovie der
sicherheitstechnischen ~ertung vom 27.01.1992 der Bundes
anstalt für Hateria1forschung und -Prüfung (BAH), Laborato
rium 1.52 Verpackungen, Berlin einer Bauartprüfung ver
gleichbar nach dem "Anhang I, IHDG-COOE deutsch" (Bundes
anzeiger Nr.98a vom 01.Juni 1991) unterzogen vorden sind.

5. Zulassung
Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nr. 4 erfüllt werden,
zugelassen.

Fachgruppe 1. 5
Gefahrgu tverpackungen
und Großpackmit tel
Im Auftrag

Dip!. -Ing. H. ~. Hübner
Oberregierungsrat

Laboratorium 1.52
Verpackungen

Im Auftrag

JA-.~~
Ing. H. Skutnik

6. Fertigung von Verpackungen
Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serien
mäßig gefertigt werden. Der Hersteilier muß gewährleisten,
daß bei den serienmäßig gefertigten Verpackungen die für
die Bauart festgelegten Anforderungen erfüllt sind.

SICHERHEITSTECHNISCHE WERTUNG
zum Az. : 1.5/64 634

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG (BAM)

Unter den Eichen 87

1000 Berlin 45, den 27.01.1992

Die Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM)

erkennt nach sachverständiger Wertung das von der Prüfstelle

Hoechst AG, Forschung und Entwicklung (GB-Hl Polymerprüfung

mit Prüfbericht Nr. 91 235-117 vom 13.11.1991 angewendete

Verfahren im o.g. Sinne als gleichwertig an.

Der Nachweis der Verträglichkeit zwischen Füllgut und

Packstoff bei Kunststoffverpackungen gilt in dem Anhang I ,

IMDG-Code deutsch, Punkt 8.3.5, als erbracht, wenn eine

sechsmonatige vorlagerung mit jedem zur Beförderung

vorgesehenen Füllgut durchgeführt wurde. Davon abweichend

können gleichwertige Methoden angewendet werden, sofern diese

dem anerkannten Stand von Wissenschaft und Technik

entsprechen.

7. Kennzeichnung
Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten
Verpackungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu
kennze i chnen:

(DIH1/Y/100/ /D/BAH 3924 - ~ + ~
(Herstellungsdatum gem. Nr. 6.2 (e),
Anhang I, IHDG-Code deutsch)

8. Auflagen über die Verwendung der Verpackungen
8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten

und entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen
für gefährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach
den Vorschriften der GGVSee solche Verpackungen zulässig
sind.

8.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der
Verpackungsgruppen 11 oder 111 verwendet werden.

8.3 Die Dichte der Füllgüter darf 0,9 g'cm- 3 (Verpackungs
gruppe 11) bzw. 0,9 g'cm-' (Verpackungsgruppe 111)
nicht überschreiten. Ggf. ist dabei die Begrenzung der
Nettohöchstmasse nach Anhang I, IHDG-Code deutsch zu
beachten.

8.4 Der Gesamtüberdruck (Dampfdruck des Füllgutes plus Partial
druck evtl. vorhandener Gase vermindert um 100 kPa) bei
55°C darf 67 kPa nicht überschreiten.

8.5

8.6 Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach d~eser

Bauart muß nach den lfTechnischen Richtlinien für die Uber
vachung der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung
gefährlicher Güter (TRV 001)", Verkehrsblatt Heft 16, 1987,
S. 562 durchgeführt verden.

8.7 Die ~erkstoffe dieser Verpackungsbauart dürfen durch die
Füllgüter nicht stärker geschädigt werden, als durch das
folgende Prüffüllgu t:
Brennspiritus Dichte 0,9 g·cm- 3 •

Der Nachweis zur Feststellung der chemischen Verträglich
keit muß nach dem anerkannten Stand von Vissenschaft und
Technik geführt verden •
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Fachgruppe 1.5
Gefahrgutverpackungen
und Großpackmittel
Im Auftrag

4~
Dipl.-Ing. H. W. Hübner
Oberregierungsrat

Laboratorium 1.52
Verpackungen

Im Auftrag

rAA.~~
Ing. M. Skutnik



Rechtsgrundlagen
S 5 (1) der Verordnung über die Beförderung gefährlicher
Güter mit Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See - GGVSee)
vom 24. Juli 1991 (BGBl. I, s. 1714).

1.
1.1

. ZULASSUNGSSCHEIN
Nr. D/BAM 3925/5H4

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung
gefährlicher Güter

Aktenzeichen 1.5/64 923

9.

10.
10.1

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicher-'
stellen, daß alle Auflagen über die Verwendung der Ver
packungen demjenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut
einsetzt/befüllt, bekannt sind.

Sonstiges
Die Bauart entspricht den in den internationalen überein
kommen für den Straßenverkehr (ADR) , Eisenbahnverkehr
(RID), und Seeverkehr (IMDG-Code) sowie den in den
Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) festgelegten
Prüfanforderungen für Verpackungen zur Beförderung gefähr
licher Güter.

10.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung
bei.

10.2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen
Widerrufs erteilt.

S 9 Abs. 3 der verordnung über die innerstaatliche und
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter mi
Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisenbahn _ GGVE) in ,10.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts-
Neufassung 10. Juni 1991 (BGBl. I, Seite 1225). und Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialfor

schung und -prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffent
licht.

S 9 Abs.3 Nr. 5 der verordnung über die innerstaatlich
und grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güte
auf Straßen (Gefahrgutverordnung Straße - GGVS) in der
Neufassung 13. November 1990 (BGBl. I, S. 2454).

1.2

1.3

2. Antragsteller
Bischof + Klein GmbH & Co.
postfach 11 60

1000 Berlin 45, den 24.01.1992

unter den Eichen 87

4540 Lengerich BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG (BAM)

ZULASSUNGSSCHEIN
Nr. D/BAM 3927/3H1

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung
gefährlicher Güter

Aktenzeichen 1.5/64 461

3.

4.

~ .

Beschreibung der Bauart
Sack aus Kunststoffolie

Anforderungen an die Bauart
Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Prüf
bericht Nr. G 92 008 vom 15.01.1992 der Prüfstelle für
Gefahrgutverpackungen, Bischof + Klein GmbH & Co.,
Rahestr. 47, 4540 Lengerich einer Bauartprüfung nach dem
"Anhang I, IMDG-Code deutsch" (Bundesanzeiger Nr. 98a vom
01. Juni 1991) unterzogen worden sind.

t.Ul~~sun..3

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzun9, daß die Anforderungen nach Nr. 4 erfüllt werden,
zugelassen.

Fachgruppe 1.5
Gefahrgutverpackungen
und Großpackmittel
Im Auftrag

~~
Dipl.-Ing. H. W. Hübner

oberregierungsrat

Laboratorium 1.52
Verpackungen

Im Auftrag

8u;'(FL..'j 8%1@~,,-
Dipl.-Ing.(FH) M. Stephan

26/S/ .......•....... /D/BAM 3925 - B+K
(Herstellungsdatum gern. Nr. 6.2(e),
Anhang I, IMDG-Code deutsch)

6.

7.

Fertigung von Verpackungen
Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serien
mäßig gefertigt werden. Der Hersteilier muß gewährleisten,
daß bei den serienmäßig gefertigten Verpackungen die für
die Bauart festgelegten Anforderungen erfüllt sind.

Kennzeichnung
Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten
Verpackungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu
kennzeichnen:CD 5H4/Y

1
1.1

1.2

1.3

Rechtsgrundlagen
§ 5 (1) der Verordnung über die Beförderung gefährlicher Gü
ter mit Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See - GGVSee) vom
24. Juli 1991 (BGBl. I, S. 1714).

§ 9 Abs. 3 Nr. 5 der Verordnung über die innerstaatliche
und grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter
auf Straßen (Gefahrgutverordnung Straße - GGVS) in der Neu
fassung vom 13.November 1990 (BGBl. I, S. 2454).

§ 9 Abs. 3 der Verordnung über die innerstaatliche und gren
züberschreitende Beförderung gefährlicher Güter mit Eisen
bahnen (Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE) in der Neufas
sung vom 10. Juni 1991 (BGBl. I, Seite. 1225).

8.
8.1

8.2

8.3

Auflagen über die Verwendung der Verpackungen
Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten
und entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen
für gefährliche Güter verwendet werden. wenn für sie nach
den Vorschriften der GGVSee/GGVS/GGVE solche verpackungen
zulässig sind.

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der
Verpackungsgruppen 11 oder 111 verwendet werden.

Folgende Grenzdaten für den Inhalt bzw. die Verpackung
dürfen nicht überschritten werden:
Schüttdichte: 0,9 kg/Liter
Bruttornasse: 26 kg

Die physikalischen Eigenschaften der Füllgüter müssen den
Eigenschaften der im Prüfbericht gemäß Nr. 4 genannten
Prüffüllgüter entsprechen.

2.

3.

4.

Antragsteller
E+E Verpackungs technik GmbH & Co.
~ildberger Str. 27

7047Jettingen

Beschreibung der Bauart
Kanister aus Kunststoff mit nichtabnehmbarem Deckel
Nennvolumen: 1 Liter

Anforderungen an die Bauart
Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß den
Prüfberichten Nr.91 019-102 vom 11.03.1991 und Nr.91 109-125
vom 13.11.1991 der Hoechst AG, Forschung und Entwicklung
(GB-H) Polymerprüfung sowie der "Sicherheitstechnischen Ver
tung" der Bundesanstalt für Haterialforschung und -prüfung,
Labor 1.52, vom 29.01.1992 einer Bauartprüfung vergleichbar
bzw.nach dem "Anhang I des IMDG-Code deutsch" (Bundeszeiger
Nr. 98a vom 01. Juni 1991) unterzogen worden sind.

8.4

8.5

8.6 Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach dieser
Bauart muß nach den "Technischen Richtlinien für die über
wachung der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung
gefährlicher Güter (TRV 001)", Verkehrsblatt Heft 16, 1987,
S. 562 durchgeführt werden.

5.

6.

Zulassung
Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nr. 4 erfüllt werden, zu
gelassen.

Fertigung von Verpackungen
Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß bei
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den serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart
festgelegten Anforderungen erfüllt sind.

1000 Berlin 45, den 03.02.1992

Unter den Eichen 87

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG (BAH)7. Kennzeichnung
Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten
Verpackungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu
kennzeichnen: Fachgruppe 1. 5

Gefahrgutumschließungen
Im Auftrag

Laboratorium 1.52
Verpackungen
Im Auftrag

CI) 3H1/Yl. 9/150 /D/BAM 3927 - E+E

(Herstellungsdatum gem. Nr. 6.2 e,
Anhang I, IMDG-Code deutsch) Dipl.-Ing. H. V. Hübner

Oberregierungsrat

'f~~
vipl.-Ing. (FR) W.Taegner

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der
Verpackungsgruppen 11 und 111 verwendet werden.

Die Dichte der Füllgüter darf beim Nachweis der chemischen
Verträglichkeit durch Zuordnung zu den Prüffüllgütern

Auflagen über die Verwendung der Verpackungen
Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für
gefährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach den
Vorschriften der GGVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zuläs
sig sind.

Die Dichte der Füllgüter darf 1,9 g'cm- 3 (Verpackungsgruppe
11) bzw. 1,9 g'cm- 3 (Verpackungsgruppe 111) nicht über
schreiten. Ggf. ist dabei die Begrenzung der Nettohöchst
masse nach Anhang I, IMDG-Code deutsch) zu beachten. Die
Dichte und der Dampfdruck der den Prüffüllgütern bezüglich
der chemischen Verträglichkeit zuzuordnenden Füllgüter darf
die entsprechende, durch die Prüfberichte gemäß Nr. 4 nach
gewiesene Leistungsfähigkeit nicht überschreiten.

SICHERHEITSTECHNISCHE WERTUNG

zum Az. : 1. 5/64 461

Der Nach~eis der Verträglichkeit zwischen Füllgut und Pack
stoff bel Kunststoffverpackungen gilt in dem Anhang I, IMDG
Code deutsch, 8.3.5, als erbracht, wenn eine sechsmonatige
vorlager~ng mit jedem zur Beförderung vorgesehenen Füllgut
durchgefuhrt wurde. Davon abweichend können gleichwertige M
thoden angewendet werden, sofern diese dem anerkannten Stan
von Wissenschaft und Technik entsprechen.

Die Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM)
erkennt nach sachverständiger Wertung das von der Prüstelle
Hoechst AG, Forschung und Entwicklung (GB-H) in den Prüfbe
richten Nr. 91 019-102 vom 11.03.1991 und Nr. 91 109-125 vo
1~.11.1991 ~ng7wendete Verfahren im o.g. Sinne als gleichwe
tlg an. Zulasslge Stoffe sind auch alle Stoffe die gemäß
Beilage zum Anhang A.5 der GGVS zu den prüffü1i gütern

- Wasser
- n-Buty1acetat/Netzmittellösung

Kohlenwasserstoffgemisch
- Salpetersäure (55 %)
- Essigsäure (98 %)

assimilierbar sind, sowie die gemäß GGVSee/IMDG-Code deutsc
zulässigen FÜllgüter.

1,0 g'cm- 3

1,9 g' cm- 3

1,2 g'cm- 3

1,2 g"cm- 3

1,4 g"cm- 3

1,4 g' cm- 3

\lasser
rechnerisch

- n-8utylacetat/Netzmittellösung
- Kohlenwasserstoffgemisch
- Salpetersäure (55 %)
- Essigsäure (98 %)

·i .."!l

8.3

8.
8.1

8.2

8UNDESANSTALT FÜR MATERIAL FORSCHUNG UND -PRÜFUNG (BAM)

Unter den Eichen 87

1000 Berlin 45, den 29.01.1992

nicht überschreiten.

8.4 Der Gesamtüberdruck (Dampfdruck des Füllgutes plus Parti
aldruck evtl. vorhandener Gase vermindert um 100 kPa) bei
55°C darf 100 kPa nicht überschreiten.

8.5 -

8.6 Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach dieser
Bauart muß nach den tlTechnischen Richtlinien für die Uber
wachung der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung ge
fährlicher Güter (TRV 001)", Verkehrsblatt Reft 16, 1987,
S. 562 durchgeführt werden.

Fachgruppe 1.5
Gefahrgutumschließungen

Im AU~9~

Dipl.-rng. H. W. Hübner
Obe~f~gierungsrat

Laboratorium 1.52
Verpackungen
Im Auftrag

Di~~~~FH) W.l

8.7 Die Werkstoffe dieser Verpackungsbauart dürfen durch die
Füllgüter nicht stärker geschädigt werden, als durch die
folgenden Prüffüllgü ter:
- Wasser
- n-Butylacetat/Netzmittellösung
- Kohlenwasserstoffgemisch
- Salpetersäure (55 %)
- Essigsäure (98 %)

ZULASSUNGSSCHEIN

Nr. D/3928 /lHl
für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung

gefährlicher Güter
Aktenzeichen 1.5/64 635

Der Nachweis zur Feststellung der chemischen Verträglichkeit
muß nach dem anerkannten Stand von Wissenschaft und Technik
geführt werden.

9. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicher
stellen, daß alle Auflagen über die Verwendung der Ver
packungen demjenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut
einsetzt/befüllt, bekannt sind.

10. Sonstiges
10.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen Überein

kommen für·den Straßenverkehr (ADR) , Eisenbahnverkehr (RID),
und Seeverkehr (IMDG-Code) sowie den in den Empfehlungen
der Vereinten Nationen (UN) festgelegten Prüfanforderungen
für Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter.

10.3 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen
Widerrufs erteil t.

2.

3.

Rechtsgrundlagen
S_5 (l).der Verordnung über die Beförderung gefährlicher
Guter mlt Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See - GGVSee)
vom 24. Juli 1991 (BGBL I, S. 1714).

Antragsteller
Rartmut Müller GmbH & Co. KG
Kunststoffverarbeitung
Postfach 21 20

2350 Neumünster

Beschreibung der Bauart
Faß (Flasche) aus Kunststoff mit nichtabnehmbarem Deckel
Nennvolumen: 1,0 Liter

10.4 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung
bei.

10.5 Dieser Zulassungsschein 'Wird zu gegebener Zeit im t1Amts- und
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und
-prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht.

4. Anforderungen an die Bauart
Die Bauart muß den Baumustern entsprechen die gemäß Prüf
bericht Nr. 107 577 vom 04.08.1989 der De~tschen Bundes
b~hn~ Versuchsanstalt Minden (Westf.), Abteilung Mechanik,
Plonlerstr. 10, 4950 Minden und sicherheitstechnischer
Wertung vom 05.02.1992 der 8undesansta1t für Material
forschung und -prüfung (BAM) Laboratorium 1.52 Verpackun-
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gen, Berlin einer Bauartprüfung vergleichbar dem "Anhang I,
IMDG-Code deutsch" (Bundesanzeiger Nr. g8a vom 01.06.1991)
unterzogen worden sind.

1000 Berlin 45, den 10.02.1992

Unter den Eichen 87

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG (BAM)5.

6.

Zulassung
Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nr. 4 erfüllt werden,
zugelassen.

Fertigung von verpackungen
Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serien
mäßig gefertigt werden. Der Hersteilier muß gewährleisten,
daß bei den serienmäßig gefertigten Verpackungen die für
die Bauart festgelegten Anforderungen erfüllt sind.

Fachgruppe 1.5
Gefahrgutverpackungen
und G~~ackmittel

ImAU~g~

Dipl.-Ing. H. W. Hübner
Oberregierungsrat

Laboratorium 1.52
Verpackungen

Im Auftrag

c9.fb~·,-
Dipl.-Ing.(FH) M. Stephar

8. Auflagen über die Verwendung der Verpackungen
8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertiqten

und entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen
für gefährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach
den Vorschriften der GGVSee solche Verpackungen zulässig
sind.

7.

8.2

8.3

Kennzeichnung
Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten
Verpackungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu
kennzeichnen:

IH1/Y/100/ /D/BAM 8840 - HM
(Herstellungsdatum gern. Nr. 6.2(e),
Anhang I, IMDG-Code deutsch)

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der Ver
packungsgruppen 11 oder 111 verwendet werden.

Die Dichte der Füllgüter darf 0,814 g'cm-' (Verpackungs
gruppe 11 bzw. 111) nicht überschreiten.

Die Dichte und der Dampfdruck der den Prüffüllgütern be
züglich der chemischen Verträglichkeit zuzuordnenden Füll
güter darf die entsprechende, durch den Prüfbericht gemäß
Nr. 4 nachgewiesene Leistungsfähigkeit nicht überschreiten.

FACHGRUPPE 1. 5

GEFAHRGUTVERPACKUNGEN UND GROSSPACKHITTEL

SICHERHEITSTECHNISCHE WERTUNG

zum Az. : 1.5/64 635

Der Nachweis der Verträglichkeit zwischen Füllgut und PacKstoff

bei Kunststoffverpackungen gilt gemäß "Anhang I, IMDG-Code

deutsch" (Bundesanzeiger Nr. 98a vom OI.Juni 1991) Punkt 8.3.5,

als erbracht, wenn eine sechsmonatige Vorlagerung mit jedem zur

Beförderung vorgesehenen füllgut durchgeführt wurde. Davon ab

weichend können gleichwertige Methoden angewendet werden, so

fern diese dem anerkannten Stand von Wissenschaft und Technik

entsprechen.

Die Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM)

erkennt nach sachverständiger Wertung das von der Deutschen

Bundesbahn, Versuchsanstalt Minden (Westf.), Abteilung

Ylechanik, Pionierstr. 10, 4950 Minden, Prüfbericht Nr. 107 577

~om 04.08.1389 hier angewendete Verfahren im o.g. Sinne als

31eichwertig an.

Die Dichte der Füllgüter darf beim Nachweis der chemischen
Verträglichkeit durch Zuordnung zum Prüffüllgut

Ethylalkohol (98%) 0,814 g'cm-' nicht überschreiten.

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG (BAM)

Unter den Eichen 87

1000 Berlin 45, de~ 05.02.1992

ZULASSUNGSSCHEIN

Nr. D/BAM 3929/1Hl
für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung

gefährlicher Güter
Aktenzeichen 1.5/64 636

8.4 Der Gesamtüberdruck (Dampfdruck des Füllgutes plus Par
taldruck evtl. vorhandener Gase vermindert um 100 kPa) bei
55°C darf 67 kPa nicht überschreiten.

8.5

8.6 Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach dieser
Bauart muß nach den "Technischen Richtlinien für die Über
wachung der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung
gefährlicher Güter (TRV 001)", Verkehrsblatt Heft 16, 1987,
S. 562 durchgeführt werden.

8.7 Die Werkstoffe dieser Verpackungsbauart dürfen durch die
Füllgüter nicht stärker geschädigt werden, als durch das
folgende prüffüllgut:

Ethylalkohol (98%)

F.chgruppe 1.5
Gefahrgutverpackungen
und Großpackmittel

::p:U~9~w. Hübner
Oberregierungsrat

Laboratorium 1.52
Verpackungen

Im Auftrag

(;1<2,. Ji"~AL:12--
Dipl.-Ing:(FH) M. Stephan

9.

Der Nachweis zur Feststellung der chemischen Verträglich
keit muß nach dem anerkannten Stand von Wissenschaft und
Technik geführt werden.

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicher
stellen, daß alle Auflagen über die Verwendung der Ver
packungen demjenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut
einsetzt/befüllt, bekannt sind.

1.

2.

Rechtsgrundlagen
§ 5 (1) der Verordnung über die Beförderung gefährlicher
Güter mit Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See - GGVSee)
vom 24. Juli 1991 (BGBL I, S. 1714).

Antragsteller
Hartmut Müller GmbH & Co. KG
Kunststoffverarbeitung
Postfach 21 20

10.
10.1

Sonstiges
Die Bauart entspricht den in den internationalen Überein
kommen für den Seeverkehr (IMDG-Code) sowie den in den Em
pfehlungen der vereinten Nationen (UN) festgelegten prüfan- 3.
forderungen für Verpackungen zur Beförderung gefährlicher
Güter.

2350 Neumünster

Beschreibung der Bauart
Faß (Flasche) aus Kunststoff mit nichtabnehmbarem Deckel
Nennvolumen: 0,75 Liter

10.2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen
Widerrufs erteilt. 4.

10.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung
bei.

10.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener zeit im "Amts
und Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialfor
schung und -prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffent
licht.

Anforderungen an die Bauart
Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Prüf
bericht Nr. 101 446 vom 11.03.1985 der Deutschen Bundes
bahn, Versuchsanstalt Minden (Westf.), Abteilung Mechanik,
Pionierstr. 10, 4950 Minden und sicherheitstechnischer
Wertung vom 05.02.1992 der Bundesanstalt für Material
forschung und -prüfung (SAM), Laboratorium 1.52
Verpackungen, Beclin einer Bauartprüfung nach dem "Anhang I
IMDG-Code deutsch" (Bundesanzeiger Nr. 98. vom 01.06.1991)
unterzogen worden sind.

435



5. Zulassung
Die unter Ne. 3 beschriebene Bauart wird unter der voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Ne. 4 erfüllt werden,
zugelassen.

FACHGRUPPE 1. 5

GEFAHRGUTVERPACKllNGEN UND GROSSPACKHITTEL

SICHERHEITSTECHNISCHE WERTUNG

6.

7.

Fertigung von Verpackungen
Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serien
mäßig gefertigt werden. Der Hersteilier muß gewährleisten,
daß bei den serienmäßig gefertigten Verpackungen die für
die Bauart festgelegten Anforderungen erfüllt sind.

Kennzeichnung
Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten
Verpackungen sind dauerhaft und gut sicttbar wie folgt zu
kennzeichnen:

IHl/Y/IOO/ /D/BAM 7973- HM
(Herstellungsdatum gern. Ne. 6.2(e),
Anhang I, IMDG-Code deutsch)

zum Az. : 1.5/64 636

Der Nachweis der Verträglichkeit zwischen Füllgut und Packstoff

bei Kunststoffverpackungen gilt gemäß "Anhang I, IMDG-Code

deutsch" (Bundesanzeiger Ne. 98a vom 01.Juni 1991) Punkt 8.3.5,

als erbracht, wenn eine sechsmonatige Vorlagerung mit jedem zur

Beförderung vorgesehenen Füllgut durchgefÜhrt wurde. Davon ab

weichend können gleichwertige Methoden angewendet werden, so

fern diese dem anerkannten Stand von Wissenschaft und Technik

entsprechen.

8. Auflagen über die Verwendung der Verpackungen
8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten

und entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen
für gefährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach
den Vorschriften der GGVSee solche Verpackungen zulässig
sind.

8.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der Ver
packungsgruppen 11 oder 111 verwendet werden.

Die Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM)

erkennt nach sachverständiger Wertung das von der Deutschen

Bundesbahn, Versuchsanstalt Minden (Westf.), Abteilung

Mechanik, Pionierstr. 10, 4950 Minden, Prüfbericht Nr. 101 446

vom 11.03.1985 hier angewendete Verfahren im o.g. Sinne als

gleichwertig an.

Die Dichte der Füllgüter darf beim Nachweis der chemischen
Verträglichkeit durch Zuordnung zum Prüffüllgut

8.3 Die Dichte der Füllgüter darf 0,804 g·cm-) (Verpackungs
gruppe 11 bzw. 11) nicht überschreiten.

Die Dichte und der Dampfdruck der den Prüffüllgütern be
zügl:ch det chemischen Verträglichkeit zuzuordnenden Füll
güter darf die entsprechende, durch den Prüfbericht gemäß
Ne. 4 nachgewiesene Leistungsfähigkeit nicht überschreiten.

BUNDESANSTALT FÜR J1ATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG I BAM)

Unter den Eichen 87

1000 Berlin 45, den 05.02.1992

Stephan

Laboratorium 1.52
Verpackungen

Im Auftragu\ J('f,Lc::!,-
Dipl.-Ing.{FH) M.

Fachgruppe 1.5
Gefahrgutverpackungen
und G~~~~Ckmittel

Im AU1tJ~

Dipl.-Ing. H. W. Hübner
Oberregierungsrat

Ethylalkohol (94%) 0,804 g" cm-' nicht überschreiten.

Der Gesamtüberdruck (Dampfdruck des rüllgutes plus Par
taldruck evtl. vorhandener Gase vermindert um 100 kPa) bei
55°C darf 67 kPa nicht überschreiten.

8.4

8.5

6.6 Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach dieser
Bauart muß nach den "'!'echnischen Richtlinien für die Über
wachung der Fertigung von verpackungen zur Beförderung
gefährlicher Güter (TRV 001)", Verkehrsblatt Heft 16, 1987,
s. 562 durchgeführt werden.

8.7 Die Werkstoffe dieser Verpackungsbauart dürfen durch die
Füllgüter nicht stärker geschädigt werden, als durch das
folgende prÜffüllgut:

Ethylalkohol (94%)

Der Nachweis zur Feststellung der chemischen Verträglich
keit muß nach dem anerkannten Stand von Wissenschaft und
Technik geführt werden.

9. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicher
stellen, daß alle Auflagen über die Verwendung der Ver
packungen demjenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut
einsetzt/befü11t, bekannt sind.

1.

2.

ZULASSUNGSSCHEIN

Nr. D/BAM 3930/1Hl
für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung

gefährlicher Güter
Aktenzeichen 1.5/64 637

Rechtsgrundlagen
§ 5 (1) der Verordnung über die Beförderung gefährlicher
Güter mit Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See - GGVSee)
vorn 24. Juli 1991 (BGBl. I, S. 1714).

Antragsteller
Hartmut Müller GmbH & Co. KG
Kunststoffverarbeitung
postfach 21 20

2350 Neumünster

10. Sonstiges
10.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen Überein

kommen für den Seeverkehr (IMOG-Code) sowie den in den Em
pfehlungen der vereinten Nationen (UN) festgelegten Prüfan
forderungen tür Verpackungen zur Beförderung gefährlicher
Güter.

10.2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen
Widerrufs erteilt.

10.3 Diesem zulassungs3chein liegt eine Rechtsmittelbelehrung
bei.

10.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener zeit im "Amts
und Mitteilunosblatt der Bundesanstalt für Materialfor
schung und -p~Ufung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffent
licht.

1000 Berlin 45, den 10.02.1992

Unter den Eichen 87

3.

4.

5.

Beschreibung der Bauart
Faß (Flasche) aus Kunststoff mit nichtabnehmbarem Deckel
Nennvolumen: 1,0 Liter

Anforderungen an die Bauart
Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Prüf
bericht Nr. 101 579 vom 26.03.1985 und dessen 1. Nachtrag
vom 24.11.1988 der Deutschen Bundesbahn, Versuchsanstalt
Minden (Westf.), Abteilung Mechanik, Pianierstr. 10,
4950 Minden und sicherheitstechnischer Wertung vom
05.02.1992 der Bundesanstalt für Materialforschung und
-prüfung, Laboratorium 1.52 Verpackungen, Berlin einer
Bauartprlifung nach dem "Anhang I des IMDG-Code deutsch"
(Bundesanzeiger Nr. 98a vom 01.06.1991) unterzogen worden
sind.

Zulassung
Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nr. 4 erfüllt werden,
zugelassen.

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG (BAM)

rachgruppe 1.5
Gefahrgutverpackungen
und Großpackmittel

ImAuf~~~ ..

Dlpl.-Ing. H. W. Hubner
Oberregierungsrat

Laboratorium 1.52
Verpackungen

I,,!~uftrag

:}. KyhQ,·,
Dipl.-Ing.(FH) M. Stephan

6.

7.

Fertigung von Verpackungen
Nach der zugelassenen Bauart dürfen verpackungeu serien
mäßig gefertigt werden. Der Herstell1er muß gewährleisten,
daß bei den serienmäßig gefertigten Verpackungen die für
die Bauart festgelegten Anforderungen erfüllt sind.

Kennzeichnung
Die nach der zugelassenen .Bauart serienmäßig gefertigten
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Verpackungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu
kennzeichnen:

1H1/Y/100/ /D/BAM 7972- HM
(Herstellungsdatum gern. Nr. 6.2(e),
Anhang I, IMDG-Code deutsch)

8. Auflagen über die verwendung der Verpackungen
8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten

und entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen
für gefährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach
den Vorschriften der GGVSee solche Verpackungen zulässig
sind.

8.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der Ver
packungsgruppen 11 oder 111 verwendet werden.

8.3 Oie Dichte der Füllgüter darf 1,0 g·crn- 1 (Verpackungs
gruppe 11 bzw. 111) nicht überschrelten.

Die Dichte und der Dampfdruck der den Prüffüllgütern be
züglich der chemischen Verträglichkeit zuzuordnenden Füll
güter darf die entsprechende, durch den Prüfbericht gemäß
Nr. ~ nachgewiesene Leistungsfähigkeit nicht überschreiten.

Die Dichte der Füllgüter darf beim Nachweis der chemischen
Verträglichkeit durch Zuordnung zum prüffüllgut

Ethylalkohol (94%) 1,0 g" cm- l nicht übe,sch,eiten.

8.4 Der Gesamtüberdruck (Dampfdruck des Füllgutes plus Par
taldruck evtl. vorhandener Gase vermindert um 100 kPa) bei
S5 °c darf 67 kPa nicht überschreiten.

8.5

FACHGRUPPE 1.5

GEFAHRGlITVERPACKUNGEN UND GROSSPACKHITTEL

SICHERHEITSTECHNISCHE WERTUNG

zum Az. : 1.5/64 637

Der Nachweis der Verträglichkeit zwischen Füllgut und packstoff

bei Kunststoffverpackungen gilt gemäß "Anhang I, IMDG-Code

deutsch" (Bundesanzeiger Nr. 98a vom 01.Juni 1991) punkt 8.3.5,

als erbracht, wenn eine sechsmonatige Vorlagerung mit jedem zur

Beförderung vorgesehenen Füllgut durchgeführt wurde. Davon ab

weichend können gleichwertige Methoden angewendet werden, so

fern diese dem anerkannten Stand von Wissenschaft und Technik

entsprechen.

Die Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM)

erkennt nach sachverständiger Wertung das von der Deutschen

Bundesbahn, Versuchsanstalt Minden (WestE.), Abteilung

Mechanik, Pionierstr. 10, 4950 Minden. Prüfbericht Nr. 101 579

vom 26.03.1985 hier angewendete Verfahren im o.g. Sinne als

gleichwertig an.

BUNDESANSTALT FÜR MATER I AL FORSCHUNG UND -PRÜFUNG (BAM)

Unter den Eichen 87

1000 Ber1in 45, den 05.02.1992

8.6 Die Überwachung der fertigung von Verpackungen nach dieser
Bauart muß nach den HTechnischen Richtlinien für die über
wachung der Fertigung von verpackungen zur Beförderung
gefährliche, Güte, (TRV 001)", Verkehrsblatt Heft 16, 1987,
S. 562 durchgeführt werden.

E.7 Oie Werkstoffe dieser Verpackungsbauart dürfen durch die
füllgüter nicht stärker geschädigt werden, als durch das
folgende P,üffü11gut:

Ethylalkohol (94%)

Fachg,uppe 1.5
~efahrgutverpackungen

und Großpackmittel

Im AUIt~~

Dip1.-Ing. H. W. HUbner
Jberregierungsrat

Laboratorium 1.52
Verpackungen

Im Auftrag
;, (7• .iA.1,.

Ll,- I~J :.J,!~-I

Dip1.-Ing.(FH) M. Stephan

9.

Der Nachweis zur Feststellung der chemischen Verträglich
keit muß nach dem anerkannten Stand von Wissenschaft und
Technik geführt werden.

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicher
stellen, daß alle Auflagen über die Verwendung der Ver
packungen demjenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut
einsetzt/befüllt, bekannt sind.

ZULASSUNGSSCHEIN

Nr. D/BAM 3931/3Hl
für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung

gefährlicher Güter
Aktenzeichen 1.5/64 638

10. Sonstiges
10.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen Überein

kommen für den Seeverkehr (IMOG-Code) sowie den in den Em
pfehlungen der Vereinten Nationen (UN) festgelegten Prüfan
forderungen für Verpackungen zur Beförderung gefährlicher
Güte r.

10.2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen
Widerrufs erteilt.

10.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung
bei.

10.4 Dieser zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im MAmts
und Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialfor
schung und -prUfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffent
licht.

1.

2.

3.

Rechtsgrundlagen
§ 5 (1) der Verordnung über die Beförderung gefährlicher
Güter mit Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See - GGVSeel
vom 24. Juli 1991 (BGBl. I, S. 1714).

Antragsteller
Hartrnut Müller GmbH & Co. RG
Kunststoffverarbeitung
Postfach 21 20

2350 Neumünster

Beschreibung der Bauart
Kanister(Flasche) aus Kunststoff mit nichtabnehmbarem
Deckel
Nennvolumen: 0,5 Liter

Unter den Eichen 87

1000 8er1in 45, den 10.02.1992

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG (BAM~

Fachgruppe 1.5
Gefa~r9utverpackungen

und Großpackmittel

Im Auft.!L
Dipl.-!ng. H. W. Hübner
Oberregierungsr~t

Laboratorium 1.52
Verpackungen

Im Auf.-:.rag

c9J. J(ylL!f~''-I
Dip1.-!ng.(FH) M. Stephan

4.

5.

Anforderungen an die Bauart
Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Prüf
bericht Nr. 106 812 vorn 10.01.1989 der Deutschen Bundes
bahn, Versuchsanstalt Minden (Westf.), Abteilung Mechanik,
Pionierstr. 10, 4950 Minden und sicherheitstechnischer
Wertung vom 05.02.1992 der Bundesanstalt für Material
forschung und -prüfung, Laboratorium 1.52 Verpackungen,
Berlin einer Bauartprüfung nach dem "Anhang I, IMOG-Code
deutsch" (Bundesanzeiger Nr. 98a vom 01. Juni 1991) un
terzogen worden sind.

Zulassung
Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nr. 4 erfüllt werden,
zugelassen.

6. Fertigung von Verpackungen
Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serien
mäßig gefertigt werden. Der Hersteliier muß gewährleisten,
daß bei den serienmäßig gefertigten Verpackungen die für
die Bauart festgelegten Anforderungen erfüllt sind.

7. Kennzeichnung
Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten
Verpackungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu
kennzeichnen:
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( u \ 3H1/Y/100/ /D/BAM 8547 - HM
~ (Herstellungsdatum gem. Nc_ 6.2(e),

Anhang I, IMDG-Code deutsch)

8. Aurla en über die verwendun der Ver ackun en
8.1 Die nach er zuge assenen Bauart serienmäßig gefertigten

und entsprechend Ne. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen
für gefährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach
den Vorschriften der GGVSee solche Verpackungen zulässig
sind.

8.2 Die verpackungen dürfen für gefährliche Güter der Ver
packungsgruppen 11 oder 111 verwendet werden.

8.3 Die Dichte der rüllgüter darf 0,86 g·cm- 1 (Verpackungs
gruppe 11 bzw. 111) nicht überschreiten.

Dichte und der Dampfdruck der den prüffüllgütern bezüglich
der chemischen Verträglichkeit zuzuordnenden Füllgüter darf
die entsprechende, durch den Prüfbericht gemäß Nr. 4
nachgewiesene Leistungsfähigkeit nicht überschreiten.

Die Dichte der rüllgüter darf beim Nachweis der chemischen
Verträglichkeit durch Zuordnung zum prüffüllgut

Frostschutzmittel (Q,86 g' cm-') nicht überschreiten.

8.4 Der Gesamtüberdruck (Dampfdruck des Füllgutes plus Par
taldruck evtl. vorhandener Gase vermindert um 100 kPa) bei
55 QC darf 67 kPa nicht überschreiten.

FACHGRUPPE 1. 5

GEFAHRGUTVERPACKUNGEN UND GROSSPACKHITTEL

SICHERHEITSTECHNISCHE WERTUNG

zum Az. : 1.5/64 638

Der Nachweis der Verträglichkeit zwischen Füllgut und Packstoff

bei Kunststoffverpackungen gilt gemäß "Anhang I, IMDG-Code

deutsch" (Bundesanzeiger Nr. 98a vom Ol.Juni 1991) Punkt 8.3.5,

als erbracht, wenn eine sechsmonatige Vorlagerung mit jedem zur

Beförderung vorgesehenen Füllgut durchgeführt wurde. Davon ab

weichend können gleichwertige Methoden angewendet werden, so

fern diese dem anerkannten Stand von Wissenschaft und Technik

entsprechen.

Die Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (SAM)

erkennt nach sachverständiger Wertung das von der Deutschen

Bundesbahn, Versuchsanstalt Minden (Westf.), Abteilung

Mechanik, Pionierstr. 10, 4950 Minden, Prüfbericht Nr. 106 812

vom 10.01.1989 hier angewendete Verfahren im 0.9. Sinne als

gleichwertig an.

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG (BAM)

Unter den Eichen 87

1000 Ber11n 45, den 05.02.1992

8.5

8.6

8.7

Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach dieser
Bauart muß nach den "Technischen Richtlinien für die Über
wachung der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung
gefährlicher Güter (TRV 001)", Verkehrsblatt Heft 16, 1987,
$. 562 durchgeführt werden.

Die Werkstoffe dieser Verpackungsbauart dürfen durch die
Füllgüter nicht stärker geschädigt werden, als durch das
fo1gende Prüffüllgut:

Frostschutzmittel (0,86 g'cm-')

Der Nachweis zur Feststellung der chemischen Verträglich
keit muß nach dem anerkannten Stand von Wissenschaft und
Technik geführt werden.

Fachgruppe 1.5
Gefahrgutverpackungen
und Großpackmittel

Im AUftlnLr

DiP1.-IJ~ H. W. Hübner
Oberregierungsrat

Laboratorium 1.52
Verpackungen

Im AuftY'}J

;:.7' ,Yc.:f Lytv
Dipl.-In9.1 FH) M. Stephan

10. Sonstiges
10.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen Überein

kommen für den Seeverkehr (IMOG-Code) sowie den in den Em
pfehlungen der Vereinten Nationen (UN) festgelegten Prüfan
forderungen für verpackungen" zur Beförderung gefährlicher
Güte r.

9. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicher
stellen, daß alle Auflagen über die Verwendung der Ver
packungen demjenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut
einsetzt/befüllt, bekannt sind.

1.

ZULASSUNGSSCHEIN

Nr. D/BAM 3932/3H1
für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung

gefährlicher Güter
Aktenzeichen 1.5/64 639

Rechtsgrundlagen
§ 5 (1) der Verordnung über die Beförderung gefährlicher
Güter mit Seeschiffen IGefahrgutverordnung See - GGVSeel
vom 24. Juli 1991 (BGBL I, S. 1714).

10.2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen
Widerrufs erteilt.

10.3 Dlesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung
bei.

10.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts
und Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialfor
schun9 und -prüfung, Ber1ln" (ISSN 0340-7551) veröffent
licht.

1000 Ber11n 45, den 10.02.1992

Unter den Eichen 87

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG (SAM)

2. Antragsteller
Hartmut Müller GmbH 6 Co. KG
Kunststoffverarbeitung
postfach 21 20

2350 Neumünster

Beschreibung der Bauart
Kanister(Flasche) aus Kunststoff mit nichtabnehmbarem
Deckel
Nennvolumen: 0,5 Liter

Fachgruppe 1.5
Gefahrgutverpackungen
und Großpackmittel

Im A1::L
Oipl.-rng. H. W. Hübner
Oberregierungsrat

Laboratorium 1.52
verpackungen

Im Auftrag

J;. ~lr.ce!.-~
"Dlp1.-Ing.(FH) M. Stephan

4. Anforderungen an die Bauart
Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Prüf
bericht Nr. 106 815 vom 10.01.1989 der Deutschen Bundes
bahn, Versuchsanstalt Minden (Westf.), Abteilung Mechanik,
Pionierstr. 10, 4950 Minden und sicherheitstechnischer
Wertun9 vom 05.02.1992 der Bundesanstalt für MaterIal
forschung und -prüfung, Laboratorium 1.52 Verpackungen,
Berlin einer Bauartprüfung nach dem "Anhang I, 1MOG-Code
deutsch" (Bundesanzeiger Nr. 98a vom 01. Juni 1991) un
terzogen worden sind.
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S. Zulassung
Oie unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nr. 4 erfüllt werden,
zugelassen.

6. Fertigung von Verpackungen
Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serien
mäßig gefertigt werden. Der Hersteliier muß gewährleisten,
daß bei den serienmäßig gefertigten Verpackungen die für
die Bauart festgelegten Anforderungen erfüllt sind.

7. Kennzeichnung
Oie nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten
Verpackungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu
kennzeichnen:



( ~ ) 3H1/Y/1 00/ /D/BAM B546 - HM
~ (Herstellungsdatum gern. Ne. 6.2(e),

Anhang I, IMDG-Code deutsch)

8. Auflagen über die Verwendung der Verpackungen
8.1 Oie nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten

und entsprechend Ne. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen
für gefährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach
den Vorschriften der GGVSee solche Verpackungen zulässig
sind.

B.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der Ver
packungsgruppen 11 oder 111 verwendet werden.

8.3 Die Dichte der Füllgüter darf 0.79 g'cm- J (Verpackungsgrup
pe 11 bzw. III) nicht überschrelten.

Die Dichte und der Dampfdruck der den prüffüllgütern be
züglich der chemischen Verträglichkeit zuzuordnenden Füll
güter darf die entsprechende, durch den Prüfbericht gemäß
Nr. 4 nachgewiesene Leistungsfähigkeit nicht überschreiten.

Die Dichte der Füllgüter darf beim Nachweis der chemischen
Verträglichkeit durch Zuordnung zum Prüffüllgut

White Spirit (0,79 g' cm-)) nicht überschreiten.

8.4 Der Gesamtüberdruck (Dampfdruck des Füllgutes plus Par
taldruck evtl. vorhandener Gase vermindert um 100 kPa) bei
55 °c darf 67 kPa nicht überschreiten.

FACHGRUPPE 1. 5

GEFAHRGUTVERPACKUNGEN UNO GROSSPACKHITTEL

SICHERHEITSTECHNISCHE WERTUNG

zum Az. : 1.5/64 639

Der Nachweis der Verträglichkeit zwischen Füllgut und Packstoff

bei Kunststoftverpackungen gilt gemäß "Anhang I, IMDG-Code

deutsch" (Bundesanzeiger Nr. 98a vom Ol.Juni 1991) Punkt 8.3.5,

als erbracht, wenn eine sechsmonatige Vor lagerung mit jedem zur

Beförderung vorgesehenen Füllgut durchgeführt wurde. Davon ab

weichend können gleichwertige Methoden angewendet werden, so

fern diese dem anerkannten Stand von Wissenschaft und Technik

entsp~echen.

Die Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAH)

erkennt nach sachverständiger wertung das von der Deutschen

Bendesbahn, Versuchsanstalt Minden (Westf.), Abteilung

Mechanik, Pionierstr. 10, 4950 Minden, Prüfbericht Nr. 106 815

vom 10.01.1989 hier angewendete Verfahren im o.g. Sinne als

gleichwertig an.

ZULASSUNGSSCHEIN

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UNO -PRÜFUNG (BAM)

Unter den Eichen 87

1000 Ber1in 45, den 05.02.1992

8.5

8.6

8.7

Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach dieser
Bauart muß nach den "Technischen Richtlinien für die Über
wachung der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung
gefährlicher Güter (TRV 001)", Verkehrsblatt Heft 16, 1987,
S. 562 durchgeführt werden.

Die Werkstoffe dieser Verpackungsbauart dürfen durch die
füllgüter nicht stärker geschädigt werden, als durch das
folgende Prüffüllgut:

White Spirit (0,79 g' cm- »

Der N3chweis zur Feststellung der chemischen Verträglich
keit muß nach dem anerkannten Stand von Wissenschaft und
Technik geführt werden.

Fachgruppe 1.5
Gefahrgutverpackungen
und Großpackmittel
1m Auftrag

Dip1.-Ing. H. W. Hübner
Oberregierungsrat

Laboratorium 1.52
Verpackungen

Im Auftrag

('h S-~/74;h.
Oip1.-Ing.(FH) M. Stephan

9. Der ir. Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicher
stellen, daß alle Auflagen über die Verwendung der Ver
packungen demjenigen, der die Verpackungen tür Gefahrgut
einsetzt/befüllt, bekannt sind.

Nr. D/BAM 3933/3H1
für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung

gefährlicher Güter
Aktenzeichen 1.5164 640

10. Sonstiges
10.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen Überein

kommen für den Seeverkehr (IMOG-Code) sowie den in den Em
pfehlungen uer Vereinten Nationen (UN) festgelegten Prüfan
forderungen fur Verpackungen zur Beförderung gefährlicher
Güter.

10.2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen
Widerrufs erteilt.

10.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung
bei.

10.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener zeit im "Amts
und Mitteilungsblatt der Bundesanstalt tür Materialfor
schung und -prüfung, Ber1in" IISSN 0340-7551) veröffent
1 i cht.

1000 Ber1in 45, den 10.02.1992

unter den Eichen 87

1.

2.

3.

Rechtsgrundlagen
§ 5 (1) der Verordnung über die Beförderung gefährlicher
Güter mit Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See - GGVSee)
vom 24. Juli 1991 (BGBL I. S. 1714).

Antragsteller
Hartmut Müller GmbH & Co. KG
Kunststoffverarbeitung
postfach 21 20

2350 Neumünster

Beschreibung der Bauart
Kanister(Flasche) aus Kunststoff mit nichtabnehmbarem
Deckel
Nennvolumen: 0,25 Liter

BUNDESANSTALT FÜR MATERIAL FORSCHUNG UNO -PRÜFUNG (BAM)

Fachgruppe 1.5
Gefahrgutverpackungen
und Großpackmittel

Im AUftrtll.k

DiP1.-~H. W. Hübner
Oberregierungsrat

Laboratorium 1.52
Verpackungen

Im Auftrag

U~. .lt-j~f.c6-
Dip1.-Ing.(FH) M. Stephan

4. Anforderungen an die Bauart
Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Prüf
bericht Nr. 105 850 vom 20.05.1988 der Deutschen Bundes
bahn, Versuchsanstalt Minden (Westf.). Abteiluno Mechanik,
Pianierstr. 10, 4950 Minden und sicherheitstechnischer
Wertung vom 05.02.1992 der Bundesanstalt für Material
forschung und -prüfung, Laboratorium 1.52 erpackungen,
Berlin einer Bauartprüfung nach dem "Anhang I, IMDG-Code
deutsch" (Bundesanzeiger Nr. 98a vom 01. Juni 1991) un
terzogen worden sind.

5. Zulassung
Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforder~ngen nach Nr. 4 erfüllt werden,
zugelassen.

6. Fertigung von Verpackungen
Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serien
mäßig gefertigt werden. Der Herstellier muß gewährleisten,
daß bei den serienmäßig gefertigten Verpackungen die für
dit Bauart festgelegten Anforderungen erfüllt sind.

7. Kennzeich~ung

oie nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten
verpackungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu
kenn:teichnen:
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3Hl/Y/I00/ /D/BAM B400 - HM
(Herstellungsdatum gern. Ne. 6.2(e),
Anhang I, II1DG-Code deutsch I

8. Auflagen tiber die Verwendunq der Verpackungen
8.1 Die nach d~r zugelassenen Bauart serienrnäßig gefertigten

und entsprechend Ne. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen
tür gefährliche Güter verwenöet werden, wenn für sie nach
den Vorschriften der GGVSee solche Verpackungen zulässig
sind.

e.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der Ver
packungsgruppen 11 oder 111 verwendet werden.

8.3 Die Dichte der Füllgüter darf 0,86 g'cm- l (Verpackungsgrup
pe 11 bzw. 111) nicht überschreiten.

Die Dichte und der Dampfdruck der den Prüffüllgütern be
züglich der chemischen Verträglichkeit zuzuordnenden Füll
güter darf die entsprechende, durch den Prüfbericht gemäß
Nr. 4 nachgewiesene Leistungsfähigkeit nicht überschreiten.

Oie Dichte der Füllgüter darf beim Nachweis der chemischen
Verträglichkeit durch Zuordnung zum Prüffüllgut

Frostschutzmittel (0 1 86 g·cm- 1 ) nicht überschreiten.

Der Gesamtüberdruck (Dampfdruck des rüllgutes plus Par
tal druck evtl. vorhandener Gase vermindert um 100 kPa) bei
S5 oe darf 67 kPa nicht überschreiten.

FACHGRUPPE 1. ~

GEFAHRGUTVERPACKUNGEN UND GROSSPACKJ1ITTEL

SICHERHEITSTECHNISCHE WERTUNG

zum Az. : 1.5/64 640

Der Nachweis der Verträglichkeit zwischen Füllgut und Packstoff

bei Kunststoffverpackungen gilt gemäß "Anhang I, IMDG-Code

deutsch" (Bundesanzeiger Nr. 98a vom Ol.Juni 1991) Punkt 8.3.5,

als erbracht, wenn eine sechsmonatige Vor lagerung mit jedem zur

Beförderung vorgesehenen Füllgut durchgeführt wurde. Davon ab

weichend können gleichwertige Methoden angewendet werden, so

fern diese dem anerkannten Stand von Wissenschaft und Technik

entsprechen.

Die Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM)

erkennt nach sachverständiger Wertung das von der Deutschen

Bundesbahn, Versuchsanstalt Kinden (Westf.), Abteilung

Mechanik, Plenierstr. 10, 4950 Minden, prüfbericht Nr. 105 850

vom 20.05.1988 hier angewendete Verfahren im 0.9. Sinne als

gleichwertig an.

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG (BAM)

Unter den Eichen 87

1000 Berlin 45. den 05.02.1992

8.5

8.5

8.7

Die Überwachung der fertigung von Verpackungen nach dieser
Bauart muß nach den "Technischen Richtlinien für die Über
wachung der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung
gefährlicher GUter (TRV DOll", Verkehrsblatt Heft 16, 1987,
S. 562 durchgeführt werden.

Die Werkstoffe dieser Verpackungsbauart dürfen durch die
füllgüte.r nicht stärker geschädigt werden, als durch das
folgende PrUffU11gut:

Frostschutzmittel (0,86 g'cm- 1 )

Der Nachweis zur Feststellung der chemischen Verträglich
keit muß nach dem anerkannten Stand von Wissenschaft und
Technik geführt werden.

Fachgruppe 1.5
Gefahrgutverpackungen
und Großpackmittel

Im AUf~9

. ~ ..
Dlpl.- ng. H. W. Hubner
Oberregierungsrat

Laboratorium 1.52
Verpackungen

Im Auftrag

cl. f~ [1j}CH
Dipl.-Ing:(FH) M. Stephan

10. Sonsti~

10.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen Überein
kommen für den Seeverkehr (IMDG-Code) sowie den in den Em
pfehlungen der Vereinten Nationen (UN) festgelegten Prüfan
forderungen für Verpackungen zur Beförderung gefährlicher
Güter.

9. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicher
stellen, daß alle Auflagen über die Verwendung der Ver
packungen demjenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut
einsetztjbefüllt, bekannt sind.

1.

ZULASSUNGSSCHEIN

Nr. D/BAM 3934/3Hl
für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung

gefährlicher Güter
Aktenzeichen 1.5/64 641

Rechtsgrundlagen
§ 5 (1) der Verordnung tiber 'die Beförderung gefährlicher
Güter mit Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See - GGVSee)
vom 24. Juli 1991 (BGB1. I, s. 17141.

10.2 Diese zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen
Widerrufs erteilt.

10.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung
bei.

10.4 Dieser zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im UArnts
und Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialfor
schung und -prüfung, Berlin" (IS5N 0340-7551) veröffent
licht.

1000 Ber1in 45, den 10.02.1992

Unter den Eichen 87

2.

3.

AntraQsteller
Hartmut Müller GmbH & Co. KG
Kunststoffverarbeitung
Postfach 21 20

2350 Neumünster

Beschreibung der Bauart
Kanister(Flasche) aus Kunststoff mit nichtabnehrnbarem
Deckel
Nennvolumen : 0,25 Li te r

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG (BAM)

Fachgruppe 1.5
Gefahrgutverpackungen
und Großpackmittel
Im AUfYt;9j

m&.v.r
Dipl.-!ng. H. W. Hübner
Oberregierungsrat

,Laboratorium 1.52
Verpackungen

Im Auftrag

<5. d(C{'{();~,'\,
Dipl.-Ing.(FH) M. Stephan

4. Anforderungen an die Bauart
Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Prüf
bericht Nr. 105 847 vom 20.05.1988 der Deutschen Bundes
bahn, Versuchsanstalt Minden (Westf.), Abteilung Mechanik,
Pionierstr. 10, 4950 Minden und sicherheitstechnischer
Wertung vom 05.02.1992 der Bundesansta14 für Material
forschung und -prüfung, Laboratorium 1.52 Verpackungen,
Berlin einer Bauartprlifung nach dem "Anhang I, des
IMDG-Code deutsch" (Bundesanzeiger Nr. 98a vom 01.06.1991)
unterzogen worden sind.
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S. Zulassung
Oie unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nr. 4 erfüllt werden,
zugelassen.

6. Fertigung von Verpackungen
Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serien
mäßig gefertigt werden. Der Herstelller muß gewährleisten,
daß bei den serienmäßig gefertigten Verpackungen die für
die Bauart festgelegten Anforderungen erfüllt sind.

7. Kennzeichnung
Oie nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten
Verpackungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu
kennzeichnen:



3H1/Y/100/ /D/BAM 8399 - HM
(Hecstellungsdatum gern. Ne. 6.2(e),
Anhang I, IMDG-Code deutsch)

8. Aufla en über die verwendun der Ver ackun en
8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmä i9 gefertigten

und entsprechend Ne. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen
für gefährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach
den Vorschritten der GGVSee solche Verpackungen zulässig
sind.

8.2 Die Verpackungen dürfen tür gefährliche Güter der Ver
packungsgruppen 11 oder 111 verwendet werden.

8.3 Die Dichte der Füllgüter darf 0 1 86 g'cm- J (Verpackungsgrup
pe 11 bzw. 111) nicht überschreiten.

Die Dichte und der Dampfdruck der den Prüffüllgütern be
züglich der chemischen Verträglichkeit zuzuordnenden rOll
güter darf die entsprechende, durch den Prüfbericht gemäß
Ne. 4 nachgewiesene Leistungsfähigkeit nicht überschreiten.

Die Dichte der Füllgüter darf beim Nachweis der chemischen
Verträglichkeit durch Zuordnung zum Prüffüllgut

Frostschutzmittel (0,86 g"cm- 1 ) nicht überschreiten.

8.4 Der Gesamtüberdruck (Dampfdruck des Füllgutes plus Par
taldruck evtl. vorhandener Gase vermindert um 100 kPa) bei
S5 °C darf 67 kPa nicht überschreiten.

FACHGRUPPE 1. 5

GEFAHRGUTVERPACKUNGEN UND GROSSPACKltITTEL

SICHERHEITSTECHNISCHE WERTUNG

zum Az. : 1.5/64 641

Der Nachweis der Verträglichkeit zwischen Füllgut und packstoff

bei Kunststoffverpackungen gilt gemäß UAnhang I, IMDG-Code

deutsch" (Bundesanzeiger Nr. 98a vom OI.Juni 1991) Punkt 8.3.5,

als erbcacht, wenn eine sechsmonatige Vorlagerung mit jedem zur

Beförderung vorgesehenen Füllgut durchgeführt wurde. Davon ab

weichend können gleichwertige Methoden angewendet werden, so

fern diese dem anerkannten Stand von Wissenschaft und Technik

entsprechen.

Die Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (SAM)

erkennt nach sachverständiger Wertung das von der Deutschen

Bundesbahn, Versuchsanstalt Minden (Westf.), Abteilung

Mechanik, Pianierstr. 10, 4950 Minden, Prüfbericht Nr. 105 847

vom 20.05.1988 hier angewendete Verfahren im o.g. Sinne als

gleichwertig an.

ZULASSUNGSSCHEIN

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG (BAM)

Unter den Eichen 87

1000 Ber1in 45, den 05.02.1992

8.5

8.6

8.7

Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach dieser
Dauart muß nach den "Technischen Richtlinien für die Über
wachung der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung
gefährlicher Güter (TRV 001)", verkehrsblatt Heft 16,1987,
S. 562 durchgeführt werden.

Die Werkstoffe dieser Verpackungsbauart dürfen durch die
füllgüter nicht stärker geschädigt werden, als durch das
folgende prüffüllgut:

Fcostschutzmittel (0,86 g- cm- 1)

Der Nachweis zur Feststellung der chemischen Verträglich
keit muß nach dem anerkannten Stand von Wissenschaft und
Technik geführt werden.

Fachgruppe 1.5
Gefahrgutverpackungen
und Großpackmittel
Im AUft'};

DiP1.-~~. Hübner
Oberregierungsrat

Laboratorium 1.52
verpackungen

Im Auftrag

Si C/"",((jJ
L' ' JL(" ""-

Dipl.-Ing.(FHI M. Stephan

9. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicher
stellen, daß alle Auflagen über die Verwendung der Ver
packungen demjenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut
einsetzt/be füllt, bekannt sind.

Nr. D/BAM 3935/3H1
für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung

gefährlichec Güter
Aktenzeichen 1.5/64 642

10. Sonstiges
10.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen Überein

kommen für den Seeverkehr (IMDG-Code) sowie den in den Em
pfehlungen der Vereinten Nationen (UN) festgelegten Prüfan
forderungen für Verpackungen zuc Befördecung gefährlicher
Güter.

10.2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen
Widerrufs erteilt.

10.3 Diesem zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung
bei.

10.4 Dieser zulassungsschein wird tU gegebener Zeit im "Amts
und Mitteilungsblatt der Bundesanstalt füc Materialfor
schung und -prüfung, 8erlin" (ISSN 0340-75511 veröffent
licht.

1000 Berlin 45, den 10.C2.1992

Unter den Eichen 87

1.

2.

3.

Rechtsgrundlagen
§ 5 (1) der Verordnung über die Beförderung gefährlicher
Güter mit Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See - GGVSee)
vom 24. Juli 1991 (BGBL I. S. 1714).

Antragsteller
Hartrnut Müller GmbH & Co KG
Kunststoffverarbeitung
postfach 21 20

2350 Neumünster

Beschreibung der Bauart
Kanister(flasche) aus Kunststoff mit nichtabnehmbarem
Deckel
Nennvolumen: 1,10 Liter

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG (8AM)

Fachgruppe 1.5
Gefahrgutverpackungen
und Großpackrnittel

Im AUf~~L

Dipl.-Ing. H. W. Hübner
Oberregierungsrat

Laboratorium 1.52
verpackungen

1m Auftrag

(,.7 gC,;/llih
Dip1.-Ing.(FH) M. Stephan

4. Anforderungen an die Bauart
Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß prüf
bericht Nr. 106 249 vom 01.08.1988 und dessen 1. Nachtrag
vom 29.11.1988 der Deutschen Bundesbahn, versuchsanstalt
Minden (Westf.), Abteilung Mechanik, pionierstr. 10,
4950 Minden und sicherheitstechnischer wertung vom
05.02.1992 der Bundesanstalt für Materialforschung und
-prüfung, Laboratorium 1.52 Verpackungen, Berlin einer
Bauartprlifung nach dem "Anhang Ir IMDG-Code deutsch"
(Bundesanzeiger Nr. 98a vom 01. Juni 1991) unterzogen
worden sind.

5. Zulassung
Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nt. 4 erfüllt werden,
zugelassen.

6. Fertigung von Verpackunqen
Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serien
mäßig gefertigt werden. Der Hersteiller muß gewährleisten,
daß bei den serienmäßig gefertigten Verpackungen die tür
die Bauart festgelegten Anforderungen erfüllt sind.

7. Kennzeichnung
Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten
Verpackungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu
kennzeichnen:

441



3H1/Y/100/ /D/BAM 8398 - HM
(Herstellungsdatum gern. Ne. 6.2(e),
Anhang I, IMDG-Code deutsch}

SICHERHEITSTECHNISCHE WERTUNG

zum Az. : 1.5/64 642

8. Auflagen über die Verwendung der verpackungen
B.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten

und entsprechend Ne. 7 gekennzeichneten verpackungen dürfen
für gefährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach
den vorschriften der GGVSee solche Verpackungen zulässig
sind.

8.2 Die Verpackungen dürfen tür gefährliche Güter der Ver
packungsgruppen 11 oder 111 verwendet werden.

8.3 Die Dichte der rüllgüter darf 0,86 g·cm- J (Verpackungsgrup
pe 11 bzw. 111) nicht überschreiten.

Der Nachweis der Verträglichkeit zwischen Füllgut und Packstoff

bei Kunststoffverpackungen gilt gemäß "Anhang I, IMDG-Code

deutsch" (Bundesanzeiger Nr. 98a vom OI.Juni 1991) Punkt 8.3.5,

als erbracht, wenn eine sechsmonatige Vorlagerung mit jedem zur

Beförderung vorgesehenen Füllgut durchgeführt wurde. Davon ab

weichend können gleichwertige Methoden angewendet werden, so

fern diese dem anerkannten Stand von Wissenschaf.t und Technik

entsprechen.

Die Dichte und der Dampfdruck der den prüffüllgütern be
züglich der chemischen Verträglichkeit zuzuordnenden Füll
güter darf die entsprechende, durch den Prüfbericht gemäß
Nr. 4 nachgewiesene Leistungsfähigkeit nicht überschreiten.

Die Dichte der Füllgüter darf beim Nachweis der chemischen
Verträglichkeit durch Zuordnung zum prüffüllgut

Scheiben.....aschkonzentrat (0,86 g' crn- J) nicht überschreiten.

Die Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM)

erkennt nach sachverständiger Wertung das von der Oeutschen

Bundesbahn, Versuchsanstalt Minden (WestE.), Abteilung

Mechanik, Pianierstr. 10, 4950 Minden. Prüfbericht Nr. 106 249

vom 01.08.1988 und dessen 1. Nachtrag vom 29.11.1988 hier

angewendete Verfahren im 0.9. Sinne als gleichwertig an.

8.4 Der Gesamtüberdruck (Dampfdruck des füllgutes plus Par
taldruck evtl. vorhandener Gase vermindert um 100 kPa) bei
55 oe darf 67 kPa nicht überschreiten.

8.5

BUNDESANSTALT fÜR MATERIALfORSCHUNG UND -PRÜfUNG (BAM)

Unter den Eichen 87

1000 Berlin 45, den 05.02.1992

8.6 Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach dieser
Bauart muß nach den "Technischen Richtlinien für die Über
wachung der fertigung von Verpackungen zur Beförderung
gefährlicher Güter (TRV 001)", Verkehrsbl~tt Heft 16, 1987
S. 562 durchgefÜhrt werden.

8.7 Die Werkstoffe dieser Verpackungsbauart dürfen durch die
füllgüter nicht stärker geschädigt werden, als durch das
folgende Prüffüllgut:

Fachgruppe 1.5
Gefahrgutverpackungen
und Groß~ackmittel

1m AUf~~

Dipl.-Ing. H. W. Hübner
Oberregierungsrat

Laboratorium 1.52
Verpackungen

1m Auftrag

vCh. ~{..~'t"
Dip1.-Ing.(fH) M. Stephan

Scheibenwaschkonzentrat (0,86 9" cm- J)

10.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsreittelbelehrung
bei.

10.2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jeder zeitigen
Widerrufs erteilt.

10.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts
und Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialfor
schung und -prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffent
licht.

10. Sonstiges
10.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen Überein

kommen für den Seeverkehr (IMDG-Code) sowie den in den Em
pfehlungen der Vereinten Nationen (UN) festgelegten Prüfan
forderu~gen für Verpackungen zur Beförderung gefährlicher
Güte r.

2350 Neumünster

Beschreibung der Bauart
Kanister(~lasche) aus Kunststoff mit nichtabnehmbarem
Deckel
Nennvo1umen: 0,5 Liter

Nr. D/BAM 3936/3H1
für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung

gefährlicher Güter
Aktenzeichen 1.5/64 643

Antrag$teller
Hartmut Müller GmbH & Co. KG
Kunststoffverarbeitungen
Postfach 21 20

Rechtsgrundlagen
S 5 (1) der Verordnung über die Beförderung gefährlicher
Güter mit Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See - GGVSee)
vom 24. Juli 1991 (BGBl. I, S. 1714).

2.

3.

1.

ZULASSUNGSSCHEIN

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicher
stellen, daß alle Auflagen über die Verwendung der Ver
packungen demjenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut
einsetzt/be füllt, bekannt sind.

Der Nachweis zur Feststellung der chemischen Verträglich
keit muß nach dem anerkannten Stand von Wissenschaft und
Technik geführt werden.

9.

1000 Berlin 45, den 10.02.1992

BUNDESANSTALT fÜR MATERIALfORSCHUNG UND -PRÜfUNG (BAM)

Unter den Eichen 87

fachgruppe 1.5
Gefahrgutverpackungen
und Großpackmittel
1m Auftrag-mL
Dip1.-Ing. H. W. Hübner
Oberregierungsrat

Laboratorium 1.52
Verpackungen

1m Auftrag

c9. flJ;.i;iza"
j

Dipl.-Ing.(fH) M. Stephan

4.

5.

Anforderungen an die Bauart
Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Prüf
bericht Nr. 106 247 vom 01.08.1988 sowie dessen 1. Nachtrag
vom 24.11.1988 der Deutschen Bundesbahn, Versuchsanstalt
Minden (Westf.), Abteilung Mechanik. Pionierstr. 10,
4950 Minden und sicherheitstechnischer Wertung vom
05.02.1992 der Bundesanstalt für Materialforschung und
-prüfung, Laboratorium 1.52 Verpackungen, Beclin einer
Bauartprüfung nach dem "Anhang I, IMDG-Code deutsch"
(Bundesanzeiger Nr. 98a vom 01. Juni 1991) unterzogen
worden sind.

Zulassung
Oie unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nr. 4 ~rfüllt werden,
zugelassen.

6. Fertigung von verpackungen
Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serien
mäßig gefertigt werden. Der Herstelller muß gewährleisten,
daß bei den serienmäßig gefertigten Verpackungen die für
die Bauart festgelegten Anforderungen erfüllt sind.

7. Kennzeichnung
Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten
Verpackungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu
kennzeichnen:

3Hl/Y/l00/ .............•. /D/BAM 8397 - HM
(Herstellungsdatum gern. Nr. 6.2(e),
Anhang I, IMDG-Code deutsch)
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8. Auflagen über die Verwendung der verpackungen
8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten

und entsprechend Ne. 7 gekennzeichneten verpackungen dürfen
für gefährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach
den Vorschriften der GGVSee solche Verpackungen zulässig
sind.

FACHGRUPPE 1. 5

GEFAHRGUTVERPACKUNGEN UND GROSSPACKHITTEL

SICHERHEITSTECHNISCHE WERTUNG

zum Az. : 1.5/64 643

8.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der Ver
packungsgruppen 11 oder 111 verwendet werden.

8.3 Die Dichte der Füllgüter darf 0.86 g'cm-' (Verpackungsgrup
pe 11 bzw. 111) nicht überschreiten.

Die Dichte und der Dampfdruck der den Prüffüllgütern be
züglich der chemischen Verträglichkeit zuzuordnenden Füll
güter darf die entsprechende, durch den Prüfbericht gemäß
Nr. 4 nachgewiesene Leistungsfähigkeit nicht überschreiten.

Die Dichte der füllgüter darf beim Nachweis der chemischen
verträglichkeit durch Zuordnung zum Prüffüllgut

Der Nachweis der Verträglichkeit zwischen Füllgut und packstoff

bei Kunststoffverpackungen gilt gemäß "Anhang I, IMDG-Code

deutsch" (Bundesanzeiger Nr. 98a vom OI.Juni 1991) Punkt 8.3.5,

als erbracht, wenn eine sechsmonatige Vorlagerung mit jedem zur

Beförderung vorgesehenen Füllgut durchgeführt wurde. Davon ab

weichend können gleichwertige Methoden angewendet werden, so

fern diese dem anerkannten Stand von Wissenschaft und Technik

entsprechen.

8.5

Frostschutzmittel (0,86 g·cm- 1 ) nicht überschreiten.

8.4 Der Gesamtüberdruck (Dampfdruck des Füllgutes plus Par
taldruck evtl. vorhandener Gase vermindert um 100 kPa) bei
55 oe darf 67 kPa nicht überschreiten.

8.7 Die Werkstoffe dieser Verpackungsbauart dürfen durch die
Füllgüter nicht stärker geschädigt werden, als durch das
folgende Prüffüllgut:

Frostschutzmittel (0.86 g'cm-')

Im Auftrag

g 'C> lr",0· (~o"" 1.lt1".'Z..-1

Dipl.-Ing.(FH) M. Stephan

Laboratorium 1.52
Verpackungen

Fachgruppe 1.5
Gefahrgutverpackungen
und Großpackmittel

Im AUftJ1~

DiP1.-1~~~. Hübner
Oberregierungsrat

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG (BAM)

Unter den Eichen 87

1000 Berlin 45. den 05.02.1992

Die Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM)

erkennt nach sachverständiger wertung das von der Deutschen

Bundesbahn, Versuchsanstalt Minden {Westf. I Abteilung Mechanik.

Pionierstr. 10. 4950 Minden, Prüfbericht Nr. 106 247 vorn

01.08.1988 sowie dessen 1. Nachtrag vom 24.11.19B8 hier

angewendete Verfahren im 0.9. Sinne als gleichwertig an.

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicher
stellen, daß alle Auflagen über die Verwendung der Ver
packungen demjenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut
einsetzt/befüllt, bekannt sind.

Der Nachweis zur Feststellung der chemischen Verträglich
keit muß nach dem anerkannten Stand von Wissenschaft und
Technik geführt werden.

8.6 Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach dieser
Bauart muß nach den "Technischen Richtlinien für die Über
wachung der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung
gefährlicher Güter (TRV 001)". Verkehrsblatt Heft 16. 1987.
S. 562 durchgeführt werden.

9.

10. Sonstiges
10.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen Überein

kommen für den Seeverkehr (IMDG-Code) sowie den in den Em
pfehlungen der vereinten Nationen (UN) festgelegten Prüfan
forderungen für Verpackungen zur Beförderung gefährlicher
Güter.

ZULASSUNGSSCHEIN

Nr. D/BAM 3937/3Hl
für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung

gefährlicher Güter
Aktenzeichen 1.5/64 644

10.2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen
Widerrufs erteilt.

10.3 Diesem zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung
bei.

1. Rechtsgrundlagen
S 5 (1) der Verordnung über die Beförderung gefährlicher
Güter mit Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See - GGVSee)
vom 24. Juli 1991 (BGB1. I. S. 1714).

10.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts
und Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialfor
schung und -prüfung. Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffent
licht.

1000 Berlin 45. den 10.02.1992

2. AntraQsteller
Hartmut Müller GmbH & Co. KG
Kunststoffverarbeitung
postfach 21 20

Unter den Eichen 87 2350 Neumünster

BUNDESANSTALT FÜR l1ATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG (BAM)

Fachgruppe 1.5
Gefahrgutverpackungen
und Großpackmittel

Im AUftJbL

Dip1.-Ing. H. W. Hübner
Oberregierungsrat

Laboratorium 1.52
Verpackungen

Im Auftrag

(). J-:jAat!
Dip1.-Ing.(FH) M. Stephan

3.

4.

Beschreibung der Bauart
Kanister(Flasche) aus Kunststoff mit nichtabnehmbarem
Deckel
Nennvolumen: 1,0 Liter

Anforderungen an die Bauart ... ..
Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, dle gemaß pruf
bericht Nr. 105 849 vom 05.05.1988 und 1. Nachtrag dazu vom
29.06.1989 der Deutschen Bundesbahn, Versuchsanstalt Minden
(Westf.), Abteilung Mechanik, Pianierstr. 10, 4950 Minden
und sicherheitstechnischer Wertung vom 05.02.1992 der
Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung,
Laboratorium 1.52 Verpackungen, Berlin einer Bauartprüfung
nach dem "Anhang I, IMDG-Code deutsch" (Bundesanzeiger Nt.
98a vom 01. Juni 1991) unterzogen worden sind.

5. zulassung
Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Ne. 4 erfüllt werden,
zugelassen.

6. Fertigung von Verpackungen
Nach der zugelassenen Bauart dürfen verpackungen serien
mäßig gefertigt werden. Der Hersteiller muß gewährleisten,
daß bei den serienmäßig gefertigten Verpackungen die für
die Bauart festgelegten Anforderungen erfüllt sind.

7. Kennzeichnung
Oie nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten
Verpackungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu
kennzeichnen:
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( ~ ) 3Hl/YI.100/ /D/BAM 8307 - HM
~ (Herstellungsdatum gern. Nt. 6.2(e),

Anhang I, IMDG-Code deutsch}

8. Auflagen über die Verwendung der Verpackunqen
8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten

und entsprechend Ne. 7 gekennzeichneten Verpackungen diirfen
für gefährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach
den Vorschriften der CGVSee solche Verpackungen zulässig
sind.

8.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der Ver
packungsgfuppen rIoder III verwendet werden.

8.3 Oie Dichte der Füllgüter darf 0,79 g'cm- J (Verpackungsgfup
pe 11 bzw. 111) nicht überschreiten.

Die Dichte und der Dampfdruck der den Prüffüllgütern be
züglich der chemischen Verträglichkeit zuzuordnenden Füll
güter darf die entsprechende, durch den PrU1bericht gemaß
Nr. 4 nachgewiesene Leistungsfähigkeit nicht überschreiten.

Die Dichte der Füllgüter darf beim Nachweis der chemischen
Verträglichkeit durch Zuordnung zum Prüffüllgut

White Spirit (0,?9 g' cm- 3 ) nicht überschreiten.

8.4 Der Gesamtüberdruck (Dampfdruck des rüllgutes plus Par
taldruck evtl. vorhandener Gase vermindert um 100 kPa) bei
55 cC darf 67 kPa nicht überschreiten.

FACHGRUPPE 1. 5

GEFAHRGUTVERPACKUNGEN UND GROSSPACKHITTEL

SICHERHEITSTECHNJSCHE WERTUNG

zum Az. : 1.5/64 644

Der Nachweis der verträglichkeit zwischen Füllgut und Packstoff

bei Kunststoffverpackungen gilt gemäß IIAnhang I, IMDG-Code

deutsch" (Bundesanzeiger Nr. 98a vom Ol.Juni 1991) Punkt 8.3.5,

als erbracht, wenn eine sechsmonatige Vorlagerung mit jedem zur

Beförderung vorgesehenen Füllgut durchgeführt wurde. Davon ab

weichend können gleichwertige Methoden angewendet werden, so

fern diese dem anerkannten Stand von Wissenschaft und Technik

entsprechen.

Die Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM)

erkennt nach sachverständiger Wertung das von der Deutschen

Bundesbahn, Versuchsanstalt Minden (Westf.), Abteilung

Hechanik, Pianierstr. 10, 4950 Minden, prüfbericht Nr. 105 849

vom 05.05.1988 und dessen 1. Nachtrag vom 29.06.1989 hier

angewendete Verfahren im 0.9. Sinne als gleichwertig an.

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG (BAM)

Unter den Eichen 87

1000 Ber1in 45, den 05.02.1992

ZULASSUNGSSCHEIN

8.5

8.6

8.7

Die Überwachung der Fertigung von verpackungen nach dieser
Bauart muß nach den "Technischen Richtlinien für die Über
wachung der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung
gefährlicher Güter (TRV 001)", Verkehrsblatt Heft 16, 1987,
S. 562 durchgefÜhrt werden.

Die Werkstoffe dieser Verpackungsbauart dürfen durch die
Füllgüter nicht stärker geschädigt werden, als durch das
folgende prüffüllgut:

White Spirit (0,79 g' cm-))

Der Nachweis zur Feststellung der chemischen Verträglich
keit muß nach dem anerkannten Stand von Wissenschaft und
Technik geführt werden.

Fachgruppe 1.5
Gefahrgutverpackungen
und Großpackmittel

Im AUf/AL

Dipl.-Ing. H. W. Hübner
Oberregierungsrat

Laboratorium 1.52
Verpackungen

Im ~uft r...a g

i..'7!. Jt0Ltl~t
Dipl.-1ng.(FH) M. Stephan

9 . Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicher
stellen, daß alle Auflagen über die Verwendung der Ver
packungen demjenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut
einsetztjbefüllt, bekannt sind.

Nr. D/BAM 3938/3H1
für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung

gefährlicher Güter
Aktenzeichen 1.5/64 645

10. Sonstiges
10.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen Überein

kommen für den Seeverkehr (IMDG-Code) sowie den in den Em
pfehlungen der Vereinten Nationen (UN) festgelegten Prüfan
forderungen für Verpackungen zur Beförderung gefährlicher
Güter.

10.2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen
Widerrufs erteilt.

10.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung
bei.

10.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts
und Hitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialfor
schung und -prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffent
licht.

1000 Berlin 45, den 10.02.1992

Unter den Eichen 87

1.

2.

3.

Rechtsgrundlagen
§ 5 (1) der verordnung über die Beförderung gefährlicher
Güter mit Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See - GGVSee)
vom 24. Juli 1991 (BGB1. I, S. 1714).

Antragsteller
Hartmut Müller GmbH & Co. KG
Kunststoffverarbeitung
postfach 21 20

2350 Neumünster

Beschreibung der Bauart
Kanister(Flasche) aus Kunststoff mit nichtabnehMbarem
Deckel
Nennvolurnen: 1,0 Liter

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG (BAM)

Fachgruppe 1.5
Gefahrgutverpackungen
und Großpackmittel

Im AUft)kL
Dipl.-Ing. H. W. Hübner
Ober regierungsrat

Laboratorium 1.52
Verpackungen

Im Auftrag

C~· S:i5f1JJ~
Dip1.-In9.IFH) M. Stephan

4. Anforderungen an die Bauart
Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Prüf
bericht Nr. 105 842 vom 05.05.1988 sowie dessen 1. Nachtrag
vom 29.11.1988 der Deutschen Bundesbahn, Versuchsanstalt
Minden (Westf.), Abteilung Mechanik, Pianierstr. 10,
4950 Minden und sicherheitstechnischer Wertung vom
05.02.1992 der Bundesanstalt für Materialforschung und
-prüfung, Laboratorium 1.52 verpackungen, Berlin einer
Bauartprüfung nach dem l'Anhang I, IMDG-Code deutsch"
(Bundesanzeiger Nr. 98a vom 01. Juni 1991) unterzogen
worden sind.
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5. Zulassung
Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nr. 4 erfüllt werden,
zugelassen.

6. Fertigung von verpackungen
Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serien
mäßig gefertigt werden. Der Herstelller muß gewährleisten,
daß bei den serienmäßig gefertigten verpackungen die für
die Bauart festgelegten Anforderungen erfüllt sind.

7. Kennzeichnung
Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten
Verpackungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu
kennzeichnen:



( ~ ) 3H1/Y/I00/ •...•.......... /D/BAM 8305 - HM
~ (Herstellungsdatum gern. Nr. 6.2(e),

Anhang I, IMDG-Code deutsch)

8. Auflagen über die Verwendung der Verpackungen
B.l Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten

und entsprechend Ne. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen
tür gefährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach
den Vorschriften der GGVSee solche Verpackungen zulässig
sind.

8.2 Oie Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der Ver
packungsgruppen 11 oder 111 verwendet werden.

8.3 Die Dichte der Füllgüter darf 0,86 g'crn- J (Verpackungsgrup
pe 11 bzw. 111) nicht Uberschreiten.

Die Dichte und der Dampfdruck der den Prüffüllgütern be
züglich der chemischen verträglichkeit zuzuordnenden Füll
güter darf die entsprechende, durch den Prüfbericht gemäß
Nr. 4 nachgewiesene Leistungsfähigkeit nicht überschreiten.

Die Dichte der Füllgüter darf beim Nachweis der chemischen
Verträglichkeit durch Zuordnung zum Prütfüllgut

Frostschutzmittel (0,86 g. cm- l ) nicht überschreiten.

8.4 Der Gesamtüberdruck (Dampfdruck des rüllgutes plus Par
taldruck evtl. vorhandener Gase vermindert um 100 kPa) bei
S5 oe darf 67 kPa nicht überschreiten.

FACHGRUPPE 1. ~

GEFAIIRGUTVERPACKUNGEN UNO GROSSPACKMITTEL

SICHERHEITSTECHNISCHE WERTUNG

zum Az. : 1.5/64 645

Der Nachweis der Verträglichkeit zwischen Füllgut und Packstoff

be i Kuns t s to f fve rpack ungen gi 1 t gemäß "Anhang I, I MOG-Code

deutsch" (Bundesanzeiger Nr. 98a vorn OI.Juni 1991) Punkt 8.3.5,

als erbracht, wenn eine sechsmonatige Vorlagerung mit jedem zur

Beförderung vorgesehenen fUllgut durchgeführt wurde. Davon ab

weichend können gleichwertige Methoden angewendet werden, so

fern diese dem anerkannten Stand von Wissenschaft und Technik

entsprechen.

Die Bundesanstalt fUr Materialforschung und -prüfung (BAM)

erkennt nach sachverständiger wertung das von der Deutschen

Bundesbahn, Versuchsanstalt Minden (Westf.), Abteilung

Mechanik, pionierstr. 10, 4950 Minden, Prüfbericht Nr. 105 842

vom 05.05.1988 und dessen 1. Nachtrag vom 29.11.1988 hier

angewendete Verfahren im 0.9. Sinne als gleichwertig an.

ZULASSUNGSSCHEIN

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG (BAM)

Unter den Eichen 87

1000 Ber1in 45, den 05.02.1992

8.5

8.6

8.7

Oie Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach dieser
Bauart muß nach den "Technischen Richtlinien für die Über
~achung der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung
gefährlicher Güter (TRV 001)", Verkehrsblatt Heft 16, 1987,
S. 562 durchgeführt werden.

Die Werkstoffe dieser Verpackungsbauart dürfen durch die
Füllgüter nicht stärker geschädigt werden, als durch das
folgende Prüffüllgut:

Frostschutzmittel (0,86 9· cm- J)

Der Nachweis zur Feststellung der chemischen verträglich
keit muß nach dem anerkannten Stand von Wissenschaft und
Technik geführt werden.

Fachgruppe 1.5
Gefahrgutverpackungen
und Großpackmittel

Im AUft~'L

Dipl.-Ing. H. W. Hübner
Ober regierungsrat

Laboratorium 1.52
Verpackungen

1m Auftrag

C~. f(kri ':CLt

Dipl.-Ing. (FH) M. Stephan

9. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicher
stellen, daß alle AUflagen über die Verwendung der Ver
packungen demjenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut
einsetzt/befüllt, bekannt sind.

Nr. D/BAM 39391lAl
tür die Bauart einer Verpackung zur Beförderung

gefährlicher Güter
Aktenzeichen 1.5164 836

10. Sonstiges
10.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen Überein

kommen für den Seeverkehr (IMDG-Code) sowie den in den Em
pfehlungen der Vereinten Nationen (UN) festgelegten Prüfan
forderungen für Verpackungen zur Beförderung gefäh~licher

GüteL

10.2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen
Widerrufs erteilt.

10.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung
bei.

10.4 Dieser zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im lIAmts
und Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialfor
schung und -prüfung, Berlin" (ISSN 0340-75511 veröffent
licht.

1000 Ber1in 45, den 10.02.1992

Unter den Eichen 87

1. Rechtsgrundlagen
1.1 § 5 (1) der Verordnung über die Beförderung gefährlicher

Güter mit Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See - GGV5ee)
vom 24. Juli 1991 (BGB1. I, S. 1714).

1.2 § 9 Abs. 3 Nt. 5 der Verordnung über die innerstaatliche
und grenzüberschrei tende Beförderung gefährlicher Güter
auf Straßen (Gefahrgutverordnung Straße - GGVS) in der
Neufassung vom 13. November 1990 (BGB1. I, S. 2454).

1.3 § 9 Abs. 3 der Verordnung über die innerstaatliche und
grenzüberschrei tende Beförderung gefährlicher· Güter mi t
Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE) , in der
Neufassung vom 10.Juni 1991(BGBl.I, Seite 1225).

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG (BAM)

Fachgruppe 1.5
Gefahrgutverpackungen
und Großpackmittel

Im AUf~t:c.
. ><.<.r ..

D1P1.- ng. H. W. Hubner
Oberregierungsrat

Laboratorium 1.52
Verpackungen

Im !'uftrag

Ul. g:4)?S,
Dip1.-Ing.(FH) M. Stephan

2.

3.

Antragsteller
Eisen- und Bü t tenwerke Thale AG
Parkstraße 1

o - 4308 Thale

Beschreibung der Bauart
Faß aus Stahl mit nichtabnehmbarem Deckel

Nennvolumen: 200 Liter

4. Anforderungen an die Bauart
Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Prüf
bericht Nr. 910205/1 vom 29.10.1991 und Nr.910205/2 vom
29.10.1991 der TÜV Ostdeutschland GmbH, Abteilung Ver
packung und Gefahrgut, Köthener Straße 33, 0 - 4060 Halle
einer Bauartprüfung vergleichbar nach dem "Anhan~ r. IMIlG
CODE deutsch" (Bundesanzeiger Nr.98a vom Ol.Juni 1991) un
terzogen worden sind.

5. Zulassung
Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus-
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setzung, aal~ elle Antorderungen nach Nr. 4 ertüllt werden,
zugelassen.

6. Fertigung von Verpackungen
Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serien
mäßig gefertigt werden. Der HerstellleI' muß gewährleisten,
daß bei den serienmäßig gefertigten Verpackungen die für
die Bauart festgelegten Anforderungen erfüllt sind.

ZULASSUNGSSCHEIN

NI'. D/BAH 3940/4G
für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung

gefährlicher Güter
Aktenzeichen 1.5164 742

1. Rechtsgrundlagen
1.1 § 5 (1) der Verordnung über die Beförderung gefährlicher

Güter mit Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See - GGVSee)
vom 24. Juli 1991 (BGBI. I, S. 1714).

7. Kennzeichnung
Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten
Verpackungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu
kennzeichnen:

1A1/X1250/ . .•........... . /D/BAH 3939 - EHII
(Herstellungsdatum gem. Nr. 6.2 (e),
Anhang I, IHDG-Code deutsch)

1.2 § 9 Abs. 3 Nr. 5 der Verordnung über die innerstaatliche
und grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter
auf Straßen (Gefahrgutverordnung Straße - GGVS) in der
Neufassung vom 13. November 1990 (8GB1. I, S. 2454).

8. Auflagen über die Verwendung der Verpackungen .
8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten

und entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen
für gefährliche Güter ver~endet werden, wenn für sie nach
den Vorschriften der GGVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen
zulässig sind.

8.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Gü ter der
Verpackungsgruppen I, 11 oder 111 ver~endet verden.

1.3 § 9 Abs. 3 der Verordnung über die innerstaatliche und
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter mit
Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE) , in der
Neufassung vom 10.Juni 1991(BGB1.I, Seite 1225).

2. Antragsteller
Höhn + Höhn GmbH
Postfach 13 62

5657 Haan

8.3

8.4

8.5

8.6

9.

10.
10.1

Die Dichte der Füllgüter darf 1.2 gcm- 3 (Verpackungs
gruppe I) bzw. 1. 2 gcm- J (Verpackungsgruppe II) bzw.
1,2 gcm- 3 (Verpackungsgruppe III) nicht überschreiten. Ggl.
ist dabei die Begrenzung der Nettohöchstmasse nach Anhang
I, IHDG-Code deutsch zu beachten.

Die Dichte und der Dampfdruck der den Prüffüllgütern be
züglich der chemischen Verträglichkei t zuzuordnenden Füll
güter darf die entsprechende, durch den Prüfhericht gemäß
NI'. 4 nachgewiesene Leistungsfähigkeit nicht überschreiten.

Der Gesamtüberdruck (Dampfdruck des Füllgutes plus Partial
druck evtl. vorhandener Gase vermindert um 100 kPa) bei
55°C darf 167 kPa nicht überschrei ten.

Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach dieser

Bauart muß nach den "Technischen Richtlinien für die Über
wachung der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung
gefährlicher Gü ter (TRV 00l)", Verkehrsbla tt Heft 16, 1987,
S. 562 durchgeführt werden.

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicher
stellen, daß alle Auflagen über die Verwendung der Ver
packungen demjenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut
einsetzt/befüllt, bekannt sind.

Sonstiges
Die Bauart entspricht den in den internationalen Überein
kommen für den Straßenverkehr (ADR), Eisenhahnverkehr
(RIO), und Seeverkehr (IMDG·-Code) sowie den in den
Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) festgelegten
Prüfanforderungen für Verpackungen zur Beförderung gefähr
licher Güter.

3. Beschreibung der Bauart
Kiste aus zweiwelliger Wellpappe mit Innenverpackungen
(Flaschen aus Kunststoff)

4. Anforderungen an die Bauart
Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Prüf
bericht Nr. 764/91 vom 03.06.1991 der VDII-Forschungs
stelle GmbH, Hilpertstraße 22. 6100 Darmstadt einer Bauart
prüfung vergleichbar nach dem "Anhang I, IHDG-CODE deutsch"
(Bundesanzeiger Nr.98a vom Ol.Juni 1991) unterzogen worden
sind.

5. Zulassung
Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach NI'. 4 erfüllt werden,
zugelassen.

6. Fertigung von Verpackungen
Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serien
mäßig gefertigt werden. Der Herstelller muß gewährleisten,
daß bei den serienmäßig gefertigten Verpackungen die für
die Bauart festgelegten Anforderungen erfüllt sind.

7. Kennzeichnung
Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten
Verpackungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu
kennzeichnen:

~4G/Y15/S/..........•..•. /D/BAM 3940 - AIIH
~ (Herstellungsdatum gem. Nr. 6.2 (e),

Anhang I, 1HDG-Code deutsch)

10.2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen
Widerrufs erteilt.

10.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung
bei.

10.4 Dieser Zulassungsschein o",rird zu gegebener Zei t im IlAmts
und Hi tteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialfor
schung und -prüfung, Berlin" (ISSN 0340··7551) veröffent
licht.

1000 Berlin 45, den 10.02.1992

Unter den Eichen 87

8. Auflagen über die Verwendung der Verpackungen
8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten

und entsprechend NI'. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen
für gefährliche Güter ver~endet werden, wenn für sie nach
den Vorschriften der GGVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen
zulässig sind.

8.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der
Verpackungsgruppen 11 oder 111 vervendet werden.

8.3 Folgende Grenzdaten für den Inhalt bzw. die Verpackung
dürfen nicht überschritten werden:

Bruttomasse: 14,5 kg

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG (BAM)

Fachgruppe 1.5
Gefahrgutverpackungen
und. Großpackmi t tel
Im Auftrag

/kL-
Dipl.-Ing. H. 11. Hübner
Oberregierungsrat
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Laboratorium 1.52
Verpackungen

Im Auftrag

\}A...~"'-
Ing. M. Sku tnik

Die physikalischen Eigenschaften der Füllgüter müssen den
Eigenschaften der im Prüfbericht gemäß NI'. 4 genannten
Prüffüllgüter entsprechen.

8.4

8.5 Wird die zugelassene Verpackungsbauart als zusammengesetzte
Verpackung - auch mit anderen als in diesem Zulassungs
schein beschriebenen Innenverpackungen - verwendet, muß
nachveisbar sichergestellt sein, daß die zusammengesetzte
Verpackung mit den Innenverpackungen ebenso virksam ist wie
die zugelassene Verpackungsbauart.



8.6

9.

Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach dieser

Bauart muß nach den "Technischen Richtlinien für die Über
~achung der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung
gefährlicher Güter (TRV 001)", Verkehrs blatt Heft 16, 1987,
S. 562 durchgeführt werden.

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicher
stellen, daß alle Auflagen über die Verwendung der Ver
packungen demjenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut
einsetzt/befüllt, bekannt sind.

6. Fertigung von Verpackungen
Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serien
mäßig gefertigt werden. Der Hersteilier muß gewährleisten,
daß bei den serienmäßig gefertigten Verpackungen die für
die Bauart festgelegten Anforderungen erfüllt sind.

7. Kennzeichnung
Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten
Verpackungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu
kennzeichnen:

On 3Hl/Y 1.3/100/ ....•..••...... /D/BAH 8038 - HM
(Herstellungsdatum gem. Nr. 6.2Ie),
Anhang I, IMDG-Code deutsch)

10.
10.1

Sonstiges
Die Bauart entspricht den in den internationalen Überein
kommen für den Straßenverkehr (ADR), Eisenbahnverkehr
(RIO), und Seeverkehr (IHOG-Code) sowie den in den Empfeh
lungen der Vereinten Nationen (UN) festgelegten Prüfanfor
derungen für Verpackungen zur Beförderung gefährlicher
Güter.

8.
8.1

Auflagen über die Verwendung der Verpackungen
Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten
und entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen
für gefährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach
den Vorschriften der GGVSee solche Verpackungen zulässig
sind.

10.2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen
Viderrufs erteilt.

8.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der Ver
packungsgruppen 11 oder 111 verwendet werden.

10.3 Diesem Zulassungs schein liegt eine Rechtsmittelbelehrung
bei.

8.3 Die Dichte der Füllgüter darf 1,30 g'cm-' IVerpackungsgrup
pe 11 bzw. 111) nicht überschreiten.

10.4 Dieser Zulassungsschein \lird zu gegebener Zei t im "Amts
und Hitteilungsblatt der Bundesanstalt für HaterialEor
schung und -prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffent
licht,

Die Dichte und der Dampfdruck der den Prüffüllgütern be
züglich der chemischen verträglichkeit zuzuordnenden Füll
güter darf die entsprechende, durch den Prüfbericht gemäß
Nr. 4 nachgewiesene Leistungsfähigkeit nicht überschreiten.

1000 Berlin 45, den 10.02.1992

Unter den Eichen 87

Die Dichte der Füllgüter darf beim Nachweis der chemischen
Verträglichkeit durch Zuordnung zum Prüffüllgut

Frostschutzmittel (1,30 g'cm-') nicht überschreiten.

BUNDESANSTALT FÜR HATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG (BAH)

Fachgruppe 1.5
Gefahrgutverpackungen
und Großpackmittel

ImAuf~

Dipl.-Ing. H. V. Hübner
Oberregierungsrat

Laboratorium 1.52
Verpackungen

Im Auftrag

JA.u.....:.t
Ing. H. Sku tnik

8.4 Der Gesamtüberdruck (Dampfdruck des Füllgutes plus Par
taldruck evtl. vorhandener Gase vermindert um 100 kPa) bei
55°C darf 67 kPa nicht überschreiten.

8.5

8.6 Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach dieser
Bauart muß nach den "Technischen Richtlinien für die Über
wachung der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung
gefährlicher Güter (TRV 001)", Verkehrsblatt Heft 16, 1987,
s. 562 durchgeführt werden.

ZULASSUNGSSCHEIN

8.7 Die Werkstoffe dieser Verpackungsbauart dürfen durch die
Füllgüter nicht stärker geschädigt werden, als durch die
folgenden prüffüllgüter:

Frostschutzmittel (1,3 g'cm- l )

9.

Rechtsgrundlagen
§ 5 (1) der Verordnung über die Beförderung gefährlicher
Güter mit Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See - GGVSee)
vom 24. Juli 1991 (BGBl. I, S. 1714). 10.

10.1

1.

2.

Nr. D/BAM 3941/3Hl
für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung

gefährlicher Güter
Aktenzeichen 1.5/64 646

Antragsteller
Hartmut Müller GmbH & Co. KG
Kunststoffverarbeitung
Postfach 21 20

2350 Neumünster

Der Nachweis zur Feststellung der chemischen verträglich
keit muß nach dem anerkannten Stand von Wissenschaft und
Technik geführt werden.

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicher
stellen, daß alle Auflagen über die Verwendung der Ver
packungen demjenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut
einsetzt/befüllt, bekannt sind.

Sonstiges
Die Bauart entspricht den in den internationalen Überein
kommen für den Seeverkehr (IMDG-Code) sowie den in den Em
pfehlungen der Vereinten Nationen (UN) festgelegten Prüfan
forderungen für Verpackungen zur Beförderung gefährlicher
Güter.

10.2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen
Widerrufs erteilt.

3. Beschreibung der Bauart
Kanister(Flasche) aus Kunststoff
Deckel
Nennvolumen: 1,0 Liter

10.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung
bei.

mit nichtabnehmbarem
10.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts

und Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialfor
schung und -prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffent
licht.

Laboratorium 1.52
Verpackungen

M. Stephan

Im Auftrag

(). [&f~----
Dipl.-Ing.(FH)

Unter den Eichen 87

1000 Berlin 45, den 10.02.1992Anforderungen an die Bauart
Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Prüf
bericht Nr. 104 855 vom 17.08.1987 sowie dessen 1. Nachtrag
vom 24.11.1988, und Prüfbericht 104 588 vom 11.05.1989 der
Deutschen Bundesbahn, Versuchsanstalt Minden (Westf.), BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG (BAM)
Abteilung Mechanik, Pionierstr. 10, 4950 Minden und sicher-
heitstechnischer Wertung vom 05.02.1992 der Bundesanstalt Fachgruppe 1.5
für Materialforschung und -prüfung, Laboratorium 1.52 Ver- Gefahrgutverpackungen
packungen, Berlin einer Bauartprüfung nach dem "Anhang I, und Großpackmlttel
IMDG-Code deutsch" (Bundesanzeiger Nr. 98a vom 01.06.1991) Im Auftrag
unterzogen worden sind. . lilA!
Zulassung 1T'h~
Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus- :Dipl.-Ing. H. W. Hübner
setzung, daß die Anforderungen nach Nr. 4 erfüllt werden, Oherreoierunosrat
zugelassen.

4.

5.
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FACHGRUPPE 1. 5

GEFAHRGUTVERPACKUNGEN UND GROSSPACKMITTEL

SICHERHEITSTECHNISCHE WERTUNG

zum Az. : 1.5/64 646

Der Nachweis der Verträglichkeit zwischen Füllgut und Packstoff

bei Kunststoffverpackungen gilt gemäß "Anhang I, IMDG-Code

deutsch" (Bundesanzeiger Nr. 98a vorn Ol.Juni 1991) Punkt 8.3.5,

als erbracht, wenn eine sechsmonatige Vorlagerung mit jedem zur

Beförderung vorgesehenen Füllgut durchgeführt wurde. Davon ab

weichend können gleichwertige Methoden angewendet werden, so

fern diese dem anerkannten Stand von Wissenschaft und Technik

entsprechen.

Die Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM)

erkennt nach sachverständiger Wertung das von der Deutschen

Bundesbahn, Versuchsanstalt Minden (Westf.), Abteilung

Mechanik, Pionierstr. 10, 4950 Minden, Prüfbericht Nr. 104 855

vorn 17.08.1987 sowie dessen 1. Nachtrag vom 24.11.1988 hier

angewendete Verfahren im o.g. Sinne als gleichwertig an.

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG (BAM)

Unter den Eichen 87

1000 Berlin 45, den 05.02.1992

5.

6.

7.

8.

B.1

8.2

8.3

Zulassung
Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart vird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nr. 4 erfililt werden, zu
gelassen.

Fertigung von Verpackungen
Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß bei
den serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart
festgelegten Anforderungen erfüllt sind.

Kennzeichnung
Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten
Verpackungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu
kennzeichnen:

4Al/Y 54/S/ /D/BAH 3942 - HOR
(Herstellungsdatum gem. Nr. 6.2 (e),
Anhang I, IHDG-Code deutsch)

Auflagen über die Verwendung der Verpackungen

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für
gefährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach den Vo
rschriften der GGVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zulässig
sind.

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der
Verpackungsgruppen 11 oder 111 verwendet werden.

Folgende Grenzdaten für den Inhalt bzw. die Verpackung dürfen
nicht überschritten werden:
Bruttomasse: 54,0 kg

ZULASSUNGSSCHEIN

Nr. D/BAM 394214A1
für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung

gefährlicher Güter
Aktenzeichen 1.5/64 827

1. Rechtsgrundlagen
1.1 § 5 (1) der Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter

mi t Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See - GGVSee) vom
24. Juli 1991 (BGBl. I, S. 1714).

Fachgruppe 1.5
Gefahrgutverpackungen
und Großpackmittel

ImAu~L

Dip1.-Ing. H. W. Hübner
Oberregierungsrat

Laboratorium 1.52
Verpackungen

Im Auftrag

dt. . !lßtLao1-

Dipl.-Ing.(FH) M. stephan

Die physikalischen Eigenschaften der Füllgüter müssen den
Eigenschaften der im Prüfbericht gemäß Nr. 4 genannten
Prüffüllgüter entsprechen.

8.4

8.5

8.6 Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach d~eser
Bauart muß nach den "Technischen RichtlInien für die Uber
wachung der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung gefähr
licher Güter (TRV 001)", Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562
durchgeführt werden.

9. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicher
stellen, daß alle Auflagen über die Verwendung der Ver
packungen demjenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut
einsetzt/befüllt, bekannt sind.

10. Sonstiges

10.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen Überein
kommen für den Straßenverkehr (ADR) , Eisenbahnverkehr (RIO),
und Seeverkehr (IMDG-Code) sowie den in den Empfehlungen der
Vereinten Nationen (UN) festgelegten Prüfanforderungen für
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter.

10.2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen
~iderrufs erteilt.

1.2 § 9 Abs.3 Nr. 5 der Verordnung über die innerstaatliche
und grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter
auf Straßen (Gefahrgutverordnung Straße - GGVS) in der
Neufassung vom 13. November 1990 (BGBL I, S. 2454).

1. 3 § 9 Abs. 3 der Verordnung über die innerstaatliche und
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter mit Eisen
bahnen (Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE) in der
Neufassung vom 10. Juni 1991 (BGBL I, Seite 1225).

10.3 Diesem Zulassllngsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei.

10.4 Dieser Zlilassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts- und
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und
-prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht.

1000 Berlin 45, den 13.02.1992

Unter den Eichen B7

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG (BAM)2.

3.

4.
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Antragsteller
Bundesamt für Qehrtechnik und Beschaffung
Postfach 7360

540D Koblenz

Beschreibung der Bauart
Kiste aus Stahl
Bruttomassse: 54,0 kg

Anforderungen an die Bauart
Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Prüf
bericht ErpA Nr. M0356/501/1 (TULBEH DM 84296) vom
17.06.1991 der Qehrtechnischen Dienststelle für Qaffen u.
Munition -WTD 91- Dezernat 323, Postfach 1764, 4470'M-';'ppen
einer Bauartprüfung nach dem "Anhang I t IMDG-Code deutsch ll

(Bundesanzeiger Nr. 98a vom 01. Juni 1991) unterzogen worden
sind.

Fachgruppe 1.5
Gefahrgutverpackungen
und Großpackmittel

ImAuf~~

Dipl.-Ing. H. Q. Hübner
Oberregierungsrat

Laboratorium 1.52
Verpackungen

Im AUftrag()jtiJk 5

Dipl.-Ing. D. Mertens



ZULASSUNGSSCHEIN
Nr. D/BAM 3943/4G

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung
gefährlicher Güter

Aktenzeichen 1.5/64 601

8.6 Die Über'Jachung der Fertigung von Verpackungen nach dieser
Bauart muß nach den "Technischen Richtlinien für die Über
wachung der Fertigung von Verpackungen zu~ Beförderung
gefährlicher Güter (TRV 001)", Verkehrsblatt Heft 16, 1987,
S. 562 durchgeführt werden.

1.3 § 9 Abs. 3 der Verordnung über die innerstaatliche und
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter mit
Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE) , in der
Neufassung vom 10.Juni 1991 (BGBI.I, Seite 1225).

10.2 Diese Zulassung 'Jird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen
Viderrufs erteilt.

1.
1.1

1.2

Rechtsgrundlagen
§ 5 (1) der Verordnung über die Beförderung gefährlicher
Güter mit Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See - GGVSee)
vom 24. Juli 1991 (BGBl. I, S. 1714).

§ 9 Abs. 3 Nr. 5 der Verordnung über die innerstaatliche
und grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter
auf Straßen (Gefahrgutverordnung Straße - GGVS) in der
Neufassung vom 13. November 1990 (BGBl. I, S. 2454).

9.

10.
10.1

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachveisbar sicher
stellen, daß alle Auflagen über die Ver'Jendung der Ver
packungen demjenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut
einsetzt/befüllt, bekannt sind.

Sonstiges
Die Bauart entspricht den in den internationalen Überein
kommen für den Straßenverkehr (ADR) , Eisenbahnverkehr
(RID), und Seeverkehr (IMDG-Code) sO'Jie den in den Empfeh
lungen der Vereinten Nationen (UN) festgelegten Prüfanfor
derungen für Verpackungen zur Beförderung gefährlicher
Güter.

2.

3.

An trags teller
Fa. Gold'Jell AG
Zerninstr. 10-18

6100 Darmstadt 13

Beschreibung der Bauart
Kiste aus einwelliger Yellpappe mit Innenverpackungen
(Faltschachteln aus Pappe)

10.3 Diesem Zulassungsschein liegt ei~e Rechtsmittelbelehrung
bei.

10.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zei t im "Amts
und Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialfor
schung und -prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffent
licht.

1000 Berlin 45, den 13.03.1992

Unter den Eichen 87

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG (BAM)

4.

5.

Anforderungen an die Bauart
Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Prüf
bericht Nr. 871/90 vom 04.12.1990 und dem Nachtrag zum
Prüfbericht Nr. 871/90 vom 25.02.1992 der VDV, Forschungs
stelle, Hilpertstr. 22, 6100 Darmstadt einer Bauartprüfung
vergleichbar dem "Anhang I, IMDG-CODE deutsch" (Bundes
anzeiger Nr.98a vom 01.Juni 1991) unterzogen 'Jorden sind.

Zulassung
Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nr. 4 erfüllt 'Jerden,
zugelassen.

Fachgruppe 1. 5
Gefahrgutverpackungen
und Großpackmittel
Im Auftrag

IM~
Dipl.-Ing. H. w. Hübner
Oberregierungsrat

Laboratorium 1.52
Verpackungen

Im Auftrag

Ing. M. Skutnik

~4G/Y 7/S/ ..........•..•• /D/BAM 3943 - AVK
~ (Herstellungsdatum gern. Nr. 6.2 (e),

Anhang I, IMDG-Code deutsch)

7. Kennzeichnung
Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten
Verpackungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu
kennzeichnen:

8. Auflagen über die Verwendung der Verpackungen
8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten

und entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen
für gefährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach
den Vorschriften der GGVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen
zulässig sind.

6. Fertigung von Verpackungen
Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serien
mäßig gefertigt werden. Der Hersteliler muß gewährleisten,
daß bei den serienmäßig gefertigten Verpackungen die für
die Bauart festgelegten Anforderungen erfüllt sind.

ZULASSUNGSSCHEIN

Nr. D/BAM 3944/4G
für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung

gefährlicher Güter
Aktenzeichen 1. 5/64 602

1. Rech tsgrundlagen ... ...
1.1 § 5 (1) der Verordnung über dIe Beforderung gefahrllcher

Güter mit Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See"" GGVSee)
vom 24. Juli 1991 (BGBL I, S. 1714).

1.2 § 9 Abs. 3 Nr. 5 der Verordnung über die innerstaatliche
und grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter
auf Straßen (Gefahrgutverordnung Straße - GGVS) in der
Neufassung vom 13. November 1990 (BGB1. I, S. 2454).

1.3 § 9 Abs. 3 der Verordnung über die innerstaatliche und
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter mit
Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisenbahn .. GGVE) , in der
Neufassung vom 10.Juni 1991 (BGB1.I, Seite 1225).

8.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der
Verpackungsgruppen 11 oder 111 ver'Jendet werden.

8.3 Folgende Grenzdaten für den Inhalt bzw. die Verpackung
dürfen nicht überschritten werden:

Bruttornasse: 6,1 kg

Die physikalischen Eigenschaften der Füllgüter müssen den
Eigenschaften der im Prüfbericht gemäß Nr. 4 genannten
Prüffüllgüter entsprechen.

8.4

8.5 Yird die zugelassene Verpackungsbauart als zusammengesetzte
Verpackung - auch mit anderen als in diesem Zulassungs
schein beschriebenen Innenverpackungen - verwendet, muß
nachweisbar sichergestellt sein, daß die zusammengesetzte
Verpackung mit den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie
die zugelassene Verpackungsbauart.

2.

3.

4.

Antragsteller
Gold'Jell AG
Zerninstr. 10 - 18

6100 Darmstadt 13

Beschreibung der Bauart
Kiste aus ein'Jelliger Vellpappe mi t Innenverpackungen
(Flaschen aus Kunststoff)

Anforderungen an die Bauart
Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Prüf
bericht Nr. 872190 vom 04.12.1990 der VDV, Forschungsstel
le, Hilpertstr.22, 6100 Darmstadt einer Bauartprüfung ver
gleichbar dem "Anhang I, IHDG-CODE deutsch" (Bundes
anzeiger Nr.98a vom 01.Juni 1991) unterzogen 'Jorden sind.
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5. Zulassung
Die unter Nr. J beschriebene Bauart lJird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nr. 4 erfüllt werden,
zugelassen.

6. Fertigung von Verpackungen
Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serien
mäßig gefertigt verden. Der Hersteliier muß gewährleisten,
daß bei den serienmäßig gefertigten Verpackungen die für

. die Bauart festgelegten Anforderungen erfüllt sind.

7. Kennzeichnung
Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten
Verpackungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu
kennzeichnen:

~4G/Y 3/S/ .••.••.••.••••• /D/BAH 3944 - AIIK
'-V (Herstellungsdatum gern. Nr. 6.2 (e),

Anhang I, IMDG-Code deutsch)

8. Auflagen über die Verwendung der Verpackungen
8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten

und entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen
für gefährliche Güter verwendet werden, wenn fUr sie nach
den Vorschriften der GGVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen
zulässig sind.

8.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der
Verpackungsgruppen Ir oder III verwendet werden.

ZULASSUNGSSCHEIN
Nr. D/03 3945/1AI

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung
gefährlicher Güter

Aktenzeichen 1. 5/64 596

1. Rech tsgrundlagen
1.1 § 5 (1) der Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter

mit Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See - GGVSee) wom
24. Juli 1991 (BGBl. I, S. 1714).

1.2 § 9 Abs. 3 Nr. 5 der Verordnung über die innerstaatliche und
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf Straßen
(Gefahrgutverordnung Straße - GGVS) in der Neufassung vom
13.November 1990 (BGBI. I, S. 2454).

1.3 § 9 Abs. 3 der Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen
(Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE) in der Neufassung vom
10. Juni 1991 (BGBl. I, Seite. 1225).

2. Antragsteller
Nowoktan GmbH
lIaldstaße

o - 1831 Döberitz

8.3 Folgende Grenzdaten für den Inhalt bzw. die Verpackung
dürfen nicht überschritten verden:

Bruttomasse: 2,2 kg

3. Beschreibung der Bauart
Faß aus Stahl mi t nichtabnehmbahrem Deckel
Nennvolumen: 210 Liter

Die physikalischen Eigenschaften der Füllgüter müssen den
Eigenschaften der im Prüfbericht gemäß Nr. 4 genannten
Prüffüllgüter entsprechen.

8.4

8.5 Uird die zugelassene Verpackungsbauart als zusammengesetzte
Verpackung - auch mi t anderen als in diesem Zulassungs
schein beschriebenen Innenverpackungen - verwendet, muß
nachweisbar sichergestellt sein, daß die zusammengesetzte
Verpackung mi t den Innenverpackungen ebenso wirksam is t wie
die zugelassene Verpackungsbauart.

8.6 Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach dieser
Bauart muß nach den "Technischen Richtlinien für die Uber
vachung der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung
gefährlicher Güter (TRV 001)", Verkehrsblatt Heft 16, 1987,
S. 562 durchgeführt werden.

9. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicher
stellen, daß alle Auflagen über die Verwendung der Ver
packungen demjenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut
einsetztlbefüllt, bekannt sind.

10. Sonstiges
10.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen Überein

kommen für den Straßenverkehr (ADR), Eisenbahnverkehr
(RIO), und Seeverkehr (IMDG-Code) sowie den in den Empfeh
lungen der Vereinten Nationen (UN) festgelegten Prüfanfor
derungen für Verpackungen zur Beförderung gefährlicher
Güter.

10.2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzei tigen
I,,'iderrufs erteilt.

10.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmit telbelehrung
bei.

10.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im IIAmts
und Mi tteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialfor
schung und -prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffent-
licht. .

1000 Berlin 45, den 17.02.1992

4. Anforderungen an die Bauart
Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Prilfbericht
Nr. 1.5/54 595 der Bundesanstalt für Materialforschung und -prü
fung (BAH) vom 07.10.1991 einer Bauartprüfung nach dem "Anhang I
des IHDG-Code deutsch" (Bundesanzeiger Nr. 98a vom 01. Juni 1991)
unterzogen worden sind.

5. Zulassung
Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart vird unter der Voraussetzung,
daß die Anforderungen nach Nr. 4 erfüllt ~erden, zugelassen.

6. Fertigung von Verpackungen
Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig
gefertigt werden. Der Hersteller m~ß gewährleisten, daß bei den
serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart festge
fegten Anforderungen erfüllt sind.

7. Kennzeichnung
Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Ver pak
kungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kennzeichnen:

G)IAlIXl.8 Y1.8 Z1.8/5501 ..... ••••..••. . /D/BAM 3945 - NOV

(Herstellungsdatum gern. Nr. 6.2 e,

Anhang I, IMDG-Code deutsch)

8. Auflagen über die Verwendung der Verpackungen
8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäBig gefertigten und

entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für ge
fährliche Güter vervendet verden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zulässig sind.

8.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der Verpackungs
gruppen I, 11 oder 111 verwendet werden.

8.3 Folgende Grenzdaten für den Inhalt bzw. die Verpackung dürfen
nicht überschritten werden:
Verpackungsgruppe I Dichte: 1,8 g'cm'
Verpackungsgruppe 11 Dichte: 1,8 g'cm'
Verpackungsgruppe II! Dichte: 1,8 g'cm'
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BUNDESANSTALT FÜR
Fachgruppe 1. 5
Gefahrgutverpackungen
und Großpackmi t tel
Im Auftrag

Ih,k
Dipl.-Ing. H. 11. Hübner
Oberregierungsra t
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MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG (BAM)
Laboratorium 1.52
Verpackungen

Im Auftrag

jVt.. .0U~~
Ing. M. Skutnik

Die physikalischen Eigenschaften der Füllgüter müssen den Eigen
schaften der im Prüfbericht gemäß Nr. 4 genannten Prüffüllgüter
entsprechen.

8.4

8.5

8.6 Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach dieser Bauart
muß nach den "Technischen Richtlinien für die Überwachung der
Fertigung von Verpackungen zur Beförderung gefährlicher GUter
(TRV 001)", Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562 durchgeführt
verden.



kungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kennzeichnen:

~4G/X 13/S/ .......•....... /D/BAH 3946 - UUB

(Herstellungsdatum gem. Nr. 6.2 e,

Anhang I, IHDG-Code deutsch)

9.

10.
10.1

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachveisbar sicher
stellen, daß alle Auflagen über die Vervendung der Verpackungen
demjenigen, der die Verpackungen tür Gefahrgut einsetzt/befüllt
bekannt sind. '

Sonstiges
Die Bauart entspricht den in den internationalen Übereinkommen
für den Straßenverkehr (ADR) , Eisenbahnverkehr (RIO), und Seever-

_kehr (IHDG-Code) sowie den in den Empfehlungen der Vereinten
Nationen (UN) festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen zur
Beförderung gefährlicher Güter.

8.
8.1

Auflagen über die Verwendung der Verpackungen
Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für ge
fährliche Güter vervendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zulässig sind.

10.2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen Uider
rufs erteilt.

10.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei.

10.4 Dieser Zulassungsschein vird zu gegebener Zeit im "Amts- und
Hitteilungsblatt der Bundesanstalt für Haterialforschung und
-prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht.

1000 Berlin 45, den 24.02.1992
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8.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der Verpackungs
gruppen I, 11 oder 111 verwendet werden.

8.3 Folgende Grenzdaten für den Inhalt bzw. die Verpackung dUrfen
nicht überschritten werden:
Bruttomasse: 12,2 kg

Die physikalischen Eigenschaften der Füllgüter müssen den Eigen
schaften der im Prüfbericht gemäß Nr. 4 genannten Prüffüllgüter
entsprechen.

8.4

BUNDESANSTALT FÜR HATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG (BAH)

ZULASSUNGSSCHEIN
Nr. D/BAH 3946/4G

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung
gefährlicher Güter

Aktenzeichen 1.5/44 081

Fachgruppe 1.5
Gefahrgutumschließungen

Im AUftffi:c.~

Dipl.-Ing. H. U. Hübner
Ober regierungsrat

Labora totium 1. 52
Verpackungen
Im Auftrag

r·<L~y/
Dipl.-~ng.(FH) U. Taegner

8.5

8.6

9.

Yird die zugelassene Verpackungsbauart als zusammengesetzte Ver
packung - auch mit anderen als in diesem Zulassungsschein be
schriebenen Innenverpackungen - verwendet, muß nachweisbar si
chergestellt sein. daß die zusammengesetzte Verpackung mit den
Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie die zugelassene Ver
packungsbauart.

Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach dieser Bauart
muß nach den "Technischen Richtlinien für die Überwachung der
Fertigung von Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter
(TRV 001)", Verkehrsblatt Heft 16, 1987. S. 562 durchgeführt
werden.

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicher
stellen, daß alle Auflagen über die Verwendung der Verpackungen
demjenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut einsetzt/befüllt,
bekannt sind.

1.
LI

Rechtsgrundlagen
§ 5 (1) der Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter
mit Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See - GGVSee) vom
24. Juli 1991 (BGBI. I, S. 1714).

10.
10.1

Sonstiges
Die Bauart entspricht den in den internationalen Überein- kommen
für den Straßenverkehr (ADR), Eisenbahnverkehr (RID) , und Seever
kehr (IHDG-Code) sowie den in den Empfehlungen der Vereinten
Nationen (UN) festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen zur
Beförderung gefährlicher Güter.

1.2 § 9 Abs. 3 Nr. 5 der Verordnung über die innerstaatliche und
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf Straßen
(Gefahrgutverordnung Straße - GGVS) in der Neufassung vom
13.November 1990 (BGBI. I, S. 2454).

10.2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen Uider
rufs erteilt.

10.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei.
1.3

2.

§ 9 Abs. 3 der Verordnung über die innerstaatliche und grenzüber·
schreitende Beförderung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen
(Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE) in der Neufassung vom
10. Juni 1991 (BGBI. I, Seite. 1225

An t rags teller
Uellpappenwerk Bruchsal GmbH &Co
Postfach 26 20

10.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts- und
Hitteilungsblatt der Bundesanstalt für Haterialforschung und
-prüfung, Ber1in" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht.

1000 Berlin 45, den 28.02.1992
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3.

7520 Bruchsal

Beschreibung der Bauart
Kiste aus zweiwelliger Yellpappe mit Innenverpackungen
(Verpackungen aus Hetall)

Fachgruppe 1. 5
Gefahrgutumschließungen
Im Auftrag

Laboratorium 1.52
Verpackungen
Im Auftrag

4. Anforderungen an die Bauart
Die Bauart muß den 8aumustern entsprechen, die gemäß Prüfbericht
Nr. 814/90 vom 12.02.1992 des Verbandes der Uellpappen-Industrie
e.V. Forschungsstelle, Hilpertstr. 22, 6100 Darmstadt einer
Bauartprüfung nach dem "Anhang I des IHDG-Code deutsch" (Bundes
anzeiger Nr. 98a vom 01. Juni 1991) unterzogen worden sind.

5. Zulassung
Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraussetzung,
daß die Anforderungen nach Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen.

6. Fertigung von Verpackungen
Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig
gefertigt werden. Der Hersteilier muß gewährleisten. daß bei den
serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart festge
legten Anforderungen erfüllt sind.

7. Kennzeichnung
Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Ver pak-

Dipl.-Ing. ·H. U. Hübner
Oberregierungsrat

Dipl.-Ing.(FH) U. Taegner
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ZULASSUNGSSCHEIN 8.6 .Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach dieser Bauart
muß nach den "Technischen Richtlinien für die Übervachung der
Fertigung von Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter
(TRV 001)", Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562 durchgeführt
werden.

1.
1.1

1.2

Nr. D/BAH 3947/4G
für die. Bauart einer Verpackung zur Beförderung

gefährlicher Güter
Aktenzeichen 1.5/44 082

Rechtsgrundlagen
§ 5 (1) der Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter
mit Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See - GGVSee) vom
24. Juli 1991 (BGB!. I, S. 1714).

§ 9 Abs. 3 Nr. 5 der Verordnung über die innerstaatliche und
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf Straßen
(Gefahrgutverordnung Straße - GGVS) in der Neufassung vom
13.November 1990 (BGBl. I, S. 2454).

9.

10.
10.1

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicher
stellen, daß alle Auflagen über die Verwendung der Verpackungen
demjenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut einsetzt/befüllt,
bekannt sind.

Sonstiges ..
Die Bauart entspricht den in den internationalen Uberein- kommen
für den Straßenverkehr (ADR), Eisenbahnverkehr (RID), und
Seeverkehr (IHDG-Code) sowie den in den Empfehlungen der
Vereinten Nationen (UN) festgelegten Prüfanforderungen für
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter.

1.3 § 9 Abs. 3 der Verordnung über die innerstaatliche und grenzüber
schreitende Beförderung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen (Ge
fahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE) in der Neufassung vom
10. Juni 1991 (BGB!. I, Sei te. 1225).

2. An trags teller
~ellpappenwerk Bruchsal GmbH & Co
Postfach 26 20

7520 Bruchsal

10.2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen
~iderrufs erteilt.

10.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei.

10.4 Dieser Zulassungssc.hein 'Wird zu gegebener Zeit im "Amts- und
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Haterialforschung und
-prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht.

1000 Berlin 45, den 28.02.1992
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BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG (BAH)3.

4.

Beschreibung der Bauart
Kiste aus zweiwelliger Yellpappe mit Innenverpackungen
(Beutel aus Kunststoff)

Anforderungen an die Bauart
Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Prüfbericht
Nr. 815/90 vom 12.02.1992 des Verbandes der ~ellpappen-Industrie

e.V. Forschungsstelle, Hilpertstr. 22, 6100 Darmstadt einer Bau
artprüfung nach dem "Anhang I, IHDG-Code deutsch" (Bundesanzeiger
Nr. 98a vom 01. Juni 1991) unterzogen worden sind.

Fachgruppe 1.5
Gefahrgutumschließungen

Im AUft}.L

Dipl.-Ing. H. ~. Hübner
Oberregierungsrat

Laboratorium 1.52
Verpackungen
·m Auftrag

r~V-'"/
ipl.-Ing.(FH) ~. Taegner

5.

6.

7.

Zulassung
Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraussetzung,
daß die Anforderungen nach Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen.

Fertigung von Verpackungen
Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig
gefertigt werden. Der Hersteilier muß geWährleisten, daß bei den
serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart festge
legten Anforderungen erfüllt sind.

Kennzeichnung
Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Ver
packungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kennzeich
nen:

~4G/X 8/S/ •.............. /D/BAM 3947 - YVB

(Herstellungsdatum gern. Nr. 6.2 e,

Anhang I, IMDG-Code deutsch)

ZULASSUNGSSCHEIN

Nr. D/BAH 3948/4H2
für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung

gefährlicher Güter
Aktenzeichen 1.5/64 941

1. ~echtsgrundlagen

1.1 § 5 Cl) der Verordnung über die Beförderung gefährlicher
Güter mit Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See - GGVSee)
vom 24. Juli 1991 (BGBl. I, S. 1714).

1.2 § 9 Abs. 3 Nr. 5 der Verordnung über die innerstaatliche
und grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter
auf Straßen (Gefahrgutverordnung Straße - GGVS) in der
Neufassung vom 13. November 1990 (BGBl. I, S. 2454).

8. Auflagen über die Vervendung der Verpackungen
8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und

entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für ge
fährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach den Vo
rschriften der GGVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zulässig
sind.

8.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der
Verpackungsgruppen I, 11 oder 111 verwendet werden.

8.3 Folgende Grenzdaten für den Inhalt bzw. die Verpackung dürfen
nicht überschritten werden:
Bruttomasse: 8,0 kg

Die physikalischen Eigenschaften der Füllgüter müssen den Eigen
schaften der im Prüfbericht gemäß Nr. 4 genannten Prüffüllgüter
entsprechen.

8.4

8.5 Vird die zugelassene Verpackungsbauart als zusammengesetzte Ver
packung - auch mit anderen als in diesem Zulassungsschein be
schriebenen Innenverpackungen - verwendet, muß nachveisbar si
chergestellt sein, daß die zusammengesetzte Verpackung mit den
Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie die zugelassene Ver
packungsbauart .
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1.3 § 9 Abs. 3 der Verordnung über die innerstaatliche und
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter mit
Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE) in der
Neufassung 10. Juni 1991 (BGBl. I, Seite 1225)

2. Antragsteller
HAKA~ERKE

~. Schlotz &H. Kunz GmbH
Pos tfach 12 80
7035 ~a1denbuch

3. Beschreibung der Bauart
Kiste aus massiven Kunststoff mit Innenverpackungen
(Verpackungen aus Kunststoff)

4. Anforderungen an die Bauart
Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Prüf
bericht Nr. 168 vom 21.02.1990 und Nachtrag zum Prüfbericht
Nr. 168 vom 04.11.1991 der Fa. ~ellpappe ~iesloch, Zweign.
d. Holfelder ~erke GmbH & Co. KG, 6837 St. Leon-Rot einer
Bauartprüfung vergleichbar mit dem "Anhang I des IMDG-Code
deutsch" (Bundesanzeiger Nr. 98a vom 01. Juni 1991) unter
zogen worden sind.

5. Zulassung
Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart vird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nr. 4 erfüllt werden,
zugelassen.



6.

7.

Fertigung von Verpackungen
Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serien
mäßig gefertigt werden. Der Hersteilier muß gewährleisten,
daß bei den serienmäßig gefertigten Verpackungen die für
die Bauart festgelegten Anforderungen erfüllt sind.

Kennzeichnung
Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten
Verpackungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu
kennzeichnen:

o 4H2IY l5/S/ .......•....... /D/BAM 3948 - UTZ
~ (Herstellungsdatum gem. Nr. 6.2(e),

Anhang I, IHDG-Code deutsch)

ZULASSUNGSSCHEIN

Nr. D/BAH 3949/4G
für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung

gefährlicher Güter
Aktenzeichen 1.5/64 606

1. Rechtsgrund1agen
1.1 § 5 (1) der Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter

mit Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See - GGVSee) vom
24. Juli 1991 (BGBl. I, S. 1714).

8. Auflagen über die Verwendung der Verpackungen
8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten

und entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen
für gefährliche Güter verwendet werden, venn für sie nach
den Vorschriften der GGVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen
zulässig sind.

8.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der
Verpackungsgruppen 11 oder 111 verwendet werden.

8.3 Folgende Grenzdaten für den Inhalt bzw. die Verpackung
dUr fen nich t übersehri t ten werden:
Bruttomasse : 15 kg

Die physikalischen Eigenschaften der Füllgüter müssen den
E1genschaften der im Prüfbericht gemäß Nr. 4 genannten
Prüffüllgüter entsprechen.

8.4

8.5 Yird die zugelassene Verpackungsbauert als zusemmengesetzte
Verpackung - auch mit anderen als in diesem Zulassungs
schein beschriebenen Innenverpackungen - verwendet, muß
nachweisbar sichergestellt sein, daß die zusammengesetzte
Verpackung mit den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie
die zugelassene Verpackungshauart.

8.6 Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach dieser
Bauart muß nach den "Technischen Richtlinien für die Über
~achung der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung
gefährlicher Güter (TRV 001)", Verkehrsblatt Heft 16, 1987,
S. 562 durchgeführt werden.

9. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicher
stellen, daß alle Auflagen über die Verwendung der Ver
packungen demjenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut
einsetzt/befüllt, bekannt sind.

10. Sonstiges
10.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen Überein

kommen fUr den Straßenverkehr (ADR) , Eisenbahnverkehr (RID)
und Seeverkehr (IMDG-Code) sowie den in den Empfehlungen
der Vereinten Nationen (UN) festgelegten PrUfanforderungen
für Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter.

10.2 -

10.3 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen
\/iderru fs erteil t.

10.4 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung
bei.

10.5 Dieser Zulassungssche1n wird zu gegebener Zeit im "Amts
und Hitteilungsblatt der Bundesanstalt für Haterialfor
schung und -prüfung, Berlin" (I5SN 0340-7551) veröffent
licht.

1000 Berlin 45, den 14.02.1992
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1.2 § 9 Abs. 3 Nr. 5 der Verordnung über die innerstaatliche und
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf Straßen
(Gefahrgutverordnung Straße - GGVS) in der Neufassung vom
13.November 1990 (BGB1. I, S. 2454).

1.3 § 9 Abs. 3 der Verordnung über die innerstaatliche und grenzüber
schreitende Beförderung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen
(Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE) in der Neufassung vom
10. Juni 1991 (BGBl. I, Seite. 1225).

2. Antragsteller
Höller Chemie GmbH
Ziegeltalstraße 2

8429 Ihrlerstein/Kelheim

3. Beschreibung der Bauart
Kiste aus zweiwelliger \/ellpappe mit Innenverpackungen
(Kanister aus Stahl)

4. Anforderungen an die Bauart
Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Prüfbericht
Nr. 760/91 vom 04.06.1991 des Verbandes der \/ellpappen-Industrie
e.V. Forschungsstelle, Hilpertstr. 22, 6100 Darmstadt einer Bau
artprüfung vergleichbar dem "Anhang I des IMDG-Code deutsch"
(Bundesanzeiger Nr. 98a vom 01. Juni 1991) unterzogen worden
~

5. Zulassung
Die unter Nt. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraussetzung,
daß die Anforderungen nach Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen.

6. Fertigung von Verpackungen
Nach der zugelassenen Bauart dUrfen Verpackungen serienmäßig
gefertigt werden. Der Hersteiller muß gewährleisten, daß bei den
ser1enmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart festge
legten Anforderungen erfüllt sind.

7. Kennzeic.hnung
Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Ver
packungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kennzeich
nen:

G)4G/Y 16/5/ /D/BAH 3949 - l4KHS

(Herstellungsdatum gem. Nr. 6.2 e,

Anhang I, IHDG-Code deutsch)

8. Auflagen über die Verwendung der Verpackungen
8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und

entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dUrfen fUr ge
fährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach den Vo
rschriften der GGVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zulässig
sind.

8UNDESANSTALT FÜR HATERIALFORSCBUNG UND -PRÜFUNG (BAH)

Fachgruppe 1. 5
Gefahrgutverpackungen
und Großpaekmittel

ImAu~~

Dipl.-Ing. H. \/. Hübner
Oberregierungsrat

Laboratorium 1.52
Verpackungen

:m Auftrag
/c'I/)

~
Dipl.-Ing. B.-U. Yienecke

8.2 Die Verpackungen dUrfen für gefährliche Güter der
Verpackungsgruppen 11 oder 111 verwendet werden.

8.3 Folgende Grenzdaten fUr den Inhalt bzw. die Verpackung dürfen
nicht übersehri tten werden:
8ruttomasse: 15,8 kg

Die physikalischen Eigenschaften der Füllgüter müssen den Eigen
schaften der im PrUfbericht gemäß Nr. 4 genannten Prüffüllgüter
en tsprechen.

8.4

8.5 Yird die zugelassene Verpackungsbauart als zusammengesetzte Ver
packung - auch mit anderen als in diesem Zulassungsschein be
schriebenen Innenverpackungen - verwendet, muß nachveisbar si
chergestellt sein, daß die zusammengesetzte Verpackung mit den
Innenverpackungen ebenso virksam ist vie die zugelassene Ver
packungsbauart.
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8.6

9.

Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach dieser Bauart
muß nach den "Technischen Richtlinien für die Überwachung der
Fertigung von Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter
(TRV 001)", Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562 durchgeführt
werden.

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicher
stellen, daß alle Auflagen über die Verwendung der Verpackungen
demjenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut einsetzt/befüllt,
bekannt sind.

6.

7.

Fertigung von Verpackungen
Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig
gefertigt werden. Der Hersteliler muß gewährleisten, daß bei den
serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart festge
legten Anforderungen erfüllt sind.

Kennzeichnung
Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Ver
packungen sind dauerhaft und gut sichtbar vie folgt zu kennzeich
nen:

10. Sonstiges ..
10.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen Uberein- kommen

für den Straßenverkehr (ADR) , Eisenbahnverkehr (RIO), und
Seeverkehr (IMDG-Code) sowie den in den Empfehlungen der
Vereinten Nationen (UN) festgelegten Prüfanforderungen fUr
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter.

10.2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen
Viderrufs erteil t.

10.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei.

10.4 Dieser Zulassungssc.hein wird zu gegebener Zei t im "Amts- und
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und
-prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht.

1000 Berlin 45, den 28.02.1992

Unter den Eichen 87

~4G/Y 25/S/ ........•.....• /D/BAH 3950 - 14KHS

(Herstellungsdatum gem. Nr. 6.2 e,

Anhang I, IMDG-Code deutsch)

8. Auflagen über die Verwendung der Verpackungen
8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und

entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für ge
fährliche Güter verwendet werden, venn für sie nach den Vo
rschriften der GGVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zulässig
sind.

8.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der
Verpackungsgruppen 11 oder 111 verwendet werden.

8.3 Folgende Grenzdaten für den Inhalt bzw. die Verpackung dürfen
nicht überschritten werden:
Bruttomasse: 24,1 kg

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG (BAM)

Fachgruppe 1. 5
Gefahrgu tumschließung·

Im AUftffiG~

Dipl.-Ing. H. W. Hübne,
Oberregierungsrat

Laboratorium 1.52
Verpackungen
Im Auftrag

(C-kYl...V
DIpl.-Ing.(FH) V. Taegner

Die physikalischen Eigenschaften der Füllgüter müssen den Eigen
schaften der im Prüfbericht gemäß Nr. 4 genannten Prüffüllgüter
entsprechen.

8.4

8.5 Wird die zugelassene Verpackungsbauart als zusammengesetzte Ver
packung - auch mit anderen als in diesem Zulassungsschein be
schriebenen Innenverpackungen - verwendet, muß nachweisbar si
chergestellt sein, daß die zusammengesetzte Verpackung mit den
Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie die zugelassene Ver
packungsbauart .

ZULASSUNGSSCHEIN

1.3 § 9 Abs. 3 der Verordnung über die innerstaatliche und grenzüber
schreitende Beförderung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen
(Gefahrgut verordnung Eisenbahn - GGVE) in der Neufassung vom
10. Juni 1991 (BGB1. I, Seite. 1225).

10.
10.1

1.
1.1

1.2

Nr. D/BAM 3950/4G
für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung

gefährlicher Güter
Aktenzeichen 1.5/64 607

Rech tsgrund lagen
§ 5 (1) der Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter
mit Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See - GGVSee) vom
24. Juli 1991 (BGB1. I, S. 1714).

§ 9 Abs. 3 Nr. 5 der Verordnung über die innerstaatliche und
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf Straßen
(Gefahrgutverordnung Straße - GGVS) in der Neufassung vom
13.November 1990 (BGBI. I, S. 2454).

8.6 Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen .. nach dieser Bauart
muß nach den "Technischen Richtlinien für die Uberwachung der
Fertigung von Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter
(TRV 001)", Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562 durchgeführt
werden.

9. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicher
stellen, daß alle Auflagen über die Verwendung der Verpackungen
demjenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut einsetzt/befüllt,
bekannt sind.

Sonstiges ..
Die Bauart entspricht den in den internationalen Uberein- kommen
für den Straßenverkehr (ADR), Eisenbahnverkehr (RIO), und
Seeverkehr (IMDG-Code) sowie den in den Empfehlungen der
Vereinten Nationen (UN) festgelegten Prüfanforderungen für
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter.

10.2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen
Viderrufs erteilt.

10.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei.

2. Antragsteller
Möller Chemie GmbH
Ziegeltalstraße 2

8429 Ihrlerstein/Kelheim

10.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts- und
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und
-prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht.

1000 Berlin 45, den 28.02.1992

Unter den Eichen 87

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG (BAM)3.

4.

Beschreibung der Bauart
Kiste aus zweiwelliger Vellpappe mit Innenverpackungen
(Kanister aus Stahl)

Anforderungen an die Bauart
Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Prüfbericht
Nr. 761/91 vom 04.06.1991 des Verbandes der Vellpappen-Industrie
e.V. Forschungsstelle, Hilpertstr. 22, 6100 Darmstadt einer Bau
artprüfung vergleichbar dem "Anhang I des IMDG-Code deutsch"
(Bundesanzeiger Nr. 98a vom 01. Juni 1991) unterzogen worden
sind.

Fachgruppe 1.5
Gefahrgutumschließungr

Im AUf7n~k

Dip1.-Ing. H. V. Hübne.
Oberregierungsrat

Laboratorium 1.52
Verpackungen
Im Auftrag

fe-e~v
Dipl.-Ing.(FH) V. Taegner

5. Zulassung
Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraussetzung,
daß die Anforderungen nach Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen.
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ZULASSUNGSSCHEIN
Nr. D/BAM 3956/lA2

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung
gefährlicher Güter

Ak tenzei ehen 1. 5/64 907

8.6 Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach dieser
Bauart muß nach den "Technischen Richtlinien für die Über
wachung der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung
gefährlicher Güter (TRV 001)", Verkehrsblatt Heft 16, 1987,
S. 562 ducchgeführt ",erden.

1. Rech t sgrund lagen
1.1 § 5 (1) der Verordnung über die Beförderung gefährlicher

Güter mi t Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See - GGVSee)
vom 24. Juli 1991 (BGB1. I, S. 1714).

9. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicher
s.tellen, daß alle Auflagen über die Verwendung der Ver
packungen demjenigen, der die Verpackungen filr Gefahrgut

. einsetzt/befüllt, bekannt sind.

1.2 § 9 Abs. 3 Nr. 5 der Verordnung über die innerstaatliche
und grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter
auf Straßen (Gefahrgutverordnung Straße - GGVS) in der
Neufassung 13. November 1990 (BGB1. I, S. 2454).

1.3 § 9 Abs. 3 der Verordnung über die innerstaatliche und
grenzüberschrei tende Beförderung gefährlicher Gürer mi t
Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE) in der
Neufassung 10. Juni 1991 (BGBL I, Seite 1225).

10. Sonstiges
10.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen Überein

kommen für den Straßenverkehr (ADR) , Eisenbahnverkehr
(RIO), und Seeveckehr (IMDG-Code) sowie den in den Empfeh
lungen der Veceinten Nationen (UN) festgelegten Pcüfanfor
derungen für Verpackungen zur Beförderung gefährlicher
Güter.

10.2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jed~rzeitigen

Viderrufs erteilt.
2. Antragsteller

Dellbrücker Emballagen Gesellschaft
Müller GmuH & Co. KG
Pos t fach 10 03 05

5090 Leverkusen 1

10.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung
bei.

10.4 Dieser Zulassungsschein .... ird zu gegebener Zeit im "Amts
und Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materi~lfor

schung und -prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) vecöffent
licht.

3. Beschreibung der Bauart
Faß aus Stahl mi t abnehmbarem Deckel

1000 Bec1in 45, den 25.02.1992
Nennvolumen: 216,5 Liter
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BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG (BAM)
4. Anforderungen an die Bauart

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß
Bericht Nr. 95787 Vgab 51 vom 22.04.1981, Bericht Nr.
105082 Vgab 51 vom 08.09.1987 und 1. Nachtrag zum Bericht
Nr. 105 082 Vgab 51 vom 13.04.1988 der Deutschen Bundes
bahn, Versuchsanstalt Minden, Abteilung für Mechanik Prüf
bericht, Aktenzeichen 1.5/54 740, vom 13.11.1991 un/
Schreiben 1.521Hü/Fe vom 13.11.1991 der Bundesanstalt filr
lIaterialforschung und -prilfung, einer Bauartprüfung ver
gleichbar mi t dem "Anhang I, IMDG-Code deutsch" (Bundes
anzeiger Nr. 98a vom 01. Juni 1991) unterzogen worden sind.

Fachgruppe 1. 5
Ge fahrgu tverpackungen
und Großpackmi t tel
Im Auftrag

I!h~~

Laboratorium 1.52
Verpackungen

Im Auftr~

/).'
r--)/ '-,/
~

ZULASSUNGSSCHEIN

5. Zulassung
Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nr. 4 erfüllt werden,
zugelassen.

Dipl.-Ing. H. Y. Hilbner
Oberregierungsra t

Dipl.-Ing. B.-U. Yienecke

6. Fertigung von Verpackungen
Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serien
mäßig gefertigt werden. Der Herstellier muß gewährleisten,
daß bei den serienmäßig gefertigten Verpackungen die für
die Bauart festgelegten Anforderungen erfüllt sind.

Nr. D/BAM 3958/4G
für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung

gefährlicher Güter
Aktenzeichen 1.5164 930

8.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der Verpak
kungsgruppen I, II oder III verwendet werden.

8. Auflagen über die Verwendung der Verpackungen
8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten

und entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen
für gefährliche Güter verwendet verden, wenn für sie nach
den Vorschriften der GGVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen
zulässig sind.

3420 Henberg

2. Antrags teller
Herzberger Papierfabrik
Ludwig Osthushenrich GmbH &Co. KG

§ 9 Abs. 3 Nr. 5 der Verordnung über die innerstaatliche
und grenzilberschreitende 8eförderung gefährlicher Gilter
auf Straßen (Gefahrgutverordnung Straße - GGVS) in der
Neufassung vom 13. Novembec 1990 (BGBI. I, S. 2454).

1.2

1.3 § 9 Abs. 3 der Verordnung über die innerstaatliche und
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Gilter mit
Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE) in der
Neufassung vom· 10. Juni 1991 (BGBL I, Sei te 1225).

1. Rechtsgrundlagen
1.1 § 5 (1) der Verordnung über die Beförderung gefährlicher Gü

ter mit Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See - GGVSee) vom
24. Juli 1991 (BGBI. I, S. 1714).

1A2IXI2501 • .............. ID/BAH 3306 - DEG
(Herstellungsdatum gern. Nr. 6.2(e),

Anhang I, IHDG-Code deutsch)

Kennzei choung
Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten
Verpackungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu
kennze i ehnen:

7.

8.3 Die Dichte der Füllgilter darf 1,2 g'cm- 3 (Verpackungs
gruppe I), 1,8 g'cm- 3 (Verpackungsgruppe TI) bzw.
2,7 g' cm- 3 (Verpackungsgruppe ITI) nich t ilberschrei ten.

Die Dichte und der Dampfdruck der den Pcüttüllgiltern be
züglich dec chemischen Verträglichkei t zuzuordnenden Füll
gilter darf die entsprechende, durch den Prilfbericht gemäß
Nr. 4 nachgewiesene Leistungsfähigkeit nicht überschreiten.

8.4 Der Gesamtüberdruck (Dampfdruck des Füllgutes plus Partial
druck evtl. vorhandener Gase vermindert um 100 kPa) bei
55°C darf 167 kPa nicht überschrei ten.

3. Beschreibung der Bauart
Kiste aus Vollpappe mit Innenverpackung
(Sack aus Kunststoffolie)

4. Anforderungen an die Bauart
Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Prüf
bericht Nr. 01 vom 09.07.1991 der Prilfstelle Herzberger
Papierfabrik, Ludwug Osthushenrich GmbH & Co. KG,
3420 Herzberg einer Bauartprilfung nach dem "Anhang I,
IMDG-Code deutsch" (Bundesanzeiger Nr. 98a vom 01.06. 1991)
unterzogen \lorden sind.

8.5
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5. Zulassung
Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nr. 4 erfüllt werden,
zugelassen.

ZULASSUNGSSCHEIN

6. Fertigung von Verpackungen
Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig
gefertigt werden. Der Herstelller muß gewährleisten, daß bei
den serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart
festgelegten Anforderungen erfüllt sind.

7. Kennzeichnung
Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten
Verpackungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu
kennzeichnen:

1.

Nr. D/BAM 3959/1Hl
fUr die Bauart einer Verpackung zur Beförderung

gefährlicher Güter
Aktenzeichen 1.5/64 577

Rechrsgrundlagen
§ 5 (1) der Verordnung über die Beförderung gefährlicher
Güter mit Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See - GGVSee)
vom 24. Juli 1991 (BGBl. I, S. 1714).

CD 4G/Y25/S/ /D/BAK 3958 - Herzberger Pap
(Herstellungsdatum gem. Nr. 6.2 (e),

Anhang I, IMDG-Code deutsch)

2. Antragsteller
Karl Huber
Verpackungsverke

7110 Öhringen

8.4

8.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der
Verpackungsgruppen 11 oder 111 verwendet werden.

8.3 Folgende Grenzdaten für den Inhalt bzw. die Verpackung
dürfen nicht überschritten werden:
Bru t tomasse: 25,2 kg

Die physikalischen Eigenschaften der Füllgüter müssen den
Eigenschaften der im Prüfbericht gemäß Nr. 4 genannten
Prüffüllgüter entsprechen.

Fertigung von Verpackungen
Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serien
mäßig gefertigt werden. Der Herstelller muß gewährleisten,
daß bei den serienmäßig gefertigten Verpackungen die für
die Bauart festgelegten Anforderungen erfüllt sind.

Beschreibung der Bauart
Faß (Flasche) aus Kunststoff
Nennvolumen: 1,0 Liter

Zulassung
Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nr. 4 erfüllt yerden,
zugelassen.

Anforderungen an die Bauart
Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Prüf
bericht Nr. 103 810 vom 09.12.1986 und dessen 1. Neufassung
vom 16.12.1988 der Deutschen Bundesbahn, Versuchsanstalt
Minden (llestf.), Abteilung Mechanik, Pionierstr. 10, 4950
Minden und sicherheitstechnischer Vertung vom 27.02.1992
der Bundesanstalt für Katerialforschung und -prüfung,
Laboratorium 1.52 Verpackungen, Berlin einer Bauartprüfung
vergleichbar mit dem "Anhang I des IHDG-Code deutsch"
(Bundesanzeiger Nr. 98a vom 01. Juni 1991) unterzogen
worden sind.

Kennzeichnung
Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten
Verpackungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu
kennzeichnen:

(Du IHI/Y/I00/ ......•........ /D/BAH 7846 -KHV
(Herstellungsdatum gem. Nr. 6.2(e),
Anhang I, IHDG-Code deutsch)

7.

6.

5.

3.

4.

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicher
stellen, daß alle Auflagen über die Verwendung der Ver
packungen demjenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut
einsetzt/befüllt, bekannt sind.

9.

8.6 Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach d~eser

Bauart muß nach den IJTechnIschen Richtlinien für die Uber
yachung der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung
gefährlicher Güter (TRV 001)", Verkehrsblatt Heft 16, 1987,
S. 562 durchgeführt werden.

8.5 Vird die zugelassene Verpackungsbauart als zusammengesetzte
Verpackung - auch mit anderen als in diesem Zulassungs
schein beschriebenen Innenverpackungen - vervendet, muß
nachweisbar sichergestellt sein, daß die zusammengesetzte
Verpackung mit den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie
die zugelassene Verpackung.

8. Auflagen über die Verwendung der Verpackungen
8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und

entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für
gefährliche Güter verwendet werden, wenn fUr sie nach den
Vorschriften der GGVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen
zulässig sind.

10. Sonstiges
Die Bauart entspricht den in den internationalen Überein
kommen für den Straßenverkehr (ADR), Eisenbahnverkehr (RID) ,
und Seeverkehr (IHDG-Code) sowie den in den Empfehlungen
der Vereinten Nationen (UN) festgelegten Prüfanforderungen
für Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter.

10.1 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen
Viderrufs er teil t.

10.2 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung
bei.

10.3 Dieser Zulassungsschein vird zu gegebener Zeit im lIArnts- und
Hitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und
-prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht.

1000 Berlin 45, den 27.02.1992

8. Auflagen über die Veryendung der Verpackungen
8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten

und entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen
für gefährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach
den Vorschriften der GGVSee solche Verpackungen zulässig
sind.

8.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der
Verpackungsgruppen 11 oder 111 verwendet werden.

8.3 Die Dichte der Füllgüter darf 1,20 g'cm- 3 (Verpackungsgrup
pe 11 bzw. 111) nicht überschreiten.

Die Dichte und der Dampfdruck der den Prüffüllgütern be
züglich der chemischen Verträglichkeit zuzuordnenden Füll
güter darf die entsprechende, durch den Prüfbericht gemäß
Nr. 4 nachgewiesene Leistungsfähigkeit nicht überschreiten.
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Die Dichte der Füllgüter darf beim Nachweis der chemischen
Verträglichkeit durch Zuordnung zum Prüffüllgut
Ethylalkohol (94%) 1,20 g' cm- 3

Fachgruppe "1 .5
Gefahrgutverpackungen
und Großpackmi t tel

ImAUl~

Dip1.-Ing. H. 11. Hübner
Oberregierungsra t

Laboratorium 1.52
Verpackungen

Im Auftrag

(l~~
Dipl.-Ing.(FH) M. Stephan

nicht überschreiten.

8.4 Der Gesamtüberdruck (Dampfdruck des Füllgutes plus Par
taldruck evtl. vorhandener Gase vermindert um 100 kPa) bei
55 ·C darf 67 kPa nicht überschreiten.

8.5
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8.6 Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach d~eser
Bauart muß nach den "Technischen Rlchtlinien für die Uber
wachung der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung
gefährlicher Güter (TRV 001)", Verkehrsblatt Heft 16, 1987,
S. 562 durchgeführt werden.

8.7 Die Werkstoffe dieser Verpackungsbauart dürfen durch die
Füllgüter nicht stärker geschädigt werden, als durch das
folgende Prüttüllgu t:

ZULASSUNGSSCHEIN

Nr. D/BAM 3960/1A1
für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung

gefährlicher Güter
Aktenzeichen 1.5/64 932

Ethylalkohol (94%)

1. Rechtsgrundlagen
1.1 § 5 (1) der Verordnung über die Beförderung gefährlicher

Güter mit Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See - GGVSee)
vom 24. Juli 1991 (BGBl. I, S. 1714).

9.

10.
10.1

Der Nachweis zur Feststellung der chemischen Verträglich
keit muß nach dem anerkannten Stand von Wissenschaft und
Technik geführt werden.

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachveisbar sicher
stellen, daß alle Auflagen über die Verwendung der Ver
packungen demjenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut
einsetzt/befüllt, bekannt sind.

Sonstiges
Die Bauart entspricht den in den internationalen Überein
kommen für den Seeverkehr (IMOG-Code) sowie den in den Em
pfehlungen der Vereinten Nationen (UN) festgelegten Prüfan
forderungen tür Verpackungen zur Beförderung gefährlicher
Güter.

1.2

1.3

§ 9 Abs. 3 Nr. 5 der Verordnung über die innerstaatliche
und grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter
auf Straßen (Gefahrgutverordnung Straße - GGVS) in der
Neufassung vom 13. November 1990 (BGBI. I, S. 2454).

§ 9 Abs. 3 der Verordnung über die innerstaatliche und
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter mit
Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE) in der
Neufassung vom 10. Juni 1991 (BGBl. I, Seite 1225).

10.2 Diese Zulassung vird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen
Viderrufs erteilt.

10.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung
bei.

2. Antragsteller
Dohna-Chemie GmbH
Yeesensteiner Str.

0-831,3 Dohna/Sa.

10.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im lIAmts
und Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Haterialfor
schung und -prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffent
lich t.

3. Beschreibung der Bauart
Faß aus Stahl mit nichtabnehmbarem Deckel

1000 Berlin 45, den 27.02.1992 Nennvolumen: 225 Liter
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SICHERHEITSTECHNISCHE WERTUNG

FACHGRUPPE 1. 5

GEFAHRGUTVERPACKUNGEN UNO GROSSPACKHITTEL
Zulassung
Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nr. 4 erfüllt werden,
zugelassen.

Anforderungen an die Bauart
Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Prüf
bericht Nr. 910211 vom 21.01.1992 der TÜV Ostdeutschland,
Sicherheit und Umweltschutz GmbH, Arbeitsbereich Umvelt,
Werkstoffe, Verpackung, Köthener Str. 33, 0-4060 Halle,
unter Einschluß der Angaben im Antrag vom 27.02.1992 einer
Bauartprüfung nach dem "Anhang I, IMDG-Code deutsch"
(Bundesanzeiger Nr. 98a vom 01. Juni 1991) unterzogen sowie
entsprechend dem Prüfplan vom 27.02.1992 des TÜV Ost
deutschland, Sicherheit und Umwelt~chutz GmbH, Arbeitsbe
reich Umwelt, Werkstoffe, Verpackung, Köthener Str. 33,
0-4060 Halle für im Umlauf befindliche Behälter überprüft
vorden sind.

5.

4.

Laboratorium 1.52
Verpackungen

Im Auftrag

8. j~<aLA-
?

Dipl.-Ing.(FH) M. Stephan

Fachgruppe 1.5
Gefahrgutverpackungen
und Großpackmittel

Im AUfJk~

Dipl.-Ing. H. W. Hübner
Ober regierungsrat

Kennzeichnung
Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten
Verpackungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu

co:ennzeiChnen:

1Al/X 1.3/250/ .......•...•... /D/BAM 3960 - TSU
(Herstellungsdatum gem. Nr. 6.2(e),

Anhang I, IMDG-Code deutsch)

8.
8.1

Der Nachweis der Verträglichkeit zwischen Füllgut und Packstoff 6.

bei Kunststoffverpackungen gilt gemäß Anhang I, "IMDG-Code

deutsch" (Bundesanzeiger Nr. 98a vom Ol.Juni 1991) Punkt 8.3.5,

als erbracht, wenn eine sechsmonatige Vorlagerung mit jedem zur

Beförderung vorgesehenen Füllgut durchgeführt wurde. Davon ab- 7.

weichend können gleichwertige Methoden angewendet werden, so

fern diese dem anerkannten Stand von Wissenschaft und Technik

entsprechen.

Die Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM),

Laboratorium 1.52 Verpackungen, Berlin erkennt nach sachver

ständiger Wertung das von der Deutschen Bundesbahn, Versuchs

anstalt Minden (Westf.', Abteilung Mechanik, Pionierstr. 10,

4950 Minden , Prüfbericht Nr. 103 810 vom 09.12.1986 hier

angewendete Verfahren im o.g. Sinne als gleichwertig an.

Fertigung von Verpackungen
Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serien
mäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten,
daß bei den serienmäßig gefertigten Verpackungen die für
die Bauart festgelegten Anforderungen erfüllt sind.

Auflagen über die Verwendung der Verpackungen
Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten
und entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen
für gefährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach
den Vorschriften der GGVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen
zulässig sind.

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG (BAH)
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8.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der

Verpackungsgruppen I, 11 oder 111 vervendet werden.
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Oie physikalischen Eigenschaften der Füllgüter müssen den
Eigenschaften der im Prüfbericht gem. Nr. 4 genannten
Prüffüllgüter entsprechen.

Die Dichte der Füllgüter darf 1,3 g'cm- 3 (Verpackungs
gruppe I) bzw. 1,9 g'cm- 3 (Verpackungsgruppe 11) bzw.
2,8 g'cm- 3 (Verpackungsgruppe 111) nicht überschreiten.

8.3
Laboratorium 1.52
Verpackungen

Im Auftrag

Diq--~tePhanDipl.-Ing. H. W. Hübner
Ober regierungsrat

1000 Berlin 45, den 27.02.1992
Fachgruppe 1.5
Gefahrgutverpackungen
und Großpackmittel
Im Auftrag

/fl;~



8.4 Der Gesamtüberdruck (Dampfdruck des Füllgutes plus Partial
druck evtl. vorhandener Gase vermindert um 100 kPa) bei
55·C darf 167 kPa nicht überschreiten.

8.5

8.6 Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach d~eser

Bauart muß nach den "Technischen Richtlinien für die Uber
wachung der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung
gefährlicher Güter (TRV 001)", Verkehrsblatt Heft 16, 1987,
S. 562 durchgeführt werden. Dazu gilt der in Nr. 4 dieses
Zulassungsscheines genannte Prüfplan.

9. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicher
stellen, daß alle Auflagen über die Verwendung der Ver
packungen demjenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut
einsetzt/befüllt, bekannt sind.

4.

5.

6.

Anforderungen an die Bauart
Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Prüf
bericht Nr. 755/91 vom 10.01.1992 der VDV-Forschungs-
stelle GmbH, Postfach 42 12, 6100 Darmstadt einer Bauartprü
fung nach dem "Anhang I, IMDG-Code deutsch" (Bundesanzeiger
Nr. 98a vorn 01. Juni 1991) unterzogen worden sind.

Zulassung
Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nr. 4 erfüllt werden,
zugelassen.

Fertigung von Verpackungen
Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß bei
den serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart
festgelegten Anforderungen erfüllt sind.

10. Sons t iges
10.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen Überein-.

kommen für den Straßenverkehr (ADR) , Eisenbahnverkehr
(RIO), und Seeverkehr (IMDG-Code) sowie den in den Empfeh
lungen der Vereinten Nationen (UN) festgelegten Prüfanfor
derungen für Verpackungen zur Beförderung gefährlicher
Güter.

10.2 Diese Zulassung gilt nur für die vorn ehemaligen VEB Rohr
leitungsbau Werdau gefertigten Behälter.

10.3 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen
Widerrufs erteilt.

10.4 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung
bei.

10.5 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im tlAmts
und Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialfor
schung und -prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffent
licht.

1000 Berlin 45, den 09. März 1992
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7. Kennzeichnung
Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten
Verpackungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu
kennzeichnen:

~ 4G/Y 3/S/ •......•...•... ID/BAM 3962 - siwell
~ (Herstellungsdatum gem. Nr. 6.2 (e),

Anhang I, IMDG-Code deutsch)

8. Auflagen über die Verwendung der Verpackungen
8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und

entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für
gefährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zulässig
sind.

8.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der
Verpackungsgruppen 11 oder 111 verwendet werden.

8.3 Folgende Grenzdaten für den Inhalt bzw. die Verpackung dürfen
nicht überschritten werden:
Bruttomasse: 2,2 kg

Die physikalischen Eigenschaften der Füllgüter mUssen den
Eigenschaften der im Prüfbericht gemäß Nr. 4 genannten
Prüffüllgüter entsprechen.

Fachgruppe 1.5
Gefahrgutverpackungen
lind Großpac.kmi t tel

ImA~L

Dipl.-Ing. H. W. Hübner
Ober regierungsrat

Laboratorium 1.52
rerpackungen

f //I Au trag -:"

/lf2~/::-
Dipl.-Ing.(Pfl) A. Roesler

8.4

8.5

8.6 Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach dieser
Bauart muß nach den "Technischen Richtlinien für die Über
wachung der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung gefähr
licher Güter (TRV 001)", Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562
durchgeführt werden.

ZULASSUNGSSCHEIN

1.
1.1

Nr. D/BAM 3962/4G
für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung

gefährlicher Güter
Aktenzeichen 1.5164 579

Rechtsgrundlagen
§ 5 (1) der Verordnung über die Beförderung gefährlicher Gü
ter mit Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See - GGVSee) vorn
24. Juli 1991 (BGBI. I, S. 1714).

9.

10.
10.1

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicher
stellen, daß alle Auflagen über die Verwendung der Ver
packungen demjenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut
einsetzt/befüllt, bekannt sind.

Sonstiges
Die Bauart entspricht den in den internationalen Überein
kommen für den Straßenverkehr (ADR) , Eisenbahnverkehr (RID),
und Seeverkehr (IMDG-Code) sowie den in den Empfehlungen der
Vereinten Nationen (UN) festgelegten Prüfanforderungen fUr
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter.

Im Auftrag

Dipl.-Ing. D. Mertens

1.2 § 9 Abs. 3 Nr. 5 der Verordnung über die innerstaatliche
und grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter
auf Straßen (Gefahrgutverordnung Straße - GGVS) in der
Neufassung vom 13. November 1990 (BGBI. I, S. 2454).

1.3 § 9 Abs. 3 der Verordnung über die innerstaatliche und
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter mit
Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE) in der
Neufassung vom 10. Juni 1991 (BGBI. I, Seite 1225).

2. Antragsteller
Hamburger Wellpappenfabrik
Erich Siering GmbH &Co.
Winsener Str. 229

2100 Hamburg 90

3. Beschreibung der Bauart
Kiste aus einwelliger Wellpappe
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10.2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen
Widerrufs erteilt.

10.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei.

10.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts- und
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Haterialforschung und
-prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht.

1000 Berlin 45, den 17.03.1992
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Fachgruppe 1.5 Laboratorium 1.52
Gefahrgu tverpackungen Verpackungen
und Großpackmittel

Im AU!lJL
Dipl.-Ing. H. W. Hübner
Oberregierungsrat



ZULASSUNGSSCHEIN licher Güter (TRV 001)", Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562
durchgeführt verden.

Nr. D/BAH 3963/4G
für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung

gefährlicher Güter
Aktenzeichen 1. 5/64 58D

9. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicher
stellen, daß alle Auflagen über die Vervendung der Ver
packungen demjenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut
einsetztlbefüllt, bekannt sind.

1.
1.1

Rechtsgrundlagen
§ 5 (1) der Verordnung über die Beförderung gefährlicher Gü
ter mit Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See - GGVSee) vom
24. Juli 1991 (BGB1. I. S. 1714).

10.
10.1

Sonstiges
Die Bauart entspricht den in den internationalen Überein
kommen für den Straßenverkehr (ADR) , Eisenbahnverkehr (RID).
und Seeverkehr (IHDG-Code) sowie den in den Empfehlungen der
Vereinten Nationen (UN) festgelegten Prüfanforderungen für
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter.

1.2 § 9 Abs. 3 Nr. 5 der Verordnung über die innerstaatliche
und grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter
auf Straßen (Gefahrgutverordnung Straße - GGVS) in der
Neufassung vom 13. November 1990 (BGBl. I, S. 2454).

10.2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen
Viderrufs erteilt.

10.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei.

1.3 § 9 Abs. 3 der Verordnung über die innerstaatliche und
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter mit
Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE) in der
Neufassung vom 10. Juni 1991 (BGBl. I, Seite 1225).

10.4 Dieser Zulassungsschein \lird zu gegebener Zeit im "Amts- und
Hitteilungsblatt der Bundesanstalt für Haterialforschung und
-prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht.

1000 Berlin 45, den 17.03.1992
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ZULASSUNGSSCHEIN

Laboratorium 1.52
Verpackungen

Im Auf trag

Dipl.-Ing. D. Hertens

Fachgruppe 1. 5
Gefahrgutverpackungen
und Großpackmittel

ImAU~:L

Dipl.-Ing. H. Y. Hübner
Oberregierungsrat

3. Beschreibung der Bauart
Kiste aus einwelliger Vellpappe

2100 Hamburg 90

2. Antragsteller
Hamburger Vellpappenfabrik
Eri eh Siering GmbH & Co.
Vinsener Str. 229

4. Anforderungen an die Bauart
Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Prüf
bericht Nr. 756/91 vom 10.01.1992 der VOV-Forschungs-
stelle GmbH, Postfach 42 12, 6100 Darmstadt einer Bauartprü
fung nach dem "Anhang I, IHDG-Code deutsch" (Bundesanzeiger
Nr. 98a vom 01. Juni 1991) unterzogen worden sind.

5. Zulassung
Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nr. 4 erfüllt werden,
zugelassen.

Nr. DIBAH 3964/4G
für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung

gefährlicher Güter
Aktenzeichen 1.5143 682

6. Fertigung von Verpackungen
Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig
gefertigt verden. Der Hersteller muß gewährleisten. daß bei
den serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart
festgelegten Anforderungen erfüllt sind.

7. Kennzeichnung
Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten
Verpackungen sind dauerhaft und gut sichtbar vie folgt zu
kennzeichnen:

r::' 4G/Y 515/ /D/BAH 3963 - sivell
'\V (Herstellungsdatum gem. Nr. 6.2 (e),

Anhang I, IHDG-Code deutsch)

1. Rechtsgrundlagen
1.1 § 5 (1) der Verordnung über die Beförderung gefährlicher

Güter mit Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See - GGVSee)
vom 24. Juli 1991 (BGBl. I, S. 1714).

1.2 § 9 Abs. 3 Nr. 5 der Verordnung über die innerstaatliche
und grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter
auf Straßen (Gefahrgutverordnung Straße - GGVS) in der
Neufassung vom 13. November 1990 (BGB1. I, S. 2454).

1.3 § 9 Abs. 3 der Verordnung über die innerstaatliche und
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter mit
Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE) • in der
Neufassung vom 10. Juni 1991 (BGBl.I, Seite 1225).

8. Auflagen über die Verwendung der Verpackungen
8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und

entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für
gefährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVSeelGGVS/GGVE solche Verpackungen zulässig
sind.

2.

3.

Antragsteller
Hans Schwarzkopf GmbH
8822 Vassertrüdingen IHFR

Beschreibung der Bauart
Kiste aus einwelliger ~ellpappe mit Innenverpackungen
(Verpackungen aus Kunststoff, Glas, Aluminium)

8.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der
Verpackungsgruppen II oder III verwendet verden.

8.3 Folgende Grenzdaten für den Inhalt bzw. die Verpackung dürfen
nich t übersehr i t ten werden:
Bruttomasse: 4,3 kg

Die physikalischen Eigenschaften der Füllgüter müssen den
Eigenschaften der im Prüfbericht gemäß Nr. 4 genannten
Prüffüllgüter entsprechen.

8.4

8.5

4.

5.

Anforderungen an die Bauart
Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Prüf
bericht Nr. 416/89 vom 17.11.1989 und Nr. 819/90 vom
11.06.1990 und Schreiben vom 25.02.1992 der Forschungs
stelle des VDV. Hilpertstr. 22; 6100 Darmstadt einer
Bauartprüfung vergleichbar dem "Anhang I, IHDG-CODE
deutsch" (Bundesanzeiger Nr.98a vom 01. Juni 1991) un
terzogen worden sind.

Zulassung
Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung. daß die Anforderungen nach Nr. 4 erfüllt verden,
zugelassen.

8.6 Die Übervachung der Fertigung von Verpackungen nach dieser
Bauart muß nach den "Technischen Richtlinien für die Über
wachung der Fertigung von Verpackung~n zur Beförderung ,gefähr-

6. Fertigung von Verpackungen
Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serien
mäßig gefertigt werden. Der Herstel11er muß gewährleisten,
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daß bei den serienmäßig gefertigten Verpackungen die für
die Bauart festgelegten Anforderungen erfüllt sind. ZULASSUNGSSCHEIN

2. Antragsteller
Blechverpackungswerke GmbH Staßfurt
Industriestr. 25

Nr. D/BAM 3968/1A2
für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung

gefährlicher Güter
Aktenzeichen 1. 5/65 048

1. Rechtsgrundlagen
1.1 § 5 (1) der Verordnung über die Beförderung gefährlicher

Güter mit Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See - GGVSee)
vom 24. Juli 1991 (BGB!. I, S. 1714).

1.3 § 9 Abs. 3 der Verordnung über die innerstaatliche und
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter mit
Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE) in der
Neufassung vom 10. Juni 1991 (BGBl. I, Seite 1225).

Nennvolumen: 40 Liter für den Puß der Baureihe
50 Liter für den Kopf der Baureihe

Beschreibung der Bauart
Faß aus Stahl mit abnehmbarem Deckel

0-3250 Staßfurt 2

5. Zulassung
Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nr. 4 erfüllt werden,
zugelassen.

3.

4. Anforderungen an die Bauart
Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Prüf
berichte Nr. 920101/2, 920101/3, 920101/4 und 920101/5 vom
25.02.1992 sowie jeweils dem 1. Nachtrag zum Prüfbericht
Nr. 920101/2 und 920101/3 vom 25.02.1992 den Ostdeutsch
land, Sicherheit und Umweltschutz GmbH, Arbeitsbereich
Umwelt, Yerkstoffe, Verpackung, Köthener Str. 33, 0-4060
Halle einer Bauartprüfung nach, dem "Anhang I, IMDG-Code
deutsch" (Bundesanzeiger Nr. 98a vom 01. Juni ·1991) unter
zogen worden sind.

1.2 § 9 Abs. 3 Nr. 5 der Verordnung über die innerstaatliche
und grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter
auf Straßen (Gefahrgutverordnung Straße - GGVS) in der
Neufassung vom 13. November 1990 (BGBl. I, S. 2454).

Die physikalischen Eigenschaften der Füllgüter müssen den
Eigenschaften der im Prüfbericht gemäß Nr. 4 genannten
Prüffüllgüter entsprechen.

8ruttomasse: 5,2 kg für den Fuß der Baureihe
Brut\omasse: 9,3 kg für den Kopf der Baureihe

') An dieser Stelle ist entsprechend der Baugröße die je
weilige Bruttomasse unter Berücksichtigung der Grenzwerte
nach Nr. 8.3 einzusetzen; dabei ist auf die nächstfolgende
ganze Zahl aufzurunden.

~4G/Y·)/S/..•..........•. /D/BAH 3964 - THIHH
~ (Herstellungsdatum gem. Nr. 6.2 (e),

Anhang I, IHDG-Code deutsch)

7. Kennzeichnung
Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten
Verpackungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu
kennzeichnen:

8.3 Folgende Grenzdaten für den Inhalt bzw. die Verpackung
dürfen nicht überschritten werden:

8.4

8.5 Uird die zugelassene Verpackungsbauart als zusammengesetzte
Verpackung - auch mit anderen als in diesem Zulassungs
schein beschriebenen Innenverpackungen - vervendet, muß
nachweisbar sicher~estellt sein. daß die zusammen~esetzte

Verpackung mit den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie
die zugelassene Verpackungsbauart.

8.6 Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach dieser
Bauart muß nach den "Technischen Richtlinien für die Über
wachung der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung
gefährlicher Güter (TRV 001)", Verkehrsblatt Heft 16, 1987,
S. 562 durchgeführt werden.

8.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der
Verpackungsgruppen 11 oder 111 verwendet werden.

8. Auflagen über die Verwendung der Verpackungen
8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten

und entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen
für gefährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach
den Vorschriften der GGVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen
zulässig sind.

6. Fertigung von Verpackungen
Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serien
mäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten,
daß bei den serienmäßig gefertigten Verpackungen die für
die Bauart festgelegten Anforderungen erfüllt sind.

Kennzeichnung
Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten
Verpackungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu
kennzeichnen:

9. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicher
stellen, daß alle Auflagen über die Verwendung der Ver
packungen demjenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut
einsetzt/befüllt, bekannt sind.

10. Sons t iges
10.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen Überein

kommen für den Straßenverkehr (ADR) , Eisenbahnverkehr
(RIO), und Seeverkehr (IMDG-Code) sowie den in den Empfeh
lungen der Vereinten Nationen (UN) festgelegten Prüfanfor
derungen für Verpackungen zur Beförderung gefährlicher
Güter.

10.2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen
Yiderrufs erteilt.

7.

CD 1A2/X 80/S/ •••.•..•..•.•.• /D/BAM 3968 - BS
(Herstellungsdatum gem. Nr. 6.2(e),

Anhang I, IHDG-Code deu tsch)

10.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung
bei.

10.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts
und Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Haterialfor
schung und -prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffent
licht.

8.
8.1

Auflagen über die Verwendung der Verpackungen
Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten
und entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen
für gefährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach
den Vorschriften der GGVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen
zulässig sind.

1000 Berlin 45, den 23.03.1992

Unter den Eichen 87
8.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der

Verpackungsgruppen I, 11 oder 111 vervendet werden.

BUNDESANSTALT FÜR HATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG (BAM) 8.3 Folgende Grenzdaten für den Inhalt bzw. die Verpackung
dürfen nicht überschritten verden:

Fachgruppe 1. 5
Gefahrgutverpackungen
und Großpackmittel

Im AUft~~

Dipl.-Ing. H. Y. Hübner
Oberregierungsrat

Laboratorium 1.52
Verpackungen

Im Auftrag

JA·~l
Ing. M. Skutnik

Bruttomasse 80 kg

Die physikalischen Eigenschaften der Füllgüter müssen den
Eigenschaften der im Prüfbericht gem. Nr. 4 genannten
Prüffüllgüter entsprechen.

8.4

8.5

<160



8.6 Oie Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach dieser
Bauart muß nach den "Technischen Richtlinien fUr die Über
wachung der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung
gefährlicher GUter (TRV 001)", Verkehrsblatt Heft 16, 1987,
S. 562 durchgefUhrt werden.

9. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicher
stellen, daß alle Auflagen Uber die Verwendung der Ver
packungen demjenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut
einsetzt/befUllt, bekannt sind.

10. Sons t iges
10.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen Überein

kommen fUr den Straßenverkehr (AOR), Eisenbahnverkehr
(RIO), und Seeverkehr (IMDG-Code) sowie den in den Empfeh
lungen der Vereinten Nationen (UN) festgelegten Prüfanfor
derungen fUr Verpackungen zur Beförderung gefährlicher
GUter.

10.2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen
Widerrufs erteilt.

10.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung
bei.

10.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts
und Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialfor
schung und -prUfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffent
lich t.

1000 Berlin 45, den 27. März 1992

5.

6.

7.

8.
8.1

8.2

Zulassung
Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nr. 4 erfUllt werden,
zugelassen.

Fertigung von Verpackungen
Nach der zugelassenen Bauart dUrfen Verpackungen serienmäßig
gefertigt werden. Der Bersteller muß gewährleisten, daß bei
den serienmäßig gefertigten Verpackungen die fUr die Bauart
festgelegten Anforderungen erfüllt sind.

Kennzeichnung
Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten
Verpackungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu
kennzeichnen:

5H4/Y 26/S/ ..•............ /D/BAM 3969 - B+K
(Berstellungsdatum gem. Nr. 6.2 (e),
Anhang I, IMDG-Code deutsch)

Auflagen über die Verwendung der Verpackungen
Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen fUr
gefährliche GUter verwendet werden, wenn für sie nach den Vo
rschriften der GGVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zulässig
sind.

Die Verpackungen dürfen für gefährliche GUter der
Verpackungsgruppen 11 oder 111 verwendet werden.

Unter den Eichen 87
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ZULASSUNGSSCHEIN

Fachgruppe 1. 5
Gefahrgutverpackungen
und Großpackmittel

"IÄ~L
Dipl.-Ing. H. V. HUbner
Oberregierungsrat

Laboratorium 1.52
Verpackungen

Im Auftrag

"~~~~k-...,,",

8.3 Folgende Grenzdaten für den Inhalt bzw. die Verpackung dürfen
nicht überschritten werden:
SchUttdichte: 0,7 kg/Liter
Bruttomasse: 26 kg

Die physikalischen Eigenschaften der FUllgüter mUssen den
Eigenschaften der im PrUfbericht gemäß Nr. 4 genannten
PrUffUllgUter entsprechen.

8.4

8.5

8.6 Oie Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach d~eser
Bauart muß nach den "Technischen Richtlinien für die Uber
wachung der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung gefähr
licher Güter (TRV 001)", Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562
durchgeführt werden.

1.
1.1

Nr. D/BAH 3969/5H4
für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung

gefährlicher GUter
Aktenzeichen 1.5/65 068

Rechtsgrundlagen
§ 5 (1) der Verordnung Uber die Beförderung gefährlicher GU
ter mit Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See - GGVSee) vom
24. Juli 1991 (BGBl. I, S. 1714).

9.

10.
10.1

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicher
stellen, daß alle Auflagen Uber die Verwendung der Ver
packungen demjenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut
einsetzt/befüllt, bekannt sind.

Sonstiges
Die Bauart entspricht den in den internationalen Überein
kommen für den Straßenverkehr (ADR) , Eisenbahnverkehr (RIO),
und Seeverkehr (IMDG-Code) sowie den in den Empfehlungen der
Vereinten Nationen (UN) festgelegten PrUfanforderungen fUr
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter.

1.2 § 9 Abs.3 Nr. 5 der Verordnung Uber die innerstaatliche
und grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter
auf Straßen (Gefahrgutverordnung Straße - GGVS) in der
Neufassung vom 13. November 1990 (BGB1. I, S. 2454).

1.3 § 9 Abs. 3 der Verordnung über die innerstaatliche und
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter mit
Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE) in der
Neufassung vom 10. Juni 1991 (BGB1. I, Seite 1225).

2. Antragsteller
Bischof + Klein GmbH & Co.
Pos t fach 11 60

10.2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen
Viderrufs erteilt.

10.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei.

10.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts- und
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt fUr Haterialforschung und
-prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht.

1000 Berlin 45, den 01.04.1992

Unter den Eichen 87
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3.

4.

4540 Lengerich

Beschreibung der Bauart
Sack aus Kunststoffolie

Anforderungen an die Bauart
Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Prüf
bericht Nr. G 92086 vom 23.03.1992 der Bischof + Klein
GmbH & Co., Postfach 11 60, 4540 Lengerich einer Bauart
prüfung nach dem "Anhang I, IHOG-Code deutsch" (Bundesan
zeiger Nr. 98a vom 01. Juni 1991) unterzogen worden sind.

Fachgruppe 1. 5
Gefahrgutverpackungen
und Großpackmittel

ImAul~L

Dipl.-Ing. H. V. HUbner
Oberregierungsrat

Laboratorium 1.52
Verpackungen

Im Auftrag IJ fttv,?
Dipl.-Ing. D. Mertens
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ZULASSUNGSSCHEIN - Essigsäure (98%) 1,05
- n-Butylacetat/Netzmitte11ösung (2/5%) 1,20

nicht überschreiten.

Nr. D/BAM 39721381
für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung

gefährlicher Güter
Aktenzeichen 1.5/64 891

8.4 Der Gesamtüberdruck (Dampfdruck des Füllgutes plus Parti
aldruck evt1. vorhandener Gase vermindert um 100 kPa) bei
55 ·C darf 133 kPa nicht überschreiten.

8.5

1. Rechtsgrundlagen
1.1 § 5 (1) der Verordnung über die Beförderung gefährlicher Gü

ter mit Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See - GGVSee) vom
24. Juli 1991 (BGB1. I, S. 1714).

1.2 § 9 Abs. 3 Nr. 5 der Verordnung über die innerstaatliche
und grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter
auf Straßen (Gefahrgutverordnung Straße - GGVS) in der
Neufassung vom 13. November 1990 (BGBI. I, S. 2454).

8.6 Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach dieser
Bauart muß nach den "Technischen Richtlinien für die Über
wachung der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung gefähr
licher Güter (TRV 001)", Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562
durchgeführt werden.

8.7 Die Yerkstoffe dieser Verpackungsbauart dUrfen durch die FU
llgüter nicht stärker geschädigt werden, als durch die folgen
den Prüffüllgüter: Essigsäure (1,05 g/cm') und n-Buty1acetat/
Netzmittellösung 1,20 g/cm'.

Der Nachweis zur Feststellung der chemischen Verträglichkeit
muß nach dem anerkannten Stand von Yissenschaft und Technik
geführt werden.

1.3 § 9 Abs. 3 der Verordnung über die innerstaatliche und
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter mit
Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE) in der
Neufassung vom 10. Juni 1991 (BGBI. I, Seite 1225).

8.8 Die Bauart darf für Füllgüter gemäß der diesem Zulassungss
chein beigefügten Stoffliste verwendet werden. Jede Änderung
dieser Stoffliste bedarf der Genehmigung durch die BAM.

2. Antragsteller
Kunststoffwerk Draak GmbH
Postfach 12 09

9. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicher
'--stellen, daß alle Auflagen über die Verwendung der Ver

packungen demjenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut
einsetzt/befüllt, bekannt sind.

4. Anforderungen an die Bauart
··-··Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Prüf

bericht Nr. 99 669 Vgab 40 vom 12.01.1984, dem 1. Nachtrag
vom 21.11.1986 sowie dem 2. Nachtrag vom 14.01;1988 der
Deutschen Bundesbahn, Versuchsanstalt Minden/Y, Abteiung
Mechanik, Pionierstr. 10, 4950 Minden/Y einer Bauartprüfung
nach dem "Anhang I, IMDG-Code deutsch" (Bundesanzeiger Nr.
98a vom 01. Juni 1991) unterzogen worden sind.

10.4 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei.

10.3 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen
Widerrufs erteilt.

10.5 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts- und
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und
-prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht.

Sonstiges
Die Bauart entspricht den in den internationalen Überein
kommen für den Straßenverkehr (ADR), Eisenbahnverkehr (RIO),
und Seeverkehr (IMOG-Code) sowie den in den Empfehlungen der
Vereinten Nationen (UN) festgelegten Prüfanforderungen für
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter.

10.
10.1

2090 l/insen/L

Beschreibung der Bauart
Kanister aus Kunststoff mit nichtabnehmbaren Deckel
Nennvolumen: 12 Liter

3.

5. Zulassung
Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nr. 4 erfüllt werden,
zugelassen.

1000 Berlin 45, den 15.04.1992

Unter den Eichen 87
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6.

7.

Fertigung von Verpackungen
Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß bei
den serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart
festgelegten Anforderungen erfüllt sind.

Kennzeichnung
Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten
Verpackungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu
kennzeichnen:

Fachgruppe 1. 5
Gefahrgutverpackungen
und Großpackmittel
Im Auftrag

Dipl.-Ing. H. Y. Hübner
Oberregierungsrat

Laboratorium 1.52
Verpackungen

Im Auftrag

Dipl.-Ing. D. Mertens

3HlIY12001 /D/BAM 3972 - KYD
(Herstellungsdatum gem. Nr. 6.2 (e),
Anhang I, IMDG-Code deutsch) ZULASSUNGSSCHEIN

8. Auflagen über die Verwendung der Verpackungen
8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und

entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für
gefährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zulässig
sind.

Nr. D/BAM 3973/4C1
für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung

gefährlicher Güter
Aktenzeichen 1.5/65 094

8.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der
Verpackungsgruppen 11 und 111 verwendet werden.

8.3 Die Dichte der Füllgüter darf 1,2 g'cm- 3 (Verpackungsgruppe
--11) bzw. 1,2 g'cm- 3 (Verpackungsgruppe 111) nicht überschrei

ten. Ggf. ist dabei die Begrenzung der Nettohöchstmasse nach
Anhang I, IMDG-Code, deutsch zu beachten.

Die Dichte und der Dampfdruck der den Prüffüllgütern bezüglich
der chemischen Verträglichkeit zuzuordnenden Füllgüter darf
die entsprechende, durch den Prüfbericht gemäß Nr. 4 nachge
wiesene Leistungsfähigkeit nicht überschreiten.

Die Dichte der Füllgüter darf beim Nachweis der chemischen
Verträglichkeit durch Zuordnung zum Prüffüllgut

1. Rechtsgrundlagen
1.1 § 5 (1) der Verordnung über die Beförderung gefährlicher

Güter mit Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See - GGVSee)
vom 24. Juli 1991 (BGBL I, S. 1714).

1.2 § 9 Abs. 3 Nr. 5 der Verordnung über die innerstaatliche
und grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter
auf Straßen (Gefahrgutverordnung Straße - GGVS) in der
Neufassung vom 13. November 1990 (BGBl. I, S. 2454).

1.3 § 9 Abs. 3 der Verordnung über die innerstaatliche und
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter mit
Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE) in der
Neufassung vom 10. Juni 1991 (BGBl. I, Seite 1225).
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2. Antragsteller
Deutsche Verpackungsmittel GmbH
Heinrich-Diehl-Stra&e 2

1000 Berlin 45, den 14. April 1992

Unter den Eichen 87

8505 Röthenbach a.d. Pegnitz

3. Beschreibung der Bauart
Kiste aus Naturholz, einfach

Dipl.-Ing. H. V. Hübner
Oberregierungsrat

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG (BAH)

Fachgruppe 1.5 Laboratorium 1.52
Gefahrgutverpackungen Verpackungen
und Großpackmittel
Im Auftrag Im Auftrag

Anforderungen an die Bauart
Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß PrUf
bericht Nr. 2/1992 für DM 84020 vom 10.04.1992 der Deut
schen Verpackungsmittel GmbH, Heinrich-Diehl-Straße 2 in
8505 Röthenbach a.d. Pegnitz einer Bauartprüfung, nach dem
"Anhang I, IMDG-Code deutsch" (Bundesanzeiger Nr. 98a vom
01. Juni 1991) unterzogen worden sind.

4.

5. Zulassung
Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nr. 4 erfüllt werden,
zugelassen.

ZULASSUNGSSCHEIN

6. Fertigung von Verpackungen
Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serien
mäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten,
daß bei den serienmäßig gefertigten Verpackungen die für
die Bauart festgelegten Anforderungen erfüllt sind.

Nr. D/BAM 3974/4C1
für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung

gefährlicher Güter
Aktenzeichen 1.5/65 095

7. Kennzeichnung
Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten
Verpackungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu
kennzeichnen:

o 4CIIY 402lS/ ••..••.•••.•.•• /D/BAM 3973 - DVG
~ (Herstellungsdatum gern. Nr. 6.2(e),

Anhang I, IMDG-Code deutsch)

8. Auflagen über die Verwendung der Verpackungen
8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten

und entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen
für gefährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach
den Vorschriften der GGVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen
zulässig sind.

1. Rechtsgrundlagen
1.1 § 5 (1) der Verordnung über die Beförderung gefährlicher

Güter mit Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See - GGVSee)
vom 24. Juli 1991 (BGBl. I, S. 1714).

1.2 § 9 Abs. 3 Nr. 5 der Verordnung über die innerstaatliche
und grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter
auf Straßen (Gefahrgutverordnung Straße - GGVS) in der
Neufassung vom 13. November 1990 (BGBl. I, S. 2454).

1.3 § 9 Abs. 3 der Verordnung über die innerstaatliche und
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter mit
Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE) in der
Neufassung vom 10. Juni 1991 (BGBI. I, Seite 1225).

2. An trags teller
Deutsche Verpackungsmittel GmbH
Heinrich-Diehl-Straße 2

8.2 Die Verpackungen dürfen für die gefährlichen Güter der
Verpackungsgruppen 11 oder 111 verwendet werden, die im
unter Nr. 4 dieses Zulassungsscheines genannten Prüfbericht
beschrieben werden.

8.3 Folgende Grenzdaten für den Inhalt bzw. die Verpackung
dürfen nicht überschritten werden:
Bruttomasse: 402 kg

Die physikalischen Eigenschaften der Füllgüter müssen den
Eigenschaften der im Prüfbericht gemäß Nr. 4 genannten
Prüffüllgüter en tsprechen.

8.4

3.

4.

8505 Röthenbach a.d. Pegnitz

Beschreibung der Bauart
Kiste aus Naturholz, einfach

Anforderungen an die Bauart
Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Prüf
bericht Nr. 3/1992 für DM 801 BI vom 10.04.1992 der Deut
schen Verpackungsmittel GmbH, Heinrich-Diehl-Straße 2 in
8505 Röthenbach a.d. Pegnitz einer Bauartprüfung, nach dem
"Anhang I. IMDG-Code deutsch" (Bundesanzeiger Nr. 98a vom
01. Juni 1991) unterzogen worden sind.

8.5

8.6 Die Überwachung der Pertigung von Verpackungen nach d!eser
Bauart muß nach den "Technischen Richtlinien für die Uber
wachung der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung ge
fährlicher Güter (TRV 001)", Verkehrsblatt Heft 16, 1987,
S. 562 durchgeführt werden.

9. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicher
stellen, daß alle Auflagen über die Verwendung der Ver
packungen demjenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut
einsetzt/befüllt, bekannt sind.

5.

6.

Zulassung
Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nr. 4 erfüllt werden,
zugelassen.

Fertigung von Verpackungen
Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serien
mäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten,
daß bei den serienmäßig gefertigten Verpackungen die für
die Bauart festgelegten Anforderungen erfüllt sind.

10. Sonstiges
10.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen Überein

kommen für den Straßenverkehr (ADR), Eisenbahnverkehr
(RIO), und Seeverkehr (IMDG-Code) sowie den in den Empfeh
lungen der Vereinten Nationen (UN) festgelegten Prüfanfor
derungen für Verpackungen zur Beförderung gefährlicher
Güter.

10.2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen
Viderrufs erteilt.

7. Kennzeichnung
Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten
Verpackungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu
kennzeichnen:

o 4C1/Y 5321S/ •...•...•..•..• /D/BAH 3974 - DVG
~ (Herstellungsdatum gem. Nr. 6.2(e),

Anhang I, IMDG-Code deutsch)

10.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung
bei.

10.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts
und Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialfor
schung und -prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffent
licht.

8. Auflagen über die Verwendung der Verpackungen
8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten

und entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen
für gefährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach
den Vorschriften der GGVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen
zulässig sind.
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8.2 Die Verpackungen dürfen für die gefährlichen Güter der
Verpackungsgruppen 11 oder 111 verwendet werden, die im
unter Nr. 4 dieses Zulassungsscheines genannten Prüfbericht
beschrieben werden.

8.3 Folgende Grenzdaten für den Inhalt bzw. die Verpackung
dürfen nicht überschritten werden:
Bruttornasse: 532 kg

lungen der Vereinten Nationen (UN) festgelegten PrUfanfor
derungen für Verpackungen zur Beförderung gefährlicher
Güter.

10.2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen
Viderrufs erteilt.

10.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung
bei.

Die physikalischen Eigenschaften der Füllgüter mÜssen den
Eigenschaften der im Prüfbericht gemäß Nr. 4 genannten
Prüffüllgüter entsprechen.

8.4

10.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts
und Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialfor
schung und -prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffent
licht.

8.5
1000 Berlin 45, den 14. April 1992

Unter den Eichen 87

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG (BAM)

8.6 Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach dieser
Bauart muß nach den "Tec.hnischen Richtlinien für die Über
wachung der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung ge
fährlicher Güter (TRV 001)", Verkehrsblatt Heft 16, 1987,
S. 562 durchgeführt werden.

9. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicher
stellen, daß alle Auflagen über die Verwendung der Ver
packungen demjenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut
einsetzt/befüllt, bekannt sind.

10. Sonstiges
10.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen Überein

kommen für den Straßenverkehr (ADR) , Eisenbahnverkehr
(RID), und Seeverkehr (IMDG-Code) sowie den in den Empfeh-

Fachgruppe 1. 5
Gefahrgu t verpackungen
und Großpackmi t tel
111I Auftrag

Dipl.-Ing. H. V. Hübner
Oberregierungsra t

Laboratorium 1.52
Verpackungen

m Auftrag

{-!;.!!.~L,..

Zulassungsschein für ein Abdichtungselementi , gefügt aus Kunststoffdichtungsbahnen (KDB)

ZULASSUNGSSCHEIN Verleger: Sarnafil AG
Industriestraße
CH - 6060 Samen

für ein Abdichtungselement, gefügt aus Kunststoffdichtungsbahnen (KDB) als Be
standteil einer Kombinationsdichtung in Basis- und Oberflächenabdichtungen von De
ponien für Siedlungsabfalle.

Oberflächen der KDB

Beschreibung des Zulassungsgegenstandes

Das Abdichtungselement besteht aus Kunststoffdichtungsbahnen (KDB), die
beim Einbau in die Deponj~wanne bzw. -kappe flüssigkeitsdicht im Heiz
keil-Schweißverfahren durch Uberlappnähte gefügt werden.

Werkstoff der KOB

Neuware Solvay Fortiflex Typ G 36-24-149 der Solvay Polymers, Inc. in 1230
Battleground Road, Deer Park, USA - Texas 77536 mit bis zu 3 % homogen
zugemischter Randstreifenruckftihrungsware aus der Ifd. Produktion, die den
Besonderen Bestimmungen und Auflagen Blatt 8/9, Nr. 2.3 genügt.

Werkstofferldärung des Herstellers siehe Anlage 5.

Abmessungen der KDB

2,5 mm
Mindestdicke
Mittelwert ± 5 %

>

herstellungsbedingt endlos, typische Länge 135 m, max. 200 m.
4,60 m
Mindestdicke
Nenndicke
Einzeimeßwert

Terretex GmbH
Habsburgerstraße 79 A
D - 8500 Nümberg 50

Länge:
Breite:
Dicke:

3.3.

3.1.

3.2.

3.

(befristete Zulassung)
02/BAM 3.6/011921

Über den Runderlaß des Niedersächsischen Ministers für Umwelt hinaus werden
im Rahmen dieser Zulassung die Anforderungen der TA Abfall, Teil I, Techni
sche Anleitung zur Lagerung chemisch/physikalischen und biologischen Be
handlung und Verbrennung von besonders überwachungsbedürftigen Abfällen,
Bekanntmachung des Bundesministers für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsi
cherheit vom 12. 3.91 (Gemeinsames Ministerialblatt Nr. 8, S. 139, 1991) an
das Abdichtungselement mit berücksichtigt.

Antragsteller

Rechtsgnmdlagen

Abfallgesetz vom 27. August 1986 veröffentlicht BGBI. I, Seite 1410, ber.
durch BGBI. 1986 I, Seite 1501.
Runderlaß des Niedersächsischen Ministers für Umwelt vom 24.6.1988
207-62812121 - Abdichtung von Deponien für SiedlungsabfäUe, zu beziehen
beim Niedersächsischen Minister für Umwelt.

Übergangsregelung für dringende Bauvorhaben, niedergelegt in einer Bespre
chungsnotiz des Niedersächsischen Umweltministeriums 207.2 - 62812/21 vom
12.07.89

1.3.

2.

1.2.

I.

1.1.

Hersteller:

Betriebsstätte:

National Seal Company
Famsworth Center
1245 Corporate Blvd.
USA - Aurora, IL 60504

National Seal Company
1255 Monmouth Blvd.
USA - Galesburg, IL 61401

Der Antragsteller ist Hersteller der KDB.

Oberflächen beidseitig glatt und einer Kennzeichnung gemäß Nr. 5. Die
Kennzeichnung ist so auszuführen, daß sie keine MateriaIschwächung hervorruft
und muß auf der sichtbaren Oberfläche der verlegten Bahn erkennbar sein.

3.4. Fertigungsort und Fertigungsverfahren

Die KOB sind nach dem in Anlage 4 beschriebenen Herstellungsverfahren im
Werk 1255 Monmouth Blvd. USA - Galesburg, IL 61401, herzustellen. Ein
anderer Fertigungsort bedarf der besonderen Zulassung.

Vertrieb: Sama Kunststoff GmbH
Henschelring 6
D - 8011 Kirchheim/München

4. Anforderungen an den Zulassungsgegenstand

Das Abdichtungselement (siehe Nr. 3) muß plan aufliegend auf dem minerali
schen Dichtungselement (sog. Kombinationsdichtung) so hergestellt werden,
daß spätere Auflasten (Drän-, Müll- und Rekultivierungsschichten) zu dem not-
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Berlin, den 26. Mai 1992

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG
(BA M)

Zulassungsscheine ohne Dienstsiegel haben keine Gültigkeit.

BAM-Az.: 3.62/1015191, 8. Ausfertigung.
Dieser Zulassungsschein umfaßt 15 Seilen, sowie 15 Anlagen
mit 21 Seiten und eine Rechtsmittelbelehrung, die Bestandteil dieses Bescheides sind.

wendigen Preßverbund zwischen Kunststoff-Ab<hchtungse1ement und mlOerall
schem Abdichtungselement führen.

Weitere Anforderungen sind in den Besonderen Besrimmungen und Aufla
gen (Blatt 8 - 15) dieses Zulassungsscheines enthalten.

4.1. Sofern nicht ausdrücklich in diesem Zulassungsschein Abweichungen genannt
werden, müssen die zu verwendenden KDB in ihren Eigenschaften den Prüfmu
stern entsprechen, die nach

Prüfungen der Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung unter BAM
Az.: 3.62/1015/91

fortlaufende Berichte unter Antrags - NT.: NI. K 90 038, vom 29. Januar 1991
der Staatlichen Materialprüfungsanstalt Darmstadt, D-61oo Darmstadt

einer Prüfung gemäß der "Richtlinie flir die Zulassung von Kunst
stoffdichtungsbahnen als Bestandteil einer Kombinationsdichtug für Siedlungs
und Sonderabfalldeponien sowie für Abdichtungen von Altlasten" der
Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung Stand: Feb. 1992 unterzogen
worden sind.

5. Kennzeichnung

Die nach dieser befristeten Zulassung hergestellten KDB sind langzeitbeständig,
unauslöschbar und gut sichtbar, wie folgt zu kennzeichnen:

02/BAM 3.6/01/92/INSC SarnaSeal P 830/2S/4600/G/G/Wo.lJahr/123456

Fachgruppe 3.6
Altlastensanierung und
Deponietechnik

Dr.-Ing. H. August
(Regierungsdirektor)

Labor 3.62
Deponietechnik

i.A.

;1~-
Dipl.-lng. R. Preuschmann
(Technischer Regierungsamtsrat)

Kennzeichnung der KDB siehe Anlage 6,
Lage der Kennzeichnung siehe Anlage 7

/Wo.l = Herstellungswoche; IJahrl = Herstellungsjahr; 11234561 = interne
Kodierung, bei der BAM hinterlegt.

Jede Rolle wird mit einem Aufkleber versehen, auf dem die Kennzeichnung
enthalten ist, siehe Anlage 10.

1.

I. ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN UND AUFLAGEN

Mit dem Zulassungsschein ist die prinzipielle Eignung des Abdichtungselemen
tes, hergestellt durch Fügen aus den in Nr. 3 (Blatt 2) genannten Kunststoff
dichtungsbahnen (KOB), nachgewiesen. Die zuständige Uberwachungsbehörde
muß bei dem Einbau der KDB die Einhaltung der Bestimmungen und Auflagen
des Zulassungsscheines überwachen.

7. Zulassung

7.1. Das Abdichtungselement (s. Nr. 3) wird unter der Voraussetzung, daß die All
gemeinen und Besonderen Besrimmungen und Aliflagen dieser Zulassungsbe
scheinigung eingehalten werden, als Bestandteil einer Kombinationsdichtung für
Deponien zugelassen. Die Zulassung ist nach Nr. 8 befristet.

Die Allgemeinen und Besonderen Bestimmungen und Auflagen dieser Zulas
sungsbescheinigung sind bereits bei der Planung und Ausschreibung des Depo
nie-Abdichtungssystems zu berücksichtigen.

7.2. Diese Zulassung gilt nicht für andere Fertigu~gsbetriebe und andere Hersteller
oder andere Verleger als in Nr. 2 genannt. Anderungen des Werkstoffes, der
Abmessungen, der Oberflächenbeschaffenheit, des Fertigungs- und Fügeverfah
rens oder des Verwendungszweckes erfordern eine neue Zulassung.

8., Geltungsdauer der Zulassung

Befristet bis zum 3I. Mai 1994

6.

8.1

9.

10.

Überwachung

Die KDB dieses Zulassungsscheines dürfen nur verwendet werden, wenn ihre
Herstellung eigenüberwacht und gemäß den Anforderungen der "Richtlinie für
die Zulassung von Kunststoffdichtungsbahnen als Bestandteil einer Kombinati
onsdichtung für Siedlungs- und Sonderabfalldeponien sowie für Abdichtungen
von Altlasten" der BAM, Stand Februar 1992, fremdüberwacht wird. Es sind
die Prüfungen gemäß Anlage I durchzuführen und die ermittelten Kennwerte
müssen im Rahmen der Toleranzen mit den dort angegebenen Kennwerten über
einstimmen.

Eine Eigen- und Fremdüberwachung ist auch..bei dem Einbau der KDB in die
Deponiewanne durchzuflihren . Dabei ist die Ubereinstimmung der Herstellung
bzw. des Einbaues der KDB mit diesem Zulassungsschein und seinen Anla
gen I - 15 zu überprüfen.

Die mit der Fremdüberwachung zu beauftragenden Institutionen müssen über
ausreichend qualifiziertes Personal und notwendige. Prüfeinrichtungen verfügen
sowie der europäischen Norm "Allgemeine Kriterien zum Betreiben von Prüfla
boratorien" DIN EN 45 00 I (Mai 1990) genügen.

Räumlicher Geltungsbereich

Dieser Zulassungsschein gilt für das Land Niedersachsen.

Schadensfälle an Deponiedichtungen, die im Zusammenhang mit dem Zulas
sungsgegenstand stehen, sind in jedem Fall sofort der BAM zu melden.

Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehnmg bei.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Der Zulassungsschein gilt nur ftir die Herstellung und den Einbau der KDB. Er
ersetzt nicht die ftir die Durchführung von Abdichtungsmaßnahmen erforderli
chen Genehmigungen.

Bei der Verwendung des ZulassungsgegenSlandes muß auf der Baustelle der
Zulassungsschein in Abschrift oder Fotokopie vorliegen.

Der Zulassungsschein darf nur im Ganzen mit den dazugehörigen Anlagen ver
vie1f<iltigt werden. Eine auszugsweise Veröffentlichung bedarf der Genehmi
gung der Bundesanstalt flir Materialforschung und -prüfung. Der Text und die
Zeichnungen von Werbeschriften dürfen dem Zulassungsschein nicht widerspre
chen. Dies gilt sinngemäß auch für Berichte/Zeugnisse u.ä. der Eigen- und
Fremdüberwachung.

Der Hersteller ist dafür verantwortlich, daß die nach diesem Zulassungsschein
hergestellten KDB bzw. Abdichtungselemente mit den in den Prüfungsunterla
gen der Zulassungsbescheinigung beschriebenen EigenSChaften übereinstimmen.

Die Zulassungsbehörde ist berechtigt im Herstellerwerk, in Zwischenlagern
oder auf der Baustelle zu überprüfen, ob die Auflagen dieses Zulassungsschei
nes eingehalten worden sind.

Unabhängig von der Befristung dieser Zulassung kann diese mit sofortiger Wir
kung widerrufen werden, wenn die Auflagen nicht eingehalten werden. Die
Zulassungsbescheinigung wird widerrufen, ergänzt oder geändert, wenn Werk
stoffe, das Herstellungsverfahren der KDB oder das vom Hersteller eing~
Verlegeverfahren sich nicht bewähren. Dies gilt insbesondere dann, wenn neue
technische Erkenntnisse dies begrün~.en. Die Zulassung steht unter dem Vorbe
halt der nachträglichen Aufnahme, Anderung oder Ergänzung von Auflagen.

Der Zulassungsschein berücksichtigt den derzeitigen Stand der technischen Er
kenntnisse. Eine Aussage über die Bewährung des Zulassungsgegenstandes ist
mit der Erteilung der Zulassung nicht verbunden.

Die Zulassung wird unbeschadet der Rechte Dritter erteilt.

Im Rahmen dieser befristeten Zulassung ist für die Fremdüberwachung
(siehe NI. 6 Blatt 4) der KDB der Nachweis dad~rch zu erbringen, daß der
BAM von der jährlich zweimal durchzuführenden Uberwachung unaufgefordert
yon der überwachenden, neutralen Stelle eine Ausfertigung des jeweiligen
Uberwachungsberichtes vorzulegen ist. Entsprechendes gilt gegenüber den zu
ständigen Uberwachungsbehörden bezüglich des Dichtungselementes für das je
weilige Deponiebauprojekt.

I!. Dieser Zulassungsschein wird Im Amts- und Mitteilungsblatt der BAM in
Berlin veröffentlicht.
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H. BESONDERE BESTIMMUNGEN UND AUFLAGEN

Um sicherzustellen, daß die Herstellung bzw. der Einbau des Zulassungsgegenstandes
nach dem gegenwärtigen Stand der Technik erfolgt, wird die vorläufige Zulassung mit
folgenden besonderen Bestimmungen und Auflagen erteilt:

1. Der Hersteller der KDB und der Verleger haben zu gewährleisten, daß jede
KDB bzw. jedes Abdichtungselement

1.1. in den Eigenschaften (Werkstoff, Abmessungen, Festigkeit und Herstellungsver
fahren) mit den bei der BAM hinterlegten Mustern und Beurteilungsnachweisen
(siehe Nr. 4.1 Blatt 3) übereinstimmt

1.2. sachgemäß hergestellt ist

1.3. einer Qualität~icherung (QS) gemäß D1N 9000 - D1N 9004 unterliegt.

Die Fremdüberwachung für die Verlegung der KDB (siehe Nr. 10 Blatt 11)
muß von einem kunststoffsachverständigen Fremdüberwacher nach DIN 18200
durchgeführt werden. Dieser muß während der gesamten Verlegearbeiten, d. h.
von der Abnahme des Planums bis einschließlich zur Aufbringung des Flä
chenentwässerungssystems (Dränung), dauernd anwesend sein.

Weitergehend wird vorausgesetzt, daß die jeweilige Herstellung des Deponieab
dichtungssystems durch den Auftragnehmer (Generalunternehmer o.ä.) in ein
QS-System eingebunden ist, in dem der Einbau des Kunststoff-Abdichtungsele
mentes nur eine Komponente darstellt. Das QS-System muß eine koordinierte
Zusammenarbeit zwischen dem Verleger und allen anderen Subunternehmern
auf der Baustelle ermöglichen. Damit soll ein hinreichendes Vertrauen herge
stellt werden, so daß alle Qualitätsforderungen des Auftraggebers bezüglich der
Gebrauchstauglichkeit (DIN 66 050) des Dichtungssystems erfüllt sind.

2. Der Hersteller hat im Rahmen der Fertigungskontrolle folgende Prüfungen
durchzuführen:

2.1. Prüfungen gemäß Anlage 8, Seite I und Seite 2

2.2. über Anlage 8 hinausgehend, Einhaltung der Dickentoleranzen nach Nr. 3.2.,
Blatt 2 des Zulassungsscheines

8.

-Die Handhabung auf der Baustelle darf nur durch geschultes Personal des Her
stellers mit geeignetem Gerät erfolgen. Der Fremdüberwacher für die Verle
gung der Dichtungsbahn hat zu bestätigen, daß die Rollen unbeschädigt sind,
bevor sie für die Verlegung freigegeben werden. Bei Beschädigungen ist nach
seinen Anweisungen zu verfahren.

-Die Zwischenlagerung auf der Baustelle soll so erfolgen, daß zur anschließen
den Verlegung ein minimaler Aufwand notwendig ist. Insbesondere sind we
sentliche die Verlegung beeinträchtigende Verformungen der Rollen durch die
Lagerung zu vermeiden.

Sofern die einzelnen Rollen keine Transportverpackung aufweisen, sind die
Rollen durch Abdecken mit Folie o.ä. zu schützen.

Das Terrain muß vor unbefugtem Zutritt gesichert sein.
Im übrigen gilt Anlage 9.

Untergrund, Böschungen und Deponiewanne

Die KDB ist verzerrungsfrei ohne Falten und wesentliche, den Preßverbund be
hindernde, Welligkeit einzubauen. Das muß bereits bei der Wahl des
Untergrundes und der Planung der Deponiewannenform berücksichtigt werden.

Der Untergrund muß so stabil sein, daß im ungünstigsten Fall die KDB durch
lokale Setzungen mit nicht mehr als 3 % mehraxialer Dehnung beaufschlagt
wird.

-Die Standfestigkeit des Dichtungssystems, insbesondere im Bereich der Bö
schungen, ist durch eine überprüfbare Statik nachzuweisen. Beim Böschungsbau
ist zu beachten, daß der Reibungsbeiwert zur Tiefe hin ansteigen muß. daß also
nachweislich der Reibungsbeiwert zwischen Planum und KDB größer ist als
zwischen KDB und Schutzschicht und dieser wieder größer ist als zwischen
Schutzschicht (NI. 12, Blatt 14) und darüberliegender Dränschicht. Die Art der
Schutzschicht ist in Abhängigkeit der geplanten maximalen Deponiehöhe so zu
wählen, daß sich die Reibungsbeiwerte auch unter Auflast nicht nachteilig ver
ändern.

-Die geometrische Form der Deponiewanne muß so gewählt werden, daß form
bedingte Verzerrungen der KDB auszuschließen sind. "Abwickelbare" Kontu
ren, die ein Auslegen von rechteckigen Bahnen erlauben, sind anzustreben. Zur
Verhinderung des "Trampolineffektes" sind neben geeigneten Einbaumethoden
Kehlradien > 1 meinzuhalten.

2.3. nach jedem Chargenwechsel sowie nach Unterbrechung oder Änderung des Ma-
schinenlaufes ist die Einhaltung folgender Anforderungen zu prüfen: 9.

Schmelzindex nach DIN 53 735
entspricht im wesentlichem ASTM 0-1238 Cond. F.

MFI 19012l,6(a) = 25,0 ± 3,0 [g/IO min]

MFI 190/21,6(e) < MFI 190/2I,6(a) + 2 [g/IO min]

wobei bedeutet:

MFI 19012l,6(a) = Schmelzindex vor der Verarbeitung
(Formmasse bzw. Formmasse mit 3 % zugemischter Rückführungsware)

MFI 190/2l,6(e) = Schmelzindex nach der Verarbeitung (Formteil)

2.4. Die Schrumpfung ~UL der KDB längs und quer zur Extrusionsrichtung ist
auch im Rahmen der Eigenüberwachung zu überprüfen (Lagerung I h bei
120°C), Anforderung: I~ UL I < 1.0% (In Extrusionsrichtung)

~ UL < 0.5% (Quer zur Extrusionsrichtg.)

3. Über die Ergebnisse der Fertigungsprüfungen sind Aufzeichnungen zu führen,
in die der Zulassungsbehörde auf Wunsch Einsicht zu gewähren ist. Die Auf
zeichnungen sind 20 Jahre lang durch den Hersteller aufzubewahren.

Planum

-Unmittelbar vor der Verlegung der KDB ist das Planum von der Bauleitung,
der Verlegefirma und dem Fremdüberwacher als geeignet abzunehmen. Der
Umfang der jeweiligen Abnahme bezieht sich maximal auf die Fläche, die in
einer Arbeitsschicht abgedichtet werden kann. Entspricht das Planum nicht den
Anforderungen dieses Zulassungsscheins, so ist keinesfalls eine Verlegung der
KDB durchzuführen.

-Das Planum muß frei von unstetigen oder abrupten Änderungen in der Oberflä
che sein. Stufen von maximal 0,5 cm können geduldet werden. Unter einer auf
dem Planum aufliegenden 4-m-Latte (Richtscheit) dürfen maximal 2 cm Luft
sein.

-Das Planum darf bis zu einer Tiefe von 10 cm keine Körner mit scharfen Kan
ten oder mit einem Durchmesser> 2 cm aufweisen.

-Das zur Aufnahme der KD.B fertiggestellte Planum ist vor Austrocknung
(Rißbildung), Wasseranstau, Uberflutung oder Durchfrostung zu schützen. Ge
lingt dies nicht, so ist die letzte Lage der mineralischen Dichtung vor dem Ein
bau der KDB entsprechend aufzuarbeiten.

-Sinngemäß ist bei den Verankerungsgräben an der Böschungskrone zu verfah
ren. Alle Ecken dieser Gräben müssen gut gerundet sein, so daß es zu keinen
Knicken in der KDB kommt.

4.

5.

6.

7.

Der Hersteller hat die laufende Fertigung der Dichtungsbahnen gemäß
"BAM - Richtlinie" auf seine Kosten durch eine neutrale Institution überwachen 10.
zu lassen. Probennahmen aus Fertigung, Lager oder Baustell.~ müssen durch die
überwachende Institution erfolgen (Anlage 8, Seite 3). Die Uberwachungsbesu-
ehe sind in der Regel unangemeldet durchzuführen. Bei Mängeln ist nach den
Feststellungen der fremd überwachenden Stelle zu verfahren. Bei wiederholten
oder ernsthaften Mängeln hat diese die Zulassungsbehörde zu informieren.

Zu Beginn der Fertigung hat sich die fremdüberwachende Stelle zu überzeugen,
daß die Voraussetzungen für eine sachgemäße Fertigung gegeben sind. Dies ist
der Zulassungsbehörde von der fremdüberwachenden Stelle schriftlich
mitzuteilen.

Jede Liefereinheit, d.h. Rolle, ist an gut sichtbarer Stelle vor Auslieferung der
ersten KDB mit einem Aufdruck nach Anlage 10 zu beschriften.

Transport, Lagerung

-Der Transport der KDB-Rollen bis zur Deponiebaustelle darf nur mit vom
Hersteller lizenzierten Unternehmern erfolgen. Jede Beschädigung der Rollen ist
dem Hersteller zu melden.
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Verlegung der Bahnen

-Die Verlegung erfolgt nach einem von der zuständigen Überwachungsbehörde
und dem Fremdüberwacher genehmigten Verlegeplan.

-Die Verlegung von Kunststoffdichtungsbahnen ist nur von April bis einschließ
lich Oktober statthaft. Ausnahmen sind n.ur bei sehr günstigen Wetterbedingun
gen mit Genehmigung der zuständigen Uberwachungsbehörden und des kunst
stoffsachverständigen Fremdüberwachers möglich, wenn mit keiner Qualitäts
einbuße für das Dichtungssystem zu rechnen ist.

-Bei Lufttemperaturen unter +5 'C, Niederschlägen aller Art und in Flächen
mit stehendem Wasser ist generell keine Verlegung möglich. Dies gilt auch bei
Wind und Sonneneinstrahlung, wenn die einwandfreie Herstellung des Abdich
tungselementes nicht gesichert ist.

-Es dürfen nur Geräte, Fahrzeuge und Methoden der Verlegung und Sicherung
zum Einsatz kommen, die aufgrund von Optimierungsversuchen (Feldversuche)
im Bereich der Deponiewanne bei Beginn der Verlegearbeiten bestimmt werden
und gegebenenfalls geänderten Witterungsbedingungen anzupassen sind.

-Die Feldversuche sind bei jedem Abdichtungsvorhaben in Gegenwart des
Fremdüberwachers durchzuführen. Spätere Abweichungen von dort festgelegten
Verfahren und Maschinen dürfen nur mit vorheriger Zustimmung des Fremd
überwachers erfolgen.



-Jede verlegte Bahn erhält eine Bezeichnung, die im Verlege- bzw. Bestandsplan
eingetragen wird. Hieraus muß eine Identifizierung der Bahnen nach Werkstoff,
Charge, Bahnenhersteller und Herstellungsdatum möglich sein.

-Die Bahnen sind so zu verlegen, daß die Kennzeichnung (Nr. 5, Blatt 3) nach
oben zeigt. Auch Teilstücke einer Bahn müssen das Kennzeichen aufweisen.

Oberflächentemperatur
[OC]

+ 5 bis +20
> +20 bis +40
> +40 bis +55

Prüfdruck
[bar]

5
4
3

-Die Verlegung muß falten frei und mit minimaler Welligkeit erfolgen, so daß
bei später aufgebrachter Flächendränung die KDB mit Sicherheit auf der mine
ralischen Dichtung plan aufliegt.

-Jede wesentliche Beschädigung der KDB muß repariert werden. Vor der Repa
ratur ist der Fremdüberwacher hinzuzuziehen, der über die Art der Reparatur
entscheidet, notfalls auch eine Auswechselung der KDB vorschreibt. Reparatu
ren sind zu protokollieren, so daß Art und Ort der Reparatur (Bestandsplan),
Schweißer, Schweißnaht und Schweißnahtprüfung registriert sind. In dem Pro
tokoll ist vom Fremdüberwacher die einwandfreie Reparatur zu bestätigen.

I I. Schweißarbeiten

Generell sind Schweißnähte im Bereich von Böschungen parallel zum Gefalle
anzuordnen. Waagerechte Nähte müssen einen Mindestabstand von 1,5 m vom
Böschungsfuß aufweisen.

Ausnahmen, beispielsweise bei Reparaturen, sind nur mit Zustimmung des
Fremdüberwachers möglich.

-Jede Naht ist im Verlegeplan (Bestandsplan) zu protokollieren, so daß der
Schweißer, Schweißgerät, Zeit und Ort registriert sind.

-Bei Anschlußarbeiten (Deponieerweiterungen) dürfen nur Dichtungsbahnen aus
gleichem Werkstoff miteinander verschweißt werden. Ist dies im Einzelfall nicht
,:,:"öglich, ist durch ein Sachverständigengutachten der jeweiligen zuständigen
Uberwachungsbehörde nachzuweisen, daß auch die Verschweißung unter
schiedlicher Werkstoffe zu einwandfreien Fügenähten führt.

-Es dürfen nur Schweißer eingesetzt werden, die in der Fügetechnik von PE-HD
geschult sind und die vor einem neutralen Institut, das die Ausbildung von
Kunststoffschweißern betreibt, die Prüfung als Depo~-Kunststoffschweißer

abgelegt haben. Der Nachweis sollte nicht älter als ein Jahr sein.

-Vor dem ersten Einsatz der Schweißer auf der jeweiligen Deponiebaustelle hat
der Fremdüberwacher sich durch Anfertigung von Schweißproben davon zu
überzeugen, daß die Schweißer in der Lage sind, mit den vorgesehenen
Schweißgeräten einwandfreie Nähte herzustellen.

-Der Fremdüberwacher hat die Funktionstüchtigkeit der zum Einsatz kommenden
Schweißgeräte zu prüfen.

-Eine besondere Reinigung der Nahtbereiche kann entfallen, sofern sie werks
seitig mit einem PE-Schutzstreifen. wie bei der BAM hinterlegt, abgedeckt sind
und dieser unmittelbar vor dem Fügevorgang erst entfernt wird, so daß eine
Verschrnutzung ausgeschlossen werden kann.

Alle übrigen Nahtbereiche sind auf mechanischem Wege ohne Erzeugung von
sichtbaren Riefen von Verschmutzungen zu befreien. Gegebenenfalls sind in
Absprache mit dem Rohstoffhersteller der KDB Lösungsmittel einzusetzen, de
ren eventuelle Rückstände keine negativen Auswirkungen auf die Nahtfestigkeit
haben dürfen. Die Oberflächenstrukturen werden beim Heizkeilschweißen ohne
Entfernung überschweißt.

-In der Regel ist mit Heizkeiliiberlappnähten zu fügen. Diese sind als Doppel
nähte mit Prüfkanal mittels Schweißautomat herzustellen. Die Nahtbreite beträgt
mindestens 2 x 15 mm. Die Breite des Prüfkanals muß 15 mm ± 2 mm betra
gen. Die Qualität der Schweißnähte und des Prüfkanals muß mindestens der
Qualität, der in der BAM hinterlegten Proben entsprechen.

Nur in AusnahmefalIen, wenn die Doppelnähte nicht herstellbar sind, dürfen
handgeschweißte Einfachnähte mittels Heißlufthandschweißgerät und zusätzli
cher Auftragsschweißung mittels Extrusion zur Anwendung kommen
(Nahtbreite > 30 mm).

12.

13.

Der vorgegebene Priifdruck ist kurzfristig (ca. I min.) um 0,5 bar zu erhöhen,
um dann auf den Priifdruck abgelassen zu werden. Die Priifung gilt als bestan
den, wenn nach 10 min. Prüfdauer der Druck nicht mehr als 10 % abgefallen
1St.

Einfachnähte werden durchgehend der "Vakuumpriifung" mittels Saugglocke
nach Anlage 12, Seite 2 unterzogen. Die zur Prüfung der Nähte als Schaum
bildner verwendete Benetzungsflüssigkeit darf nachweislich keine Spannungs
risse auslösen oder fördern.

Zusätzlich sollten die Nähte mittels Ultraschallprüfung auf Homogenität unter
sucht werden. Die Ultraschallprüfung allein gilt in der üblichen Durchführung
nicht als Dichtigkeitsprüfung.

Über die Nahtprüfungen sind Protokolle in einem Umfang nach Anlage 15 zu
führen, der nach Ermessen des Fremdüberwachers erweitert werden kann.

Schutz- und Flächendränschicht

-Die Böschungen und Sohlflächen sind unverzüglich nach abschnittsweiser
Fertigstellung des PE-HD-Dichtungselementes mit einer Schutz- und
Dränschicht z~ versehen, um durch eine ausreichende Auflast jede Kondenswas
serbildung zWischen KDB und Planum der mineralischen Dichtung auszuschlies
sen. Die Wahl der Größe der Abschnitte muß abhängig von der Einbautechnik
und Wittel}lng im Feldversuch festgelegt werden und liegt im Ermessen der zu
ständigen Uberwachungsbehörden und des Fremdüberwachers.

Kommt es trotzdem am Böschungsfuß durch abfließendes Wasser zu
"Wassersäcken" , so ist für Entlastungslöcher zu sorgen, die durch Überschweis
sung vor Aufbringen der Schutzschicht zu schließen sind.

-Zwischen KDB und Flächendränschicht (16/32er Kies) ist eine Schutzschicht
vorzusehen, die die KDB während des Baubetriebes und ihrer Gebrauchsdauer
vor jeder punktuellen, bei Entlastung bleibenden Verformung schützt. Diese
Schutzschicht ist im Hinblick auf die zukünftige maximale Müllauflast
(Deponiehöhe) zu bemessen und muß sicherstellen, daß sich die für die Standsi
cherheit wesentlichen Reibungsbeiwerte unter Auflast nicht nachteilig verän
dern.

Prüfanforderungen an Schutzschichten

-Um den Anforderungen gegen statische Auflasten zu genügen, ist nach dem
gegenwärtIgen Stand des Wissens beim Eignungsnachweis von Schutzschichten
wie folgt zu verfahren:

-Mit dem zu untersuchenden Schichtenaufbau von unten nach oben

"Untergrund"
Kunststoffdichtungsbahn (glatt)

Schutzschicht
20 cm, 16/32er Dränschicht

5 cm Sand- Ausgleichsschicht
Druckplatte

wird bei 40°C in einem Drucktopf von mindestens 30 cm Durchmesser ein
1000-Std.-Druckversuch durchgeführt. Als "Untergrund", d.h. Priifunteriage,
dient eine 2 cm dicke Elastomerplatte, mit der Shore-Härte 50. Der Prüfdruck

Pp, gemessen unter der Dichtungsbahn, bestimmt sich aus:

-Es sind Schweißprotokolle in einem Umfang nach Anlage 13, Seite 1 und 2 zu
führen, die nach Ermessen des Fremdüberwachers erweitert werden können.

(I)

Soweit die Schweißnähte nicht mit Handgeräten gefertigt werden müssen, wer
den ausschließlich Schweißautomaten eingesetzt, die eine kontinuierliche Do
kumentation von Zeit, Transportrollendruck, Heizkeiltemperatur und Vorschub
geschwindigkeit ermöglichen, so daß eine eindeutige Zuordnung dieser Para
meter zum laufenden Meter der Schweißnaht möglich ist. Darüber hinaus wird
empfohlen auch kontinuierlich Abweichungen der Solldicke der Schweißnaht zu
erfassen.

-Die Schweißnaht-Probennahme im Rahmen der Fremdüberwachung hat gemäß
DIN 18200, 4.2.2 zu erfolgen. Die Prüfergebnisse müssen vor dem Aufbringen
der Schutz- und Dränschicht vorliegen, um gegebenenfalls eine wirtschaftliche
Sanierung zu ermöglichen.

-Priifungen auf der Baustelle (Schälversuche) sind mit transportablen Zugprüf
maschinen durchzuführen, die dem Stand der Prüftechnik entsprechen.

-Grundsätzlich sind alle Fügenähte auf Dichtigkeit zu prüfen. Die Prüfung der
Doppelnaht (Prüfkanal) erfolgt mittels Druckluft nach folgenden Bedingungen:

P~ufl." err~hnet sich aus der geplanten maximalen Höhe der Deponie und der
~Ittleren Dichte des Deponiekörpers. Der Faktor 1,5 berücksichtigt, daß nach
emer Versuchszeit von 1000 Std. die Verformungen noch nicht vollständig ab
geschlossen sind.

Die Schutzschicht gilt als geeignet, wenn unmittelbar nach dem lOOO-Std.-Zeit
standdruckversuch, die dann in der 2,5 mm dicken, glatten Kunststoffdich
tungsbahn festgestellten Dellen höchstens maximalen Dehnungen von 0,25 %
entsprechen (gerechnet unter der Annahme einer Kugelkalotte). Experimentell
kann diese Verformung ermittelt werden, indem unter der Dichtungsbahn wäh
r~nd .des Versuchs ein Weichblech (Orgelpfeifenblech) angeordnet wird, so daß
die maximale Verformung an der Kunststoffdichtungsbahn über das Ausmessen
der Verformungen am Blech ermittelt werden kann. Eventuell meßbare lokale
Dickenänderungen, Kerben, Risse und Perforationen stellen unzulässige Ver
formungen dar, die die Eignung der Schutzschicht ausschließen.

Schutzschichten können aus bindigen Erdstoffen, Sandschichten, anderen Werk
stoffen allein und in Kombination aufgebaut werden. In jedem Fall muß die
Langzeitbeständigkeit der einzelnen Komponenten der Schutzschicht nachweis-
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Bezeichnung des Hersteller mit Produktionsstätten
und der Verlegefirmen

lieh mindestens so gut sein, wie die der Kunststoffdichtungsbahn, um der
Schutzfunktion zu genügen.

Die Erfüllung der Anforderungen sind, solange es keine Zulassungspflicht für
Schutzschichten gibt, durch Prüfzeugnisse neutraler Prüfinstitutionen zu doku
mentieren und dem "fremdüberwachenden" Ingenieur vor Aufbringung der
Schutz- und Dränschicht zur Freigabe vorzulegen.

14. Verlegebedingungen

-Das Aufbringen der Schutz- und Dränschicht hat so zu erfolgen, daß keine un
zulässigen Beanspruchungen auf die KDB einwirken, die ihre Eigenschaften
und/oder Planlage nachteilig beeinflussen. Die Ermittlung der optimalen Ein
bautechnik ist Bestandteil eines Feldversuches, der vor der Verlegung der KDB
durchzuführen ist und insbesondere die Qynamischen Beanspruchungen des Ein
baubetriebes mit abdecken muß.

-Das rur den Einbau vorgesehene Personal muß qualifiziert sein und über die si
cherheitstechnische Relevanz der Arbeit unterwiesen sein.

-Die Verlegearbeiten sind, unabhängig von eventuellen Teilabnahmen, durch
eine Endabnahme der Dränschicht abzuschließen, in der u.a. vom Fremdüber
wacher bescheinigt wird, daß die Planlage der KDB sichergestellt ist.

RECHTSMITTELBELEHRUNG

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch
erhoben werden. Der Widerspruch ist bei dem Präsidenten der Bundesanstalt tür
Materialforschung und -prüfung (BAM), Berlin 45. Unter den Eichen 87. schriftlich
oder zur Niederschrift einzulegen.

Ist über den Widerspruch ohne zureichenden Grund in angemessener Frist sachlich
nicht entschieden worden, so kann Klage bei dem Verwaltungsgericht in Berlin-Char
lattenburg 2, Hardenbergstr. 21 - 24, erhoben werden.

Die Klage kann nicht vor Ablauf von 3 Monaten seit der Einlegung des Widerspruchs
erhoben werden, außer wenn wegen der besonderen Umslände des Falles eine kürze
re Frist geboten ist. Sie kann ferner nur bis zum Ablauf eines Jahres seit der Einle
gung des Widerspruchs erhoben werden. Die Klage muß den Kläger, den Beklagten
und den Streitgegenstand bezeichnen.

Wenn ein Bevollmächtigter bestellt wird, gilt sein Verschulden an der Versäumnis
einer Frist als eigenes Verschulden des Auftraggebers
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Prüfverfahren und Anforderungen im Rahmen der Fremdüberwachung der HersteJlung der
PE-HO Bahnen

Produktbeschreibung

Die N~C SarnaSeal P 930-25 Dichtungsbahnen, 2.5 mm dicle. mit beidseitig glatter
Oberfl.ilche werden nach modernsten techn:schen Verfahren hergestellt.

Die Bahnen werden in einer Breite von 4.6 m nahtlos extrudiert.

Die lieferlänge pro Rolle ist normalerweise 135 m. Rollen können aber bis zu einer
maximalen Länge von 200 m geliefert werden. Die Rollen werden zum Transport mit einer
Schutzfolie versehen.
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sten· und die don angegebenen Anforderungstabellen, Bundesanstalt für Malerialforschung und
-prüfung, Stand Februar 1992
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12. F.lunbei niederen
• Tempenlurcn

sieneT.bl'Uc2. 10.

lieheTlbelle2,11.

lio:he Tlbcllo: 2. 12.

>5,3tN

teine Undich(i~hitl\lChDIN J6 726

to:in Vcna,en nlCh DIN 53 361

Die NSC SarnaSeal P 830-25 Dichtungsbahnen werden im NSC Werk 1255 Monmouih Blvd .•
Galesburg. IL 61401, USA im 8reitschlitzdüsen·Extrusionsverfahren hergestellt.

Die Materialzuführung erfolgt in einem geschlossenen Vakuum System. Der Werkstoff
fHesst durch eine Trocknerstation. um Oberllächenfeuchte zu eliminieren. Im
Einschneckenextruder wird das Rohmaterial durch Temperatur und Druckaufbau plastifiziert
und homogenisiert. Des Material wird durch einen Filter gedrückt und in eine
Schmelzpumpe geschoben. Oie Schmelzpumpe garantiert einen ganz genauen Druck in der
mit Verteilungssystemen ausgerüsteten Breitschlitzdüse. Das ausgedrückte Extrudat wird
von einem nachgeschalteten Dreiwalzenkalander geglättet. Diese geglättete Sahn läuft
durch ein nuklear Gerät womit messbare Dickenveränderungen dann unmittelbar für die
Feineinstellung der Breitschlitzdüse benützt werden können. Dann folgen Abzugs
vorrichtung. Kantenabschnin. Lasergerät Wr die Kennzeichnung. Kantenschninanlage und
Aufwickelstation.
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Werkstofferklärung

Oie NSC SarnaSeal P 830·25 Dichtungsbahnen werden aus dem Werkstoff

Solv.V G 3G·24·149

der Sol..,.y Inc. hergestellt. Das Rohmaterial ist wertcseitig mit etwa 2.3 % Russ versehen.
um eine enlsorechende UV·Stabilisierung tu erhalten.

Beschreibung der Qualitätssicherungsmassnahmen

A) Eluenüberwachung

Rohstoffeingangskontrolle

Um sicherzugehen. dass das für die NSC SarnaSe,1 P 830·25 Bahn verwendete Malarial
den Hersteller"nforderungen genugt. wird jeder Waggon des hereingekommenen
Rohmaterials folgendermassen gepruh:

Ohne weitere Zumischung wird dann der Werkstoff verarbeitet. Der Aandstreifenbeschnitt
lmu:imum 3% bei 4.6 m Bahnenbreitel wird regranuliert und in einem geschlossenen
System dem VerarbeilungprOl&SS rückgeführt. DIeser Prozess ändert keine der
wesentlichen chemischen und physikalischen Eigenschaften.

Tabelle I: Anforderungen an die NSC SarnaSeal P 830-25 Formmassen Im Rahmon
der Wareneingangskontrolle

Beschreibung von Aufbau und Anordnung der Kennzeichnung

Genau Festlegungen über die Kennwerte der Formmasse und die Abnahmetoleranzen sind
bei der BAM hinterlegt.

Die Kennzeichnung der NSC SarnaSeel P 830·25 Dichtungsbahnen erfolgt mittels einer
Laserbeschriftung und enthält folgende Anga!:>en:

NSC

Zulassungskennzahl
Herste lIerken nze ic hen
Werkstoffbezeichnung
Typenbezeichnung Material
Nenndicke 2.5 mm
Breite lmml
Oberfläche (Glatt/Glatt)
ProduktionswDche
Produktionsjahr
Interne Codierung
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02/8AM 3.6I01ro2
NSC
SarnaSeal P
830
25
4600
GIG
NN
NN
NNNNNN lsechssteillge Nummer)

~ PrÜlverf"hren Probenmaterial

,. Dichte. eingefärbt ASTM 0 1505 Schmelzstrang, aus
Schmelzindexbestimmung
an Granulat. 1 Std.
tempern bei 100· C
je hereinkommenden Waggon

2. Schmelzindex ASTM 0 1238 Granulat
190/2.16 je hereinkommenden Waggon

3. Russgehalt ASTM 0 1603 Granulat
je hereinkommenden Waggon

'. OIT·Wert ASTM-Norm oder Granulat
Werkvorschrift INSe) je hereinkommenden Waggon

5. Fliessfähigkeits- ASTM 0 1238 Granulat
verhältnis (Melt 1190/21.6111190/2.161 je hereinkommenden Waggon
Flow Ratio)

6. Feuchtigkeitsgehall Werkvorschrift INSel GranulAt
je herf'inkommenden Waggon

7. ~ntersuchung auf Ver· Werkvorschrift INSel Granulat
schmutzungen vor Ver· 4 x /8 hereinkommenden Waggon
arbeitung zur Bahn

Prüfverfahren gemäss BAM Richtlinie für die Zulassung von Kunststoff·Dichtungsbahnen
bahnen als Bestandteil einer Kombinalionsdichtung für Siedlungs- und Sonderabfall.
deponien sowie für Abdichtungen von AJtlaslen. Stand; Februar 1~92.

Sofort n8ch der Produktion wird jede Rolle. noch vor der Verpackung. von Hand mil einer
Rollennummer beschriftet. Dadurch ist eine Rückverfolgbarkeit zur Dokumentation der
PrOduktion und der Eigenüberwachung gewahrleistet.

Oie Codierungsschlüssel der Seriennummern und der RoJlennummern werden bei der BAM
hinterlegt.

Beispiel Kennzeichnung:

02/BAM 3.6/01/92~ SernaSeel P 830/25/4600/G/G/01/92/123456

NSC
z _ z
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Diese Ergebnisse 'Nerden dann mit den Grunddaten des Rohsto'fherstellers und den
internen Richtwerten der NSC verglichen. Die vom Rohstoffhersteller durch Werkzeugnisse
garantierten Kennwerte und Toleranzen sind bei der BAM hinterlegt.

Während der Herstellung wird die Dicke via einem Beta-Strahler-Messinstrument ständig
kontrolliert. Die Laselmarkierung und die äussere Beschaffenheit der Folie werden laufend
beobachtet_

Die Qualitätskontrolle, im Rahmen der Eigenüberwachung des gefertigten Produktes
besteht aus:

Anordnung der Kennzeichnungen öJuf der Bahn
ca. 4.6 m

Tabelle 11: Prüfverfahren und Anforderungen im Rahmen der Eigenuberwachung
der Herstellung der NSC SarnaSeal P 830·25 Bahnen

Entspricht im

~r I I
1- ~ Prüfyerfahren Wesentlichen !lÄJlJillWl

1. Dicke ASTM 0·751 OIN 53353 Mindestens je 270 11m

0.8ml 1.5m 1.5m I 0.8m 2, Äussere • Siehe Tabelle Laufende Beurteilung
0 Beschaffenheit '. 1.1, 1.2 . der Oberfläche. Homo-

N N genität des Materials
mindestens je 270 Um

3. Geradheit und • Siehe Tabelle Je Betriebsanlauf und

I I
.- - Planlage 1. 1.5. 1.6 mindestens je 540 Ifm

4. Russverteilung Werksvorschrift INSCI Mindestens je 400 Ifm

O.8m I 108m

und ASTM 0·2663

E 1.5 m 1.5m E 5. Massänderung ASTM 0-1204, 120°C OIN 53377 Mindeslens je 270 11m
0 0
N Probekörper 100 mm

I( 100 mm
I Messgenauigkeit 0.1 mm
I
1.- ---1 6. SchmeJzindex· • Siehe Tabelle 1. 4.1 Je Betriebsanlauf und

I I änderung mindestens je 540 Ifm

7. Streckspannung ASTM 0·638 M OIN 53455 Je Betriebsanlauf und

08 m I .. I.. .1.J 8 ~...

und ·dehnung, Probekörper M I oder M 11 mindestens je 270 Ifm
1.5m 1.5m Reissdehnung v. 50 mm/min

Beispiel der Kennzeichnung:
Prü'verfahren gemäss BAM Richtlinie für die Zulassung von Kunststotf·Oiciituncsbahnen

02 IBAM 3.6./01/92 .!"!:. SARNASEAL P·830/25/4600/G/GiO 1/92/123456 als Bestandteil einer Kombinationsabdichtung für Siedlungs- und Sonderabfalldeponien
sowie für AbdichtL:ngen von Alllasten. Stand: Februar 1992.
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B) FremdUberwachung
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FremdübelWBchung des Bahnenherstellers
(Betriebseigenes technisches Verfahrent

Oie FremdübeIW8chung des Produktes erfolgt Buf Basis eines Überwachungsvertrages
zwischen NSC einers~its und dem MPA DBrmstadt andererseits. Darin ist die halbjährliche
Probeentnahme und Uberprüfung der Bahn und die der Eigenuberwachung festgelegt.

PrüfV8rfahren, Kennwerte und Toleranzen im Rahmen der Fremdüberwachung werden in
Anhang 1 vom Zulassungsschein beschrieben.

Die Ergebnisse der Eigenüberwachung werden entsprechend dokumentiert und liegen
fremdüberwachenden Institutionen zur Einsichtnahme vor.

Fremdüberwachung des Verlegers

Mit der Fremdüberwachung der Baustelle werden neutrale Institute oder Sachverständige
durch den Bauherrn oder die überwachende Behörde betraut.

'Richtlinien zum Verlegen und Verschweissen der Bahn

Die Verlegung und Verschweissung der NSC SarnaSeal Dichtungsbahnen erfolgt gemäss
SAM Zulassung ausschliesslich von der Sarnafil AG und/oder den im vorliegenden
Zulassungsschein aufgefühnen Verlegefirmen.

lil:I1llllwul:

Oie Verlegung der NSC SarnaSeal·Bahn erfolgt gemäss den Bestimmungen und Auflagen
der BAM Richtlinie Stand Februar 1992.

NSC
. ,
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yerschwejssen:

Für die Verschweissung der in dieser Zulassung beschnebenen Dichtungs bahnen kommen
die Heizkeil- und Extrusionsschweissung zum Einsatz. Dabei ist zu beachten. dass nach
Möglichkeit das Heizkeilschweissverfahren eingesetzt wird und der Extrusionsschweiss
nahtanteil minimal gehalten wird.

Die Verschweissung hat unter grösster Sorgfalt nach den einschlägigen DVS-Richtlinien
2225, Teil '-3 zu erfolgen.

Lagerung und Transportanweisungen des Herstellers

Wer1cseitige lagerung

Vor dem Verschweissen ist der Schweissbereich zu reinigen. Bei den mit einer PE·
Schutzfolie versehenen Rändern kann dieser Vorgang entfallen. insofern die SChutzfolie
erst unmittelbar vor der Verschweissung entfernt wird. Ungeschützte Ränder sind vor der
Verschweissung entsprechend dem im Anhang 10 ~Beschreibung der Ouslitätsicherungs·
massnahmen bei der Schweissnahtherstellung- zu reinigen.

Die werkscitige Lagerung erfolgt auf einem planen, verfestigten Lagerplatz. Damit jede die
Verlegearbeiten beeinträchtigende Verformung oder Beschädigung der Rollen vermieden
werden kann. erfolgt die Ein· resp. Auslagerung mittels einem Stapler mit spezieller
Hebevorrichtung. Die Stapelhöhe darf bei den für Europa vorgesehenen Rollenlängen
maximal 5 Rollen betragen.

Transport nach Europa

Der Transport vom Herstellwerk nach Europa erfolgt in Containern. Dabei kann der
Transponweg direkt (door to door) oder über ein in Europa errichtetes Zwischenlager
erfolgen. Wird die zweite Möglichkeit angewendet. ist bei der Zwischenlagerung analog der
werlcseitigen lagerung zu verfahren. Der Weit8rtransport auf die Baustelle erfolgt dann
mittels LKW. Der mit der Zwischenlagerung und dem Weitenransport auf die Baustelle
beauftragte Spediteur hat nach den Weisungen des Herstellers oder dessen Vertreters zu
verfahren.

Lagerung auf der Baustelle

NSC
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Vor Ort sind für die Entladung der lKW's befestigte Plätze oder Fahrstrassen mit
steinfreiem und sauberem Untergrund vorzusehen. Der Lagerplatz ist entsprechend der
geplanten Teillieferungen mit ausreichenden Abmessungen bereitzustellen. Für die
Entladung der LKW's kommen je nach Baustelle folgende Möglichkeiten in Frage:

Mit speziellen Hebetravcrsen, welche an Baugerät IZ.B. Hydraulikbagger) befestigt wird.
Die HebetrBverse ist auf die Bahnbreite abgestimmt und so beschaffen. dass die
GrossraUe durch beidseitiges Eingreifen in den Rollenkern erlasst wird.
An Baumaschine oder Stapler befestigter Dorn. welcher mindestens 1.5 m in den
Rollenkern ragt.
Mit zwei breiten TransportgiJrten und Traverse welche an Lasthaken oder
Baggerschaufel befestigt wird.

Transponbeschädigungen sind unminelbar dem Hersteller zu melden!

Beschreibung der Qualitätsicherungsmassnahmen bei der Schweiss
nahtherstellung

NSC
I I

Beispiel Rollenaufkleber
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Der Hersteller rasp. dessen Vertreter hat vor Beginn der Verlegearbeiten eine
Fachbauleitung zu bezeichnen und den zuständigen Baustellenleiter zu benennen.

He jzk ej ISChwe jss"og:

Vor Beginn der Schweissarbeiten und nach jedem Unterbruch mit veränderten
Randbedingungen ist eine Probeschweissung zu erstellen. Erst-nach positiver Beurteilung
des Schälbildes wird mit den eigentlichen Schweissarbeiten begonnen.
Nach der Verschweissung wird die Schweissnaht vorerSt optisch auf Regelmässigkeit und
gleichmässiger Ausbildung des Prüfkanales geprüft.

Nach Abkühlung auf Umgebungstemperatur folgt nun die eigentliche Dichtigkeitsprüfung
mittels Druckluft. Bei der Druckluftprüfung wird in den Kanal zwischen den beiden
Schweissnähten der gemäss nachfolgender Tabelle aufgefühne Luftdruck aufgebracht.

Das Prüfresultat kann als positiv beurteilt werden. wenn der Druck nach 15 Minuten um
nicht mehr als 10 % abfällt.

Um den jeweils herrschenden Temperaturbedingungen Rechnung zu tragen. sind
nachfolgende Prüfdrücke einzuhalten:

810L4688 -1A31--012
I

DATUM: 01131191 UHR2EIT: 1:30 BEDIENUNGSPEASONAl.: vi>
ARllEITSSCHICHT: A

lANGE: 135 MaEß BREITE: 4,6 METER GEWICHT: 1 556 KG.

QUADRATMETER 622

Bahnen·Oberflächentemperatur:

bis20°C
20-40°C
über 40 ° C

Prüfdruclc:

5 bar
4 bar
3 bar

AUFTRAGSNUMMER: 236-01
25 MM SOLVAY
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Bei negativem Ergebnis der Druckluhprüfung ist aufgrund allfälliger Unregelmässigkeiten
oder der Aufzeichnung am Heizkeilschweissgerät die Fehlstelle zu lokalisieren und
entsprechend den Vorgaben der entsprechenden OVS Richtlinien zu sanieren.
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Das nachfolgende Beispiel soll dieses Schweissmsschinenprotkoll für die Heizkeilnähte
veranschaulichen:
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Dgk"mentjerung:

Ohne Blasenbildung ist das Prufresullat positiv. Bei negativem Ergebnis der Vakuumprufung
ist die entsprechende Stelle lU sanieren und erneut mit der Vakuumprulung zu überprüfen.

EX1rysioos$chweissyng:

Bei Detetil- und Sanierungsarbeiten wird die Extrusioosschweissung eingesfllZl. Oie zu
verschweissenden Bahnenenden sind vorgängig mechanisch (Ziehklinge. Schleifer) vor einer
allfälligen Schmull und O)(ydschicht zu befreien. Danach werden die Bahnen mittels
Heissluftschweissung vorgeheftet und anschliessend mit dem HandcxtrudCf unter
Verwendung eines angleichen Zusatzstoffes dicht verschweissl.

Oie EXlrusionsnähte werden mit der Vakuumhaube geprLift. Oie Naht wHd vorerSt mit einer
...om 8ahnenhersteller freigegebenen Prufllüssigkeil eingesprühl. dann wird in der
Vakuumhaube ein Unterdruck von 0.3·0.5 bar aufgebracht.

Grundsätzlich sind alle Nahtprüfungen zu dokumentieren und vom zuständigen
Fremduberwacher mittels Unterschrift zu bestätigen. Ein Eintrag In den Verlege- resp.
Bestandesplan ist unerlässlich. Ebenfalls sind Sanierungsmassnahmen mit einem
entsprechenden Eintrag im Bestandesplan aufzuführen.

Muster des Protokolls für die Herstellung der Schweissnaht
tHeizkeilnaht mit SchweissmaschinenprotokollJ

~Rl.:ct: flJt.(R / P~[$'S'f.:f'[ [Ji'1?(P. 4. 7e

NSC
I ?
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Muster des Protokolls für die Herstellung der Schweissnaht
tExtrusionsnaht)

Das Protokoll für die Herstellung der Extrusionsnahte wird gemäss nachfolgendem Muster
erstellt.
Bei Ausfall der Protokollierung sm Heizkeilschweissgerit ist nach Absprache mit dem
Fremduberwacher auch für die Heizkeilnähte analog zu verfahren.

Die eingesetzten Heizkeilschweissmaschinen sind mit einer Einrichtung zur Datenerfassung·
lind aufzeichnung ausgestattet, die es erlaubt. entsprechend der OVS-Richtlinie 2225 alle
Daten an einer Schwp.issnaht auf der Baustelle zu dokumentieren. Es Sind dies:

Heizkeil-Temperatur
Schweissgeschwindigkeit
Transportrollendruck
Oberflächentemperatur der Dichtungsbahn
Umgebungstemperatur

Dies ermöglicht ein praxisgerechtes Ueberwachen (Eigen· und FremdübeM'achung) der
geschweissten Nähte. Diese Art der Dokumentation erlaubt ein Archivieren der erfassten
über den vom Gesetzgeber geforderten ZeilrauiT'l.

Die Dokumentation erfolgt wie folgt:
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Dazwischen werden die Abweichungen über die Toleranzgrenzen der Parameter
angegeben. wie die erfolgten Änderungen der gegebenen Sollwerte.

Ein vOllständiQer Ausdruck erfolgt am Ende der geschweissten Naht nach Drücken der
-Stop··Taste.

Standardmässig werden über einen Drucker die Soll- und Istwerte der eingegebenen
Schweissparameter überwacht und Abweichungen uber die vorgegebenen Toleranzgrenzen
sofon bel Angaoen der Meterzahl. an der die Abweichung auhrat, ausgedruckt.

Die vollständigen Daten, wie Verlegefirma, Baustellenbezeichnung, Schweissnahtnummer,
Datum und Uhrzeit sowie die eingegebenen Sollwerte der Schweissparameter, wie
Heizkeiltemperatur. Vorschubgeschwindigkeit und Anpresskraft der Rollen, werden sofort
nach Betatigen der Starttaste ausgedruckt.

DOkumentiert wird immer ·SoW-Wert und -lst"·Wert bei Fehler mit Angabe der
zurucitgelegten Meterzl!lhl sowie alter ·Wert - und neuer ·Wert- bei Änderung, ebenfalls
unter Angabe der Meterzahl bei der dIe Änderung erfolgt.

Ein vollständiger Ausdruck kann jederzeit durch Betätigen einer Abruftaste erfolgen.
Darüberhinaus besteht die Möglichkeit jede gewünschte Protokolldistanz zwischen 3 und
99 m zu programmieren.

Alle Daten werden im Sekundeniakt überwacht.

:..:P.:..:..:..:~:..:t':"" -l_'_".:..'M_-+_J_._'._'b_"_'_'"--,n9~_~.~~:

~~;~~;~er.ll.. r l~l) ~
tuftfe",etlllglt."It ('t,,)

"":..:."_f1_.:.":..:.._.d_.B_._M:..:l_·'.:.'-' --'-__ ._~ _ ... _
GrunddcrUtller!lrechung;
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ANLAGE 14, SEITE I ZUM ZULASSUNGSSClIEIN
02lBAM 3.6/01192

BUNDESANSTALT FÜR
MATERIALFORSCHUNG UNI> -I'RÜFUNG

ANLAGE 15 ZUM ZULASSUNGSSClIEIN
02/ßAM 3.6/01/92

BUNDF.sANSTALT FÜR
MATERIALFORSCIIUNG UNI> -PRÜFUNG

NSC National Seal Company NSC National Seal Company
--:iC:::::::Z~ .,-- ~z:::::::::.I~ --------

Beschreibung der Geometrie der Schweissnaht

Muster des Prüfprotokolls der Schweissnaht
(Heizkeil· und Extrusionsnahtl

Heizkcilnaht mjt~:

Die Extrusionsschweissnähte weisen eine Mindestbrcite von >30 mm auf. Im übrigen sind
die Abmessungen nach OVS Richtlinie 2225 einzuhalten.

I

j

~
~

i .,

I
,

;
"

~
~ ,

r" ,iz H .. ;::

I i

•

•

•!!!i••

Sämtliche Masse in mm

National Seal Company

•

..~

ANLAGE 14, SEITE 2 ZUM ZULASSUNGSSClIEIN
02IUAM 3.6/01/92

BUNDESANSTALT FÜR
MATERIALFORSCIIUNG UND -I'I{ÜFUNG

1,LLl
•

••

•••

•

•

Extrysioosnaht mit Zysatzwerkstoff:

Die verwendeten Heizkeilschweissgeräte besitzen einen Heizkeil. mit welchen eine
ver$chweisste Breite von mindestens 2 x 15 mm und einem dazwischen liegenden Prüfkanal
von 1S ./- 2 mm hergestellt werden kann:

-M

NSC

Sämtliche Masse in mrn

Zulassungsscheine des Bundesbahn-Zentralamtes Minden (Westfalen)

8undesbahn-Zentralamt
Minden (Westf)

Deutsche
Bundesbahn

Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zulas
sungsschein 7S13/0A2 vom 11.0).198b,der 1. ~eufassun;;

vom 05.09.1988, dem 1. Nachtrag 7513/0A2 zur 1. Neu
fassung vom 17.03.1989 und dem 2. Nachtrag zur 1. Neu
fassung zum Zulassungsschein 7513/0A2 vom Ol.06.1Q'jO
der Firma Rheinlsche Apparatebau-Anstalt GmbH.
5000 Köln 30.

). Nacht rag zur

1. Neufassung zum
Dieser Nachtrag wird im "Amts- und Mitteilungsblatt der
Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung.
Berlin" (ISSN 0340-75511 veröffentlicht.

Z U LAS S U N G S S C H F. I N
Diesem Nachtrag liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei.

Zulassungs-Nr. 7S13iOA2

Nr. des Zulassungsscheines wird wie folgt geändert
bzw. er\oleit1!'rt:

4 Anforderungp.n an die Bauart

Die Bauart muS den Baumustern entsprechen. die
gemäß Prüfbericht Nr.
102 736 vom 21.11.1985
102 716 l. Nachtrag vom 16.0.5.1988.
102 736 2. Nachtrag vom 17.03.1989.
102 736 J. Nachtrag vom 27.1~.1989 und
102 736 4. Nachtrag vom 04.12.1990
der Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden (Westf) e~

ner Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage
zur GGVE unterzogen ~ordp.n sind.

4950 ~ndeD' 21.08.1991

~Ij
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Bundesbahn-Zentrala~t

!linden (llestf)
Deutsche
Bundesbahn

102 966 3. Nachtrag vom 01.12.1988.
102966 4. Nachtrag vom 07.08.1989 und
102 966 5. Nachtrag vom 29.11.1990
der Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden (Westi) ei
ner Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage
zur GGVE unterzogen worden sind.

2 a Nacht ra,; zum

Z U LAS S U N G S S eHe [ w

Zulassun&s-Nr. 7S14/1Al

KennzeichnUD&

Die nach der zugelassenen Bauart serienmaßlg ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut
sIchtbar wie folgt zu kennzeichnen:

4 Anforderun~en an die Bauart

Nr. 4. Nr. 7 und
Yle folgt geändert

Nr. ,«3.4 des Zulassungsscheines
bz\W. erweitert:

wird
(

U"

!')
IAI/Y/120/ ....•.•...•.••• /D/BAM

(Herstel-
lungsjahr.
nur die beiden
letzten Ziffern)

751S - RABA

Kennzeichnunr;

D~e nach der zugelassenen Bauart serienmäBig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen:

Die Bauart muß den ßaumustern entsprechen. die
gemäß Prüfbericht Nr.
103 Oll vom 11.02.1986.
103 Oll 1. Nachtrag vom 13.09.19'39 und
10] Oll 2. Nachtrag vom 29.11.1990
der Bundesbahn-Versuchsanst31t Minden (Westf) ei
ner Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlag~

zur GGVE unterzogen yorden sind.

C
"
u '
~)

IAI/Y/120/ ••••••.•..••... /D/BAM
(Herstel-
lungsjahr.
nur die beiden
letzten Ziffern)

7S14 - RABA

8.4 Der Gesamtüberdruck (d. h. Dampfdruck r1es Fullgu
tes und Partialdurck von Luft oder sonstlg~n

inerten Gasen. vermindert um 100 kPa) bel 55 ·e
darf 80 kPa nIcht uberschrelten.

Dieser Nachtrag gIlt nur in VerbIndung mit dem Zulas
sungsschein Nr. 751S/lAI vom 11.03.1986. dom I. Nach
trag zum Zulassungsschp.In Nr. 7,15/1.0\1 vom 11.07.11388.
dem 2a Nachtrag zum Zulassungsscheln ~r. 7S1;/lAI vom
22.02.19SQ und dem 1. Nachtrag 7.um Zulassungs.'5cheln
Nr. 751S/lAI vnm 30.11.1989 der Rheinische App~rateb~u

Anstalt GmbH. SOOO Koln ]0.

Dieser Nachtrag wird im "Amts- und Hitteilungsblatt der
Bundesanstalt für Materlalforschung und -prüfung.
Berlin" (JSSN 0l40-7SS1) veröffentlicht.

Diesem Nachtrag liegt eIne Rechtsmlttelbelehrung bei.

8.4 Der Gesamttiberdruck (d. h. Dampfdruck des Ftillgu
les und Partialdurck von Luft oder sonstigen
inerten Gasen. vermindert um 100 kPa) bei S5 ·C
darf 80 kPa nicht iiberschreiten.

Dieser Nachtrag gilt nur in Verbir.dung mit dem Zulas-
sungsschein Nr.7Sl4/IAl vom 11.0).1986 und dem
1. Nachtrag zum Zulassungsschein Nra 7514/1Al vom
0'3.02.1990 der Rheinische Apparatebau-Anstalt GmhH.
'i000 Köln )0.

DIeser Nachtrag wird im "Amts- und Mitteilungsblatt der
Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung.
Berlin" (ISSN 0340-7S511 veröffentlicht.

Diesem Nachtrag liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei.

4950 Minden, 20.08.1991

ßundesbahn-Zentralamt
!l:inden (llestf)

Deutsche
Bundesbahn

4950 Minden, 20.08.1991

r

~.

2. Nachtrag zur

la Neufassung zum

Z U LAS S U N G S S eHe I N

Zulassungs-Nr. 75S2/1Al

Nr. 4 des Zulassungsscheines wird wie folgt geändert
bzw. erweitert:

8undesbahn-Zentralamt
Minden (Westfl Deutsche

Bundesbahn 4 AnforderUD&en an die Bauart

4 a Nachtrag zum

Z U LAS S U N G S S eHe [ N

Zulassungs-Nr, 7SI S /1 AI

Nr. 4. Nr. 7 und Nr. 8.4 des Zulassungsscheines w1.rd
wie folgt geändp.rt bzw. erweitert:

4 Anforderun~en an die Bauart

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen. die
gemä~ Prtifbericht Nr.
102 966 vom 21.01.1986.
102 966 1. Nachtrag vom 12.04.1988.
102 g66 2. Nachtrag vom 09.06.1988.

pie Bauart muß den Baumustern entsprechen. die
gemä~ Prtifbericht Nr. 103 1.l7 vom 04.03.1986 der
6undesbahn-Versuchsanstalt Minden (West!) in Ver
l)indung mit den Zeichnungen PL 2949 und PL 295]
der Faa Fissler GmbH einer ßauartprrifung nach
dem Anhang V der Anlage zur GGVE unterzogen wor
gen sind.

Abweichend von dem genannten Bericht dürfen die Ver
packu1')~en mit einem Schraubverschluß • entsprechend der
Anlqge 4 zum Prtifbericht Nr. 102 286 vom 24.09.lg8S der
Bunqesbahn-Versuchsanstalt Minden (Westf). gefertigt
werdena

ßi~ser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit der 1. Neu
fassung zu dem Zulassungsschein 7SS2/IAI vom
1&.OJ,1987 und dem I. Nachtrag zur 1. Neufassung zum
Z\llqssungsschein 75S2/lAl vom 07.01.1988 der Fa.
D~~4ssa AG, Verkehrswesen, 6000 Frankfurt (Main) 11.
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Dieser Nachtrag wird im "Amts- und Mitteilungsblatt der
Bundesans ta I t fü r Ha teria 1 fo rschung und -p rüfung.
Berlin" (rSSN 0340-75511 veröffentlicht.

Diesem Nachtrag liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei.

4')50 Minden, 16.10.lqql

Dieser Nachtrag gilt nur in VerbIndung mit dem Zulas
suntsschein Nr. 7569/lAl vom 2Q.04.IQ86. dem I. Nach
trag zum Zulassungsschein 756Q/ lAI vom 27.02 .IQ90 und
dem 2. Nachtrag zum Zulassungsschein 756Q/IAl vom
15.03.1990 der Fa. Blechwarenfabrik Limburg GmbH.
6250 Limburg I.

Dieser Nachtrag wird im "Amts- und Mitteilungsblatt dp.r
Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung.
Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht.

Diesem Nachtrag liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei.

4950 Mioden, 18.07.IQ91

ßundesbahn-Zentralamt
Minden (Wes t f)

Deutsche
Bundesbahn

3. Nachtrag zum

ZULASSUNGSSCHEIN

Zulassunts-Nr. 7568/0A1

Bundp.sbahn-Zentralamt
Minden (W"stf)

Deutsche
Bundesbahn

Nr. des Zulassungsscheinp.s W'ird wie folgt geändert
bzw. erweitert:

4 Anforderungen 3D die Bauart

l. Nacht.raJ!; 7.ur

2. Neufassung Z\lm

Z U LAS S U K G S S C H F. I N

Zulassnnts-Nr. 772613HI

Nr. des Zulassungsschp.lnes \o1ird wie folgt geandert
bzw. erweitl-:!rt:

Die Bauart muS den Baumustern entsprechen, die
gemä~ Prüfbericht Nr.
103 206 vom l5.04.lq86.
103 206 I. Nachtrat vom 07 .09.lq8q und
103 206 2. Nachtrag vom 01.08.lqqO
der Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden (Westf) el
ner Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage
zur GGVE unterzogen worden sind.

Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zulas
suntsschein Nr. 7568/0AI vom 29.04.IQ86, dem 1. Nach
trag zum Zulassungsschein 7568/0Al vom 27.02.IQQO und
dem 2. Nachtrag zum Zulassungsschein 7568/0Al vom
l5.03.IQ90 der Fa. Blechwarenfabrik 6250 Limburg 1.

Dieser Nachtrag wird im "Amts- und Mitteilungsblatt der
Bundesanstalt für Haterialforschung und -prüfung,
Berlin" (ISSN 0340-75511 veröffentlicht.

Diesem Nachtrag liegt eine Rechtsmittelbelehrung bp.i.

4')50 Minden, 18.07.lQQI

4 Anforderungen an die Bauart

Die Bauart muS den Baumustern ~ntsprechen. die
gemaS Prüfbericht ~r.

88 Q48 vom 31.01.1'377
88 Q48 I. Nachtrag vom 1.5.06.1')81
8,9 ~48 2. Nachtrag vom 12.08.19,9,
88 Q4il ). Nachtrag vom 04 .07 .19,~.9

809 94.9 4. Nachtrag vom 1.9.04.1'391 und
107 270 vom 29.05.IQ8Q
dp.r Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden lWestfl
und Bericht Nr. 700 186 vom 08.04.1986. 100 187
vom 14.04.lQ87 und 880 4QO-01 vom 19.09.19QO der
BASF AG KTE/WMW-F206 einer Bauartprdfung nach
dem Anhang V der Anlage zur GeVE unterzogp.n wor
den sind.

Bundesbahn-Zentralamt
Minden (W"stf)

Deutsche
Bundesbahn

Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zulas
sungsschein Nr. 772613Hl 2. Neufassung vom O~.O~.IQql

der Fa. Plastikpack. 7519 Epplngen-Hühlbach.

Dieser Nachtrag wird im "Amts- und Mitteilungsblatt der
Bundesanstalt für Haterialforschun~ und -prüfung.
Berlin" (ISSN 0340-75511 verdffentlicht.

Diesem Nachtrag liegt eine Rechtsmittelb~lp.hrung bei.

J. Nachtrag zum

Z U LAS S U N G S S C HEl N

Zulassunts-Nr. 7569/ lAI

Nr.
bzw.

des Zulassungsscheines
erweitert:

wird wie folgt geändert

4 AnforderuD&en an die Bauar~

Die Bauart muS den Baumustern entsprechen, die
gemäa Prüfbericht Nr.
103 206 vom 15.04.ln6.
103 206 I. Nachtrag vom 07.0Q.l989 und
103 206 2. Nachtrag vom 01.08.1Q90
der Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden (Westf) ei
ner Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage
zur GGVE unterzogen worden sind.
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Z U LAS S U R G S S eHE I "

Zulassungs-Mr. 7736/3HI

1. Np.ufassuDC zum

4. Nachtras zur

Anforderungen an die Bauart

Die Bauart mull den Baumustern entsprechen. die
gemäß Prüfbericht NT.
101736 vom 12.09.1985.
101 736 I. Nachtrag vom 13.0)" 1987.
102 469 1. Nachtrag vom 15.08.1986.
101 736 2. Nachtrag vom 22.03.1989,
101 736 4. Nachtrag vom 09.11.1990 und
101736 5. Nachtrag vom 28.06.1991
der Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden (Westf)
und Bericht Nr. 570 298-00 der BASF AG. AWETA
Thermoplaste in 6700 Ludwigshafen vom 01.06.1989
einer Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anla~e

zur GGVE unterzogen ~orden sind.

ZulassuDC

4Deutsche
Bundesbahn

Bundesbahn-Zentralamt
"inden (llestf)

Nr • .1 und 4 d~s Zulassungsscheines wird wi.e folgt ge
andert bzw. erweitert:

1 Benennuß& der Bauart

Kanister aus Kunststoff mit nichtabnehmbarem
Deckel

Die unter Nr. ) beschriebene Bauart wird unter
der Voraussetzung. daß die Anforderungen nach
Nr. 4 erfüllt werden. zugelassen.

Kennzeichnung

6 Fertigung von Verpackungen

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen:

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen
serienmäBig gefertigt weroen. Der Herstellp.r muS
gewährleisten. daS bei den serienmä8ig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten
Anforderungen erfüllt sind.

7740 - STPr-':;\3 HI/X 1. 3 / 2 5 0 / ••••••••••••• / D/ BA M
\V (Herstellungs-.

datum nach
Rn 1512 (I) e)
der Anl. zur GGVE)

Nennvolumen: 10 bis 12 Liter
Anforderuncen an die Bauart

der Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden (Westf) ei
ner Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage
zur GGVE unterzogen worden sind.

Oie Bauart muß den Baumust.ern entsprechen. die
gemäS Prtifbericht Nr.
103373 vom 30.07.1986.
103 373 I. Nachtrag vom 27.05.1987.
10337) 2. Nachtrag vom 06.04.1988.
10337) 3. Nachtrag vom 24.02.1989.
103 373 '•• Nachtrag vom 29.06.1989.
10337) 5. Nachtrag vom 30.04.1989.
103 37) 6. Nachtrag vom 16.10.1989.
103 373 8. Nachtrag vom 26.02.1989.
103 373 9. Nachtrag vom 30.10.1990 und
10337312. Nachtrag vom 29.01.1991

4

8 Auflagen über die Verwendung der VerpaCkUD&

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind.

Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zulas
sllngsschein NT. 773613HI 1. Neufassllng vom 24.07.1989
und der Nachträge I und 2 der Fa. Stelioplast. Roland
Stengel. 5561 Binsfeld.

Dieser Nachtrag wird im "Amts_ und Mitteilungsblatt der
Bundesans ta 1 t für Ha te ria 1fo rschung und -p rüfung.
Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht.

Diesem Nachtrag zum Zulassungsschein liegt eine Rechts
mittelbelehrung bei.

8. I

8.2 Die Verpackungen dürfen
der Verpackungsgruppe 11
den.

ftir
oder

gefährliche Griter
III verwendet wer-

Bundesbahn-Zentralamt
"inden (llestf) Deutsche

Bundesbahn

8.3 Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden.
Die Dichte der Frillgtiter. die den Prtiffüllgütern
bezüglich der chemischen Verträglichkeit zuge
ordnet werden können. darf die in folgender
Tabelle aufgeftihrten Dichten der Prtifftillgüter
nicht überschreiten.

1. Reufassunc zum P rtiHti 11
güter

Dichte in g/cm
3

ftir Stofffe
der Verpackungsgruppe

I 11 III

Z U LAS S U N G S S eHE r N

Zulassun~s-Nr. 7740/3HI

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung gefähr
licher Güter

Essigsäure
Salpetersäure
Kohlenwasserstoff
gemisch (White Spirit)
Wasser
Hypochloritlösung
n-Butylacetat

I .33 1 .33
I .34 I .34

1.00 1.00
I .33 1.84 1.84

I .22 I .22
1.20 1.20

Rechts~rundla~en
Der gemessene Gesamtüberdruck in der Verpackung
(d. h. Dampfdruck des Frillgutes plus Partialdruck
evtl. vorhandener Gase. vermindert um 100 kPa)
bei SS ·e auf der Grundlage des maximalen Fül
lungsgrades und einer FÜllt.emperatur von 15 ·e
darf

2

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisenbahn
- GGVE) vom 22.07.1985
(BGBI.' I. S. 1560)

Antragsteller

Stelioplast. Roland Stengel
5561 Binsfeld

8.4

166 kPa bei
Wasser.
133 kPa bei
Salpetersäure
116 kPa bei
n-Blltylacetat

Zuordnung zur

Zuordnung zur
White Spirit

Zuordnung zur

Standardfltissigkp.it

StandardfltisSlgkeit
und Essigsäure und
Standardfltissigkeit

1 Benennung der Bauar~
nicht überschreiten.

Kanister aus Kunststoff mit nichtabnehmbarem
Deckel 8.5 Entfällt

Fassungsraum: 16.5 bis 21.90 Liter
8.6 Die

nach
Überwachung der

dieser Bauart
Ferti.gung

muS nach
von
den

Ve rpackungen
"Technischen
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Richtlinien für die Uberwachung der Fertigung von
Verpackungen zur Beförderung gp.fährlicher Güter
(TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16.1987. S. 562.
durchgeführt werden.

Buudesbahn-Zentralamt
Minden (Westf)

Deutsche
Bundesbahn

8.7

8.8

Bei Stoffen mit einem Flammpunkt von höchstens
3S ·C mua sichergestellt sein, daa bei betriebs
mäßigen Vorgängen keine Gefahren durch elektro
statische Aufladung der Gefäße entstehen können.

Die Werkstoffe dieser Verpackungsbauart dürfen
durch die Füllgüter nicht stärker geschädigt wer
den. als durch folgende Prüffüllgüter:

Essigsaure 98 % bis 100 r. als Standardflüssigkeit
gern. Ib) der Beilage zum Anh. V/GGV~.

n-Butylacetat/mit n-Butylacetat gesättigte Netz
mittel lösung als Standardflüssigkeit gern. Ic) der
Beilage zum Anh. V/GGV~.

Salpetersäure 55 % als Standardflüssigkeit gern.
le) der Beilage zum Anh. V/GGV~.

3. Neufassung zum

Z U LAS S U N G S S eHE I N

Zulassungs-Nr. 776J/)Hl

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung gefähr
licher Güter

Rechtsgrundlagen

Verordnung über die inne:rstaatliche und grenz
überschreitende Befördp.rung gefährlicher Güter
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisenbahn
- GGVE) vom 22.07.1985
(BGB!. I. S. 1560)

4 Anforderungen an die Bauart

Fassungsraum: 27.1 bis 36,6 Liter

Kohlenwasserstoffgemisch (White Spirit) als Stan
dardflüssigkeit gern. Id) der Beilage zum Anh. VI
GGV~.

Wasser als Standardflüssigkeit gern. If) der Bei
lage zum Anh. V/GGV~.

Hypochloritlösung [60 g (1/1).

Der Nachweis zur Feststellung der chemischen Ver
träglichkeit muß nach dem anerkannten Stand von
Wissenschaft und Technik geführt werden können.

2 Antragsteller

Plastikpack GmbH
7519 Eppingen-Mühlbach

Benennung der Bauart

Kanister aus Kunst.stoff
Deckel

mit nichtabnehmbarem

9: Der in Nr. 2 genannte A.ntragsteller muß nach~eis

bar sicherstellen. daß alle Auflagen über die
Verwendung der Verpackung demjenigen. der die
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt be
kannt sind.

10 Sonstiges

10.1 Die Bauart entspricht den in

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefahrlicher Güter (RIO)

dem Europäischen Ubereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der
Straße tADR-tlbereinkommen)

dem internationalen Ubereinkommen des Seever
kehrs (IMDG-Code)

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN)
über die Beförderung gefährlicher Güter

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen
zur Beförderung gefährlicher Güter.

Die Bauart muS den Baumustern entsprechen, die
gemäß Prüfbericht Nr.
95278 vom 27.07.1981.
9130) 2. Nachtrag vom 12.08.1986
105 06B vom 04.12.1987 und
96 278 I. Nachtrag vom 12.01.1988,
91303 6. Nachtrag vom 05.01.1989,
107 188 vom 06.03.1989 und
95 278 2. Nachtrag vom 26.03.1990
der Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden (Westf),
Bericht Nr. \970/2 einschließlich I. und 2. Nach
trag vom 25.03.1986 und 08.07.1987 des Bure~u <1.
Verifications Technlques und Prtifb~r)cht

610990-00 vom 19.12.1990. 1. ~rgänzung zum Prüf
bericht 630 990-00 vom 20.12.90. 400 691 vom
14.08.1991 der BAsr Aktiengesellschaft AWETA
Thermoplaste. 6700 Ludwigshafen einer Bauartprü
fung nach dem Anhang V der Anlage zur GGVE unter"
zogen worden sind.

Zulassung

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach
Nr. 4 er~üllt werden. zUl;elassen.

10.2 Der Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehalten.

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Material
forschung und -prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551)
veröffentlicht.

10.4 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittel
belehrung bei.

4950 Minden. 17.07.1991

6

7

Fertigung von Verpackungen

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen
serienmä$ig gefertigt werden. Der Hersteller muß
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten
Anforderungen erfüllt s1nd.

Kennzeicbnung

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen:

t'~\3HI/XI.8/250/....•••...... /D/BAM 7763-PP
~ (Herstellungs-

datum nach
Rn 15 1 2 (I) e)

der Anl. zur GGVEl

8 Auflagen über die Verwendung der Verpackung

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind.
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8.2 Die Verpackungen dürfen
der Verpackungsgruppe I.
werden.

für gefahrliehe Güter
11 oder 111 verwendet



Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden.
Die Dichte der Füllgüter. die den Prüffüllgütern
bezüglich der chemischen Verträglichkeit zuge
ordnet werden können~ darf die in folgender
Tabelle aufgeführten Dichten der Prüffüllgüter
nicht uberschreiten.

8.5 Entfällt

Der gemessene Gesamti..iberdruck in der Verpackung
(d. h. Dampfdruck des Füllgutes plus Partialdruck
evtl. vorhandener Gase. vermindert um 100 kPa)
bei 55 ·C auf der Grundlage des maximalen Fül
lungsgrades und einer Füll temperatur von 15 ·C
darf

166 kPa bei Zuordnung zum Prüffüllgut Wasser.
133 kPa bei Zuordnung zum Prüffüllgut
Schwefelsäure.
Salpetersäure,
Wasserstoffperoxid lösung ,
Divosept S613.
White Spirit,
und

66 kPa bei Zuordnung zur Standardflüssigkeit
n-Butylacetat
nicht überschreiten.

8.3

8.4

Prüf füll
gut

Wasser
Schwefelsäure 98%
Salpetersäure 55%
Wasserstoffperoxid
lösung 60%
n-Butylacetat
Netzmittelösung
Divosept S613
Whi te Sp iri t

Dichte in g/cm 3 für Stoffe
der Verpackungsgruppe

I Il IIl

1.84 1.84 1.84
1.84 1.84
1.34 I .34
1 .24 1.24

1.00 1.00
1.40 I .40
I .29 1.29
1.00 1.00

der Ordnung tur dIe internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RIO)

dem Europaischen Ubereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefahrlicher Güter auf der
StraBe (ADR-Ubereinkommen)

dem internationalen übereinkommen des Seever
kehrs (IMDG-Code)

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN)
über die Beförderung gefährlicher Güter

festgelegten Prlifanforderungen für Verpackungen
zur Beförderung gefährlicher Güter.

10.2 Der Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehalten.

10.3 Diese 3. Neufassung zum Zulassungsschein 7763/3"1
ersetzt folgende Zulassungsscheine
7763/3HI vom 22.l0.1986.
7763/3HI I. Nachtrag vam 01.02.l988.
7763/3HI I. Neufassung vom 09.02.1988.
7763/3Hl I. Nachtrag zur l. Neufassung vom
05.09.1988.
7763/3HI 2. Nachtrag zur 1. Neufassung vom
05.04.1989.
7763/3Hl 3. Nachtrag zur I. Neufassung vom
28.08.1989.
7763/3HI 4. Nachtrag zur I. Neufassung vom
18.05.1990
und
7763/3HI 2. Neufassung vom 30.05.1990.

10.4 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Material
forschung und -prüfung. Bedin" (ISSN 0340-75\1)
veröffentlicht.

10.5 Diesem Zulassungsschein liegt eine RechtsmIttel
belehrung bei.

8.6

8.7

8.8

Die Uberwachung der Fertigung von Verpackungen
nach dieser Bauart muß nach den "Technischen
Richtlinien für die Uberwachung der Fertigung von
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter
(TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16.1987. S. 562.
durchgeführt werden.

Bei Stoffen mit einem Flammpunkt von höchstens
35 ·C muS sichergestellt sein, daß bei betriebs
mäßigen Vorgängen keine Gefahren durch elektro
statische Aufladung der Gefäße entstehen können.

Die Werkstoffe dieser Verpackungsbauart dürfen
durch die Füllgüter nicht stärker geschädigt wer
den. als durch folgende Prüffüllgüter:

Netzmittellösung als Standardflüssigkeit gern. la)
der Beilage zum Anh. V/GGVE.

4950 Kinden, 10.09.1991

ßundesbahn-Zentralamt
Minden (Wes t f)

Deutsche
Bundesbahn

n-Butylacetatjmit n-Butylacetat gesättigte ~etz

mittellösung als Standardflüssigkeit gern. Ic) der
Beilage zum Anh. V/GGVE.

>. Nachtrag zum

Z U LAS S U N G S S eHE I N

Kohlenwasserstoffgemisch (White Spirit) als Stan
dardflüssigkeit gern. ld) der Beilage zum Anh. V/
GGVE.

Zulassungs-Nr. 7764/IAl

Salpetersäure 55 % als Standardflüssigkeit
Ie) der Beilage zum Anh. V/GGVE.

gern.

Ne.
bzw.

des Zulassungsscheines
erweitert:

wi rd wie folgt geändert

Wasser als Standardflüssigkeit gern. If) der Bei
lage zum Anh. V/GGVE.

Schwefelsäure 98 %. Stoff der Klasse 8 Ziffer Ib)
GGVE.
Wasserstoffperoxidlösung. Stoff der Klasse 8
Ziffer 62b) GGVE.
Divasept 5613. Stoff der Klasse 8 Ziffer Ilc)
GGVE. Produkt der Fa. Diversey GmbH. Kirchheimbo
landen gern. im BZA Minden hinterlegter Rezeptur.

Der Nachweis zur Feststellung der chemischen Ver
träglichkeit muB nach dem anerkannten Stand von
Wissenschaft und Technik geführt werden können.

9 Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muB nachweis
bar sicherstellen, daS alle Auflagen über die
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt be
kannt sind.

10 Sonstiges

10.1 Die Bauart entspricht den in

4 Anforderungen an die Bauart

Die Bauart muß. den Baumustern entsprechen, die
gemäB Prüfbericht Nr. 96 090 vom 05.10.1981.
96 090 3. Nachtrag vom 18.12.1984. 103 600 vom
24.07.1986. 103600 1. Nachtrag vom 27.05.1987
der Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden (Westf)
und Prüfbericht Nr. 189/84 vom 17.12.1984 und
Nachtrag zum Prüfbericht Nr. 188/84 und IR9/84
vom 10.05.1985 der Hoechst AG - D 207 -. Prüfbe
richt Nr. 103600 2. Nachtrag vom 28.05.1990 der
Bundesbahn-Versuchsanstalt Mindp.ß (Westf) einer
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur
GGVE unterzogen worden sind.

Das Polyethylen-Innengefäß darf wahlweise aus
Lupolen 5261 ZS gefertigt werden.

Abweichend darf diese Bauart auch in containerge
rechter Ausführung wahlweise mit Wellsicken ent
sprechend den diesem Antrag zugrundeliegenden
Zeichnungen und mit Schraubstopfen der Fa. Miihl
hoff gemäB der Anlagen I - 3 zum Prüfbericht
Ne. 109 649 vom 16.01.199I der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Minden (Westf) gefertigt werden.
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2. Nachtrar; zum

Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zulas
sungsschein Nr. 7764/IAI vom 24.10.1986. dem I. Nach
trag zum Zulassungsschein Nr. 7764/lAl vom 23.01.1987.
dem 2. Nachtrag zum Zulassungsschein Nr. 7764/ lAI vom
06.11.1987. dem 3. Nachtrag zum Zulassungsschein
Nr. 7764/IAI vom 30.08.1988 und dem 4. Nachtrag zum Zu
lassungsschein Nr. 7764/IAI vom 31.10.1990 der Van Leer
Verpackungen GmbH. 5000 Köln 40.

8undesbahn-Zentralamt
Mi oden (Wes t f)

Deutsche
Bundesbahn

Dieser Nachtrag wird im "Amts- und Mitteilungsblatt der
Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung,
Berlin" (IS5N 0340-7551) veröffentlicht.

Z U L A 5 S U N G S S eHE I N

Zulassungs-Nr. 7776/0AI

DIesem Nachtrag liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei.

4950 Minden, 23.07.1991

~JcI
8undesbahn-Zentralamt
Minden (Westf)

Deutsche
Bundesbahn

Nr. 4 und Nr. 7 des Zulassungsscheines wird WIe folgt
geändert bzw. erweitert:

4 Anforderungen an die Bauart

Die Bauart muB den Baumustern entsprechen. die
gemäß Prüfbericht Nr.
103 943 vom 25.09.1986
103 943 1. Nachtrag vom 01.03.1989 und
103 943 2. Nachtrag vom 05.02.1991
der Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden (Westt) eI
ner Bauartprüfung nach dem Anhang V der A.nlage
zur GGVE unterzogen worden sind.

4. Nachtrag zum

Z U LAS S U N G S S eHE I N

Zulassungs-Nr. 7765/IAI

Nr. 4 des Zulassungss~heines wird wie folgt geändert
bzw. erweitert:

Anforderungen an die Bauart

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die
gemäß Prüfbericht Nr. 96 091 vom 05.10.1981.
96 091 I. Nachtrag vom 18.12.1984. 103602 vom
24.07.1986. 103602 I. Nachtrag vom 28.05.1990
und Prüfbericht Nr. 109 649 vom 16.01.1991 der
Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden (Westf) einer
Bauartpriifung nach dem Anhang V der Anlage zur
GeVE unterzogen worden sind.

Das Polyethylen-Innengefäß darf wahlweise aus
Lupolen 5261 ZS gefertigt werden.

Abweichend darf diese Bauart auch in containerge
rechter Ausführung wahlweise mit Wellsicken ent
sprechend den diesem Antrag zugrunde liegenden
Zeichnungen gefertigt werden.

Kennzeichnung

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäBig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen:

RID/ADR/OAI/Y/180/ ••••••.•.••• /D/BAM 7776 - BL
(Herstellungs-
jahr. nur die
beiden letzten
Ziffern)

Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zulas-
sungsschein Nr. 7776/0A I vom 17.11. 1986 und
1. Nachtrag zum Zulassungsschein Nr. 7776/0Al vom
/9.06.1989 der Fa. Blechwarenfabrik LimburglLahn.
6250 Limburg/Lahn I.

Dieser Nachtrag wird im "Amts- und Mitteilungsblatt der
Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung.
Berlin" (155N 0340-75511 veröffentlicht.

Diesem Nachtrag liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei.

4950 Mioden, 16.10.1991

Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zulas
sungsschein Nr. 7765/IAI vom 24.10.1986, den 1. Nach
trag zum Zulassungsschein Nr. 7765/ lAI vom 23.01.1987.
dem 2. Nachtrag zum Zulassungsschein Nr. 776S/1Al vom
30.08.1988 und dem 3. Nachtrag zum Zulassungsschein
Nr. 7765/IAI vom 31.10.1990 der Van Leer Verpackungen
GmbH. 5000 Kö I n 40.

Bundesbahn-Zentralamt
Minden (Westf)

Deutsche
Bundesbahn

Dieser Nachtrag wird im 'tAmts- und Mitteilungsblatt der
Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung,
Berlin" (155N 0340-7551) veröffentlicht.

Diesem Nachtrag liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei.

.", .,...~:::;:;;'"
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2. Nachtrag zum

Z U LAS 5 U N G S S eHE I N

Zulassuogs-Nr, 7777/3AI

Nr. 4 und Nr. 7 des Zulassungsscheines wird wie folgt
geändert bzw. erweitert:

4 Anforderungen an die Bauart

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, di~

gemäß Prüfbericht Nr.
103 943 vom 25.09.1986
103 943 1. Nachtrag vom 01.03.1989 und
103 943 2. Nachtrag vom 05.02.1991
der Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden (Westf) ei
ner Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage
zur GGVE unterzogen worden sind.

7 KenDzeichnunc

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäBig ge-



fertigten Verpackungen sind dauerhaft und
sichtbar wie folgt zu kennzelchnen:

3Al/Y/180/ .•.•..•..••.•.• /O/BAM
(Herstellungs-
jahr. nur die
beiden letzten
Ziffern)

7777 - BL

gut

8

RIO/ADR/OA1/YI.8/250/ •..•••.•.• IOIBAH 7842 - KHV
(Herstellungs-
jahr, nur die
letzten beiden
Ziffern)

Auflagen über die Verweudun& der Verpackune

Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zulas-
sungsschein Nr. 7777/JAI vom 17.11.1986 und
I. Nachtrag zum Zulassungsschein Nr. 7777/JAl vom
13.06.1989 der Fa. Blechl./arenfabrik Limburg/Lahn.
6250 Limburg/Lahn I.

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart sp.rlp.nm~81g gp.
fertlgten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefahrllche Güter
verwendet werden. wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE solche Verpackungen zu
lässig sind.

Dieser Nachtrag wird im "Amts_ und Mitteilungsblatt der
Bundp.sanstalt für Haterialforschung und -prüfung.
Berlin" (155N 0340-7551) veröffentlicht.

8.2 Die Verpackungen dürfen
der Verpackungsgruppe 11
den.

für
oder

gef~hrliche Giit~r

111 verwendet wer-

Diesem Nachtrag liegt eine Rechtsmittelbelehrung bel.

4'150 Minden. 16.10.1991

8.3

8.4

Die Grenzdaten für den Inhalt durfen n1cht über
schritten werden.
Die Oichtj der Füllgüter darf
1.80 g/cm

3
(Verpackungsgruppe [I) bzl./.

2.00 g/cm (Verpackungsgruppe 111)
nicht überschreiten.

Der Gesamtüberdruck ld. h. Dampfdruck des Flil1gu
tes und Partialdruck von Luft oder sonstigen
inerten Gasen. vermindert um 100 kPa) bei 55 oe
darf 166 kPa nicht überschreiten.

Bundesbahn-Zentralamt
Hi nden (lies t f)

Deutsche
Bundesbahn

8.5 Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen
nach dieser Bauart muB nach den "Technischen
Richtlinien für die Uberwachung der Fertigung von
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter
(TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16. 1987. S. 562.
durchgeführt werden.

10.1 Die Bauart entspricht den in

2. Neufassung zum

Z U LAS S U N G S S eHE I N

Zulassungs-Nr. 7842/0AI

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung gefähr
licher Güter

10

Der in Nr. 2 genanntp. Ant.ragste ller muß nachwei.s
bar sicherstellen. daS alle Auflagen uber dit:!
Verwendung der Verpackung demj~nlgen, der die
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/hefullt. be
kannt sind.

Soustices

Rechtsgrundlagen

Verordnung über die innerstaatliche und
überschreitende Beförderung gefährlicher
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung
bahn - GGVE) vom 22.07.1985
(BGBI. I. S. 1560)

Antragsteller

Karl Huber Verpackungswerke GmbH & Co.
7110 öhringen

Benennung der Bauart

grenz
Güter

Eisen-

der Ordnung für die internationale Eisenhahnbe
förderung gefährlicher Güter (RIO)

dem Europäischen Ubereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter ~uf der
Straße (AOR-Ubereinkommenl

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen
zur Beförderung gefährlicher Güter.

10.2 Diese 2. Neufassung ersetzt die 1. Neufassung zum
Zulassungsschein Nr. 7842/0AI vom 28.11.1'390 der
Karl Huber Verpackungswerke GmbH & Co ..
7110 öhringen.

Feinstblechverpackung mit nichtabnehmbarem Deckel
10.3 Der Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehalten.

4

Fassungsraum: 1,08 bis 1,46 Liter

AoforderUD&en an die Bauart

Die Bauart muB den Baumustern entsprechen. die
gemä~ Prüfbericht Nr. \04 215 vom 01.12.1986.
I. Nachtrag zum Bericht 104 215 vom 14.04.1988
und 3. Nacht.rag zum Bericht 104 215 vom
12.06.1'191 der Bundesbahn-Versuchsanstalt. Minden
(Westf) einer Bauartprüfung nach dem Anhang V
der Anlage zur GGVE unterzogen worden sind.

Zulassung

Oie unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter
der Voraussetzung, daß dip. Anforderungen nach
Nr. 4 erfüllt ~erden. zugelassen.

10.4 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Material
forschung und -prüfung. Berlin" (ISSN 0340-7551)
veröffent.licht.

10.5 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittel
belehrung bei.

4'150 Minden. 28.10.1'191

6 FertiguD& von Verpackungen

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen
serienmä8ig gefertigt werden. Der Hersteller mu8
gewahrlelsten. daß bei den serienmäBig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgele:ten
Anforderungen erfüllt sind.

Kennzeichnung

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen:
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Bundesbahn-Zentralamt
Ni nden (Wes t f)

Deutsche
Bundesbahn

tes und Partialdruck von Luft
inerten Gasen, vermindert um 100
darf 166 kPa nicht überschreiten.

ade r
kPa)

sonstigen
bei 55 oe

2. Neufassung Zllm

Z U LAS S U N G ~ S eHE I N

Zulassungs-Nr. 784]/IAI

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung gefähr
licher Güter

Rechtsgrundlagen

8.5

10

Die Uberwachung der Fertigung von Verpackungen
nach dieser Bauart muß nach den "Technischen
Richtlinien für die Überwachung der Fertigung von
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter
(TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16. 1987, S. 5&2.
durchgeführt werden.

De[ 1n 'Ir. :! ~en.l.nnte Ant(;f<;st~ll~( muß fldchweis
har sicher::;tp.l1en. daß alle Auflagen üh~r die
V~rW~ndlJng rl~r Verpackung ~~:nj~n13en. d~r dip
V ~ r p a c k lJ n b f 1i ;( l~ to? f .:l h r ;.; 11 r. ~ 1 n:, P. t 7. t. . b f~ f Ü 1 1 t . be -
k.:lnnr. slnd.

Sonstiges

2

Verordnung uber die jnnerstaatliche und
überschreitende Beförderung gefährlicher
mit Eisenbahnen (Gefahrgutv~rordnung

bahn - GGVE) vom 22.07.1985
(BGBI. 1. S. 1560)

Antragsteller

Karl Huber Verpackungswerke GmbH & Ca.
lIlO öhringen

grenz
Gü te r

Elsen-

10.1 Die Ballart entspricht rten in

d~r Ordnung fur die int.ernat.Ionale E1Senb'lhnbe
förderung gefahrlicher Güter (RIDi

dem Europäischp.n Ubp.iP-lnkommen iibp.r lil~ Inter
nationale Befrirderung gefiht'lichl!{ ~Ilt.~r auf rtp.r
Str~Be (ADR-Obereinko~mp.n\

dem internationalen UbereiTlkommen des Seever
kehis (IHDG-Code)

Benennung der Bauart

Fassungsraum: 1.08 bis 1,46 Liter

Flaschen
Deckel

aus Weißblech mit nichtabnehmbarem

rten Empfehlungen der Vereinten Vationen iGNI
über die Beförderung ~efjh(licher 1;~lte(

f~stgelegt.en Prüiantorderungen für Verpdckllngen
zur BeförderuTlg gef4hrlicher Glitec.

4 Anforderungen an die Bauart

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die
gemäß Prüfbericht Nr. 104215 vom 01.12.1986.
1. Nachtrag zum Bericht 101. 215 vom 14.04.1988
und 3. Nachtrag zum Bericht 104 215 vom
12.06.1991 der Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden
(Westf) einer Bauartprüfung nach dem Anhang V
der Anlage zur CGVE unterzogen worden sind.

Zulassung

10.2 Diese 2. Neufassung ersetzt die 1. NelJ[assung ~lJm

Zulassungsschelfl Nr. i84J/IAl vom ~3.11.I·J90 d~"(

Karl Huber Verpackungswerke GmbH & Cl) ••

7110 Öhringen.

10.3 Der Widerrllf dieser Zulass1Jng bt~ibt vorbehalt.en.

10.4 Dieser Z1Jlassungssch~ln wird im "Amts- und Mi.t.
teilllngsblatt der Bundesanstalt fÜi Materlal
forschung und -prüfung, Berlin" I'ISSN 0140-7151)
veröffentlicht.

Die
der
Nr.

unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter
Vor~llss~tzung. daß die Anforderungen nach

4 erfüllt werden. zugelassen.

10.5 Diesem Zulassungsschein
belehrung bp.i.

liegt ~ine Rechtsmittel-

Fertigung von Verpackungen

Nach der zugelassenen Bauart dürfp.n Verpackungen
serienmä8ig g~fertigt werd~n. Der Hersteller muß
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertIg
ten Verpackungen die fur die Bauart festgelegten
Anforderungen erfüllt sind.

Kennzeichnung

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen:

4950 Kinden, 28.10.1991

8undesbahn-Zentralamt
Hinden (Wes t f)

Deutsche
Bundesbahn

IAI/X/250/ /D/BAM
(Herstellungs-
jahr. nur die
letzten beiden
Zilfern)

7843 - KHV

I. Nachtrag zum

8 Auflagen über die Verwendung der Verpackung

Z U LAS S U N G S S eHE I N

Zulassungs-Nr. 7894/4G

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter
verwendet \oIerden. wenn für 5i~ nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind.

Nr. 4. Nr. 7 und Nr. 3.] des Zulassungsscheines
wie folgt geändert bzw. erweitert:

4 Anforderungen an die Bauart

wird

Der Gesamtüberdruck (d. h. Dampfdruck des Füllgu-

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden.
Die Dicht5 der Füllgüter darf
1,20 g/cm] (Verpackungsgruppe I) bzw.
1.80 g/cm] (Verpackungsgruppe 11) bzw.
2.00 g/cm (Verpackungsgruppe 111)
nicht überschreiten.

8.2

8.]

8.4

480

Die Verpackungen dürfen
der Verpackungsgruppe I,
werden.

für gefährliche Güter
11 oder 111 verwendet

7

Die Bauart muß. den Baumustern entsprechen, die
gemäß Prüfbericht Nr. 104 259 vom 29.01.1987 der
Bundesbahn-Versuchsansta I t Minden (Wes t f) und
Prüfbericht Nr. 5504/90 vom 02.08.1990 der Well
pappe Ansbach. 8800 Ansbach einer Bauartprüfung
nach dem Anhang V der Anlage zur CGVE unterzogen
worden sind.

KeUDzeicbnUD&

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäBig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen:



(U '\ 4G/Y28/5/ •••••• , ••••••••••• • /D/8AM
~ (Herstellungs-

jahr. nur die
beiden letzten
Ziffern)

7894 - AN ßundesbahn-Zentralamt
Minden (Westf)

Deutsche
Bundesbahn

8. ) Die 8ruttomasse des Versandstlickes darf 28,4 kg
nicht überschreiten.

1. Neufassung zum

Z U LAS S U M G 5 S C H F. I N

ZulassuD&s-Nr. 7932/0A\

für die Bauart einer Verpackung zur ßeforderung gefähr
licher Güter

Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung mlt dem Zulas
sungsschein Nr. 7894/4G vom 30.01.1987 der Kunststoff
werk Draak GmbH, 2090 Winsen (Luhe),

Dieser Nachtrag wird im "Amts_ und Mittellungsblatt der
Bundesanstalt für Materialforschung und -prufung,
8erlin" 1I55N 0340-7551) veröffentlicht.

Diesem Nachtrag liegt eine Rechtsmittelb~lehrungbei.

4950 Mindeni 12.08.1991

~/

Rechtsgrundl&&en

Verordnung über die innerstaatliche und
überschreitende Beförderung gefährlicher
mit Eisenbahnen (Gefahrgutvernrdnung
bahn - GGVE) vom 22.07.1985
(8G81. I. 5. 1560)

2 ADtra&steller

grenz
Güter

F.isen-

ßundesbahn-Zentralamt
Minden (Westfl

Deutsche
Bundesbahn

Blechwarenfabrik Gustav Gruss GmbH & Co.
4010 Hilden

Benennung der Bauart

Feinstblechverpackung mit nichtabnehmbarem Deckel

1. Nachtrag zur

2. NeufasSUD& zum

Z U L A 5 5 U N G 5 5 C H R I N

Zulassungs-Nr, 7927/IHI

Nr. dp.s Zulassungsscheinp.s Vrlird wie folgt geändert
bzw. p.fweltert:

4

Fassungsraum: 2,8 1 bis 5,6

Anforderungen an die Bauart

Die Bauart mua den Baumustern entsprechen. die
gemä8 Prüfbericht Nr. 104 576 vom 17.03.1987,
1. Nachtrag zum Prüfbericht Nr. 104 576 vom
06.04.1989 und 2. Nachtrag zum Prlifbericht
Nr. 104 576 vom 30.10.1990 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Minden (Westf) einer Bauartprüfung
nach dem Anhang V der Anlage zur GGVE unterzogen
worden sind.

4 Anforderungen an die Bauart

Die Bauart muß, dp.n ßaumustp.rn entsprechen. die
gemäß Prüfberlcht Nr.
10. 192 vom 30.03.1987
104 392 I. Nachtrag vom 05.06.1987
104 392 ~. Nachtrag vom 09,02.1983
104.192 J. Nachtrag vom 14.11.1988
1043925. Nachtrag vom 30.01.1989
109 \72 vom .11.\0.1990 und
110 190 vom 21.08.1991

der Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden (Westf) ei
ner Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage
zur GGVE unterzogen worden sind.

5

6

ZulasSUßl;

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter
der Voraussetzung, daa die Anforderungen nach
Nr. 4 erfüllt werden. zugelassen.

Fertigung von Verpackungen

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten
Anforderungen erfüllt sind.

KenDze.ichnung

Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zulas
sungsscheio Nr. 7927/1HI 2. Neufassung vom 05.12.1990
der Fa. 5chütz-Werke GmbH 6. Co. KG. 5418 Selters.

Dieser Nachtrag wird im "Amts- und Mitteilungsblatt der
Bundesanstalt für Malerialforschung und -prüfung.
Berlio" (I55N 0340-7551) veröffentlicht.

D1esem N~chtrag zum Zulassungsschein liegt eine Rechts
mittelbelehr\lng bei.

4950 Minden, 03.09. IJ91 8

8. I

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäBig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen:

RID/ADR/OAI/Y/IOO/ /D/8AM 79.12 - G
IHerstellungs-
jahr. nur die
letzten beiden
Ziffern)

AUflacen über die Verwendung der Verpackung

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter
verwendet werden. wenn für sie nach den Vor
schriften der GGV5/GGVR solche Verpackungen zu
lässig sind.

8.2 Die Verpackungen dürfen
der Verpackungsgruppe 11
den.

für gefährliche Güter
oder 111 verwendet wer-

8.3 Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden.
Die Dichts der Füllgüter darf
1,20 g/cm

3
(Verpackungsgruppe 11) bzw.

1.80 g/cm (Verpackungsgruppe 111)
nicht überschreiten.

8.4 Der Gesamtüberdruck (d. h. Dampfdruck des Füllgu
tes und Partialdruck von Luft oder sonstig~n
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10 Sonstir:,es

10.1 Die Bauart entspricht den in

der Ordnung für dip- internationale Eisenbahnbe
förderung gef~hrlicher GUter (RID)

ZulassuDr:,

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen
serlenmäBig gefertigt \Jerden. Der Hersteller muB
gewährleisten. daS bei den serienmäSig gefertig
ten Verpackungen dIe für die Bauart festgelegten
Anforderungen erfüllt sind.

Kennzeichnung

Fertigung von Verpackunten

Die unter Nr. ) beschrIebene Bauart wird unter
der Voraussetzung. daß die Anforderungen nach
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen.

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die
gem~ß Prufbericht Nr. 104576 vom 17.03.1987 und
2. Nachtrag zum Prüfbericht Nr. 104 576 vom
30.10.1990 der Bundesbahn-Versuchsanstalt Hinden
(Westf) einer Bauartprüfung nach dem Anhang V
der Anlage zur GGVE unterzogen worden sind.

6

inerten Gasen, vermindert um 100 kPa) bei SS U c
darf 66 kPa nicht uberschreiten.

Op.r in Nr. 2 genannte Antragsteller muB nachw~is

bar sicherstellen. daS alle Auflagen übp-r die
Verwendung der Verpackung demjenigen. der die
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befullt. be
kannt sind.

Die Uberwachung der Fertigung von Verpackungen
nach dieser Bauart mua nach den "Technischen
Richtlinien für die Uberwachung der Fertigung von
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter
(TRV 001)" - Verkehrsblatt fleft 16. 1987. S. 562.
durchgeführt werden.

8.5

dem Europäischen übereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der
Straße (ADR-Ubereinkommen)

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungp.n sind dauerhaft und gut
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen:

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen
zur Beförderung gefährlicher Güter.

10.2 Der Wtderruf dieser Zulassllng bleibt vorbehalten.

I lJ '\ ) 3AI/Y/100/ /DfBAM 7933 - G
_'" n (Herstellungs-

-" jahr. nur die
letzten beiden
Ziffern)

10.4 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt fiir Material
forschung und -prUfung. Berlin" (ISSN 0340-7551)
veröffentlicht.

10.3 Diese Neufassung ersetzt den Zulassungsschein
Nr. 7932/0Al vom 26.03.1987 und den 1. Nachtrag
zum Zulassungsschein Nr. 7932/0Al vom 24.07.1989
der Blechwarenfabrik Gustav Gruss GmbH & Co.,
4010 HUden.

10.5 Diesem Zulassungsschein
belehrung bei.

liegt eine Rechtsmittel-

8

8.1

8.2

Auflagen über die VerwenduD~ der Verpackun~

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäSig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Guter
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind.

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter
der Verpackungsgruppe 11 oder III verwendet
werden.

). Neufassung zum

4950 Kinden, 24.07.1991

ßundesbahn-Zentralamt
Mi nden (lies t f)

Deutsche
Bundesbahn

8.3

8.4

8.5

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht uber
schritten werden.
Die Dicht~ der FUllguter darf
1.20 g/cm

3
(Verpackungsgruppe 10 bzw.

1,80 g/cm (Verpackungsgruppe 111)
nicht überschreiten.

Der GesamtUberdruck (d. h. Dampfdruck des Füllgu
tes und Partialdruck von Luft oder sonstIgen
inerten Gasen, vermindert um 100 kPa) bei 55 °c
darf 66 kPa nicht überschreiten.

Die überwachung der Fertigung von Verpackungen
nach dieser Bauart muß nach den "Technischen
Richtlinien für die Überwachung der Fertigung von
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter
(TRV 001l" - Verkehrsblatt fleft 16. 1987, S. 562.
durchgeführt werden.

Z U LAS S U N G S S eHE 1 N

Zulassun~s-Nr. 7933/JAl

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung gefähr
licher Güter

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller mua nachw~is

bar sicherstellen. daB alle Auflagen über dIe
Verwendung der Verpackung demjenigen. der dIP.

Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
kannt sind.

10 Sonstiges

Rechtsr:rundlacen

Verordnung ÜbeT die innerstaatl.iche und
überschreitende Beförderung gefährlicher
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung
bahn - GGVE) vom 22.07.1985
( BGB 1. I, S. 1560)

grenz
Güter

Eisen-

10.1 Die Bauart entspricht den in

der Ordnung für die internationale ~isenbahnbe

förderung gef~hrlicher Güter (RIO)

dem Europäischen Ubereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der
Straße (ADR-Ubereinkommen)

J

Antrar:steller

8lechwarenfabrik Gustav Gruss GmbH & Co.
4010 flUden

BenennuDg der Bauart

dem internationalen Ubereinkommen des Seever
kehrs (IMOG-Code)

den empfehlungen der Vereinten Nationen (UN)

über die Beförderung gefährlicher Güter

Kanister
Deckel

aus Weißblech mit nichtabnehmbarem
festgelegten Prüf anforderungen für Verpackungen
zur Beförderung gefährlicher Güter.

Fassungsraum: 2,8 I bis 5,6 10.2 Der Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehalten.

4 AnforderuDgen an die Bauart 10.3 Diese Neufassung ersetzt den Zulassungsschein
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Nr. 7933/3AI vom 26.03.1987 der Blechwarenfabrik
Gustav Gruss GmbH & Co •• 4010 Hilden.

10.4 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Haterial
forschung und -prüfung. Berlin" <rSSN 0340-7551)
veröffentlicht.

10.S Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittel
belehrung bei.

4950 Minden, 26.07.1991

über die regelmäei& durchgefÜhrten Prüfungen zur
jederzeitigen Einsicht mindestens fünf Jahre auf
zubewahren.

KennzeichDUD&

Oie nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten IBC sind dauerhaft und gut lesbar Wl.e

folgt zu kennzeichnen:

1'~·'3IHI/Y/••••.•.•.....• /D/BAM 7966 WERIT/4000/
\V Datum der

Herstellung
(Monat und
Jahr, jeweils
die letzten
beiden Ziffern)

ZULASSUlIGSSCHEIN

Zulassun&s-Hr. 7966/11HI

1. ReufasSUD& zum

Buodesbahn-lentralamt
Minden (Westf)

Deutsche
Bundesbahn

1020/ 94
Eigenmas
se 94 kg
für 1 BC
mit Holz
palette,
106 kg
für I BC
mit
Stahl
palette

/1992/100 kPa/ .
Bruttonöchst- Datum der letzten
masse 1992 kg Dichtheitsprüfung
für IBC mit bzw. Inspektion
Holzpalette (Monat und Jahr,
2004 kg für jeweils die letzten
IBC mit beiden Ziffern)
Stahlpalette

für die Bauart eines starren Kunststoff-GroSpackmittels
(IBC) zur Beförderung gefährlicher Güter

Recht.sgrundlagen

Eisenbahn-Gefahrgutausnahmeverordnung vom 16. Au
gust 19B5 (BGBl. I, S. 1651) zuletzt geändert
durch die Sechste Verordnung zur Änderung von Ge
fahrgutausnahmeverordnungen vom 16. April 1991
(BGB!. I, S 905)
- Ausnahme Nr. E 15 -

8

8. I

8.2

Aufla~eD über die VerweDduD~ der IBC

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten IBe dürfen für gefährliche Güter verwendet
werden~ wenn für sie nach den Vorschriften der
GGVS/GGVE/GGVSee solche Großpackmittel (IBC) zu
lässig sind.

Die IBC dürfen für gefährliche Güter der Ver
packungsgruppe 11 oder rII verwendet werden.

2 Antra&steller

Werit Kunststoffwerke,
5230 Altenkirchen/Westerwald

Benennung der Bauart

8.3 Grenzdaten für den Inhalt

Die Dichte der Füllgüter. die den Prüffüllgütern
(Standardflüssigkeiten) bezüglich der chemischen
Verträglichkeit zugeordnet werden können. darf
die in folgender Tabelle aufgeführten Dichten der
Prüffüllgüter nicht überschreiten

Starres Kunststoff-Großpackmittel (IBC)

Fassungsvermögen: 1020 Liter

Prüffüllgüter
(Standardflüssigkeiten)

Dichte in g/cm
3

für
Stoffe der Verpackungs
gruppe 11 und 111

4 Anforderungen an die Bauart Wasser 1,90

6

Die Bauart mu8 den Baumustern entsprechen. die
gemäß den nachfolgenden Prüfberichten der Bundes
bahn-Versuchsanstalt Kinden (Westf) einer Bauart
prüfung nach den "Technischen Richtlinien für
Bau~ Ausrüstung~ Prüfung, Zulassung~ Kennzeich
nung und Verwendung von Großpackmitteln (lBC) und
Kombinations-Großpackmittel (rBC) mit Kunst-
stoff-Innengefäßen - TR IBC K 001 - (VKBl.
Heft 4. 1990, Nr. 39) unterzogen worden sind:

103 823 vom 04.05.1987
103 823 2. Nachtrag vom 22.10.1987
103 823 3. Nachtrag vom 28.06.1989
103 823 4. Nachtrag vom 02.09.1991

Abweichend von den genannten Berichten müssen Bo
denauslaufventile entsprechend den Zeichnungen
5030/22,3.85b und 5030/2I.2.8Sf der Fa. Werit
Kunststoffwerke. 5230 Altenkirchen, die die Be
stimmungen in Rn 1601 (8) GGVE erfüllen, verwen
det werden.

Zulassung

Die unter Nr. 3 benannte Bauart wird unter der
Voraussetzung~ daß die Anforderungen nach Nr. 4
erfüllt sind, zugelassen.

Fertigung von starren Kunststoff-Groapackmitteln

Nach der zugelassenen Bauart dürfen IRC serien
mäßig gefertigt werden. Der Hersteller muB ge
währleisten~ da8 bei den serienmäßig gefertigten
IBC die für die Bauart festgelegten Anforderun
gen erfüllt sind.

Bis zur endgültigen Festlegung fertigungsüberwa
chender Maßnahmen ist das voliegende Qualitätssi
cherungs_p.rograrn_m .. einzuhalten und die Protokolle

8.4

8.5

8.6

Der gemessene Gesamtüberdruck in dem Großpackmit
tel <rBC) (d. h. Dampfdruck des Füllgutes plus
Partialdruck evtl. vorhandener Gase, vermindert
um 100 kPa) bei 55 'C auf der Grundlage des maxi
malen Füllungsgrades und einer Fülltemperatur von
15 'C darf

66 kPa nicht überschreiten.

Wahlweise darf der Dampfdruck bei 50 'C bzw. bei
55 'C auch entsprechend Rn 1500 (11) b) und c)
GGVE berechnet werden.

Die Werkstoffe dieser Bauart dürfen durch die
Füllgüter nicht stärker geschädigt werden, als
durch folgende Prüffüllgüter:

Wasser
als Standardflüssigkeit gem. If)
der Beilage zum Anhang V/GGVE.

Der Nachweis zur Feststellung der chemischen Ver
träglichkeit mue nach dem anerkannten Stand von
Wissenschaft und Technik geführt werden können.

Ab. 01.01.1993 müssen die nach der zugelassenen
Bauart serienmä8ig gefertigten und nach Nr. 7 ge
kennzeichneten IBC mit einer Druckausgleichs
einrichtung oder anderen geeigneten Konstruk
tionseinrichtung zur Abgabe von Dämpfen ausgerü
stet sein. Diese Einrichtung muß zugelassen sein.

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muS nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die
Verwendung der IBC demjenigen, der die lBC für
Gefahrgut einsetzt/befüllt bekannt sind.
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10.2 Der Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehalten.

10.) Dieser Zulassungsschein wird im tlAmts- und H'it
teilungsblatt der Bundesanstalt für Material
forschung und -prüfung. Berlin" (ISSN 0340-7551)
veröffentlicht.

10

10. I

SODstices

Die Bauart entspricht den in den
Vereinigten Nationen (UN) über
gefährlicher Güter festgelegten
gen für Großpackmittel (IBC).

Empfehlungen der
die Beförderung
Prüfanforderun-

7

Nach der zugelassenen Bauart dürfen IBe serien
mäBig gefertigt werden. Der Hersteller muS ge
währleisten, daB bei den serienmäßig gefertigten
IBC die für die Bauart festgelegten Anforderun
gen erfüllt sind.

Bis zur endgültigen Festlegung fertigungsuber
wachender HaBnahmen ist das voliegende Qualitats
sicherungsprogramm einzuhalten und die Protokol
le liber die regelmäSig durchgeführten Prüfungen
zur jederzeitigen Einsicht mindestens fünf Jahre
aufzubewahren.

KenDzeichnung

lO.4 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittel
belehrung bei.

Die nach der zugelassenen Bauart serienmaBig ge
fertigten IBC sind dauerhaft und gut lesbar WIe

folgt zu kennzeichnen:

Z U LAS S U N G S S C HEl R

4950 Kinden, 09.09.1991

1. NeufassuD~ zum

1020/ 83 /
~igenmas

se 83 kg
fü r I BC
mit Holz
palette,
104 kg
fü r I BC
mit
Stahl
palette

7~68 WERIT/4000/

1646 /100 kPa/ ..
Bruttohöchst- Datum der letzten
masse 1646 kg Dichtheitsprüfung
für IBC mit bzw. Inspektion
Holzpalette (Monat und Jahr.
1667 kg für jeweils die letzten
IBC mit beiden Ziffern)
Stahlpalette

3 I HI 1Y/ •••••••••••••• /0/ BAM
Datum der
Herstellung
(Monat und
Jahr, jeweils
die letzten
beiden Ziffern)

CD

Deutsche
Bundesbahn

/

~
Bundesbahn-Zentralamt
Kinden (Wes t f)

Zulassungs-Sr. 7968/3181
8 Aufla~eD über die Verwendung der IBC

Rechtsgrundlagen

für die Bauart eines starren Kunststoff-Großpackmittels
(IBC) zur Beförderung gefährlicher Güter

2

Eisenbahn-Gefahrgutausnahmeverordnung vom 16. Au
gust 1985 (BGBI. I, S.165l) zuletzt geändert
durch die Sechste Verordnung zur Änderung von Ge
fahrgutausnahmeverordnungen vom 16. April 1991
(BGBI. I. S 905)
- Ausnahme Nr. E 15 -

Antragsteller

Werit Kunststoffwerke,
5230 Altenkirchen/Westerwald

8. I

8.2

8.3

Die nach der zugelassenen Bauart serienmä~ig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten IBC dürfen für gefährliche Güter verwendet
werden, wenn für sie nach den Vorschriften der
GGVS/GGVE/GGVSee solche Großpackmittel (IBC) zu
lässig sind.

Die IBC dürfen fKr gefährliche Güter der Ver
packungsgruppe Ir oder 111 verwendet werden.

Grenzdaten für den Inhalt

Die Dichte der Füllgüter, die den Prüffüllgütern
(Standardflüssigkeiten) bezüglich der chemischen
Verträglichkeit zugeordnet werden können. darf
die in folgender Tabelle aufgefÜhrten Dichten der
Prüffüllgüter nicht überschreiten

3 8eDeDDUD& der Bauart

Starres Kunststoff-Großpackmittel (IBC)

Prüffüllgüter
(Standardflüssigkeiten)

Dichte in g/cm 3 für
Stoffe der Verpackungs
gruppe 11 und 111

Fassungsvermögen: 840 Liter Wasser 1.90

4 ADforderUDcen an die Bauart

Die Bauart mull den Baumustern entsprechen, die
gemä$ den nachfolgenden PrKfberichten der Bundes
bahn-Versuchsanstalt Minden (Westf) einer Bauart
prüfung nach den "Technischen Richtlinien für
Bau, Ausrüstung, Prüfung, Zulassung, Kennzeich
nung und Verwendung von Gro$packmitteln (IBC) und
Kombinations-Gro$packmittel (IBC) mit Kunst
stoff-Innengefä$en - TR IBC K 001 - (VKBI.
Heft 4. 1990, Nr. 39) unterzogen worden sind:

8.4 Der gemessene Gesamtüberdruck in dem GroBpackmit
tel (IBC) (d. h. Dampfdruck des Füllgutes plus
Partialdruck evtl. vorhandener Gase, vermindert
um 100 kPa) bei 55 'C auf der Grundlage des maxi
malen FÜllungsgrades und einer Fiilltemperatur von
15 ·e darf

66 kPa nicht überschreiten.

Wahlweise darf der Dampfdruck bei 50 'c bzw. bei
55 ·C auch entsprechend Rn 1500 (11) b) und c)
GGVE berechnet werden.

5

103 823 I. Nachtrag vom 25.05.1987
l03 823 3. Nachtrag vnm 28.06.1989
103 823 4. Nachtrag vom 02.09.1991

Abweichend von den genannten Berichten müssen 80
denauslaufventile entsprechend den Zeichnungen
5030/22.3.85b und 5030/21.2.8Sf der Fa. Werit
Kunststoffwerke. 5230 Altenkirchen. die die Be
stimmungen in Rn 1601 (8) GGVE erfüllen. verwen
det werden.

ZulassuDC

8.5 Die Werkstoffe dieser Bauart dürfen durch die
Füllgüter nicht stärker geschädigt werden. als
durch folgende PrKffKllgKter:

Wasser
als Standardflüssigkeit gem. Ifl
der Beilage zum Anhang V/GGVE.

Der Nachweis zur Feststellung der chemischen Ver
träglichkeit mull nach dem anerkannten Stand von
Wissenschaft und Technik geführt werden können.

6

Die unter Nr. 3 benannte Bauart wird unter der
Voraussetzung, da~ die Anforderungen nach Nr. 4
erfüllt sind, zugelassen.

rertiCDD& von starren KUDststoff-Gro'packmitteln

8.6 Ab. 01.01.1993 mKssen die nach der zugelassenen
Bauart serienmäßig gefertigten und nach Nr. 7 ge
kennzeichneten IBe mit einer Druckausgleichsein
richtung oder anderen geeigneten Konstruktions-
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einrichtung zur Abgabe von Dämpfen ausgerüstet
sein. Diese Einrichtung muS zugelassen sein.

8undesbahn-lentralamt
Mi IIden (Wes t f)

Deutsche
Bundesbahn

9 Der in Nr. 2 genannte Antragsteller mu6 nachweis
bar sicherstellen. daS alle Auflagen über die
Verwendung der IBC demjenigen. der die IBC für
Gefahrgut einsetzt/befüllt bekannt sind.

10 Sonstiges

S. Nachtrag zu.

Z U LAS S U N G S 5 C HEl N

Der Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehalten.

10. I

10.2

Die Bauart entspricht den in den
Vereinigten Nationen (UN) über
gefährlicher Güter festgelegten
gen für GroSpackmittel (IBCl.

Empfehlungen der
die Beförderung
Prüfanforderun-

Nr.
bz"'.

Zulassungs-Nr. 810016HG2

4 des Zulassungsscheines wird wie
erweitert:

folgt geändert

10.4 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittel
belehrung bei.

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Material
forschung und -prüfung, Berlin" (I55N 0340-7551)
veröffentlicht.

4950 Kinden, 09.09.1991

8undesbahn-Zentralamt
Kinden (Westf)

Deutsche
Bundesbahn

4 Anforderungen an die Bauart

Die Bauart muß den Baumustp.rn entsprechen, die
gemäß Prüfbericht Nr.
104 933 vom 26.10.1987.
104 933 I. Nachtrag vom 00.04.1989.
104933 2. Nachtrag vom 30.0;.1990.
106415 5. Nachtrag vom 14.0'1.1990,
106415 6. Nachtrag vom 17.12.1990 und
106415 7. Nachtrag vom 18.01.1991
der Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden (Westf) ei
ner Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage
zur GGVE unterzogen worden sind.

Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zu las
sungsschein 8100/6HG2 vom 27.l0.1987, 8100/6HG2
1. Nachtrag vom 24.02.1989. 8100/6HG2 2. Nachtrag vom
27.04.1989,8100/6HG2 1. Nachtrag vom 12.12.1990 und
8100/6HG2 4. Nachtrag vom 12.02.1~91 der Fa.
Dr.-lng. Frohn GmbH. 8000 München 90.

1. Nach t ral!: zum

Z U LAS S U N G S S C R EIN

Zulassungs-Nr. 8014/4G

Nr. 4 und Nr. 7 des Zul.assungsscheines wird wie folgt
geändert bzw. erweitert:

Dieser Nachtrag wird im "Amts- und Mitteilungsblatt der
Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung,
Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht.

Diesem Nachtrag zum Zulassungsschein liegt eine Rechts
mittelbelehrung bei.

4950 Minden, 30.08.1991

4 Anforderungen an die Bauart

Die Bauart muB den Baumustern entsprechen. die
gemäS Prüfbericht Nr. 104 844 vom 22.06.1987 der
Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden (Westf) einer
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur
GGVE unterzogen worden sind.

Abweichend vom genannten Prüfbericht dürfen die
Verpackungen mit folgenden Außenabmessungen ge
fertigt werden:

8undesbahn-Zentralamt
Kinden (Westf)

Deutsche
Bundesbahn

L = 77 cm = 38 cm H = 28 cm 1. Netltassung zum

Die Innenverpackung darf in Flachschrumpffolie
eingeschrupft werden.

7 KennzeichnUD&

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen:

Z U LAS S U N G S S C HEl N

Zulassungs-Nr. 81 1~/)Hl

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung gefähr
licher Güter

Diesem Nachtrag liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei.

Dieser Nachtrag wird im "Amts- und Mitteilungsblatt der
Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung,
Berlin" (IS5N 0340-7551 1 veröffentlicht.

4G/Y37/5/ •••••••••••••••.•• /D/BAM
(Herstellungs-
jahr. nur die
beiden letzten
Ziffern)

Dieser Nachtrag gilt nur in
sungsschein Nr. 8014/4G vom
6100 Darmstadt.

Verbindung
08.09.1987

8014 - AN

mit dem Zulas
der Wella AG.

Rechtsgrun41~gan

Verordnung über die innerstaat I iche und grenz
überschreitend~ ßeförderung g~fährlicher Güter
mlt EisenbahOftQ (Gefahrgutverordnung Eisenbahn
- GGVEl vom 22.07,1985
(BGBI. [. 8, 1)60)

Antragsteller

Kunststoffwerk ßraa~ GmbH
Moor",eg 1 - 15
2090 Winsen (Luhe)

BenenOUD$ der Baq~rt

Nennvolumen; 10 L.iter

Anforderun&en an die Bauart

4950 Kinden, 23.08.1991

I

~. 4

Kanister
Deckel

aus Kunststoff mit nichtabnehmbarem

485



Die Bauart muB den Baumll,c;t~rn entsprechen. die
gemäB Prüfbericht Nr.
104159 vom 15.09.1987.
lOS 999 1. Nachtrag vom 17.05.1988.
104 159 I. Nachtrag vom 29.01.1991 und
104 159 2. Nachtrag vom 20.02.1991
d~r Bllnd~sbahn-VersuchsanstaltHinden (Westf) ei
np.f BauartprLiEung nach dem Anhang V der Anlage
zur GGVE lJnterzogen worden sind.

Salpetersäure S5 % als Standardflüssigkeit gern.
Iel der Beilage zum Anh. VIGGVE,

Wasser als Standardf lüssigkeit gern. If) der Bei
lage zum Anh. VIGGVE.

Der Nachweis zur Feststellung der chemischen Ver
träglichkeit muß nach dp.m anerkannten Stand von
Wissenschaft und Technik geführt werden können.

Zu lassung

nie unter Nr. 1 bp.schri~ben~ Bauart w1rd
der Vorauss~tzung, daß die AnforderlJngen
Nr. 4 erfiittt werden. zugelassen.

Fertigung von Verpackungen

unt.er
nach

10

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alte Auflagen über die
Ver~endung der Verpackung demjenigen, der die
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/be füllt be
kannt sind.

SORS t iges

Nach d~r zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen
sf!:clenmäßlg gefertigt werden. Der Herstellp.( muB
gewährleisten, daß bel den serienmäßtg gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgp.legten
AnforderlJngen erfüllt sind.

Kennzeichnung

Die nach der zugetassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut
sichtbar ~ie folgt zu kennzeichnen:

~)HIIXI .312501 ID/BAM 3119 - KWD
~ . (Herstellungs-

datum nach
Rn 15 I 2 (1) e)

der Anl. zur GGVE:I

8 Auflagen über die V~rwendung der VerpackuDg

10.1 Die Bauart entspricht den in

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RID)

dem Europäischen Übereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf rter
StraBe (ADR-Ubereinkommen)

dem internationalen übereinkommen des Seevp.r
kehrs (IMDG-CodeJ

den Empfehtungen der Vereinten Nationen (UN)
über die Beförderung gefährliche·r Güter

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen
zur Beförderung gefährlicher Güter.

10.2 Der Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehalten.

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für g~[ährliche Güter
vef\07endet werden. wenn für sie nach lip.n Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind.

10.) Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Material
forschung und -prüfung, Berlln" (ISSN 0)40-7551)
veröffentlicht.

10.4 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittel
belehrung bei.

Di.e Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
SChritten werden.
Die Dichte der F'üllgüter, die den Prüffiillgütern
bezüglich der chemischen Verträglichkeit zugP.
ordnet werden können. darf di~ in folgender
Tabe t le auf ge fUhrt en Dich t en de r P rü f EU l. 1gii te r
nicht überschreiten.

3.2

3. )

Die Verpackungen dürfen
der Verpackungsgruppe I.
werden.

für gefährliche Güter
Ir oder I1[ verwendet

4~SO Minden, 02.09.1991

I

~~f
Prüffiill
gut.

Dichte in g/cm 3 für Stoffe
der Verpackungsgruppe

I 11 111

Bundesbahn-Zentralamt
Minden (I/es~f)

Deutsche
Bundesbahn

Wasser
Salpetersällre 55 %

I • ) 3 1.34
1.) 4

1.34
I. 34

.'3.4 Der gemessene Gesamtüherdru<.k in der Verpa.ckung
(d. h. Dampfdruck des Füllgutes plus Partialdruck
evtl. vorhandener Gase. vermindert um 100 kPa)
bei ), ·C auf der Grundlage des maximalen Fül
lungsgrades und einer Flilltemperatur von 15 "C
darf

1. Nachtrag. zur

1. Neufassung zum

Z U LAS S U N G S S C HEl N

1h6 kPa bei
Wasser und
I)) kPa bei
Salpetersäure

Zuordnung

Zuordnung
55 %

zur

zur

Standardfllissigkeit

Standardflüssigkeit Nr.
bzw.

Zulassungs-Nr. 8122/lAI

4 des Zulassungsscheines wird wie
erweitert:

folgt geändert

nicht überschreiten.

3.) Entfällt 4 Anforderungen an die Bauart

8.6

8.7

8.8
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Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen
nach dieser Bauart muS nach den "Technischen
Richtlinien für die überwachung der Fertigung von
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter
(TRV DOll" - Verkehrsblatt Heft 16,1987, S. 562.
durchgeführt werden.

Bei Stoffen mit einem Flammpunkt von höchstens
35 oe muß sichergestellt sein, daß bei betriebs
mäSigen V~rgä.ngen keine Gefahren durch elektro
statische Aufladung der GefäBe entstehen können.

Die Werkstoffe dieser Verpackungsbauart dürfen
durch die Füllgüter nicht stärker geschädigt wer
den. als durch folgende Prüfflillgüter:

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen. die
gemäB Prüfbericht .Nr. lOS 439 vorn 06.11.1987 und
lOS 439 I. Nachtrag vom 19.06.1990 der Bundes
bahn-Versuchsanstalt Minden (Westf) einer Bauart
prüfung nach dem Anhang V der Anlage zur GGVE un
terzogen worden sind.

Abweichend von den genannten Berichten dürfen die
Verpackungen aus den austenitischen Stählen
J .4571 und 1.4401 gefertigt ",erden.

Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit der 1. Neu-
fassung zum Zulassungsschein Nr. 8122/IAI vom
04.06.1991 der Thielmann-Container Systeme GmbH,
6340 Dillenburg.



Dieser Nachtrag wird im "Amts- uhd MitteIlungsblatt der
Bundesanstalt für Haterialforschung und -prüfung.
Berlin" (ISSN 0]40-7551) veröffentlicht.

Diesem Nachtrag liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei.

49')0 Kinden, 05.09.1991

bahn - GGVE) vom 22.07.1985
(BGB], I, S. 1560)

Antragsteller

Huhr & Söhne
5952 Altendorn

BeDenDun~ der Bauart

FaB aus Stahlblech mit abnehmbarem Deckel

Fassungsraum: 34 bis 60 Liter

1. Neufassung zum

2. Nachtrag lur

811nrtp.sbahn-Zen t ra L"lll.t

Minden (Westf)
Deutsche
Bundesbahn

Anforderungen an die Bauart

Oie Bauart muP den Baumustern entsprechen~ diF!
gemäB Prüfbericht Nr. 103 624 vom 25.00.1980.
1. Nachtrag zum Prüfbericht Nr. 103 624 vom
15,09.1987 und 2, Nacht<ag zum Prtifbericht
10] 624 vom 26.09.1990 der Bundesbahn-Versuchsan
stalt Hinden (Westf) einer Bauartprüfung nach
dem Anhang V der Anlage zur GGVE unterzogen wor
den sind.

Z U LAS S U N G S S eHR I N
ZulassußS

Zulassun~s-Nr. 8122/1AI
Die
der
Nr.

unter NT. ) beschriebene Bauart wird unter
Voraussetzung, daß die Anforderungen nach

4 erfüllt werden. zugelassen.

Nr. 4 des Zulassungssch~ines wird wie folgt geändert
bzw. erweItert:

Fertigung von Verpackungen

Kennzeichnung

Die nach der zugelassenen Bauart sp.rienmäPig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut
sichtbar wie folgt zu kennzeIchnen:

N'1ch der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen
serlenmäßig gef~rtigt werden. Der Hersteller mnP
gewährleisten. daß bei den serienmäßIg gefert.Ig
ten Verpackungen die für die B'luart festgelegten
Anforderungen erfiitlt s10d.

4 Anforderungen an die Bauart

Die Bauart muS den Baumustern entsprechen. die
gemäB Prüfbericht Nr. lOS 4J9 vom 00.11,1987 und
1054J9 ], Nachtrag vom 19.00.1990 der Bundes
bahn-Versuchsanstalt Minden (Westfl einer Bauart
prüfung nach dem Anhang V der Anlage zur GGVE un
terzogen worden sind.

AbweIchend von dem genannten Bericht dürfen die
Verpackungen aus d~n austenitischen Stählen
1.4571, 1.4401 und mit einem Fittings/VerschluB
entsprechend der Z.-Nr.: 4.7.2088.4 vom
03.0R.1Q91 der Thielmann Container Systeme GmbH
gefertigt werden.

1A2/ Y/ 100/ .•••..•....•..•..• /01 BAM
(Herstellungs-
datum nach
Rn 1512 (1) e
der Anl. zur GGVE)

8128-M+$

Dieser Nachtrag gilt nur in VerbIndung mit der 1. Neu
fassung zum Zulassungsschein Nr. 3122/11\1 vom
04.06.1991 und dem I, Nachtrag zur 1. Neufassung zum
Zulassungsschein Nr. 8122/1AI vom 05.09.1991 der
Thielmann Container Systeme GmbH, 6340 Dillenburg.

Dieser Nachtrag wird im "Amts- und Mitteilungsblatt der
Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung~

Berlin" IISSN 0340-7551) veröffentlicht.

Diesem Nachtrag liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei.

3.1

8.2

Auflagen über die Verwendung der Verpackung

Di.e nach der zugelassenen Bauart serienmäßt b ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind.

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter
d~r Verpackungsgruppe 11 oder 111 verwendet
werden.

4950 Hiudeu. 25,10,199\ 8.3 Die Grenzdaten für den Inhalt
schritten werden.
Die Dicht5 der FÜllgüter darf
1,20 g/cm] (Verpackungsgruppe
1,80 g/cm (Verpackungsgruppe
nicht überschreiten.

dürfen nicht über-

III bzw.
IIIl

8undesbahn-ZentraLamt
Kinden (Westfl

Deutsche
Bundesbahn

8.4 D~r Gesamtüberdruck (d. h. Dampfdruck des Füllgu
tes und Partialdruck von Luft oder sonstigen
inerten Gasen, vermindert um laD kPa) bei 55 ·C
d~rf 60 kPa nicht uberschreiten.

1. Neufassung zum

Z U LAS S U N G S S eHE I N

Zulassuu~s-Nr. 8128/1A2

für die Bauart einer Verpackung, zur Beförderung gefähr
licher Güter

8.5

10

Die Uberwachung der Fertigung von Verpackungen
nach dieser Bauart muS nach den "Technischen
~tchtlinien für die Uberwachung der Fertigung von
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter
(TRV DOll" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562,
durchgeführt werden.

Der in ~r. 2 ~ellanllt~ ~ntr~~s[@ller nuB llachw~l:;

h-'lr 5ichp.'(st~11p.n. naB alle ;\uil.'lgen iiher (li":'
Verwendung dF?f VI-?rp'ic..:kllng 'Ie:nj~nigf!n. def r1i~

V~rp.lckung für G~f-ihr~llr, ~ln,~~t7.t/l)~füllt. h~

kannt sinu.

ljpnstiges

Rechtsgrundlagen

Verordnung über
überschreitende
mit Eisenbahnen

die innerstaatliche und
Beförderung gefährlicher

(Gefahrgutverordnung

grenz
Güter

Eisen-

10. I Di" Bauart entspricht den in

d~r Ordnung für die inr,p.rnar:ion;llp.
förderung gefährlicher Giiter (RIO)

Eisenbahnhe-
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dem Europäi.schen ljh~rei.nkl)mmen lib~r dip. 'tnt.er
nationale Beförd~rung gef4hrllcher Gilter duf der
Straße (ADR-Ub~reinkommenl

de~ international eil Uhe(~lnkommen lies Seevel"
kehrs 'rMDG-Cod~1

8undesbahn-Zentralamt
Hinden (Wp.sU)

Deutsche
Bundesbahn

den Empfehlungen der Vereinten Nationen IUN)
rib~r dIP. Beförderung ;ef4hrllcller Güter

i~stgelegten Prtif3nforderung~n für VerpaCklJngpn
zur Beförderun~ zefährlicher Giit~r.

... Nachtral; ZUT1I

Z U LAS 5 U N G S 5 C K EIN

Zulassungs-Nr. q166/1Al

IO.~ n~r Uid~rruf diese( lulas51Jng ble'tht vorbehalten.

10, ) Diese NelJfassung
Nt. 8128,'IA2 vom
'}'~51 At tendorn.

erset.zt dpl1

25.11.11,~; d~t

Zlllassungsschein
~\}hr .\ Söhne 1n

Nr. 4 und Nr. ; eies Zulassungsschei.nes wirei wit'! folgt
g~ändert bzw. p.rueitert:

Anfordert.ngen an die Bauart

10.', DleS~T" Zulassllngssch~ln ""l'rd im "Aillts- und 'fit
tp.]lungsht~tt d~r Bunrlp.san5t.~lt fiir ~aterial

forschung und -prtifllng. Berlin" fISSN 0140-75-)\,
vl'!röffent.llcht. .

10 . 5 DIP. 5 e m Z I) t ass 11 n g 5 ,'5 ehe in ti p g t eIn e Re c h t s rn 1 t. t ~ J 

help.hrung hei.

4950 Minden. 10.10.1991

Die Bauart muS den B"umustern p.ntsprechen. riip.
gemäß Prtifb.richt Nr. 105 ~OO vom 0) .11.1'337 oer
Bllndesbahn-Versuchsanst~tt Minden (Westf) eln~r

Bauartprufung nach dem Anhang V der Anlagt" J.l1f

GGVE unterzogen worden sind.

Ab~eichend von dem genilnnt.en Bericht dürft!n dle
F'ässer auch In der Ausführung gp,m. lp.ichnnn ö
Nr. BA 1115564/83-", BA ILI 5567:88-0\ und ohne
Rollsicken gern. Ze'tchnung NT. BA trr b023/qt-~

vom 11.07.1991 der Blefa GmbH. 5910 Kreuzt.l,
gefertigt werden.

Bundesbaho-Zentralamt
Minden (Westfl

Deutsche
Bundesbahn

Kennzeichnung

Die nach der zugelassenen Bauart seri~llm~8ig ge
fp.rtigten Verpackungen sind dauerhaft und ~ut

SIchtbar wie folgt zu kennzeichnen:

(U"'\,IAI/X2,3/2501 /D/BAM 3]f,6 - BUFA
~~ (Herstellungs-

jahr . nur dip
letzten beiden
Ziffern)

4. Nachtrac zum

Z U L A 5 5 U N G 5 5 C K EIN

Zulassungs-Nr. 8165/JIH

Dieser Nachtrag gilt nur in Verb~ndung mit dem 7.111_1:;-
sungsschein Nr. 81;'6/1Al vom :!8.12.1987 lInrl dp:ll
1. Nachtrag zum Zulassungssch~in !"Ir ••'1tf>hilAI vom
IJ.09.1989 der Fa. Blefa GmbH, 5910 Kreuzt~1.

DIeser Nachtrag wird im "Amts- und Mittp.l1ungsbtatt. der
Bundesanstalt für Mat~rialforschung und -prüfung.
Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht.

~. Hachtral: zum

Z U L A 5 5 U N G 5 5 C K E N

Diesem Na~htl-ag liegt eIn~ß"'fb..~••·rt'(ltA.Lbp.lehrUng

"" "'~~""
Nr. 4 des Zulassungssche"ines ~irtl wie folgt, geändert.
bzw. erweitert:

4 Aoforderungen an die Bauart

Die Bauart muS den ßaumustern entsprechp.n. die'
J;emäB Prüfbericht Nr.
91111 I. Nachtrag vom 15.09.1987,
91111 J. Nachtrag vom 2.l.08.1933,
91 111 4. Nachtrag vom 08,12.1988,
91 111 5. Nachtrag vom 10.01.1989 und
91 111 6. Nachtrag vom 18.04.1991
der Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden (Westf) ei
ne r Baua rt p rufung nach den "Technischen Rich t
linien für den Bau. die Prüfung, die Zulassung.
die Kennzeichnung und die Verwendung von Tralls
portgefäßen aus Kunststoff - TRTK 001 - (VKBI.
Heft 14. 1985. Nr. 147\11 unterzogen worden sind.

Bundesbahn-Zentralamt
Minden (Westf)

Deutsche
Bundesbahn

hp. l .

Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zulas
sllngsschein Nr. 8165/JIK vom 2LI2.l987. dem 1 .. 2.
und }. Nachtrag zum Zulassungsschein 8165/JIK der Fa.
Schütz-Werke. Selters.

Zulassungs-Nr. 816iliAl

Nr. 4 und Nr. 7 des Zulassungsschp.ines wird \olle folgt
geändert bzw. erweitert:

Dies~r Nachtrag wird im "Amts- und Mitteilungsblatt der
'ßundp.silnstalt für Materialforschune; und -prüfung.
Berl.n" (155M OJ40-75511 veröffentlicht.

Diesem Nachtrag liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei.

4950 Minden, 11.09.1991
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4 Anforderungen an dip. Bauart

Die Bauart muB den Baumustern entsprechen. die
gemäß Prtifbericht Nr. 105 ,,04 vom OL11.1987 d.r
Bundesbahn-Versuchsanstalt Mi.nden (Westf) ~i.ne"(

Bauartpriifung nach dem Anhang V der Anlage 2ur
CGVE unterzogen worden ~ind.

Abweichend von dem genannten Bericht dürfen die
Fässer auch in der Ausführung gern. ZeIchnung
Nr. BA 111 5563/88-4. BA 111 5566/88-4 und ohoe.
Rollsicken gern. Zeichnung Nr. BA 111 6027/91-4
vom 11.07.1991 der Blefa GmbH, 5910 Kreuztal.
gefertigt werden.



Kennzeichnung

Die nach der zl\g~lassen~n Bauart serienmäBig ge
f~rtigten V~(packungen sind dauerhaft und gut
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen:

8undesbahn-Zentralamt
Hinden (Westf)

Deutsche
Bundesbahn

IAI/X2.3/250/ /0/BAM 8167 - BLEFA
(Herstellungs-
jahr, nur die
letzten beiden
Ziffern)

1. Nachtrag zum

Z U LAS S U N G S S eHR I N

Zulassungs-Nr. 8271/IH1
Dieser Nachtrag gilt nur i.n Verbindung mit nern Zulils
sungsschein Nr.81h7/1Al vom 28.12.1987 und dem
1. Ni\chtrag zum Zulassungsschein Nr. 8167/1Al vom
11.09.19039 der Fa. Blefa GmbH. 5910 Krellztal.

Nr.
bzw.

4 des Zulassungsscheines
erweitert:

wird wie folgt geändert

2. Nachtrag zum

Dies~r Nachtra~ wird im "Amts- und Mitteilungsblatt der
Bundesanstalt für Materiatforschllng und -pnifung.
Berl.in" I ISSN 0)40-7)51) veröffentlicht.

. ./<üi~:MiiN '-'"
Diesem Nachtr.:lg liegt eine ~c-n.t..smit.t:'etbp.lehrlJng hel.

Dieser Nachtrag wird im "Amts- und Mitteilungsblatt der
Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung.
Berlin" (ISSN 0340-75511 veiöffentlicht.

Anforderungen an die Bauart

Die Bauart muS den Baumustern entsprechen. die
gemäß Prüfbericht Nr. 105645 vom 12.04.1988 lind
105 645 1. Nachtrag vom 19.06.1991 der Bundes
bahn-Versuchsanstalt Minden (Westf) einer Bauart
prüfung nach dem Anhang V der Anlage zur GGVE un
terzogen worden sind.

4

Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zlllas
sungsschein Nr. 8271IlHI vom 21.04.1988 der Fa. Kunst
stoffwerk Draak GmbH, 2090 Winsen (Luhe).Deutsche

Bundesbahn
8undesbahn-Zentralamt
Hinden (Westfl

Z U LAS S U N G S S eHR I N
Diesem Nachtrag zum Zulassungsschein liegt eine Rechts
mittelbelehrung bei.

Zulassungs-Nr. 8206/5M2

Nr. 4 und Nr. 7 des Zulassungsscheines wird wie folgt
geändert bzw. erweitert:

"'0 ".o~,.""

Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zulas-
sungsschein Nr. 8206/sM2 vom 03.02.1988 und dem
1. Nachtrag zum Zulassungsschein Nr. 8206/5M2 vom
22.04.1988 der Fa. Walter Dürbeck, Papiersackfabriken
GmbH" Co. KG. 6420 Lauterbach I.

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die
gemäß Prüfbericht Nr. 103 420 vom 02.05.1986 und
1. Nachtrag zum Prüfbericht 103 420 vom
08.09.1987 der Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden
(WestE) - jedoch abweichend von Punkt 2 darf die
AuBenlage wahlweise aus naturbraunem oder ge
gleichtem Leichtkrepp-Kraftsackpapier bestehen.
die zweite Lage Kraftsackpapier ist aueen mit PE
Beschichtung versehen - und gemäß Prüfbericht
Nr. G 90 375 vom 10.12.1990 der Bischof + Klein
GmbH & Ca., 4540 Lengerich einer Bauartprüfung
nach dem Anhang V der Anlage zur GGVE unterzogen
worden sind.

Kennzeichnung

Anforderungen an die Bauart
Deutsche
Bundesbahn

dem genannten Bericht dürfen die
auch entsprechend Zeichnung

vom 10.01.1988 der Fa. E. Merck,
1 gefertigt werden.

Abweichend von
Verpackungen
Nr. A00979/3a
6100 Darmstadt

Kennzeichnung

Die nach der zugelassenen Bauart serienmä8ig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen:

Z U LAS S U N G S S eHR I N

1. Nachtrag zum

Die Bauart mu8 den Baumustern entsprechen. die
gemäß Prüfbericht Nr. IAI-OI/88 vom 05.04.1988
der Fa. E. Merk. 6100 Darmstadt I einer Bauart
prüfung nach dem Anhang V der Anlage zur GGVE un
terzogen worden sind.

Zulassungs-Nr. 8290/IAI

ßundesbahn-Zentralamt
Hinden (Westf)

Nr. 4 und Nr. 7 des Zulassungsscheines wird wie folgt
geändert bzw. erweitert:

4 Anforderungen an die Bauart

8206 - 05 M2 / Y5 I / S / •••••••••••••••••••• f D f BAM
(Herstellungs-
jahr. nur die
letzten beiden
Ziffern)

Di~ Bodenbreite darf von 18 cm auf 22 crn gern.
Schreiben mit Zeichnung der Fa. Walter Dürbeck an
Bundesbahn-Zentra1amt Minden. vom 03.12.1986 er
weitert werden.

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäBig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen:

. u·
1,,_,,)

4

Dieser Nachtrag wird im "Amts- und Mitteilungsblatt der
Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung,
Berlin" (lSSN 0340-75511 veröffentlicht.

DIesem Nachtrag liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei.

IAI/XI.8/1000/ ••••••••••••• /D/BAM 8290 - Fissler
(Herstellungs-
jahr. nur die
letzten beiden
Ziffern)

Dieser Nachtrag wird im "Amts- und Hitteilungsblatt der
Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung.
Ber1in" (lSSN 0340-75511 veröffentlicht.

4950 Hinden, 23.08.1991 Dieser Nachtrag gilt nur
sungsschein Nr. 8290/ lAI
6100 Darmstadt 1.

in Verbindung mit dem Zulas
vom 21.04.1988 der E. Merck.
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Diesem Nachtrag liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei.

Dieser Nachtrag wird ~m "Amts- und ~itteilungsblatt der
Bundesdnsta1t für Materialforschung und -pnifung.
Berlin" (155N 0340-75511 veröffentlicht. "

Diesp.r Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zulas
sungsschein Nr. 8360llAI vom 20.06.1988 der Thi.l:nann
Luwa GmbH. 6140 Dillenburg.

lAI/X2.3/600/ ..•.•......•. /D/BAH a360 - re5
(Herstellungs-
jahr. nur die
lp.tzten beiden
Ziffern)

(
u \
n)

Deutsche
Bundesbahn

8undesbahn-Zentralamt
Hinden (Westf)

Diesem Nachtrag liegt e1ne Rechtsmittelb~lehrungbel.

2. Nachtrag zum 4950 Hinden. 05.09.1991

Z U L A 5 5 U N G 5 5 C HEl N

Zulassungs-Kr. 8306/3Hl

Nr. 4 des Zulassungsscheines wird wie folgt geändert
bzw. erweitert:

ßundesbahn-Zentralamt
Hinden (Westf)

Deutsche
Bundesbahn

4 AnforderUD&en 3n die Bauart

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die
gemä& Prüfbericht Nr.
105 844 vom 05.05.1988,
105 844 1. Nachtrag vom 29.06.1989 und
105 8A4 2. Nachtrag vom 21.06.1991
der Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden (Westf) ei
ner Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage
zur GeVE unterzogen worden sind.

1. Nachtrac zum

Z U L A 5 S U N G 5 5 C HEl N

Zulassungs-Kr. 836l/IAI

Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zulas
sungsschein Nr.8306/JHI vom 10.05.1988 uod dem
\. Nachtrag vom 23.10.1989 der Fa. Hartmut Müller
Kunststoffverarbeitung GmbH & Co. KG in 2350 Neu
münster.

Dieser Nachtrag wird im "Amts- und Mitteilungsblatt der
Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung.
Berlin" (155N 0340-755J> veröffentlicht.

Nr. 4 und NT. 7 des Zulassungsscheines wird wie folgt
geändert bzw. erweitert:

4 ADforderun~en an die Bauart

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen. die
gemäß Prüfbericht Nr. 106 110 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Minden (Westf) vom 16.05.1988 einer
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur
GeVE unterzogen worden sind.

Diesem Nachtrag zum Zulassungsschein liegt eine Rechts
mittelbelehrung bei.

Oie nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen:

Abweichend von dem genannten Bericht dürfen du~

Verpackungen aus den austenitischen St.ählen
1.4571 und 1.4401 gefertigt werden.

8361 - Te5

KennzeichnUDI:

(U) lAl/X2.3/600/ ....•........ /D/BAM
n (Herstellungs-
-.- jahr, nur die

letzten beiden
Ziffern)

7

Deutsche
Bundesbahn

ßund~sbahn-Zentralamt

Hinden (Westf)

I. Nachtrag zum

Z U L A 5 5 U N G 5 5 C HEl N

Zulassungs-Nr. B160/IAI

Nr. 4 und Nr. 7 t1es Zulassungsscheines wird wie folgt
geändert bzw. erweitert:

Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zulas
sungsschein Nr. 83611lAI vom 20.06.1988 der Thielmann
Luwa GmbH, 6340 Dillenburg.

Dieser Nachtrag wird im "Amts_ und Mitteilungsblatt der
Bundesanstalt für Haterialforschung und -prüfung.

"Berlin" (155N 0340-75511 veröffentlicht.

Diesem Nachtrag liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei.

4 Anforderungen an die Bauart 4950 Hinden, 05.09.1991

Oie Bauart muB den Baumust.ern entsprechen, rtie
gemä& Prüfbericht Nr. 106 092 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Minden rWestf) vom 16.05.1988 einer
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur
GeVE unterzogen worden sind.

Abweichend von dem genannten Bericht dürf~n die
Verpackungen aus den austeniti$chen Stählen
1.~571 und 1.4401 gefertigt werden.

Kennzeichnung

Di~ nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gllt
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen:
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Sllodesbahn-Zentralamt
'Hindp.n (Westf)

Deutsche
Bundesbahn

Fassungsvermtig~n:

Nennvolumen:

375 Liter

200 Liter (330 gal.)

2. Nachtrag zum

Z U LAS S U N G S S r. H E N

Zulassungs-Nr. 8361/IAI

Nr. des Zulassungsscheines wird wie folgt geändert
bzw. erweitert:

4 Anforderungen an die Bauart

Die Bauart muS den Baumustern entsprechen. di.e
gemaS den nachfolgenden Prüfberlchten der Bundes
bahn-Versuchsanstalt Minden (Westf) eIneT 8auart
prüfung nach den "Technischen RIchtlinien für
Bau, Ausrüstung, Prüfung, Zulassung, Kennzeich
nung und Verwendung von Gro8packmitteln (IBe) und
Kombinations-Großpackmittel (IBC) mit Kunst
stoff-Innengefäß.n - TR IBC K 001 - (VKBI.
Heft 4. 1990. Nr. 39) unterzogen worden sind:

4 Anforderungen an die Bauart

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen. die
gemäß Prtifbericht Nr. 106 110 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Minden (Westf) vom 16.05.1<388 ~iner

ßauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur
GGVE unterzogen worden sind.

106 116 vom 01.08.1988.
106116 I. Nachtrag vom 14.12.1988.
106 116 2. Nachtrag vom 28.08.19B9 und
106 116 3. Nachtrag vom 16.07.1-991

Abweichend von den genannten Berichten dürfen die
Großpackmittel auch entsprechend Zg. 701-547 und
Zg. 60)-446 der Fa. Fluoroware gefertigt werden.

Abweichend von dem genannten Berlcht diirfen die
Verpackungen aus den alJstenitischen Stahlen
1.4Sil. 1.4401 und mit einem Fittings/Verschluß
entsprechend der Z.-Nr.: 4.7.2688.4 vom
08.08.1991 der Thlelmann Container Systeme GmbH
gefertigt werden.

Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zulas
sungsschein Nr. 83611lAl vom 20.06.1988 und dem
l. Nachtrag zum Zulassungsschein Nr. 8361/1Al vom
05.09.1991 der Thielmann-Luwa GmbH. 6340 Dillenburg.

Dieser Nachtrag wird im "Amts- und Mitteilungsblatt der
Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung,
Berlin" (ISSN 0340-75511 veröffentlicht.

Diesem Nachtrag liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei.

4'350 Minden. 25.10.19'31

Zulassung

Die unter Nr. 3 benannte Bauart wlrd unter dp.r
Voraussp.tzung, daß die Anforderungen nach Nr. 4
erfüllt sind. zugelassen.

6 Fertigung von Kombinations-Groapackmitteln (IBe)
mit Kunststoff-Innengefä~eD

Nach der zugelassenen Bauart dürfen IßC serlen
mäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß gP.
währleisten, daß bei den serienmä6ig gefertigten
IßC die für die Bauart festgelegten Anforderun
gen erfüllt slnd.

Bis zur endgültigen Festlegung fertigungsüber
wachender Maßnahmen ist das vorliegende Quali
tätssicherungsprogramm einzuhalten und die Proto
kolle über die regelmäßig durchgeführten Prü
fungen zur jederzeitigen Einsicht mindestens fünf
Jahre aufzubewahren.

Bundesbahn-Zentralamt
Minden (Westf)

Deutsche
Bundesbahn

7 Kennzeichnung

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten IßC sind dauerhaft und gut lesbar wie
folgt zu kennzeichnen:

(u~) 31HAl/Y/ !D/BAM 8394 - Fluoroware/6000/
' ....~~,.. Datum der

Herstellung
(Monat und
Jahr, jeweils
die letzten
beiden Ziffern)

1. Neufassuo& zum

Z U LAS S U N G S S C HEl N

Zulassungs-Nr. 8394/31HAI

für die Bauart eines Kombinations-Gro8packmittels
(IAC) mit Kunststoff-Innengefäß zur Beförderung gefähr
licher Güter

Recht.sgrundlagen

Eisenbahn-Gefahrgutausnahmeverordnung vorn Ib. Au
gust 1'385 iBGBI. I. S. 1651) zuletzt geändert
durch die Sechste Verordnung zur Änderung von Ge
f ah rgutausnahmeve TO rdnungen vom 16. Ap Ti) 1991
( BGB I. I. S 905)
- Ausnahme Nr. E 15 -

8

8. I

8.2

8.3

1375/377/2'336/100 kPa/ .
Datum der letzten
Dichtheitsprüfung
bzw .. Inspektion
(Monat und Jahr.
jeweils die letzten
beiden Ziffern)

Auflagen über die Verwendung der IBC

Die nach der zugelassenen Bauart serienmä$ig ge
fertigten und nach Nr. 7 gekennzeichneten IBC
dürfen für gefährliche Güter verwendet werden,
~enn für sie nach den Vorschriften der
GGVS/GGVE/GGVSee solche IBC zulässig sind.

Die IBC dürfen für gefährliche Güter der Ver
packungsgruppe 11 oder 111 ver~endet werden.

Grenzdaten für den Inhalt

Die Dichte der Füllgü·ter. die den Prüffüllgütern
(Standardflüssigkeiten) bezüglich der chemischen
Verträglichkeit zugeordnet werden können, darf
die in folgender Tabelle aufgeführten Dichten der
Prüffüllgüter nicht überschreiten:

Netzmittellösung (Laventin)
Salpetersäure 70 %
Wasser

2 Antragsteller

Fluoroware
102 Jonathan Boulevard North
Chaska. Minnesota 55318
USA

Benennung der Bauart

Kombinations-Großpackmittel (IBC) mit Kunststoff
Innenbehälter, - Transportgefä~ aus Kunststoff.
TK -

Prüffüllgüter Dichte in g/cm 3 für
Stoffe der Verpackungs
gruppe 11 und Irr

1.90
1.90
1.90
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8.4 Der gemessene Gesamtüberdruck in dem Gro8packmit
tel (IBC) (d. 11. Dampfdruck des Füllgutes plus
Partialdruck evtl. vorhandener Gase, vermindert
um 100 kPa) bei 55 'C auf der Grundlage des maxi
malen Füllungsgrades und einer Fülltemperatur von
15 'C darf

Nr. 8 vom 07.06.1985,
Nr. 9 vom 12.09.1988.
Nr. 10 vom 26.09.1990

der Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden (Westf) ei
ner Bauartprüfung nach den IITRTK 001" unterzogen
worden sind.

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart hat die Bau
artprüfung zusätzlich mit folgenden Stoffen be
standen:

Ätzmischung 1760
Rd H-Nr. 19393 *)

Stoff der Anlage
zur GGVE

K.lasse Ziffer8.5

66 kPa nicht überschreiten.

Wahlweise darf der Dampfdruck bei 50 'C bzw. bei
55 'C auch entsprechend Rn 1500 (11) b) und c)
GGVE berechnet werden.

Die Werkstoffe dieser Bauart dürfen durch die
Füllgüter nicht stärker geschädigt werden, als
durch folgende Prüffüllgüter:

8.3

Bezeichnung UN-Nr.

8 7b)

Netzmittellösung (Laventin 5 %)

Salpetersäure 70 %
*) Produkt der Fa. Riedel de Haen Seelze gern. im

BZA Minden hinterlegter Rezeptur.

Wasser

Der Nachweis zur Feststellung der chemischen Ver
träglichkeit muS nach dem anerkannten Stand von
Wissenschaft und Technik geführt werden können.

Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zulas
sungsschein Nr. 83650/31H vom 24.01.1986 und dem I.
und 2. Nachtrag zum Zuliissungsschein Nr. 8.1650 vom
04.12.1986 und 23.12.1988 der Fa. Kurz Hp.ssp.ntal GmbH"
Co. KG. 7170 Schwäbisch Hall 4.

9 Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muS nachweis
bar sicherstellen. daß alle Auflagen über die
Verwendung der IBC demjenigen, der die IBC für
Gefahrgut einsetzt/befüllt bekannt sind.

Dieser Nachtrag wird im "Amts- und Mittei lungsblatt dP.T

Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung,
Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht.

Diesem Nachtrag zum Zulassungsschein liegt eine Rechts
mittelbelehrung bei.

10 Sonstiges 4950 Kinden, 22.07.1991

10. I Die Bauart entspricht" den in den
Vereinigten Nationen (UN) über
gefährlicher Güter festgelegten
gen für Großpackmittel (IBC).

Empfehlungen der
die Beförderung
Prüfanforderun-

10.2 Der Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehalten.

10.3 Diese 1. Neufassung zum
8394/31HAI ersetzt den
8394/3IHAI vom 09.08.1988. den
19.12.1988. den 2. Nachtrag vom
den 3. Nachtrag vom 28.05.1990.

Zulassungsschein
Zulassungsschein
1. Nachtrag vom
11.09.1989 und

Bundesbahn-lentralamt
Kind .. n (Westfl

Deutsche
Bundesbahn

10.4 Dieser Zulassungsschein wild im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Material
forschung und -prüfung. Bedin" (ISSN 0340-755\)
veröffentlicht.

1. Neufassung zum

Z U LAS S U N G S SC" EIN

10.5 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittel
belehrung bei.

Zulassungs-Nr. 8395/31HAI

4950 Kinden. 23.07.1991

8undesbahn-Zentralamt
Kinden (Westf)

Deutsche
Bundesbahn

für die Bauart eines Komblnations-Gro8packmittels
(IBC) mlt Kunststoff-linengefäß zur Beförderung gefähr
licher Güter

Rechtsgrundlagen

Eisenbahn-Gefahrgutausnahmeverordnung vom 16. Au
gust 1985 (BGB!. I, S. 1651) zuletzt geändert
durch die Sechste .Verordnung zur Änderung von Ge
fahrg,utausnahmeverordnungen vom 16. April 1'391
(BGB!. I, S 905)
- Ausnahme Nr. E 15 -

Antragsteller

). Nachtrag zum

Z U LAS S U N G S SC" EIN

Fluoroware
102 Jonathan Boulevard North
Chaska, Minnesota 55318
USA

Zulassungs-Nr. 83650/31H
Benennung der Bauart

Nr. 4 und Nr. 8.3 des Zulassungsscheines yird wie folgt
geändert bzw. erweitert:

Kombinations-Großpackmittel (IBC) mit Kunststoff
Innenbehälter, - Transportgefäß aus Kunststoff.
TK -

4 Anforderungen an die Bauart Fassungsvermögen: 825 Liter

800 Liter (220 gal.)Nennvolumen:

Anforderungen an die Bauart

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen. die
gemäß den nachfolgenden Prüfberichten der Bundes
bahn-Versuchsanstalt Minden (Westf) einer Bauart
prüfung nach den "Technischen Richtlinien für
Bau, Ausrüstung, Prüfung, Zulassung, Kennzeich
nung und Verwendung von Großpackmitteln (IBC) und

4

die
und

13.06.1973 •
30.08.1973,
25.05.1976.
07 . .10.1977.
13.07 . .1978.
15.06.1979.
27.08.1979,

vom
vom
vom
vom
vom
vom
vom

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen,
gemäß Prüfbericht Nr. 83 650 vom 29.09.1972
den
Nachträgen Nr. I

Nr. 2
Nr. 3
Nr. 4
Nr. 5
Nr. 6
Nr. 7
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Kombinations-Großpackmittel (IBC) mit Kunst-
stoff-Innengefäßen - TR IBC K 001 - (YKB1.
Heft 4, 1990, Nr. 39) untp.Tzogen worden sind:

106 116 vom 01.08.1988,
106116 1. Nachtrag vom 14.12.1988,
106 116 2. Nachtrag vom 28.08.1989 und
106 116 J. Nachtrag vom 16.07.1.991

Abweichend von den genannten Berichten dürfen die
Großpackmittel auch entsprechend Zg. 705-547 und
Zg. 603-446 der Fa. Fluoroware gefertigt werden.

Zulas$uug

8.5 Die Werkstoffe dieser Bauart dürfen durch die
Ftillgüter nicht starker geschädigt \lerden. als
durch folgende Prüffüllgliter:

.) Netzmittellösung <Laventin 5 %)

.) Salpetersäure 70 %

*) Wasser

*) Der Nach\leis der ausreichenden chemischen Ver
träglichkeit mit oben genannten Füllgutern ist
durch Bauartprüfungen an vergleichbaren Bauar
ten nachgewiesen.

DIe unter Nr. ) benannte Bauart wird
Voraussetzung, daS die Anforderungen
erfüllt s1nd. zugelassen.

unter der
nach Nr. 4

Der Nachweis zur Feststellung der chemischen Ver
träglichkeit muS nach dem anerkannten Stand von
Wissenschaft und Technik gefÜhrt werden können.

6 FertiguD~ von Kombinations-GroPpackaitteln (IRe)
mit Kunststoff-IDDengefäaeD

Nach der zugelassenen Bauart dürfen IBG sp.rien
mäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß ge
währleisten, daS bei den serienmälJig gefertigten
lBC die für die Bauart festgelegten Anforderun
gen erfüllt sind.

9

10

Der in Nr. 2 &enannte Antragsteller muS nachweis
bar sicherstellen. daß alle Auflagen· über die
Verwendung der IBC demjenigen. der die IBC für
Gefahrgut einsetzt/befüllt bekannt sind.

Sonstiges

Der Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehalten.

Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmitt.el
belehrung bei.

T)jp.ser Zulassungsschein wi.rd im "Amts- und Mi.t
teilungsblatt der Bundesanstalt für Material
forschung und -prüfung, Rerlin" (TSSN 0]40-7551)
veröffentlicht.

Bis zur endgültigen Festlegung fertigungsüber
wachender Maßnahmen ist das vorliegende Quali
tätssicherungsprogramm eInzuhalten und die Proto
kolle über die regelmäßig durchgeführten Prü
fungen zur jederzeitigen Einsicht mindestens fünf
Jahre aufzubewahren.

lC.ennzeichnunc

Die nach der zugelassenen Bauart serienmä8ig ge
fertigten IBC sind dauerhaft und gut lesbar wie
folgt zu kennzeichnen:

~.-\f,., ) 3IHAl/Y/ .......... /D/BAM 8395 - Fluoroware/6000/
~._~. Datum der

Herstellung
(Monat und
Jahr, jeweils
die letzten
beiden Ziffern)

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

Die Bauart entspricht den in den
Vereinigten Nationen (UN) über
gefährlicher Güter festgelegten
gen für Großpackmittel (IBC).

Diese 1. Neufassung zum
8395/31HAI ersetzt den
8395131HAI vom 09.08.1988, den
19.12.1988, den 2. Nachtrag vom
den 3. Nachtrag vom 28.05.1990.

Empfehlungen der
die Beförderung
Prüfanforderun-

Zulassungsschein
Zulassungsschein
1. Nachtrag vom

11.09.1989 und

825/295/1831/100 kPa/ ...........•.....•..•.•
Datum der letzten
Dichtheitsprüfung
bzw. Inspektion
(Monat und Jahr,
jeweils die letzten
beiden Ziffern)

4950 Kinden, 23.07.1991

Auflagen über die Verwendune der IBe

1. Nachtrag zur

1. Reufassuu& zum

8

8.1

8.2

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäBig ge
fertigten und nach Nr. 7 gekennzeichneten IBC
dürfen für gefährliche Güter verwendet werden.
wenn für sie nach den Vorschriften der
GGYS/GGVE/GGYSee solche 1BC zulässig sind.

Die IBC dürfen für gefährliche Güter der Ver
packungsgruppe 11 oder 111 verwendet werden.

Bundesbahn-Zeotralamt
Kinden (Westf)

Deutsche
Bundesbahn

8.3 Grenzdaten tür den Inhalt

Die Dichte der Füllgüter. die den Prüffüllgütern
(Standardflüssigkeiten) bezüglich der chemischen
Verträglichkeit zugeordnet werden können. darf
die in folgender Tabelle aufgefÜhrten Dichten der
Prüffüllgüler nicht überschreiten:

Z U LAS S U N G S S C HEl N

Zulassungs-Nr. 8419/IH2

Nr. 4 des Zulassungssch,eines wird wie folgt geändert
bzw. erweitert:

Der gemessene Gesamtüberdruck in dem Großpackmit
tel (IBC) Cd. h. Dampfdruck des Füllgutes plus
Partialdruck evtl. vorhandener Gase, vermindert
um 100 kPa) bei 55 'C auf der Grundlage des maxi
malen Füllungsgrades und einer Fülltemperatur von
15 'C darf

Netzmittellösung (Laventin)
Salpetersäure 70 %
Wasser

Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zulas
sungsschein Nr. 84191lH2 1. Neufassung vom 17.06.1991
der Fa. Mauser-Werke GmbH, 5040 Brühl.

8.4

Prliffüllgüter Dichte in g/cm
3

für
Stoffe der Yerpackungs
gruppe 11 und 111

1,90
1,90
1,90

4 Anforderungen an die Bauart

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen. die
gemäß Prüfbericht Nr. IX/88 vom 22.04.1988,
XXIY/90 vom 17.10.1990 der Fa. Mauser-Werke GmbH.
5040 Brühl und 110 245 vom 21.06.1991 der Bundes
bahn-Versuchsanstalt Hinden (Westf) einer Bauart
prüfung nach dem Anhang Y der Anlage zur GGYE un
terzogen worden sind.

66 kPa nicht überschreiten.

Wahlweise darf der Dampfdruck bei 50 'C bzw. bei
55 ·c auch entsprechend Rn 1500 (lll b) und cl
GGVR berechnet werden.

Dieser Nachtrag wird im l'Amts- und Mitteilungsblatt der
Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung.
Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht.
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Diesem Nachtrag zum Zulassungsschein liegt eine Rechts
mittelbelehrung bei.

der Verpackungsgruppe 1. 11 oder 111 verwendet
werden.

1. Neufassung zum

4950 Kinden, 25.09.1991

8undesbahn-Zentralamt
Kinden (liestf)

Deutsche
Bundesbahn

8.3

8.4

8.5

Die Grenzdaten für den Inhalt durfen nicht über
schritten werden.
Die Dicht~ der Füllgüter darf
1.20 g/cm) (Verpackungsgruppe I) bzw.
1.80 g/cm) (Verpackungsgruppe 11) bzw.
2.70 g/cm (Verpackungsgruppe 111)
nicht überschreiten.

Der Gesamtüberdruck (d. h. Dampfdruck des Füllgu
tes und Partialdruck von Luft oder sonstigen
inerten Gasen. vermindert um 100 kPa) bei 5S oe
darf 400 kPa nicht überschreiten.

Die Uberwachung der Fertigung von Verpackungen
nach dieser Bauart muß nach den "Technischen
Richtlinien für die überwachung der Fertigung von
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter
(TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16.1987. S. 562.
durchgefÜhrt werden.

Z U LAS S U N G S SC" EIN

Zulassungs-Nr. 8490/IA2

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung gefähr
licher Güter

Rechtsgrundlagen

9

10

10.1

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daS alle Auflagen über die
Verwendung der Verpackung demjenigen. der die
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt. be
kannt sind.

Sonstig;es

Die Bauart entspricht den in

2

4

Verordnung über die innerstaatliche und
überschreitende Beförderung gefährlicher
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung
bahn - GGVE) vom 22.07.1985
(BGB!. I. S. 1560)

Antragsteller

Blefa-Felser GmbH
5952 Attendorn

Benennung der Bauart

Faß aus Stahl mit abnehmbarem Deckel

Fassungsraum: 195 Liter

Anforderungen an die Bauart

grenz
Güter

Eisp.;n-

10.2

der Ordnung für d1e intp.rnational~ Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RID)

dem Europäischen Ubereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlich~r Güter auf dp.r
StraPe (ADR-Übereinkommen)

dem internationalen Ubereinkommen des Seever
kehrs (IMDG-Code)

den Empfehlungen der Veceinten Nationen (UN)
über die Beförderung gefährlicher Güter

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen
zur Beförderung gefährlicher Güter,

Der Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehalten.

Dieser Zulassungsschein wird im l1Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Material
forschung und -prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551)
veröffentlicht.5

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen. die
gemäP Prüfbericht Nr. 106 822 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Kinden (Westf) vom 14.11.1988 einer
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur
GGVE unterzogen ~orden sind.

Zulassung

10.3

10.4

Diese Neufassung ersetzt den
Nr.84901lA2 vom 28.11.1988
GmbH, 5952 Attendorn.

Zulassungsschein
der Blefa-Felser

(,

Die unter Nr. ) beschriebene Bauart wird unter
der Voraussetzung, da~ die Anforderungen nach
Nr. 4 erfüllt werden. zugelassen.

Fertigung von Verpackungen

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß
gewährleisten. da~ bei den serienmäSig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten
Anforderungen erfüllt sind.

Kennzeichnun~

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhßft ll0d gut
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen:

10.5 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittel
belehrung bei.

4950 Kinden, 27.08.1991

(u \ lA2/X/600/ •••• 00 ... 00 oo/O/BAK
~ (Herstellungs-

jahr. nur die
letzten beiden
Ziffern)

8490 - BFD

8 Auflagen über die Verwendung der Verpackung

3.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäSig ge
fertigten und entsprechp.nd Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter
verwendet werden. wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind.

8.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter
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Bundesbahn-Zentralamt
"inden (Wes t fl

Deutsche
Bundesbahn

sungsschein 850713HI vom 22.08.1990.
stoffwerk Draak GmbH. Roorweg I
(Luhe) •

der
15,

Fa.
2090

Kunst
Winsen

Dieser Nachtrag wird im .tAmts- und Hltteilungsblatt der
Bundesanstalt für Haterialforschung und -prüfung.
BerLin" (ISSN 0340-75511 veröffentlicht.

5. Nacht rag. ZUII

ZULASSUNGSSCHI!IN

Diesem Nachtrag zum Zulassungsschein
Rechtsmittelbelehrung bel.

liegt eine

2. Nacht rag zum

Zulassungs-Nr. 8506/3HI

Nr. des Zulassungsscheines wIrd wie folgt geändert
b7.w. erweitert:

4 Anforderungen an die Bauart

Die Bauart muS den Baumustern entsprechen. die
gemäS Prüfbericht Nr.
104 768 vom 29.08.1188
104768 I. Nachtrag vom 26.01.1989.
1047682. Nachtrag vom 11.05.1989.
104768 J. Nachtrag vom 14.11.1989 und
109 963 vom 11.04.l991 der Bundesbahn-Versuchsan
stalt Minden (Westf) elner Bauartprüfung nach
dem Anhang V der Anlage zur CGVE unterzogen wor
den sind.

Bundesbaho-Zentralamt
Rinden (Wes t f)

Deutsche
Bundesbahn

Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zulas
sungsschein Nr. B50613HI vom 15.12.1988, B506/3HI I.
Nachtrag vom 24.01.89. 8506/3HI 2. Nachtrag vom
19.05.89. 8506/3HI 3. Nachtrag vom 13.09.1989 und
8506/3H1 4. Nachtrag vom 03.04.89 der fa.
Kunststoffwerk Draak GmbH, Moorweg I - 5 in 2090 Winsen
(Luhe) .

Z U LAS 5 U N G 5 5 C " I! I N

Zulassuugs-Nr. 8526/LAI

Nr. 7 und 8.3 des Zulassungsscheines wird wie folgt ge
ändert bzw. erweitert:

Diesem Nachtrag zum Zulassungsschein liegt eine Rechts
mittelbelehrung bel.

Dieser Nachtrag wird im ItAmts_ und Mitteilungsblatt der
Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung.
8erlin" (ISSN 0340-75511 veröffentlicht.

Kennzeichnung

8526 - M

8526 - M

IAL/XI.5/250/ •...•.....•..•..•... /D/8AM
(Herstellungs-
jahr. nur die
letzten beiden
Ziffern

alternativ:

( u \ lAI/X/250/ .....•.......•..•... /D/BAM
~ (Herstellungs-

jahr, nur die
letzten beiden
Ziffern

Die nach der zugelassenen Bauart serienmä8ig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen:

Deutsche
Bundesbahn

4950 "inden, 03.09.1991

ßundesbahn-ZeotraLamt
Rinden (Wes t fl

5. Nacht.rag. zum

ZULASSUNGSSCHI!IN

8.3 Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden.
Die Dicht~ der füllgüter darf
1.53 g/cm

3
(Verpackungsgruppe I) bzw.

2.30 g/cm
3

(Verpackungsgruppe 11) bzw.
2.90 g/cm (Verpackungsgruppe 111)
nicht überschreiten.

Nr.
bzw.

Zulassungs-Nr. 8507/3HI

4 des Zulassungsscheines wird wie
erweitert:

folgt geände rt

Die Dichte der Füllgüter darf bei einer
tivkennzejchnun g
1,20 g/cm

3
(Verpackungsgruppe 11 bzw.

1,80 g/cm
3

(Verpackungsgruppe Il) bzw.
2.70 g/cm (Verpackungsgruppe 111)
nicht überschreiten.

Alterna-

4 AnforderuDgen an die Bauart

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen. die
gcmäB Prüfbericht Nr.
106 196 vom 31.08.1988
106196 I. Nachtrag vom 11.01.1989.
106196 2. Nachtr~g vom 08.01.1990,
1061963. Nachtrag vom 15.08.1990 und
109 963 vom 11.04.1991

Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit de:n Zulas
sungsschein Nr. 8526/1AI vom 11.01.1989 und 1. Nach
trag zum Zulassungsschein Nr. 8526/lAL vom 28.04.1989
der Fa. Mauser-Werke GmbH, 5040 Brühl.

Dieser Nachtrag wird im "Amts- und Mitteilungsblatt der
Bundesanstalt für Materialforschung und -prufung.
Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht.

der Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden (Westf) ei
ner Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage
zur GGVE unterzogen worden sind.

Diesem Nachtrag liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei.

4950 Minden, 07.08.1991

Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zulas
sungsschein Nr. 8507/3HI vom 14.12.1988, dem I. Nach
trag zum Zulassungsschein 8507/3HI vom 24.02.1989, dem
2. Nachtrag zum Zulassungsschein 8S07/3Hl vom
01.05.1989. dem 3. Nachtrag zum Zulassungsschein
8507/3HI vom 13.07.1990 und dem 4. Nachtrag zum Zulas-
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Z U LAS S U N G S S C HEl N

Zulassungs-Nr. 8527/IAI

2. Nachtrag zum

Rundesbahn-Zentralamt
Mi nden (Wes t f)

Deutsche
Bundesbahn

gemäß Prüfbericht Nr.
106 415 vom J7.10.1989,
106 415 I. Nachtrag vom 08.05.1389.
106 415 2. Nachtrag vom JJ.07.1n9.
106 415 ). Nachtrag vom 2) .02 .1990.
106415 4. Nachtrag vom 30.07.1990.
106 415 5. Nachtrag vom 14.09.1990.
106 415 6. Nachtrag vom 17.12.1990 und
106415 7. Nachtrag vom 18.01.1991
der Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden (Westf) el
Der Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage
zur GGVE unterzogen worden sind.

Nr. 7 und 8.3 des Zulassungsscheines wird wie folgt ge
ändert bzw. erweitert:

Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zulas
sungsschein 8554/JHl 1. Neufassung vom 12.12.1990 der
Fa. Dr.-Ing. W. Frohn GmbH, 8000 München 90.

Kennzeichnung

Die nach der zugelassenen Bauart serienmä$ig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut
sichtbar ~le folgt zu kennzeichnen:

alternativ:

Dieser Nachtrag wird im "Amts- und Mlttellungsblatt der
Bundesanstalt für Materialforschung lInd -prüfung,
Berlin" (ISSN 0)40-7551) veröffentlicht.

Diesem Nachtrag zum Zulassungsschein liegt eine Rechts
mittelbelehrung bei.

4950 Minden. )0.08.1991

8527 - MI A I/X 1 . 5 / ) 50/ ••...•...••.••••••.• / D/ BAM
(Herstellungs-
jahr, nur die
letzten beiden
Ziffern

(~)

IAI/X/)50/ .••••..••••.•••••••• /D/BAM
(Herstellungs-
jahr. nur die
letzten beiden
Ziffern

8527 - M

Bundesbahn-Zentralamt
Minden (Westf)

Deutsche
Bundesbahn

8. ) Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden.
Die Dichts der Füllgüter darf
1.5) g/cm) (Verpackungsgruppe I) bzw.
2.)0 g/cm) (Verpackungsgruppe 11) bzw.
).45 g/cm (Verpackungsgruppe 111)
nicht überschreiten.

1. Neufassung zum

Z U LAS S U N G S S C HEl N

Zulassungs-Kr. 8562/3HI

Die Dichte der Flillgliter darf bei einer Alterna
tivkennze 3chnun g
1,20 g/cm) (Verpackungsgruppe I) bzw.
1.80 g/cm) (Verpackungsgruppe 11) bzw.
2,70 g/cm (Verpackungsgruppe 111)
nicht überschreiten.

Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zulas
sungsschein Nr. 8527/1Al vom 11.01.1989 und 1. Nach
trag zum Zulassungsschein Nr. 8527/lAI vom 28.04.1989
der Fa. Mauser-Werke GmbH, 5040 8rühl.

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung gefähr
licher Güter

Rechtsgrundlagen

1.1 Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisenbahn
- GGVE) vom 22.07.1985
(BGBI. I. S. 1560)

Dieser Nachtrag wird im l'Amts- und Mitteilungsblatt der
Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung,
Berlin" (ISSN 0)40-7551) veröffentlicht.

1.2

2

Eisenbahn-Gefahrgutausnahmeverordnung vom 16. Au
gust 1985 - Ausnahme E 22 - (BGB!.I, S. 1651)

Antragsteller

Diesem Nachtrag liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei.

4950 Minden, 07.08.1991

~~~r
3

8undesbahn-Zentralamt Deutsche @ID 4
Minden (Westf) Bundesbahn

2. Nachtrag zur

Stelioplast. Roland Stengel,
5561 Binsfeld

Benennung der Bauart

Kanister aus Kunststoff mlt nichtabnehmbarem
Deckel

Nennvolumen: 30 Liter

Anforderungen an die ~auart

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die
gemäß Prüfbericht Nr. 106 04) vom 06.02.1989 und
106 04) 1. Nachtgrag vom 04.02.1991 der Bundes
bahn-Versuchsanstalt Minden (Westf) einer Bauart
prüfung nach dem Anhang V der Anlage zur GGVE un
terzogen worden sind.

1. Neufassung zum Zulassung

ZULASSUNGSSCHEIN

Zulassungs-Nr. 8554/)Hl

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter
der Voraussetzung, daS die Anforderungen nach
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen.

Nr. 4 des Zulassungssche.ines wird wie folgt geändert
bzw. erweitert:

4 Anforderungen an die Bauart

Die Bauart muS den Baumustern entsprechen. die

6 Fertigung von Verpackungen

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen
serienmä6ig gefertigt werden. Der Hersteller muS
geWährleisten. daß bei den serienmäBig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten
Anforderungen erfüllt sind.
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Kennzeichnung 10 Sonstil:;es

8

8. I

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen:

~~3HI/X/250/••••••••••••• /D/BAM 8562 STP
~) (Herstellungs-

datum nach
Rn 1512 (I) e)
der Anl. zur GGVE)

Aufla~en über die VerWeUdUD& der Verpackun~

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind.

10.1 Die Bauart entspricht den in

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RID)

dem Europäischen Ubereinkommen über die inter
natianale Beförderung gefährlicher Güter auf der
Straae (ADR-Ubereinkommen)

dem internationalen Ubereinkommen des Seever
kehrs (IMDG-Code)

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN)
über die Beförderung gefährlicher Güter

festgelegten Prtifanforderungen für Verpackungen
zur Beförderung gefährlicher Güter.

10.2 Der Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehalten.

8.2 Die Verpackungen dürfen
der Verpackungsgruppe I,
werden.

für gefährliche Güter
11 oder 111 verwendet

10.3 Diese 1. Neufassung zum Zulassungsschein 8562/3HI
ersetzt den Zulassungsschein 8562/3H1 vom
17.02.1989.

8.3 Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden.
Die Dichte der Füllgüter, die den Prüffüllgütern
bezüglich der chemischen Verträglichkeit zugeord
net werden können. darf die in folgender Tabelle
aufgeführten Dichten der Prüffüllgüter nicht
übe rschrei ten.

10.4 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Material
forschung und -prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551)
veröffentlicht.

10.5 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittel
belehrung bei.

Prüffüll
gut

Dichte in g/cm 3 für Stoffe
der Verpackungsgruppe

I II III

4950 Minden. 13.09.1991

Der gemessene Gesamtüberdruck 10 der Verpackung
(d. h. Dampfdruck des Füllgutes plus Partialdruck
evtl. vorhandener Gase. vermindert um 100 kPa)
bei 55 oe auf der Grundlage des maximalen Fül
lungsgrades und e1ner Fülltemperatur von 15 oe
darf

8.4

Divosan Forte Plus

Divosept S 613

I , 12

1,28

1,12

1.28

I , 12

1.28

Bundesbahn-Zentralamt
'linden (Westf)

Deutsche
Bundesbahn

166 kPa

nicht überschreiten.

8.5 Entfällt

1. Neufassung zum

Z U LAS S U N G S S C H ~ I N

8.6

8.7

8.8

Die Uberwachung der Fertigung von Verpackungen
nach dieser Bauart muß nach den "Technischen
Richtlinien für die überwachung der Fertigung von
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter
(TRV OOll" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987. S. 562,
durchgeführt werden.

Bei Stoffen mit einem Flammpunkt von höchstens
35 oe muß sichergestellt sein. daß bei betriebs
mäßigen Vorgängen keine Gefahren durch elektro
statische Aufladung der Gefäße entstehen können.

Die Werkstoffe dieser Verpackungsbauart dürfen
durch die Füllgüter nicht stärker geschädigt wer
den. als durch folgende Prüffüllgüter:

Zulassungs-Nr. 8573/1HI

flir die Bauart einer Verpackung Zllr B~fdrderung g~fihr
licher GUter

Rechtsgrundlagen

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eis~nhahn

- GGVE) vom 22.07.1985
(BGB!. I. S. 15601

Antragsteller

SEL-Chemie
NL-7120 Aalten

Benennung der Bauart

Peressigsäure mit Tensiden,

"Divosan Forte Plus". Stoff der Klasse
Ziffer 35 der Anl. zur GGVE. Produkt der
Diversey GmbH. Kirchheimbolanden gern. im
Minden hinterlegter Rezeptur.

5.2
Fa.
BZA

Flasche
Deckel

aus Kunststoff mit nichtabnehmbarem

Das Füllgut muS bei 50 'C beständig im Sinne der
Prüfvorschriften in Rn 3l52/l des Anhanges A.I
der Anlage zur GGVS sein.

Divosept 5 613. Stoff der Klasse 8 Ziffer IIc)
der Anl. zur GGVE, Produkt der Fa. Diversey GmbH.
Kirchheimbolanden gem. im BZA Minden hinterleg
ter Rezeptur.

Der Nachweis zur Feststellung der chemischen Ver
träglichkeit muß nach dem anerkannten Stand von
Wissenschaft und Technik geführt werden können.

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller mua nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die
Verwendung der Verpackung demjenigen. der die
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt be
kannt sind.

4

5

~ennvolumen: 1 Liter

Anforderungen an die Bauart

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen. die
gemäS Prüfbericht Nr. 106 330 vom 14.02.1989.
106 330 1. Nachtrag vom 07.05.1990 und 106 810
2. Nachtrag vom 11.10.1991 der 8undeshahn-Ver
suchsanstalt Minden (Westf) einer Bauartprüfung
nach dem Anhang V der Anlage zur GGVE unterzogen
worden sind.

Zulassung

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter
der Voraussetzung. daß die Anforderungen nach
Nr. 4 erfüllt werden. zugelassen.
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6 FertiEung von Verpackungen

Nach der zugp.lass~nen Bauart dürfen Verpackungen
serIenmäßig gefertlgt werden. Der Hersteller muS
gewahr leisten. daB bei den serlenmä81g gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten
Anforderungen erfüllt sind.

KennzeichnunJ;;

Die nach der zugelassenen B~uart serlenmaBig ge
fertigten Verpackungen sInd dauerhaft und gut
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen:

(/~~'>\IHl/Y/IOO/.•.• , ••••... • /O/BAM B578 - SBC
,"~.i i CHerstellungs-

datum nach
Rn 1512 (1) e)

der Anl. zur GGVEI

10

10. I

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muB nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die
Verwendung der Verpackung demjenigen. der die
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt be
kannt sind.

Sonst.iges

Die Bauart entsprlcht den in

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RIO)

dem Europäischen Ubereinkommen über die inter
nationale Beforderung gefährlicher Güter auf der
Straße (ADR-Ubereinkommen)

dem internat10nalen Uberelnkommp.n des Spever
kehrs (IMOG-Code'

8 Auflagen über die Verwendtlng der Verpackung

rt~n Empfehl11ngen der Vereinten NatIonen {UN~

tiber die Befbrderung gefährlicher Griter

DIe nach der zugelassenen Bauart serienmäBig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dUrfen fUr gefährliche GUter
verwendet werden. wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind.

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden.
Die Dichte der Ftillgliter. dle den PrüfEüllgütern
bezüglich der chemischen Verträglichkeit zuge
ordnet werden können. darf die in folgender
Tabelle aufgeführten Dichten der Prüffüllguter
nicht liberschreiten.

8.1

B.2

8. )

Die Verpackungen dürfen
der Verpackungsgruppe II
den.

fü r
oder

gefährliche Giiter
111 ver\o,lendet wer-

festgelegten Priifanfnrrler1lngen für Verpackungen
zur Befördp.rung gefährlicher Güter.

10.2 Der Widerruf dIeser Zulassung b'leibt vorhehalten.

10.J Diese 1. Neufassung zum Zulassungsschein 957SilHI
ersetzt den Zulassungsschpin 8578/IHl vom
24.02.\989.

10.4 Dieser Zulassungsschein wird im ".\mts- und Mlt
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materl~l

forschung und -prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551\
veröffentlicht.

10.5 D"lesem Zulassungsschein lip.gt eine Rechtsmitf.p.l
belehrung bei.

4950 Hinden. 28.10.1991

Pruffüllgut

Lampenöl
Terpentin
Waschbenzin
Brennspiritus
Salzsäure lO%ig

Dichte in g/cm 3 für Stoffe
der Verpackungsgruppe

I I I I I I

0,9 0.9
0.9 0.9
0,9 0,9
0,9 0.9
1,1 1.1

8.4 Der gemessene Gesamtübp.rdruck 1n dp.r Verpackung
Cd. h. Dampfdruck des Flillgutes plus Partialdruck
evt 1. vorhandener Gase. vermindert um \00 kP.::l)
bei 55 "e auf der Grundlage des :naximal en ~iil

lungsgrades und einer Fülltemperatur von lS oe
darf 66 kPa nicht überschrelten.

ßundesbaho-Zentralamt
Hinden (Westf)

Deutsche
Bundesbahn

R.S Entfällt
1. Nachtrag zum

8.6 Die Uberwachung der Fertigung von Verpackungen
nach dieser Bauart muB nach den "Technischen
Richtlin1en für die Uberwachung der Fertigung von
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter
(TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16. 19R7. S. 562.
durchgefÜhrt werden.

Z U LAS S U N G S S C R EIN

Zulassungs-Nr. 8617/3Hl

Nr. ) und 4 des Zulassungsscheines wird wie folgt ge
ändert bzw. erweitert:

R.7 Bel Stoffen mit einem Flammpunkt von höchstens
JS ·C muß sichergestellt sein, daS bei betriebs
maBigen Vorgängen keine Gefahren durch elektro
statische Aufladung der GefäBe entstehen können.

Benennung der 8auart

Kanister aus Kunststoff
Deckel

mit nichtabnehmbarem

8.8 Die Werkstoffe dieser Verpac.kungsbauart dürfen
durch die Füllgüter nicht stärker geschädigt wer
den, als durch folgende Prüffüllgüter:

Nennvolumen: 10 bis 20 Liter

Anforderuncen an die Bauart

*) Produkt der Fa. SEL-Chemie gemäB im BZA Minden
hinterlegter Rezeptur.

Stoff der Anl.
zur GGVE

Klasse Ziffer

Bezeichnung

Lampenöl *)
Terpentin
Waschbenzin
Brennspiritus
Salzsäure 10%ig

)

)

)

3
8

)2c)
.Jlc)
) I c)

)b)
5b)

Die Bauart muS den Baumustern entsprechen. die
gemäB Prüfbericht Nr. 106 988 vom 0).04.1389 und
106 988 I. Nachtrag vom 03.07.1990 der Bundes
bahn-Versuchsanstalt Minden (Westf) einer Bauart
prüfung nach dem Anhang V der Anlage zur GGVE un
terzogen worden sind.

Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem ZuJas
sungsschein Nr, 8617/3HI vom 17.04.1989 der Fa. Kunst
stoffwerk Oraak GmbH. 2090 Winsen (Luhe).
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Der Nachweis zur Feststellung der chemischen Ver
träglichkeit muB nach dem anerkannten Stand von
Wissenschaft und Technik geführt werden können.

Dieser Nachtrag wird im "AMts_ und Mitteilungsblatt de,
Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung.
Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht.



Diesem Nachtrag lie&t eine Rechtsmittelbelehrung bei.

4950 Kinden. 20.09.1991

BUDdesbahn-Zentralamt
Kinden (lies t f )

Deutsche
Bundesbahn

VIII/88 vom 22.04.1988.
XXII/88 vom 05.09.1988,
1/90 vom 04.01.1990,
XXII/90 vom 24.09.1990 und
XXIX/90 vom 18.12.1990 in Verbindung mit dem
Werkstoff-Datenblatt vom 31.07.1991
der Mauser-Werke GmbH, 5040 Brühl einer Bauart
prüfung nach dem Anhang V der Anlage zur GGVE un
terzogen worden sind.

Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit -:dem Zulas
sungsschein Nr. 8632/IH2 1. Neufassung vom '05.06.1991
der Fa. Mauser-Werke GmbH .. 5040 Brühl.

Dieser Nachtrag wird im "Amts- und Mitteilungsblatt der
Bundesanstalt für Haterialforschung und -prlifung.
Berlin" (ISSN 0340-75511 veröffentlicht.

1. Nachtral: zur
Diesem Nachtrag zum Zulassungsschein liegt eine Rechts
mittelbelehrung bei.

1. NeufassußI: zum 4~50 Minden, 23.09.1991

Z U LAS S U N G S S eHR I N

Zulassungs-Nr. 8631/IH2

Nr. 4 des Zulassungssche.ines wird wie folgt geände~-t

bzw. er1Neitert:

1. Neufassung zum

Z U LAS S U N G S S eHR I N

Zulassungs-Nr. 8638/3H\

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung gefähr
licher Güter

Deutsche
Bundesbahn

ßundesbahn-Zentralamt
Minden (lies t f)

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen. die
gemä$ Prtifbericht Nr.
X/S8 vom 16.05.1988.
XI/88 vom 27.05.1988.
V/a9 vom 20.02.1989 und
XXIII/90 vom 24.09.1990
der Mauser-Werke GmbH. 5040 Brühl. Untersuchungs
bericht Nr. 15 3237A der EMPA. eH St. Gallen und
Bericht 110 293 vom 21.06.1991 der Bundesbahn
Versuchsanstalt Hinden (Westf) einer Bauartprü
fung nach dem Anhang V der Anlage zur GGVE unter
zogen worden sind.

Anforderungen an die Bauart

D~eser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zu las
sungsschein Nr. 8631/lH2 I. Neufassung vom 05.06.1991
der Fa. Mauser-Werke GmbH. 5040 Brühl. Rechtsl:rundlagen

Antral:steller

Kunststoffwerk Draak GmbH
Moor",eg 1 - 15
2090 Winsen (Luhe)

Verordnung über die innerstaatliche \lnd gr~nz

überschreitende Beförderung gefährlicher Güter
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisenbahn
- GGVEl vom 22.07. \985
(BGBI. I. S. 1560\

mit nichtabnehmbaremKanister aus Kunststoff
Deckel

Benennung der Bauart

2

Diesem Nachtrag zum Zulassungsschein liegt eine Rechts
mittelbelehrung bei.

Dieser Nachtrag wird im l'Amts_ und Mitteilungsblatt de~

Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung.
Berlin" (ISSN 0340-75511 veröffentlicht.

4950 Kinden. 25.09.1991

8undesbahn-Zeotralamt
Minden (llestf)

Deutsche
Bundesbahn 4

Nennvolumen: 10 Liter

Anforderungen an die Bauart

I. Nachtrag zur

1. Neofassung zum

Z U LAS S U N G S S eHR I N

Zulassungs-Nr. 8632/IH2

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen. die
gemäß Prüfbericht Nr.
104159 vom 15.09.1987.
105 999 I. Nachtrag vom 17 .05.1988.
104 159 I. Nachtrag vom 29.01.1991 und
104 159 2. Nachtrag vom 20.02.1991
der Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden (Westf) je
doch aus dem Werkstoff Lupolen 5261 Z•• iner Bau
artprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur GGVE
unterzogen worden sind.

ZulassuDI:

4 Anforderungen an die Bauart
6 Ferti~uD~ von Verpackungen

Nr. 4 des Zulassungsscheines
bzw. erweitert:

wi rd wie folgt geändert
Die
dp.r
Nr.

unter Nr. 3 beschriebene B-luart wlrd unter
Voraussetzung, daß die Anforderungen nach

4 erfüllt werden. zugelassen.

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen. die
gemäß Prüfbericht Nr.
XXV/86 vom 27.11.1986.
XIII/87 vom 02.07.1987.
XIII/87 I. Nachtrag vom 28.10.1987.

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß
gewährleisten. daß bei. den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten
Anforderungen erfüllt sind.
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KeDßzeichnun&

Oie nach der luge14ssenen Bauart serienrnäSig gP.
fertigten Verpackungen sind daup.rhaft und gut
sIchtbar wie folgt zu kennzeichnen:

(~~3HI/XI.3/2S0/............• /D/BAM 8638 - KWD
~ (Herstellungs-

datum nach
Rn IS12 (1) e)
der An!. zur GGVE)

dem Europäischen Übereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der
Straße (ADR-Ubereinkommen)

dem internationalen Ubereinkommen des Seever
kehrs (IMDG-Code)

den Empfehlungen der Vereinten Nat10nen (UN)
über die Beförderung gefährlicher Guter

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen
zur Beförderung gefährlicher Güter.

8 Aufla&en über die VerwendUDt der Verpackung 10.2 Der Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehalten.

8. I Die nach der zugelassenen Bauart serienmäSig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Guter
verwendet werden. wenn fur sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind.

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Material
forschung und -prüfung. Berlin" (ISSN 0340-7SS I)
veröffentllcht.

10.4 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittel
belehrung bei.

8.2 Die Verpackungen dürfen
der Verpackungsgruppe I,
werden.

für gefährliche Gilter
Ir oder 111 verwendet

4950 Minden. 02.09.1991

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden.
Die Dichte der Füllgüter. die den Prüffüllgütern
bezuglich der chemischen Verträglichkeit zuge
ordnet werden können. darf die in folgender
Tabelle aufgeführten Dichten der Prüffüllgüter
nicht überschreiten.

Dichte in g/cm 3 für Stoffe
der Verpackungsgruppe

1 II III

8.3

Prüffiill
!.iut

Wasser
Salpetersäure 55 %

I .33 1.84
1 .34

1.84
1.34

Bundesbahn-Zentralamt
Minden (Westf)

Deutsche
Bundesbahn

8.4 Der gemessene Gesamtüberdruck in der Verpackung
(d. h. Dampfdruck des Püllgutes plus Partialdruck
~vt 1. vorhandener Gase. vermindert um 100 kPa)
bei 55°C auf der Grundlage des maximalen FiJ.l
lungsgrades und e1ner Fulltemperatur von 15 ·C
darf

1&& kPa bei Zuordnung zur Standardflüssigkeit
Wasser und
131 kPa bei Zuordnung zur Standardflüssigkeit
Salpetersäure SS %

1. Hachtra& zum

Z U LAS S U N G S S C R EIN

Zulassungs-Nr. 8663/SM2

NT. 4, Nr. 7 und Nr. 8.3 des Zulassungsscheines wird
wie folgt geändert bzw. erweitert:

8. S

8.6

8.7

nicht überschreiten.

Entfällt

Die Uberwachung der Fertigung von Verpackungen
nach dieser Bauart muS nach den "Technischen
Richtlinien für die Uberwachung der Fertigung von
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter
(TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16. \987. S. S&2.
durchgeführt werden.

Bei Stoffen mit einem Flammpunkt von höchstp.ns
35 ·e muS sichergestellt sein. da8 bei betriebs
maaigen Vorgängen keine Gefahren durch elektro
statische Aufladung der Gefäße entstehen können.

4 AnforderUDcen an die Bauart

Die Bauart mu8 den Baumustern entsprechen. die
gemäß Prüfbericht Nr. G 89 068 vom 23.02.1989
und Prüfbericht Nr. G 91 JS2 vom 22.10.1991 der
Fa. Bischof + Klein. Verpackungswerke GmbH & Co.,
4540 Lengerich einer Bauartprüfung nach dem An
hang V der Anlage zur GGVE unterzogen worden
sind.

Kennzeichnung

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäBig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen:

Salpetersäure SS % als Standardflüssigkeit gern.
lel der Beilage zum Anh. V/GGVE.

Die Werkstoffe dieser Verpackungsbauart dürfen
durch die Füllgüter nicht stärker geschädigt wer
den. als durch folgende Prüffüllgüter:

SM2/Y26/S/ /D/BAM 8663 - *)
. / (Herstellungs-

jahr, nur die
leztzten beiden
Ziffern)

8.8

Wasser als Standardflüssigkeit gern.
lage zum Anh. V/GGVE.

If) der Bei-
*) An dieser

zeichen des
gen:

Stelle ist
jeweiligen

das Kerstellerkurz
Herstellers einzutra-

Der Nachweis zur Feststellung der chemischen Ver
träglichkeit muß nach dem anerkannten Stand von
Wissenschaft und Technik gefÜhrt werden können.

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muS nachweis
bar sicherstellen. daß alle Auflagen über die
Verwendung der Verpackung demjenigen. der die
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt be
kannt sind.

8.3

B + K für Bischof + Klein GmbH & Co.,
4S90 Lengerich

o für Dürbeck GmbH & Co. KG.
6420 Lauterbach 1

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
sehri t ten we rden. Die Bru t tohöchs tmasse des Ve r
sandstückes darf 2S.4 kg (Muster Al bzw. 2S.3 kg
(Muster B) nicht überschreiten.

lO Sonstil;es

lO.l Die Bauart entspricht den in

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RIO)
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Dieser Nachtrag gil t nur in Verbindung mi t dem Zulas
sungsscheln Nr. 8&63iSM2 vom 02.06.1989 der Bischof +
Klein GmbH & Co .. 4S40 Lengerich.

Dieser Nachtrag wird im "Amts- und Mitteilungsblatt der
Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung,
Berlin" (15SN 0340-7SSI) veröffentlicht.



Diesem Nachtrag lip.gt eine Rechtsmittelbelehrung bei. Feinstblechverpackung mit abnehmbarem Deckel

Fassungsraum: 2,2 bis 12,0 Liter
4950 Hinden • 08. I!. 1991

4 Anforderunsen an die Bauart

Bundesbahn-Zentralamt
Hinden (Westf)

Deutsche
Bundesbahn

Die Bauart muS den Baumustern entsprechen. die
gemä6 Prüfbericht Nr.
107 121 vom 03.03.1989,
107 699 vom 26.07,1989 und
107699 1. Nachtrag vom 29.11.1990
der Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden (West!) ei
ner Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage
zur GGVe unterzogen worden sind.

ZulassuDS

1. Nachtrag zum

Die unter NT. 3 beschriebene Bauart wlrd unter
der Voraussetzung. daS die Anforderungen nach
Nr. 4 erfüllt werden. zugelassen.

Z U L A 5 5 U H G 5 5 C H ~ I H (, Fertigung von Verpackungen

Zulassun~s-Hr. 8670/5M2

Nr. 4 und Nr. 8.3 des Zulassungsscheines ~ird ~ie folgt
geäTldert bz~. erweitert:

Nach der zugelassenen Bauart durfen Verpackungen
serlenmä8ig gefertigt werden. Der Hersteller mu~

gewährlelsten. da6 bei den serlenmä6ig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten
Anforderungen erfüllt sind.

4 Anforderungen an die Bauart

8.3

Die Bauart roue den Baumustern entsprechen. die
gemä6 Prüfbericht Nr. 107 116 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Minden (Westf) vom 17.02.1989 und
gemä6 Prüfbericht Nr. G 91 016 der Bischof
Klein GmbH. 4540 Lengerlch vom 17.01.1991 einer
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur
GGVE unterzogen worden sind.

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. die Bruttohöchstmasse des Ver
sandstückes darf 2S.5 kg nicht überschreiten. 8

Kennzeichnung

Die nach der zugelassenen Bauart serienmaBlg ge
fertlgten Verpackungen sind dauerhaft und gut
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen:

RID/ADR/OA2/Y/IIOI ...........• /O/BAH 8741 - RABA
(Herstellungs-
jahr, nur die
letzten heiden
Ziffern)

Auflaten über die Verwendung der Verpackung

Die nach der zugelassenen Bauart serlenmäeig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeIchne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter
verwendet werden. wenn für SIe nach den Vor
schriften der GGV5/GGVE solche Verpackungen zu
lässig sind.

Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zulas
sungsschein Nr.8070/5M2 vom 07.06.1989 der Oiirbeck
GmbH & Co. KG. 6420 Lauterbach I.

Dieser Nachtrag wird im "Amts- und Hitteilungsblatt. der
Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung.
Berlin" (155N 0340-75511 veröffentlicht.

Diesem Nachtrag liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei.

8. I

8.2 Die Verpackungen dürfen
der Verpackungsgruppe II
den.

für gefährliche Güter
oder [11 verwendet wer-

Zulassun~s-Nr. 8741/0A2

Z U L A 5 5 U N G S 5 C n ~ I N

1. Neufassung zum

Der in Nr. ~ genannte Antragsteller mu& nachweIS
bar sicherstellen. daS alle Auflagen über die
Verwendung der Verpackung demjenlgen, der die
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befUllt. be
kannt sind.

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden.
Die Oicht5 der Füllgüter darf
1.20 g/cm

3
(Verpackungsgruppe 11) bzw.

1,80 g/cm (Verpackungsgruppe 1111
nicht überschreiten.

Der Gesamtüberdruck (d. h. Dampfdruck des FÜllgu
tes und Partialdruck von Luft oder sonstigen
inerten Gasen. vermindert um 100 kPa) bei SS oe
darf 73 kPa nicht überschreiten.

Die überwachung der Fertigung von Verpackungen
nach dieser Bauart mu& nach den I'Technischen
Richtlinien für die überwachung der Fertigung von
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter
(TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16. 1987, 5. 502.
durchgeführt werden.

9

8.3

8.4

8.5

Deutsche
Bundesbahn

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung gp.fähr
licher Güter

Bundesbahn-Zentralamt
Kinden (Wes t f)

4950 Kinden, 05.09.1991

10 Sonst.iges

Rechtsgrundlagen 10.1 Die Bauart entspricht den in

Verordnung über die innerstaatliche und
überschreitende Beförderung gefährlicher
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung
bahn - GGVE) vom 22.07.1985
(8GB\. I. 5. 1560)

2 Antra~steller

Rheinische Apparatebau-Anstalt GmbH
5000 Köln 30

grenz
Güter

Eisen-

der Ordnung für die internationale E1senbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RIO)

dem Europäischen Ubereinkommen über die Inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der
5tra6e (AOR-UbereinkommenJ

fes tge 1egten Prü f anfo rde rungen für Ve rpackungen
zur Beförderung gefährlicher Güter.

3 BeneDnUß& der Bauart 10.2 Der Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehalten.
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10.3 Diese Neufassung ersetzt den Zulassungsschein
Nr. 8741/0A2 vom 25.07.1989 und den 1. Nachtrag
zum Zulassungsscheln Nr. 8741/0A2 vom 03.08.1989
der Fa. Rheinische Apparatebau-Anstalt GmbH.
5000 Köln 30.

8undesbahn-ZeD~ralam~

Minden (Westf)
Deutsche
Bundesbahn

10.4 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materia1
forschung und -prüfung, Berlin" (15SN 0340-7551)
veröffentlicht.

10.5 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittel
belehrung bei.

24 Nachtrag zum

Z U L & S S U N G S S C H EIN

Zulassun&s-Nr. 8764/0AI

4950 Minden, 15.08.1991
Nr.
bzw.

des Zu 1 assungssche ines
erweitert:

wi rd wie folgt geändert

1. Nachtrag zum

ßundesbahn-Zentralamt
Minden (Westf)

Deutsche
Bundesbahn

Anforderungen an die Bauar~

Oie Bauart muß den Baumustern entsprechen, die
gemäß Priifbericht Nr.
107 458 vom 22.05.1989 und
107 458 I. Nachtrag vom 22.11.1990
der Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden (Westf) ei
ner Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage
zur GGVE unterzogen worden sind.

Abweichend von den genannten Berichten dürfen die
Verpackungen mit dem VerschluB LP 012 der Firma
Pirlo, entsprechend der Zeichnung vom
22. Mai 1990 der Braunschweiger Metallver
packungsgesellschaft mbH in 3300 Braunschweig,
gefertigt werden.

ZULASSUNGS SCHEIN

Zulassungs-Nr. 8747/4G

Nr. 4, Nr. 7 und Nr. 8.3 des Zulassungsscheines wird
wie folgt geändert bzw. erweitert:

Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zulas-
sungsschein Nr. 8764/0AI vom 10.08.1989 und dem
I. Nachtrag zum Zulassungsschein Nr. 8764/0AI vom
08.11.1990 der Braunschweiger Metallverpackungsgesell
schaft mbH in 3300 Braunschweig.

4 Anforderungen an die ßauart

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen. die
gemäß Priifbericht Nr. 107 276 vom 2•• 04.1989 und
107 276 I. Nachtrag vom 22.01.1991 der Bundes
bahn-Versuchsanstalt Minden (Westf) einer Bauart
prüfung nach dem Anhang V der Anl~ge zur GGVE un
terzogen worden sind.

Dieser Nachtrag wird im ItAmts_ und Mitteilungsblatt der
Bundesanstalt für Haterialforschung und -prüfung,
Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht.

Diesem Nachtrag liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei.

4950 Minden, 08.08.1991

Kennzeichnung

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäaig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen:

Bundesbahn-Zentralamt
Minden (Westf)

Deutsche
Bundesbahn

4G/Y25/5/ /DiBAM 8747 - *)
(Herstellungs-
jahr, nur die
beiden letzten
Zlffern)

*) An dieser Stelle ist das Kennzeichen des je
weiligen Herstellers einzusetzen.

SEYFERT fiir Seyfert Wellpappe GmbH & Co.,
Monheim

2. Nachtrag zum

Z U L & S S U N G S S C H EIN

Zulassungs-Nr. 876S/IAI

Nr. 4 des Zulassungsscheines wird wie folgt geändert
b'zw. erweitert:

ASSI für Assi WeIl Verpackungswerke GmbH,
Hilden 4 Anforderungen an die Bauart

Diesem Nachtrag liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei.

Dieser Nachtrag wird im f'Amts- und Mitteilungsblatt der
Bundesanstalt fUr Materialforschung und -prüfung,
Berlin" ((SSN 0340-7)"1) veröffentlicht.

8.3 Die Bruttomasse des Versandstückes darf
nicht überschreiten.

Dieser Nachtrag gilt nur
sungsschein Nr. 874714G
KGaA, 4000 Oüsseldorf I.

in Verbindung mit dem
vom 31,07.1989 der

25 kg

Zulas
Henkel

Die Bauart muS den Baumustern e.ntsprechen. die
gemä~ Priifbericht Nr.
107 458 vom 22.05.1989 und
107 458 I. Nachtrag vom 22.11.1990
der Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden (Westf) ei
ner Bauartpriifung nach dem Anhang V der Anlage
zur GGVE unterzogen worden sind.

Abweichend von den genannten Berichten dürfen die
Verpackungen mit dem Verschluß LP 012 der Firma
Pirlo. entsprechend der Zeichnung vom
22. Mai 1990 der Braunschweiger Metallver
packungsgesellschaft mbH in 3300 Braunschweig,
gefertigt werden.

4950 Kinden, 16.10.1991
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Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zulas-
sungsschein Nr, 87651lAI vom 10.08.1989 und dem
I. Nachtrag zum Zulassungsschein Nr. 8765/lAI vom
08.11.1990 der Braunschweiger Metallverpackungsgesell
schaft mbH in 3300 Braunschweig.



Abweichend von den genannten Berichten dürfen die
Verpackungen mit dem Verschluß LP 012 der Firma
Pirlo~ entsprechend der Zeichnung vom
22. Mai 1990 der 8raunschwe~ger Metallver
packungsgesellschaft mbH in 3300 Braunschweig.
gefertigt werden.

Dieser Nachtrag wird im "Amts_ und Mitteilungsblatt der
Bundesanstalt für Haterialforschung und -prüfung.
8erlin" (ISSN 0340-75511 veröffentlicht.

Diesem Nachtrag liegt eine Rechtsmittelbelehrung be~.

4950 Ninden. 08.08.1991

LJ

107
der
ner
zur

460 2. Nachtrag vom 22.11. 1990
Bundesbahn-Versuchsanstalt Hinden
Bauartprüfung nach dem Anhang V

CGVE unterzogen worden sind.

(Westf) ei
der Anlage

8undesbahn-Zentralamt
Hinden (Westf)

Deutsche
Bundesbahn

Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zulas
sungsschein Nr. 8769/1Al vom lO.08.1989. dem 1. Nach
trag zum Zulassungsscheln Nr. 8769/lAI vom 12.03.1990
und 2. Nachtrag zum Zulassungsschein Nr. 8769/lAI vom
08.11.1990 der Braunschweiger Hetallverpackungsgesell
schaft mbH in 3300 Braunschweig.

J. Nachtrag zum

Z U LAS S U N G S S C HEl N

Zulassungs-Nr. 8768/0Al

Dieser Nachtrag wird im "Amts- und Mitteilungsblatt der
Bundesanstalt Cur Materialforschung und -pnifung,
Berlin" (ISSN 0340-75511 veroffentlicht.

Diesem Nachtrag liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei.

4950 Hinden. 08.08.1991

Nr.
bzw.

4 des Zulassungsscheines
erweitert:

wird wie folgt geändert

ZULASSUNGSSCHEI N

1.. Nacht rar; zum

4 AnforderuD~eD an die Bauart

Die Bauart muB den Baumustern entsprechen. die
gemäß Prtifbericht Nr.
107 460 vom 22.05.1989.
107 460 1. Nachtrag vom 20.10.1989 und
107 460 2. Nachtrag vom 22.11.1990
der Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden (WestE) ei
ner Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage
zur GGVE unterzogen worden sInd.

Bundesbahn-Zentralamt
Minden (Westf)

Deutsche
Bundesbahn

Abweichend von den genannten Berichten dürfen die
Verpackungen mit dem Verschluß LP 012 der Firma
PirIa, entsprechend der Zeichnung vom
22. Hai 1990 der Braunschweiger Hetallver
packungsgesellschaft mbH in 3300 Braunschweig.
gefertigt werden.

Zulassungs-Kr. 8852/1A2

Nr. 4, Nr. 7 und Nr. 8.3 des ZulassungsscheInes WIrd
wie folgt geänder~ bzw. erweitert:

Dieser Nachtrag ~ilt nur in Verbindung mit dem Zulas
sungsschein Nr. 8768/0AI vom 10.08.1989. dem 1. Nach
trag zum Zulassungsschein Nr. 8768/0AI vom 12.03.1990
und 2. Nachtrag zum Zulassungsschein Nr. 8768/0AI vom
08.11.1990 der Braunschweiger Hetallverpackungsgesell
schaft mbH in 3300 Braunschweig.

4 Anforderuncen an die Bauart

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen. die
gemäß Prüfbericht Nr. 262/89 vom 12.04.1989 lind
1. Nachtrag zum Prüfbericht Nr. 262/89 vom
24.06.1991 der Hoechst AG in 6230 Frankfurt ei
ner Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage
zur GGVE unterzogen worden sind.

Dieser Nachtrag wird im 11Amts_ und Mitteilungsblatt der
Bundesanstalt für Haterialforschung und -prüfung,
Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht.

Diesem Nachtrag liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei.

4950 Minden. 08.08.1991

Die Fässer müssen aus einer Serie
deren Fertigung eine Bauartprüfung
RIO. AOR, RH 001) gestanden hat,
müssen dies durch eine Kennzeichnung

Kennzeichnung

stammen, vor
(z. B. nach
Die Fässer

ausweisen.

~/
Die nach der zugelassenen Bauart serienmäBig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen:

Bundesbahn-Zentralamt
Minden (Wes t f)

Deutsche
Bundesbahn

(U.I ') IA2/X420/S/ •..•••.............. /O/BAH
\..~ (Herstellungs-

jahr. nur die
letzten beiden
Ziffern)

8852 - FSW

3. Nachtrag zum

8.3 Oie Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden .. Die Bruttohöchstmasse des Ver
sandstückes darf 420 kg nicht überschreiten.

Z U LAS S U N G S S C HEl N

Zulassungs-Nr. 8769/1Al

Nr. 4 des Zulassungsscheines lJird wie folgt geändert
bzw. erweitert:

Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zulas
sungsschein Nr. 8852/IA2 vom 25.10.1989 der Fass-Sauer
GmbH. 6200 Wiesbaden.

Dieser Nachtrag wird im "Amts- und Mitteilungsblatt der
Bundesanstal t tür Haterialforschung und -prüfung.
Berlin" (ISSN 0340-75511 veröffentlicht.

4 Anforderungen an die Bauart

Die Bauart muß den 8aumustern entsprechen. die
gemaß Prüfbericht Nr.
107 460 vom 22.05.1989.
107 460 1. Nachtrag vom 20.10.1989 und

Diesem Nachtrag liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei.

4950 Hinden. 23.07.1991

~,
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8undesbahn-Zentralamt
Minden (liestf)

Deutsche
Bundesbahn

Zulassung

Die unter Nr. 3 beschriebent! Bauart wird
der Voraussetzung, daB die Anforderungen
Nr. 4 erfüllt werden. zugelassen.

unter
nach

1 .. Nacht rag zum

ZULASSUNGSSCHEIN

Zulassungs-Nr. 8858/584

Fertigung von Verpackungen

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen
serienmäSig gefertigt werden. Der Herstp.ller muS
gewährleisten, daß bp.i den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die fUr die Bauart festgelegten
Anforderungen erfüllt sind.

AnforderUD&en an die 8auart

Nr.
bzw.

des Zulassungsscheines
erweitert:

wird wip. folgt geändert Kennzeichnung

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäSig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen:

Die Bauart muS den Baumustern entsprechen, die
gemäß Prüfbertcht Nr. G 39222 vom 28.07.1989
und G 90 366 vom 28.11.1990 der Bischof + Klein
GmbH, 4540 Lengerich elner Bauartprüfung nach
dem Annang V der Anlage zur GGVE unterzogen wor
den sind.

lA2/YI.8/ 100/ .............•.• /D/BAM
(Herstellungs-
jahr, nur die
letzten beiden
ZIffern)

8859-M+S

8 Auflagen über die Verwendung der Verpackung
Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zulas
sungSScheIn Nr. 8858/584 vom 26.10.1989 der Fa.
Bischof Klein, Verpackungswerke GmbH & Co.,
4540 Lengerich.

Dieser Nachtrag wird im "Amts- und Mitteilungsblatt der
Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung,
Berlin" (ISSN 0340-75511 veröffentlicht.

Diesem Nachtrag liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei.

4~50 Minden. 20.08. 19~1

8. I

8.2

8.3

8.4

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäSig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind.

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter
der Verpackungsgruppe 11 oder 111 verwendet
werden.

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden.
Die Dichts der Füllgüter darf
1.80 g/cm

3
(Verpackungsgruppe 1l 1 bzw.

2,70 g/cm (Verpackungsgruppe 1(1)

nicht überschreiten.

Der Gesamtüberdruck (d. h. Dampfdruck des Füllgu
tes und Partlaldruck von Luft oder sonstIgen
inerten Gasen. vermindert um 100 kPa) bei 55 ·C
darf 66 kPa nicht überschreiten.

ßundesbahn-Zentralamt
Minden (Westf)

Deutsche
Bundesbahn

8.5 Oie überwachung der Fertigung von Verpackungen
nach dieser Bauart muS nach den I'Technischen
Richtlinien für die überwachung der Fertigung von
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter
(TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16. 1987. S. 562.
durchgeführt werden.

1 .. NeufassuD~ zum

ZULASSUNGSSCHEIN

Zulassungs-Nr.8859/1A2

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung gefähr
licher Güter

Rechtsgrundlagen

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweIS
bar sicherstellen, daS alle Auflagen über die
Verwendung der Verp.:ickung demjenigen. der die
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befü11t. be
kannt sind.

10 Sonstiges

10.1 Die Bauart entspricht den in

der Ordnung für d-ie internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RID)

Verordnung über die innerstaatliche und
überschreitende Beförderung gefährlicher
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung
bahn - GGVEI vom 22.07.1985
(BGBl. r. S. 15601

Antragstel Ler

Muhr & Söhne
5952 Attendorn

Benennung der Bauart

Faß aus Stahl mit abnehmbarem Deckel

Fassungsraum: 12,5 Liter

grenz
Güter

Eisen-

dem Europäischen Übereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der
Straße (ADR-Übereinkommen)

dem internationalen Ubereinkommen des Seever
kehrs (IMDG-Codel

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN)
über die Beförderung gefährlicher Güter

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen
zur Beförderung gefährlicher GUter.

10.2 Oer Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehalten.

4
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Anforderungen an die Bauart

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die
gemäß Prüfbericht Nr. 107 556 vom 28.06.1989 und
I. Nachtrag zum Prüfbericht Nr. 107 556 vom
11.07.1991 der Bundesbahn-Versuchsanstal t Minden
(Westf) einer Bauartprüfung nach dem Anhang V
der Anlage zur GGVE unterzogen worden sind.

10.3 Diese Neufassung ersetzt den Zulassungsschein
Nr. 8859/1A2 vom 31.10.1989 der Mubr & Söhne in
5952 Attendorn.

10.4 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Material
forschung und -prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551)
veröffentlicht.



10.S Diesem Zulassungsschein lie,t eine Rechtsmittel
be I eh rung be i.

8.2 Die Verpackungen dürfen für geiahrliche Güter
der Verpackungsgruppe 11 oder rlI verwp.ndet wer
den.

Die Grenzdaten für den Inhalt durfen nicht iiher
schritten werden.
Die Dichte der Füllguter. die den Prüffüllgütern
bezügli.ch der chemischen VerträglIchkeit zuge
ordnet werden kannen. darf di~ in folgender
Tabelle aufgeführten Dichten der PrüffUllgtitpr
nicht überschreiten.

4950 "inden. 14.10.1991

8undp.sbahn-Zentralamt
H'inden (West[)

Deutsche
Bundesbahn

8. )

Prüfflillgut

Lampenöl

Di.chte in g/cm 1 für Stoffe
der Verpackllngsgrupp~

I I [ I II

0.754

1. Neufassung zum

Z U L A 5 5 U N G 5 S C K EIN

Zulassungs-Nr. 88nl/IHI

für die Bauart einer Verpackung zur ~eförderung gefähr
licher Güter

Rechtsgrundlagen

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung sefährlicher Güter
mit Eisenbahnen CGefahrgutverordnung Eisenbahn
- GGVEJ vom 22.07.1985
(BGBl. I. S. 1560)

Antragsteller

S EL-Chemie
NL-7120 Aalten

Benennung der Bauart

8.4

8.5

8.n

8.7

8.8

Der gemessenp. GesamtUberdruck in der Verpackung
(d. h. Dampfdruck des Füllt;utes plus PartlalrJruck
evtl. vorhandener Gasp-. vermlndp.rt um 100 kPa)
bel 55 ·e auf der Grundlage d~s maximi1len F'ül
lungsgrades und einer FUlltemperatur von 15 ·e
darf 66 kPa nicht überschreiten,

Entfällt

Die Überwachung der F'p.rt.igung von Verpackungen
nach dieser Bauart muß nach den "TechnIschen
Richtlinien für die Uberwachung der Fertigung von
Verpackungen zur Beförderung gp.fährllch~r Güter
(TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16. 1~87. S. 562.
durchgeführt werden.

Bei Stoffen mit einem Flammpunkt von höchstens
3S oe muB sichergestellt sein. daß bei betrIebs
mäßigen Vorgängen keine Gefahren durch elektro
statische Aufladung der Gefäße entstehen können.

Die Werkstoffe dieser V'erpackungsbauart dürfen
durch die FUllgüter nicht stärker geschädigt wer
den. als durch folgende PrüffüllgUter:

Flasche
Deckel

aus Kunststoff mit nichtabnehmbarem Bezeichnung Stoff der Anl.
zur GGVE

Klasse Ziffer

Nennvolumen: 250 ml
Lampenö 1 '*) J 2c l

4

6

8

Anforderungen an die Bauart

Die Bauart muß den Baumustern p.ntsprechen. die
gemäß Prlifbericht Nr. 107 006 vom 10.05.1989.
107 006 I. Nachtrag vom 07.05.1990 und 107 006
2. Nachtrag vom 11.10.1991 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Minden (Westf) einer Bauartprüfung
nach dem Anhang V der Anlage zur GGVE unterzogen
worden sind.

Zulassung

Die unter NT. ) beschriebene Bauart wird unter
der Voraussetzung. daß die Anforderungen nach
Nr. 4 erfüllt werrten. zugelassen.

Fertigung von Verpackungen

Nach der zugelassenen Bauart dürfp.n Verpackungen
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß
gewährleisten. daS bei den serienmäSig gefertig
ten Verpackungen die für rlie Bauart festgelegten
Anforderungen erflillt sind.

Kennzeichnung

Oie nach der zugelassenen Bauart serienmä8ig ge
fertigten Verpackungen sInd dauerhaft und gut
sichtbar wie fol3t zu kennze1chnen:

(i~-'\IHI/Y/100i ID/BAi'I 8861 - PPB
' .. ~, (Herstellungs-

datum nach
Rn 1512 ill e)
de r Anl. zur GGVE i

Auflagen über die Verwendung der Verpackung

,,) Produkt der Fa. SEL-Chemie gemäß im BZA i'linden
hinterlegter Rezeptur.

Der Nachweis zur Feststellung der chemlschen Ver
träglichkeit muß nach dem anerkannten Stand von
Wissenschaft und Technik geführt werden können.

9 Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen. daß alle Auflagen liber die
Verwendung der Verpackung demjenigen. der die
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/beflillt be
kannt sind,

10 Sonstiges

10.1 Oie Bauart entspricht den in

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RIO)

dem Europäischen Ubereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der
Straße (AOR-übereinkommen)

dem internationalen übereinkommen des Seever
kehrs (IMOG-Code)

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN)
über die Beförderung gefährlicher Güter

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen
zur Beförderung gefährlicher Güter.

10.2 Der Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehaltp.n.

10.3 Di.ese 1. Neufassung zum Zulassungsschein 886l/lHl
ersetzt den ZlJlassungssch~ln ga6l/lHl vom
30.10.1989.

3. I Oie nach der zugelassenen Bauart serienmäSig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter
verwendet werden. wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVEIGGVS.e solche Verpackun
gen zulässig sind.

10 ... 4 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Material
forschung und -prüfung. Berlin" (155N 0340-7551)
veröffentlicht. .
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10.5 Diesem Zul<lssungsschein
belehrung bei.

liegt eine Rechtsmittel- 8.2 Die Verpackungen dürfen für
der Verpackungsgruppe II oder
den.

gefährliche Güter
III verwendet wer-

4950 Minden, 28.l0.199l

1. Neufassung zum

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden.
Die Dichte der Fiillgüter. die den Prüffüllgütp.rn
bezuglich der chemischen Verträglichkeit zuge
ordnet werden können. darf die in folgender
Tabp.lle aufgeführten Dichten der Prüffüllgüter
nicht überschreiten.

O.q
0.9
0.9
0.9

0.9
0.9
0.9
0.9

Dichte in g/cm) für Stoffe
der Verpackungsgruppe

1 I I I I I

Lampenöl
Terpentin
WaschbenzIn
Brennspiritus

Prüffüllgut

8.3

Deutsche
Bundesbahn

8undesbahn-Zentralamt
Minden (Wes t f)

ZULASSUNGSSCHEIN

Zulassungs-Nr. 8862/1H1

für die Bauart einer Verp:::ickung zur B'eförderung gefähr
licher Güter

8.4 Der gemessene Gesamtüberdruck in der Verpackung
(d. h. Dampfdruck des Füllgutes plus Partialdruck
evtl. vorhandener Gase, vermindert um 100 kPfl)
bei 55 ·C auf der Grundlage des maxlmal~n Fiil
lungsgrades und eIner F'ülltempp.ratur von 1S·C
darf 66 kPa nicht überschreiten.

S.S Entfällt

Rechtsgrundlagen

Verordnung Ubp-r die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisenbahn
- GGVEl vom 22.07.1985
( BG Bl. l. S. I 560 )

8.6 Die überwachung der Fertigung von V~rpackung~n

nach dieser Bauart muß nach dp.n "TechnlSchp.r1
Richtlinien für die ijberwachung der Fertigung von
Verpackungen zur Beförderung gef:<ihrlicher Giiter
(TRV 00\)" - Verkehrshl"tt Heft 16.1987. S. 562.
durchgeführt werden.

Antragsteller

SEL-Chemie
NL-7120 Aalten

8.7 Bei Stoffen mit einem Flammpunkt von höchstens
35 Ge muß sichergestellt sein. daß b~i betriebs
mäßigen Vorgängen keine Gefahren durch elekt.rfJ
statische Aufladung der Gefäße entstehen können.

Benennung der Bauart

Flasche
Deckel

aus Kunststoff mit nichtabnehmbarem

8.8 Die Werkstoffe dieser Verpackungshauart dürfen
durch die Füllgüter nicht stärker geschädigt wer
den. als durch folgende Prüffüllgüter:

4

Nennvo 1urnen: 250 ml

Anforderungen an die Bauart

Bezeichnung Stoff der Anl.
zur GGVE

Klasse Ziffer

*) Produkt der Fa. SEL-Chemle gemäß im BZA Minden
hinterlegter Rezeptur.

Die Bauart muS den Baumustern entsprechen, die
gemä$ Prüfbericht Nr. 107007 vom 10.05.1989.
107 007 I. Nachtrag vom 07 .OS .1990 und 107 007
2. Nachtrag vom 11.10.1991 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Minden (Westf) elner Bauartprüfung
nach dem Anhang V der Anlage zur GGVE unterzogen
worden sind.

Lampenöl *)

Terpentin
Waschbenzin
Brennspiritus

) 2 c )
) 1c )
) 1cl

) b)

Zulassung

Die unter Nr. ) beschriehene Bauart wird unter
der Voraussetzung, daS die Anforderungen nach
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen.

Fertigung von Verpackungen

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller mua
gewährleisten, daß bei den serienmäBig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten
Anforderungen erfüllt sind.

Der Nachweis zur Feststellung der chemischen Ver
träglichkeit muß nach dem anerkannten Stand von
Wissenschaft und Technik geführt werden können.

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daS alle Auflagen über die
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt be
kannt sind.

10 Sonstiges

10.1 Die Bauart entspricht den in

Kennzeichnung
der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RID)

Oie nach der zugel'lssenen Bauart serienmäSig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhatt und gut
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen:

(~·')IHl/Y/l00/ ;D/BAM 8862 - PPB
~~•..I' (Herstellungs-

datum nach
Rn 1512 (1) e)
der Ant. zur CGVE)

dem Europäischen Ubereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der
Stra$e (ADR-übereinkommen)

dem internationalen Übereinkommen des Seever
kehrs (lMDG-Code)

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN)
über die Beförderung gefährlicher Güter

Auflagen über die Verwendung der Verpackung
festgp.legten Prüfanforderungen für Verpackungen
zur Beförderung gefährlicher Güter.

8. I Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE!GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind.

10.2 Der Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehalten.

10.3 Diese I. Neufassung zum Zulassungsschein 8862/1H1
ersetzt den Zulassungsschein 8862/1Hl vom
30.10.1989.
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Die nach der zugelassenen Bauart serienmäSlg ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen {ur gefährl1che Guter
verwendet werden, wenn fur sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig 51nd.

10.4 Dieser Zulassungsschein wlrd im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt fü~ Matp.rial
forschung und -prüfung, Redin" (ISSN 0340-7S51)
veröffentlicht.

10.5 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittel
belehrung bp.i.

4950 Kinden, 23.10.1391

3. I

8.2 Die Verpackungen dürfen
der Verpackung5~ruppe 11
den.

für gefährliche Güter
oder 111 verwendet wer-

8.3 Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht uber
schritten werden.
Die Olchte der Füllgüter, die den Prüffüllgutern
bezüglich der chemischen Vp.rträglichkeit zuge
ordnet werden können, darf die in folgender
Tabelle aufgefÜhrten Dichten der PrtiffüIlgüter
nicht überschreiten.

Dichte in g/cm 3 für Stoffe
der Verpackungsgruppe

I I I II I
8undesbahn-lentralamt
Kinden (Westf)

Deutsche
Bundesbahn

Prüffüll
gut

Thinner O,8S O,8S

I. Neufassun& zum

Z U LAS S U N G S S C H EIN

Zulassun&s-Nr. 8863/l"1

8.4 Der gemessene Gesamtüberdruck in der Verpackung
(d. h. Dampfdruck des FÜllgutes plus Partialdruck
evtl. vorhandener Gase, vermindert um 100 kPa)
bei 55 °C auf der Grundlage d~s maximalen Fül
lungsgrades und einer F'ülltemperatur von 15 ·C
darf 66 kPa nicht überschreiten.

8.5 Entfällt

für dle Bauart einer Verpackung zur Beförderung gefähr
licher Güter

Rechts&rundla&en

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter
mlt Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisenbahn
- GGVE) vorn 22.07.198S
(BGBl. I. S. IS60l

8.6

8.7

Oie überwachung der Fertigung von Verpackungen
nach dieser Bauart muS nach den "Technischen
Richtlinien für die überwachung der Fertigung von
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter
(TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16. 1987. S. S62.
durchgeführt werden.

Bei Stoffen mit einem Flammpunkt von höchstens
)S 'C muS sichergestellt sein, daß bei betriebs
mäßigen Vorgängen keine Gefahren durch elektro
statische Aufladung der Gefäße entstehen können.

2 Antra&steller

SEL Chemie
NL-7120 Aalten

8.8 Die Werkstoffe dieser Verpackungsbauart dürfen
durch die Füllgüter nicht starker geschädigt wer
den. als durch folgende Prtifftillgtiter:

BeneDDuDC der Bauart3

F1 asche
Deckel

aus Kunststoff mit nichtabnehmbarem
Bezeichnung

Konzen
tration

Stoff der Anlage
zur GGVE

Klasse Ziffer

Nennvolumen: SOO ml
Thinner *) ) b)

4 AnforderUD~en an die Bauart
*) Produkt der Fa. SeI Chemie gemäS im BZA Minden

hinterlegter Rezeptur.

ZulassuD&

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die
gemäß Prüfbericht Nr, 107 294 vorn 13.0S.1989 und
107 294 1. Nachtrag vorn 24.09.1991 der Bundes
bahn-Versuchsanstalt Minden (Westf) einer Bauart
prüfung nach dem Anhang V der Anlage zur GGVE un
terzogen worden sind.

5

Die
der
Nr,

unt.er Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter
Voraussetzung, daS die Anforderungen nach

4 erfüllt werden, zugelassen.

9

10

Der Nachweis zur Feststellung der chemis~hen Ver
träglichkeit muß nach dem anerkannten Stand von
Wissenschaft und Technik gefÜhrt werden können.

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daS alle Auflagen über die
Verwendung der Verpackung demjenigen. der die
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/be füllt be
Kannt sind.

Sons tiges

6 Fert.igung von Verpackungen

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen
serienmätlig gefertigt werden. Der Hersteller muS
gewährleisten. daS bei den serienmäl!ig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten
Anforderungen erfüllt sind.

10.1 Die Bauart entspricht den in

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RIO)

dem Europäischen Ubereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der
StraSe (ADR-Ubereinkommenl

7 Kennzeichnung

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäBig ge
fp.rtigten Verpackungen sind dauerhaft und gut
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen:

dem internationalen Ubereinkommen des Seever
kehrs (IMDG-Code)

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN)
über die Beförderung gefährlicher Güter

Auflagen über die Verwendung der Verpackung

10.3 Diese 1. Neufassung zum Zulassungsschein 8863/1"1
ersetzt den Zulassungsschein 8863/1"1 vorn
30.10.1989.8

" u \
l,;n ) l"I/Y/IOO/ .....•.••..•• /D/BAM

("erstellungs-
datum nach
Rn ISI2 (I) e)
der Anl. zur GGVEl

8863 - K

10.2

festgelegten Prüf anforderungen für VerpaCKungen
zur Beförderung gefährlicher Güter.

Der Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehalten.
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10.4 Dieser Zulassungsschein wlrd im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Material
forschung und -pnifung. Berlin" (ISSN 0340-7551)
veröffentlicht.

10.S Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittel
belehrung bei.

'k) An dieser Stelle ist das Kurzzeichen des je
weiligen Herstellers einzusetzten

K fur Kautex Werke. 5)00 Bonn ) Holzlar
SAC fur SEt Chemie. NL-7120 Aalten

8 Auflagen über die Verwendung der Verpackung

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäSig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen durfen für gefährliche Güter
ver\Jendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGV~/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind.

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden.
Die Dichte der Füllgüter, die den PrüffÜllgütern
bezüglich der chemischen Verträglichkeit zuge
ordnet werden können, darf die in folgender
Tabelle aufgefuhrten Dichte~ der Pruffullguter
nicht überschreiten.

4950 Minden. 10.10.1991

Bundesbahn-Zentralamt
Minden (Westf)

Deutsche
Bundesbahn

8. I

8.2

8.3

Die Verpackungen dürfen
der Verpackungsgruppe 11
den.

fur gefährliche Guter
oder 111 verwendet wer-

Dichte in g/cm) fur Stoffe
der Verpackungsgruppe

I I I I II
1. Neufassung zum

Z U LAS S U N G S S C H ~ I N

Pruffull
gut

Thinne r 0.85 0.85
Zulassungs-Nr. 8864/IHI

Rechts&Tundlagen

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung gefähr
licher Güter

8.5 Entfällt

Der gemessene Gesamtuberdruck in der Verpackung
(d. h. Dampfdruck des Fullgutes plus Partialdruck
evtl. vorhandener Gase. vermindert um 100 kPa)
bel 55 ·C auf der Grundlage des maximalen Ful
lungsgrades und einer Ftilltemperatur von 15 ·C
darf 66 kPa nicht überschre1ten.

Die überwachung der Fertigung von Verpackungen
nach dieser Bauart muß nach den "TechnIschen
Richtlinien für die Uberwachung der Fertigung von
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter
(TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16. 1987. S. 562.
durchgeführt werden.

8.4

8.6

Antra&steller

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreItende Beförderung gefährlicher Güter
mit EIsenbahnen (GefahrgutveroTdnung Eisenbahn
- GGVE) vom 22.07. 1985
(BGB!. I. S. 1560)

2

3

SEt Chemie
NL-7120 Aalten

BeDeDDUD~ der Bauart

8.7 Bei Stoffen mit einem Flammpunkt von höchstens
35 ·C muß sichergestellt sein, dall bei betriebs
milBigen Vorgängen keine Gefahren durch elektro
statische Aufladung der Gefäße entstehen können.

Nennvolumen: 1 000 ml

Flasche
Deckel

aus Kunststoff mlt nichtabnehmbarem 8.8 Die Werkstoffe dieser Verpackungsbauart dürfen
durch die Füllgüter nicht stärker geschädigt wer
den. als durch folgende Pruffullguter:

*) Produkt der Fa. Sei Chemie gemä$ im BZA Minden
hinterlegter Rezeptur.

Der Nachweis zur Feststellung der chemischen Ver
träglichkeit mut! nach dem anerkannten Stand von
Wissenschaft und Technik geführt werden können.

4 AnforderUD~en an die Rauart

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen. die
gemä$ Prufbericht Nr.
107 295 vom 13.05.1989.
107 295 I. Nachtrag vom 07.05.1990 und
107 295 2. Nachtrag vom 24.09.1991
der Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden (Westf) ei
ner Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage
zur GGVE unterzogen worden sind.

Zulassune

Bezeichnung

Thinner *)

Konzen
tration

Stoff der Anlage
zur GGVE

Klasse Ziffer

3 b)

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter
der Voraussetzung, daS die Anforderungen nach
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen.

Pertigun~ von Verpackungen

9 Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen. da$ alle Auflagen uber die
Ver\Jendung der Verpackung demjenigen, der die
Verpackung fur Gefahrgut einsetzt/befüllt be
kannt sind.

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen
serienmäBig gefertigt werden. Der Hersteller muB
geVlährleisten, daß bei den serienmäBig gefertig
ten Verpackungen die tür die Bauart festgelegten
Anforderungen erfullt sind.

Kennzeichnung

Die nach der zugelassenen Bauart serienmä8ig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen:"',(:: /IHI/YIlOO/ /D/BAM 8864 - *)

..... ~," (Herstellungs-
datum nach
Rn 1512 (1) e)
der Anl. zur GGVE)

10 Sonstices

10.1 Oie Bauart entspricht den in

der Ordnung fur die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Guter (RIO)

dem Europäischen Ubereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der
Stra$e (AOR-Ubereinkommen)

dem internationalen Übereinkommen des Seever
kehrs CIMDG-Code)

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN)
über die Beförderung gefährlicher Güter
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10.2

festgelegten Prlifanforderungen für Verpackungen
zur Beförderung gefährlicher Güter.

Der Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehalten.

( U)' IA 21 XI 2501 ••••••••••••••••••• 1 D1 BAH
\" (Herstellungs-

.._- jahr. nur die
letzten heiden
Ziffern)

8868- M

10.3 Diese I. Neufassung zum Zulassungsschein 8864/1Hl
ersetzt den Zulassungsschein 8864/1HI vom
30.10.1989. 8 Auflagen über die Verwendung der Verpackung

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäaig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter
verwendet werden. wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind.

10.4 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Material
forschung und -prüfung. Berlin" (ISSN 0340-7551)
veröffentlicht.

10.5 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittel
belehrung bei.

4950 !liodeo, 10.10.1991

8.1

8.2 Die Verpackungen dürfen
der Verpackungsgruppe I.
werden.

für
11

gefährliche Güter
oder 111 verwendet

8undesbahn-Zentralamt
Hiodeo (Ilestf)

Deutsche
Bundesbahn

8.3

8.4

Die Grenzdaten für den Inhal t dürfen nicht über
schritten werden.
Die Dicht~ der Füllgüter darf
1,20 g/cm

3
(Verpackungsgruppe I) bzw.

1,80 g/cm
3

(Verpackungsgruppe 11) bzw.
2,70 g/cm (Verpackungsgruppe 111)
nicht überschreiten.

Der Gesamtüberdruck (d. h. Dampfdruck des Füllgu
tes und Partialdruck von Luft oder sonstigen
inerten Gasen. vermindert um 100 kPa) bei 55 oe
darf 166 kPa nicht überschreiten.

1. Neufassung zum

Z U LAS S U R G S S eHE 1 R

Zulassungs-Rr. 8868/1A2

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung gefähr
licher Güter

Rechtscrundlacen

8.5

10

Die Ube rwachung de r Fe rt igung von Ve rpackungen
nach dieser Bauart muß nach den "Technischen
Richtlinien für die Uberwachung der Fertigung von
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter
(TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562,
durchgeführt werden.

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachwelS
bar sicherstellen, daS alle Auflagen über die
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befü11t. be
kannt sind.

Sonstiges

dem internationalen Ubereinkommen des Seever
kehrs (IHDG-Code)

dem Europäischen Ubereinkommen tiber die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der
Straße (ADR-Ubereinkommen)

2

3

Verordnung über die innerstaatliche und
überschreitende Beförderung gefährlicher
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung
bahn - GGVE) vom 22.07.1985
(BGBI. I, S. 1560)

ADtratsteller

Hauser-Werke GmbH
5040 Brühl

BeneDDung der Bauart

grenz
Güter

Eisen-

10. I Die Bauart entspricht den in

der Ordnung für die internationale
förderung gefährlicher Güter (RID)

Eisenbahnbe-

4

Faß aus Stahl mit abnehmbarem Deckel

Fassungsraum: 214,5 I

Anforderungen an die Bauart

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN)
über die Beförderung gefährlicher Güter

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen
zur Beförderung gefährlicher Güter.

Der Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehalten.

Diesem Zu lassungsschein 1 iegt eine Rechtsmi t te 1
be lehrung bei.

Dieser Zulassungsschetn wird im ItAmts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Material
forschung und -prüfung, Berlin" lISSN 0340-7551)
veröffentlicht.

5

Die Bauart mua den Baumustern entsprechen. die
gemäß Prüfbericht Nr. 107 379 und 107 380 der
Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden (Westf) vom
10.07.1989 und Bericht Nr. XVI/90 der Mauser
Werke GmbH, 5040 Brüh.l vom 17.09.1990 einer Bau
artprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur GGVE
unterzagen worden sind.

Zulassung

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter
der Voraussetzung. daß die Anforderungen nach
Nr. 4 erfüll t werden. zugelassen.

10.2

10.3

10,4

10,5

Diese Neufassung
Nr. 8868/1A2 vom
GmbH, 5040 Brühl.

ersetzt den
02.11.1989

Zulassungsschein
der Mauser-Werke

6 Fertigung von Verpackungeo

7

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen
serienmä8ig gefertigt werden. Der Hersteller muS
gewährleisten. daB bei den serienmä8ig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten
Anforderungen erfüllt sind.

k.enDzeichnung

Die nach der zugelassenen Bauart serienmä8ig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen:

4950 Hinden, 20,06.1991

/

h
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Z U LAS S U N G S S C H ~ I N

1. NeufassuD~ zum

Bundesbahn-Zeotralamt
Hinden (Westf)

Deutsche
Bundesbahn

8.5

inerten Gasen, vermindert um 100 kPa) bei 55 oe
darf 73 kPa nicht überschreiten.

Die Uberwachung der Fertigung von· Verpackungen
nach dieser Bauart mu~ nach den "Technischen
Richtlinien für die Uberwachung der Fertigung von
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter
(TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987. S. 562,
durchgeführt werden.

Zulassungs-Nr. 8875/IA2

fur die Bauart e~ner Verpackung zur Beförderung gefähr
lIcher GiJter

9 Der In Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen. da$ alle Auflagen über die
Verwendung der Verpackung demjenigen. der die
Verpackung für Gefahrgut e1nsetzt/befiJ.llt, be
kannt sind.

Rechtstrundlagen

Verordnung über die innerstaatliche und
uberschreltende Beforcterung gefährlicher
mlt Risenbahnen (Gefahrgutverordnung
bahn - GGVEl vom 22.07.1985
(BGBI. I. S. 1560)

Antragsteller

grenz
Gii te r

Elsen-

JO Sonstiges

10.1 Die Bauart entspricht den in

der Ordnung für die InternatIonale eisenbahnbe
förderung gefahrlicher Güter (RIO)

dem europäischen Übereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der
Stra$e CADR-Ubereinkommen)

Rhe1nische Apparatebau-Anstalt GmbH
5000 Köln 30

dem internationalen Übereinkommen des Seever
kehrs (IMDG-Code)

Benennung der Bauart

FaS aus Stahl mit abnehmbarem Deckel

Fassungsraum: 2,2 bis 12,0 LIter

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN)
über d~e Beförderung gefährlicher Güter

festgelegten Prtifanforderungen für Verpackungen
zur Beförderung gefährlicher Güter.

4 AnforderUD&eD an die Bauart

Zulassung

Die Bauart muS den Baumustern entsprechen, die
g~mäS Prüfbericht NT.
107121 vom 03.03.1989.
107 699 vom 26.07.1989 und
107 699 I. Nachtrag vom 29.11.1990
der Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden (Westf)
einer Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage
zur GGVE unterzogen worden sind.

10.2 Der Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehalten.

liegt eine Rechtsmittel-Diesem Zulassungsschein
belehrung bei.

10.4 Dieser Zulassungsschein wird im UAmts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Material
forschung und -prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551)
veröffentlicht.

10.3 Diese Neufassung ersetzt den Zulassungsschein
8875 /l A2 vo m 06. 1 1. 1989 der Rh ein i s ehe Appar a t e
bau-Anstalt GmbH, 5000 Köln 30.

10.5

4950 Hinden, 15.08.1991

unter Nr. 3 beschrIebene Bauart wird unter
Voraussetzung. daS die Anforderungen nach

4 erfüllt werden, zugelassen.

Die
der
Nr.

6 Fertigung von Verpackungen

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen
serienmcd~ig gefertigt werden. Der Hersteller muS
gewährlelsten, daS bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten
Anforderungen erfüllt sind.

KeonzeichDun~

Bundesbahn-Zentralamt
Minden (Westf)

Deutsche
Bundesbahn

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäSig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen:

IA2/Y/IIO/ .••...•••.•.. /D/BAM
(Herstellungs
jahr. nur die
letzten beiden
Ziffern)

8875 - RABA 1. Nachtrag zu.

Z U LAS S U N G S S eHE I N

Zulassungs-Nr. 8891/lAl

8 Auflag~n über die Verwendung der VerpackunG Nr.
bzw.

4 des Zulassungssc.heines wird
erweitert:

wie folgt geandeTt

Oie Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden.
Die Dicht] der FÜllgüter darf
1.20 g/cm

3
(Verpackungsgruppe 11) bzw.

1.80 g/cm (Verpackungsgruppe 111)
nicht überschreiten.

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefahrliehe Güter
verwendet \Werden, wenn für sie nach den Vor
schr:lften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind.

8. I

8.2

8. )

Die Verpackungen dürfen
der Ve rpackungsg ruppe I I
werden.

für gefährliche Güter
oder III verwendet

4 Anforderun~en aD die Bauart

Die Bauart mu~ den Baumustern entsprechen, die
gemä$ Prüfbericht Nr. 107 972 vom 19.10.1989 und
107 972 1. Nachtrag vom 11.06.1990 der Bundes
bahn-Versuchsanstalt Minden (West!) einer Bauart
prüfung nach dem Anhang V der Anlage zur GGVE un
terzogen worden sind.

Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zulas
sungsschein NT. 8891/IAI vom 13.11.1989 der Müller &
Bauer GmbH & Co., Verpackungswerk in 7430 Metzingen.

Dieser Nachtrag wird im 11Amts_ und Mitteilungsblatt der
Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung.
Berlin" (ISSN 0340-7551) ver~ffentlicht.

8.4
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Der Gesamtüberdruck (d. h. Dampfdruck des FÜllgu
tes und Partialdruck von Luft oder sonstigen 4950 Mi~:;;5.l991



Bundesbahn-Zentralamt
Kinden (lies t f)

Deutsche
Bundesbahn

Bundesbahn-Zentralamt
Minden (lies t f)

Deutsche
Bundesbahn

1. Nachtrag zum

Z U L A 5 5 U N G 5 5 eHE I N

Zulassun&s-Nr. 8905/5H3

Nr. 4 des Zulassun&sscheines wird wie folgt geandert
bZIN. erweitert:

1. Nachtrar:. zum

Z U LAS 5 U N G 5 5 eHE I N

Zulassun&s-Rr. 8')32/0AI

Nr. 4 des Zulassungsscheines wird wie folgt geändert
bzw. erweitert:

4 AnforderuDgen an die Bauart

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die
gemäß Prüfbericht Nr.
108 046 vom 06.10.1989 und
108 046 1. Nachtrag vom 28.09.1990
der Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden (Westf) ei
ner Bauartpri.lfung nach dem Anhang V der Anlage
zur GGVE unterzogen worden sind.

4 Anforderungen an die Bauart

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die
gemäß Prüfbericht Nr. 107 972 vom 19.10.1989 "nd
107 972 I. Nachtrag vom 11.06.1990 der Bundes
bahn-Versllchsanstalt Minden (Westf) einer Bauart
prüfung nach dem Anhang V der Anlage zur GGVE un
terzogen worden sind.

Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zulas
sungsschein Nr. 8905/5H3 vom 15.11.1989 der Rheinische
Kunststoffwerke GmbH. 3355 Kahlefeld 1 Echte.

Dieser Nachtrag wird im "Amts- und Mitteilungsblatt der
Bundesanstalt für Materialforschung und -prlifung,
Berlin" (15SN 0340-75511 veröffentlicht.

Dieser Nachtrag gilt nUr in Verbindung mit dem Zulas
sungsschein Nr. 8')32/0Al vom 12.12.1989 der Müller &

Bauer GmbH & Co., Verpackungswerk in 7430 Metzingen ••

Dieser Nachtrag wird im "Amts- und Mitteilungsblatt der
Bundesanstalt für Materialforschung und -prÜfung.
Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht.

Diesem Nachtrag liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei.

4950 Minden. 14.08.1991

4950

Bundesbahn-Zentralamt
Minden (liestf)

Deutsche
Bundesbahn

8undesbahn-lentralamt
Minden (West!)

Deutsche
Bundesbahn 1. Neufassung zum

Z U L A 5 5 U N G 5 5 eHE I N

Zulassungs-Rr. 8996/3Hl
1. Nacht rag zum

Z U L A 5 5 U N G 5 5 eHE I N

Zulassungs-Nr. 8929;5H3

Nr. des Zulassungsscheines wird t.llie folgt geändert
hzw. erweltert:

4 Anforderungen an die Bauart

für die Bauart einer Ve.rpackung zur Beförderung gef~hr

lieher Güter

Rechtsgrundlagen

Verordnung über die innerstaatliche und grenz-
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisenbahn
- GGVE) vom 22.07.1985
(BGBI,. I. S. 15601

1 BenenDuD~ der Bauart

Die Bauart muB den Baumustern entsprechen. die
gemäß P,üfbericht Nr. G 89 2)) vom 24.08.1ga3
und l. Nachtrag zum Prüfbericht Nr. G 8<3 2)) vom
16.10.1331 der Fa. Blschof + Klein GmbH. in
4540 Lengerich einer Bauartprüfung nach dem An
hang V der Anlage ZlJr GGVE unterzogen worden
sind.

2 Antra&steller

Kunststoffwerk Draak GmbH
Moorweg 1 - 15
2090 Winsen (Luhe)

Di.eser ~achtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zul:3.s
;ungssCheln Nr.8929/5H3 vom 05.12.1389 rler Fa.
Blschof + Klein GmbH & Co. in 45~O Lengerich.

Kanister aus Kunststoff mit nichtabnehmbarem
Deckel

Nennvolumen: 2,5 Liter
DIeser ~achtrag wIrd 1:1\ IIAmts- und Mitteilungsblatt rler
Bund~sanstalt fiir Materialforschung und -prüfung,
Berltn" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht.

Dlese:n ~achtrag liegt eine Rechtsmittelbelehrung b~i,

4')50 Minden. 24. 10. I 'J91

4

5

Anforderungen an die Bauart

Die Bauart muB den Baumustern entsprechen, die
gemäß Prüfbericht Nr.
107 170 vom 06.09.1989
107 170 I. Nachtrag vom 08.01.1990 und
107 170 2. Nachtrag vom 06.11.1990
der Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden (Westfl ei
ner Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage
zur GGVE unterzogen worden sind.

Zulassune
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Ferti~ung von VerpaCkUD&en

dem Europäischen Ubereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der
Straße (ADR-Ubereinkommen)6

Die
der
Nr.

unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter
Voraussetzung, daß dle Anforderungen nach

4 erfüllt werden, zugelassen.

der Ordnung für die internationale
förderung gefährlicher Güter (RID)

Eisenbahnbe-

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen
serienmäBig gefertigt werden. Der Hersteller muB
gewahrleisten. daS bei den serienmäSig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelet;ten
Anforderungen erfüllt sind.

dem internationalen Ubereinkommen des Seever
kehrs (IMDG-Code)

dem internationalen Ubereinkommen des Luftver
kehrs (ICAO-TI)

Kennzeichnung

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäBig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen:

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN)
über die Beförderung gefährlicher Güter

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen
zur Beförderung gefährlicher Guter.

3 HI/X! 250 ! .......•..... ! D/ BAM
(Herstellungs
datum nach
Rn 15 I 2 (1) e)

der Anl. zur GGVE)

8996 - KWD 10,2

10.3

Der Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehalten.

Diese t. Neufassung zum Zulassungsschein 8996/3Hl
ersetzt den Zulassungsschein 8996/3HI vom
25.01.1330. den I. Nachtrag vom 13.0.1.1990 und
den 2. Nachtrag vom 13.07.1990.

8

8.1

Auflagen über die Verwendung der Verpackung

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind.

10.4 Dieser Zulassungsschein wird im ltAmts- und MIt
teilungsblatt der Bundesanstalt für Material
forschung und -prüfung, Berlin" (ISSN 0340-755\)
veröffentlicht.

10.5 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittel
belehrung bei.

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden.
Die Dichte der Füllgüter. die den Prüffüllgütern
bezüglich der chemischen Verträglichkeit zuge
ordnet werden können. darf die in folgender
Tabelle aufgeführten Dichten der Prüffüllgüter
nicht überschreiten.

Die Verpackungen dürfen
der Verpackungsgruppe I,
werden.

8.2

8.3

Prüffüll
gut

für gefährliche Güter
II oder III verwendet

Dichte in g/cm 3 für Stofffe
der Verpackungsgruppe

I II III

4950 Hinden, 17.07.1991

Bundesbahn-Zeotralamt
Hinden (Westfl

Deutsche
Bundesbahn

Flußsäure 50 % 1,20 1.20 1.20 1. Nachtrag zum

8.4 Der gemessene Gesamtüberdruck in der Verpackung
(d. h. Dampfdruck des Füllgutes plus Partialdruck
evtl. vorhandener Gase. vermindert um 100 kPa)
bei 55 ·e auf der Grundlage des maximalen Fül
lungsgrades und einer Fülltemperatur von 15 ·e
darf 166 kPa nicht überschreiten.

Z U LAS S U N G S S C K EIN

Zulassungs-Nr, ~983!5H4

Nr. 4 und Nr. 8.3 des Zutassungsscheines wird wie folgt
geändert bzw. erweitert:

8.5 Entfallt

Der Nachweis zur Feststellung der chemischen Ver
träglichkeit muS nach dem anerkannten Stand von
Wissenschaft und Technik gefÜhrt werden können.

Die Werkstoffe dieser Verpackungs bauart dürfen
durch die Füllgüter nicht stärk~r geschädigt wer
den, als durch folgende Prüffüllgüter:

8ei Stoffen mit einem Flammpunkt von höchstens
35 ·C muß sichergestellt sein, daa bei betriebs
mäSigen Vorgängen keine Gefahren durch elektro
statische Aufladung der Gefä8e entstehen können.

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muS nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt be
kannt sind.

8.3 Die Grenzdaten für den Inhalt Ilürfen nicht über
schritten werden. Das Verhältnis von Brutto
höchstmasse zu Volumen darf bei Bauarten entspre
chend dem Prüfbericht G 89 314 1.1 kg/Liter und
bei der Bauart entsprechend dem 1. Nachtrag zum
Prüfbericht G 89 314 1.4 kglLiter nicht ub.r
schreiten.

Die Bauart muB den Baumustern entsprechen. dIe
gemäß Prüfbericht Nr.
G 89 314 vom 06.11.1989 und
G 89 314 I. Nachtrag vom 18.06.1991 der Bischof.
Klein GmbH & Co .. 4540 Lengerich ~iner Bauartpt~

fung nach dem Anhang V der Anlage zur GeVE Ilnter
zogen worden sind.

4 Anforderungen an die Bauart

Dieser Nachtrag wird im "Amts- und Mitteilungsblatt der
Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung,
Berlin" (ISSN 0340-75511 veröffentlicht.

4950 Hinden. 03.09.1991

Dieser Nachtrag gilt nur i.n Verbindung mit dem Zulas
sungsschein Nr. 8983/5H4 vom 18.01.19'10 der 8ischof
Klein GmbH & Co •• 4540 Lengerich .•

Diesem Nachtrag zum Zulassungsschein liegt eine Rechts
mittelbelehrung bei.

Produkt der
der Klasse 8

Flußsäure 50 r. "MOSPURANAL"
Fa. Riedel de Haen AG, Stoff
Ziffer 7b) der Anl. zur GGVE.

Die Uberwachung der Fertigung von Verpackungen
nach dieser Bauart mue nach den ItTechnischen
Richtlinien für die überwachung der Fertigung von
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter
(TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16. 1987. S. 562.
durchgeführt werden.

8.7

8.6

8.8

10

10. I
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Sonstiges

Die Bauart entspricht den in



Z U LAS S U M G S S' eHE I N

Zulassungs-Mr. 3001/1A2

1. Neufassun& ZIJM

8undesbahn-Zentra1amt
Minden (Westf)

Deutsche
Bundesbahn

8.5 Die Uberwachung der Fertigung von Verpackungen
nach dieser Bauart muS nach den "Technischen
Richtlinien für die Uberwachung der Fertigung von
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter
ITRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16. 1987. S. 562.
durchgeführt werden.

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller mu8 nachweis
bar sicherstellen~ daß alle Auflagen über die
Verwendung der Verpackung demjenigen. der die
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt. be
kannt sind.

10.1 Die Bauart entspricht den in

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung gefähr
licher Güter

10 SODstices

2

Rechtsgrundlagen

Verordnung über die innerstaatliche und
überschreitende Beförderung gefährlicher
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung
bahn - GGVE) vom 22.07.1385
(BGB1. 1, S. 1560)

Ant.rar;steller

grenz
Güter

Eisen-

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RID)

dem Europäischen Ubereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der
Stra$e (ADR-Ubereinkommen)

dem internationalen Ubereinkommen des Seever
kehrs CIMDG-Code)

Mauser-Werke GmbH
5040 Brühl

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN)
über die Beförderung gefährlicher Güter

3 ßenennUD& der Bauart.

Faß aus Stahl mit abnehmbarem Deckel

festgelegten Prüf anforderungen für Verpackungen
zur Beförderung gefährlicher Güter.

Fassungsraum: 216 Liter 10.2 Der Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehalten.

Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Haterial
forschung und -prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551)
veröffentlicht.

4 Anforderungen an die Bauart

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die
gemä$ Prüfbericht Nr. 108 223 vom 009.01.1990 der
Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden (Westf) und
XVII/90 vom 17.09.1990 der Mauser Werke GmbH.
5040 Brühl einer Bauartprüfung nach dem Anhang V
der Anlage zur GGVE unterzogen worden sind.

10.3

10.4

Diese Neufassung
Nr. 9001/1A2 vom
GmbH. 5040 Brühl.

ersetzt den
29.01.1990.

Zulassungsschein
der Mauser-Werke

7 KenDzeichnung

10.5 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittel
belehrung bei.

&

Zulassung

Die unter Nr . .1 beschriebene Bauart wird unter
der Voraussetzung. daS die Anforderungen nach
Nr. 4 erfüllt werden. zugelassen.

Fertigung von Verpackun~en

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß
gewährleisten. daß bei den serienmäBig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten
Anforderungen erfüllt sind.

4950 Minden, 28.06.1991

~
Bundesbahn-Zentralamt
Minden (Westf)

Deutsche
Bundesbahn

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäSig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 1. Nacht rag zur

(U)lA2/Y/140/ /D/BAM
~ CHerstellungs-

- jahr, nur die
letzten beiden
Ziffern)

9001 - M 1. Neufassung zu.

Z U LAS S U N G S S C 8 EIN

Zulassun~s-Rr. 9002/IA2

Anfla~eD über die Verwendunc der Verpackung

Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit der 1. Neu
fassung zum Zulassungsschein Nr. 9002/1A2 vom
04.0&.1991 der Mauser Werke GmbH, 5040 Brühl.

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen. die
gemä$ Prüfbericht Nr. 108 224 vom 08.01.1990 und
108 224 L Nachtrag vom 22.06.1990 der Bundes
bahn-Versuchsanstal t Hinden (Westf) und Prüfbe
richt XVIII/90 der Mauser Werke GmbH, 5040 Brühl
vom 17.09.1990 einer Bauartprüfung oach dem An
hang V der Anlage zur GGVE unterzogen worden
sind.

4 Anforderungen an die Bauart

geändertfolgtwird wie4 des Zulassungsscheines
erweitert:

Nr.
bzW'.

Oie Verpackungen dürfen für gefährliche Güter
der Verpackungsgruppe 11 oder 111 verwendet
werden.

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden.
Die Dicht5 der Füllgüter darf
1.20 g/cm

3
(Verpackungsgruppe 11) bzw.

1.80 g/cm CVerpackungsgruppe 111)
nicht überschreiten.

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind.

8

8.2

8.3

8.1

8.4 Der Gesamtüberdruck (d. h. Dampfdruck des Füllgu
tes und Partialdruck von Luft oder sonstigen
inerten Gasen, vermindert um 100 kPa) bei 55 oe
darf 93 kPa nicht überschreiten.

Dieser Nachtrag wird im 'JAmts- und Mitteilungsblatt der
Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung,
Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht.
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Diesem Nachtrag liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. der Verpackungsgruppe 11 oder 111
werden.

ve rwende t

1. Nel.fassung zum

4950 Minden. 28.06.1991

Bundesbahn-Zentralamt
Minden (Westf)

Deutsche
Bundesbahn

8,3

8.4

8.5

Die Grenzdaten fiir den Inhalt diirfen nicht iiber
schritten werden.
Die Dicht~ der Füllgiiter darf
1.50 g/cm

3
(Verpackungsgruppe 11) bzw.

2.25 g/em (Verpackungsgruppe 111)
nicht überschreiten.

Der Gesamtiiberdruck (d. h, Dampfdruck des Fiillgu
tes und Partialdruck von Luft oder sonstigen
inerten Gasen, vermindert um 100 kPa) bei 55 oe
darf 120 kPa nicht iiberschreiten.

Die Uberwachung der Fertigung von Verpackungen
nach dieser Bauart muS nach den "Technischen
Richtlinien für die Uberwachung der Fertigung von
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter
(TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S, 562,
durchgeführt werden.

Z U LAS S U N G S S C HEl N

Zulassungs-Nr. 9003/1A2

fUr die Bauart einer Verpackung zur Beförderung gefähr
licher GUter

9 Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muS nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen iiber die
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die
Verpackung fiir Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
kannt sind.

10 Sonstiges

Rechtsgrundlagen

Verordnung über die innerstaatliche und
überschreitende Befbrd~rllng g~fährlicher

mIt Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung
bahn - GGVE) vom 22.07.1985
(BGBI. 1. S. 1560)

2 Antragsteller

Mauser-Werke GmbH
5040 Briihl

Benennung der Bauart

faß aus Stahl mit abnehmbarem Deckel

fassungsraum: 216 Liter

grenz
Güter

Eisen-

10. I Die Bauart entspricht den in

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Giiter (RID)

dem Europäischen Ubereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der
Straße (ADR-Ubereinkommen)

dem internationalen Ubereinkommen des Seever
kehrs (IMDG-Code)

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN)

über die Beförderung gefährlicher Güter

festgelegten Prüf anforderungen für Verpackungen
zur Beförderung gefährlicher Güter,

4 Anforderungen an die Bauart 10.2 Der Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehalten.

Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materlal
forschung und -priifung, Berlin" (ISSN 0340-7551)
veröffentlicht.

Die Bauart muS den Baumustern entsprechen, die
gemäß Priifbericht Nr. 108 225 vom 08.01.1990 der
Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden (Westf) und
Priifbericht XIX/90 vom 17.09.1990 der Mauser
Werke GmbH, 5040 Brühl einer Bauartprüfllng nach
dem Anhang V der Anlage zur GGVE unterzogen wor
den sind.

5 Zulassung

10.3

10,4

Diese Neufassung
Nr. 9003/IA2 vom
GmbH, 5040 Ilriihl.

ersetzt den
29,01.1990,

Zulassungsschein
der Mauser-Werke

Bundesbahn-Zentralamt
Minden (Westf)

6

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen.

Fertigung von Verpackungen

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten
Anforderungen erfüllt sind.

Kennzeichnung

10.5

4950

Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittel
belehrung bei.

""j{;.::~.""

Deutsche
Bundesbahn

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 1. Nacht rag zum

(~ ) lA2/YI.5/l80/ /D/IlAM
~ (Herstellungs-

jahr, nur die
letzten beiden
Ziffern)

9003 - M ZULASSUNGSSCHEIN

Zulassungs-Nr. 9042/1Al

8 Auflagen über die Verwendung der Verpackung

Nr.
bzw.

des Zulassungsschei.fles
erweit.ert:

wird 'Wie folgt geändert

8.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Giiter

8. I Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Gliter
verwendet werden. wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind.

4 Anforderungen an die Bauart

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen. d.le
gemäß Prüfbericht Nr. ]07 981 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Minden (Westf, vom 28.09.1989 einel
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur
GGVE unterzogen ~orden sind.
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Abweichend von dem genannten Ber1cht dürfen die
Verpackungen aus den austenItIschen Stählen
J .4571 und 1.4401 gefertist werden.

nieser Nachtrag gilt nur In Verbindung mit dem Zu]as
sungs~chein Nr. 9042/lAl vom 05.03.1990 der Thlelmann
Container Systeme GmbH. 5920 Bad Berleburg.

Di~ser Nachtrag Yird im "Amts- und MitteIlungsblatt d~r

Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung.
Berlin" (ISSN 0340-7551 I veröffentlicht.

OJesem Nachtrag liegt eine Rechtsmittelh~]ehrung bei.

4950 Minden. 05.09.199J

U.&L.ßaua,h 'Ilf.-
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.. -'---- /

1. Nacht rac ZUII

Rundesbahn-Zentralamt
Minden (West!)

Deutsche
Bundesbahn
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Z U LAS S U N G S S C H 2 I N

Zulassungs-Nr. 9103/4G

Nr. 4 und Nr. 8.3 des Zulassungsscheines wird wie folgt
geändert bzw. erweitert:

4 Anforderuncen an die Bauart

Die Bauart mu~ den Baumustern entsprechen, die
gemäß Prüfbericht Nr.
108 629 vom 14.03.1990 und
108 629 1. Nachtrag vom 31.07.1990
der Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden (Westf) ei
ner Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage
zur CGVE unterzogen worden sind. Bundesbahn-Zentralamt

Minden (Westf)
Deutsche
Bundesbahn

8.3 Die 8ruttohöchstmasse des Versandstückes darf die
Werte. die sich aus dem als Anlage zum 1. Nach
trag zum Zulassungsschein Nr. 9103/4G beigefüg
tem Diagramm ermitteln lassen. nicht überschrei
ten. I. Nacht rag zum

Z U LAS S U N G S S C H P. I N
Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung
sungsschein Nr. 9103/4G vom 02.04.1990
Cosmetic GmbH. 4060 Viersen 11.

mit
der

dem Zulas
Fa. Thera Zulassungs-Nr. 9156/3Hl

DIeser Nachtrag wird im "Amts_ und Mitteilungsblatt der
Bundesanstalt für Haterialforschung und -prüfung.
Berlin" (rSSN 0340-75511 veröffentlicht.

Nr. 4 und Nr. 8.6 des Zulassungsscheines wird wie folgt
geandert bzw. erweitert:

Diesem Nachtrag liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei.

4QSO Minden. 17.07.1991

4

8.6

Anforderuncen an die 8auar~

Die Bauart mu$ den Baumustern entsprechen, die
gemäß Prüf bericht Nr.
108 288 vom 11.05.1990,
108 288 I. Nachtrag vom 30.10.1990 und
1082.88 2. Nachtrag vom 05.11.1990
der Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden (Westfl ei
ner Bauartprüfung - nach dem Anhang V der Anlage
zur GGVE unterzogen worden sind.

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart hat die Bau
artprüfung zusätzlich mit folgenden Stoffen be
standen:

Bezeichnung

Stoff der Anlage
Konzen- zur GGVE

UN-Nr. tration Klasse Ziffer

Salpetersäure 2031 65 % 8 2b)

Die Werkstoffe dieser Verpackungsbauart müssen
nachweisbar gegenüber den Füllgütern beständig
sein.

Der Nachweis zur Feststellung der chemischen Ver
träglichkeit muB nach dem anerkannten Stand von
Wissenschaft und Technik geführt werden kannen.
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Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zulas
sungsschein Nr. 915613HI vom 18.05.1990 der Fa. Kunst
stoffwerk Draak GmbH. 2090 W,nsen (Luhe).

Dieser Nachtrag wlrd 1m "Amts- und Mitteilungsblatt der
Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung,
Berlin" (ISSN 0340-75511 veröffentlicht.

DIesem Nachtrag zum Zulassungsschein liegt eine Rechts
mittelbelehrung bei.

4950 Minden. 18.07.1991

k

108288 2. Nachtrag vom 05.11.1990 der Bundes
bahn-Versuchsanstalt Minden (Westf) abweichend
jedoc.h aus dem Werkstoff Lupolen 5261 Z einer
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur
GGVe unterzogen worden sind.

Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung m1t dem Zulas
sungsschein Nr. 9157/lHI vom 18.05.1990 der Fa. Kunst
stoffwerk Draak GmbH. 2090 Winsen (Luhe) .

Dieser Nachtrag Wird 1m 'tAmts- und Mitteilungsblatt der
Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung,
Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht.

Diesem Nachtrag zum Zulassungsschein liegt eine Rechts
mittelhelehrung bel.

4950 Kinden. 18.07,1991

Bllndesbahn-Zentralamt
Hinden (Westf)

Deutsche
Bundesbahn

2. Nachtrag zum

Z U LAS S U N G S S C H R I N

Zulassungs-Nr. 1156/3HI

ßundesbahn-Zentralamt
Hinden (Westf)

Deutsche
Bundesbahn

Nr. 4 des Zulassungsscheines wIrd wie folgt geändert
bzw. erweitert:

4 Anforderungen an die Bauart

2. Nachtrag zur

1. Neufassung zum

ZULASSUNGSSCHRIN
Die Bauart muß den Baumustern entsprechen. die
gemäß Prüfbericht Nr.
108 288 vom 11.05.1990.
108288 I. Nachtrag vom 30.10.1990.
1082882. Nachtrag vom 05.11.1990 und
109 963 vom 11.04.1991 der Bundesbahn-Versuchsan
stalt Mlnden (Westf) einer Bauartprüfung nach
dem Anhang V der Anla~e zur GGVE unterzogen wor
den sind.

Zulassungs-Nr. 9165/31HAI

Nr. 4 des Zulassungsscheines wird wie
bzw. erweitert:

4 Anforderungen an die 8auart

f 0 I g t geandp.rt

Dieser Nachtrag gilt nur 10 Verbindung mit dem Zulas
sungsschein Nr. 91561lHI vom \8.05.1990 und dem I.
Nachtrag vom 18.07.1991 der Fa. Kunststoffwerk Draak
GmbH. 2090 Winsen (Luhe) .•

Dieser Nachtrag wird im "Amts- und Mitteilungsblatt der
Bundesanstalt für Materiatforschung und -prüfung,
Berl1n" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht.

Diesem Nachtrag zum Zulassungsschein liegt eine Rechts
mittelbelehrung bei.

4950 Minden. 03.09.1991

Die Bauart muB den Baumustern entsprechen. die
gemäß den nachfolgenden Prüfberichten einer Bau
artprlifung nach den "Technischen RichtlinIen für
Bau. Ausrüstung, Prüfung, Zulassung, Kennzeich
nung und Verwendung von Großpackmitteln (lBe) und
Kombinations-Gro~packmittel (IBC) mit Kunststoff
Innengefäßen - TR IBC K 001 - (VKBI. Heft 4.
1990. Nr. 39) unterzogen worden sind:

I. 108 705 vom 23.05.1990
2. 108 705 I. Nachtrag vom 17.08.1990
3. 104 285 6. Nachtrag vom 12.07.1989 der
Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden (Westf)
3. 1020/119 2. Nachtrag vom 31.05.1990
4. 10201119 1. Nachtrag vom 31.05.1990 des
Bureau de Verifications Techniques

Wahlweise dürfen dIe Kombinations-GroBp~ckml.ttel
(IBC) mit

- modifizierten oberen Stützprofilen entsprechend
Zg. p 3.01.26 der Fa. Sotralentz und

ßundesbahn-Zentralamt
Kinden (Westf)

Deutsche
Bundesbahn

- Sicherheitsklappe vor der Auslallfannatur ent
sprechend Zg. P.3.01.28.1 der Fa.'·Sotralentz

ausgerüstet ~erden.

Z U LAS S U N G S S C H R I N

1. Nachtrag zum

Nr.
bzw.

Zulassungs-Nr. 9157/3HI

des Zulassungsscheines wird wie folgt
erweitert:

geändert

Die Kombinations-Großpackmittel dürfen für be
stimmte Stoffe auch mit einer Lüftungseinrichtung
bestehend aus einem Schraubdeckel entsprechend
Zg. P 43.006 der Fa. Sotralentz und einem Ent
gasungsstopfen entsprechend Ausführung Ader
Anl. 2 zum Bericht 96 660 2. Nachtrag bzw. ent
sprechend Bericht 104 285 8. Nachtrag vom
19.02.1990 ausgerüstet werden. Bei Verwendung
dieser Lüftungseinrichtung sind die VorschrIften
in Rn 808, 1601 und 1607 (4) GGVE besonders zu
beachten.

4
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Anforderungen an die Bauart

Die Bauart muß den ßaumustern entsprechen, die
gemä~ Prüfbericht Nr. 108 288 vom 11.05.1990 und

Dieser 2. Nachtrag zur 1. Neufassung zum Zulassungs
schein 9165/31HAI gilt nur in Verbindung mit dem Zulas
sungsschein 9165IJIHAI I. Neufassung vom 23.01.1991
und dem t. Nachtrag dazu vom 19.06.1991 der Fa.
Sotralentz. F-67320 Drulingen.



Dieser Nachtrag wird im "Amts- und Mitteilungsblatt der
Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung,
Berlin" (I55N 0340-7551) veröffentlicht.

Diesem Nachtrag zum Zulassungsschein liegt elne Rechts
mittelbelehrung bei.

4950 Kinden. 24.09.199\

8.2

8,3

8.4

verwendet werden, wenn für sie nach aen Vor
schriften der GGV5/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind.

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter
der Verpackungsgruppe 11 oder III verwendet
werden.

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden.
Die Dicht~ der FÜllgüter darf
1.20 g/cm) (Verpackungsgruppe 11) bzw.
1,80 g/cm (Verpackungsgrupp. 111)
nicht überschreiten.

Der Gesamtüberdruck Cd. h. Dampfdruck des ftillgu
tes und Partialdruck von Luft oder sonstigön
inerten Gasen. vermindert um 100 kPa) bel 55 C
darf 66 kPa nicht überschreiten.

1. Neufassung zum

8110desbahn-Zentralamt
!linden (Westf)

Deutsche
Bundesbahn

8,5 Die überwachung der Fertigung von Verpackungen
nach dieser Bauart muS nach den "Technischen
Richtlinien für die Uberwachung der Fertigung von
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter
(TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16,1987, S. 562.
durchgeführt werden.

ZULA55UflGSSCHglfI

Zulassun&s-Hr. 9158/IA2

tür die Bauart einer Verpackung zur Beförderung gefähr
lIcher Giiter 10

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muB nachweis
bar sicherstellen. daS alle Auflagen über dIe
Verwendung der Verpackung demjenigen. d~r die
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
kannt sind.

Sonst ü;es

Rechtsgrundlacen

Verordnung über die innerstaatliche und
überschreitende Beförderung gefährlicher
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung
bahn - GGVE) vom 22.07.1985
(BGBI. 1, 5. 1560)

Antra.:steller

Blefa-Felser GmbH
5952 Attendorn

BeneDDUDC der 8auart

FaB aus Stahl mit abnehmbarem Deckel

grenz
Güter

Eisen-

10.1 Die Bauart entsprIcht den In

der Ordnung für die int.ernationale: Eisenbahnbe
förderun& gefährlicher Güt.r (RIO)

dem Europäischen libereinkommen uber die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der
5traBe (AOR-Ubereinkommen)

dem internationalen Ubereinkommen des Seever
kehrs (IMOG-Code)

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN;
tiber die Beförderung gefährlicheT Güter

festgelegten Prüfanforderllngen für Verpackungen
zur Beförderung gefährlicher Güter.

4 Anforderungen an die Bauart
10.2 Der Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehalten.

Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Hit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Material
.forschung und -prüfung. Berlin" (IS5N 0340-7551)
veröffentlicht.5

Fassungsraum: 210 Liter

Die Bauart muS den Baumustern entsprechen. die
gemäß Prüfbericht Nr. 108 808 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Minden (Westf) vom 03.05.1990 einer
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur
GGVE unterzogen worden sind.

ZulassuDC

10.3

10.4

Diese Neufassung ersetzt den
Nr. 9158/lA2 vom 21.05.19QO
GmbH. 5952 Attendorn.

Zulassungsschein
der Blefa-Felser

Die
der
Nr.

unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter
Voraussetzung, daS die Anforderungen nach

4 erfüllt werden, zugelassen.

10.5 Diesem Zulassungsschein
belehrung bei.

liegt eine Rechtsmittel-

(, rerti~uDC von VerpaCkUD&en

Nach de r zuge lassenen Bauart dürfen Verpackungen
serienmäBig gefertigt. werden. Der Hersteller muS
gewährleisten, daS bei den serienmäSig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten
Anforderungen erfüllt sind.

Kennzeichnung

Die nach der zugelassenen Bauart ser1f~nmäSig ge
fertigten Verpackungen sind dau~rhait und gut
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen:

4~50 Miodeo, 27.08.1991

(' U " IA 21 Y1 \ 00 I ...........•• ! 0 I BAM
\"'0) (Herstellungs-

- jahr. nur die
letzten beiden
Ziffern)

91S8 - BFO

8 Auflacen über die Verweudunc der Verpackune

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäBig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter
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8'lodesbahn-Zentralamt
Kinden (Wes t f)

Deutsche
Bundesbahn

8. S DIe lJber\olachung der Fertigung von Verpackungen
nach dieser Bauart mua nach den "Technischen
Richtlinien für die lJberwachung der Fertigun& von
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter
(TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16. 1987. S. 562.
durchgefÜhrt werden.

1. Neutassung zum

Z U LAS S U N G S SC" EIN

Zulassungs-Nr. 91S9/1A2

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung gefähr
licher Güter

9

10

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller mua nachweis
bar 51cherstellen. daß alle Auflagen über die
Ver'Wendung der Verpackung demjenigen. der die
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt. be
kannt sind.

SODsti&es

2

Rechtsl:;rundlal:;en

Verordnung übp.r die innerstaatliche und
überschreitende Beförderung gefährlicher
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung
bahn - GGVEl vom 22.07.198S
(BGBl. r. s. IS60)

Antragsteller

Blefa-Felser GmbH
5952 Attendorn

BenenDung der Bauart

FaB aus Stahl mit abnehmbarem Deckel

Fassungsraum: 210 Liter

grenz
Gü te r

Elsen-

10.1 Dip- Bauart entspr1cht den 1n

der Ordnung für dIP. Internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RIO)

dem Europäischen Ubereinkommen über die inter
natIonale Bp-förderung gefährlicher Güter auf der
Straße (ADR-tibereinkommen)

dem internationalen Ubereinkommen des Seever
kehrs IIHDG-Code)

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN)
liber die Beförderung gefährliche"( Güter

festgeiegten Prüfanforderungen fur Verpackungen
zur Beförderung gefährlicher Güter.

10.2 Der Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehalten.

4 Anforderuncen an die Bauart

Oie Bauart muß den Baumustern entsprechen. die
gemäB Prüfbericht Nr. 108 809 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Hinden (Westf) vom 03.05.1990 einer
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur
GGVE unterzogen worden sind.

Zulas&unc

Die unter Nr. ) beschriebene Bauart wird unter
der Voraussetzung. daß die Anforderungen nach
Nr. 4 erflillt werden. zugelassen.

Fertigung von Verpackungen

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten
Anforderungen erfüllt sind.

10,3 DIese Neufassung ersetzt den Zulassungssche~n

Nr. 91S9/lA2 vom 21.05.\990 der Blefa-Felser
GmbH. 59S2 Attendorn.

10.4 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Material
forschung und -prüfung. Berlin" (ISSN 0340-7S5\)
veröffentlicht.

10.5 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittel
belehrung bei.

4950 Kinden, 27.08.1991

Kennzeichnung

Die nach der zugelassenen BalJart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen:

Bundesbahn-Zentralamt
Kinden (Wes t f)

Deutsche
Bundesbahn

(~)
lA2/YI .J! 140/ ••••••••• , •• • /D/BAH

(Herstellungs-
jahr. nur die
letzten beiden
Z,ffern)

91S9 - BFD
1. Neufassung zum

Z U LAS S U N G S SC" EIN

Zulassungs-Nr. 9160/IA2

8 Auflagen über die Vervendune der Verpackung
fur die Bauart einer Verpackung zur Beförderung gefähr
licher Güter8.1

8.2

8.)

8.4
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Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter
verwendet werden. wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zuläSSig sind.

DIe Verpackungen dürfen für gefährliche Gdter
der Verpackungsgruppe 11 oder 111 verwendet
werden.

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nlcht über
schritten werden.
Die Dicht~ der Füllgüter darf
1.30 g/cm

3
(Verpackungsgruppe I I) bzw.

1.95 g/cm (Verpackungsgruppe IrI)
nicht überschreiten.

Der Gesamtüberdruck (d. h. Dampfdruck des Füllgu
tes und Partialdruck von Luft oder so~stigön

inerten Gasen. vermindert um 100 kPa) bel 55 C
darf 93 kPa nicht überschreiten.

Rechtsgrundlagen

Verordnung über die innerstaatliche und
überschreitende Beförderung gefährlicher
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung
bahn - GGVEl vom 22.07.198S
( BG Bl. I. S. I S60 )

Antragsteller

Blefa-Felser GmbH
S9S2 Attendorn

Benennung der Bauart

Faß aus Stahl mit abnehmbarem Deckel

Fassungsraum: 210 Liter

4 Anforderungen an die Bauart

g re n z
Güte r

Eisen-



DIeser Zulassungsschein wird 1m "Amts- und Mlt
teilungsblatt der Bundesanstalt für Material
forschung und -pnifung. B.rlin" (ISSN 0340-7551)
veröffentlicht.5

Die Bauart roue den Baumustern entsprechen, die
g.maS Prüfb.richt Nr. 108 810 d.r 8und.sbahn-V.r
suchsanstalt Hind.n (W.stfl vom 03.05.1990 .in.r
Bauartprüfung nach dem Anhanl; V der Anlage zur
GGVE unterzogen worden sind.

ZulassunI:

10.4

Nr. 9160/lA2 vom 21.05.1990
GmbH. 5952 Att.ndorn.

der Bleta-Fels~r

(,

Die unter NT. ) beschriebene Bauart wird unter
der Voraussetzung, daS die Anforderungen nach
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen.

Ferti&uD& von Verpackun&en

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen
serienmaBig gefertigt ""erden. Der Hersteller muB
gewahrleIsten. daS bei den serienmäSig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten
Anforderungen erfüllt sind.

Kennzeichnung

10.5 Diesem Zulassungsschein lIegt eine Rechtsmittel
b.l.hrung bel.

4950 "inden, 27.08.1991

Die nach der zugelassenen Bauart serienmaSig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut
sichtbar wie folgt zu kennzeIchnen:

8undesbahn-Zentralamt
Minden l Wes t f)

Deutsche
Bundesbahn

(U) IA2JY1.5J200J JD/BAH
~ lH.rst.llungs-

. jahr. nur dl.
letzten beiden
Ziff.rn)

9160 - BFD

I. Nachtrag zu,..

8

8. I

Auflagen über die VerWendUD& der Verpackun~

Die nach der zugelassenen Bauart ser1enmäeig ge
fertIgten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter
verwendet werden. wenn für sie nach den Vor
schriften d.r GGV5/GGVE/GGV5 •• solch. V.rpackun
gen zulässig sind.

Z U L A 5 5 U N G 5 5 C HEl N

Zulassun~s-Kr. gl~9·~HG~

Nr. i des Zulas.sungsscheines wird. wi!! folgt. gl!änd.~ct.

bzw. erweitert.:

KeDnzeichnun~

8.2 Die Verpackungen dürfen
der Verpackungsgruppe Ir
werden.

für gefährliche Güter
oder 111 verwendet

Die nach d~( lug~l~sj~Tlen Bau3rt Sp.TlenmäSig
fertigten V~rpackungen sind dau~l'h~ft und
sichtbar wie fol~t zu kennzeichnen:

~e

:~ \l t

8.3

8.4

8.5

'.I

10

Di~ Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden.
Di. Dicht5 d.r Füllgüt.r darf
1.50 g/cm

3
lVerpackungsgrupp. Ir> bzw.

2.25 g/cm lVerpackungsgrupp. 111)
nicht überschreiten.

D.r G.samtüb.rdruck ld. h. Dampfdruck des Füllgu
tes und Partialdruck von Luft oder sonstigen
inerten Gasen. vermindert um 100 kPa) bei 55 oe
darf 133 kPa nicht üb.rschr.it.n.

Die tiberwachung der Fertigung von Verpackungen
nach dieser Bauart mu8 nach den "Technischen
Richtlinien für die Uberwachung der Fertigung von
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter
lTRV 001)" - V.rk.hrsblatt H.ft 16. 1987. S. 562.
durchgeführt werden.

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller mulJ nachweis
bar sicherstellen. dae alle Auflagen über die
Verwendung der Verpackung demjenigen. der die
Verpackung für Gefahrgut elnsetzt/befüllt. be
kannt sind.

Sons t iges

7.1 Ausführuns 1

~6HG2/YI.5/60; /D/BAH 91"3 - DYNOPLAST\...V Elbatalner,'WEBi
(Herstellllngs
datum n:lcn
Rn i) i 2 ,I.. e·
deI' c\ni . .:ur
GGVE

i.2 AusfÜhrung ~

I ~~ "HG2;YI.S,SO" DiBAH 9103 - DY~OPLA:;T
\..:::.} Etb.lt"line:; :":;

'Herstellungs
datum nach
Rn 151 c . i i e

'·jer Anl. zur
GGVE

:!l) An dieser St~lle ist das Kennc::~i.l~h~n ci~s je
weiligen Hersteli~rs ~inzl1tragen:

AWK für Assi W.II. :500 Karlsruhe
WEBI für Wel13pp~nwp.rk Bieb~shei~

10.1 Die Bauart entspricht den in

rier Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung g.fahrlich.r Güter (RIDl

dem Europäischen Ubereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der
StraS. {ADR-Vb.reinkomm.nl

dem internationalen Ubereinkommen des Seever
k.hrs lIMDG-Cod.l

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN)
tiber die Beförderung gefährlicher Güter

festgelegten Prüf anforderungen für Verpackungen
zur Beförderung gefährlicher Güter.

10.2 D.r Widerruf di.s.r Zulassung bleibt vorbehalt.n.

10.3 Diese Neufassung ersetzt den Zulassungsschein

Di.ser Nachtrag gilt nur in V.rbindung mit d.m Zu1as
sungssch.in Nr. 9169/6HG~ vom 01.09.1390 dP.r Fa. Dyno
plast Elbatain.r GmbH. 7505 Ettling.n.

Dieser Nachtra& wird im "Amts- und ~itteilungsblatt der
Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung,
gerlin" (I5SN 0340-75511 v.röff.ntiicht.

Diesem Nachtrag liegt eine Rechtsmittelbelehrung bp.i.

4950 Kinden, 30.08.1991
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1. Nachtra~ zum

Bundesbahn-lentralamt
Hinden (Wes t f)

Deutsche
Bundesbahn

Diesem Nachtrag liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei.

Z U LAS S U N G S S eHE I N

Zulassungs-Nr. 9205/4G

Rundes bahn-Zentral amt
Hinuen (Westf) Deutsche

Bundesbahn

Nr. des Zulassungsscheines wird wie folgt geändert
bzw. erweitert: 1. Nachtrag zum

4 Anforderungen an die Bauart

Die Bauart muS den Baumustern entsprechen, die
gemäß Prlifbericht Nr. 108 939 vom 20.06.1990 und
108 939 1. Nachtrag vom 26.11.1990 der Bundes
bahn-Versuchsanstalt Minden (Westf) einer Bauart
prüfung nach dem Anhang V der Anlage zur GGVE un
terzogen worden sind.

Z U LAS 5 U N G S S eHE I N

Zulassungs-Nr. 9271/13H3

Nr. des Zulassungsscheines w1rd wie folgt geandert
bzw. erweitert:

Anforderungen an die Bauart

Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zulas
sungsschein Nr. 9205/4G vom 17.07.1990 der Hermet.ic
Verpackung GmbH & Co. KG, 5600 Wuppertal 2.

Dieser ~achtrag wird im "Amts- und Mitteilungsblatt der
Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung.
Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht.

Diesem Nachtrag liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei.

4950 Hinden, 17.07.1991

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen. die
gemäß Prlifbericht Nr.

108 816 vom 14.05.1990
108 816 I. Nachtrag vom 21.06.1991 der Bundes
bahn-V~rsuchsanstalt Minden (We5tf) einer Bauart
prüfung nach dem Anhang VI der Anlage zur GGVE
unterzogen worden sind.

Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zu las
sungsschein Nr. 9273/l3H3 VOm 03.09.1990 der Fa. Empac
Verpackungs-GmbH. 4407 Emsdetten •

Dies~r Nachtrag wird im IIAmts_ und Mitteilungsblatt der
Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung,
Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht.

Bundesbahn-Zentralamt
Hinden (Westf)

Deutsche
Bundesbahn

Diesem Nachtrag zum Zulassungsschein liegt eine Rechts
mittelbelehrung bei.

4950 Hinden, 05.09.1991

I. Nachtrag zum

Z U LAS 5 U N G 5 S eHE I N

Zulassungs-Nr. 9262/4G

ßundesbahn-Zentralamt
Hinden (Westf)

Deutsche
Bundesbahn

Nr. 4 und Nr. 7 des ZulassungsscheInes wird wie folgt
geändert bzw. erweitert:

1. Nachtrag zum

4 Anforderungen an die Bauart
Z U LAS S U N G S S eHE I N

Die Bauart muS den Baumustern entsprechen. die
gemäß Prlifbericht Nr. 108 998 vom 02.07.1990 und
108 <;98 I. Nachtrag vom 31.07.199l der Bundes
bahn-Versuchsanstalt Minden (West!) einer Bauart
prüfung nach dem Anhang V der Anlage zur GGVE un
terzogen worden sind.

Kennzeichnung

Nr.
bzw.

Zulassungs-Nr. 9279/4G

4 des Zulassungsscheines wird wie
erweitert:

Anforderungen aD die Bauart

folgt geändert

*) An dieser Stelle ist das Kllrzzeichen des je
weiligen Herstellers einzutragen.

Die nach der zug~lassenen Bauart serienmä8ig
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen:

(~) 4G / Y14/51 •••.•••••••••••••• /0/ BAM
(Herstellungs-
jahr. nur die
letzten beiden
Ziffern)

9262 - *)

ge-
gut Die Bauart muS den Baumustern entsprechen, die

gemäß Pnifbericht Nr. 108 552 vom 20.04.1990 und
108 552 1. Nachtrag vom 23.07.1990 der Bundes
bahn-Versuchsanstalt Minden (Westf) einer Bauart
prüfung nach dem Anhang V der Anlage zur GeVE un
terzogen worden sind.

Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zu las
sungsschein Nr. 9279/4G VOm 17.09.1990 der Fa. Carl
Edelmann GmbH, 7920 Heidenheim (Brenz).

HS4
E. C.A.

für Heh. Sieger KG in Sarstedt
für [uropa Carton AG, Lauenburg.

Dieser Nachtrag wird im "Amts- und Mitteilungsblatt der
Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung.
Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht.

Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zulas
sungsschein Nr. 9262/4G vom 24.08.1990 der Or. Becher
GmbH. 3016 See1ze.

Dieser Nachtrag wird im t'Amts- und Mitteilungsblatt der
Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung,
Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht.
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Diesem Nachtrag liegt eine Rechtsmittelbelehrung bel.

4950 Hinden, 18.07.1991
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1. Neufassun~ zum

Bundesbabn-Zentralaat
!linden (Wes t ()

Deutsche
Bundesbahn

(TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16,1987. S. 562.
durchgeführt werden.

~ Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daB alle Auflagen über die
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt. be
kannt sind.

Z U LAS S U N G S S C R EIN

Zulassunss-Nr. 9284/IH2

tur die Bauart einer Verpackung zur Beförderung gefähr
licher Güter

Recht.s~rUDdlal:eD

10 Sonstiges

10.1 Die Bauart entspricht den In

der Ordnung für die internationale EIsenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RIO)

dem Europäischen tibereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der
Straße (AOR-Uberelnkommen)

1.1 Verordnung über die innerstaatliche und
überschreitende Beförderung gefäbrlicher
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung
bahn - GGVE) vom 22.07.1985
(BGBL 1. S. 1560)

grenz
Güter

Eisen-

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN)

über die Beförderung gefährlicher Güter

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen
zur Beförderung gefährlicher Güter.

1.2 Ausnahmezulassung Nr. 25/89 NRW des Staatlichen
Materialprüfungsamtes Nordrhein-Westfalen

ADtracsteller

Mauser-Werke GmbH
5040 Brühl

BenennUD& der Bauart

Fa6 aus Kunststoff mit abnehmbarem Deckel

10.2 Der Widerruf dieser Zula&&ung bleibt vorbehalten.

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im llAmts_ und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für MaterIal
forschung und -prüfung. Berlin" (ISSN 0340-7551)
veröffentlicht.

10.4 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittel
belehrung bei.

4

Nennvolumen: 120 Liter

ADforderun~en an die Bauart

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen~ die
gemäS Prüfbericht Nr. XII/90 vom 19.04.1990 und
X/91 vom 16.07.1991 der Fa. Mauser-Werke GmbH.
5040 Brühl einer Bauartprüfung nach dem Anhang V
der Anlage zur GGVE unterzogen worden sind.

ZulassuD~

4950 Minden, 27.09.1991

fi-e-..d./
Bundesbahn-Zentralamt
Hinden (liestf)

Deutsche
Bundesbahn

Die unter Nr. ) beschriebene Ba1Jart wird unter
der Voraussetzung, daS die Anforderungen nach
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen.

6 Fertigung von Verpackungen

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß
gewährleisten, daS bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten
Anforderungen erfüllt sind.

RennzeichDUD~

1. Neufassung zum

Z U LAS S U N G S S eHE I N

Zulassungs-Nr. 3330/5M2

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung gefähr
licher Guter

Recbtsgrundlagen

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäSig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut
sichtbar wie folgt zu kennzeichn~n:

:~ i IH2/X156/S/ .•.•.•....•••••..• /Il/BAM 9284 - M
(Herstellungs-
datum nach
Rn 1512 (1) e
der Ant. zur GGVE)

2

Verordnung über die innerstaatliche und
überschreitende Beförderung gefährlicher
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung
bahn - GGVE) vom 22.07.1985
(BGBL I, S. 1560)

Antragst.eller

Oürbeck GmbH & Co. KG
6420 Lauterbach I

grenz
Gü t e r

Eisen-

8 Auflagen über die Verwendung der Ve.r,ackung Benennung der Bauart

Die nach der zugelassenen Bauart ~erienmäaig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 $ekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für g~f~hrliche Güter
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee &olche Verpackun
gen zulässig sind.

8. I

8.2 Die Verpackungen dürfen
der Verpackungsgruppe I,
werden.

für
II

gefährliche Güter
9der III verwendet

4

Sack aus Papier - wasserbeständig -

Anforderungen an die Bauart

Die Bauart muS den Baumustern entsprechen, die
gemäß Prüfbericht Nr. 109 357 Vgab 90 der
Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden (Westf) vom
04.10.1990 und Prüfbericht Nr. G 31 243 der
Bischof Klein GmbH & Co, 4540 Lengerich vom
09.07.1991 einer Bauartprüfung nach dem Anhang V
der Anlage zur GGVE unterzogen worden sind.

8.3

8.4

Die Grenzdaten für den Inhalt 4ürf.en nicht über
schritten werden. Die Bruttohöchstmass~ des Ver
sandstückes darf 156 kg nicht üper~chreiten.

Die Uberwachung der Fertigupf; von Verpackungen
nach dieser Bauart muS nac~ den I'Technischen
Richtlinien für die Uberwachuna per Fertigung von
Verpackungen zur Beförderung g~fährlicher Güter 6

Zulassung

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter
der Voraussetzung, daS die Anforderungen nach
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen.

Fertigung von Verpackungen
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Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen
serienmäSig gefertigt wel~den. Der Hersteller muS
gp.'Währlp.isten. daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die fii'c die Bauart festgelegten
Anforderungen erfüllt slnd.

8undesbahu-Zeutralamt
Miudeu (llestf)

Deutsche
Bundesbahn

K~nnzeichnung

Dte lldl:h der zu;elass@n~n Bauart serienmißig ge
fert.igten Verp-lckungen sind dauerhaft Ilnd gut
~ll:tltbar wi.e folgt zu kennzeichnen:

Z U LAS S U N G S S C HEl N

Zulassun&s-Nr. 9300/31HAl

5M~/Y51/S: 'O!BAM 9390-0
( Herstellungs-
jahr. nur dl@
letzten beiden
Ziffern)

für die Bauart eines Kombinations-Großpackmittets
(IBC) mit Kunststoff-InnengefäS zur Beförderung gefahr
licher Güter

Rechtsgrundlagen

8

a.l

Allflagen über die Verwendung der Verpackung

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäSig ge
fertigten und entsprechl-!nrl Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen flir gefährliche Gtiter
ver""endet werden. wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVElGGVSee solche Verpackun
gen zulässig slnd.

Eisenbahn-Gefahrgutausnahmeverordnung vom Ib. Au
gust 1985 (BGB1. I. S. 16511 zuletzt ge~ndert

durch die Fünfte Verordnung zur Änderung von Ge
fahrgutausnahmeverordnungen vom 24. Oktnber 1'1'10
(BGBl. I. S 2389)
- Ausnahme Nr. E 15 -

Autragsteller

8.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter
der Verpackungsgruppe 11 und IIf verwendet
toJerden.

RHEIN-BONAR Kunststoff-Technik GmbH
6832 Hockenheim

8.3 Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. Die Bruttohöchstmasse des Ver
sandstückes darf 50.4 kg nicht überschreiten.

Benennung der Bauart

Kombinations-GroSpackmittel (IBC) mlt Kunststoff
Innengefä~

8.4 Entfällt Produktbezeichnung: VARITAINER CR 500

a . 5 Entfällt Fassungsvermögen: 576 Liter

10 Sons t iges

10. l D1P. Bau,lft entspiicht den 10

der Ordnung für die intp.rnationa le Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RIO)

q Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen~ daß alle Auflagen über die
Ver""endung der Verp"lckung demjenigen. der die
Verpackung für Gefahrgut ~~insetzt/befüllt, be
kannt sind.

Anforderungen an die Bauart

Die Bauart mull den Baumustern entsprechen. die
gemäß den nachfolgenden Prüfberichten der Bundes
bahn-Versuchsanstalt Minden (Westf) einer Bauart
prüfung nach den I'Technischen Richtlinien für
Bau, Ausrüstung, Prüfung, Zulassung, Kennzeich
nung und Verwendung von Großpackmitteln (IBC) und
Kombinations-Großpackmittel (IBCI mit Kunst
stoff-Innengefäßen - TR IBC K 001 _0 (VKBl.
Heft 4. 1990, Nr. 39) unterzogen worden sind:

I. 96513 vom 13.11.1981
2.102367 vom 18.11.1985 einschl. 1. Nachtra~

(Sclairlinkl
3. 102368 vom 18.11.1985 elnschl. I. + 2. Nach
trag (Sclairlink)
4. 108700 vom 16.08.1990 (Stamylex)
5. 109128 vom 16.08.1990 (Stamylexl
6.101843 vom 31.05.1985 (Schraubdeckel 325 mm
7. 104498 vom 02.04.1987 (Anhub von oben)
8.107551 vom 10.08.1989 einschI. 1. + 2. Nach
trag (Stapeldruckprüfung)
9. TUV Baden vom 21.01.1988 (Anhub von unten)
10. ~MPA Nr. 137740 vom 30.01.1979

4Die physikalischp-n Eigenschaften (Masse, Korn
gröSe usw.) müssen den Eigenschaften der im Prüf
bericht gemäß Nr. 4 genannten Prüffü11gtiter ent
sprechen.

Die über""achung der Fertigung von Verpackungen
nach dieser Bauart mu$ nach lien l'Technlschen
Richtlinien für die Uber""achung der Fertigung von
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter
(TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16.1987. S. 5f,2.
durchgeführt werden.

8. 7

8.6

dem Europäischen ubereinkornmen iiber dle Inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der
StraS~ iADR-Uhe{~inkQmmen)

den Empfehlungen dec Vereinten Nationen (UN)
tiber die Beförderllng gefährlicher Gtiter

Abweichend von den genannten Prüfberichten müssen
alle lBC mit einem Kugelhahn mlt Sicherheits
sperrhebel gern. Zg. 3073 der Fa. SAFi ausgerüstet
werden.

Zulassung

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen
zur Beförderung gefährlicher Güter. Die unter Nr. 3 benannte Bauart wird unter der

Voraussetzung, daS die Anforderungen nach Nr. l~

erfüllt sind, zugelassen.

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehalten.

[0.3 Diese Neufassung ersetzt den ZulassungsscheIn-Nr.
9390/5M2 vom 08.10,I'J90 der Oürbeck GmbH I" Co.
KG, 6420 Lauterbach 1.

10.4 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Material
forschung und -prüfung, Berlin'· (ISSN 0340-75511
veröffentlicht.

10.5 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittel
belehrung bei.

4950 Minden. 03.09.1991

Fertigung von Kombiuations-Gro8packmittelu (IBC)
mit Kunststoff-Inneu&efä8eu

Nach der zugelassenen Bauart dürfen rBC serien
mäSig gefertigt werden. Der Hersteller mut! ge
währleisten, daS bei den serienmäSig gefertigten
IBC die für die Bauart festge legten Anforderun
gen erfüllt sind.

Bis zur endgÜltigen Festlegung fertigungsüber
wachender Maßnahmen ist das vorliegende Quali
tätssicherungsprogramm einzuhalten und rtie Proto
kolle über die regelmäßig durchgeführten Prüfun
gen zur jederzeitigen Einsicht mindestens fünf
Jahre aufzubewahren.

7 Kennzeichnung

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäSig ge-
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8 Aufla~en über die VerweDdun~ der IBC

8. I Die nach der zugelassenen Bauart serienmä8ig ge
fertigten und nach Ny. 1 gekennzeichneten IBC
dürfen für gefährliche Güter verwendet werdf.!n,
wenn für sie nach den Vorschriften der
GGVS/GGVE/GGVSee solche IBC zulässig sind.

WerkstoU
identifikation

M Marlex CL 100-35 JW
S - Sclairlinlr.
D Sta.ylex XL 400 UP

kPa/ ..........•...•.•.....•
Datum der Letzten
Dichtheitsprüfung
bzw. Inspektion
(Monat und Jahr.
jeweils die letzten
beiden Zi ffern)

Der Nachweis zur Feststellung der chemischen Ver
träglichkeit muß nach dem anerkannten Stand von
Wissenschaft und Technik geführt werden können.

Der in NT. 2 genannte Antragsteller muS SIcher
stellen. daß 'llle Auflagen iiber dIe VeT1N'endung
der IBC demjenigen, der dIe IRe für Gefahrgut
erstmals elnsetzt/befüllt bekannt sind.

Ab 01.01.1993 müss~n die nach der zugelassenen
Bauart serienmäßig gefertigten und nach Nr. 7 ge
kennzeichneten IBe mit einer Druckausgleichsein
richtung oder anderen geeigneten Konstruktions
einrichtung zur Abgabe von Dämpfen ausgerüstet
sein. Diese Einrichtung muß zugelassen sein.

* Ameisensäure 85 %
* Natronlauge 50 X

Chlorbleichlauge 150 gCI/1
* Monochloracetaldehyd-Lösung
• Thiogl;kolsäure
* Chloracetylchlorid
* Ammoniumfluorid-Lösung

* Der Nachweis der ausreichenden chemischen Ver
träglichkeit mit oben genannten Füllt,ütern ist
durch 8auartprüfungen an vergleichbaren Bau
arten nachgewiesen.

9

8.6

lesbar wieund gut

9300* - RBO/4500/31 HA I/ Y/ ........•...•. /0 /BAM
Herstellungs
datum nach
Rn 1605 (\) d)
der Anlage zur
GGVE

576/ •..•. **/1198/130
**Eigen-
masse in
kg

fertigten IBC sind dauerhaft
folgt zu kennzeichnen:

CD

8.) Grenzdaten für den Inhalt

8.2 Die IBC dürfen für gefährliche Güter der Ver
packungsgruppe 11 oder TII verwendet werden.

Oie Dichte der Füllgüter. die den Prüffüllgütern
(Standardflüssigkeiten) bezüglich der chemischen
Verträglichkeit zugeordnet werden können, darf
die in folgender Tabelle aUfgeführten Dichten der
PrüffÜllgüter nicht überschreiten:

Empfehlungen der
die Beförderung
Prüfanforderun-

Die Bauart entspricht den in den
VereInigten Nationen (UN) über
gefährlicher Güter festgelegten
gen für Großpackmittel (IBC).

10.2 Der Widerruf dieser Zulr.lssung bleibt vorbehal
ten.

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mi t
teilungsblatt der Bundesanstalt für Material
forschung und -pnifung. Bedln" (ISSN 0340-,551)
veröffentl~cht.

10 Sonstiges

10.4 Diesem Zulassungsschein liegt elne Rechtsmittel
belehrung bei.

10. I

4950 Minden. 18.03,1991

1.90
I, qO
1,90
1. qO
1,90
I, qO
1. qO
1. qO
I. qO
1.90
1.90
1.90
1.90
1.90

Dichte in g/cm 3 für
Stoffe der Verpackungs
gruppe 11 und 111

Netzmittellösung (Laventin>
Essigsaure
Kohlenwasserstoffgemisch
Salpetersäure
Wasser
Schwefelsäure
Salzsaure
Ameisensäure
Natronlauge
Chlorbleichlauge
Monochloracetaldehyd-Lösung
Thioglykolsäure
Chloracetylchlorid
Ammoniumfluorid-Lösung

Prüffüllgüter
(Standardflüssigkeitenl

8.4 Der gemessene Gesamtüberdruck in dem Grdßpackmit
tel (IBC) (d. h. Dampfdruck des Füllgutes plus
Partialdruck evtl. vorhandener Gase, vermindert
um 100 kPa) bei 55 ·C auf der Grundlage des maxi
malen Füllungsgrades und einer Fülltemperatur von
IS ·C darf

Bundesbahn-Zentralamt
Hinden (llestf)

Deutsche
Bundesbahn

86 kPa bei Zuordnung zu den
ten Netzmittellösung.
wasserstoffgemisch,
Wasser

Standardflüssigkei
Essigsaure, Kohlen
Salpetersäure und

ZULASSUNGSSCHEIN

ZulassunKs-Nr. 9301/31HAI

nicht überschreiten.

Wahlweise darf der Dampfdruck bei 50 ·C bzw. bei
55 ·C auch entsprechend Rn 1500 (\ I) b) und cl
GGVE berechnet werden.

für die Bauart eines l<ombinations-Großpackmittels
(IBC) mit Kunststoff-Innengefäß zur Beförderung gefähr
licher Güter

8.5 Die Werkstoffe dieser Bauart dürfen durch die
Füllgüter nicht stärker geschädigt werden. als
durch folgende Prüffüllgüter:

Netzmittellösung (Laventin 5 Xl als Standardflüs
sigkeit gem. Ia)

Essigsäure 99 X als Standardflüssigkeit gem. Ib)

Rechts&Tundla&en

Eisenbahn-Gefahrgutausnahmeverordnung vom 16. Au
gust 1985 (BGB\. I. S. 1651) zulet.zt geändert
durch die Fünfte Verordnung zur Änderung von Ge
fahrgutausnahmeverordnungen vom 24. Oktober 1990
(BGBI. I. S 2.189)
- Ausnahme NT. E 15 -

Kohlenwasserstoff-Gemisch (White
Standardflüssigkeit gern. Id)

Spirit ) als 2 Antragsteller

Salpetersäure 55 X als Standardflüssigkeit gern.
Ie)

RHEIN-BONAR Kunststoff-Technik GmbH
6832 Hockenheim

Wasser als Standardflüssigkeit gern. If)
der Beilage zum Anhang V/GGVE

Schwefelsäure 96 X
* Salzsäure 36 %

BenenDung der Bauart

Kombinations-Großpackmittel (IBCl mit Kunslstoff
Innengefäß

Produktbezeichnung: VARITAINER CR 500 P
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4

Fassungsvermögen: 528 Liter

ADforderuncen an die Bauart

Prüffüllgüter
(Standardflüssigkeiten)

Dichte in g/cm) fur
Stoffe der Verpacktlngs
gruppe 11 und 111

nicht überschreiten.

86 kPa bei Zuordnung zu den StandardflüssigkeI
ten Netzmittellösung, Essigsäure, Kohlen
wasserstoffgemisch, Salpetersäure und
Wasser

Der gemessene Gesamtüberdruck in dem GroSpackmIt
tel (IBC) (d. h. Dampfdruck des Füllgutes plus
Partialdruck evtl. vorhandener Gase. vermindert
um 100 kPa) bei 55 ·C auf der Grundlage des maxi
malen Füllungsgrades und einer Fülltemperatur von
15 ·C darf

Die ßauart muß den Baumustern entsprechen, die
gemäB den nachfolgenden Prüfberichten der Bundes
bahn-Versuchsanstalt Minden (Westf) einer Bauart
prüfung nach den I'Technischen Richtlinien für
Bau. Ausrüstung, Prüfung, Zulassung, Kennzeich
nung und Verwendung von Großpackmitteln (IBC) und
Kombinations-Großpackmittel (IBC) mit Kunst
stoff-Innengefäßen - TR IBC K 001 -' (VKBL
Heft 4. 1990. Nr. 39) unterzogen worden sind:

L 97582 vom 27.08.1982 einschL \, - 3. Nach
t rag
2.102.167 vom 18.11.1985 einsch\' L Nachtrag
(Sclairlink)
.1. 102.168 vom 18.11.1985 einschL \, • 2. Nach
trag (Sclairlink)
4. 108700 vom 16.08.1990 (Stamylex)
5.109128 vom 16.08.1990 (Stamylex)
6. 104498 vom 02.04.1987 (Anhub von oben)
7.107>51 vom 10.08.1989 einschL \, .2. Nach
trag (Stapeldruckprüfung)
8. TUV Baden vom 21.01.1988 (Anhub vnn unt.en)
9. EMPA Nr. 1.17740 vom 30.01.1979

Abweichend von den genannten Prüfberichten mussen
alle IBC mit einem Kugelhahn mit Sicherheits
sperrhebel gern. Zg. 3073 der Fa. SAFi ausgerüstet
werden.

8.4

Netzmittellösung (LaventinJ
Essigsäure
Kohlenwasserstoffgemisch
Salpetersäure
Wasser
Schwefelsäure
Salzsäure
Ameisensäure
Natronlauge
Chlorbleichlauge
Monochloracetaldehyd-Lösung
Thioglykolsäure
Chloracetylchlorid
Ammoniumfluorid-Lösung

1.90
1.90
1.90
1.90
1.90
1.90
I .90
1.90
1.90
1.90
1.90
1.90
1.90
1 .90

Salpetersäure 55 % als Standardflüssigkeit gern.
Ie)

Kohlenwasserstoff-Gemisch (White Spirit) als
Standardflüssigkeit gem. Id)

* Essigsäure 99 % als Standardflüssigkeit gern.
Ib)

Wasser als Standardflüssigkeit gem. If)
der Beilage zum Anhang V/GGVE

%) als Standard-'* Netzmittellösung (Laventin
flüssigkeit gem. Ia)

Wahlweise darf der Dampfdruck bei 50 ·C bzw. bei
55·C auch entsprechend Rn 1500 (li) b) und c)
GGVE berechnet werden.

* Die Werkstoffe dieser Bauart dürfen durch die
Füllgüter nicht stärker geschädigt werden, als
durch folgende Prüffüllgüter:

8.5

Die unter Nr. 3 benannte Bauart wIrd unter der
VoraussetzUng, daß die Anforderungen nach Nr. 4
erfüllt sind, zugelassen.

Nach der zugelassenen Bauart dürfen TBC serien
mäßig gefertigt yerden. Der Hersteller muß ge
währleisten, daß bei den serienmäßig gefectigten
IBC die für die Bauart festgelegten Anforderun
gen erfüllt sind.

Fertigung von Kombinations-Großpackmitteln (IBC)
mit Kunststoff-InnengefäPen

Bis zur endgültigen Festlegung fertigungsüber
wachende r Maanahmen ist das vorl iegende Qua I i
tätssicherungsprogramm einzuhalten und die Proto
kolle über die regelmä8ig durchgeführten Prüfun
gen zur jederzeitigen Einsicht mindestens fünf
Jahre aufzubewahren.

ZulassuD~5

6

Kennzeichnung

8 Auflagen über die Verwendung der IBC

8.2 Die IBC dürfen für gefährliche Güter der Ver
packungsgruppe 11 oder [11 verwendet werdp.n.

8.1 Oie nach der zugelassenen Bauart serienmä8ig ge
fertigten und nach Nr. 7 gekennzeichneten IBC
dürfen für gefährliche Güter verwendet werden,
wenn für sie nach den Vorschriften der
GGVSIGGVE/GGVSee solche IBC zulässig sind.

Der Nachweis zur Feststellung der chemischen Ver
träglichkeit mua nach dem anerkannten Stand von
Wissenschaft und Technik geführt werden können.

Ab 01.01.1993 müssen die nach der zugelassenen
Bauart serienmäßig gefertigten und nach Nr. 7 ge
kennzeichneten IBC mit einer Druckausgleichsein
richtung oder anderen geeigneten Konstruktions
einrichtung zur Abgabe von Dämpfen ausgerüstet
sein. Diese Einrichtung mue zugelassen sein.

* Der Nachweis der ausreichenden chemischen Ver
träglichkeit mit oben genannten Füllgütern ist
durch Bauartprüfungen an vergleichbaren Bau
arten nachgewiesen.

Schwefelsäure 96 %
* Salzsäure 36 %
* Ameisensäure 85 %
* Natronlauge 50 %

Chlorbleichlauge 150 gCl/l
* Monochloracetaldehyd-Lösung
* Thioglykolsäure
* Chloracetylchlorid
Ammoniumfluorid-Lösung

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muB sicher
stellen. daS alle Auflagen über die Verwendung
der IBC demjenigen. der die IBC für Gefahrgut
erstmals einsetzt/be füllt bekannt slnd.

8.6

kPa/ .••.•...•..•.....••••..
Datum der letzten
Dichtheitsprüfung
bzw. Inspektion
(Monat und Jahr.
jeweils die letzten
heiden Ziffern)

528 I • •••• ** 11100 1130
**E.igen-
masse in
kg

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäaig ge
fertigten lBC sind dauerhaft und gut lesbar wie
folgt zu kennzeichnen:

(~31HAI/Y/ /U/BAM 9301* - RBO/45001\V Herstellungs-
datum nach * Werkstoff-
Rn 1605 (I) d) identifikation
der Anlage zur K Karlex CL 100-35 JN
GGVE 5 ~ Sclairlink

D = Sta.ylex XL 400 UP

8.3 Grenzdaten für den Inhalt
10 Sonstiges

Die Dichte der Flillgliter, die den Prüffüllgütern
(Standardflüssigkeiten) bezüglich der chemischen
Verträglichkeit zugeordnet werden können, darf
die in folgender Tabelle aufgeführten Dichten der
Prüffüllgüter nicht überschreiten:

10. I

10.2

Die Bauart entspricht den in den
Vereinigten Nationen (UN) über
gefährlicher Güter festgelP.gten
gen für Großpackmittel ([Be).

Der Widerruf dieser Zulassung
ten.

Empfehlungen der
die Beförderung
Prüfanforderun-

bleibt vorbehal-
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10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Material
forschung und -prüfung. Berlin" (rSSN 0140-7551)
veröffentlicht.

10.4 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittel
belehrung bei.

4 ')50 Mi nden. 18.03. 199 I

6 Fertigun~ von Koebinations-Gro'packmitteln (IBe)
mit Kunststoff-Jnnp.ncefä'en

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Iec serien
ma.Big gefertigt werden. Der Hersteller muS ~p

währleisten. daß bel den sp.rienmaßig gefertigteil
IBC die für die 8auart festgelp.gten Anford~run

gen erfüllt sind.

8is ZI1r endgültigen Festlegung fertigungsilbpr
wachender Maßnahmen 1st das vorliegende Quftli
tätssich~rungsprogrammeinzuhalten lind die Proto
kolle uber di~ reg~lm~eig durchgeftihrt~n Priifun
gen zur jederzeitigen Einsicht mindestens funi
Jahre aufzubewahren.

Kennzeichnuns

Z 0 LAS S 0 N G S S C HEl N

Zulassungs-Nr. 9302/31HAI

Bundesbahn-Zentralamt
Minden (Westfl

Deutsche
Bundesbahn

Die nach der zllg~las!"~nen Bauart serienmaSlg ge
fertigten IBC sind dauerhaft \lnd gut leshar wie
folgt zu kennzeichnen:

~ 31HAI/Y/ /D/BAM 9302" - RBO/4500/
~ Herstellungs- .

datum nach Werkstoff-
Rn 1605 (I) dl ideotifik~tion

der Anlage zur H Harle>< CL 100-35 JN
GGVE S Sclairlink

D Stamyle>< XL 400 UP

für nie Bauart eines Kombinations-GroSpackmlttels
(IBC) mIt Kunststoff-Innengefäß zur Betorderung gefähr
lIcher Guter

Rechtsgrundlagen

525/ ...•. **/1092/130
**Eigen-
masse in
kg

kPa/ ..........••...........
Datllm der letzten
Dichtheitsprüfung
bzw. Inspektion
(Monat und Jahr,
jeweils die Letlten
beiden Ziffern)

2

Eisenbahn-Gefahrgutausnahmeverordnung vom 16. Au
gust 1985 (BGBI. 1. S.1651) zuletzt geändert
durch die Fünfte Verordnung zur Änderung von Ge
fahrgutausnahmeverordnungen vom 24. Oktober 1990
(BGBI. I. S 2389)
- Ausnahme Nr. E 15 -

Antral;st.eller

RHEIN-BONAR Kunststoff-Technik GmbH
6832 Hockenheim

Benennung der Bauart

Kombinations-GroBpackmittel (IaC) mit Kunststoff
InnengefäS

Produktbezeichnung: VARITAINER CR 500 PS

8

8. I

8.2

8.3

Auflasen über die VerwenduD& der IBC

D1e nach der zugelassenen Bauart serienmä81g ge
fertigten und nach Nr. 7 gekennzeichneten I8e
dürfen für gefährliche Güter verwendet werden.
wenn fur sie nach den Vorschriften der
GGVS/GGVE/GGVSee solche IBC zulässig sind.

Die IBe dürfen für gefährliche Güter der Ver
packungsgruppe 11 oder TII verwendet werden.

Grenzdaten für den Inhalt

Die Dichte der Füllgliter. die den PrtiEftiLlgtit~rn

(StandardflüssigkeIten) belüglich der chemisr.hen
Verträglichkeit zugeordnet werden können. darf
die in folgender Tabelle aufgefiihrten Dir.ht~n der
Prüffüllgüter nlcht überschreiten:

4

Fassungsvermögen: 525 Liter

Anforderungen an die Bauart

P rü f füll g ü t er
(StandardflüssigkeitenJ

Dichte in g/ern) für
Stoffe der Verpackungs
gruppe 11 und 111

Der gemessene Gesamttiberdruck in dem GroßpackmIt
tel lIRC) (d. h. Oampfdruck des Füllgutes plus
Partialdruck evt 1. vorhandener Gase. vermindert
um 100 kPa) bei 55 'C auf der Grundlage des ma><l
malen Ftillungsgrades und einer Fülltemperatur von
15 'C darf

nicht überschreiten.

Netzmittellösung (Laventin)
Essigsäure
Kohlenwasserstoffgemisch
Salpetersäure
Wasser
Schwefelsäure
Salzsäure
Ameisensäure
Natronlauge
Chlorbleichlauge
Monochloracetaldehyd-Lösung
Thioglykolsäure
Chloracetylchlorid
Ammoniumfluorid-Lösung

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die
gemäß den nachfolgenden Prüfberichten der ßundes
hahn-Versuchsanstalt Minden (Westf) einer Bauart
prüfung nach den "Technischen Richtlinien fUr
Bau. Aus rüs tung. Prüfung. Zu lassung, K~nnze ich
nung und Verwendung von Großpackmitteln (IBC) und
Kombinations-Großpackmittel (IBC) mit Kunst
stoff-Innengefäßen - TR IBC K 001 -' (VKB!.
Heft 4. 1990. Ne. )9) unterzogen worden sind:

I. 99 778 vom 06.03.85 und 99 779 vom 06.03.85
2. 102 367 vom 18.11.1985 einsch!. I. Nachtrag

(Sclairlinkl
3. 102 368 vom 18.11.1985 einschi. I. und

2. Nachtrag (Sclairlink)

". 10:,700 vom 11,.08.1990 (St~~ylex)

5. 109 128 vom 11,.08.1990 (8tamvlexl
h. 101841 vom 11.05.1985 (8chr~lIhrl.ckel 125 mm)
7. 104 493 vom 02.04.19Ri (Anhuh von ob~n)

~. 107 551 vom 10.08.1989 dnschI. I. unrl
2. Nachtrag (Stapeldruckpr~fIJng)

9. TÜV Baden vom 21.01.1988 (Anhuh von unten)
10. EMPA Nr. 137 740 vom 30.01.1979

Abweichend von den genannten Prufherichten müssen
alle IRC mit einem Kugelhahn mit Sipherheit.s
sperrhebel gern. Zg. 3073 der Fa. SAFi ausgerüstet
werden.

8.4

86 kPa bei Zuordnung zu den
ten Netzmittellösung.
wasserstoffgemisch.
Wasser

1.90
1.90
1.90
1.90
1.90
1.90
1.90
1.90
1.90
1,90
1.90
1.90
1.90
1.90

Standardflüssigkei
Essigsäure, Kohlen
Salpetersäure und

Zulassung

Die untp.r Nr • .) benannte Bauart TJird unter der
Voraussetzung. datl die Anforderungen nach Nr. 4
erfüllt sind. zugelassen.

Wahlweise darf der Dampfdruck bei 50 'C bzw. bel
55'C auch entsprechend Rn 1500 (lI) bJ und c)
~GVE berechnet werden.

525



8.5 Die Werkstoffe dieser Bauart dürfen durch die
Füllgüter nicht stärker geschädigt werden, als
durch folgende Pruffullguter:

Bundesbahn-Zentralamt
Kinden (lies t f)

Deutsche
Bundesbahn

Netzmittellösung (Laventin 5 %) als Standard
flüssigkeit gern. Ia)

Essigsäure 99 % als Standardflüssigkeit gern.
Ib)

Z U LAS S U N G S S C HEl N

Zulassun~s-Nr. 9303/31HAI
Kohlenwasserstoff-Gemisch (White Spirit) als
Standardflussigkeit gern. Id)

Salpetersäure 55 % als Standardflüssigkeit gern.
Ie)

für die Bauart elnes Komhinations-GroBpac:kmittels
(I8Cl mit Kunststoff-lnnengefäß zur Beförderung gefähr
licher Güter

* Wasser als Standardflüssigkeit gern. If)
der Beilage zum Anhang V!GGVE Rechtsgrundlagen

Schwefelsäure 96 %
Salzsäure 36 %
Ameisensäure 85 %

* Natronlauge 50 %
* Chlorbleichlauge 150 gCI!1
* Monochloracetaldehyd-Lösung
* Thioglykolsäure
* Chloracetylchlorid
* Ammoniumfluorid-Lösung

Der Nachweis der ausreichenden chemischen Ver
träglichkeit mit oben genannten Füllgütern ist
durch Bauartprüfungen an vergleichbaren Bau
arten nachgewiesen.

Der Nachweis zur Feststellung der chemischen Ver
träglichkeit muB nach dem anerkannten Stand von
Wissenschaft und Technik geführt werden können.

Eisenbahn-Gefahrgutausnahmeverordnung vom lh. Au
gust 1985 IBGBI. I. S. 1~51) zuletzt geändert
durch die Fünfte Vp.rordnung Zllr Änderung von Ge
fahrgutausnahmeverordnungen vum ~4. Oktober 1'3'30
IBGBl. I. S 2389)
- Ausnahme Nr. E 15 -

Antragsteller

RHEIN-BONAR Kunststoff-Technik GmbH
6832 Hockenheim

Benennung der Bauart

Kombinations-GroBpackmlttel ({Be) mit Kunststoif
InnengefäS

Produkt bezeichnung: VARITAINER CR 500 PIC

8.6 Ab 01.01.1993 mussen die nach der zugelassenen
Bauart serienmäBig gefertigten und nach Nr. 7 ge
kennzeichneten IBC mit einer Druckausgleichsein
richtung oder anderen geeigneten Konstruktions
einrichtung zur Abgabe von Dämpfen ausgerüstet
sein. Diese Einrichtung muß zugelassen sein.

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller mutl sicher
stellen, daß alle Auflagen uber die Verwendung
der IBC demjenigen. der die IBC fur Gefahrgut
erstmals einsetzt/befüllt bekannt sind.

4

Fassungsvermcigen: 528 Liter

Anforderungen an die Bauart

Die Bauart muB den Baumustern entsprechen. die
gemäß den nachfolgenden Prüfberichten der Bundes
bahn-Versuchsanstalt Minden (Westf) einer Bauart
prüfung nach den "Technischen Richtlinien für
Bau, Aus rüs tung. Prüfung. Zu lassung. Kennzeich
nung und Ver~endung von GroBpackmitteln (TBC) und
Kombinations-Großpackmittel (IBC) mit Kunst
stoff-Innengefäßen - TR IBC K 001 - (VKBl.
Heft 4, 1990. Nr. 391 unterzogen worden sind:

10.2 Der Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten.

10./... Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittel
belehrung bei.

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im t1Amts- und Mit
tellungsblatt der Bundesanstalt für Material
forschung und -prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551)
veröffent licht.

10 Sonstiges
I. 105 503 vom 17. I1 . 1988
2. 102 367 vom 18.11.1985 einsehl. I. Nachtrag

ISclairlinkl
3. 102 368 vom 18.11.1985 einsehl. I. und

2. Nachtrag (Sclairlinkl

4. 108 700 vom 16.08.1990 (Stamylexl
5. 109 128 vom 16.08.1990 (Stamylexl
6. 104 498 vom 02.04.1987 (Anhub von oben)
7 . 107 551 vom 10.08.1989 einschi. I. und

2. Nachtrag (Stapeldruckprüfung)
8. TUV Baden vom 21.01.1988 (Anhub von unten)
9. EMPA Nr. 137 740 vom 30.01.1979

Abweichend von den genannten Prüfberichten müssen
alle IBC mit einem Kugelhahn mit Sicherheits
sperrhebel gern. Zg. 3073 der Fa. SAFi ausgerüstet
werden.

Empfehlungen der
die Beförderung
Prüfanforderun-

Die Bauart entspricht den in den
Vereinigten Nationen (UN) über
gefährlicher Güter festgelegten
gen für Großpackmittel (IBe).

10. I

4950 Kinden. 18.03.1991 Zulassung

6

Die unter Nr. :1 benannte Bauart wird unter der
Voraussetzung, daß die Anforderungen nach Nr. 4
erfüllt sind. zugelassen.

Fertigung von Kombinations-GroBpackmitteln (IBe)
mit Kunststoff-InnengefäBen

Nach der zugelassenen Bauart dürfen IBC serien
mäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß ge
währleisten, daß bei den serienmäBig gefertigten
IBC die für die Bauart festgelegten Anforderun
gen erfüllt sind.

Bis zur endgültigen Festlegung fertigungsüber
wachender Maßnahmen ist das vorliegende Quali
tätssicherungsprogramm einzuhalten und die Proto
kolle über die regelmäßig durchgeführten Prüfun
gen zur jederzeitigen Einsicht mindestens fünf
Jahre aufzube~ahren.

Kennzeichnung

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäBig ge-
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&uflagen über die Verwendung der 18C

fertigten IBe sind dauerhaft und gut lesbar wie
folgt zu kennzeichnen:

Der Nachweis zur Feststellung der chemischen Ver
träglichkeit muS nach dem anerkannten Stand von
Wissenschaft und Technik geführt werden können.

* Schwefelsäure 96 %
* Salzsäure 36 %
* Ameisensäure 85 %
* Natronlau&e 50 %
* Chlorbleichlau&e ISO gC1/1
* Honochloracetaldehyd-Lösun&
* Thioglykolsäure
* Chloracetylchlorid
* Ammoniumfluorid-Lösung
Ätzmischung 17975
Produkt der Fa. Riedel de Haen gem. im 8ZA Minden
hinterle&ter Rezeptur

* Der Nachweis der ausreichenden chemischen Ver
träglichkeit mit oben genannten rüllgütern ist
durch Bauartprüfungen an vergleichbaren Bau
arten nachgewiesen.

9303* - RBO/45001

Werkstoff
identifikation

!Iarlex CL 100-35 JM
Sclairlink
Staaylex XL 400 UP

!I
S
D

kPa/ ....••.....•..••.......
Datum der letzten
Dichtheitsprüfung
bzw. Inspektion
(Monat und Jahr,
jeweils die letzten
beiden Zlffern)

3 IHAI/Y/ .••........... /D/BAM
Herstellungs
datum nach
Rn 1605 (J) dl
der Anlage zur
GGVE

528/ ••••• **/1109/130
**Eigen-
masse in
kg

8

8. I

8 .2

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und nach Nr. 7 gekennzeichneten IBC
dürfen für gefährliche Güter verwendet werden,
wenn für sie nach den Vorschriften der
GGVS/GGVE/GGVSee solche IBC zulässig sind.

Die IBC dürfen für gefährliche Güter der Ver
packungsgruppe 11 oder 111 verwendet werden.

8.6 Ab 01.01.1993 müssen die nach der zugelassenen
Bauart serienmäßig gefertigten und nach Nr. 7 ge
kennzeichneten I BC mi teine r Druckausg 1eichse i n
richtung oder anderen geeigneten Konstruktions
einrichtung zur Abgabe von Dämpfen ausgerüstet
sein. Diese Einrichtung muB zugelassen sein.

Grenzdaten für den Inhalt

Die Dichte der Füllgüter, die den Prüffüllgütern
(Standardflüssigkeiten) bezüglich der chemischen
Verträglichkeit zugeordnet werden können, darf
die in folgender Tabelle aufgeführten Dichten der
Prüffüllgüter nicht überschreiten:

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muS sicher
stellen, dd alle Auflagen über die Verwendung
der 18C demjenigen, der die IBC für Gefahrgut
erstmals einsetzt/befüllt bekannt sind.

8.3

Prüffüllgüter
(Standardflüssigkeiten)

Dichte in g/cm 3 für
Stoffe der Verpackungs
gruppe 11 und 111

9

10

10. I

Sonstiges

Die Bauart entspricht den in den
Vereinigten Nationen (UN) über
gefährlicher Güter festgelegten
gen für GroSpackmittel (IBC).

Empfehlungen der
die Beförderung
Prüfanforderun-

Der gemessene Gesamtüberdruck in dem GroSpackmit
tel (lBC) (d. h. Dampfdruck des Fül\gutes plus
Partialdruck evtl. vorhandener Gase, vermindert
um 100 kPa) bei 55 'C auf der Grundlage des maxi
malen Füllungsgrades und einer Ftilltemperatur von
15 'C darf

8.4

Netzmittellösung (Laventin)
Essigsäure
Kohlenwasserstoffgemisch
Salpetersäure
Wasser
Schwefelsäure
Salzsäure
Ameisensäure
Natronlauge
Chlorbleichlauge
Monochloracetaldehyd-Lösung
Thioglykolsäure
Chloracetylchlorid
Ammoniumfluorid-Lösung
Ätzmischung 17975

1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1.90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90

10.2 Der Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbeha.l
ten.

10.3 Dieser Zulassungsscheln wird im "Amts- und Mlt
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materlal
forschung und -prüfung. Bedin" (ISSN 0340-7551)
veröffentlicht.

10.4 Diesem ZulaSsungs5cheln lIegt eine Rechtsmltt:~l

belehrung bei.

4950 Minden, 18.03.1991

86 kPa bei Zuordnung zu den
ten Netzmittellösung,
wasserstoffgemisch,
Wasser

Standardflüssigkei
Essigsäure, Kohlen
Salpetersäure und

8undesbahn-Zentralamt
!linden (liestil

Deutsche
Bundesbahn

nicht überschreiten.

Wahlweise darf der Dampfdruck bei 50 'C bzw. bei
55 'C auch entsprechend Rn 1500 (11) b) und c)
GGVE berechnet werden.

ZUL&SSOMGSSCHEIM

Zulassungs-Mr. 9304/3lHAI

* Essigsäure 99 % als Standardflüssigkeit gem.
Ib)

* Kohlenwasserstoff-Gemisch (White Spirit) als
Standardflüssigkeit gem. Id)

* Wasser als Standardflüssigkeit gem, If)
der Beilage zum Anhang V/GGVE

* Salpetersäure 55 % als Standardflüssigkeit gem.
Ie)

Antracsteller

RHEIN-BONAR Kunststoff-Technik GmbH
6832 Hockenheim

Eisenbahn-Gefahrgutausnahmeverordnung vom 16. Au
gust. 1985 (BGBI. I, S. loSl) zuletzt. geändert.
durch die Fünfte Verordnung zur Änderung von G~

fahrgutausnahmeverordnungen vom 24. Oktober lQ90
(BGBl. I, S 2389)
- Ausnahme Nr. E 15 -

Rechtscrundlagen

2

für die Bauart elnes Kombinations-Großpackmittels
(TBC) mit Kunststoff-TnnengefäB zur Beförderung gef~hr

licher Güter
%) als Standard-* Netzmittellösung (Laventin

flüssigkeit gem. Ia)

Die Werkstoffe dieser Bauart dürfen durch die
Füllgüter nicht stärker geschädigt werden, als
durch folgende Prüffüllgüter:

8.5
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8enennun~ der Bauart

Kombinations-GroBpackmittel (IBC) mIt Kunst5toff
InnengefäB

Die Dichte der Füllgüter, die den Prüffrillglit@rn
(StandardflüssigkeIten) bezüglich der chp.mischen
Verträglichke~t zugeordnet werden können, darf
die in folgender Tabelle aufgeführten Dichtp.n der
Prüffüllgüter nicht überschreiten:

Produktbezeichnung: VARITAINER CR 600

Fassungsvermögen: 601 Liter

Prüffüllgüter
(Standardflüssigkeitenl

Dichte in g/cm) fur
Stoffe der Verpackungs
gruppe 11 und 111

* Essigsäure 99 % als Standardflüssigkeit gern.
Ib)

* Kohlenwasserstoff-Gemisch (White Splrit) als
Standardflüssigkeit gern. Id)

Wasser als Standardflüssigkeit gern. If)
der Beilage zum Anhang VIGGVE

* Salpetersäure 55 % als Standardflüssigkeit gern.
Ie)

1.90
1,90
1,90
1.90
1.90
1.90
1.90
1.90
1.90
1.90
1.90
1.10
1,90
1.90

%) als Standard-

Standardflüsslgke1
Essigsäure. Kohlen
Salpetersäure und

Netzmittellösung (Laventin)
Essigsäure
Kohlen~asserstoffgemisch

Salpetersäure
Wasser
Schwefelsäure
Salzsaure
Ameisensäure
Natronlauge
Chlorbleichlauge
Monochloracetaldehyd-Lösung
Thioglykolsaure
Chloracetylchlorid
Ammoniumfluorid-Lösung

Die Werkstoffe dieser Bauart dürfen durch dle
Füllgüter nicht stärker geschädigt werden. als
durch folgende Prüffüllgüter:

nicht überschreiten.

Der gemessene Gesamtüberdruck in dem GroBpackmlt
tel (IBC) (d. h. Oampfdruck des Füllgutes plus
Partialdruck evtl. vorhandener Gase. vermindert
um 100 kPa) bei 55 'C auf der Grundlage des maxi
malen Füllungsgrades und einer FÜlltemperatur von
15 'C darf

Wahlweise darf der Dampfdruck bei 50 'C bzw. bei
55'C auch entsprechend Rn 1500 (11) b) und c)
GGVE berechnet werden.

86 kPa bei Zuordnung zu den
ten Netzmittellösung,
wasserstoffgemisch.
Wasser

• Netzmittellösung (Laventin
flüssigkeit gern. Ia)

8.5

8.4

4. 108 700 vom 16.08.1990 (Stamylex)
5. 109 128 vom 16.08.1990 (Stamylex)
6. 104 493 vom 02.04.1987 (Anhub von oben)
7. 107 551 vom 10.08.1989 einsehl. 1. und

2. Nachtrag (Stapeldruckprüfung)
8. TUV Baden vom 21.01.1988 (Anhub von oben)
9. EMPA Nr. IJ? 740 vom 30.01.1979

AnforderUDcen an die Bauart

1. 99 997 vom 06.02.1984
2. 102 367 vom 18.11.1985 einschI. 1. Nachtrag

(Sclairlink1
J. 102368 vom 18.11.1985 einschI. 1. und

2. Nachtrag (Sclairlink)

Nach der zugelassenen Bauart dürfen TBC serien
mäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß ge
währleisten. daß bei den serienmäßig gefertigten
TBC die für die Bauart festgelegten Anforderun
gen erfüllt sind.

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen. die
gemä8 den nachfolgenden Prüfberichten der Bundes
bahn-Versuchsanstalt Minden (Westf) einer Bauart
prüfung nach den "Technischen Richtlinien für
Bau. Ausrüstung, Prüfung. Zulassung. KennzeIch
nung und Ver~endung von Gro8packmitteln (IBC) lJnd
Kombinations-GroBpackmittel (IBC) mit Kunst
stoff-Innengefäßen - TR IBC K 001 - (VKBI.
Heft 4. 1990. Nr. 39) unterzogen worden sInd:

Die unter Nr. J bp.n<lnnte Bauart wlrd unter der
Voraussetzung. daß die Anforderungen nach Nr. 4
erfüllt sind. zugelassen.

Bis zur endgültIgen Festlegung fertigungsüber
~achender Maßnahmen ist das vorliegendp. Qual 1,

tätssicherungsprogramm einzuhalten lInd die Proto
kolle über die regelmäßig durchgeführten Prüfun
gen zur jederzeItigen Einsicht mindestens fünf
Jahre aufzubewahr~n.

Abweichend von den genannten Prüfberichten müssen
alle tBC mi.t einem Kugelhahn mit Sicherheits
sperrhebel gern. Zg. 3073 der Fa. SAfi ausgerüstet
werdp.n.

ferticung von Kombinations-GroBpackmitteln (IBC)
mit Kunststoff-tuoengefäPen

Zulassun~

4

* Der Nachweis der ausreichenden chemischen Ver
träglichkeit mit oben genannten Füllgütern ist
durch Bauartprüfungen an vergleichb~ren Bau
arten nachgewiesen.

Der Nachweis zur Feststellung der chemischen Ver
träglichkeit mu8 nach dem anerkannten Stand von
Wissenschaft und Technik geführt werden können.

Ab 01.01.1993 müssen die nach der zugelassenen
Bauart serienmä8ig gefertigten und nach Nr. 7 ge
kennzeichneten tBC mit einer Druckausgleichsein
richtung oder anderen geeigneten Konstruktions
einrichtung zur Abgabe von Dämpfen ausgerüstet
sein. Diese Einrichtung muß zugelassen sein.

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß sicher
stellen. daß alle Auflagen über die Verwendung
der IBC demjenigen. der die IBC für Gefahrgut
erstmals einsetzt/befüllt bekannt sind.

Schwefelsäure 96 %
• Salzsäure 36 %
* Ameisensäure 85 %
* Natronlauge 50 %

Chlorbleichlauge 150 gC1/1
* Monocbloracetaldehyd-Lösung
* Thioglykolsäure
• Chloracetylchlorid
* Ammoniumfluorid-Lösung

8.6

ge
wie

serienmäBig
gut lesbar

9304· - RBO/45001

Werkstoff
identifikation

Harlex CL 100-35 JN
SclairliDk
Stamylex XL 400 UP

H
S
o

kPa/ ••••••••.•.•.•....•••••
Datum der letzten
Dichtheitsprüfung
bzw. Inspektion
(Monat und Jahr.
jeweils die letzten
beiden Ziffern)

Die lBC dürfen für gefährliche Güter der Ver
packungsgruppe Il oder tII verwendet werden.

Auflagen über die Verwendung der IßC

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und nach Nr. 7 gekennzeichneten tBC
dürfen für gefährliche Güter verwendet werden.
wenn für sie nach den Vorschriften der
GGVS/GGVE/GGVSee solche IBC zulässig sind.

3IHA1/1/ •••••••.••.••• /D/BAM
Herstellungs
datum nach
Rn 1605 (11 d)
der Anlage zur
GGVE

603/ ••••• ··/1250/130
**Eigen-
masse in
kg

Kennzeichnung

Die nach der zugelassenen Bauart
fertigten IBC sInd dauerhaft und
folgt zu kennzeichnen:

({)

8. I

8

8.2

8.3 Grenzdaten für den Inhalt
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10 Sonstiges sperrhebel gern. Zg. 307) der Fa. SAFi 'lusgerüstp.t
werden.

10.4 Di~sem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittel
belehrung bei.

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mi t
teilungsblatt der Bundesanstalt für Material
forschung und -prüfung. Berlin" (ISSN 0340-7551)
veröffentlicht.

Fertigung von Kombinations-GroSpackmitteln (IRe)
mit KUDststoff-Innengefä8en

Nach der zugelassenen Ba.uart dürfen TBC serlt~n

mäßig gefertigt werden. Der Hersteller muS ge
währleIsten. daß bei den serienmä8ig gefertigten
IBe die für die Bauart. festgelegten Anforderun
gen erfüllt sind.

unter der
nach Nr. 4

Zulassung

Die unter Nr. J benannte Bauart wirri
Voraussetzung, daß die Anforderungen
erfüllt sind. zugelassen.

Empfehlungen der
die Beförderung
Prüf an fo rde run-

bleibt vorbehal-

Die Bauart entspricht den in den
Vereinigten Nationen (UN) über
gefährlicher Güter festgelegten
gen für Gro$packmittel (IBC).

Der Widerruf dieser Zulassung
ten.

10. I

10.2

Z U LAS S U N G S S C HEl N

Zulassungs-Nr. 9309/31HAI

Kennzeichnung

9309" - RBO/4500/

We rkstoff
identifikation

Marlex CL 100-35 JN
Sclairlink
Stamylex XL 400 UP

M
S
o

3 I HA 1 / Y/ ••••• '••••••••• 1 D/ BAM
Herstellungs
datum nach
Rn 1605 (1) d)
der Anlage zur
GGVE

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäBig ge
fertigten IBe sind dauerhaft und gut lesbar Wle

folgt zu kennzeichnen:

Bis zur endgültigen Festlegung fertigungsüber
wachender Maßnahmen ist das vorliegende Quali
tätssIcherungsprogramm einzuhalten lInd die Proto
kolle über die regelmäßig durchgeführten Prüfun
gen zur jederzeitigen Einsicht mindestens fünf
Jahre aufzubewahren.

Deutsche
Bundesbahn

Buodesbahn-Zentralamt
Minden (Westf)

4950 Minden, 18.03.1991

für die Bauart eines Kombinations-Gro8packmittels
(IBC) mit Kunststoff-Innengefä$ zur Beförderung gefähr
licher Güter

Rechtsgrundlagen

946/ .•••• H 11 9 3 2 /130
**Eigen-
masse in
kg

kPa/ .•••.••••••.••..•.•.•••
Datum der letzten
Oichtheitsprüfung
bzw. Inspektion
(Monat und Jahr,
jeweils die letzten
beiden Ziffern)

Eisenbahn-Gefahrgutausnahmeverordnung vom Ib. Au
gust 1985 (BGB1. I. S. 1651) zuletzt geändert
durch die Fünfte Verordnung zur Änder11ng von Ge
fahrgutausnahmeverordnungen vom 24. Oktober 11390
(BGBI. I, S 238gj
- Ausnahme Nr. E 15 -

2 An~ragsteller

RHEIN-BONAR Kunststoff-Technik GmbH
6832 Hockenheim

8

8. I

8.2

Auflagen über die Verwendung der IRe

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäSig ge
fertigten und nach Nr. 7 gekennzeichneten IBC
dürfen für gefährliche Güter ver'Nendet 'Nerden.
wenn für sie nach den Vorschriften der
GGVS/GGVE/GGVSee solche IBC zulässig sind.

Die lBC dürfen für gefährliche Güter rier Ver
packungsgruppe 11 oder lIT verwendet werden,

8.3 Grenzdaten für den Inhalt
Benennung der Bauart

Kombinations-Großpackmittel (IBC) mIt Kunststoff
InnengeEäß

Produktbezeichnung: VARITAINER C 900

Die Dichte der Füllgüter. die den PrüfEüllgütern
(Standardflüssigkeiten) bezüglich der chemischen
Verträglichkeit zugeordnet werden können. darf
die in folgender Tabelle aufgeführten Dichten der
Prtiffüllgtiter nicht iiberschreiten:

4

Fassungsvermögen: 946 Liter

Anforderungen an die Bauart

Prüf fü 11gü t e r
(Standardflüssigkeiten)

Dichte in g/cm) für
Stoffe der Verpackungs
gruppe II und III

8.4 Der gemessene Gesamtüberdruck in dem GroSpackmit
tel (IBC) (d. h. Dampfdruck nes Füllgutes plus
Partialdruck evtl. vorhandener Gase. vermindert
um 100 kPa) bei 55 'C auf der Grundlage des maxi
malen Füllungsgrades und einer Fülltemperatur von
15 'C darf

Netzmittellösung (Laventin)
Essigsäu re
Kohlenwasserstoffgemisch
Salpetersäure
Wasser
Schwefelsäure
Salzsäure
Ameisensäure
Natronlauge
Chlorbleichlauge
Monochloracetaldehyd-Lösung
Thiog I yko Isäure
Chloracetylchlorid
Ammoniumfluorid-Lösung

Die Bauart muS den Baumustern entsprechen. die
gemäß den nachfolgenden Prüfberichten der Bundes
bahn-Versuchsanstalt Minden (Westf) einer Bauart
prüfung nach den "Technischen Richtlinien für
Bau, Ausrüstung. Prüfung. Zulassung. Kennzeich
nung und Verwendung von GroSpackmitteln (IBC) und
Kombinations-Gro$packmittel (IBC) mit Kunst
stoff-Innengefden - TR IBC K 001 -' (VKB1.
Heft 4. 1990. Nr. 39) unterzogen worden sind:

I. 103 146 vom 26.06.1986
2- 102 367 vom 18.11.1985 einschi. 1. Nachtrag

(Sclairlink)
3- 102 368 vom 18.11.1985 einschi. 1. und

2- Nachtrag (Sclairlink)

4. 108 700 vom 16.08.1990 (StamylexJ
5. 109 128 vom 16.08.1990 (StamylexJ
6. 104 498 vom 02.04.lg87 (Anhub von oben)
7. 107 551 vom 10.08.1989 einschi. 1. und

2. Nachtrag (Stapeldruckprüfung)
8. TUV Baden vom 21.01.1988 (Anhub von unten)
9. EMPA Nr. 137 740 vom 30.01.1979

Abwp.ichend von den genannten Prüfberichten müssen
alle IBe mit einem Kugelhahn mit Sicherheits-

86 kPa bei Zuordnung zu den
ten Netzmittellösung.
wasserstoffgemisch,
Wasser

1,90
1,90
1.90
1.90
1,90
1. gO
1.90
1,90
1,90
1.90
1.90
l.90
1.90
1,90

Standardflüssigkei
Essigsäure, KohIen
Salpetersäure und
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nicht überschreiten.

Wahlweise darf der Dampfdruck bei 50 'C bzw. bei
55'C auch entsprechend Rn 1500 (11) b) und c)
CeVE berechnet werden.

Bundesbahn-Zentralaat
Minden I lies t f)

Deutsche
Bundesbahn

8.5 Die Werkstoffe dieser Bauart dürfen durch
Flillgüter nicht stärker geschädigt werden,
durch folgende Prüffüllgüter:

die
als

Z U LAS S U N G S 5 C H ~ I N

Zulassun~s-Nr. 9310/31HAI

Netzmittellösung (Laventin 5 %) als Standardflüs
sigkelt gern. Ia)

* Essigsäure 99 % als Standardflüsslgkeit gern.
I b)

für die Bauart eines Komblnatlons-Großp.].ckm~ttels

lIBC) mit Kunststoff-Innengefä8 zur Beförderung gefähr
1 icher Giiter

Kohlenyasserstoff-Gemisch (White
Standardflüssigkeit gern. Id)

Spirit) als Recht.sgrundlar;en

Salpetersäure 55 % als Standardflüssigkeit gern.
le)

Wasser als Standardflüssigkeit gern. If)
der Beilage zum Anhang VIGGVE

Eisenbahn-Gefahrgutausnahmeverordnung vom 16. Au
gust 1985 (BGB\. l, S.1651) zuletzt geändert
durch die Fünfte Verordnung zur Anderung von GP.
fahrgutausnahmeverordnungen vom ~4. Oktober 11QO
(BGB\. I. S 2389)
- Ausnahme Nr. E 15 -

Schwefelsäure 96 % 2
Salzsäure 36 %
Ameisensäure 85 %

* Natronlauge 50 %
Chlorbleichlauge 150 gCl/1
Monochloracetaldehyd-Losung
Thioglykolsäure

* Chloracetylchlorid
Ammoniumfluorid-Lösung

ADtragsteller

RHEIN-BONAR Kunststoff-Technik GmbH
6832 Hockenheim

BeDennun~ der Bauart

Kombinations-Großpackm~ttel (IBC) ~it Kunststofi
Innengefäß

.. Der Nachweis der ausreichenden chemischen Ver
träglichkeit mit oben genannten Flil1giitern ist
durch Bauartprüfungen an vergleichbaren Bau
arten nachgewiesen.

Produktbezeichnung: VARITAINER CG 800

Fassungsvermögen: 880 L~ter

8.6

Der Nachweis zur Feststel lung der chemischen Ver
träglichkeit muß nach dem anerkannten Stand von
Wissenschaft und Technik gerührt werden können.

Ab 01.01.1993 müssen die nach der zugelassenen
Bauart serienmäßig gefertigten und nach NT. 7 ge
kennzeichneten IBC mit einer Druckausgleichsein
richtung oder anderen geeigneten Konstruktions
einrichtung zur Abgabe von Dämpfen ausgerüstet
sein. Diese Einrichtung muß zugelassen sein.

4 &DfoTderun~en an die Bauart

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen. dip
gemäß den nachfolgenden Prüfberichten der Bundes
bahn-Versuchsanstalt Minden (Westf) einer Bauart
prüfung nach den "Technischen Richtl"tnien für
Bau, Ausr-üstung, Prüfung, Zulassung, Kennzeich
nung und Verwendung von Großpackmitteln (IBC) IJnd
Kombinations-Großpackmittel (IBC) mit Kunst-
stoff-Innengefä8en - TR IBC K 001 - (VKBt.
Heft 4. 1990, Nr. 39) unterzogen worden slnd:

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller mU,ß sicher
stellen. daS alle Auflagen über die Verwendung
der IBC demjenigen, der die IBC für Gefahrgut
erstmals einsetzt/befüllt bekannt sind.

I. 90 053 vom 07.10.1977 einschI. 1.-9. Nachtra~

2. 102367 vom 18.1\.1985 einschI. I. Nachtrag
ISclairlink)

3. 102 368 vom 18.11.1985 einschI. I. und
2. Nachtrag (Sclairlink)

10.2 Der Wid~rruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten.

10.] Dieser lulassungsschein wird im lIAmts- und Mit
t~i1ungshlatt der Bundesanstalt für Material
forschung und -prüfung. Berlin" (ISSN 0340-75,1)
veroffentlicht. Zulassung

Abueichend von den genannten Prüfberichten müsserl
alle IBe mit einem Kugelhahn mit Sicherheits
sperrhebel gern. Zg. 3073 der Fa. SAFi ausgerustet
werden.

108 700 vom 16.08.1990 (Stamylex)
109 128 vom 16.08.1990 (Stamylex)
101 843 vom 31,05.1985 (Schraubdeckel 325 mm;
104 498 vom 02.04.1987 (Anhub von oben)
107 55! vom /0.08.1989 einschI. I. und
2. Nachtrag (Stapeldruckprüfung)
TUV Baden vom 21.01.1989 (Anhub von unten)
EMPA Nr. 137 740 vom 30.01.1979

7.
8.

9.
10.

4.
5.
6.

Empfehlungen der
die Beförderung
Prüfanforderun-

Sonstiges

Die Bauart entspricht den in den
Vereinigten Nationen (UN) über
gefährlicher Giiter festgelegten
gen für Großpackmittel (IBC).

10

10. I

10.4 Diesem Zulassungsschein
belehrung bei.

liegt eine Rechtsmittel- Die unter Nr. ] benannte Bauart wird
Voraussetzung, daß die Anforderun~en

erfüllt sind, zugelassen.

unter dpr
nach Nr . .:..

4950 Minden. 18.03.1991 6 Fertigung von Koabinations-GroSpackmitteln (IBC)
mit Kunststoff-IDoeDEefäSen

Nach der zugelassenen Bauart dürfen IBC seripn
mäßig gefertigt werden. Der Hersteller muS gP.
währleisten, daS bei den serienmäSig gefertigten
lBC die für die Bauart festgelegten Anforderun
gen erfüllt sind.

Bis zur endgültigen Festlegung fertigungsuber
yachender Maßnahmen ist das vorliegende Quall
tätssicherungsprogramm einzuhalten und die Proto
kolle über die regelmäßig durch~eführten Prüfun
gen zur jederzeitigen Einsicht mindestens fünf
Jahre aufzubewahren.
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KeDDzeichnuDI;

Die nach der zlJg~lassenen Batlart ser1enmäßig ge
fertigten IBC sind dauerhaft und gut lesbar W1e
folgt zu kennzeichnen:

r;(\ 3lHAI/Y/ /D/BAM 9310* - RBO/6500/
~ Herstellungs-

datum nach * Werkstoff-
Rn 1605 (1) d) ldentifikation
der Anlage zur H Harlex CL 100-35 JM
GGVE S : Sclairlink

D Stamylex XL 400 UP

880/ ..... **/1800/130
**Eigen-
masse in
kg

kPa/ ..........•.•••..••....
Datum der letzten
Dichtheitsprufung
bzw. Inspektion
(Monat und Jahr.
jeweils die letzten
beiden Ziffern)

Schwefelsäure 96 %
Salzsäure 36 %
Ameisensäure 85 %
Natronlauge 50 %
Chlorbleichlauge ISO gCI/1
Monochloracetaldehyd-Lösung
Thioglykolsäure
Chloracetylchlorid
~ Ammoniumfluorid-Lösung
Reinigungsmittel
der Fa. Henkel gem. im BZA Minden hinterlegter
Rezeptur

* Der Nachweis der ausreichenden chemischen Ver
träglichkeit mit oben genannten Füllgütern ist
durch 8auartprüfungen an vergleichbaren Bau
arten nachgewiesen.

Der Nachweis zur Feststellung der chemischen Ver
träglichkeit mu8 nach dem anerkannten Stand von
Wissenschaft und Technik geführt werden konnen.

B

8. I

Auflagen über die Verwendung der IBC

Die nach der zugelassenen Bauart serienmä8ig ge
fertigten und nach Nr. 7 gekennzeichneten IBC
dürfen für gefährliche Güter verwendet werden.
wenn für sie nach den Vorschriften der
GGVS/GGVE/GGVSee solche IBC zulässig sind.

8.6 Ab 01.01.1993 müssen die nach der zugelassenen
Bauart serienmä'ig gefertigten und nach Nr. 7 ge
kennzeichneten IBC mit einer Druckausgleichsein
richtung oder anderen geeigneten Konstruktions
einrichtung zur Abgabe von Dämpfen ausgerüstet
sein. Diese Einrichtung muS zugelassen sein.

8.2

8.3

Die IBC dürfen für gefährliche Güter der Ver
packungsgruppe 11 oder 111 verwendet werden.

Grenzdaten für den Inhalt

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muS sicher
stellen. dae alle Auflagen über die Verwendung
der IRC demjenigen, der die IBC für Gefahrgut
erstmals einsetzt/befüllt bekannt sind.

Die Dichte der Füllgüter. die den Prüffüllgütern
(Standardflüssigkeiten) bezüglich der chemischen
Verträglichkeit zugeordnet werden können, darf
die in folgender Tabelle aufgeführten Dichten der
Prüffüllgüter nicht überschreiten:

Prüffüllgüter
(Standardflüssigkeiten)

Dichte in g/cm 3 für
Stoffe der Verpackungs
gruppe 11 und 111

10

10. I

10.2

Sonstiges

Die 8auart entspricht den in den
Vereinigten Nationen (UN) über
gefährlicher Güter festgelegten
gen für Groepackmlttel (IBC).

Der Widerruf dieser Zulassung
ten.

Empfehlungen der
die Beförderung
Prüfanforop.run-

bleibt vorbehal-

Der gemessene Gesamtüberdruck in dem Großpackmit
tel (IBC) (d. h. Dampfdruck des Füllgutes plus
Partialdruck evtl. vorhandener Gase, vermindert
um 100 kPa) bei 55 'C auf der Grundlage des maxi
malen Füllungsgrades und einer Fülltemperatur von
15 'C darf

10.4 Diesem Zulassungsschein liegt eine RechtsmIttel
belehrung be1.

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und MIt
teilungsblatt der Bundesanstalt für Material
forschung und -prüfung. Berlin" (ISSN 0340-7551)
veröffentll.cht.

Deutsche
Bundesbahn

8uDdesbahn-Zentralamt
"inden (lies t f)

4950 Hinden, 18.03.1991

1,90
1,90
I. 90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1.90
1,90
1,90
1.90
1,90

Netzmittellösung (Laventin)
Essigsäure
Kohlenwasserstoffgemisch
Salpetersäure
Wasser
Schwefelsäure
Salzsäure
Ameisensäure
Natronlauge
Chlorbleichlauge
Monochloracetaldehyd-Lösung
Thioglykolsäure
Chloracetylchlorid
Ammoniumfluorid-Lösung
Reinigungsmittel der Fa. Henkel

8.4

86 kPa bei Zuordnung zu den Standardflüssigkei
ten Netzmittellösung, Essigsäure, Kohlen
wasserstoffgemisch, Salpetersäure und
Wasser Z U LAS S U N G S S C R EIN

nicht überschreiten. Zulassungs-Nr. 9311/31HAI

8.5

Wahlweise darf der Dampfdruck bei 50 'C bzw. bei
55 'C auch entsprechend Rn 1500 (11) b) und cl
GGVE berechnet werden.

Die Werkstoffe dieser Bauart dürfen durch die
Füllgüter nicht stärker geschädigt werden, als
durch folgende Prüffüllgüter:

für die Bauart eines Kombinations-Gro8packmittels
eIBC) mit Kunststoff-Innengefäe zur Beförderung gefähr
licher Güter

Rechtscrundlagen

Netzmittellösung (Laventin 5 %) als Standardflüs
sigkeit gem. Ia)

Essigsäure 39 % als Standardflüssigkeit gem. Ib)

• Kohlenwasserstoff-Gemisch (White Spirit) als
Standardflüssigkeit gem. Idl

Salpetersäure 55 % als Standardflüssigkeit gem.
Ie)

Wasser als Standardflüssigkeit gem. If)
der Beilage zum Anhang VIGGVE

2

Eisenbahn-Gefahrgutausnahmeverordnung vom 16. Au
gust 1985 (BGBI. I. S. 1651) zuletzt geändert
durch die Fünfte Verordnung zur Änderung von Ge
fahrgutausnahmeverordnungen vom 24. Oktobp.r 1990
(BGBI. I. S 2389)
- Ausnahme Nr. E 15 -

Antracsteller

RHEIN-BONAR Kunststoff-Technik GmbH
6832 Hockenheim

8enennun~ der Bauart
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Die Dichte der Füllgüter, d,e den Pnifflillglitern
(Standardflüssigkeiten) bezüglich d~r chemisch~n

Verträglichkeit zugeordnet werden können, darf
die in folgender Tabelle aufgeführten Dichten der
Prüffüllgüter nicht uberschreiten:

8.4 Der gemessene Gesamtüberdruck in dem Großpackmit
tel (IBC) (d. h. Dampfdruck des Füllgutes plus
Partialdruck evtl. vorhandener Gase, vermindert
um 100 kPa) bei 55 'C auf der Grundlage des maxi
malen Füllungsgrades und einer Fülltemperatur von
15 'C darf

Dichte in g/crn) für
Stoffe der Verpackungs
gruppe 11 und 111

4

Kombinations-Gro8packmittel (TBC) mlt Kunststoff
Innengefä8

Produktbezeichnung: VARITAINER CG 1000

Fassungsvermögen: 1058 Liter

Anforderungen an die Bauart

Oie Bauart muß den Baumustern entsprechen, die
gemäB den nachfolgenden Prtifberichten der Bundes
bahn-Versuchsanstalt Minden (Westf) einer 8auart
prtifung nach den .tTechn1schen Richtlinien für
Bau, Ausrüstung, Prüfung, Zulassung, Kennzeich
nung und Verwendung von Gro8packmitteln (IBC) und
Kombinations-Gro8packmittel (IBC) mit Kunst
stoff-Innengefä8en - TR IBC K 001 - (VKBI.
Heft 4. 1990. Nr. 39) unterzogen worden sind:

1. 10 I 444 vom 03.05.1985
2- 102 367 vom 18.11.1985 einschi. 1. Nachtrag

(Sclairlink)
), 102 368 vom \8.11.1985 einschI. 1. und

2. Nachtrag (Sclairlink)

4. 108 700 vom 16.08.1990 (Stamylex)
5 • 109 12B vom 16.08.1990 (Stamylex)
6. 10 I 843 vom 31.05.1985 (Schraubdeckel 325 mm)

einschi. I. Nachtrag
7. 104 498 vom 02.04.1987 (Anhub von oben)
8. 107 551 vom 10.08.1989 einschi. 1. und

2- Nachtrag (Stapeldruckprüfung)
9. TUV Baden vom 21.01.1988 (Anhub von oben)
10. EMPA Nr. 137 740 vom 30.01.1979

Abweichend von den genannten Prufberichten müssen
alle IßC mit einem Kugelhahn mit Sicherheits
sperrhebel gern. Zg. 3073 der Fa. SAFi ausgerüstet
we rden.

Prüffüllgüter
(Standardflüssigkeiten)

Netzmittellösung (Laventin)
Essigsaure
Kohlenwasserstoffgemisch
Salpetersäure
Wasser
Schwefelsäure
Salzsäure
Ameisensäure
Natronlauge
Chlorbleichlauge
Monochloracetaldehyd-Lösung
Thioglykolsäure
Chloracetylchlorid
Ammoniumfluarid-Lösung

86 kPa bei Zuordnung zu den
ten Netzmittellösung.
wasserstoffgemisch.
Wasser

nicht überschreiten.

1.90
1,90
1.90
1.90
1.90
1.90
\ .90
1.90
1.90
1.90
1.90
1.90
1.90
1,90

Standardflüssigkei
Essigsäure, Kohlen
Salpetersäure und

<) Essigsäure 99 % als Standardflüssigkeit gem.
I b)

Wasser als Standardflüssigkeit gern. 11)
der Beilage zum Anhang V/GGVE

Netzmittellösung (Laventin 5 %) als Standardflüs
sigkeit gem. Ia)

Salpetersäure 55 % als Standardflüssigkeit gern.
Ie)

alsSpirit)Kohlenwasserstoff-Gemisch (White
Standardflüssigkeit gem. Id)

Die Werkstoffe dieser Bauart dürfen durch die
Füllgüter nicht starker geschädl.gt werden. als
durch folgende Prüffüllgüter:

Wahlweise darf der Dampfdruck bei 50 'C bzw. bei
55 'C auch entsprechend Rn 1500 (li) b) und c)
GGVE berechnet werden.

8.5

Bis zur endgültigen Festlp.gung fertigungsüber
wachender MaBnahmen ist das vorliegende Quali
tätssicherungsprogramm einzuhalten und die Proto
kolle über die regelmäßig durchgeführten Prüfun
gen zur jederzeitigen Einsicht mindestens fünf
Jahre aufzubewahren.

fp.rtigung von Kombinations-GroPpackmitteln (IBe)
mit Kunststoff-Innengefä8en

Die unter Nr. 3 benannte Bauart wird unter der
Voraussetzung, daS dIe Anforderungen nach Nr. 4
erfullt sind, zugelassen.

Nach der zugelassenen Bauart dürfen IBC serien
mäBi.g gefertigt werden. Der Hersteller muß gP-

währleisten, daB bei den serienmäßig gefertigten
IBC die für die Bauart festgelegten Anforderun
gen erfüllt sind.

Zulassung

* Schwefelsäure 96 %
Salzsäure 36 %

* Ameisensäure 85 %
* Natronlauge 50 %

Chlorbleichlauge ISO gCI/I
Monochloracetaldehyd-Lösung

* Thioglykolsäure
Chloracetylchlorid

* Ammoniumfluorid-Lösung

Der Nachweis zur Feststellung der chemischen Ver
träglichkeit muS nach dem anerkannten Stand von
Wissenschaft und Technik geführt werden können.

Der Nachweis der ausreichenden chemischen Ver
träglichkeit mit oben genannten FÜllgütern l.st
durch Bauartprüfungen an vergleichbaren Bau
arten nachgewiesen.

Ab 01.01.1993 müssen die nach der zugelassenen
Bauart serienmäBig gefertigten und nach Nr. 7 ge
kennzeichneten IßC mit einer Druckausgleichsein
richtung oder anderen geeigneten Konstruktions
einrichtung zur Abgabe von Dämpfen ausgerüstet
sein. Diese Einrichtung muB zugelassen sein.

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß sicher
stellen. da8 alle Auflagen über die Verwendung
der IBC demjenigen. der die IBC für Gefahrgut
erstmals einsetzt/befüllt bekannt sind.

'l

8.6

serienmäßig ge
gut lesbar wie

9311* - RBO/7850/

* Werkstoff-
identifikation

K Karlex CL 100-)5 JN
S Sclairlinlt
D - Staaylex XL 400 UP

kPa/ •••••••••••.••••••••.••
Datum der letzten
Dichtheitsprüfung
bzw. Inspektion
(Monat und Jahr,
jeweils die letzten
beiden Ziffern)

3IHAI/Y/ /D/BAM
Herstellungs
datum nach
Rn 1605 (1) d)
der Anlage zur
GGVE

Die IBC dürfen für gefährliche Güter der Ver
packungsgruppe Ir oder 111 verwendet werden.

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und nach Nr. 7 gekennzeichneten IBC
dürfen für gefährliche Güter verwendet werden.
~enn für sie nach den Vorschriften der
GGVS/GGVE/GGVSee solche IBC zulässig sind.

1058/ •.••. **/2159/130
**Eigen-
masse in
kg

Auflagen über die Verwendung der IBC

Kenazeic:bnung

8

8.1

8.2

Die nach der zugelassenen Bauart
fertigten IBC sind dauerhaft und
folgt zu kennzeichnen:

(0

8.3 Grenzdaten für den Inhalt
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10 SODsti.:es Zulassun&

10.2 Der Widerruf diesp.T Zulassung bleibt vorbehal
ten.

10. I Die Bauart entspricht den in den
Vereinigten Nationen (UN) über
gefährlicher Güter festgelegten
gen für Großpackmittel (IBC).

Empfehlungen der
die Beförderung
Prüfanforderun-

Die unter Nr. 1 benannte Bauart wird unter der
Voraussetzung, daß die Anforderungen nach Nr. 4
erfüllt sind. zugelassen.

FertiguD~ von Kombinations-Groapackmitteln (IBe)
mit Kunststoff-Innencefäaen

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Material
forschung und -prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551)
veröffentlicht.

Nach der zugelassenen Bauart dürfen IBG seri~n

mäßig gefertigt werden. Der Herst.eller muß ge
währleisten, daß bei den serienm,18ig gefertigten
IBG die für die Bauart festgelegten Anforderun
gen erfüllt sind.

10.4 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittel
belehrung bei.

4~50 Kinden. 18.03.l~91

Bis zur endgültigen Festlegung fertigungsuber
wachender Maßnahmen ist das vorliegende QII'll1
t~tssicherungsprogrammeinzuhalten \Ind di~ Proto
kolle über dIe regelmäßig durchgeführten Prliflln
gen zur jederzeitigen Einsicht mindestens fiinf
Jahre aufzubewahren.

Kennzeichnung

Werkstoff
identifikation

Karlex CL 100-35 JN
Sc lai rl int
Stamylex XL 400 UP

K
S
D

Die nach der zugelassenen Bauart serlenmäBig ge
fertigten IBG sind dauerhaft und gut lesbar wie

~~nfolgt zu kennzeichnen:

~ 3IHHI/I/ .••••.••...••• /D/BAM 9315· - RBO/3000/
Herstellungs-
datum nach
Rn 1605 (1) d)
der Anlage zur
GGVE

Deutsche
Bundesbahn

Bundesbahn-Zentralamt
Kinden (Westf)

8 Auflagen über die Verwendung der IBC

Z U LAS S U N G S S eHE I N

Zulassungs-Nr. 9315/31HHI

fur die Bauart e1nes Kombinations-GroBpackmittels
(IBC) mit Kunststoff-Innengefäß zur Beförderung gefähr
licher Güter

620/ ...•. **/1284/130
**Eigen-
masse in
kg

kPa/ .
Datum der letzten
Dichtheitsprüfung
bzw. Inspektion
(Monat und Jahr,
jeweils die letzten
beiden Ziffern)

Rechtsgrundlagen

Eisenbahn-Gef~hrgutausnahmeverordnungvom lh. Au
gust 1985 (BGBl. I, S. 1651) zulet"t. ge:indert
durch die Fünfte Verordnung zur Änderung von Ge
f3.hrgutausnahmeverordnungen vom 24. Oktober 1990
(BGBI. I, S 2389)
- Ausnahme Nr. E 15 -

8. I

8.2

Die nach der zugelassenen Bauart serienmä6ig ge
fertigten und nach Nr. 7 gekennzeichneten IBC
dürfen für gefährliche Güter verowendet wp.rden.
~enn für sie nach den Vorschriften der
GGVS/GGVE/GGVSee solche IBC zulässig sind.

Die TBC dürfen für gefährliche Gütp.r der Ver
packungsgruppe Ir oder 111 verwendet werden.

2 Antragsteller 8.3 Grenzdaten flic den Inhalt

Prüffüllgüter
(Standardflüssigkeitenl

RHEIN-BONAR Kunststoff-Technik GmbH
6!l32 Hockenheim

Benennung der Bauart

Kombinations-Großpackmittel (IBC) mit Kunststoff
InnengefäB

Produkt bezeichnung: VARITAINER VK 500

Die Dichte der FUllgüter, die den Prüffiillglitern
(Standardflüssigkeiten) bezüglich der chemischen
Verträglichkeit zugeordnet werden können, darf
die in folgender Tabelle aufgefÜhrten Dichten der
Prüfftillgüter nicht überschreiten:

Dichte in g/cm] fiir
Stoffe der Verpackllngs
gruppe 11 und 111

4

Fassungsvermögen: 620 Liter

Anforderungen an die Bauart

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die
gemäß den nachfolgenden Prüfberichten der Bundes
bahn-Versuchsanstalt Minden (Westf) einer Bauart
prüfung nach den "Technischen RichtlinIen für
Bau, Ausrüstung, Prüfung, Zulassung, Kennzeich
nung und Verwendung von Großpackmitteln (IBC) und
Kombinations-Großpackmittel (IBC) mit Kunst
stoff-InnengefäBen - TR IBC K 001 - (VKBI.
Heft 4, 1990, Nr. )9) unterzogen worden sind:

Netzmittellösung (Laventin)
Essigsäure
Kohlen~asserstoffgemisch

Salpetersäure
Wasser
Schwefelsäure
Salzsäure
Ameisensäure
Natronlauge
Chlorbleichlauge
Monochloracetaldehyd-Lös\lng
Thioglykolsäure
Chloracetylchlorid
Ammoniumfluorid-Lösung

1,90
1.90
1.90
1.90
1,90
1,90
I. ',0
1,30
1,90
1,30
1.90
1,30
1,90
1,90

Der gemessene Gesamtüberdruck in dem GroBpackm1t
tel (IBC) (d, h. Dampfdruck des Füllgutes plus
Partialdruck evtl. vorhandener Gase, vermindert
um 100 kPa) bei 55 ·C auf der Grundlage des maxi
malen Füllungsgrades und einer Ftilltemperatur von
15 ·C darf

nicht überschreiten.

I. 93 518 vom 06.11.1979 einschl. I. Nachtrag
2. 102 367 vom 18.11.1985 einschl. I. Nachtrag

(Sclairlinkl
3. 102 368 vom 18.11.1985 einschI. 1, und

2. Nachtrag (Sclairlink)
4. lOB 700 vom 16.08.1990 (Stamylex)
5. 109 128 vom 16.08.1990 (Stamylex)
6. 104 498 vom 02.04.1987 (Anhub von oben)
7. TUV Baden vom 21.01.1988 (Anhub von unten)
8. EMPA Nr. 137 740 vom 30.01.1979

Abweichend von den genannten Prüfberichten müssen
alle IBG mit einem Kugelhahn mit Sicherheits
sperrhebel gem. Zg. 3073 der Fa. SAFi ausgerüstet
werden.

8.4

86 kPa bei Zuordnung zu den
ten Netzmittellösung.
wasserstoffgemisch,
Wasser

Standardflüssigkei
Essigsäure, Kohlen
Salpetersäure und
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Wahlweise darf der Dampfdruck bei SO ·C bzw bei
55 'C auch entsprechend Rn 1500 (11) b) U;d cl
GGVE berechnet werden.

ßundesbahn-Zentralaat
!finden (Westfl

Deutsche
Bundesbahn

8.5 Die Werkstoffe dieser Bauart dürfen durch die
Füllgüter nicht stärker geschädigt "'erden. als
durch folgende Prüffüllgüter:

Z U L & S S U N G S S C HEl N

Netzmittellösung (Laventin 5 %) als Standardflüs
sigkeit gem. Ta) Zulassungs-Nr, 9316/31HHI

Essigsaure 99 % als Standardflüss1gkeit gern. lbl

Kohlenwasserstoff-Gemisch (White Splrit) als
Standardflüssigkeit gern. Idl

für die Bauart eines Kombinations-GroBpackmittels
(IBC) mit Kunststoff-lnnengefäß zur Beförderung gefähr
licher Güter

Salpetersäure 55 % als Standardflüssigkeit gem.
I e )
der Beilage zum Anhang V/GGVE

Wasser als Stanetardrliissigkeit ~em. {f) der
Beilage zum Anhang V/GGVE

Schwefelsäure 96 %
Salzsäure 36 %

* Ameisensäure 85 %
Natronlauge 50 %

* Chlorbleichlauge 150 gCI/1
Monochloracetaldehyd-Lösung

* Thioglykolsaure
* Chloracetylchlorid

Ammoniumfluorid-Lösung

Rechtsgrundlagen

Eisenbahn-Ge f ah rg u t3usnahmeve rordnung vom 16. Au
gust 1985 (BGBI. I. S. 1651) zuletzt geandert
durch die Fünfte Verordnung 7.lJr Änderung von Ge
fahrgutausnahmeverordnungen vom 24. Oktober 1990
(BGBI. I. S 2389)
- Ausnahme Nr. E 15 -

Antragsteller

RHEIN-BONAR Kunststoff-Techn1k GmbH
6832 Hockenheim

BeneDnun~ der Bauart

Der Nachweis der ausreichenden chemIschen Ver
träglichkeit mit oben genannten Füllgiitern ist
durch Bauartprüfungen an vergleichharen Bau
arten nachgewiesen.

Kombinations-Großpackmittel (TBC) mit Kunststoff
InnengefäS

Produktbeleichnung: VARITAINER VK 800

Der Nachweis zur Feststellung der chemischen Ver
träglichkeit muS nach dem anerkannten Stand von
Wissenschaft und Technik gefiihrt werden können. 4

Fassungsvermögen: 880 Liter

Anforderungen an die Bauart

Der Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten.

Dieser Zulassungsschein wird im UAmts- und Mit
te11ungsblatt der Bundesanstalt für Material
forschung und -prÜfung. Berlin" (ISSN 0340-7551)
veröffentlicht.

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß sicher
stellen. daß alle Auflagen über die Verwendung
der IBC demjenigen. der die IBC für 'Gefahrgut
erstmals einsetzt/befüllt bekannt sind.

Ab 01.01.191)) müssen die nach der zugelassenen
Bauart serienmäßig gefertigten und nach Nr. 7 ge
kennzeichneten lBC mit einer Druckausgleichsein
richtung oder anderen geeigneten Konstruktions
einrichtung zur Abgabe von Dämpfen ausgerüstet
sein. Diese Einrichtung muß zugelassen sein.

Abweichend von den genannten Prüf berichten müssen
alle IBC mit einem Kugelhahn mit Sicherheits
sperrhebel gern. Zg. 3073 der Fa, SAFi ausgerüstot
werden.

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, eile
gemäS den nachfolgenden Prüfberichten der Bundes
bahn-Versuchsanstalt Minden (Westf) einer Bauart
prüfung nach den "Technischen Richtlinien für
Bau, Ausrüstung. Prüfung, Zulassung, KennzeIch
nung und Verwendung von Großpackmitteln (IßC) lInd
Kombinations-Großpackmittel (IBC) mit Kunst-
stoff-lnnengefäßen - TR IBC K 001 - (VKBI.
Heft 4. 1990. Nr. 39) unterzogen worden sind:

I. 93 402 vom 22.11.1979
2. 102 367 vom 18.11.1985 einschI. I. Nachtrag

(Sclairlink)
3. 102 368 vom 18.11.1985 einschI. I. und

2. Nachtrag (Sclairlink)

4. 108 700 vom 16.08.1990 (Stamylex)
5. 109 128 vom 16.08.1990 (Stamylex)
6. 104 498 vom 02.04.1987 (Anhub von obenl
7. TüV Baden vom 21.01.1988 (Anhub von unten)
8. EHPA Nr. 137 740 vom 30.01.1979

50 Zulassung

Empfehlungen der
die Beförderung
Prüfanforderun-

Sonstis;es

Die Bauart entspricht den in den
Vereinigten Nationen (UN) übet"
gefährlicher Güter festgelegten
gen för Großpackmittel (IBCI,

10

10.3

10, I

10.2

9

8.6

10.4 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittel
belehrung bei. Die unter Nr. 3 benannte Bauart wird unter der

Voraussetzung, daß die Anforderungen nach Nr. 4
erfüllt sind, zugelassen.

4950 Minden, 18.03.1991

/
/

~ ~
,~~/

6 fertigung von KombiDations-Groapackmitteln (IRC)
mit Kunststoff-IDDeDgefäSen

Nach der zugelassenen Bauart dürfen rBC serIen
mäßig gefertigt werden. Der Hersteller muB ge
währleisten, daS bei den serienmäSig gefertigten
lBC die für die Bauart festgelegten Anforderun
gen erfüllt sind.

Bis zur endgültigen Festlegung fertigtlngsiibpr
wachender MaSnahmen ist das vorliegende QualI
tätssicherungsprogramm einzuhalten und die Proto
kolle über die regelmäBig durchgefiihrten Pnifun
gen zur jederzeitigen Einsicht mindestp.ns runt
Jahre aufzubewahren.

KenßzeichnUDf:;

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäBig ge
fertigten IBe sind dauerhaft und gut lesbar \J1e

folgt zu kennzeichnen:
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( ~ )31HHI/Y/ •••••••.•••••• /D/BAM 9316* - RBO/4000/
~ Herstellungs-

datum nach * Werkstaff-
Rn 1605 (I) d) identifIkation
der Anlage zur M Marlex CL 100-35 JR
GGVE S Sclairlink

D Stallylex XL 400 UP

* Thioglykolsäure
• Chloracetylchlorid
* Ammoniumfluorid-Lösung

* Der Nachweis der ausreichenden chemischen Ver
träglichkeit mit oben genannten Füllgütern ist
durch Bauartprüfungen an vergleichbaren Bau
arten nachgewiesen.

Auflagen über die Verwendung der IRe

Die IBC dürfen für gefährliche Güter der Ver
packungsgruppe (( oder TII verwendp.t werden.

Die nach der zugelassenen Bauart serienmä8ig ge
fertigten und nach Nr. 7 gekennzeichneten lBC
dürfen für gefährlichp. Güter ver",endet werden,
wenn für sie nach den Vorschriften der
GGVS/GGVE/GGVSee solche IBC zulässig sind.

8

8. I

8.2

880/ ••••• **/1800/130
·*Eigen-
masse in
kg

kPa/ : .•.•..•.
Datum der letzten
Dichtheitsprüfung
bzw. Inspektion
(Monat und Jahr.
jeweils die letzten
beiden Ziffernl

8.6

'I

Der Nachweis zur Feststellung der chemischen Ver
träglichkeit muß nach dem anerkannten Stand von
Wissenschaft und Technik geführt werden können.

Ab 01.01.1993 müssen die nach der zugelassenen
Bauart serienmäßig gefertigten und nach Nr. 7 ge
kennzeichneten IBe mit einer Druckausgleichsein
richtun& oder anderen geeigneten Konstruktions
einrichtung zur Abgabe von Dämpfen ausgerüstet
sein. Diese Einrichtung muS zugelassen sein.

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muS sicher
stellen, daß alle Auflagen über die Verwendung
der IBC demjenigen. der die IBC für Gefahrgut
erstmals einsetzt/befü11t bekannt sind.

8.3 Grenzdaten für den Inhalt
10 Sonstiges

Die Dichte der Füllgüter. die den Prüffüllgütern
(Standardflüssigkeiten) bezüglich der chemischen
Verträglichkeit zugeordnet werden kcinnen~ darf
die in folgender Tabelle aufgeführten Dichten der
Prüffüllgüter nicht überschreiten:

Dichte In g/cm 3 für
Stoffe der Verpackungs
gruppe 11 und 111

10.2 Der Widerruf dieser Zulassung bleibt. vorbehal
ten.

Empfehlungen der
die Beförderung
Prtifanforderun-

Die Bauart entspricht den in den
Vereinigten Nationen (UN) über
gefährlicher Güter festgelegten
gen für GroBpackmittel (IBC).

10.4 Diesem Zulassungsschein Liegt eine Rechtsmittel
belehrung bei.

10.) Dieser Zulassnngsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Mat.erial
forschung und -prüfung. Berhn" (ISSN 0)40-7551)
veröffentlicht.

10.1

4'150 Kinden, 18.03.1991

1.90
1.90
1.90
1.90
1.90
1.90
1.90
1,90
1. 90
I .90
1 .90
1 .90
1.90
I .90

Netzmittellösung (Laventin)
Essigsäure
Kohlenwasserstoffgemisch
Salpetersäure
Wasser
Schwefelsäure
Salzsäure
Ameisensäure
Natronlauge
Chlorbleichlauge
Monochloracetaldehyd-Lösung
Thioglykolsäure
Chloracetylchlorid
Ammoniurnfluorid-Lösung

Prüffüllgüter
(Standardflüssigkeiten)

8.4 Der gemessene Gesamtüberdruck in dem GroBpackmit
tel (IBC) (d. h. Dampfdruck des Fül!gutes plus
Partialdruck e-vtl. vorhandener Gase, vermindert
um 100 kPa) bei 55 oe auf der Grundlage des maxi
malen Füllungsgrades und einer Fülltemperatur von
15 'C darf

8undesbahn-Zentralamt
Kinden (Westf)

Deutsche
Bundesbahn

86 kPa bei Zuordnung zu den
ten Netzmittellösung,
wasserstoffgemisch,
Wasser

Standardflüssigkei
Essigsäure, Kohlen
Salpetersäure und

Z U LAS S U R G S S C HEl R

Zulassungs-Nr. 93 402/). Nachtrag

Wahlweise darf der Dampfdruck bei 50 'C bzw. bei
55'C auch entsprechend Rn 1500 (11) b) und c)
GGVE berechnet werden.

Die Werkstoffe dieser Bauart dürfen durch die
Füllgüter nicht stärker geschädigt werden, als
durch folgende Prüffüllgüter:

für die Bauart eines TransportgefäSes aus Kunststoff
- TK - zur Beförderung gefährlicher Güter

8.5

nicht überschreiten.

* Netzmittellösung (Laventin
flüssigkeit gem. la)

%) als Standard-

Rechtsgrundlagen

Eisenbahn Gefahrgutausnahmeverordnung
16.08.1985 - Ausnahme Nr. E 15 -
(BGB!. I. S. 1651)

Antragsteller

vom

Essigsäure 99 % als Standardflüssigkeit gem. lbl

* Kohlenwasserstoff-Gemisch (White Spirit) als
Standardflüssigkeit gern. Idl

Chem~sche Fabrik Dr. Weigert GmbH & Co. KG
2000 Hamburg 26

Beschreibung der Bauart

* Salpetersäure 55 % als Standardflüssigkeit gem.
I e)

* Wasser als Standardflüssigkeit gern. If)
der Beilage zum Anhang V/GGVE 4

Enthält der Prüfbericht 93 402 vom 22.11.1979 und
der I. Nachtrag zum Bericht 93 402 vom 15.07.1981
der Versuchsanstalt Minden - Abt. Mechanik -

Anforderungen an die Bauart

* Schwefelsäure 96 %
Salzsäure J6 %
Ameisensäure 85 %

* Natronlauge 50 %
* Chlorbleichlauge 150 gCl/1
* Monochloracetaldehyd-Lösung

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen 9 die
gemäB Prüfbericht Nr. 93 402 vom 22.11.1979 und
der 1. Nachtrag zum Bericht 9) 402 vom 15.07.1981
der Bundesbahn-Versuchsanstalt Hinden (Westf)
- Abt. Mechanik - die Bauartprüfung nach den
Richtlinien für die Baumusterprüfung und
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fung. Ber1in" IISSN 0340-75511 veröffent11cht.Zulassung von Transportgefäßen aus Kunststoff für
die Beförderung gefihrlicher Stoffe "RTK 001"
(VKB!. Nr. 89. Heft 6, 1976) und gemiß Pnif
bericht 109 348 vom 04.10.1990 der Bundesbahn
Versuchsanstalt Minden (Westf) die Innendruck
und Fallprüfung nach Pkt. 4.10 und 4.11 der
"TRTK 001" bestanden haben.

Zulassung

Die unter NT. 3 beschriebene Bauart wird unter
der Voraussetzung, daß die Auflagen nach t'kt. 7
erfüllt werden für die Beförderung von Stoffen
gemiß Zulassung D/BA~/93 402 jedoch mit einer
Dichte von 2. 1,60 g/cm zugelassen.

4'50 Miudeu. 22.07.1991

~hVcwr
Bundesbahn-Zentralamt
Kinden (Westf)

Deutsche
Bundesbahn

Die Gebrauchsdauer darf insgesamt höchstens 8
Jahre betri'igen.

Kennzeichnung l. Nachtra& zum

Die Transportgefäße müssen wie folgt gekennzeich
net sein:

I.Name oder Kurzzeichen des Herstellers

ZU LAS S UNGS S CHI! I N

Zu1assun~s-Nr. 9370/1A2

2. "Füllung mit Gefahrgut nur gemäß D/BAM/93 402"
Herstellungsdatum (Monat und Jahr)

Nr. des Zulassungsscheines wird wie folgt geändert
bz'W. erweitert:

Auflat:en

Bei erkennbaren Schäden und Mängeln bzw. nicht
bestandener Dichtheitsprüfung ist eine Weiterver
wendung nicht zulässig.

Nach Ablauf der Gebrauchsdauer von 5 Jahren ist
jedes Gefäß, das zur Weitervenolendung vorgesehen
ist. jährlich wiederkehrend folgenden Prüfungen
zu unterziehen:

Visuelle Prüfunt:
Entsprechen die Transportgefäße den unter Pkt. 3
beschriebenen Gefäßen. Überprüfung nach vor
handenen Mänge 1n. wie z. B. Haarrisse an de r
Oberfläche des Kunststoffbehälters.

4 AnforderuDgen an die Bauart

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen. die
gemäß Prüfbericht Nr. 109 306 vom 17.09.1990 und
109 306 I. Nachtrag vom 05.11.1990 der Bundes
bahn-Versuchsanstalt Hinden (Westf) einer Bauart
prüfung nach dem Anhang V der Anlage zur GGVE un
terzogen worden sind.

Diesem Nachtrag liegt eine Rechtsmittelbelehrung bel.

Dieser Nachtrag wird im tlAmts- und Mitteilungsblatt der
Bundesanstalt für Materialforschung und -prufung,
Ber1in" (ISSN 0340-7551) verdffent1icht.

Dieser Nachtrag gilt nur In Verbindung mit dem Zulas
sungsschein Nr. 9370/1,12 vom 27.09.1990 der Fa. Mubr &
Söhne. 5052 Attendorn.

"TRTK 001"
von 2 kPa

Dlchtheitsprüfung
Dichtheitsprüfung nach Pkt. 4.9 der
abweichend mit einem Prüfdruck
(0,02 bar) Überdruck über 5 Mlnuten.

7 • 2

7. 1

7.1.2

7.1.1

7.3

7.4

Über dIe Durchführung der Stück-für-Stück-Prüfung
sind Aufschreibungen zu führen, die über den
Zeitraum der Gebrauchsdauer aufzubewahren sind
und der Zulassungsstelle auf Verlangen vorzulegen
sind.

Oie Stück-für-Stück-Prüfungen sind von einem
Sachkundigen. der

4950 Hiuden. 14.10.1991

7.4.1 aufgrund seiner Ausbildung, seiner Kenntnisse und
seiner durch praktische Tätigkeit gewonnenen Er
fahrungen die Gewähr dafür bietet, daß er die
Prufungen ordnungsgemäß durchführt.

Bundesbahn-Zentralamt
Kindeu (Vestf)

Deutsche
Bundesbahn

7.4.2 die erforderliche persönliche Zuverlässigkeit be
sitzt und

1. Nachtrag zum

ZULASSUNGSSCHEIN
7.4.3 hinsichtlich der Prüftitigkeit keinen Weisungen

unterliegen.
durchzuführen.
Der Sachkundige muß der Zulassungsstelle benannt
werden. Die Sachkunde ist der Zulassungsstelle
auf Verlangen nachzuweisen.

7.S Dieser Zulassungsschein gilt nur in Verbindung
mit den in NT. 1 genannten Rech~sgrundlagen.

Nr.
bzw ..

Zulassun&s-Nr. 9408/5M2

des Zulassungsscheines wird wie folgt
erweitert:

geändert

Mit Ablauf der Rechtsgrundlagen erlischt auch
diese Zulassung.

8

9

Bei Änderung der Rechtsgrundlagen ist auch diese
Zulassung zu ändern oder neu zu erstellen.

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
lich sicherstellen, daS alle Auflagen iiber die
Verwendung der TK demjenigen, der die TK für Ge
fahrgut einsetzt/befü11t. bekannt sind.

Sonst.it:es

4 Anforderungen an die Bauart

Die Bauart muS den Baumustern entsprechen, die
gemäß Prüfbericht Nr. 109 414 V&ab 90 der Bundes
bahn-Ve rsuchsansta I t Minden (Wes t f) vom
29.10.1990 einer Bauartprüfung nach dem Anhang V
der Anlage zur GGVE unterzogen worden sind.

Abweichend von dem o. g. Prüfbericht dürfen die
Verpackungen auch mit p.iner LD-pe beschichteten
Innen lage gemäS de~ Papierprüfbericht der
Herku1es Verpackungswerke GmbH, 3380 Goslar 1 vnm
21.10.1991 gefertigt werden.

9.1 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehalten.

9.2 Dieser Zulassullgsschein wird im t1Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü-

Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zulas
sungsschein Nr. 9408/5M2 vom 31.10.1990 der Herku1es
Verpackungswerke GmbH in 3380 Gos1ar 1.

536



Dieser Nachtrag wird im t'Amts- und Mitteilungsblatt der
Bund~sanstalt für Materialforschung und -pnifung,
8erlln" IISSN 0340-75511 veröffentlicht.

Diesem Nachtrag liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei.
3

Antragsteller

Werit Kunststoffwerke
52]0 Altenkirchen IWesterwatd)

Benennung der Bauart

4950 Minden, 08.11.1991 Starres Kunststoff-GroBpackmittel (IBC)

Fassungsvermögpn: 1050 Liter

4 Anforderungen an die Bauart

8undesbahn-Zentralamt
Minden (Vestt)

Deutsche
Bundesbahn

Die Bauart muß rlen Baumustern enlSprp.chen, di~

gemäB den nachfolgenden Prlifberichten der Runrle~

bahn-Versuchsanstalt Minden (Westf) elnp.r RalJart
prüfung nach den "Technischen Richr.l1nien fur
Bau, Ausrüstung. Prufung, Zulassung. Kennze1ch
nung und Verwendung von GroBp.:\ckm:ltteln (IBC) \Inrl
Kombinations-GroBpackmlttel (lBC) lllr KUlIst-
stoff-Innengefä8en - TR 18C K 001 - I vKRI.
Heft 4, 1'390. Nr. 19) unterzogen yorrlen sind:

1. Nacht ra& Zl1m 109340 vom 29.10.1990

Z U LAS S U N G S S C HEl N

7.ulassun&s-Nr. 943411Hl

Nr. 4 des lul'1ssungsscheines l"lird W1~ folgt geännert
bz'W. erweitp.rt:

Abweichend von dem genannten ß~rir.ht mussp.n
Bodenauslaufventile entsprechend den Zeichnunl;;en
5030122.3.85 b und 50]0/21.~.S' [ der Fa. Weru.
Kunststoffwerke r11P. d:le Bestimmllngell in
Rn 1601 (8) GGVE erftillen. verwendet werden.

ZulaSSUDI;

4 ADforderUD&en an die Bauart

Die Bauart mu8 den Baumustern entsprechen. die
gemäß Prüfbericht Nr.
109291 vom 29.11.1990.
106 150 vom 17.02.1989.
106 350 I. Nacht.rag vom 11.03.1389.
1061502. Nachtrag vom 29.05.1989 und
110 191 vom 21.08.199\

der Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden (Westf) e1
n~r Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage
zur GGVE unterzogen worden sind.

D1eser Nachtrag gilt nur in Vp.rbindung mit dem Zulas
sungsschein Nr. 94J4/1HI vom 08.01.1991 der Fa. Schütz
Werke GmbH & Co. KG. 5418 Selters.

Die unter Nr. 1 benannt~ Bauart wiTrl llnter der
Voraussetzung. daB d1e Anforderungen nach Nr', .:.
erfüllt. slnrl. zugelassen.

Fertigung von starren Kunststoff-Gro'packmittelJI

Nach der zugelassenen Bauart dürfen IBC serien
mäßig gefertIgt werden. Der Herst.eller muß ge
währleisten. daß bei d~n serienmäBig ;efertigten
IBe die für die Bauart festge legten Anforderun
gen erfüllt sind.

Bis zur endgültlgen Festlegung f~rtlgllngsüber

wachender Maßnahmen 1st das voliegende Qu~litäts

sicherungsprogramm einzuhalten und die Protokol
le über die regelmäßig durchgefÜhrten Prüfungen
zur jederzeitigen EinSlcht mIndestens fünf Jahrp.
aufzubewahren.

ZULASSUNGSSCHEIN

Zulassun&s-Nr. 9456111HI

DIesem Nachtrag zum Zulassungsschein liegt eine Rechts
mIttelbelehrung bei.

Dat.um der
Jet.ltp.n
Dichtheits
prüfung bzw.
Inspektion
(Monat und
Jahr, jewei 1.s
dip. letzten
beiden Zif
fern)

100 kPal •••••••••••~050/

Bruttohöchst
:nasse 2050 kg
für I8C mit
Holzpalette.
2059 kg für
18e mit Stahl
?alette

Eigen
rnasse
95 kg
fü r I BC
mit
Holz
palette
104 kg
für
IBC mIt
Stahl
palette

1050/95/

Die nach der zugelassenen Bauart serlenmaSlg ge
iertigten IBC sind dauerhaft und gut l~sbar Wl~

folgt zu kennzeichnen:

fü"\31Hl/YI fO/8AM 9456 - liERIT14000!
~ Datu~ der

He rs te 11 ung
(Mon-it unrl
Jahr. jeweils
die ~etzten

beiden Ziffp.rn)

Kennzeichnung

Deutsche
Bundesbahn

ßundp.sbahn-Zentralamt
!'linden (Westf)

4950 Minden. 03.09.1991

DIeser Nachtrag wird im "Amts- und Mitteilungsblatt der
Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfling.
8erlln" (ISSN 0340-7551) veröffentlIcht.

11 Auflagen über die Verwendung der [BC

f~r die Bauart ~ines starren Kunststoff-GroBpackmittels
fIBC) zur Beförderung gefährlicher Güter

Rechtsgrundla~en

Eisenbahn-Gefahrgut~usnahmp.vero(dnungvom 16. Au
gust 1985 (8G81. r. S. 16,1) zuletzt geändert
durch die Sp.chste Verordnung zur Änderung von Ge
fahrgutausnahmeverordnungen vom 16. Apri.l 1':l91
1.8G81. I. S. 905)
- Ausnahme Nr. E 15 -

8. I

8.2

S.3

Die nach der zugelassenen Bauart sp.rienm~6ig g~

fertigten und entsprechend Nr. gek~nnzei.chn~

ten [Be dürfen für gefährl ichp. GÜtp.r vp.rwp.nriet
werden. wenn für Sle n.1.ch den Vorschriften rlp.r
GGVSIGGvE/GGVSee solche Gro8p~ckmittel 'I8C I Zll

lassig sind.

Die IBC dürfen für gefährliche Güter der Ver
packungsgruppe 11 oder 111 verwendet wp.rden.

Grenzdaten für den Inhalt

Die Dichte der Füllgiiter, die den Prüffüllgutp.rn
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(Standarrlflüssigkeiten) bezuglich der chemIschen
Verträglichkeit zugeordnet werden kannen. darf
die in folgender Tabelle aUfgeführten Oicht~n der
Prüffüllgüter nicht überschreiten

Bundesbahn-Zentralamt
!linden (Westf)

Deutsche
Bundesbahn

PriiffülIgüter
(Standardflüssigkeiten)

W;')sser

Dichte in g/cm) (ur
~toffe der Verpackungs
gruppe 11 und I11

1.90

I. Nellfassun~ zum

ZULASSUHCSSCHEIN

Der gemessene Gesamtüberdruck in dem Großpackrnit
tel (IBC) (d. h. Dampfdruck des Füllgutes plus
Partialdruck evtl. vorhandener Gase, vermindert
um 100 kPa) bei 55 aC allf der Grundlage des maxi
malen Füllungsgrades und einer Fülltemperatur von
15 ·C darf

Zulassun&s-Nr. 9462/1AI

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung gefahr
licher Gut.er

&6 kP3 bei Zuordnung zur Standardflussigkeit
Wasser nlcht überschreiten.

Wahlweise darf der Dampfdruck bei 50 ar. bzw. bei
55 ·C auch entsprechend Rn 1500 fll) b) und c)
GGVE berechnet werden.

Verordnung üb~r die innerstaatlIche und
überschreitende Beförderung gefährLicher
mit E1senbahnen (Gefahrgutverordnung
bahn - GGVE) vom 22.07.1985
(BGB\, I. S. 15&0)

grenz
Güter

Eisen-

3.5

8.6

10

Di.e Werkstoffe dieser Bauart dürfen durch die
Füllgüter nicht stärker geschädigt werden. als
durch folgende Prliffüllgriter:

Wasser als Standardflüssigkeit gern. I fl

der Beilage zum Anhang V/GGVE.

Der Nachweis zur Feststellung der chemischen Ver
träglichkeit muS nach dem anerkannten Stand von
Wissenschaft und Technik g~iuhrt werdp.n können.

Ab Ol.Ol.L993 müssen die nach dl:!r ZIJgetassenen
Bduart serienmäßig g~fertigt~n und nach Nr. 7 :e
kennzeichneten TBC mit einer Druckausgleichsp.in
richtung oder anderen geeigneten Konstruktlons
einrichtung zu}:· Ahg.'\be von Dämpfen ausgerüstet
s~in. Diese Einrichtung mllß zugelassen seIn.

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muS nachweis
bar sicherstellen, rlaß alle Auflagen über die
Verwf!ndung der IBC demjenigen, d~r rlie IBC für
Gefahrgut einsetzt/hefüLlt bekannt sind.

Sonstiges

ADtTa~steller

Karl Huber Verpackungswerke GmbH & Co.
7710 Öhringen (Wiirtt.)

3 8eneDnun~ der Bauart

Faß aus Stahl mIt nichtabnehmbarem Deckel

Fassungsraum: 580 ml - I 100 ml

4 Anforderungen an die Bauart

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen. dIe
gemäß Prüfbericht Nr. 108 716 vom 27.04.1990 und
1. Nachtrag zum Priifbericht vom 17.01.19~1 der
Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden (Westf) eIner
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur
GGVE unterzogen worden sind.

Zulassung

Die unter Nr. J beschriebene Bauart wird unter
der Voraussetzung. daß die Anforderungen nach
Nr. 4 erfüllt werden. zugelassen.

Fertigung von Verpackungen

10. I Die Bauart entspricht den in den
Vereinigten Nationen (UN) über
gefJihrlic:her GUter festgelegten
gen für Großpackmittel (IBC).

Empfehlungen der
die Beförderung
Prüfanforderun-

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen
serienmä~ig gefertigt werden. Der Hersteller muß
gewährleisten. daß bel den serienmäßIg gp.ferr.ig
ten Verpackungen die für die Bau<=irt festgelegten
Anforderungen erfüllt sind.

KeUDzeichnunr::

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäBig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen:

10.2 Der Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
t en.

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt fUT Material
forschung und -prüfung. Berlin" (ISSN 0340-7551)
veröffentlicht.

10.4 Diesem Zulassungsschein liegt eine RechtsmitteL
belehrung bei.

(
U • IAI/Y/250/ ...•..••.•• /D/BAH
n ' (Herstellungs-

....../ jahr, nur die
letzten beiden
Ziffern)

~462 - KHV

8 Auflacen über die Verwendung der Verpackung
4~50 Hinden. 13.09.1991

I

~
8. I Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge

fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter
verwendet werden. wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind.

8.2 Die Verpackungen dürfen
der Verpackungsgruppe 11
den.

für
oder

gefährliche Güter
111 verwendet wer-
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8.3 Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht iiber
schritten werden.
Die Dicht~ der FüIIgiiter darf
1,20 g/cm

3
(Verpackungsgruppe 11) bzw.

1,80 g/cm (Verpackungsgruppe 11/)
nicht überschreiten.

8.4 Der Gesamtüberdruck (d. h. DampfdrUCk des Fiillgu
tes und Partialdruck von Luft oder sonstigen
inerten Gasen. vermindert um 100 kPa) bei SS oe
darf 166 kPa nicht überschreiten.



8.5 Die Uberwachung der Fertigung von Verpackungen
nach dieser Bauart muß nach den "Technischen
Richtlinien für die Uberwachung der Fertigung von
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter
(TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16. 1987, S. 562.
durchgeführt werden.

q D~r in Nr. :! gp.nannt~ Antrag:=.tp.ller muB nachweis
bolr sicherstellen. diiß alJe Auflagen üher fiie
Verwendung d~r Verpackung rlf~mjenlgp.n. ti~r elle
Verpackung für Gefahrgut ei..nsetzt/b~flillt. be
kannt sind.

10 Sonsti&es

10. l Die Bauart entsprIcht den in

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefahrlicher Güter (RIO)

dem Europäischen Ubereinkommen tiber die inter
nationale Befördl!rung gefährlicher Güter auf rtp.r
Straße (A.DR-Uber~inkommen)

dem Internationalen Übereinkommen des Seever
kehrs (IMOG-Code)

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UNi über
die Beförderung gefahrlicher Güter

festgelegten P"fiifanfordp.rungen für Verpackungen
zur Beförderung gefährlicher Güter.

10.2 Der Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehalten.

10.) Diese Neufassung ersetzt den Zulassungsschein
Nr. 94f,2/1AI vom 19.10.1990 der Karl Huber Ver
packungs\olerke GmbH & Co., 7710 ahringen (Württ.).

10.4 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Material
forschung und -prüfung. Berlin" (ISSN 0340-7551)
veröffentlicht.

4

8

8. I

Anforderuoceo aD die Bauart

Die Bauart muB den Baumustern entsprechen. die
gemäß Prüfbericht Nr. 108 716 vom 27.04.1990 und
1. Nachtrag zum Prüfbericht vom 17.01.1991 der
Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden (Westf) einer
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur
GGVE unterzogen worden sind.

ZulaSSUD&

Die unter Nr. ) beschriebene Bauart wird unter
der Voraussetzung, daS dip. Anforderungen nach
NT. 4 erfüllt werden. zugelassen.

Fertigune von Verpackuncen

Nach der zllgel~ss~nen B~uart cJUrf~n Vp.rp~ckungen

serlenmä8ig gefert.igt werden. Der Herst.ellF!r muB
gewährleisten. daB hei ~en seri~nma8ig gefertig
ten Verpackungen dIe für die Bauart festge legten
Anforderungen erfüllt Sind.

Kennzeichnung

Die nach der lugelas~enp.n Bauart serienmä8ig ge
fertigten Verpackungen s1nd rlalJerhaft IJnd gut
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen:

RIO/AOR/OAI/Yi250/ ..••.••.•.• /O/BAM 9463 - KHV
(Herste llungs-
jahr, nur die
letzten beiden
Ziffern)

Auflagen tiber die Verwendung der Verpackung

Die nach der zuge lassenen Bauart serienmäSig ge
fertigten und entsprechend Nr. i gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE solche Verpackungen zu
lässig sind.

10.5 Diesem Zu lassungsschein
belehrung bei.

liegt eine Rechtsmittel- 8.2 Die Verpackungen dürfen für
der Verpackungsgruppe II oder
den.

gefährliche Güter
111 verwendet wer-

1. Neufassung zum

4QSO Minden, 27.08.1991

Bundesbahn-Zentralamt
Minden (Westf)

Deutsche
Bundesbahn

8.3

8.4

8.5

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden.
Die Oicht~ der Füllgüter darf
1.20 g/cm

3
(Verpackungsgruppe III bzw.

1.80 g/cm (Verpackungsgruppe III)
nicht überschreiten.

Der Gesamtüberdruck (d. h. Dampfdruck des Füllgu
tes und Partialdruck von Luft oder sonstigen
inerten Gasen. vermindert um 100 kPa) bei 55 oe
darf 166 kPa flicht überschreiten.

Die liberwachung der Fertigung von Verpackungen
nach dieser Bauart mu$ nach den "Technischen
Richtlinien für die Überwachung der Fertigung von
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter
(TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987. S. 51,2.
durchgeführt werden.

ZULASSUNGSSCREIN

Zulassungs-Hr. 94f,3/0AI

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung gefähr
licher Güter 10

Der in Nr. 2 genannte Antragst~ller muS nachY'els
bar sicherstellen. daß alle Aufla~en über die
Verwendung der Verpackung demjenigen. rler die
Verpackung für Gefahrgut eins~tzt/b~ftillt. be
kannt sind.

Sonstiges

2

Verordnung über die innerstaatliche und
überschreitende Beförderung gefährlicher
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung
bahn - GGVEi vom 22.07.1985
(BGB!. I, S. 1\601

Antrar;ste Uer

Karl Huber Verpackungswerke GmbH & Co.
7710 ahnngen iWürtt.)

grenz
Güter

Eisen-

10.1 Die Bauart entspricht den in

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RIDI

dem Europäischen übereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der
Straße (ADR-Ubereinkommen)

festgelegten Prüf anforderungen für Verpackungen
zur Beförderung gefährlicher Güter.

10.2 Der Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehalten.

Benennung der Bauart

Feinstblechverpackung mit nichtabnehmbarem Deckel

Fassungsraum: 580 ml - I 100 ml

10.) Diese Neufassung ersetzt den lulassungsschein
Nr. 9463/0AI vom 19.10.1990 der Karl Huber Ver
packungswe rke GmbH & Co.. 7710 ah nngen (Würt t • ) ,

10.4 Dieser lulassungsschein wird im ttAmts- und Mit-
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teilungsblatt der Bundesanstalt für Material
forschung und -prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551)
veröffentlicht.

ten Verpackungen dürfen für gefährliche Guter
verwendet werden? wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind.

10.5 Diesem Zulassungsschein
belehrung bei.

liegt eine Rechtsmittel-
8.2 Die Verpackungen dürfen für

der Verpackungsgruppe II oder
den.

gefährliche Güter
111 verwendet wer-

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden.
Die Dichte der Füllgüter. die den Prüffüllgütern
bezüglich der chemischen Verträglichkeit zuge
ordnet werden können. darf die in folgender'
Tabelle aufgeführten Dichten der Prüffüllgüter
nicht überschreiten.

Dichte in g/cm 3 für Stoffe
der Verpackungsgruppe

I 11 111

4~50 Minden. 27.08.1991

Bundesbabn-Zentralamt
Minden (Vestfl

Deutsche
Bundesbahn

8.3

Prüffüll
gut

Wasser
Essigsäure 98 %
Salpetersäure SS %
Kohlenwasser
stoffgemisch

1.90
1.10
I .34

1.00

1,90
1.10
1 ,34

1.00

1. Neufassung zum

Z U LAS S U N G S S eHE I N

Zulassun&s-Nr. 9430/3H2

8.4 Der gemessene Gesamtüberdruck in der Verpackung
(d. h. Dampfdruck des Füllgutes plus Partialdruck
evtl. vorhandener Gase. vermindert um 100 kPa)
bei 55 ·e auf der Grundlage des maximalen Fül
lungsgrades und einer Ftilltemperatur von 15 ·e
darf 66 kPa nicht überschreiten.

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung gefähr
licher Güter 8.5 Entfällt

2

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisenbahn
- GGVEl vom 22.07.1985
( BG BI. I, S, I 560 )

Antral;steller

8.6

8.7

Die Uberwachung der Fertigung von Verpackungen
nach dieser Bauart muß nach den "Technischen
Richtlinien für die überwachung der Fertigung von
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter
(TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16.1987. S. 562,
durchgeführt werden.

Bei Stoffen mit einem Flammpunkt von höchstens
35 'e muß sichergestellt sein. daß bei betriebs
mäßigen Vorgängen keine Gefahren durch elektro
statische Aufladung der Gefäße entstehen können.

Kunststoffwerke Draak GmbH
Moorweg I - 15
2090 Winsen (Luhe)

3 BenenDunc der Bauart

Kanister aus Kunststoff mit abnehmbarem Deckel

8.8 Die Werkstoffe dieser Verpackungsbauart dürfen
durch die Füllgüter nicht stärker geschädigt wer
den. als durch folgende Prüffüllgüter:

*) Essigsäure 98 % als Standardflüssigkeit gem.
Ib) der Beilage zum Anh. V/GGVE.

AnforderUDcen an die Bauart

Die Bauart muS den Baumustern entsprechen die
gemäß Prüfbericht Nr. 109 543 der Bundesbahn'-Ver~
suchsanstalt Minden (Westf) vom 15.01.1991 einer
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur
GGVE unterzogen worden sind.

als Standardflüssigkeit
zum Anh. V/GGVE.

Wasser als Standardflüssigkeit gem.
lage zum Anh. V/GGVE,

Spirit) als
Beilage zum

Ii:!. der Bei-

(White
Idl der

*) Kohlenwasserstoffgemisch
Standardflüssigkeit gem.
Anh. V/ GGVE.

*) Salpetersäure 55 %
gem. Ie) der Beilage

5,8 LiterFassungsraum:

4

5 ZulassuDC

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird
der Voraussetzung? daS die Anforderungen
Nr. 4 erfüllt werden? zugelassen.

unter
nach

*) Der Nachweis der ausreichenden chemischen Ver-'
träglichkeit mit den genannten Füllgütern ist
durch durch Bauartprüfungen an vergleichbaren
Bauarten (Bericht 104 768 vom 29.08.1988)
nachgewiesen.

(,

7

Fertigung von Verpackungen

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen
serienmäSig gefertigt werden. Der Hersteller muß
gewährleisten. daS bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten
Anforderungen erfüllt sind.

KenDzeichnung

Der Nachweis zur Feststellung der chemischen Ver
träglichkeit muS nach dem anerkannten Stand von
Wissenschaft und Technik gefÜhrt werden können.

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muB nachweis
bar sicherstellen. daß alle Aufla&en über die
Verwendung der Verpackung demjenigen. der die
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt be
kannt sind.

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen:

~')\ ~ 3H2/Yl.9/IOOI ••.••••.•.•.• /D/BAM 9430 - KWD
'-.,./ (Herstellungs-

datum nach
Rn 15 I 2 (I) e)

der Anl. zur GGVE)

10 Sonsti&es

10.1 Die Bauart entspricht den in

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RID)

dem Europäischen Ubereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der
Straße (ADR-Ubereinkommen)

8

8.1

Aufla&en über die Verwendun& der Verpackung

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne-

dem internationalen Ubereinkommen des Seever
kehrs (IHDG-Code)

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN)
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über die Beförderung gefährlicher Güter

festgelegten Prüf anforderungen für Verpackungen
zur Beförderung gefährlicher Güter.

10.2 Der Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehalten.

108 820 vom 18.05.1990.
lOS 820 1. Nachtrag vom 21.06.1990 und
108 820 2. Nachtrag vom 22.\ 1.1990
der Bundesbahn-Versuchsanstalt Mindp.n (Wp.stf) ~i

oer Bauartprüfung nach d~m Anhang V dec "nlage
zur GGVE unterzogen worden sind.

4950 Kinden. 26.09.199\

10.4 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittel
belehrung bei.

Diesem Nachtrag liegt einp. Rechtsmittelbelehrung bei.

Dieser Nachtrag wird im "Amts- und Mltteilungshlatt der
Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung,
Bedin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht.

Zulas
Braun

mbH.

Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem
sungsschein Nr. 9471/3Al vom 22.10.1990 der
schweiger Metallverpackllngsgesellschaft
3300 Braunschweig.

Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Material
forschung und -prüfung. Berlin" (ISSN 0340-7551)
veröffentlicht.

10.3

4950 Kinden. 08.08.199\

Bundesbahn-Zentralamt
Hi nden (Wes t f)

Deutsche
Bundesbahn

Bundesbahn-Zentralamt
Kinden (Wes t f )

Deutsche
Bundesbahn

1. Nachtrag zum 1. Neufassung zum

Z U LAS S U N G S S eHE I N Z U LAS S U N G S S eHE I N

Zulassungs-Nr. 947010AI Zulassungs-Nr. 9494/4Cl

Nr. 4 des Zulassungsscheines wird wie folgt geändert
bzw. erweitert:

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung gefähr
licher Güter

I, Anforderungen an die Bauart Rechtsgrundlagen

Dieser Nachtrag wird im "Amts- und Mitteilungsblatt der
Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung.
Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht.

Di~ Bauart muB den Baumustern entsprechen, die
gemaß Prüfbericht Nr.
108 820 vom \8.05.1990.
108 820 I. Nachtrag vom 21.06.1990 und
l08820 2. Nachtrag vom 22.11.\990
der Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden (Westf) P.l
oer Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage
zur GGVE unterzogen worden slnd.

Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem
sungsschein Nr. 947010Al vom 22.\0.1990 der
schweiger Metallverpackungsgesellschaft
3300 Braunschwelg.

Zulas
Braun

mbH.

Verordnung über die innerstaatliche und
überschreitende Beförderung gefährlicher
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung
bahn - GGVE) vom 22.07.1985
( BG Bl. I. S. 1 560 )

Antragsteller

DVG. Deutsche Verpackungsmittel
Gesellschaft m.b.H
Heinrich-Diehl-Straße

8505 Röthenbach a. d. Pegnitz

BenenDung der Bauart

Kiste aus Naturholz mit Innenverpackungen

grenz
Güter

Eisen-

Diesem Nachtrag liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 4 Anforderungen an die Bauart

4950 Hinden. 08.08.199\

Bundesbahn-Zentralamt
Minden (Wes t f)

Deutsche
Bundesbahn

4.1 Die Bauart muS den Baumustern entsprechen. die
gemaß Untersuchungsbericht Nr. 13/1990 vom
26.11.1990 und Erweiterung des Untersuchungsbe
richtes Nr. 13/1990 vom 06.06.1991 der DVG Deut
sche Verpackungsmittel Gesellschaft m.b.H.
8505 Räthenbach a. d. Pegnitz einer Bauartprü
fung nach dem Anhang V der Anlage zur GGVE unter
zogen worden sind.

Abweichend von den genannten Berichten, dürfen
die Kisten auch gern. folgenden Unterlagen gefer
tigt werden.

1. Nachtrag zum
1. Munitionskiste OM 60704Al mod.2 nach

Stückliste 600.05.04 vom 06.0.1. 1991.
DVG

Z U LAS S U N G S S eHE I N

Zulassungs-Nr. 9471/3Al

2. Munitionskiste DM 60704Al mod.2 nach
Zeichung 600.05.04 "a" vom 14.02.1991.

DVG

Nr. des Zulassungsscheines wird wie foLgt geändert
bzw. erweltert:

4.2 Die VerpacKung muß wie in dem unter Nr. 4.1 ge
nannten Prüfbericht beschrieben verschlossen wer
den.

Zulassung

4 Anforderungen an die Bauart

Die Bauart muß den Baumustern entsp.rechen, die
gemaß Prüfbericht Nr.

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter
der Voraussetzung, daS die Anforderungen nach
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen.
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Z U LAS S U N G S S eHE I K

(; FerticuDK von VerpaCkUD&en

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muB
gewährleisten, daß bei den serienmä~ig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten
Anforderungen erfüllt sind.

ßtlndesbahn-Zentralamt
Rinden (lIestO

Deutsche
Bundesbahn

Kennzeichnung Zulassungs-Kr. 9498/5M2

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen:

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung gefähr
licher Güter

('J 'J\ 4CI/Y58/S/ ..•••••.•.... /O/BAM 9494 - OVG
\...11.... (Herstellungs-

jahr, nur die
letzten beiden
Ziffern)

8 Auflagen über die Verwendung der Verpackung

Rechtsgrundlagen

Verordnung über die innerstaat1iche und
überschreitende Beförderung gefährlicher
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung
bahn - GGVEl vom 22.07.1985
(BGBI. I, S. 1560)

grenz
Gü te r

eisen-

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäBig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind.

AntTa~steller

Bischof + Klein GmbH & Co.
4.140 Lengerich

Benennung der Bauart

8.2 Die Verpackungen dürfen
der Verpackungsgruppe 11
den.

für
oder

gefährliche Güter
111 verwendet wer-

4

Sack aus Papier - wasserbeständig -

Anforderungen an die Bauart

Oi e übe rwachung de r Fe rt igung von Ve rpackungen
nach dieser Bauart muß nach den "Technischen
Richtlinien für die Überwachung der Fertigung von
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter
(TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562,
durchgeführt werden.

Wird die zugelassene Verpackungsbauart als zusam
mengesetzte Verpackung - auch mit anderen als in
diesem Zulassungsschein beschriebenen Innenver
packungen - verwendet, muß nachweisbar sicherge
stellt sein. daß die zusammengesetzte Verpackung
mit den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie
die zugelassene Verpackungsbauart.

6 Fertigung von Verpackungen

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen
serienmäeig sefe-rtigt werden. Der Herstell~r mue
gewährleisten, daS bei den serienmäSig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten
Anforderungen erfüllt sind.

tinte r
nach

Baumustern entsprechen. die
Nr. G 90 ]72 der Bischof +

4.140 Lengerich vom 05.\2.1990
nach dem Anhang V der Anlage

\oIorden sind.

Die unter Nr. :3 beschriebene Bauart wird
der Voraussetzung, daB die Anforderungen
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen.

Die Bauart muß den
gemäß Prüfbericht
Klein GmbH & Co. in
einer Bauartprüfung
zur GGVE unterzogen

Zulassung

58,0 kgVersandstückes darf

Entfällt

Die Bruttomasse des
nicht überschreiten.

3.6

8.3

8.4

8.5

9 Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen. daß alle Auflagen über die
Verwendung der Verpackung demjenigen. der die
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
kannt sind.

Kennzeichnung

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäBig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen:

10 Sonstiges 25 kg Sack:

dem Europäischen Uberei.nkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der
Straße (AOR-Ubereinkommen)

10.1 Die Bauart entspricht den in

der Ordnung für die internationale
förderung gefährlicher Güter (RIO)

Eisenbahnbe-

( ~ ) 5M2/Y26/S/ /O/BAM
'-.!!/ (Herstellungs-

jahr. nur die
letzten heiden
Ziffern)

50 kg Sack:

9498 - B • K

dem internationalen übereinkommen des Seever
kehrs (IMOG-Codel

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN)
üher die Beförderung gefährlicher Güter

5M2/Y51 /S/ •..••..••.••.... /O/BAM
(Herstellungs-
jahr. nur die
letzten beiden
Ziffern)

9498 - B ? K

festgelegten Prüf anforderungen für Verpackungen
zur Beförderung gefährlicher Güter. 8 Auflagen über die Verwendung der Verpackung

10.2 Ein Widerruf dieser Z~lassung bleibt vorbehalten.

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im ItAmts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Material
forschung und -prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551)
veröffentlicht.

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäBig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter
verwendet werden. wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind.

8.2

8.3

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter
der Verpackungsgruppe Ir oder 111 ver\rO'endet
werden.

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. Die Bruttohöchstmasse des Ver
sandstückes darf 25.8 kg (25 kg Sack) bzw.
50,7 kg (50 kg Sack) nicht überschreiten.
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Kennzeichnung

Fertigung von Verpackungen

Oie unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach
Nr. 4 erfüllt werden. zugelassen.

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen
serienmäBig gefertigt werden. Der Hersteller muB
gewährleisten, daB bei den serienmäBlg gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgel~öten

Anforderungen erfüllt sind.

Nr. G 90)63 der Bischof'
4140 Lengerich vom 28.11.1990
nach dem Anhang V d~r Anlage
worden sind.

Zulassung

gemäß Prüfberir:ht.
Klein GmbH & Co. in
einer Bauartprlifung
zur GGV~ unterzogen

6

Entfällt

Entfällt

Die physikalischen Eigenschaften CMasse, Korn
größe usw.) müssen den Eigenschaften der im Prüf
bericht gemäß NT. 4 genannten Prtiffüllgüter ent
sprechen.

Der in NT. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die
Verwendung der Verpackung demjenigen. der die
Verpackung flir Gefahrgut einsetzt/beflillt. be
kannt sind.

Die Uberwachung eier Fertigung von Verpackungen
n~ch dieser B~I)art muß nach den "Technischen
Rlchtlinien für die Uberwachung der Fertigung von
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter
(TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16. 1987. S. 562.
durchgeführt werden.

8.1

8.7

8.4

8.6

10.1 Die Bauart entspricht den in

10 Sonstiges
Die nach der zugelassenen Bauart serlenmäßig ge
fertigten Verpackungen ~ind dauerhaft und gut
sichtbar wie folgt zu kennz~ichnen:

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Gliter (RIDl

dem Europäischen Übereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der
Stra$e (ADR-Ubereinkommen)

21 kg Sack:

(U \IM2/Y26/S/ ..•.•....•..•..• /D/BAM
~ (Herstellungs-

jahr, nur die
letzten beiden
Ziffern)

dem internationalen Übereinkommen des Seever
kehrs (IMDG-Code)

50 kg Sack:

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN)
über die Beförderung gefährlicher Güter

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen
zur Beförderung gefährlicher Güter.

IM2/YII/S/ ....•....•.•..•• /D/BA.M
(Herstellungs-
jahr. nur die
letzten beiden
Ziffern)

9499 - B • K

10.2 Der Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehalten. 8 Auflagen über die Verwendung der Verpackun&

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Material
forschung und -prlifung. Berlin" (ISSN 0340-7111)
veröffentlicht.

10.4 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittel
belehrung bei.

8. I Die nach der zugelassenen Bauart serienmäBig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dUrfen für gefährliche Güter
verwendet werden. wenn für sie nach den Vor
schrlften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind.

4Q50Minden,31.07.1991

8.2 Die Verpackungen dürfen
der Verpackungsgruppe
we rden.

für gefährliche Güter
11 oder 111 verwendet

8.5 Entfällt

ßundesbahn-Zentralamt
Minden (Wes t f)

Deutsche
Bundesbahn

8.3

8.4

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. Die Bruttohöchstmasse des Ver
sandstlickes darf 25.6 kg (25 kg Sack) bzw.
50.5 kg (50 kg Sack) nicht überschreiten.

Entfällt

Z U LAS S U N G S S eHE I N

8.6 Die physikalischen Eigenschaften (Masse, Korn
größe usw.) müssen den Eigenschaften der im Prüf
bericht gemäß. Nr. 4 genannten Prüffüllgüter ent
sprechen.

Zulassungs-Nr. 9499/IM2

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung gefähr
lichp.f GUter

8.7 Die Uberwachung der Fertigung von Verpackungen
nach dieser Bauart muB nach den "Technischen
Richtlinlen für die überwachung der Fertigung von
Verpackungen zur Beförderung gefährllcher Güter
(TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16. 1987, S. 562,
durchgeführt werden.

10 Sonstiges

Rechtsgrundlagen

Verordnung über die innerstaat'liche und
überschreitende Beförderung gefährlicher
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung
bahn - GGVEl vom 22.07.1985
(BGB\, r. S. 1560)

grenz
Güter

Eisen-

'l Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muS nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die
Verwendung der Verpackung demjenigen. der die
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
kannt sind.

Antra..gsteller

Bischof + Klein GmbH & Co.
4540 Lengerich

10.1 Die Bauart entspricht den in

der Ordnung für die internat iona le Elsenbahnbe
förderung gefährlicher Gliter (RID)

Benennung der Bauart

Sack aus Papier - wasserbeständig -
dem Europäischen Ubereinkammen übp.r die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der
Straße (ADR-übereinkommen)

4 Anforderungen an die Bauart

Die Bauart muS den "Baumustern entsprechen, die
dem internationalen Ubereinkommen des Seever
kehrs (IMDG-Code)
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den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN)
über die Beförderung gefährlicher Güter

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen
zur Beförderung gefährlIcher Güter.

ß,.ndesbahn-ZentTalamt
Minden (Wes t f)

Deutsche
Bundesbahn

10.2 Der Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehalten.

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mlt.
teilungsblatt der Bundesanstalt fÜT Material
forschung und -prüfung. Berlin" (ISSN 0340-7551)
veröffentlicht.

10.4 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsm1ttel
be lehrung bei.

4'J50 Minden. 3l.07.19'J1

~J

1. Neufassung

Z U LAS 5 U N G S S C HEl N

Zulassungs-Nr. 956]/3KI

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung gefahr
licher Gliter

Rechtsgrundlagen

Verordnung üb~r r11e lnn~(staatllche und grenz
überschreitende Beförderung g~fährlicher Güter
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisenbahn
- GGVEl vom 22.07.1985
(BGBI. I. S. 1560)

8undesbahn-Zentralamt
Hiuden (Westf)

Deutsche
Bundesbahn

2 AntragsteileT

Karl Huber
Verpackungswerke
7110 ohringen

Benennung der Bauart

2. Nachtrag zum

Z U LAS S U N G S S C HEl N

Zulassuugs-Nr. 'J5l9/3lKA1

NT. 4 des Zulassungsscheines wird wie folgt geändert
bzw. erweitert:

4 Anforderun~en an die Bauart

Die Bauart muS den Baumustern entsprechen, die
gemäS den nachfolgenden Prüfberichten einer Bau
artprüfung nach den "Technischen Richtlinien für
Bau. Ausrüstung. Prüfung, Zulassung, Kennzeich
nung und Verwendung von Großpackmitteln (IBC) und
Kombinations-Großpackmittel (IBC) mit Kunststoff
Innengefäßen - TR lBC K 001 - (VKBI. Keft 4.
J990. Nr. 39) unterzogen worden sind:

1. 1020/124 vom 09.11.1990 und 1020/119 I. Nach-
trag des Bureau de Verifications Techniques.

2. 104 285 6. Nachtrag vom 12.07.1989 der Bundes
bahn-Versuchsanstalt Minden (Westf).

Die Kombinations-GroBpackmittel dürfen für be
stimmte Stoffe auch mit einer Lüftungseinrichtung
bestehend aus einem Schraubdeckel entsprechend
Zg. P 43.006 der Fa. Sotralentz und e-inem Ent
gasungsstopfen entsprechend Ausführun·g Ader
Anl. 2 zum Bericht 96 660 2. Nachtrag bzw. ent-
sprechend Bericht 104 2B5 8. Nachtrag vom
19.02.19'J0 ausgerüstet werden. Bei Verwendung
dieser Ltiftungseinrichtung sind die Vorschriften
in Rn 808. 1601 und 1607 (4) GGVE besonders zu
beachten.

Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zulas-
sungsschein Nr. 9519/3IKAI vom 23.01.1991 und dem
I. Nachtrag vom 19.06.1991 der Fa.Sotralentz.
F-67320 Drulingen.

4

5

7

Kanister aus Kunststoff mit abnehmharem Deckel

Fassungsraum: 10.76 Liter

Anforderungen an die Bauart

Die Bauart muS den Baumustern entsprechen. die
gemäB Prüfbericht
Nr. 91 009-106 vom \.L02.1991
Nr. 91 0\0-\07 vom 05.04.199\
Nr. 91 021-113 vom 28.06.19Ql
Nr. 91 024-1\6 vom 15.07.1Q91
der Hoechst AG, Forschung und Entwicklung
(GB-H)/Polymerprüfung einer Bauartprüfung nach
dem Anhang V der Anlage zur GGV[ unterzogen wor
den sind.

Zulassuß&

Die unter Nr . .1 b~schriebene Bauart "llrd unter
der Voraussetzung. rla$ dl~ Anfocderungen nach
Nr. 4 erfüllt "lerden. zugp..lassen.

Fertigung von VerpaCkUD&en

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen
serienrnäBig gefertigt werden. Del~ Hersteller muS
ge"lährleisten? daß oei den serienmäBig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart fE'~tgelegten

Anforderungen erfüllt sind.

KennzeichnuD~

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäBig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut
sichtbar wie folgt zu kpnnzelchnen:

~)3KI/YI.9/200/ /D/BAM 9563 - KKV
"-!_........ (Herstellungs-

datum nach
Rn 15\2 (I) e)
der An]. >ur GGVF)

Dieser Nachtrag wird im "Amts- und Hitteilungsblatt der
Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung.
Berlin" (ISSN 0]40-7551) veröffentlicht.

Diesem Nachtrag zum Zulassungsschein liegt eine Rechts
mittelbelehrung bei.

4'50 Miudeu. 24.09.1991

8

8.1

Aufla&en über die VerweDduD~ der Verpackung

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäBig g~

fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche G~ter

verwendet \olerden. wenn für sie nach den Vor
schrIften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind.

8.2 Die Verpackungen dürfen für
der Verpackungsgruppe 11 oder
den.

gefährliche Güter
111 verwendet wer-
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8.3 Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden.
Die Dichte der Füllgüter. die den Prüffüllgütern
bezüglich der chemischen Vertr~gljchkejt Ztrge
ordnet werden können. darf die in folgender
Tabelle aufgeftihrten Dichten der Prüffüllgüter
nicht überschreiten.



Prüffü] Jgut
Dichte in g/cm J für Sto(fe

der VerpackungsgTuppe
J 1 r III

10.) Diese 1. Neufassung zum Zulassungsschein 9SnJ/3Hl
ersetzt den Zulassungsschein 95~3!)Hl vom
29.04.1991.

Wasser

Netlnllttrllbsun~

n-RlItvJ;:jceti:lt

I~ I) hit:: 11 '* ass e r s I 0 f f F. t' nr 1 S (: h

I .90 1 .90

1 .'::'0 I .40

I . "0 1 .20

1 .40 I .40

1 . !O 1 • ~ 0

10.) Dieser Zulassungsschein WIrd 1m "Amts- und ~It

teilungsblatt der Bundesanstalt fUr Material
forschung und -prüfung. Berlln" (15SN 0)40-7551)
veröffentlicht.

10.4 Diesem Zulas5ungssehein li~gt eine Rechtsmittp.I
belehrung bel .

4950 Minden. 05.09.1991

8.4 Der gemessene Gesamtüberdruck 10 der Verpackung
(d. h. Dampfdruck des Füllgutes plus Partialdruck
evt 1. vorhandener Gase. vermlndert um 100 kPa)
bel ,) ·C auf der Grundlage des maxImalen Fül
lungsgrades und einer Ftilltemperatur von 15 ·C
darf

}3) kPa bei Zuordnung zur Standardflüssigkeit
WaSSp.T. Netzmittellösung und Salpetersäure und
100 kPa bei Zuordnung zur Standardflüssigkeit
n-Butylacetat und Kohlenwasserstoffgemisch
nIcht überschreiten.

8undesbahn-Zentralamt
Hinden (Wes l f)

Deutsche
Bundesbahn

8.5 Entfällt
Z U L A 5 S U N G S S C H R 1 N

8.6 Die Uberwachung der Fertigung von Verpackungen
nach dIeser Bauart muß nach den "Technischen
Richtlinien für die Uber~achung der Fertigung von
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter
(TRV 0011" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987. 5. 562.
durchgeführt ~erden.

Zlilassungs-Nr. 9575/40

für di~ Bauart einer Verpackung zur Befhrrl~r1lng gef~hr

lieher Güter

8.7

8.8

Bei Stoffen mit einem Flammpunkt von höchstens
35 ·e muß sichergestell t sein. daß bei betriebs
milBigen Vorgängen keine Gefahren durch elektro
statische Aufladung der Gefäße entstehen können.

Die Werkstoffe dieser Verpackungsbauart dürfen
durch die Füllgüter nicht stärker geschädigt ~er

den. als durch folgende Prüffüllgüter:

Netzmittellösung als Standardflüssigkeit gern. Ta)
der Beilage zum Anh. V/GGVE.

n-Butylacetat!mit n-Butylacetat gesättigte Netz
mitte I losung als Standardflüssigkeit gern. Ic) der
Beilage zum Anh. V/GGVE.

Salpetersäure 55 % als Standardflussigkell gern.
le) der 8eilage zum Anh. V/GGVE.

3

4

Rechtsgrundlagen

Verordnung über d1.~ inner5t.aat I jch~ und
überschreitende Beförderung gefahrlieher
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung
bahn - GGVE) vom 22.07.1985
(BGBl. I, 5. 1560)

Antragsteller

Dacopack mbH & Co. KG
4)30 MÜhlheim (Ruhr)

Benennung der Bauart

Kiste aus Sperrholz

Anforderungen an die Baltart

grenz
Güter

Eisen-

9

Kohlenwasserstoffgemisch (White Spirit) als Stan
dardflüssigkeit gern. Jd) der Beilage zum Anh. VI
GGVE.

Wasser Als Standardflüssigkeit gem. Jf) d~r Bei
lagp zum Anh. V!GGVE.

Oer Nach~~is zur Feststellung der chemischen Ver
t ra!;1iehkelt muß nach dem anerkannten Stand von
~isspnschaft und Technik geführt werden konnpn.

O~r 1(1 Nr. ~ gpnannte Antr~gsteller ~uB nachwelS
har slcher·stellen. daß alle Auflagen uhl!r die
Verwendung der Verpackung demjenig~n. der dIe
Verpackung für Gefahrgut p.Insetztiberlillt be
kannt sind.

4. I

4.2

6

Oie Bauart rnuB den Baumustern entsprp.chpn. die
gemäß Prüfbericht Nr. 109 74) vom 20.02.1991 und
Prüfbericht Nr. 109744 vom 2l.02,19Qj der
Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden (West.f) einer
Bauartprüfung nach dem Anhang V dp.r Anlage zur
GGVE unterzogen worden sind.

Die Verpackung muß wie in dem unter NT. 4.1 ge
nannten Prüfbericht beschrieben verschlossen wer
den.

Zulassung

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter
der Voraussetzung. daß die Anforderungen nach
Nr. 4 erfüllt werden. zugelassen.

Fertigung von Verpackungen

10 Sonstiges

10.1 Di.e Bauart entspricht den in

der Ordnung für die intern>'\tionale Eisenbahnbe
(örderung gefährlicher Güter (RIO)

dem E.uropäischen UbereinkQmmen über die inter
natIonale Beförderung gefährlicher Güter auf rter
Straße (ADR-Üb~relnkommen)

dem internatIonalen ÜbereInkommen des Seever
kehrs (IMDG-Code)

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen
serienmäBig gefertigt ~erden. Der Hersteller muß
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten
Anforderungen erfüllt sind.

Kennzeichnung

Die nach der zugelassenen Bauart serienmä81g ge
fertigten Verpackungen slnd dauerhaft und gut
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen:

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN)

üher dIe Beförderung befährlicher Güt~r

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen
zur Beförderung gefährlicher Güter.

(~) 4D/X ••• *)/5/ •••••••••••••. IO/BAM 9575 - DAC
(Herstel!ungs-
jahr, nur die
beiden letzten
Ziffern)

10.2 Der Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehalten.
*) Die zu kennzeichnende Bruttohöchstmasse ist

jeweils entsprechend Nr. 8.3 zu berechnen.
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8 Aufla&en über die VerweDdun~ de~ Verpackung ANLAGE ZUM ZULASSUNGSSCHEIN 9575 I 4D

8. I Die nach der zugelassenen Bauart serienmäaig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennZeIchne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind.

OACOPACK
....lIdlo" fOt Obws....r.....

/IIbH & 'o).I<.G_.21-_"__"

8.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der
Verpackungsgruppe I. Ir oder 111 ver\olendet
werden.

8.3 Die 'Bruttomasse des Versandstückes darf die
Werte. die sich aus dem als Anlage diesem
Zulassungsschein beigefügtem Diagramm der Fa.
Oacopack mbH & Co. KG, 4330 Mühlheu (Ruhr), vom
15.05.1991 ermitteln lassen. nicht überschrei
ten.

o
Die Nettomasse des Versandstückes darf max.
400 kg betragen.

8.4 Entfällt o
8.5 Entfällt

der Ordnung fiir die internationale Eisenbahnhe-
fdrderung ge!4hrlicher Güter (RIO) ~

10. I Die B'Juart" entspricht den i.n

dem internationalen Übereinkommen des Seever
kehrs (IMOG-Code)

()

o

o
Sonstiges

Der in Nt. 2 genannte Antragsteller mua nachweis
bar sicherstellen, daS alle Auflagen über die
Verwendung der Verpackung demjenigen. der die
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/be füllt be
kannt sind.

Die Uberwachung der Fertigung von Verpackungen
nach dieser Bauart muS nach den "Technischen
Richtlinien für die Uberwachung der Fertigung von
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter
(TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987. S. 562.
durchgeführt werden.

10

dem Europäischen Ubereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der
Straße (AOR-übereinkommen)

8.6

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN)
über die Beförderung gefährlicher Güter

fest.gelegten Prüfanforderungen für Verpackungen
zur Beförderung gefährlicher Güter.

o
~

11\

o
\,1)"
(J)

o
o
lD

10.2 Der Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehalten.

10.) Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
tetlungsblatt der Bundesanstalt für Material
forschung und -prüfung. Berlin" (ISSN 0340-7551)
veröffent.licht.

8undesbahn-Zentralamt
"inden (Westf)

Deutsche
Bundesbahn

10.4 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittel
belehrung bei.

Z IJ LAS S IJ N C; S S C 11 F. T N

4QSO Kinden. 29.05.1991
Zulassungs-Nr. 1S84/4G

fiir die Bauart einer Verpackung zur BMfijrrt~rllng gefähr
licher GÜt.P'f

Rechtsgrllndlagen

Verordnung üher oie innefstaat lichf": und
iiherschreitende Beförder1lng gf":{~hrliche(

mit Eisenbahnen (G~fahrgl1tverordnung

bahn - GGVE) vom 22,07.1~~5

iBGBl. I, S. 1560)

c;renz
Gii t e (

Eisen-

2 Antragsteller

5tefan Kupietz KG
2900 Oldenburg

Benennung der Bauart

Kiste aus Pappp. als Auaenverpa~kung mit PE
Beuteln als Innenverpackung
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4

4 • I

4 • 2

Anforderungen an die Bauart

Oi~ Bauart muß nen BalJmust~rn ~ntsprechen. die
gp.:nä8 Priifbericht Nr. 2810/90 d~r ß~riltungS- und
Forschungs.st.p.tle für Versandvp.r'packnngp.n e.V.
~ßF'SV) Institut für Export-Vt::rpac.kung (IFE),
2050 Hamburg 8"3 vom OJ .07 .11)'30 ei.ner Ball'lrtprü
f\IOg nach d~m Anhang V der Anla~p. zur GGVE unter
zogp.n worden Sirld.

Die Verpackung muß wie in dp.m IInU~r Nr. 4.1 gp.
nannten Prüfhericht beschrieben vprschlossen wer
den.

Zulassung

den Empfehlungen der Vereinten NatlonAn (UN)
über nie Beförderung gef4hrlicher Güter

f~stgelegten Prlifanforderungen für Verpackllrlg~n

zur Beförderung gefährlichpr Glitf-':r.

10.2 Der Widerruf dieser Zul~ssung l)leibt vQrbeh~lten.

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- unrl Mi.t.
teilungsblatt der Bundesanstalt für M~tp.l·la1

forschung und -prüfung, Be'clin" (TSSN 0140-7511 \
veröffentlicht.

10.4 Diesem Zulassllngsschein liegt. eine R~chtsm.ltt~l

belehrung bei.

Die
der
N r.

Ilnte-( Nr. ) b~schriebene ßauart wird unter
VorallssetzlIng, daß dip. Anforderungen nach

4 erfüllt werden. z\lgelassen.
4950 Hinden. 05.0R.1991

Ferti.g'log von Verpackl.ngen

Nach deI zugeJassp.n~n B~uart dlirf~n VeJ-paCkllngen
serienmäßlg gefer~igt wp.fden. D~r Herst~tl~r muB
g~währl~lstell, daS bei rl~n s~rienmäBig g~f~rtlg

ten V~rpackun;;;~n die filr OlP fLillart f~stgp.l~gt~n

Anforderungen p.ffiillt sind.

Kennzeichnung

Die nach der zugelassenen Bauart serienm~Big ge
fertigten VerpaCklJngen sind dauerhaft Ilnrt gut
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen:

Bundesbahn-Zentralamt
Hinden (Westf)

Deutsche
Bundesbahn

~) 4G/Y * )/S/ .... • /O/BAM
(Herste 11 ungs
jahr, nur die
beiden letzten
Ziffern)

95B4 - Harjes + Brnckmann
1. Nacht rag zum

Z U LAS S U N G S S eHE I N

Zulassungs-Nr. 9616/1A2

,:') Die zu
jeweils

kennzeichnende Bruttohöchstmasse
entsprechend ~r. 8.3 zu berechnen.

ist Nr. 4 des Zulassungsscheines
bzw. erweitert:

wird wie folgt geändert

8 Auflagen über die Verwendung der Verpackung 4 Anforderungen an die Bauart

R.l

8. :!

8. )

Dle nach der zug~lassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürren für gefährliche Güter
verwendet werden, wenn für sie nach rien Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche V~rpackun

gen zuläsSlg sind.

Die Verpackungen dürfen für gef~hrliche Güter der
Verpackungsgruppe 11 oder TII v~rw~nrtet werd~n.

Das Verhältnis von Brl1ttoma,~se zu Al1ßenvolum~n

darf 0,77 kg/Liter nicht üb~rschretten.

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen. die
gemäß Prüfbericht Ne. 109620 vom 15.01.1991 und
109 620 1. Nachtrag vom 26.02.1991 der Bundes
bahn-Versuchsanstalt Minden (Westf) einer Bauart
prüfung nach dem Anhang V der Anlage zur CGVE un
terzogen worden sind.

Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zulas
sungsschein Nr. 9616/lA2 vom 24.01.1931 der Muhr &

Söhne Metallverpackungen. 5952 Attendorn (Westf).

Diesem Nachtrag zum Zulassungsschein liegt eine Rechts
mittelbelehrung bei.

Dieser Nachtrag wird im 'tAmts- und Mitteilungsblatt der
Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung,
Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht.

8.4

8.5

8.6

"

Entfällt

Wird die zugelassene Verpackungsbauart als zusam
mengesetzte Verpackung - auch mit ander~n als in
dIesem Zuiassungsschein beschriebenen Innenver
packungen - verwendet., muß nachweisb.3.r sicherge
stellt sein, daB diR: zusammengesetzte Verp"lckung
mit. den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie
die zugelassene Verpackungsbauart.

Die überwachung der Fert.igung von Verpackungen
nach dieser ßauart muß nach den "Technischen
Richtlinien für die Überwachung der Fertigung von
Vp.rpackllngen zur Beförderung gefährlicher Güter
(TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16.1987. S. 562,
durchgeführt werden.

Der LU Nr'. 2 gp.n.1.nnt.~ Ant rags te lief muß n.:\c'hwei.s
h;lr 5ichp'fstellp.n. daB alle ~llflagen üher die
VAI"Wendl1ng der Ve~packung rtemj~nigen. rier tlie
Verpackung fiir Gefahrgut einsetzt/hefüllt be
kannt si n(l.

4950 Minden, 14.10.1991

~'Y
8undesbahn-Zentralamt
Minden (llestf)

Deutsche
Bundesbahn

10 Sonstiges 1. Nachtrag zum

10. i Dle Bauart. entspricht den i,n

der Ordnung für dip. internat,inn'ile Eisenhahnhp.
förderung gef~hrlicher Gijter (RIO)

dem l':uropäischen Übereinkommen über die lnt.el"
natinnale Beförderung gefährlicher Güter auf der
Straße (ADR-übereinkommen)

Z U LAS S U N G S S eHE I N

Zulassungs-Nr. 9624/1H2

Nr. 4 und des Zulassungsscheines wird wie folgt ge
ändert bzw. erweitert:

dem internationalen tJbereinkommen des Seever
kehrs (IMDG-Code\

4 Anforderungen an die Bauart

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen. die
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Auflacen über die VerwenduD& der Verpackung

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäSig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind.

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden.
Die Dichte der FÜllgüter. die den Prütfüllgütern
bezüglich der chemischen Verträglichkeit zuge
ordnet werden können, darf die in folgender'
Tabelle aufgeführten Dichten der Prüffüllgüter
nicht überschreiten.

Dichte in g/cm J für Stoffe
der Verpackungsgruppe

I II I II

gefährliche Güter
III verwendet wer-

Die Verpackungen dürfen für
der Verpackungsgruppe 11 oder
den.

Prüffüll
gut

8

8. I

8.2

8.3

gemäS Prüfbericht Nr. 109 772 vom 30.01.1991 und
109 772 I. Nachtrag vnm 19.07.1991 der Bundes
bahn-Versuchsanstalt Minden (Westf) einer Bauart
prüfung nach dem Anhang V der Anlage zur GGVE un
terzogen worden sind.

Dieser Nachtrag wird im ItAmts_ und Mitteilungsblatt der
Bundesanstalt für Haterialforschung und -prüfung,
Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht.

Diesem Nachtrag zum Zulassungsschein liegt eine Rechts
mittelbelehrung bei.

Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zulas
sungsschein Nr. 9624/1H2 vom 04.02.1991 der Schütz
Werke GmbH & Co. KG. 5418 Selters.

4950 Kinden, 27.09.1991

~~
Bundesbahn-Zentralamt
Kinden (llestf)

Deutsche
Bundesbahn

Wasser
Essigsäure 98 %
Salpetersäure 55 %
Kohlenwasser
stoffgemisch

1.90
1.10
1.34

1.00

1.90
I. 10
1 .34

1.00

1. NeufasSUD& zum

ZULASSUNGSSCHEIN

Zulassungs-Nr. 9627/3H2

8.4 Der gemessene Gesamtüberdruck in der Verpackung
(d. h. Dampfdruck des Füllgutes plus Partialdruck
evtl. vorhandener Gase. vermindert um 100 kPa)
bei 55 oe auf der Grundlage des maximalen Fül
lungsgrades und einer FÜlltemperatur von 15 ·C
darf 66 kPa nicht überschreiten.

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung gefähr
licher Güter

Rechtsgrundlagen

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisenbahn
- GGVEl vom 22.07.1985
(BGBI. I. S. 1560)

2 Antragsteller

8.5

8.6

8.7

Entfällt

Die Uberwachung der Fertigung von Verpackungen
nach dieser Bauart muß nach den "Technischen
Richtlinien für die tiberwachung der Fertigung von
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter
(TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16. 1987, S. 562.
durchgeführt werden.

Bei Stoffen mit elnem Flammpunkt von höchstens
35 'e muS sichergestellt sein. daS bei betr1ebs
mäßigen Vorgängen keine Gefahren durch elektro
statische Aufladung der Gefäße entstehen können.

Kunststoffwerke Draak GmbH
Moorweg I - 15
2090 Winsen (Luhe)

8.8 Die Werkstoffe dieser Verpackungsbauart dürfen
durch die Füllgüter nicht stärker geschädigt wer
den. als durch folgende Prüffüllgüter:

Kanister aus Kunststoff mit abnehmbarem Deckel

8enennUDC der Bauart *) Essigsäure 98 % als Standardflüssigkeit gern.
lbl der Beilage zum Anh. V/GGVE.

3

Fassungsraum: 5.8 Liter

*) Salpetersäure 55 %
gern. Ie) der Beilage

als Standardflüssigkeit
zum Anh. V/GGVE.

Wasser als Standardflüssigkeit gern. IC~ der Bei
lage zum Anh. V/GGVE.

Der Nachweis zur Feststellung der chemischen Ver
träglichkeit muS nach dem anerkannten Stand von
Wissenschaft und Technik geführt werden können.

.
*) Der Nachweis der ausreichenden chemischen Ver

träglichkeit mit den genannten Füllgütern ist
durch durch Bauartprüfungen an vergleichbaren
Bauarten (Bericht 104 768 vom 29.08.1988)
nachgeWiesen.

4

s

6

ADforderUDcen aD die Bauart

Die Bauart muS den Baumustern entsprechen~ die.
gemäS Prüfbericht Nr. 109 544 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Minden (llestf) vom 31.01.1991 eine·r
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur
GGVE unterzogen worden sind.

Zulassunc

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter
der Voraussetzung~ daß die Anforderungen nach
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen.

ferti&UDC von Verpackungen

*) Kohlenwasserstoffgemisch
St'andardflüssigkeit gern.
Anh. V/ GGVE.

( White
Id) der

Spirit)
Beilage

als
zum

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen
serienmätlig gefertigt werden. Der Hersteller muß
gewährleisten. daS bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten
Anforderungen erfüllt sind.

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen. daS alle Auflagen über die
Verwendung der Verpackung demjenigen. der die
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt be
kannt sind.

KeDDzeichnUDC 10 Sonstices

Die nach der zugelassenen Bauart serienmätlig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen:

3H2/11.9/100/ /D/BAM
(Herstellungs
datum nach
Rn 1512 (1) e)
der Anl. zur GGVEl

9627 - KWD

10.1 Die Bauart entspricht den in

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Guter (RID)

dem Europäischen Ubereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der
StraSe (ADR-Ubereiokommen)
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dem internationalen Ubereinkommen des Seever
kehrs (IHOG-Code)

den Rmpfehlungen der Vereinten Nationen (UN)
über die Beförderung gefährlicher Güter

(Herstellungs
datum nach
Rn 1512 (Il e
der Anl. zur GGVE)

10.2 Oer Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehalten.

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen
zur Beförderung gefährlicher Güter.

10.) DIeser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
tellungsblatt der Bundesanstalt für Haterial
forschung und -prüfung, Berlin" (155N 0340-7551)
veröffentlicht.

Auflagen über die VerweDduD~ der VerpaCkUD&

fur gefährliche Güter
11 oder 111 ver""endet

Die nach der zugelassenen Bauart serienmälhg ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen durfen für gefährliche Güter
verwendet werden. wenn für sie nach den Vor
schriften der GGV5/GGVE/GGV5ee solche Verpackun
gen zulässig sind.

Oie Verpackungen dürfen
der Verpackungsgruppe I.
werden.

8

8. I

8.2
Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittel
be lehrung bei.

10.4

4~50 Kinden. 26.09.1991
8.3 Die Grenzdaten fur den Inhalt dürfen nIcht uber

schritten werden. Die Bruttohöchstmasse des Ver
sandstückes darf 236 kg nIcht überschreIten.

8.4 Die Uberwachung der Fertigung von Verpackungen
nach dieser Bauart muB nach den "Technischen
Richtlinien für die Überwachung der Fertigung von
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter
(TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 198i, S, 56~,

durchgeführt werden.

ßuodesbahu-Zentralamt
Kinden IWestil

Deutsche
Bundesbahn

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muB nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen uber d1e
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befül1t, be
kannt sind.

1. Neufassung zum

Z U L A 5 5 U N G 5 5 C HEl N

Zulassungs-Nr. 9628/1A2

10 Sonstiges

10.1 Die Bauart entspricht den in

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RIO)

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung gefähr
licher Güter

dem Europäischen übereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der
Straße (AOR-Ubereinkommen)

Rechtsgruodlagen
dem internationalen Ubereinkommen des Seever
kehrs (IHOG-Code)

Verordnung über die innerstaatllche und
überschreitende Beförderung gefährlicher
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung
bahn - GGVE) vom 22.07.1985
(BGB!. I, S. 1560)

grenz
Güter

Eisen-

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN)

über die 8eförderung gefährlicher Güter

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen
zur Beförderung gefährlicher Güter.

10.2 Der Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehalten.
2 Antragsteller

Blefa-Felser GmbH
5952 Attendorn

BenennuDg der Bauart

10.3 Diese Neufassung ersetzt den
Nr. 9628/lA2 vom 21.02.1991
GmbH, 5952 Attendorn,

Zulassungsschein
der Blefa-Felser

4 AnforderuDgen an die Bauart

5

Fa$ aus Stahl mit abnehmbarem Deckel

Fassungsraum: 189,8 I

D1e Bauart mull den Baumustern entsprechen, die
gemäß Prüfbericht Nr. 109 H55 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Minden (Westf) vom 18.02.1991 einer
Bauartpriifung nach dem Anhang V der Anlage zur
GeVe unterzogen worden sind.

Zulassunc

Die unter NT. ) beschriebene Bauart wird unter
dp.r Voraussetzung, daS die Anforderungen nach
~r. 4 erfüllt werden, zugelassen.

10.4 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Material
forschung und -prtifung, Berlin" I ISSN 0340-7551)
veröffentlicht.

10.5 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittel
belehrung bei.

4950 Kinden. 12.08.1991

6 Fertigung von Verpackungen

:"lach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackun;;en
serienmäBig gefertigt werden. Der Hersteller mull
;;ewährleisten, daß bei den serl.enmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten
Anforderungen erfüllt sind.

Kennzeichnung

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen:

WIA2/X236/S/ /0/BAM 962H - BFO
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1. Nachtra,; zum

ZULASSUNGSSCHEIN

Bundesbahn-Zentral amt
Minden (W"stO

Deutsche
Bundesbahn

Diesem Nachtrag lIegt eine R~chtsmlttelbelehrullg bei.

..,,~"'"
Zulassungs-Nr. 9682/40

Nr. 4 des Zulassungsscheines wird ""ie folgt geandert
bzw. erweitert:

ßundesbahn-Zentralamt
Minden (Westf)

Deutsche
Bundesbahn

4

4.1

Aoforderuncen an die Bauart

Die Bauart muß den ßaumustern entsprechen. die
gema8 Prütberlcht Nr. 103 962 Vgab 54 der Bundes
bahn Versuchsanstalt Minden lWestf) vom
10.04.1991 einer Bauartprüfung nach dem Anhang V
der Anlage zur GGVE unterzogen worden sind.

Z U LAS S U N G S S C HEr N

Zulassungs-Nr. ~740/5Ml

für di~ Bauart einer Verpackung zur ß~fdrderung gef~hr

licher Güter

4.2 Die Verpackung muß wie in dem unter Nr. 4.1
genannten Prüfbericht beschrieben verschlossen
we rden.

Abweichend von dem genannten Bericht dürfen für
die Deckelbefestigung auch Holzschrauben ent
sprechend OIN 9b6-M4 x 25 - 4,8 MS zuzüglich der
Gewindeeinsätze ENSAT 302 0040 MS ver\Wendet wer
den.

Rechtsgrundlagen

Verordnung über d.i.e lnnerstaatliche und
überschreitende Beförderung gefährlicher
mit Eisenbahnen (Gefahrg\ltverordnung
bahn - GGVE) vom 22.07.1985
(BGBI. r. S. 1560)

Antra-gsteller

grenz
Cü t t:? r

Eisen-

Dieser Nachtrag gilt nur in
sungsschein Ne. 9682/40 der
(Inn) vom 11.04.\991.

Verbindung mit dem
Bayer-Chemie. 8261

Zu las
Aschau Papierverarbeitung Sachsa GmbH

Südstra8e 4 - f,
)426 Wieda (Südharz)

Dieser Nachtrag wird 1m "Amts- und Mitteilungsblatt der
Bundesanstalt für Haterialforschung und -prüfung,
Berlin" (ISSN 0)40-7551) veröffentlicht.

Diesem Nachtrag liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei.

4~50 Minden. 13.11.1991

4

5

Benennung der Bauart

Sack aus Papier

Anforderungen an die Bauart

Die Bauart muS den Baumustern entsprechen. die
gemaß Prüfbericht Nr. liD )0) Vgab 90 der
Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden (W~stf) vom
27.06.1991 einer Bauartprüfung nach dem Anhang V
der Anlage zur CGVe unterzogen worden sind.

Zulassung

R\lndesbahn-Zentralamt
Hinden (Wp.stf)

Deutsche
Bundesbahn

6

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart ""ird \lnter
der Voraussetzung, daS die Anforderungen nach
Nr. 4 erfüllt werden. zugelassen.

Fertigung von Verpackungen

1. Nachtrag zum

Z U I, ASS U N G S S C H R I N

Zulassungs-Nr. 970A/IAI

~r. des Zulassungssch~ines wIrrt wie folgt g~ändert

blW. er\oleitert:

4 Anforderungen an die Bauart

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen. die
gema8 Prlifhencht Nr. 110 098 vom 06.0>.1991 der
bundp.sbahn-Versuchsanstalt Minden (Westf) einp.r
Bauartprüfung nach d~m Anhang V der Anlage zu'r
GGVE untr'!rzog~n "Iorden sind.

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen
serienmä6ig gefertigt werden. Der Hersteller muP
gewährleisten. dae bei den serienmä8ig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten
Anforderungen erfüllt sind.

Kennzeichnung

Die nach der zugelassenen Bauart serienmaSig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen:

~5MI/Y26/S/..• , •••••.•....• /0/BAM 9740 - Sa
(Herstellungs-
jahr, nur die
letzten beiden
ZiffernJ

8 Auflaten über die Verwendunt der Verpackung

Ab\lJeichend von dem genannten Bericht.
F'4s.ser auch ohne Rollsickp.n gern.
Nr. BA 111 60;6;11-J vom 11.07,1991
GmbH. 5910 Kreuztal. geferti.;t. \Werden.

.:!iirren die
Zelchnllng

der BIer.}

8.1 Oie nach der zugelassenen Bauart serienmäSig ge
fertigten und entsprechend Nr., 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Guter
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind.

DI~s~r ~'lchtrag gilt nur
sungsschein Nr. 'l708i1Al
GmbH. 5910 Krellztal.

in
vom

Verbindung
14.0>,1991

mi t dem Zu las
ci er F' d • Bl P. f ,) 8.2 Die ~erpackungen dürfen

der Verpackungsgruppe
""erden.

für gefahrliche Güter
11 oder 111 verwendet

Oi~ser Nachtrag wird im "Amts- und Mitteilungsblatt der
BUlld~s'lnstalt für Materialforschung und -prüfung,
Berlin" I. ISSN 0340-7551) veröffentlicht.
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8.3 Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. Die Bruttohöchstmasse des Ver
sandstückes darf 25.2 kg nicht überschreiten.



8.4 Entfällt 3 BenennUD& der Bauart

8.5 Entfällt Sack aus Papier. wasserbeständig

8.6 Die physikalischen Eigenschaften (Hasse. Korn
größe usw.) müssen den Eigenschaftp.n der im Pruf
bericht gemäß NT. 4 genannten Prüffüllgüter ent
sprechen.

8.7 Die Uberwachung der fertigung von Verpackungen
nach dieser 8auart mu8 nach den "Technischen
Richtlinien für die Uberwachung der Fertigung von
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter
(TRV 001l" - Verkehrsblatt Heft 16. 1987. S. 562.
durchgeführt werden.

9 Der in NT. 2 genannte Antragsteller mua nachweis
bar sicherstellen. da$ alle Auflagen über die
Verwendung der Verpackung demjenigen. der die
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt. be
kannt sind.

10 Sonstiges

10.1 Die Bauart entspricht den in

4

5

6

Anforderuß&eD an die Battart

Die Bauart muS den Baumustern entsprechen. dIe
gemä$ Prüfber1cht Nr. 109 902 Vgab 90 der
Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden (Westf) vom
16.07.1991 einer 8auartprüfung nach dem Anhang V
der Anlage zur GGVE unterzogen worden sind.

ZulassuDI;.

Oie unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter
der Voraussetzung, daS dIe Anforderungen nach
Nr. 4 erfüllt werden. zugp.:lassen.

FertiguDC von Verpackun&en

Nach der zugelassenen Bauart diirfen Verpackungen
serienmäSig gefertigt ~erden. Der Hersteller muS
gewährleisten, daS bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten
Anforderungen erfüllt sind.

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RIO)

Kennzeichnung

ge
gut

9741 - Sa5H2/Y2I/S/ •...•••••..••..• /O/8AM
(Herstellungs-
jahr. nur die
letzten beiden
Ziffern)

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäBig
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen:

CDdem internationalen Ubereinkommen des Seever
kehrs (IMOG-Code)

dem Europäischen Ubereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der
Stra$e (AOR-Ubereinkommen)

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN)
Ubp.r die Beförderung gefährlicher Güter

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen
lur Beförderung gefährlicher Güter.

8 Auflagen über die Verwendung der Verpackung

10.2 Der Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehalten.

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Material
forschung und -prüfung. Berlin" (lSSN 0340-7551)
veröffentlicht.

8. I Die nach der zugelassenen Bauart serienmäBig ge
fertigten und entsprechend Nr •. 7 ~ekennzeichne

ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind.

10 ... Diesem Zulassungsschein
belehrung bei.

liegt eine Rechtsmittel- 8.2 Die yerpackungen dürfen
der Verpackungsgruppe 11
werden.

für gefährliche Güter
oder III verwendet

4950 Kinden, 30.07.1991 8.3 Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. Die 8ruttohöchstmasse des Ver
sandstückes darf 20,8 kg nicht überschreiten.

(EgelKraut)

8undesbahn-Zentralamt
Kindp.n (Westf)

Deutsche
Bundesbahn

8.4

8.5

8.6

8. 7

Entf,dlt

Entfällt

Oie physikalischen Eigenschaften (Masse, Korn
größe usw.) müssen den Eigenschaften der im Prüf
bericht gemäB Nr. 4 genannten Prüffüllgüter ent
sprechen.

Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen
nach dieser Bauart mua nach den "Technischen
Richtlinien für die Uberwachung der Fertigung von
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter
(TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16. 1987. S. 562.
durchgeführt werden.

Z U LAS S U N G S S C HEl N

Zulassungs-Nr. 9741/5H2

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muS nachweis
bar sicherstellen. daS alle Auflagen über die
Verwendung der Verpackung demjenigen. der die
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt. be
kannt sind.

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung gefähr
licher Güter

10 Sonsth;es

10.1 Die Bauart entspricht den in

Rechtsgrundlagen
der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Gütp.r (RIOI

Ve ra rdnung übe r die i nnerstaa tl iche und
überschreitende Beförderung gefährlicher
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung
bahn - GGVE) vom 22.07.1985
(BGBL I. S. 1560)

2 Antragsteller

grenz
Güter

Eisen-

dem Europäischen Ubereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der
Stra$e (AOR-Ubereinkommen)

dem internationalen Ubereinkommen des Seever
kehrs (lMOG-Code)

Papierverarbeitung Sachsa· GmbH
Südstra$e 4 - 6
3426 Wieda (Südharz)

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN)
über die Beförderung gefährlicher Güter
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festgelegten Prüf anforderungen für Verpackungen
zur Beförderung gefährlicher Güter.

10.2 Der Widerruf dieser Zulassung bLeibt vorbehaltp.n.

10.3 Dieser Zulassungsschein 'Wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Material
forschung und -prüfung. Berlin" (ISSN 0340-7551)
veröffent licht.

10.4 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittel
belehrung bei.

4950 Kinden. 30.07, 1991

8

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

8.1i

Auflagen über die Verwendune der Verpackune

Die nach der zugelassenen Bauart serienmä8ig ge
fertigten und entsprechend Nr. -7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind.

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Guter
der Verpackungsgruppe 11 oder 11 I verwendet
werden.

Die Grenzdaten für den Inhalt dUrfen nicht uber
schritten werden. Die Bruttohöchstmasse des Ver
sandstückes darf 25,3 kg nicht überschreiten.

Entfällt

Entfällt

Die physikalischen Elgenschaften (Masse, Korn
größe usw.) müssen den Eigenschaften der im Pruf
bericht gemäß Nr. 4 genannten Prüffüllgüter e-nt
sprechen.

Z U LAS S U N G S S C HEl N

(egelkraut )

Bundesbahn-ZentraLamt
Mi nden (Wes t f)

Deutsche
Bundesbahn

8.7 Die Uberwachung der Fertigung von Verpackun.gen
nach dieser Bauart muß nach den "Technischen
Richtlinien für die überwachung der Fertigung von
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter
(TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16. 1987. S. 562.
durchgeführt werden.

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen. daß alle Auflagen über die
Verwendung der Verpackung demjenigen, der di~

Verpackung für Gefahrgut einsetzt/beflillt. be
kannt sind.

Zulassungs-Nr. 9742/5M2 10 Sonstiges

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung gefähr
licher Güter

10.1 Die Bauart entspricht dp.n in

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RIO)

Rechtsgrundlagen

Verordnung über dip. innerst.aatliche und
überschreitende Beförderung gefährlicher
mit ~isenbahnen (Gefahrgutverordnung
bahn - GGVE) vom 22.07.1985
(BGB\. I. S. 1560)

Antragsteller

Papierverarbeitung Sachsa GmbH
Südstraße 4 - 6
3426 Wieda (Südharz)

Benennung der Bauart

grenz
Güter

eisen-

dem Europäischen Ubereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der
Straße (AOR-Ubereinkommen)

dem internationalen Ubereinkommen des Seever
kehrs (IMOG-Code)

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN;
über die Beförderung gefährlicher Güter

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen
zur Beförderung gefährlicher Güter.

10.2 Der Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehalten.

4

5

6

Sack aus Papier, wasserbeständig

Anforderungen an die Bauart

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen. die
gemäß Prüfbericht Nr. 110 292 Vgab 90 der
Bundeshahn-Ve rsu.chsansta I t Minden (Wes t f) vom
21i.06.199l einer Bauartprüfung nach dem Anhang V
der Anlage zur GGVE unterzogen worden sind.

Zulassunr;

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter
der Voraussetzung, d~ß die Anforderungen nach
Nr. 4 erfüllt werden. zugelassen.

Ferti&uOI; von Verpackunr;en

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen
serienmä8ig gefertigt werden. Der Hersteller muß
gewährleisten, daß bei den serienmäSig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten
Anforderungen erfüllt sind.

KennzeichnußC

Die nach der zugelassenen Bauart serienmä8ig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gilt
sichtbar 'Wie folgt zu kennzeichnen:

~ 5M2/Y26/S/ /O/BAM 9742 - Sa\V (Herstellungs-
jahr, nur die
letzten beiden
Ziffern)

10.3 Dieser Zulassungsschein 'Wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Matp-rial
forschung und -prüfung. Berlin" (lSSN 0340-75511
veröffentlicht.

10.4 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittel
belehrung bei.

4950 Kinden, 30.07.1991

( Egelkraut )
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Bundesbahn-Zentralamt
Minden (lies t f)

Deutsche
Bundesbahn

nach dieser Bauart muS nach den "Technischen
Richtlinien für die Uberwachung der Fertigung von
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter
(TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16. 1987. S. 562.
durchgeführt werden.

Z U LAS S U N G S S C H F. r N

Zulassungs-Nr. 974J/5MI

9 Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen. daß alle Auflagen über die
Verwendung der Verpackung demjenigen. der die
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt. he
kannt sind.

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung gefähr
licher Güter

Rechtsl:,rundlacen

10 Sons tices

10.1 Die Bauart entsprIcht dp.n in

der Ordnung fur die Internationale Eisenbahnbp.
förderung gefährl>cher Güter (RID)

Verordnung über die innerstaatliche und
überschreitende Beförderung gefährlicher
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung
bahn - GGVE) vom 22.07.1985
(BGBI. I. S. 1560)

Antral;steller

Erwin Behn Verpackungs bedarf GmbH
Magdeburger StraßP. 30
4150 Krefeld

BenennUDC der Bauart

Sack aus Papier

grenz
Güter

E!isen-

dem Europäischen Ubereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der
Straße (ADR-Ubereinkommenl

dem internationalen Ubereinkommen des Seever
kehrs (IMDG-Code)

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN)
über dIe Beförderung gefährlicher Güter

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen
zur Beförderung gefährlicher Güter.

10.2 Der Widerruf dieser Zulassung ble~bt vorbehalten.

4 ADforderun~en an die Bauart

Oie Bauart muß den Baumustern entsprechen. die
gemäß Prüfbericht Nr. 110 177 Vgab 90 der
Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden (Westf) vom
11.06.1991 einer Bauartprüfung nach dem Anhang V
der Anlage zur GGVE unterzogen worden sind.

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Haterial
forschung und -prüfung. Berlin" (ISSN 0340-7551)
veröffent licht.

10.4 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittel
belehrung bei.

S Zulassung

Oie unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter
der Voraussetzung. daß die Anforderungen nach
Nr. 4 erfüllt werden. zugelassen.

Fertigun& von Verpackun&en

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller mua
·ge\filährleisten. daS bei den serienmäSig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten
Anforderungen erfüllt sind.

Kennzei.chnung

4950 Minden, 30.07.1991

CEgelkraut,

Z U LAS S U N G S S C H F. I N

Di.e nach der zugelassenen Bauart serienmäBig ge
fertigten Verpackungen sinn dauerhaft und gut
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen:o 5~l/Y26/S/ /D/BAM 9743 - BF."-V (Herslellungs-

jahr, nur die
letzten beiden
Ziffern)

Bundesbahn-Zentr~lamt

Minden (Westf)

Deutsche
Bundesbahn

Zulassungs-Nr. 9744/5MI

8 Aufla&en über die Vervendune der VerpaCkUD&
tür die Bauart einer Verpackung zur Beförderung gefähr
licher Güter8.1

3.2

8.3

8.4

8.5

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäSig ge
fertigten und entsprechend Nr.·7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter
verwendet werden. wenn für sie nach den Vor
schriftP.n der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind.

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter
der Verpackungsgruppe 11 oder 111 verwendet
werden.

Ole Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. Die Bruttohöchstmasse des Ver
sandstückes darf 25.4 kg nicht überschreiten.

Entfällt

Entfällt

Rech tsg rund lagen

Verordnung über die innerstaatliche und
überschreitende Beforderung gefährlicher
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung
bahn - GGVE) vom 42.07.1985
(BGBI. I. S. 1560)

Antragsteller

Erwin Behn Verpackungsbedarf GmbH
Magdeburger StraSe 30
4150 Krefeld

Benennung der Bauart

grenz
Güter

Eisen-

8.7 Oie überwachung der Fertigung von Verpackungen

8.6 Die physikalischen Eigenschaften (Masse, Korn
grö8e usw.) müssen den Eigenschaften der im Prüf
bericht gemäß Nr. 4 genannten Prüffüllgüter ent
sprechen.

4

Sack aus Papier

AnforderUD&en an die Bauart

Die Bauart muS den Baumustern entsprechen. die
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gemäa Prüfbericht Nr. 110 357 Vgab 90 der
Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden (West!) vom
18.07.1CJ91 einer Bauartpriifung nach dem Anhang V
der Anlage zur GGVE unterzogen worden slnd.

ZulaSSUDt;

forschung und -prlifung. Berlin" (ISSN 0140-7551)
veröffentlicht.

10.4 Dlesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittel
belehrung bei.

6

Die unter Nr. J beschriebene Bauart wird unter
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach
Nr. 4 erfüllt werden. zugelassen.

Ferti&ung von Verpackungen

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen
serienmäBlg gefertigt werden. Der Hp.rsteller muS
gewahrlelsten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten
Anforderungen erfüllt sind.

Kennzeichnung

4950 Kinden, 30.07.1991

( Egelkraut'

Z U LAS S U N G S S eHE I N

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäBig ge
fertigten Verpackungen 51nd dauerhaft und gut
sichtbar WIe folgt zu kennzeIchnen;

r:f\ 5MI /Y31 /5/ /O/BAM 9744 - BE"V (Herstellungs-
jahr, nur die
letzten beiden
Ziffern)

Bundesbahn-Zentralamt
Hinden (Westf)

Deutsche
Bundesbahn

8 Auflagen über dip. Verwendung der Verpackung
Zulassungs-Nr. 9745i5M2

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung gefahr
licher Giiter

8. I

8.2

8.3

8.4

Dip. nach der zugelassenen Bauart serienmä8ig ge
fertigten und entsprechend Nr .. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind.

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter
der Verpackungsgruppe 11 oder 111 verwendet
werden.

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. Die Sruttohöchstmasse des Ver
sandstückes darf 30.5 kg nicht überschreiten.

Entfällt

2

Rechtsgrundlagen

Verordnung über die innerstaatliche und
überschreitende Beförderung g~fährlicher

mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung
bahn - GGVE) vom 22.07.\985
(BGBI. I, S. 1560)

AntTa~steller

Wilhelmstal-Werke GmbH
Im Rottfeld I - 3
4019 Monheim

grenz
Güter

Eisen-

8.5 Entfallt
Benennung der Bauart

8.6

B • 7

Die physlkalischen Eigenschaften (Masse. Korn
grö8e usw.) müssen dp.n Eigenschaften der im Pruf
bericht gemäß Nr. 4 genannten Prüffüllgüter ent
sprechen.

Die überwachung der Fertigung von Verpackungen
nach dieser Bauart muB nach den "Technischen
Richtlinien für die überwachung der Fertigung von
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter
(TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16.1987, S. 562.
durchgeführt werden.

4

Sack aus Papier, wasserbeständig

Anforderungen an die Bauart

Die Bauart muB den Saumustern entsprechen. die
gemäa Prüfbericht Nr. 109 943 Vgab 30 der
Bundesbahn-Ve rsu.chsans ta 1 t Mi nden (Wes t f) vom
15.07.1991 einer Bauartprüfung nach dem Anhang V
der Anlage zur GGVE unterzogen worden sind.

Zulassung

6 Ferti&ung von Verpackungen

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen. daa alle Auflagen über die
Verwendung der Verpackung demjenigen. der die
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/beflillt. be
kannt sind.

Die
der
Nr.

unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter
Voraussetzung. daß die Anforderungen nach

4 erfüllt werden. zugelassen.

10 Sonstiges

tO.1 Dip. Bauart entspricht den in

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RIO)

dem Europäischen Übereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der
Straae (AOR-Ubereinkommen)

dem internationalen Ubereinkommen des Seever
kehrs (IMOG-Code)

den Empfehlungp.n der Vereinten Nationen (UN)
über die Beförderung gefährlicher Güter

festgelegten Prüf anforderungen für Verpackungen
zur Beförderung gefährlicher Güter.

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen
serienmä6ig gefertigt werden. Der Hersteller muß
gewährleisten. daß bei den serienmä6ig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten
Anforderungen erfüllt sind.

Kennzeichnung

Die nach der zugelassp.:nen Bauart serienma8ig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut

CDn

sichtbar wie folgt zu kennzeichnen:

5M2/Y51/S/ ...............• /O/BAM 9745 - Wi I
(Herstellungs-
jahr. nur die
letzten beiden
Ziffern)

8 Auflagen über die Verwendung der Verpackung
10.2 Der Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehalten.

10 . .3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Material-

554

8. I Die nach der zugelassenen Bauart serienmä8ig ge
fertigten und entsprechend Nr •. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter



verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sInd.

Bundesbaho-Zentralamt
Hi nden (Wes t f)

Deutsche
Bundesbahn

8.2 Die Verpackungen dürfen
der Verpackungsgruppe II
werden.

für gefährliche Guter
oder 111 ver~endet

8. ) OIe Grenzdaten für den Inhalt dürfen nIcht übp.r
schritten werden. Die Bruttohöchstmasse des Ver
sandstückes darf 50,S kg nicht überschreiten.

Z U LAS S U N G S S C H gIN

Zulassungs-Nr. 9746/1A2

8. S Entfäll t

8.4 Entfällt für die Bauart eIner Verpackung zur Beförderung gefähr
licher Güter

R.6

8.7

DIe physikalischen EIgenschaften (Masse, Korn
größe usw.) müssen den Eigenschaften der 1m Prüf
bericht gemäß Nr. 4 genannten Prüffüllgüter ent
sprechen.

Die Uberwachung der Fertigung von Verpackungen
nach dieser Bauart muß nach den "Technischen
RIchtlinien für die Uber~achung der Fertigung von
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter
(TRV 001)" - Verkehrshlatt Heft 16. 1987. S. 562,
durchgeführt werden.

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachyeis
bar sicherstellen. daß alle Auflagen tiber dIe
Ver~endung der Verpackung demjenigen, der die
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
kannt sind.

2

Rechts&rundla&en

Verordnung ühef die innerstaat.liche und
überschreitende Beförderung gefährlIcher
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung
bahn - GGVE) vom 22.07.1985
(8GB!. I, S. 1560)

Antragsteller

Aug. Schmalenbach GmhH & Co. oH
Auf der Höhe 20
4100 Ouishurg 1

Benennung der Bauart

Faß aus Stahl mit abnehmbarem Deckel

grenz
Güter

Elsen-

10 Sonstiges Fassungsraum: 71 Liter

10.1 DIP. Bauart entspricht den in 4 Anforderungen an die Bauart

der Ordnung für dIe internatIonale Eisenbahnbe
förderung gefährlIcher Guter (RIO)

dem Europäischen Libereinkommen über rlie inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der
Straße (AOR-UbereInkommen)

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, dIe
gemäß Prufbericht Nr. 110 316 Vgah SI der
Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden (Westf) vom
18.06.1991 einer Bauartprufung nach dem Anhang V
der Anlage zur GGVE unterzogen worden sind.

dem Intp.rnationalen Ubereinkommen des Seever
kehrs (IMOG-Codel

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN)

uber die Beförderung gefährlicher Güter

5 Zulassung

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart WIrd unter
der Voraussetzung. da6 die Anforderungen nach
Nr. 4 erfi..llit werden. zugelassen.

6 Fertigung von VerpackuD~eD

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß
gewährleisten. datJ bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten
Anforderungen erfüllt sind.

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr .. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter
verwendet werden. wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind.

ge
gut

9746 - SCHIA2/Y90/S/ •.••••••.•••••••.. /O/BAM
(Herstellungs-
datum nach
Rn 1512 (I) e
der Anl. zur GGVE)

Die nach der zugelassenp.n Bauart serienmäßig
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen:

Kennzeichnung

Auflagen über die Verwendung der Verpackung

(;\
\.!V

8

8.1

(EgelkrsloIt)

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen
zur Beförderung gefährlicher Güter.

4950 Hinden, 30.07.1991

10.2 Der Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehalten.

10.4 DIesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittel
belehrung bei.

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und M.it
teilungsblatt der Bundesanstalt für Material
forschung und -prufung. Berlin" (ISSN 0340-75SI)
veröffentlicht.

8.2 Die ~erpackungen dürfen
der Verpackungsgruppe Ir
\Olerden.

für gefährliche Güter
oder 111 verwendet

8.J Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. Die Bruttohöchstmasse des Ver
sandstückes darf 90 kg nicht überschreiten.

8.4 Die Uberwachung der Fertigung von Verpackungen
nach dieser Bauart muß nach den "Technischen
Richtlinien für die Überwachung der Fertigung von
Verpackungen ZUr Beförderung gefährlicher Güter
ITRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562,
durchgeführt ~erden.

9 Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis-
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10.1 Die Bauart entspricht den in

10

bar sicherstellen, daS alle Auflagen uber
Verwendung der Verpackung demjenigen, der
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt,
kannt sind.

Sonstiges

01.

die
be-

6 Fertigung von VerpackuDsen

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen
serienmä6ig gefertigt werden. Der Hersteller muS
gewährleisten. daS bei den serienmä8ig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten
Anforderungen erfüllt sind.

ge
gut

9747 - HFlA2/Y/200/ .••...•.••.•. /D/BAH
(Herstellungs
jahr, nur die
letzten beiden
Ziffern)

Kennzeichnung

Die nach der zugelassenen Bauart serienmä8ig
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen:

CD
dem Europäischen Ubereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der
StraBe (ADR-Ubereinkommen)

dem internationalen übereinkommen des Seever
kehrs (IMDG-Code)

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN)
über die Beförderung gefährlicher Güter

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefahrlicher Güter (RID)

10.4 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittel
be I ehrung bei.

festgelegten Prüf anforderungen für Verpackungen
zur Beförderung gefährlicher Güter.

10.2 Der Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehalten.

10.3 Diese; Zulassungsschein wird im tlAmts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Material
forschung und -prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551)
veröffentlicht.

4950 Kinden, 30.07.1991

(J-

für gefährliche Güter
oder Irl verwendet.

Die ~erpackungen dürfen
der Verpackungsgruppe 11
werden.

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht iiber
schritten werden.
Die Dicht5 der Füllgüter darf
1,20 g/cm

3
(Verpackungsgruppe 11) bzw.

1.30 g/cm (Verpackungsgruppe 111)
nicht überschreiten.

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzelchne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Gütp.r
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind.

Der Gesamtüberdruck (d. h. Dampfdruck des Füllgu
tes und Partialdruck von Luft oder sonstigen
inerten Gasen, vermindert um 100 kPa) bei 55 oe
darf 133 kPa nicht überschreiten.

Die Uberwachung der Fertigung von Verpackungen
nach dieser Bauart muß nach den "Technischen
Richtlinien für die überwachung der Fertigung von
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter
(TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987. S. 562.
durchgefiihrt werden.

B • I

B • 3

B • 2

8 Auflageo über die Verwendung der Verpackung

8.5

8.4

Deutsche
Bundesbahn

( Egelkraut)

ßundesbahn-Zentralamt
Kinden (WestE)

Z U LAS S U N G S S C HEl N

Zulassungs-Nr. 9747/1A2

9 Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muS nachweis
bar sicherstellen. daB alle Auflagen über die
Verwendung der Verpackung demjenigen. der die
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
kannt sind.

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung gefähr
licher Güter

10 Sonstiges

10.1 Die Bauart entspricht den in

Rechtsgrundlagen der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefahrlicher Güter (RIO)

Verordnung über die innerstaatliche und
überschreitende Beförderung gefährlicher
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung
bahn - GGVE) vom 22.07.1985
(8GB!. I. S. 1560)

2 Antragsteller

grenz
Güte r

I!isen-

dem Europäischen Ubereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der
StraBe (ADR-Ubereinkommen)

dem internationalen Ubereinkommen des SeevP-r
kehrs (IMDG-Codel

Hans Flinner Metall- und Behälterbau
RaiffeisenstraBe 22
6365 Rosbach v. d. Höhe

Benennung der Bauart

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN)
über die Beförderung gefährlicher Güter

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen
zur Beförderung gefährlicher Güter.

FaB aus Stahl mit abnehmbarem Deckel
10.2 Der Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehalten.

4

Fassungsraum: 291 Liter

Anforderungen an die Bauart

Die Bauart muB den Baumustern entsprechen, die
gemaB Prüfbericht Nr. 110 269 Vgab 51 der
Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden (Westf) vom
12.06.1991 einer Bauartprüfung nach dem Anhang V
der Anlage zur GGVE unterzogen worden sind.

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Material
forschung und -prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551)
veröffentlicht.

10.4 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittel
belehrung bei.

5
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Zulassung

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird
der Voraussetzung, da6 die Anforderungen
Nr. 4 erfüllt ~erden, zugelassen.

unter
nach

4950 Kinden, 30.07.1991

(i



Bundesbahn-Zentralamt
Minden (Westf)

Deutsche
Bundesbahn

bar sicherstellen, daB alle Auflagen über die
Verwendung der Verpackung demjenigen. der dle
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befullt. be
kannt sind.

10 Sonstil;es

Z U LAS S U N G S S eHE I N 10.1 Die Bauart entsprIcht den in

Zulassun&s-Nr. 9748/1AI der Ordnung für die internationale Elsenbahnbe
förderung gefahrlicher Güter (RIO)

fur dIe Bauart eIner Verpackung zur Beförderung gefähr
11chpr Gutp.r

dem Europaischen lJberelnkommen tiber dIe 'Inter
nationale Beforderung gefährlicher Guter auf der
Straße (ADR-Ubereinkommenl

Rechtsgrundlagen dem international~n iJbereinkommen des Seever
kehrs (IMOG-Code)

Verordnung über dIe innerstaatliche und
uberschreltende Befbrderung gefährlicher
mIt Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung
bahn - GGVEl vom 22.07.1985
(BGB\. I, S, 1560)

grenz
Güter

Eisen-
den Empfehlungen der Vereinten Nationen (IJN)
uber die Beförderung gefährlicher Guter

festgelegten Prtifanforderungen für Verpackungen
zur Beförderung gefährlicher Güter.

2 Antragsteller

Z-Design Oipl.-Ing. Werner Zyla GmbH
Postfach 10 19 54
7770 überlingen

Benennung der Bauart

10.2 Der Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehalten.

10.3 Dieser Zulassungsschein I.olird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Material
forschung und -prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551)
veröffentlicht.

FaB aus Stahl mit nichtabnehmbarem Deckel

Fassungsraum: 289 Liter

10.4 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittel
belehrung bei.

4 Anforderungen an die Bauart
4950 Hinden, ) 1.07 .1991

Die Bauart muS den Baumustern entsprechen. die
gemaß Prlifbericht Nr. 110 266 Vgab 51 der
Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden (Westf) vom
11.07.1991 einer Bauartprlifung nach dem Anhang V
der Anlage lur CGVE unterzogen worden sind.

Zulassung

Oie unter Nr. ) beschriebene Bauart wird unter
der Voraussetzung, daB die Anforderungen nach
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen.

( Egelkraut)

Z U LAS S U N G S S C HEl N

6 Fertigung von Verpackungen

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen
serienmäBig gefertigt werden. Der Hersteller muß
gewährleisten. daS bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten
Anforderungen erfüllt sind.

8undesbahn-Zentralamt
Minden (Westf)

Deutsche
Bundesbahn

Kennzeichnung Zulassuogs-Nr. 9749/1A2

Auflagen über die Verwendung der Verpackung

9748 - Z-DesignlAl/Yl80/S/ ..•.•••••.•.. , ./O/BAM
(Herstellungs-
datum nach
Rn 1512 (I) e
der An1. zur GGVEl

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung gefähr
licher Güter

grenz
Guter

I!isen-

Rechtsgrundlagen

Verordnung über die innerstaatliche und
uberschreitende Befördp.rung g~fährlicher

mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung
bahn - GGVE) vom 22.07.1985
(BGB1. I, S. 1560)

ge
gut

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und
sichthar wie folgt zu kenn7.eichnen:

CD

8

".1 Oie nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr •. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind.

Antragsteller

Karl Huber Verpackungswerke
Hohenlohestraße 2
7110 öhringen

8.2 Die ~erpackungen dürfen für gefährliche Güter
der Verpackungsgruppe 11 oder 111 verwendet
werden.

Benennung der Bauart

Dose aus Stahl mit abnehmbarem Deckel (Eindnick
deckeldose)

8. ) Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schri tten werden. Oie Bruttohöchstmasse des Ver
sandstückes darf 180 kg nicht überschreiten. 4

Fassungsraum: 0.50 Liter bis 1.05 Liter

Anforderungen an die Bauart

8.4 Die Uberwachung der Fertigung von Verpackungen
nach dieser Bauart muB nach den "Technischen
Richtlinien für die überwachung der Fertigung von
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Giiter
(TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16. 1987, S. 562,
durchgeführt werden.

Die Bauart muB den Baumustern entsprechen, die
gemaß Prlifbericht Nr. 110 24) Vgab 5) der
Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden (Westf) vom
17.06.1991 einer Bauartprlifung nach dem Anhang V
der Anlage zur GGVE unterzogen worden sind.

9 Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muB nachweis-
Zulassung

557



Die
der
Nr.

unter Nr. J beschriebene Bauart wird unter
Voraussp.tzung, da$ dip. Anforderungen nach

4 erfüllt werden. zugelassen.

8undesbahn-Zentralamt
Minden (Westf)

Deutsche
Bundesbahn

6 Fertigung von Verpackungen

Nach der zugelassenp.n Bauart dürfen Verpackungen
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muS
gewährleisten, daß bei den serienmäiJig gefert.ig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten
Anforderungen erfüllt sind.

Kennzeichnung

ZULASSUNGSSCHEIN

ZulassuDr;s-Nr. 9750llA2

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung gefähr
licher Güter

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und
sichtbar wie folgt 7.11 kennzeichnen:

r:f\ IA2/Y/80/ .•.•.•••••••• /O/BAM 9749 - KHV
~ (Herstellungs-

jahr, nur die
letzten beiden
Ziffern)

ge
gut

Rechtsgrundla~en

Verordnung übp.r die innerstaatliche und
überschreitende Beförderung gefährlicher
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung
bahn - GGVE) vom 22.07.1985
(8GBt. I. S. 1560)

Antragsteller

grenz
Güter

Eisen-

Auflagen über die Verwendung der Verpackung

Dose aus Stahl mit abnehmbarem Deckel (Patent
deckeldose)

8

8. I

8.2

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten lind entsprechend Nr .. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter
verwendet werden, Vlenn tür Sle nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind.

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter
der Verpackungsgruppe II oder 111 verwendet
werden.

4

Karl Huber Verpackungswerke
Hohenlohestraße 2
7110 öhringen

8enennung der Bauart

Fassungsraum: 0.81 Liter

Anforderungen an die Bauart

8.3 Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden.
Die Oicht] der FÜllgüter darf
1.20 g/cm

3
(Verpackungsgruppe 11) bz~.

1.80 g/cm (Verpackungsgruppe 111)
nicht überschreiten. 5

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die
gemäß Prüfbericht Nr. 110 244 Vgab 53 rter
Bundesbahn-Ve rsuchsans ta 1 t Minden (Wes t f) vom
17.06.1991 einer Bauartprüfung nach dem Anhang V
der Anlage zur GeVE un.terzogen worden sind.

ZulassuDr;

6 Fertigung von Verpackungen

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen
serienmäBig gefertigt werden. Der Hersteller mu$
gewährleisten, daß bei den serienmä"ßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart. festgelegten
Anforderungen erfüllt sind.

8.4

3.5

Der Gesamtüberdruck (d. h. Dampfdruck des Füllgu
tes und Partialdruck von Luft oder sonstigen
inerten Gasen, vermindert um 100 kPa) bei 55 oe
darf S3 kPa nicht überschreiten.

Die überwachung der Fertigung von Verpackungen
nach dieser Bauart muß nach den "Technischen
Richtlinien für die Uberwachung der Fertigung von
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter
(TRV 00l)" - Verkehrsblatt Heft 16. 1987, S. 562.
durchgeführt werden.

Die
der
Nr.

unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter
Voraussetzung, daß die Anforderllngen nach

4 erfüllt werden, zugelassen.

9 Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
kannt sind.

\0 Sonstiges

10.1 Die Bauart entspricht den in

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RIO)

Kennzeichnung

Oie nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen:

r:i' IA2/Y/150/ .••.....••..•• /D/BAM 9750 - KHV\V (Herstellungs-
jahr, nur die
letzten beiden
Ziffern)

dem internationalen Übereinkommen des Seever
kehrs (IMDG-Code)

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN)
über die Beförderung gefährlicher Güter

dem Europäischen Übereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der
StraBe (ADR-Ubereinkommen)

Auflagen über die Verwendung der Verpackuns

Die yerpackungen dürfen für gefährliche Güter
der Verpackungsgruppe 11 oder 111 verwendet
werden.

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gP.
fertigten und entsprechend Nr .. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind.

8

8. I

8.2
Verpackungenfestgelegten Prüfanforderungen für

zur Beförderung gefährlicher Güter.

10.2 Der Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehalten.

10.3 Oiese~ Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Material
forschung und -prüfung. 8erlin" (ISSN 0340-7551)
veröffentlicht.

8.3 Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht iiber
schritten werden.
Die Dicht] der Füllgüter darf
1,20 g/cm

3
(Verpackungsgruppe II) bz~.

1,80 g/cm (Verpackungsgruppe III)
nicht überschreiten.

10.4 Diesem Zulassungsschein
belehrung bei.

4950 Minden, 31.07.1991
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liegt

/
eine Rechtsmittel-

L

8.4 Der Gesamtüberdruck (d. h. Dampfdruck des Füllgu
tes und Partialdruck von Luft oder sonstigen
inerten Gasen, vermindert um 100 kPa) bei 55 oe
darf 100 kPa nicht überschreiten.



10.1 Die Bauart entspricht den in

10 Sonstiges

Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden (Westf) vom
09.07.1991 einer Bauartprüfung nach dem Anhang V
der Anlage zur GGVE unterzogen worden sind.

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muB
gewährleisten, daB bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten
Anforderungen erfüllt sind.

u n t e r
nach

Zulassung

Die unter Nr. ) beschriebene Bauart wird
der Voraussetzung, da~ die Anforderungen
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen.

Fertiguug von Verpackungen

5

Die überwachung der Fertigung von Verpackungen
nach dieser Bauart muß nach den "Technischen
Richtlinien für die Uberwachung der Fertigung von
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Giiter
(TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16,1987, S. 562,
durchgeführt werden.

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
kannt sind.

8.5

9

der Ordnung für die internationale Risenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RID)

7 Kennzeichnung

dem internationalen übereinkommen des Seever
kehrs (IMDG-Code)

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN)
über die Beförderung gefährlicher Güter

dem Europäischen Ubp.reinkommen über die
nationale Beförderung gefährlicher Güter
Straße (ADR-Ubereinkommen)

inter
auf der

Die nach der zugelassenen Bauart serIenmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen:

~3Al/YI2/S/ /D/BAM 9751 - Z-Design
~ (Herstellungs-

datum nach
Rn 1512 (I) e
der Anl. zur GGVE)

festgelegten Prüf anforderungen für Verpackungen
zur Beförderung gefährlicher Güter.

8 Auflagen über die Verwendung der Verpackung

10.2 Der Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehalten.

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Material
forschung und -prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551)
veröffentlicht.

10.4 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittel
belehrung bei.

8, I

8.2

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr.·7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter
verwendet werden. wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind.

Die ~erpackungen dürfen für gefährliche Güter
der Verpackungsgruppe TI oder III verwendet
werden.

4950 Kinden, 31.07.1991

8.3 Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. Die Bruttohöchstmasse des Ver
sandstückes darf 11,7 kg nicht überschreiten.

8,4 Die Uberwachung der Fertigung von Verp<lckungen
nach dieser Bauart muß nach den "Technlschen
Richtlinien für die überwachung der Fertigung von
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter
(TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16,1987, S. 562,
durchgeführt werden.

10 Sonstiges

(Egelkraut)

8undesbahn-Zentralamt
Minden (Westf)

Deutsche
Bundesbahn

9 Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muS nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt. be
kannt sind.

Z U LAS S U N G S S C H ~ I N
10.1 Die Bauart entspricht den in

Zulassungs-Nr. 9751/3AI
der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RID)

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung gefähr
licher Güter

dem Europäischen Uberei.nkomrnen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der
Straße (ADR-übereinkommen)

Recbtsgrundlagen dem internationalen Übereinkommen des Seever
kehrs (IMDG-Code)

Verordnung über die innerstaatliche und
überschreitende Beförderung gefährlicher
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung
bahn - GGVE) vorn 22.07.1985
(BGBl. I, S. 1560)

grenz
Güter

Eisen-
den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN)
über die Beförderung gefährlicher Güter

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen
zur Beförderung gefährlicher Güter.

Antragste ller

7--Design Dipl.-Ing. Werner Zyla GmbH
Postfach 10 19 54
7770 überlingen

Benennung der Bauart

10.2 Der Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbp.halten.

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mi t
teilungsblatt der Bundesanstalt fUr Material
forschung und -prüfung. Berlin" (ISSN 0340-7551)
veröffentlicht.

Kanister aus Stahl

Fassungsraum: 6?8 Liter
10.4 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittel

belehrung bei.

Anforderungen an die Bauart4

Die Bauart muß den
gemäß Prüfbericht

Baumustern entsprechen.
Nr. 110 263 Vgab 50

die
der

4950 Kinden, 31.07.1991
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8undesbahn-Zentralamt
Kinden (Westf)

Deutsche
Bundesbahn

bar sicherstellen. daß alle Auflagen über
Verwendung der Verpackung demjenigen. der
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befülll,
kannt sind.

10 Sonstiges

die
die
be-

Z U LAS S U N G S S eHE I N

Zulassungs-Nr. 9752/3AI

für die Bauart einer VerpacKung zur Beförderung gefähr
licher Giiter

Recbtsgrundlagen

10.1 Oie Bauart entspricht den in

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RIO)

dem europäischen Ubereinkommen über dip.: inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der
Stra$e (AOR-Uberelnkommen)

dem internationalen Übereinkommen des Seever
kehrs (IKOG-Code)

3

Verordnung über die innerstaatliche und
überschreitende Beförderung gefährlicher
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung
bahn - GGVE) vom 22.07.1985
(BGBI. I, S. 1560)

Anlracsteller

Z-Design Dipl.-Ing. Werner Zyla GmbH
Postfach 10 19 54
7770 Uberlingen

Benennung der Bauart

Kanister aus Stahl

Fassungsraum: 12,7 Liter

grenz
Güter

Eisen-

den Empfehlungen der Vereinten ~3tionen (IIN\
über die Befdrderung gefährlicher Güter

festgelegten Prüf anforderungen für Verpackungen
zur Beförderung gefährlicher Güter.

10.2 Der Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehalten.

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Material
forschung und -prüfung. Berlin" (ISSN 0340-7551 \
veröffentlicht.

10.4 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittel
belehrung bei.

4 Anforderungen an die 8auart

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die
gemäß Prüfbericht Nr. 110 264 Vgab 50 der
Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden (Westf) vom
09.07.1991 einer Bauartprüfung nach dem Anhang V
der Alllage zur GGVE un~erzogen worden sind.

Zulassunr:;

4950 Minden. 31.07.1991

Die
der
Nr.

unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter
Voraussetzung. daß die Anforderungen nach

4 erfüllt werden. zugelassen.

(Egelkraut )

Z U LAS S U N G S S eHE I N

6 FertiguDE von Verpackunr:;en

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten
Anforderungen erfüllt sind.

Bl1ndesbahn-Zentralamt
Minden (Westf)

Deutsche
Bundesbahn

Kennzeichnung
Zulassungs-Nr. 9753/3Al

für die Bauart einer VerpaCKung zur Beförderung gefähr
licher Güter

Die nach der zugelassenen Bauart serienmaSig ge
fertlgten Verpackungen sind dauerhaft und gut
slchtbar wie folgt zu kennzeichnen:

(.~) 3Al/YI8/S/ /D/BAM 9752 - Z-Design
,~~ (Herstellungs-

datum nach
Rn 1512 (I) e
der Anl. zur GGVE)

8 Auflagen über die Verwendung der Verpackung

Rechtsgrundlagen

Verordnung iiber die innerstaa.tliche und
überschreitende Beförderung gefährlicher
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung
bahn - GGVEl vom 22.07.1985
(BGBI. I, S. 1560)

grenz
Güter

Eisen-

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr •. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind.

2 Antracsteller

Z-Design Dipl.-Ing. Werner Zyla GmbH
Postfach 10 19 54
7770 Uberlingen

8.2 Die Verpackungen dürfen
der Verpackungsgruppe
werden.

für gefährliche Güter
11 oder III verwendet

Benennuns der Bauart

Kanister aus Stahl

8.3 Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. Die Bruttohöchstmasse des Ver
sandstückes darf 18 kg nlcht überschreiten. 4

Fassungsraum: 39 Liter

Anforderun&en an die 8auart

8.4 Die Uberwachung der Fertigung von Verpackungen
nach dieser Bauart muß nach den "Technischen
Richtlinien für die Uberwachung der Fertigung von
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter
(TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562,
durchgefÜhrt werden.

Die Bauart mu8 den Baumustern entsprechen. dIe
gemäß Prüfbericht Nr. IlO 265 Vgab 50 der
Bundesbahn-Ve rsuchsans ta 1 t Minden (Wes t f) vom
09.07.1991 einer Bauartprüfung nach dem Anhang V
der Anlage zur GGVE unterzogen worden sind.

5 Zulassun/l

9 Der in NI'. 2 genannte Antragsteller muß nachweis-
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Dip
der
Ne.

unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter
VoralJssetzung, daS die Anforderullgen nach

4 erfüllt werden, zugelassen.

8undesbahn-Zentralamt
Hinden (Westf)

Deutsche
Bundesbahn

6 Fertigung von Verpackungen

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muS
gewährleisten, daS bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten
Anforderungen p.rfüllt sind.

Kennzeichnun&

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertig.ten Verpackungen sind dauerhaft und gut
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen:

3AI/130/5/ ....•.......... /D/BAM 9753 - Z-Design
(Herstellungs-
datum nach
Rn 1512 (I) e
der Anl. zur GGVE)

Z U LAS 5 U N G 5 S C H ~ I N

Zulassungs-NT. g755/3Hl

für die Bauart eineT Verpackung zur Beförderung gefähr
lIcher Güter

Rechtsgrundlagen

,Verordnung über di~ innerstaaLlichp. und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisenbahn
- GGVEJ vom 22.07.1985
(BGB1. l, 5.1560)

2 Antragsteller
8 Auflagen über die Verwendung der Verpackun~

Kunststoffwerk Draak GmbH
Moorweg 1 - 15
2090 Winsen (Luhe)

Benennung der Bauart.

4 Anforderungen an die Bauart

R.1

8.2

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr.· 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter
ver\Wendet werden. wenn für sie nach den Vor
schriften der GGV5/GGVE/GGV5ee solche Verpackun
gen zulässig sind.

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter
de r Ve rpackungsg ruppe I I oder I I I ve rwende t
werden,

Kanister aus
Deckel

Fassungsraum:

Kunststoff

2,78 Liter

mi t nichtabnehmbarem

B.3 Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. Die Bruttohöchstmasse des Ver
sandsttickes darf JO kg nicht überschreiten.

B.4 Die Uberwachung der Fertigung von Verpackungen
nach dieser Bauart muß nach den "Technischen
Richtlinien für die Uberwachung der fertigung von
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter
(TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, 5. 562,
durchgeführt werden.

9 Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
kannt sind.

10 Sonst.iges

10.1 Die Bauart entspricht den in

Die Bauart muß den Baumustern ent.sprechen, die
gemäß Prüfbericht Nr. 109 219 Vgab 40 der
Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden (W~stf) vom
18.06.1991 einer Bauartprüfung nach dem Anhang V
der Anlage zur GCVE unterzogen worden sind.

Zulassung

Oie unter Nr. J beschriebene Biluart WIrd unter
der Voraussetzung, daß die Anforder11ngen nach
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen.

Fertigung von Verpackungen

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen
serienmäßIg geferti.gt werden. Der Hersteller muß
gewährleIsten. daß bei den s~rienm~ßig gefertIg
ten Verpackungen die für die: Bauart fest.gp.legten
Anforderungen erfüllt sind.

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RID)

dem Europäischen Ubereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der
5traße (ADR-Ubereinkommen)

dem internationalen Übereinkommen des Seever
kehrs ([MDG-Codei

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN)
über die Beförderllng gefährlicher Güter

Kennzeichnung

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig
fertigten Verpackungen sind daup.rh~ft und
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen:

3HI/I1.9/200/ /D/BAM 9755 - KWD
(Herstellungs-
datum nach
Rn 1512 (1) e)
der Anl. zur GGVE)

ge
gut

festgelegten Prüfanforderungen flir Verpackungen
zur Beförderung gefährlicher Güter.

10.2 Der Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehalten.

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Material
forschung und -prüfung, Berlin" (I5SN 0340-7551)
veröffentlicht.

10.4 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittel
belehrung bei.

4950 Hinden, 31.07.1991

( Egelkraut )

8

8. I

8.2

8.3

Auflagen über die Verwendung der Verpackung

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter
verwendet 'Werden, l,oI'enn fur sie nach den Vor
schriften der GGV5/GGVE/GGVSee solche Verp~ckun

gen zulässig sind.

Die Verpackungen dürfen fiir gefährliche Güter
der Verpackungsgruppe Ir oder TIT verwendet wer
den.

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden.
Die Dichte der Füllgüter, die: dem PrüffUllgut be
züglich der chemischen Verträglichkeit zuge
ordnet werden können, darf der in folgender
Tabelle aufgeführten Dichte des Prüffüllgutes
nicht überschreiten.
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Prüffüll
gut

Dichte in g/cm 3 für Stofffe
der Vp.rpackungsgruppe

I I I II I

Bundesbahn-Zentralamt
Kinden (l/estCl

Deutsche
Bundesbahn

Schwefelsäure
95 - 97%ig

1.90 1.90

8.4

3.5

Der gemessene Gesamtüherdruck in der Verpackung
(d. h. Dampfdruck des Füllgutes plus Partialdruck
evtl. vorhandener Gase. vermindert um 100 kPa)
bei 55 ·C auf der Grundlage des maximalen Fül
lungsgrades und einer Fülltemperatur von 15 ·C
darf 133 kPa bei Zuordnung zum Prüffüllgut nicht
überschreiten.

Enträllt

Z U LAS S U N G S S eHE I N

Zulassungs-Nr. 97S6/1H2

für die Bauart einer Verpackung zur Befö,derung gefähr
licher Guter

Rechtsgrundla~en

8.7

Oie liberwachung der Fertigung von Verpackungen
nach dip.5~r Bauart muS nach den "Technischen
Richtlinien fÜT die Uberw~chung der F~rtlgung von
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter
(TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16. 1987. S. 562.
durchgeführt werden.

Bei Stoffen mit einem Flammpunkt von höchstens
1S ·C muß sichergestellt sein. daS bei betriebs
mäSigen Vorgängen keine Gefahren durch elektro
statische Aufladung der Gefäße entstehen können.

Verordnung über die innerstaat.liche und
uberschreitende Beförderung gefährlicher
mIt Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung
bahn - GGVE) vom 22.07.1985
(BGBI. 1. S. 1560)

2 Antragsteller

Großekämper Kunststoffe GmbH & Co. KG
Fasse Bredde 1
4815 Schloß Holte-Stukenbrock

gren7.
Gii t er

Eisen-

4 Anforderungen an die Bauart

10.1 Die Bauart entspricht den in

8.8

9

10

Die Werkstoffe dieser Verpackungsbauart dürfen
durch die füllgüter nicht 3tärker geschädigt wer
den. als durch folgendes PrüffüLlgut:

QS - 97%ige Schwefelsäure. Stoff der Klasse 8
Ziffer l.b) der Anlage zur GGVE.

Der Nachweis zur Feststellung der chemischen Ver
trägl~chkeit muS nach dem anerkannten Stand von
Wissenschaft und Technik geführt werden können.

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befällt be
kannt sind.

Sonstiges

3

5

Benennung der Bauart

Faß aus Kunststoff mit abnehmbarem Deckel

Fassungsraum: 10,9 Liter

Die Bauart muS den Baumustern entsprechen, die
gemäß Prüfbericht Nr. 110 238 Vgab 40 der
Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden (Westf) vom
17.06.1991 einer Bauart.prüfung nach dem Anhang V
der Anlage zur GGVE unterzogen worden sind.

Zulassung

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unt~r

der Voraussetzung, daß die Anforderllngen nach
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen.

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RIO)

dem Europäischen Übereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der
Straße IADR-Ubereinkommenl

dem internationalen Ubereinkommen des Seever
kehrs ([MOG-Code)

den Empfehllingen der Vereinten Nationen (UN)

iiber dIe Beförderung gefährlicher Güter

6

7

Fertigung von Verpackungp.n

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen
serienmäSig gefertigt werden. Der Hersteller muß
gewährleisten. daB bt!i den serienmäSig g~fertlg

ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten
Anforderungen erfüllt sind.

Kennzeichnung

Die nach der zugelassenen Bauart s~rienmäBig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen:

Auflagen über die Verwendung der Verpackung

10.2

10,1

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen
zur Beförderung gefährlicher Güter.

Oe}" Widerruf dies~r ZUlaSSIJng hleibt vorb~halten.

Oi~ser lulassungsschein uird im "Amts- und Mit
t~1lungsblatt d~r Bundesanstalt fiir Mat~rial

forschung und -prüfung. Berlin" ([SSN 0340-7551)
veröffentl1.cht.

8

IH2/Z13/S/ .•...•........•... /D/BAM
(Herstellungs-
datum nach
Rn 1512 (1) e
der Anl. zur GGVEl

9756 - groku

10.4 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittel
belehrung bei.

4950 Kinden. 01.08.1991

8.1 Die nach der zugelassenen Ballart serienmäBig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter
veruendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind.

8.2 Die Verpackungen dürfen
der Verpackungsgruppe [[I

für gefährliche
verwendet werden.

Güter

I

{J
8.3

8.4

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. Die Bruttohöchstmasse des Ver
sandstückes darf 12,5 kg nicht überschreiten.

Die Ube rwachung de r Fe rt igung von Ve rpackungen
nach dieser Bauart muß nach den "Technischen
Richtlinien für die Uberwachung der Fertigung von
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter
(TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987. S. 562.
durchgeführt uerden.

( Egelkraut I

562

9 Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muS
bar sicherstellen. daß alle Auflagen

nachweis
über die



6 Fertigung von Verpackllngen

Verwendung
Ve rpackung
kannt sind.

der
für

Verpackung
Gefahrgut

demjenigen. der
einsetzt/befüllt.

die
be-

der
Nr.

Voraussetzung. daS dip. Anforderungen
4 erfüllt werden. zugelassen.

nach

10 Sons t i&es

10.1 Di~ Bauart entsprIcht den in

der OTftnung für di~ internatlonal~ ~isenbahnbp.

förderung gefährlIcher Güter (RIO)

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungp.n
serienmaSig gefertlgt werden. Der Hersteller muS
gewahr leisten, daS hei den sp.rienmäß~g g~[p.rtlg

ten Verpackungen die fur die Bauart festgelpgten
Anforderungen erfüllt SInd.

Kennzeichouß';

Die nach der zugelassenen Bauart s~rienmä8ig ge
fertigten Verpackungen sind riauerhaft und gut
sichtbar wie folgt Zll kennzeichnen:

dem Europäischen Ubereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der
Straße (ADR-Ubereinkommenl

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN)
bber die Beförderung gefährlicher Güter

festgelegten Prüf anforderungen für Verpackungen
lur Beförderung gefährlicher Güter.

10.2 Der Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehalten.

40/Y)35/SI ••••••.•••••.• /O/BAM
(Herstellungs
jahr. nur die
beiden letzten
Ziffern)

9757 - T

10.3 ni.eser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Material
forsc~ung und -prüfung, Berlin" (ISSN 0340-755\)
veröffentlicht.

10.4 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittel
belehrung bei.

4950 Kinden, 01.08.1991

8

8.1

8.2

Auflagen über die Verwendung der Verpackung

Die nach der zuge lassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährlIche Güter
ver~endet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind.

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der
Verpackungsgruppe Ir oder 111 verwendet werden.

( Egelkraut)

Bundesbahn-Zentralamt
Kinden (Ilestfl

Deutsche
Bundesbahn

8,3

8.4

8.5

8.6

9

Die Bruttomasse des Versandstiickes darf ))S kg
nicht überschreiten.

Entfällt

Entfällt

Die Uberwachung der fertigung von Verpackungen
nach dieser Bauart muS nach den !'Technischen
Richtlinien für die Uberwachung der Fertigung von
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter
(TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. >61,
durchgeführt werden.

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweIS
bar sicherstellen. daß alle Auflagen über die
Verwendung der Verpackung demjenigen. der die
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt be
kannt sind.

Z U LAS S U N G S S eHE I N

Zulassungs-Nr; 9757/40

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung g·efähr
lich~r Güter

Rechtsgrundlagen

\0 Sonstiges

10.1 Die Bauart entspricht den in

der Ordnung für die lnternation<ile Eisenhahnbe
förderung gefährlicher Güter (RIO)

dem Europäischen Übereinkommen über die inter
nationale Beförderung, gefährlicher Güter auf der
Straße (AOR-Ubereinkommen)

Verordnung tiber die innerstaatliche und
überschreitende Beförderung ge·fährlicher
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung
bahn - GGVE) vom 22. 0 7. 1985
( BG Bl. I. S. I >60 )

Dynamit Nobel AG
KaIserstraBe 1
5210 TrOlsdorf

grenz
Güt~r

Eisen-
dem international~n Ubereinkommen des Seever
kehrs (IMOG-Codel

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UNl
über die Beförderung gefährlicher Güter

festgelegten Prüf anforderungen für Verpackungen
zur Beförderung gefährlicher Güter.

10.2 Der Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehalten.

4 Anforderl10gen an die Bauart

3

4. l

4.'!

5

BenennUD& der Bauart

KIste aus Sperrholz

Die Bauart. muB den Baumustern entsprechen, die
gemäß Prüfbericht Nr. liD 237 Vgab 54 der
Bundp.sbahn-Versuchsanstalt Hinden (Westf) vom
04.07.19'31 einer Bauartprüfung nach dem Anhang V
der Anlage zur GGVE unterzogen worden sind.

Die Verpackung muli wie in dem unter Nr. 4.1 ge
nannten Prüfbericht beschrieben verschlossen wer
den.

Zulassung

Die unter NT'. 3 beschriebene Bauart wird unter

10.3 Dieser Zulassungsschp.In wird im "Arnts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Material
forschung und -prüfung, Berlin" (ISSN 0340-75> I)
veröffentlicht.

10.4 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittel
belehrung bei.

4950 Kinden, 01.08.1391

(J
( Egelkraut)

563



8undp.sbahn-Zp.ntralamt
Mindr.n ("~stf)

Deutsche
Bundesbahn

Prllffllil-
out

Frostschutz
Scheibenreiniger
Äthylalkohol

Dichte in g/cm~ für Stoffe
der Verpackungsgr1lppe

1 11 111

0.88
0.88

ZlIl.. .\SSUNGSSCHP.1 N

ftir die Bauar~ ~iner V~rp~cklln: zur R~förderung gef4hr
liehe! Güte·r

Rechtsgrundlagp.n

Verorrlnllng üher di~ lnn~rsta.:\t.lich~ llnd grenz
üherschreitende B~förderung g~f~hrlicher Güter
mit Els~nbahnen (Gefahrgutv~rordnung Eisenbahn
- (;r.VF) vom 22.07.19R1
I.BGBI. [. S. 1>~01

2 Antra~steller

Gri:nm .(" Tfi~pel GmbH + Co. KG
ludwigsteinstra8e Gl
)4)0 Witzenh~u~en 6 (Untp.frieden\

.~ ..~

8.6

8.7

Dp.r öemessenp. r.f'! ..s.,mtlih~rd(ur.k in (If'!r V~rp.,c:k\trl~

(d. h. O"lmpfdrllck des Ftillgutes plus Partlalrlr\lck
evr.l. vorhanrlenp.f" G~\3e. vermindert um 100 kPa\
bei ')c) ·C .1.11f der \-;rllndl;löe des maxlmalen Ful
lungsgrad~~ lind elner F'iilltelTlp.~r"ltuf" von 1') ·C
da.rf fit) kPd bel Zuordnung zu den Prüfflillgiltern
nleht überschrelten.

Entfallt

Dle Ühenolachung der Fertigung von Verpackungen
nach dieser Bauart muS nal:h den "Technlschpn
Richtlinien fur die llb~rwachtlng d~r F~rtig\lng von
Verpackungen zur Beförderung gefährlIcher Giitet
(TRV 00\)" - V.rkehrsblatt Heft I~. 1987. S. 5(,2.
durchg~führt werrlen.

Bei StQffen mit p.i,np.:n Flammpunkt von höchst~ns

]5 "e muS sichergestellt sein, daß bei betriebs
mäßigen Vorgängen keine Gef'ihren durch elektro
statische Allfladung der Gef~Bp. entstehen können.

Benenn,.ng ~er Bauart

F'lasch~

Dp.ckel
allS Kunststoff mjt nichtabnehmbarem

8.8 Die Werkstoffe dieser VerpaCk\lngsbauart rltirfen
durch die Füllgüt~r nicht stärkeT geschädigt w~r

den, als durch folgende Prüffüllgüter:

Fassungsr.:\um: O.~8 Liter

4 Aoforderungen an die Ba"art

Frostschutz Scheibenreiniger gemäß
Minden hinterlegten Rezeptur. Stoff
Ziffer 3.b) der Anlage zur GGVE

der im BZA
der Kla.ssp 1

Dip. Bauarr. muß den ß.\um\lstern p.ntsprechen, di~

gemaß Pnifhericht Nr. 110 120 Vgah 40 der
Bnndesb;thn-Versl1chs.1.nst:.alt Mi.nden (Westf) vom
12.07.lg'31 einer Bauartprüfung nach dem Anhang V
der Anlage zur GGVE unterzogen wQrtten sind.

Zulassung

Die unter ~r. ) be.5chri.~beTu?: Bau~:rt wird unter
der Voraussetzung, daS die Anforderung~n nach
~r. 4 erfüll r. werden, luge lassen.

Fp.rti~ung von Vp.rpackungen

~~ch der zug~la$Sellp.n R~IJart (IÜTi~fl Vel'packlJn;~n

'3PTipn~aBi;,;; ~f'!fert.lgt .... eft.J~n. D~t H~rst.p.ller !:lIla

~elN.ihrll'!l.st~n. daS bei. den serlen:nii61~ gef~rt.lg

t~ll V~rpacklln;~n dlP. für di~ ßa'J~rt festg~legtp.n

Anfl)rderung~n ~rfüllt sind.

Kennzeichnung,

DIe na~h d~r zugelassenen Ballart ~~rienrnä6i.: ge
fertigten V~rpackunßen sinrt dauefh~ft IIOri gut
sichtbar Wle folgt ZIJ kennzeichnen:

~\HI;Y/1001 :DißAM 97;8 - GT
\V (HefsteLlungs-

da.tum nach
Rn 1512 (1) el
der An!. zur GGVE)

und

Äthylalkohol. Stoff d.r Klass. 3 Ziff.r l.b) rter
Anlage zur GGVE.

Der Nachweis zur Feststellung der chemisch~n Ver
träglichkeit muS nach dem anerkannten Stand von
Wissenschaft und Technik geführt werden kdnn~n.

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller m\lß nachweis
bar sicherstellen. daS 'llie Auflagen über die
Verwendung der Verpackung demjenlgen. der die
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt be
kannt sind.

10 Sonstiges

10.1 Di~ Bauart entspricht den in

der Ordnung für rlle internationale Eisenbahnbe
förn.rung gefahrlicher Güter (RID)

dem Europäischen Ubereinkommen tiber die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der
Straße (AOR-Ubereinkommen)

dem lllter!lation~leTI Ijbereinknmmen des Seever
kehrs (IMDG-Collel

den Empfehlungen rler Vereinten Natinn~n (llNl

üb~r die ßetördftfung g~fährlich~r Güter

festgelegten Prtifanforderungen für Vp.rpi\ckung~n

zur Beförderun~ gefährlicher Güt~r.

8 Auflagen über die Verwendung der Verpackung
10.2 Der Widerruf dieser ZlJlassung bleibt vorbehalten.

Die nach der zugelassenen Bal18rt serienmäBig ge
fertIgten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Vp.rpackun:~n dürfen fiir 3efährliche Giiter
verwendet werden. wenn für sif'! nach den Vor
schriften der GGVSJGGVE/GGVSee slJlch~ Verpackun
gen zulässig sind.

8. \

8.2 Oie V~rpackllngen dürfen flir
der Verpackungsgrupp~ 11 ode!"
den.

~e[~hrliche Güter
ITI verwendet wer-

10.) Dieser Zulassnngsschein wird im "Amts- llnd Mlt
teilungsblatt der Bl1ndesanstalt für M~teri.:\l

forschung und -priifung. Berlin" (ISSN 0340-755\'
veröffentlicht.

10.4 Diesem lulassungsschein li~gt eine Rechtsmittel
belehrung bei.

4~50 "inden. 01.08.1991
A • 3
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Oie Grenzrlaten filr den Inhalt diirfen nicht über
schritten werden.
Die Dichte d~r F'üllgüter. die den Priiffiillglitern
beziiglich der chemischen Verträglichkeit Zllge
ordnet werden können. darf die in folgender
T-1belle aufgeführten Dichten rl~r Prüffüllgiit.er
nicht überschreiten.



81Inde~b~hn-Zentrala~t

M:indp.tI (W'~stf)
Deutsche
Bundesbahn

Prü [[ü 11-
gut

D~chte in g!cm} flir Stoff~
dec Vp.rp~ckungs;I'uppe

I I [ 1 TI

Z U LAS S UNe S S eHE 1 N

Frostschutz
Scheibenreiniger
Äthylalkohol

O. :13
0.88

0.8.3
0.88

Zulassunr;s-Nr. ');-5')/IHI

filr die B-lllart ~lner Verpackuno zur B~förrt~r1Jng gefi:lhr
11 ehe r Gii t, ~ r

Rechtsgrundla~eD

Verordnung über dif'! i.nner~t-1.arliche und t;renz
überschreitende Beförderung gef~hrlicher Güter
mit Eisenbahnen IGefahrgutverordnung Eisenbahn
- eGVE) vom 2~.07.1~8S

(BGBl. I. S. IS(,OI

Antragsteller

Grimm ~ Trif'!pel GmbH ~ r.o. KG
Ludwigsteinstra8e f))

3410 Witzenhausen 6 (Unterr~eden)

8.S

8.6

8.7

Oer gemessene Ge'i.::lmtuherdruck In der Verpackung
Cd. h. D-lmpftl(UCK dp,s rüllgut~s p11):-:' P~rtl'\lliruck

p.vt L. vOk'hanoenec G.-tsP.. vermlnrlert 11m 100 kP,,'
bei 55 .r. auf der Crllndl:ige lies m-ixln';den F'Hl
Illngsgr.lrles Hnrl einer Fiil1t~rnp~ratllr von IS ·C
darf f)6 kPa bei Zuorrlnllug zu lipn Pri.Jffiill~iit.t'!rn

nicht iiberschrelten.

entfällt

Die Uber,.ac.hllng der fertl.gllng von Verpackungen
nach dIeser Ballart mu~ nach rien ·'Tpc.hnlsch~n

Richtlinlen für die libp.rw~chlJng der FertIgung von
Verpackungen zur Beförderung gefährlIcher Giiter
(TRV 001)" - Verk.hrsbl.>tt Heft. 1(,. In;, S. Sh2.
.lurchgeftihrt w~rden.

Bei Stoffen mit ein~m Flammpunkt von höchst.en,<;
35 ·C muS sichergestellt sein. d:1ß hel betriebs
mäßigen Vorgängen keine Gefahren durch elektro
statische Aufladung der Gefäße p.Tltstehen könnpn.

BenenDun~ der Bauart

Flasche
Deckel

allS Kunststoff mit. nlchtabnehmbarem

8.8 Oie W,erkstoffe dlp.ser Verpac:kungshauart dürit!o
durch die Füllgüter nicht. stärker gesch~digt wer
den. d.Is durch folgende Prüffüllgüter:

Fassungsrallm: 0.58 Liter

Anforderungen an die Bauart

Die Baua.rt mu8 den Baumustern p.llt~prechen, die
gemäß Prüfbericht Nr. 110 321 V3ab 40 der
ßundesb~hn-Versuchsanst.alt Minden (Westf) vnm
12.07.1991 einer Bauartprüfung nach dem Anhang V
der Anlage zur GCVE llnterzogen worden sind.

Zulassung

frostschutz Scheibenreiniger gemdß dpf i:n BZ-\
Minden hinterlegten Rezeptur, Stoff ~~r Kl~ssp. 1
Ziffer 3.b) der Anlage zur GeVE

und

Äthylalkohol, Stoff der Klasse 3 Zirfer l.h) der
Anlage zur GGVE.

Der Nachweis zur Feststellung der chemIschen Ver
träglichkeit muB nach dem anerkannten Stand von
Wissenschaft und Technik geführt werden können.

Oie unt.er Nr. ] beschriebene Bauart wird
der Vori!lIssetzung. daB di.e Anforderungen
Nr. 4 erfiillt w~rden. zugelassen,

f~rti~1Ing von V~rpackungen

unter
nach

'I Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muB nachweis
bar sicherstellen. daß alle Auflag.n üb.r die
Ver,.endung der Verpackung demjenigen, der die
Verpackung für Gefahrgut einsetzt./befüllt be-
kannt sind.

8

N.ich der l.lJöel."1s,';~f1~lI Bauart dürfp.n Verpackungen
s.e,·I.p.nm;.\ßt:; ~t:'i~ct.i;;t. fJp.rd~n. D~r H",r~tp.llel' ':';'IuB
~p.w:ihrlpl~t.l-!Il. rld8 0'" i dl-!rt sf'!rienll;iei.~ g~fertlg

tell V~rpackungp.ll ri1P. fiir rlie Bau"rt. fl-!stgelp.~tp.n

Anforrterungen ~rfiillt. ,~lnrt.

Kennzeichnung

Die nach rlf'!.' zug~las5Hnen Bauart serienm4Big g~

tt~rt.~gtp.n Verp.:ic.k1lngen sind nauechart und gut
sichthar W1P. fnlgt III k~nnleichnen:

(
;:;'\.IHI/Y/IOO/ /O/RAM ~7)9 - GT
L~) IHerstellungs-
"-" datum nach

Rn 1)1~ 11) e)
der Anl. zu"c GGVE)

Auflagen über die VerwendunG der Verpackung

10 Sonstiges

10.1 Die Bauart entspricht den in

der Ordnung für die internationale Elsenbahnbe
förderung gefährlich.r Güter (RID)

dem Europäischen Übereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Giiter allf der
Stra8e (ADR-Übereinkommen)

(lern 11Itel"nat.lnnaJ~tl IJh~rp.inknm~eII lies S~evpr

kt!ht":5 I rMnG-I~ndp. I

den EmpfehLllngen der Vp.i"p.inten ~.lt.llln~n 'UNI
ilbp.r flie Beiordl-!rung gefaht"licher Guter'

fest~p.lp.gten Priifanfnrderungen flir V~rp::\ckungp.n

zur Bp.förop'fung ~p-fähtlicher Güter.

10.2 OP.( Willp.rrui dIp.ser 2ula~sung blp'lbt vllrbphalten.

Die nach der zllgelassenen Bauart serienmäBis ge
ferti;;ten und p.ntsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen diirfen für gp.fährliche Gijt.~r

verwendet ""erden. wt=!nn für sie n~ch den Vor
schriften dp-r GGVS/GGVEiGGVSee solche Vp.rpackun
gen Z111~ssig sind.

q. I

Die Verpackllngen dürfen
dp.r Verp:lckungsgruppp. rI
den.

für
ode k'

gefährliche Güter
111 verwp.ndet w~r-

10 . 1 n ;. e '5 ~ r Zu I '\:; $ 11 n g;;. ..:: ehe 1 n w i. r rJ im .J'.\;n t. S - IJ n rl ~f i t 
teilungshlatt. dp."C Rllndp.siinstalt fiic ~iitp.rial

forschung und -pnifung. Berlin" (ISSV 0140-;=,')1,
veröftentlicht.

10.4 Diesem Zulassllngssc.heln liegt e1ne R~cht.s~itt~l

belehrung bei.

4'150 Minden, 01.08.1~ql

:3.1 Die Grenzdaten für den Inhalt dürf~n nicht über
schritten werden.
Dle Dichte der Flillgüter. dip. den Prtiffiillgiitpcn
bezüglich der ch~mischen Verträglichkeit zu:~

ordnet werden können. darf die in folgp.nder
Tabelle aufgeführten Dichten der Prüffiillgiiter
nicht überschreiten. u

(lEgvlki""o..Ii: )
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ßllnd~sb3hn-lentr~lamt

Kinden (Westf)
Deutsche
Bundesbahn

Prüt'füll-
Dichte In e/crn

1
für Stoffe

der Verpackllllgsgruppe
1 11 111

frostschutz
Scheihenreini.ger
Äthvlalkohol

Z U LAS S U N G S S eHE 1 N

ltllassungs-Nr. 17~O/IHI

iHf di~ Bal1art ~lner V~rpackung 7.lJr B~förderllng ~~f;ihr

lic:ht=or Güt.er

Der gernpssenp. r.p'~;J.mtuh~rdrIH.:k 1n der VPl-vac.ktJn~

fd. h. D"impfdrllck tl~s Fullgutes plus Part.udrlrllck
evtl. vorhandener Gase. v~l'mindert. 11m 100 kP..t.1
bei S5 ·C auf ctP.T Grunril.lgp. des mo1ximalpn Ful
lungsgrad~s und piner Fil1ltelTlper-'it.ur von 1') -I:

rl.1.rf hh kPa hei Zuordnun ö zu den Prüffiil tglltern
nlehr. überschreit.en.

Rechtsgrundlagen 8.5 Entf411 t

Vecnrrtnlln b libp'l" die lnnersr.aal-lich~ und grenz
llherschreiteride B~föcderung g~f~hrlichpr G~tp.r

roll Eisenbdhnen (Gefahrgutv~cordnung Eispnbahn
- GGVE) vnm 22.07.1985
(BGBI. r. S. 1560)

Antra~steller

8.6 Die ljberwachllng der F~rtlgun6 von Verpilckungpn
ItilCh dieser BalJart muß n~ch den "Tp~hnlsch~n

Richtlinien für di.p. tiherwaehllng der Fp.rtigung von
Verpackungen zur Beförd~rung getährt ichP.' I" GütP.'!"
(TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft. 16. I~R7. s. 502
durchgeführt wel·den.

Grimm ,e. Triepel GmbH" Co. KG
Ludwigsteinstraße ~1

1430 Witzenh.lusen 6 (Unterri~denl

8.7 Bei Stoffen mit einem Flammpunkt von höchstens
.15 ·C muB sichergestp.llt sein, dfiß b~j betriehs
mäßigen Vorgängen kein~ Gefahren durch elektro
statische Aufladung der Gef~ße entst.ehen könnpn,

ßenennung der Bauart

Ftasche
Deckel

aus Kunst.stoff mit nichtabnehmb<lrem

8.8 Oie Werkstoffe dieser Verpackllngsbauart dürfen
durch die Ftillgtiter nicht stärker geschädigt wei
den. als durch folgende Prüffüllgüter:

Fassungsraum: O.S~ Liter

4 Anforderungen an die Bauart

Frostschutz Scheibenceiniger ~em~S

Minden hinterlegt.en Rezeptur. Stoff
Ziffer ].bl der Anlage zur GGVE

d~r im ßZA
der Klasse 1

Die Bauart muS den Baumusr.ern entsprechen. die
gemäß Prüfbericht Nr. 110 122 Vgab 40 der
Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden (Westf) vom
12.0i.1991 eIner Bauartprüfung nach dem Anhang V
der Anlage zur GGVE unterzogen worden sind ..

Zulassung

und

Äthylalkohol. Stoff der Klasse] Ziffer ].bl der
Anlage zur GGVE.

Der Nachweis Zur Feststellung der chemischen Ver
träglichkeit muS nach dem anerkannten Stand von
Wissenschaft und Technik geführt wP.'reten können.

Oie unt.er NI". J be$chrieb~ne Bauo1.rt wird
der Voro1.ussetzung. daß die Anforderungen
Nr. 4 erfüllt ~p.rden. z\lgelassen.

Fp.rti.~lIl1b vun VerVo1.ckungen

unter
nach

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nach~pi~

bar sicherstellen, daß alle Auflagen über dl~

Verwendung der Verpackung demjenlgen. der dIe
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befullt bp
k.:lnnt sInd.

~~ch d~r 21J~el~ssenen ß~IJart dUrf~n VelpackullgP.11
s~ri~nm::\ßI~~ gp.f~(t.i~t. I ...~rd~n. Der Herstellp.r !nIIß
gewihrleisten. daS b~i den 3~ri~nmiaig g~ierti~

ten Vf~rp<lckun~p.n ciie filr di~ EL3.I1;\rr. fp.st.gf:=legten
Aniorrlerlln~~n erfüllt sind.

Kp.nnzeichnung

10 Sonstiges

10.1 Die Bauart entspricht den in

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Giiter (RIO)

Auflagen über die VerweDdung der Verpackung

Oi.e n.1.eh dp.r zllgelassenen Bau..:\rt serip.nmä8ig gfo!'
fert.igt.en Vp.rpackungen sind (L).u~rhaft Hnfl gut
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen:

IHliYil0Di ...•....••..• iDiBAM ~760 - GT
fHerstellungs-
etatum nach
Rn 15 1 2 (1 \ e)
der Anl. zur GGVE)

Dip. nach der zu~elassenen Bauart serieTlma8ig ge
ferti:;t.en und entsprechend Nr. -; gekennze1chne
r.~n Verpackungen dürfen für gefährt iche Güter
verw~nrlet. werden. wenn für sie nach dpn Vor
schrtften der GGVSiGGVEiGGvSee solche Verpackun
gen zulässig SInd.

dem Europäischen Ubereinkommen über die inter
nationale Beförderung gef~hrticher Gtit~l· auf der
Straße (ADR-Ubereinkommenl

dem internat10naLen Ub~r~iTlkn~mprl des ~~@vpr

k~hrs (IMDG-Corlel

den EmpiehllJTlgen d~r V~r~int.pn ~atinnen ((INl
über die B~för(lerllng gefährlicht'!( Güt~r

festgelegten P""iifanfortierungen für 'Jerpackungen
zur Bp.förderun& gefährlicher GütP-c.

to ..) Dieser Zutassllngsschein wird im "Amts- uno Mir.
teilungsbtatt der Bundesanstalt für Material
forschung und -prüfung. Ber I in" (ISSN 0]40-7551 I

veröffent t icht.

10.2 Der Widerruf dieser Zulassung bleibt vnrbeh<ltten.

10.4 Diesem Zulassungsschetn liegt eine Rechtsmittel
belehrung bei.gefährliche Güt.p.r

IIT verwpndet Wf!r-

für
odt'!r

Die V~rpackung~n dürfen
der Vp.rpackungs~rupp~ II
den.

8

:,.1

'3.3 Die Grp.n7.d~ten für den Inhalt. dürfen nicht iihp.T
schritten werden.
Die Dichte der FUllgüter. die d~n PrüffijLig~t.p.rn

bezüglich der chemi.schen Vertrilgl ichkeit lug~

ordnet werden können. darf die in folgender
Tabelle aufgeführten Dichten der PrüffUllgiiter
nicht überschreiten.

4950 Minden, 01.08. 19~1

{J
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Rllnflesh~hn-Z~ntral~mt

Hindp.n ~wP.~t.r)
Deutsche
Bundesbahn

Dlchte 10 g/cm~ fllr Stoffr3
Prtifflill- der V~rp~ckungsgruppp

~.. 1,-. r [ I TJ

Äthv la lknhol n .9 O.~

Z U LAS S U N G S S C H ~ r N

Zulilss1Ings-Nr. '~71;1: IHI

für dIP Brtll:"lrt PIn~r V~rp",ckung zur Beförderung gp.Cthr-
1.1. eh"" I; u t P r

1l.4

H.'

D~r gemessp.ne Gesamt.uberdrlll'k in der Verp;lckung
(d. h. D;'lmpfrlruck ues FullgntPs plus Partlaldruck
evtl. vorh.:lndener Gase. verilnndp.rt um 100 kPal
hel 5, ·C auf der Grundl~l~p rlps maximalp.n F'til
lungsgrarles und pinp.c FiIllte;nperatur von 11) oe
d<l\-f 6fJ kP.:l bp-i Zuordnung 1.11 eiern PnlfflillglJt.
nlcht übp.rschreit~n.

Enr.Lill'

Rechtsgrllndlagen

2

V~rr)rdnun:$ ubp( (lip 'innerstai\t·l iche lInrj grr3nz-
liherschTeit~nde ßeförderullg gef4hrll(:her ~llt~r

'nlt Ri5~nhahrlen (Gef~hrglltVp.rordnun, Eisenbahn
- GGVE) vom ::!:!.O;.1'3,~5

IBGBI. I. S. l<;fiOi

Antragsteller

H::irt.:nur. MüJ I p r
KlloststrJffverarbel t.ung GmbH ,'Sr Co. KG
Gade.lander StraBe 117
2150 Neumunster

Il. 7

8.8

Oll'" ijb~(w~chLlllg df'r F'ert l;;un~ von V~fp:,ckul1g~n

ltAch dlp.spr Boll\;J;rt mllß llA,ch rlp.n "T~("hrlls("hpn

Rlcht.llnl~n für rllP ifhp(T",;achnn;;; dr3r F'~frIetllnü VOll

Vp.rpilckllng~1I zur Beföcd~rlJn~ 6~filhrllcht>r (';11 t. .. r
(TRV 00:)" - Vp.rkehrshl-lt.t H~ft Ih. Ic)H7. S. ')~:!,

durchgeführt w~rrtp.n.

Bel Stoffen m~t ~lnp.m flammpunkt. von hochstens
.11) ·C muß slchergestel It S~ln, daB hel h~t c'f'hs-
mäßIgen Voc~;i.ngp.n keine Gef3.hren d.urch .,lekt.rn
statische Aufladllng der Gef:'1B~ ~~nt.steh~n kannen.

Dle Werkstoffe d.i.~se( Vp.rp<lCklingsb.:lu.:lrt düct"en
durch die F"ül.!giitp.r nleht :=.t.,lckpl· gp.sch:ttIJgt w~r

den .... als rlurch folgendes Prilffüllgllt:

Benennung der Bauart

F;:r.ssungsraum: 1,0 1.. Litp.r

3

Flasche
D~ckel

~I1S KUTlststoff mit nichtabnehmbarem

Äthylalkohol. Stoff de.r Klasse. I Ziffer 1.bl de.r
Anl.:lge Z11r GGVE.

Der Nachweis ~Ilr Feststellung der chemlschen Ver
tr:3g1ichkelt muB nach dem anerkannten Stand von
Wis5enschaft und Technik geführt werden könn~n.

4 Anforderungen ~n die Bauart

Oie Bliuart muß elen Baumnstern ent::;prel:hen, di.e
.;emaß Pnifheri.cht Nr. 109 512 Vg:ib ~O der
Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden (Westf) vom
18.07.1Q9l einer ßauartprüfung nach dem Anhang V
der Anlage zur GGVE unterzogen worden sind.

10

Der in Nr. 2 genannte Antragstelier muß naChWp.l~-

bar sicherstellen, daß alle Auflagen iJbp.r d (~

Verwendung der Verpackung dp.mjenigen. der die
Verpackung für Gefahrgilt einsetzt.!befüllt be-
kannt. sInd.

Sonstiges

5 Zlllassung
10,1 Dip. Bauart entspricht rten in

DIe
rl.~r

Nr.

unter Nr. 1 beschriebene Bauart wird unter
Voraussptzung. JaS die Anforderungen nach

4 ~rflillt wArden, zugelass~n.

der Ordnung für die internationale
förderung gefährlicher Güter IRTDl

E].senhahnbe-

h

11

F~rtig'lng von V~rpaCk1tn~en

Ni:!.t:h d~ -::ll:5"'I;ts~,"nAn B;:\U.l(t nürfp.:n \,'~I·p.ll·kIJn~"'11

';'f'(i"'lI:n.d~ q; ·,;,",ferr.iöt wl~l-d~n. D~r Hpr.;;tpllp.r i'l118
.'~f'!w;ih, 1t'1~1""11. ,lilB ht~l d(~tl ~p.ri.~nm~8-;g ~e(Pttl~

tell \i ~ " p.1 C ku i1ti P.: n It i e f ii r cl I Oo! Bauart f ~ s t. :; ... 1 e c: tell

<\nf()rd~t'lngp.n ~rfiJ 11 t. sind.

Ke:unz~ichnung

Dip nnch rj~~ zugelassp.np.n Bauart ~~rj~nm~ßi~ g~

fprtl~tell \iprp;.tckungp.o ::;1.n(1 d;lllPi-h:lft lInrl gut:.
sichtb~r w~@ folgt lU kennzeichnen:

GjIHI.Y/l00 !I)/BAM 971,1 - HM
_/ IHen~tAllung:-;-

d.1tum n<ich
Rn J, 1 2 (I) e'
der Anl. zur GGVEl

Auflagen üb~r die Verwendung der Verpackung

dAm EUCOpdischen iJherel.nkommen tibeT die Inter
nationale Beförderllng gef~hrllcher Güter auf der"
Stra8~ tADR-jjhereinkommen\

dem internationalen Überp.inknmmen des Seever-
kehrs (IMPG-Codel

den Empf~hluTlgen dec V~relnten N.:ltionen IU~'

über die Beförderun ö gefährlicher Güter

festgp.legten Priifanforderungen rur Vt"rpackungen
zur Beförderung gefährlicher ~üter.

10.2 Der Wlderruf ril~ser ZIlI.:lsSllng hlplht vorhf'h;)! tell.

10.1 Di.eser ZlJlilssungsschein Wlfll lm "Amrs- IInri :-fJt
tel111ngsblatt rier Bundesanst.alt für Mat~ri"3l

forschung und -prHfllng. Berlln" rTSSN 0140-:551 I

veröffent 1 icht.

10.4 Diesem Zulas::;.ungsschein liegt elnp. Rechtsmittel
belehrung bei.

Oie nach rter zugelassenen Bau~rt s@rienmäßig ge
fert:lgten und p.ntsprec..hend Nr. 7 gekennzeichne-
tp.o Verpackungen dürfen für getnhrliche Guter
v~rwendet wp.cden. WF.:nn fii·( sie nach den Vor-
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Vecpackun
gen zulass:lg sind.

Die Grenzdaten fiir den Inhalt dürfen nIcht tiber
schrit.ten werden.
D1P Dichte der Flillgiiter. die dem Prüfftillgut be-
züglich dpr chemIschen Verträglichkeit zuge-
ordnet werften können. darf der in folgender
Tabelle aufgefiihrten Dichte des Prlifftillglttes
nicht liberschreit~n.

~. I

Il.J

D:lp. Verp.:iCkllngen diirfen
der Verpackungsgruppe Ir
den.

für
oder

gefährliche Güter
IIr v~rw~ndet wer-

4950 Mioden, 01 .O~. 1991

( Egelkraut)
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Bundesbahn-Zentralamt
Minden (Westf)

Deutsche
Bundesbahn Prlifflill

gut

Dichte In g/cm) (iJr Stoffp
d~r VerpaCk\lngsgrupp~

1 Il 111

Z 0 LAS S U N G S S C H ~ 1 N

Frostschutzmittel für
Scheibenwaschanlagen
Äthylalkohol

0.°
0.9

Zulassun~s-Nr. ~762/JHI

fur dle Bauart etnp.( V~rp~ckung zur Beförderung gefähr
llcher Güter

Rechtst;rundlagen

Verorrlnung über die innerstaatlIche und grenz
liberschreltende Beförderung gefahrlicher Güter
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisenbahn
- CGVEl vom 22.07.1985
(BGBI. l. S. 1560)

Antra~steller

Hartmnt Müller
Kunststoffverarb~itungGmbH & Co. KG
Gadelander Straße 137
2350 Neumünster

8.4

8.5

8. &

8. 7

Der gemessene GesamtLiberdruck In der Verp,lcKun~;

(d. h. Dampfdruck des Füllgut~s plus Partl~ldrlJck

evt 1. vorhandener Gase, vermindert um 100 kPa)
bei 55 ·C auf der Grundlage ries maxImrtlen Ful
lungsgrad~s und eIner Fiilltemperatur von }) '"(
darf 66 kPa bel Zuordnung zu den Pruffüll;utern
nicht uberschreiten.

Entfällt

DIe Uberwachung der FertIgung von Verpack1lngen
nach dieser Bauart mu8 Ilach den "Technlschen
R ich t 1 in i e n für die Li b e rwa c h u n g der Fe r t 1 g LI n g v I' 11

Verpackungen zur Beförderung gefährlIcher Güter
(TRV 001)" - Verkehrsblatt. Heft Ih. 1')87. S. ;62.
durchgeführt werden.

Bei Stoffen mit e10em F'lammpunkt von höchstens
35 '"C muß sichergestellt sein. da8 bel betrlebs
mä8igen Vorgängen keIne Gefahren durch elektro
statische Aufladung der Gefäße entstehen können.

Benennung der Bauart

F;J.ssungsraum: 1,1 LIter

Fl -sehe
Deckel

aus Kunststoff mlt nIchtabnehmbarem

8.8 Die Werkstoffe dieser Verpackungsbauart dUffen
durch die Füllgüter nlcht starker geschädIgt wer
den, als durch folgende Prüffullgüter~

Frostschutzmittel für Scheibenwaschanlagen gemaß
der im BZA Minden h1nterlegten Rezeptur, Stoff
der Klasse J Ziffer J.b) der Anlage zur GGVE

4 AnforderuD~en an dip. Bauart

DIe Bauart muB den Baumustern entsprechen. die
gemäß Prlifbericht Kr. 109 513 Vgab 40 der
Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden (Westf) vom
18.07.1991 einer Bauartprlifung nach dem Anhang V
der Anlage zur GGVE unterzogen worden sind.

ZulassuDI:

und

Äthylalkohol, Stoff der Klasse J Ziffer J.b' der
Anlage zur GGVE.

Der Nachweis zur Feststellung der chern~schp.n Ver
träglichkeit mua nach dem anerkannten Stand von
Wissenschaft und Technik geführt werden können.

6 Ferticung von VerpaCkUD&en

DIP.

der
Nr.

unteT NT. ) beschriebene Bauart wIrd unter
Vorallssetzung, daB die Anforderungen nach

4 erftillt werden. zugelassen.

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muB nachweis
bar sicherstellen, daB alle Auflagen über die
Verwendung der Verpackung demjenigen, der dIe
Verpackung für Gefahrgut elnsetzt/befull' be
kannt sind.

8

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen
serlenmäBig gefertigt werden. Der Hersteller muS
gewahrlelsten, daS bei den serienmäSig gefertIg
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten
Anforderungen erfüllt sind.

Kennzeichnung

Die nach der zugelassenen Bauart serienmä8ig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen:

JH1/Y/100/ ........•.... /D/BAH 97&2 - HH
(Herstellungs-
datum nach
Rn 1512 (I) e)
der Anl. zur CGVEl

AuflaEen über die Verwendung der VerpackuDE

10 Sonstiges

10.1 Die Bauart entspricht den in

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RIO)

dem Europäischen Ubereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der
Straße (ADR-Ubereinkommen)

dem internationalen übereinkommen des Seever
kehrs (IMDG-Codel

den Empfehlungen der Verelntp.n Nationen (UN!
über die Beförderung gefährlicher Guter

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen
zur Beförderung gefährlicher Güter.

10.2 Der Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehalten.

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäBig ge
fertigten und entsprechend NT. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter
verwendet werden. wenn fÜT sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind.

3. \

nie Verpackungen dürfen für
der Verpackungsgruppe 11 oder
den.

gefährliche Gliter
111 verwendet wer-

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Material
forschung und -prüfung. Berlin" (ISSN 0340-75511
veröffentlicht.

10.4 Diesem Zulassungsschein liegt ei11e Rechtsmittel
belehrung bei.

4950 Minden, 01.08.1991
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Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden.
Die Dichte der Flillgliter. die den Prlifflillglitern
bezüglich der chemischen Verträglichkeit zuge
ordnet werden können, darf die in folgender
Tabelle aufgeflihrten Dichten der Prlifflillgliter
nicht überschreiten.

(Egelkraut)



Rundesbahn-Zentralamt
Minden (Wes t f)

Deutsche
Bundesbahn

Prüffüll
gut

Dichte in g/cm J für Stoffe
der Verpackungsgruppe

I I I I I I

Frostschutzmittel für
Scheibenwaschanlagen
Äthylalkohol

0,9
0.9

0,9
0.9

Z U LAS S U N G S S C H ~ I N

Zulassungs-Nr. 9i61/3"1

für dip. Bauart einer V~rpackung zur B~förderung gefähr
licher Güter

Rechtsgrundlagen

Verordnung über die innerstaatl-iche und grenz
überschreltende Beförderung gefährlicher Güter
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisenbahn
- GGVE) vom 22.0i.1985
(BGB!. I, S. 1560)

3.4

8.5

8.6

Der gemessene Gesamttiberdruck in der Verpackung
(d. h. Dampfdruck dp.s F'üllgutes plus Partialdruck
evtl. vorhandener Gase. v~rmlndert um 100 kPa'
bei 55 ·C auf der Grundlage des maXImalen Fiil
lungsgrades und p.lner Fiilltemperatur von l5 ·C
darf 66 kPa bei Zuordnung zu den Pruffüllgütern
nicht überschreiten.

Entfällt

Die Uberwachung der Fertigung von Verpackungen
nach dieser Bauart muß nach den "TechnIschen
Richtlinien für die Überwachung der Fertigung von
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Guter
(TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16. 198i, S. 562,
durchgefÜhrt werden.

2 Antragsteller

Hartmut Müller
Kunststoffverarbeitung GmbH & Co. KG
Gadelander Straße 137
:!350 Neumünster

Benennung der Bauart

8.7

8.8

Bei Stoffen mIt eInem Flammpunkt von höchstens
35 oe mu8 sichergestellt seIn. daß bei betrlebs
maßigen Vorgängen keine Gefahren durch elektro
statische Aufladung der Gefäße entstehen konnen.

Die Werkstoffe dIeser" Verpackungsbauart durfen
durch die Füllgüter nIcht stärker geschädigt wer
den, als durch folgende Prüffüllgüter:

Flasche aus
Deckel

Fassungsraum:

Kunststoff

1,1 Liter

mlt nichtabnehmbarem
Frostschutzmittel für Scheibenwaschanlagen gemäB
der im BZA Minden hinterlegten Rezeptllr, Stoff
der Klasse 3 Ziffer J.b) der Anlage zur GGVE

4 Anforderungen an die Bauart

Die Bauart muB den Baumustern entsprechen. die
gemäß Priifbericht Nr. 109 514 Vgab 40 der
Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden (Westf) vom
18.07.1991 einer Bauartprüfung nach dem Anhang V
der Anlage zur GeVE unterzogen worden sind.

Zulassung

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter
der Voraussetzung. daß die Anforderungen nach
Nr. -+ erfüllt l.Nerden. zugelassen.

Fertigung von Verpackungen 10

und

Äthylalkohol. Stoff der Klasse 3 Ziffer 3.b) der
Anlage zur GGVE.

Der Nachweis zur Peststellung der chemischen Ver
träglichkeit muß nach dem anerkannten Stand von
Wissenschaft und Technik geführt werden können.

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die
Verl.Nendung der Verpackung demjenigen. der die
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt be
kannt sind.

Sonstiges

8 Auflagen über die Verwendung der Verpackung

~. 1

N~ch der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen
serlenmäBig gefertigt werden. Der Hersteller muß
gel.Nährleisten. daB bei den serIenmäBig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten
Anforderungen erfüllt sind.

Kennzeichnung

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft llOd gut
sichtbar WIe folgt zu kennzeichnen:

JH1/YI 100/ •..••..•....• /O/BAM 9763 - HM
(Herstellungs-
datum nach
Rn 1512 (I) e)
der Anl. zur GGVE)

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäBig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter
verwoendet l.Nerden. 'Wenn für sie nach den Vor
schrlften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind.

10.1 Die Bauart entspricht den in

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RIO)

dem Europäischen Übereinkommen über die int.er
nationale Beförderung gefährlicher GUter auf der
Straße (ADR-Ubereinkommen)

dem internationalen ÜbereInkommen des Seever
kehrs (IMDG-Code)

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN)
über die Beförderung gefährlicher Guter

festgelegten Prüf anforderungen für Verpackungen
zur Beförderung gefährlicher Güter.

10.2 Der Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehalten.

10.J Dieser Zulassungsschein ·wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Material
forschung und -prüfung. Berlln" (ISSN 0140-7551)
veröffent licht.

10.4 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittel
belehrung bei.

8.2 Die Verpackungen dürfen
der Verpackungsgruppe Ir
den.

für
oder

gefährliche Güter
Irl verwendet woer- 4950 Minden. 01.08.1991

8.3 Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht übe.r
schritten l.Nerden.
Die Dichte der Füllgüter, die den Prüffüllgütern
bezüglich der chemischen Verträglichkeit zuge
ordnet werden können. darf die in folgender
Tabelle aufgeführten Dichten der Prüffüllgüter
nicht überschreiten.

(Egel!~raut)
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Rund~sbahn-Z~ntT~lamt

Hlnd~n IWp.stf)
Deutsche
Bundesbahn

8.5 Die uberwachun~ der Fert.igung von Verpackungen
nach dieser Bauart muS nach den "Techni~~hpn

Richtlinien für dIe IlhertJachung der Fertigung von
Verpackungen zur Beförderung gef~'1hrlicher Gutel
(TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16. 1~H7, S. 56,.
durchgeführt werden.

10 Sonstiges

Z U LAS S " N G S S C H ~ I N

lillassllngs-Hr. q7~4/tAI

fUt .-I1t> ß.'ll.:\rt '~Inp.r Verp-"ckung zur Beförderung gefähr
I ic.het C;lIt~r

Rp.rhlsgTlJndlagen

9

10. I

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller rJ'IIlB n-1.chw~Js

bar sicherst.ell!'!n, d."IS all~ Auf1"geJl Ilhpr dIt>
Verwendung der Verpackung rlp.mj~nigpn. c1er djp
Verpackung für Gefahr:;uf. ptnsetzt.'hefiillr. hp
kannt sind.

OlP.: Bauart. entsprIcht den 111

Vpr()r(j1111n~ üb~ r rl1.~ Inn~rst,a3t t ir.h~ und
uhp.rschr~ltende B~f6r·'Il-!rlltlg gp."fahrl ichp.r
lnlt Els~nb~hnpn (G~fahrgutvp.rordnlJng

h.Jhn - Gl-;VF,) vom 22.07.lg8~)

, II'~ ~ 1, [. S. 15 (, 0'

Autragsteller

Blp.(.l-F~lser GmbH
W."l::.sertor 13
1)')52 Attendorn

ßp.nennung der RalJart

faß allS Stahl mit nichtabnehmhdrem Deckel

Fassungsraum: 65.6 LIter

grenz
Guter

Eist'!n-

der Ordnung fur d1t~ tnlprnittloll.,l ... Fisl"'llhlhllh ... 
[ordp(\Ing gef-ihrllcher l""';llter (RIO)

op-m Eurnp:ilschen iJbf.!rp.lokommen lih~r diP IntPl
nationalp. Befördernng gef"lhrl ichp.( {;llter .'IIlf dp.(

Straße (AOR-überp.lnkommen)

dem int.ern-ltion.1!pn IJher~inkommen ries S~~f'vp.r-

kehrs (IMDG-Codel

den Empfehlungen rl~( Ver~inten Natlnnen (llN)
iibpr die Befrird~(un~ ~ef~hrljchp.r Glit~(·

festgelegten Pru[anforderungelJ fÜT Vprpdl'kungt>ll
zur Beförderung gefdhrl lcher Gut~r.

10.2 Der Widerruf dieser Zulassung blp.ibt vorbehdJr.ell.
4 Anforderungen an die Bauart

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, flip.
t;emäB PriifbeClcht Nr. 110 4;'0 Vgab ')0 d~r

Bundesbahn-Versuchsanstdlt Millden (Westf) vom
2).07.1991 einer Bauartprilfung nach dem Anhang V
der Anlage zur GGVE unterzosen worden SInd.

Zulassung

Oi.e unter Nr. ) b~sC'hrlebene Bauart wi rd unt.er
der Vorallssetzung. daB dIe Anford~rungen nach
Nr. 4 erful Lt werden. zugelassen.

F~rtigung von Verpackungen

Nach der zugplassenen Bauart diirfeo Verpackungen
serlenmäßlg gefertigt werd~n. Der Hersteller muß
gewiihrLeisten. daß b~l den serienmäBig gefert.iJ;
tell Verpackungen rlie filr oi~ ßalli'l.rt festgelegten
Anforderung~n erfüllt sind.

Kt!nnzelchnung

10.3 Dieser Zulassungsschelu wj rd im "Amts- lind '111
teilungsblatt d~r Bundesanstalt ftir Matp(la!
forschung und -prufun;;. Berlln" i ISSN 01,~O-~))1 ~

veröffentlicht..

10.4 Diesem ZulassungsschelTl lIegt eIne Rp.chtsmittPI
belehrung bei.

4950 Minden, 02.08.1991

\ t;;genu",ut)

Z U LAS 5 U N G 5 S C H f I N

Zulassun~s-Nr, 9765/4G

Ol~ nach (l~r zugelassenen 8~u3rt seri~nmäßlg gP
f~rti~t~n Ve)-packung~n sind rl~llerhaft lind gilt
SIchtbar WlP. fnlgt zu kennz~lchn~n:

~IA1/X!250!.... , .... , .. ,IO/BAM 97(,4 - BFD'V (Herst~lLlJng~-
jahr, nur dlP.

letzten heiden
Ziffern)

Bundesbahn-Zentral amt
Minden (Westf)

Deutsche
Bundesbahn

8 Auflagen ijber die VeTw~ndung der Verpackung

OIP. nach der zugelassenen B~11art serienmäBig ge
fertigten lind entsprechend Nr.·( gekennzeichne
ten Verpackungen durfen fhr gefährliche GUter
vertJendet fNerden. wenn für sie nach flen Vor
~c.hriften der GGVS/GGVF./GGVSee solche Verpackun-
gen zulässig sind. .

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung gefahr
lieher Güter

Die V~rpackllng~R dürfen
cl~r Verpackungsgruppe 1.
we r(le n.

[ur gefjhrliche Güt.er
11 odp.r 111 vp.rwp.nrlet

Rechtsgrundlagen

Verordnung über dle innerstaat11che und
überschreitende Beförderung gefährlicher
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung
bahn - GGVEl vom 22.07.1985
(BGBI. [. S. 1560)

grenz
Gute r

Eisen-

:1.1

570

Die Grenzdaten für oen Inhalt dürfen nicht iibp.r
schrItten werrlen.
Oie 01chtj der Ftillgtiter flalf
1.20 g/cm1 (Verpackongsgruppe I! hzw.
I.RO g/cm

1
(Ve["packlJng~gruppe .11) bzw.

2.67 giem (Vp.rpackungs~ruppe 111)
nlcht überschreiten.

Op.r Gesamtüberdruck (rl. h. Dampfdruck des Füllgu
tes und Partialdruck von t.llft oder sonstigen
inerten Gasen. verminc1ert um 100 kPa) bei 55 oe
darf 166 kP~ nicht überschreiten.

2

J

4

Antragsteller

WNC-N[TROCHEMIf GmbH
Postfach 11 :>:>
8261 Aschau a. [nn

Benennun& der Bauart

Kiste aus Pappe und rnnenverpackungen

Anforderungen an die Rauart



4. I

4.2

Die Bauart muB den Baumustern entsprechen, die
gemäB Prüfbericht Nr. lID 537 Vgab 62 der
Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden (Westf) vom
14.08.1991 einer Bauartprüfung nach dem Anhang V
der Anlage zur GeVE unterzogen worden sind.

Die Verpackung muS wie in dem unter Nr. 4.1 ge
nannten Prüfbericht beschrieben verschlossen wer
den.

10.3 Dieser: Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Material
forschung und -prüfung. Berlin" (ISSN 0340-7551)
veröffentlicht.

10.4 Diesem ZUlassungsschein liegt e~ne Rechtsmittel
belehrung bel.

4950 Minden, 16.08.1991

(J
S ZulassuDg

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter
der Voraussetzung, daS die Anforderungen nach
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen.

6 Fertigung VOD Verpackungen

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muS
gewährleisten, daS bei den serienmäSig gefertlg
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten
Anforderungen erfüllt slnd.

Kennzeichnung

(Egelkraut)

Bundesbahn-Zentralamt
Hinden (Westf)

Deutsche
Bundesbahn

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäBig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen:

ZULASSUNGSSCHEIN

Zulassungs-Nr. 9766/4G

4G/Y58/S/ .•••..•.•..•.• /O/BAM
(Herstellungs
jahr. nur die
beiden letzten
Ziffern)

9765 - ZWA-NOE
für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung gefähr
licher Güter

Rechtsgrundlagen

8

8. I

8.2

8.3

Auflagen über die Verwendung der Verpackung

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäBig ge
fertigten und entsprechend Nr.·7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter
verwendet werden. wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind.

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der
Verpackungsgruppe 11 oder III verwendet werden.

Die Bruttomasse des Versandstückes darf 58 kg
nicht überschreiten.

Verordnung über die innerstaatliche und
überschreitende Beförderung ge{ährlicher
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung
bahn - GGVE) vom 22 .Oi .1985
(BGB\. I. S. 1560)

Antragsteller

Dalli-Werke Mäurer + Wirtz
Zwe Haller StraBe 120
5190 Stolberg 1

Benennung der Bauart

Kiste aus Pappe und Innenverpackungen

grenz
Güter

Eisen-

8.4 Entfällt
4 Anforderungen an die Bauart

8.5 Wird die zugelassene Verpackungsbauart als zusam
mengesetzte Verpackung - auch mit anderen als in
diesem Zulassungsschein beschriebenen Innenver
packungen - verwendet, muS nachweisbar sicherge
stellt sein, daB die zusammengesetzte Verpackung
mit den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie
dle zugelassene Verpackungsbauart.

8.6 Die Uberwachung der Fertigung von Verpackungen
nach dieser Bauart muB nach den "Technischen
Richtlinien für die Uberwachung der Fertigung von
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter
(TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16. 1987. S. 562.
durchgeführt werden.

9 Der in Nr. 2 genannte Antragsteller mua nachweis
bar sicherstellen. daB alle Auflagen über die
Verwendung der Verpackung demjenigen

9
der die

Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt be
kannt sind.

10 Sonstiges

10.1 Oie Bauart entspricht den in

4. I

4.2

5

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die
gemäB Prüfbericht Nr. liD 323 Vgab 61 der
Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden (Westf) vom
19.08.1991 einer Bauartprüfung nach dem Anhang V
der Anlage zur GGVE unterzogen worden sind.

Die Verpackung muB wie in dem unter Nr. 4.1 ge
nannten Prüfbericht bes.chrieben verschlossen wer
den.

Zulassung

Die unter Nr. ) beschriebene Bauart wird unter
der Voraussetzung. daS die Anforderungen nach
NT. 4 erfüllt werden. zugelassen.

Fertigung von Verpackungen

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackung-en
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muB
gewährleisten, daS bei den serienmäBig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten
Anforderungen erfüllt sind.

der Ordnung für die lnternationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RIO)

dem Europäischen Ubereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der
Straße (AOR-Uberelnkammen)

dem internationalen übereinkommen des Seever
kehrs (IKOG-Code)

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN)
über die Beförderung gefährlicher Güter

festgelegten Prüf anforderungen für Verpackungen
zur Beförderung gefährlicher Güter.

10.2 Der Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehalten.

8

8. I

KenDzeichnung

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäBig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen:o 4G/Y40/S/ •••••••••••••• /O/BAM 9766 - SEHERT
~ (Herstellungs-

jahr, nur die
beiden letzten
Ziffern)

Auflagen über die Verwendung der Verpackung

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäBig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne-
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ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind.

BundesbahD-Zentralamt
Minden (Westf)

Deutsche
Bundesbahn

8.2

8.3

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der
Verpackungsgruppe 11 oder 111 verwendet werden.

Die Bruttomasse des Versandstückes darf 40 kg
nicht überschreiten.

Z U LAS S U N G S S eHE I N

Zulassungs-Nr. 9767/4G

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung gefähr
licher Güter

8.4

8.5

8.6

':l

Entfällt

Wird die zugelassene Verpackungsbauart als zusam
mengesetzte Verpackung - auch mit anderen als in
diesem Zulassungsschein beschriebenen Innenver
packungen - verwendet, muS nachweisbar sicherge
stellt sein, daS die zusammengesetzte Verpackung
mit den Innenverpackungen ebenso ~irksam ist wie
die zugelassene Verpackungsbauart.

Die Ube rwachung de r Fe rt igung von Ve rpackungen
nach dieser Bauart muS nach den "Technischen
Richtlinien für die Überwachung der Fertigung von
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter
(TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562.
durchgeführt werden.

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muS nachweis
bar sicherstellen. daS alle Auflagen über die
Verwendung ner Verpackung demjenigen. der die
Verpackung für Gefahrgut einsetztlbefüilt be
kannt sind.

Rechtsgrundlagen

Verordnung über die innerstaatliche und
überschreitende Beförderung gef.ährlicher
mit Eisenbahnen CGefahrgutverordnung
bahn - GGVE) vom 22.07.1985
(BGBI. I, S. (560)

Antragsteller

Dalli-Werke Häurer ~ Wirtz
Zweifaller Straße 120
5190 Stolberg 1

Benennung der Bauart

Kiste aus Pappe und Innenverpackungen

grenz
Güter

Eisen-

10 Sonstiges
4 AnforderungeD an die Bauart

10.1 Die Bauart entspricht den in

der Ordnung fUr die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RID)

dem Europäischen Ubereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher GUter auf der
StraSe (ADR-übereinkommen)

dem internationalen Übereinkommen des Seever
kehrs (IMDG-Code)

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN)
über die Beförderung gefährlicher Güter

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen
zur Beförderung gefährlicher Güter.

10.2 Der Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehalten.

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Material
forschung und -prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551)
veröffentlicht.

10.4 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittel
be lehrung bel.

4. I

4.2

Die Bauart muS den Baumustern entsprechen, die
gemäS Prüfbericht Nr. 110 324 Vgab 61 der
Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden (Westf) vom
20.08.1991 einer Bauartprüfung nach dem Anhang V
der Anlage zur GGVE unterzogen worden sind.

Die Verpackung muS wie in dem unter Nr. 4.1 ge
nannten Prüfbericht beschrieben verschlossen wer
den.

Zulassung

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen.

Fertigung von Verpackungen

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen
serienrnäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß
gewährleisten. daß bei den serienmäBig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten
Anforderungen erfüllt sind.

Kennzeichnung

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen:

Auflagen über die Verwendung der Verpackung

4'150 Minden, 23.08.1991

8

r;;'\4G/Y54/S/ ••••••••.••••• /D/BAM
~ (Herstellungs-

jahr, nur die
bei den letzten
Ziffern)

9767 - SEYFERT

(Egelkraut)
8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge

fertigten und entsprechend Nr. 7 ·-gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind.
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8.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der
Verpackungsgruppe 11 oder 111 verwendet werden.

8.3 Die Bruttomasse des Versandstückes darf 54 kg
nicht überschreiten.

8.4 Entfällt

8.5 Wird die zugelassene Verpackungsbauart als zusam
mengesetzte Verpackung - auch mit anderen als in
diesem Zulassungsschein beschriebenen Innenver
packungen - verwendet, muß nachweisbar sicherge
stellt sein, daß die zusammengesetzte Verpackung
mit den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie
die zugelassene Verpackungsbauart.



8.6 Die Uberwachung der Fertigung von Verpackungen
nach dIeser Bauart muB nach den "Technischen
Richtlinien für die Uber~achung der FertIgung von
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter
(TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16. 1987. S. 562.
durchgeführt ~erden.

Der In Nr. 2 gen~nnte Antragsteller muS nachwe1.s
h;}( sicherstellen. daS alle Auflagen über die
Verwendung der Verpackung demjenIgen. rter die
Verpackung fur Gefahrgut e1.nsetzt/befüllt be
kannt sind.

4.2

6

Oie Verpackung muS WIe In op.m unter Nr. 4.1 g~

nannten Prüfber~cht beschrleben verschlossen wer
den.

Zulassung

Die unter Nr. ) beschrlebene Bauart \ollrd unter
der Voraussetzung. daS d1e Anforderungen nach
Ne. 4 erfüllt werden. zugelassen.

Fertigung von Verpackungen

10 Sonstiges

10.1 Die Bauart entspricht den in

der Ordnung für die internationale EIsenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RIO)

dem EuropäIschen Ubereinkommen über dIe inter
nationale Beförderung gefährlicher Guter auf der
Stra8e (ADR-ubereinkommen)

Nach der zugelassenen Bauart durfen Verpackungen
serlenm~ßlg gefertIgt werden. Der Herst~ller muß
gewahrleisten. daß bel den $erIenm~6ig geiertlg
ten Verpackungen die Ehr die Bauart festgelegten
Anforderungen erfüllt SInd.

Kennzeichnuß&

DIe nach der zugelassenen Bauart serlenmäBlg ge
fertIgten Verpackungen ~Ind dauerhaft und gIlt

SIchtbar Wle folgt zu kennzelchnen:

dem internationalen Übereinkommen des Seever
kehrs (IMDG-Code)

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN)
riber die Beförderung gefährlicher Güter

4G/Y53/S/ ...........•.. /O/BAM
(Herstellungs-
jahr. nur dIe
beiden letzten
Ziffern)

9768 - SEYFERT

8.4 Entfällt

festgelegten Pnifanforderungen für Verpackungen
zur Bef6rderung gefährlicher Gliter.

10.2 D@r Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehalten.

10.J Dieser Zulassungsschein wird im nAmts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Material
forschung und -prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551)
veröffentlicht.

10.4 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittel
belehrung bei.

4950 Hinden. 23.08.1991

l+
(Eg~lkraut)

B

8.1

8.2

8.3

8.5

Auflagen über die Verwendun& der Verpackung

OIe nach der zugelassenen Bauart serienmäBIg ge
fertIgten und entsprechend Nr. 7 gekennzelchne
ten Verpackungen dürfen für gef~hrliche Gilter
verwendet werden, wenn für SIe nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind.

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der
Verpackungsgruppe 11 oder 111 verwendet werden.

Oie Bruttomasse des Versandstlickes darf S3 kg
nicht überschreiten.

Wird die zugelassene Verpackungsbauart als zusam
mengesetzte Verpackung - auch mit anderen als in
dIesem Zulassungsschein beschriebenen Innenver
packungen - verwendet. muß nachweisbar sicherge
stellt sein. daß die zusammengesetzte Verpackung
mIt den Innenverpackungen ebenso WIrksam ist \olle
dIe zugelassene Verpackungsbauart.

Bundesbahn-Zentralamt
Hinnen (WestE)

Deutsche
Bundesbahn

8.6 Die überwachung der Fp-rtigung von Verpackungen
nach dieser Bauart muS nach den "Technischen
Richtlinien für die Überwachung der Fertigung von
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter
(TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16.1987. S. 562.
durchgefÜhrt werden.

Z U LAS S U N G S S eHE r N

Zulassun~s-Rr. 9768/4G

fur dle Bauart einer Verpackung zur Beförderung gefähr
licher Güter 10

Der In Nr. 2 genannte Antragsteller muB nachweIS
bar Sicherstellen. daS alle Auflagen über dle
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die
Verpackung fur Gefahrgut einsetzt/befüllt be
kannt sind.

SODstiges

2

3

Rechtsgrundlagen

Verordnung über die innerstaatliche und
überschreitende Beförderung gef~hrlicher

mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung
bahn - GGVE) vom 22.07.1985
(BGBl. r. S. 1560)

Antrat;steller

Dalli-Werke Mäurer ~ Wirtz
Zweifaller Straße 120
5190 Stolberg 1

ßenennun& der Bauart

Kiste aus Pappe und Innenverpackungen

grenz
Güter

Risen-

10.1 Die Bauart entspricht den in

der Ordnung für die lnternationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Guter (RIO)

dem Europäischen übereinkommen über die inter
nationale Beförderunl; gefährlicher Güter auf der
Straße (ADR-übereinkommen)

dem internationalen übereinkommen des Seever
kehrs (IMDG-Code)

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN)
uber die Beförderung gefährlicher Güter

festgelegten Prüf anforderungen für Verpackungen
zur Beförderung gefährlicher Güter.

10.2 Der Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehalten.
4

4.1

Anforderun&en an die Bauart

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die
gemäß Prüfbericht Nr. 110 325 Vgab 61 der
Bundesbahn-Ve rsuchsans tal t Minden (West f) vorn
21.08.1991 einer Bauartprüfung nach dem Anhang V
der Anlage zur ceve unterzogen ~orden sind.

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Material
forschung und -prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551)
veröffentlicht.
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8.3 Die Bruttomasse des Versandstuckes darf 47 kg
nicht überschreiten.

10.ft Diesem Zulassungsschein liegt eine RechtsmIttel
belehrung bei.

4950 Hinden . 2 J. 08. [991

(Egelkraut)

8.2

8.4

8. 5

schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind.

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Guter der
Verpackungsgrllppe 11 oder 111 verw~nrlel werden.

Entfallt

Wird die zugelassene Verpackungsbauart als ?usam
mengesetzte Verpackung - auch mit anderen als in
diesem Zulassungsschein beschriebenen Innenver
packungen - verwendet. muß nachweisbar sicherge
stellt sein, daß die zusammengesetzte Verpackung
mit den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie
die zugelassene Verpackungsbauart.

Z U LAS S U N G S S C H R I N

8undesbahn-Zentralamt
"inden (Wes t f)

Deutsche
Bundesbahn

8.6 Die übp.fwachung der F'ertigung von Verpackungen
nach dieser Bauart muß nach den "Technischen
Richtlinien für die Überwachung der F'ertigung von
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter
ITRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16. 1987. S. 562.
durchgeflihrt ~erden.

Zulassungs-Nr. 976g/4G

fUr die Bauart einer Verpackllng zur Beförderung gefähr
licher Güter

Rechtsgrundlagen

10

10. 1

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen iJbef flie
Verwendung der Verpackung demjenigen, rler die
Verpackung für Gefahrgut einsetzt!befüllt be
kannt sInd.

Sonstiges

Die Bauart entspricht den in

4

Verordnung über die innerstaatliche und
ilberschreitende Beförderung gefährlicher
mjt Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung
bahn - GGVE) vom 22.07.1985
'.BGB!. L S. 1560)

Antragsteller

Dalli-Werke Maurer + Wirtz
Zweiialler Straße 120
5190 Stolberg I

Benennung der Bauart

Kiste aus Pappe und Innenverpackungen

Anforderungen an die Bauart

grenz
Güter

Eisen-

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefahrlicher Güter (RID)

dem Europäischen Übereinkommen über die Inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der
Straße IADR-Übereinkommen)

dem internationalen Ubereinkommen des Seever
kehrs IIMDG-Code)

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN)
über die Beförderung gefährlicher Güter

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen
zur Beförderung gefährlicher Guter.

10.2 Der Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehalten.

4. 1 Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die
gemaß Prüfbericht Nr. liD 326 Vgab 61 der
Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden (Westf) vom
22.08.1991 einer Bauartprüfung nach dem Anhang V
der Anlage zur GGVE unterzogen worden sind.

Oie Verpackung muß wie in dem unter Nr. 1•• 1 ge
nannten Prüfbericht beschrieben verschlossen wer
den.

Zulassung

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mi.t
teilungsblatt der Bundesanstalt für Material
forschung und -prüfung, Berlin" (!SSN 0340-7551)
veröffentlicht.

10.4 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittel
belehrung bei.

4950 Hinden. 23.08.1991

6

Die unter Nr. 3 beschrieben~ Bauart wird unter
dp.r Voraussetzung~ daß die Anforderungen nach
~r. 4 erfüllt werden, zugelassen.

Fertigung von Verpackungen

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen
serlenmäBig gefertigt werden. Der Hersteller muß
gewährleisten. daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten
Anforderungen erfüllt sind.

Kennzeichnung

(Egelkraut)

Bundesbahn-leDtralamt
Minden (Wp.s t Cl

Deutsche
Bundesbahn

DIP. nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten V~rpackungen sind dauerhaft llnd gut
sIchtbar wie folgt zu kennzeichnen:

Z U LAS S U N G S S C H R I N
4 G / Y47/ S / ••••••.••••••• /0/ BAM

(Hersteilungs-
jahr. nur die
heiden letzten
Ziffern)

9769 - SEYFERT
Zulassungs-Nr. 9770/4G

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung gefahr
lieher Güter

8

8. I
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Auflacen über die VerWendUD& der Verpackung

Oie nach der zugelassenen Bauart serienmaßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor-

Rechtsgrundlagen

Verordnung über die innerstaatliche und
überschreitende Beförderung gefährlicher
mj~ ~isenbahnen (Gefahrgutverordnung

grenz
Gü t P. r

Eisen-



bahn - GGVE) vom 22.07 .19B5
(BGB!. I. S. 1560)

Ant rags te ller

Seyfert Wellpappe GmbH + Co.
Schlosserst raSe 9
3320 Salzgitter I

Benennung der Bauart

Kist~ aus Pappe und Innenv~rpackungen

dem Europaischen Ubereinkommen über dIe Inter
nationale Beforderung gefahrllcher Guter auf der
StraSe (ADR-Ubereinkommen)

dem internationalen Uberelnkommen d~s Seever
kehrs (IMDG-Cnde)

den Empfehlungen der Verelnten NatIonen tUN)
über die Beforderung gefährLicher Güter

festgelegten Prufanforderungen f~r Verpack,lngen
zur Beförderung geEahrlicher Guter.

4

4. I

4.2

Anforderungen an die Bauart

Die Bauart muS den Baumustern entsprechen, die
gemaB Prüfbericht Nr. 110 409 Vgab 61 der
Bundes bahn-Ve rsuchsans ta 1 t Minden (Wes t f) vom
26.08.1991 einer Bauartprüfung nach dem Anhang V
der Anlage zur CGVE unterzogen ~orden sind.

DIe Verpackung muB wie in dem unter NT. 4.1 ge
nannten Prüfbericht beschrieben verschlossen wer
den.

10.2 Der WIderruf dieser Zulassung bleIbt vorhehalten.

10.) Dieser Zulassungsschein ~ird im "Amts- und MiT:
teilungsblatt der Bundesanstalt für Haterial
forschung und -prüfung. Berlin" (ISSN 0340-,551)
veroffentlicht.

10.4 Dlesem Zulassungsschein lIegt eIne RechtsmIttel
belehrung bei.

S Zulassung

Die unter NT. J beschriebene Bauart wird unter
der Voraussetzung, daS die Anforderungen nach
NT. 4 erfüllt werden. zugelassen.

Fertigung von Verpackungen

4~50 Minden, 29.03.1991

IJ!
Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackun~en

serlenmäS1.g gefertigt werden. Der Hersteller muS
gewährleisten. drl8 bei den serienmälJig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten
Anforderungen erfüllt sind.

Kennzeichnung

(Egelkraut)

Bundesbahn-Zentralamt
'linden (I/estf)

Deutsche
Bundesbahn

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäSig ge
tertlgten Verpackungen sind dauerhaft und gut
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: Z U LAS S U N G S S eHE I N

"E)I u 4G/YI3IS/ •..•••.•..••. • /DIBAM
\n (Herstellungs-

jahr. nur die
beiden letzten
Ziffern)

9770 - Seyfert

rür die Bauart
lieher Guter

Zulassungs-Nr. 977114G

einer Verp~ckung zur Beförderung gefähr-

8

8. I

8 .2

8 .3

Auflacen über die Verwendung der Verpackung

D1.e nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter
verwendet werden. wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVEIGGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind.

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der
Verpackungsgruppe 11 oder 111 verwendet werden.

Die Bruttomasse des Versandstückes darf 13 kg
n1cht überschreiten.

Rechtsgrundlagen

Verordnung über dIr:- Innerstaatliche lInd
uberschre1tende Beförderung gefährlIcher
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung
bahn - GGVE) vom 22.07.1985
(8GB!. I, S. )560)

Antragsteller

Seyfert Wellpappe GmbH + Co.
Schlosserst raBe g
3320 Salzgitter I

Benennung der Bauart

grenz
Guter

Elsen-

8.4 Entfallt
Kiste aus Pappe und Innenverpackungen

8.5

8.6

9

Wird die zugelassene Verpackungsbauart als zusam
mengesetzte Verpackung - auch mit anderen als in
diesem Zulassungsschein beschriebenen Innenver
packungen - verwendet, mu8 nachweisbar sicherge
stellt sein, daß die zusammengesetzte Verpackung
m~t den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie
die zugelassene Verpackungsbauart.

DIe Uberwaehung der Fertigung von Verpackungen
nach dieser Bauart mulJ nach den 'tTechnischen
Richtlinien für die Uberwachung der Fertigung von
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter
(TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 1&, 1987. S. 5&2.
durchgeführt werden.

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muB nachweis
bar sicherstellen. daS alle Auflagen über die
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt be
kannt sind.

4

4.1

4.2

Anforderungen an die Bauart

Die Bauart muS den Baumustern entsprechen, die
gemaB Prüfbericht Kr. 110 410 Vgab 61 der
Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden (Westf) vom
27.08.1991 einer Bauartprüfung nach dem Anhang V
der Anlage zur GGVE unterzogen worden sind.

Die Verpackung muS Wle in dem unter Nr. :'.1 ge
nannten Prüfbericht beschrieben verschlossen wer
den.

Zulassung

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter
der Voraussetzung, daB die Anforderungen nach
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen.

Fertigung von Verpackungen

10 Sonstiges

10. 1 Die Bauart entspricht den in

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefahrlicher Güter (RIO)

Nach der zugelassenen Bauart durfen Verpackungen
serienmäBig gefertigt werden. Der Hersteller muB
ge\olährleisten, daS bel den serienmäSig gefertig
ten Verpackungen die Eur die Bauart festgelegten
Anforderungen erfüllt sind.
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Kennzeichnung

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen:

ßundesbahn-Zentralamt
Minrlen (Westf)

Deutsche
Bundesbahn

(~4G/Y25/S/ ••••••.•.•.•.. /O/8AM
'0,':.-) (He rs te 11 ungs

jahr. nur nIe
heiden letzten
Ziffern)

9771 - Seyfert

Z U LAS S U N G S S C H ~ I N

Zulassungs-Nr, 9772/5H3

8 Aufla~eD über die VerWendUD& der Verpackun~

fur dle Bauart eIner Verpackung zur Bp.rörderung gefahr
1Icher Güter

Verordnung über di~ innerstaatliche und
uberschreitende Beforderung gefährlicher
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung
bahn - GGVE) vom 22.0;.1985
(8G81. I. S. (560)

Antragsteller

Benennung der Bauart

Rechtsgrundlacen

grenz
Güter

Eisp.n-

mi.t einem PE-1nnen-aus Kunststoffgewerbe
wasserbeständig

Anforderungen an die Bauart

Dortmunder Sackfabr1k
atto Stlcht
SemerteichstraSe 63
4600 Oortmund I

Sack
sack,

J

4

Entfällt

Wirrl die zugelassene Verpackungsbauart als zusam
mengesetzte Verpackung - auch mit anderen als in
diesem Zulassungsschein beschriebenen Innenver
packungen - verwendet, mutl nachweisbar sicherge
stellt sein. daS die zusammengesetzte Verpackung
m~t den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie
die zugelassene Verpackungsbauart.

Die Bruttomasse des Versandstückes darf 25 kg
nicht überschreiten.

01e Verpackungen dürfen fur gefährliche Güter der
Verpackungsgruppe 11 oder 111 verwendet werden.

Oie o4ch der zugelassenen Bauart serienmäBig ge
fertIgten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVEiGGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind.

S • \

8.1

8.2

8.1

8.4

8.6 Oie Uber\ol'achung der Fertigung von Verpackungen
nach dieser Bauart muS nach den "Technischen
RichtlInIen für die überwachung der Fertigung von
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter
(TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562,
durchgeführt \ol'erden.

Die Bauart muB den Baumustern entsprechen. dIe
gemäß Prlifbericht Nr. 110 579 Vgab 90 d.r
Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden (Westf) vom
29.08.1991 einer Bauartprüfung nach dem Anhang V
der Anlage zur GGVE unterzogen ~orden sind.

Zulassune
D~r LII Nr. ~ genannte Antragsteller muB nachwels
b'1r slcherstellen, daS all~ Auflagen über die
Verwendung der Verpackung demjenigen. der dIe
Verpackung für Gefahrgut plnsetztibefüllt be
kannt SInd.

DIe unter Nr. 3 beschriebene Bauart WIrd unter
der Voraussetzung. daS die Anforderllngen nach
Nr. 4 erfüllt werden. zugelassen.

6 Fertigung von VerpackuDcen
10 Sonstiges

10.1 DIe B~uart entspricht den in

der Ordnung für die intp.rnationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Gliter (RIO)

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen
serienmäSig gefertigt werden. Der Hersteller rollS
gewährleisten. daB be1 den serienmäSig gefert~g

ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten
Anforderungen erfüllt sind.

Kennzeichnungdem Europäischen Ubereinkommen üher die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der
StraSe (ADR-Übereinkommen)

dem internationalen Ubereinkommen des Seever
kehrs (IMOG-CodeJ

d~n Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN)
über die Beförderung gefährlicher Güter

festgelegten Prufanforderungen für Verpackungen
zur Beförderung gefährlicher Güter.

CD

Oie nach der zugelassenen Bauart serlenrnaBig gP.
fertigten Verpackungen SInd dauerhaft und gut
sichtbar wie folgt zu kennzelchnen:

SH"l/Y26/S/ •.•.•.•••••••.•. /D/SAM q772 - os
(Herstellungs-
jahr. nur die
letzten beiden
Ziffern)

10.2 Der Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehalten. 8 Auflagen über die Verwendung der Verpackung

10.) Dieser Zulassungsschein wird im tlAmts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Material
forschung und -prlifung, 8erlin" fISSN 0340-7551)
veroffentlicht.

10.4 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittel
belehrung bei.

8. I Oie nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter
verwendet werden. wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solch. Verpackun
gen zulässig sind.

4950 Minden. 29.08.1991

8.2 Oie Verpackungen dürfen für gefährlIche Güter
der Verpackungsgruppe I I oder Irr verwendet
werden.

·9.5 Entfallt

S • 3

8.4

8.6

Oie Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. Oie Bruttohöchstmasse des Ver
sandsttickes darf 25,3 kg nicht überschreiten.

Entfällt

Die physikalischen Eigenschaften (Masse, Korn
größe usw.) müssen den Eigenschaften der im Prüf
bericht gemäB Nr. 4 genannten Prüffüllgüt.er ent
sprechen.
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8. 7 Die Uberwachung der Fertigung von Verpackungen
nach dieser Bauart muS nach den "Technischen
Richtlinien für die Uberwachung der Fertigung von
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter
(TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 1&. 1987. S. 5&2.
durchgeführt werden.

gemäß Prüfbericht Nr. 110 443 Vgab 90 der
Bundesbahn-Ve rsuchsansta 1 t Minden (Wes t f) vom
30.08.1991 einer Bauartprüfung nach dem Anhang V
der Anlage zur GGVE unterzogen worden sind.

Zulassung

Der in NT. 2 genannte Antragsteller muB nachweis
bar sicherstellen. da8 alle Auflagen über die
Verwendung der Verpackung demjenigen. der die
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt. be
kannt sind. 6

Die unter Nr. ) beschriebene Bauart. wird
der Voraussetzung, daß die Anforderungeil
Nr. 4 erfüllt ~p.rden. zugelassen.

Fertigung von Verpackungen

unter
nach

10 Sonstiges

10.1 Dip. Bauart entspricht den 10

der Ordnung für die 1nternat ionale Eisenb-lhnbe
forderung gef4hrlicher Güter (RID)

dem Europäischen Ubereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf rier
Straße (ADR-Uberelnkommenl

dem internationalen Übereinkommen des Sep.v~r

kehrs (IMDG-Cndei

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN)
über die Beförderung gefährlicher Güter

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen
zur Beförderung gefährlicher Güter.

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Ve,"packungen
serienmäSig gefertigt werden. Der Hersteller muS
gewahrleisten. daß bel den serIenmäßig gefertIg
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten
Anforderungen erfüllt sind.

Kennzeichnung

DIP. nach der zugeldssenen Bauart seri~nmäßlg ge
fertigten Verpackungen s1nd dauerhaft und gut
sichtbar wie folgt zu kennzelchnen:

~5M2/Y26/S/ /D/BAM g;n - Sa\V (Herstellungs-
jahr, nur die
letzten beiden
Ziffern)

8 Auflagen über die Verwendung der Verpackung

10.2 Der Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehalten.

10.3 Dieser Zulassungsschein \oIird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für MaterIal
forschung und -pnifung, Berlin" (ISSN 03~0-7551)

veröffentlicht.

8.1 Die nach der zugelassenen BalJart serlenm~ßlg g~

fertigten und entsprechend Nr. i gekennzeIchne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Guter
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind.

10.4 Diesem Zulassungsschein
belehrung bei.

liegt eine Rechtsmittel- 8.2 Die Verpackungen dürfen
der Verpackungsgruppe II
werden.

für gefährliche Güter
oder III verwendet

4950 Minden. 30.08.1991

(Egelkraut)

Bundesbahn-Zentralamt
Mi nden (Wes t f)

Deutsche
Bundesbahn

8.3

8.4

8.5

8.6

8. 7

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. Die Bruttohöchstmasse des Ver
sandstückes darf 25.5 kg nicht überschreiten.

Entfällt

Entfällt

Die physikallschen Eigenschaften (Masse, Korn
größe usw.) müssen den Eigenschaften der im Prüf
bericht gemäS Nr. 4 genannten Prüffüllgüter ent
sprechen.

Die Uberwachung der Fertigung von Verpackungen
nach dieser Bauart mu~ nach den "Technischen
Richtlinien für die Uberwachung der Fertigung von
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter
(TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 1&. \987. S. 562.
durchgeführt werden.

Z U LAS S U N G S S C HEl N

Zulassungs-Nr. 9773/5M2

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung gefähr
licher Güter

'J

lD

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen~ daS alle Auflagen iiber die
Ver\olendung der Verpackung demj~nigen, der die
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/beflillt. be
kannt sind.

Sonsti~es

Rechtsgrundlagen

Verordnung über die innerstaatliche und
überschreitende Beförderung gefährlicher
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung
bahn - GGVE) vom 22.07.1985
(BGB!. r. S. 15&0)

Antragsteller

Papierverarbeitung Sachsa GmbH
Südstra8e 4-6
3426 Wieda (Südharz)

8eDeDDUD& der Bauart

Sack aus Papier, \oI3sserbeständig

4 Anforderungen an die Bauart

grenz
Güter

Eisen-

10.1 Die Bauart entsprIcht den in

der Ordnung für di.e internationale Elsenbahnbe
förderung gefährlicher Güter lRID)

dem Europäischen Ubereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der
Stra8e (ADR-Ubereinkommen)

dem internationalen Ubereinkommen des Seever
kehrs lIMDG-Code)

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN)
über die Beförderung gefährlicher Güter

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen
zur Beförderung gefährlicher Güter.

10.2 Der Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehalten.

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die
10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit-
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teilllngsblatt der Bundesanstalt für Material
forschung und -priifung. Berlin" (ISSN 0340-7551)
veröffentlicht.

10.4 Die.sem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittel
be lehrung bei.

4950 Minden. 04.09.1991

(Egelkraut)

8. 2

8.3

8.4

8.5

8.6

schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind.

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter
der Verpackungsgruppe 11 oder 111 ver~endp.t

werden.

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten ~erden. Die Bruttohöchstmasse des Ver
sandstückes darf 50.7 kg nicht uberschreiten.

Entfällt

Entfällt

Die physikalischen Eigenschaften (Masse, Korn
größe usw.) müssen den Eigenschaften der im Prüf
bericht gemäß Nr. 4 genannten Prüffüllgüter ent
sprechen.

Bundesbahn-Zentralamt
Minden (Westf)

Deutsche
Bundesbahn

8. 7 Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen
nach dieser Bauart muß nach den "Technischen
Richtlinien für die Über~achung der fertigung von
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter
(TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16. 1987. S. 562.
durchgeführt werden.

10.1 Die Bauart entspricht den in

Z U LAS S U N G S S eHE I N

Zulassungs-Nr. 9774/5M2

für die Bauart p.iner Verpackung zur Beförderung gefähr
licher Giiter

9

10

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nach~eis

bar sicherstellen. dati alle Auflagen über die
VenoJendung der Verpackung demjenigen. der die
Verpackung fiir Gefahrgut elnsetzt/befiillt. be
kannt sind.

Sonstiges

2

Rechtsgrundlagen

Verordnung über d1e innerstaatliche und
überschreitende Beförderung gefährlicher
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung
bahn - GGVEl vom 22.07.1985
(BGB!. I. S. 1560)

Antr-agsteller

Papierverarbeitung Sachsa GmbH
Siidstraße 4-6
3426 Wieda (Siidharz)

Benennung der Bauart

grenz
Güter

Eisen-

der Ordnung für die internationale Elsenbahnbe
förderung gefährlicher Giit~r (RID)

dem Europäischen Übereinkommen über di.e lnter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der
Straße (AOR-Ubereinkommen)

dem internationalen Übereinkommen des Seevp.r
kehrs (IHOG-Codel

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN)
über die Beförderung gefährlicher Güter

festgelegten Priifanforderungen für Verpackungen
zur Beförderung gefährlicher Güter.

Sack aus Papier, ~asserbeständig

4 Anforderungen an die Bauart

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die
gemäß Priifbericht Nr. 110 444 Vgab 90 der
Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden (Westf) vom
02.09.1991 einer Bauartprü[ung nach dem Anhang V
der Anlage zur GGVE unterzogen worden sind.

5 Zulassung

10.2 Der Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehalten.

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit.
teilungsblatt der Bundesanstalt für Material
forschung und -priifung. Berlin" (ISSN 0340-7551)
veröffentlicht.

10.4 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittel
belehrung bei.

(,

Die unter Nr. J beschriebene Bauart ~ird unter
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen.

Fertigung von Verpac,kungen

Nach der 2ugelassenen Bauart dürfen Verpackungen
serienmä8ig gefertigt werden. Der Hersteller muS
gewährleisten. daß bei den serienmäBig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten
Anforderungen erfüllt sind.

Kennzeichnung

Die nach der 2ugp.lassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut
sichtbar wie folgt Z11 kennzeichnen:

f'l:\5M2/Y51/S/ /O/BAH 9774 - Sa'V (Herstellungs-
jahr. nur die
letzten beiden
Ziffern)

4950 Minden, 04.09.1991

(Egelkraut)

8 Auflagen über die Verwendung der Verpackung

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäSig ge
fertigten und entsprechend Nr. i gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter
verwendet werden, ~enn für sie nach den Vor-
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ß'lndesbahn-Zentralamt
Kinden (Westfl

Deutsche
Bundesbahn

8.5 Die Uberwachung der fertigung von Verpackungen
nach dieser Bauart muS nach den "Technischen
Richtlinien für die Uberwachung der Fertigung von
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Giiter
(TRV 001)" - VerkehrsblHt Heft. 16. 1187. S. 562.
durchgeführt yerden.

10 Sonstiges

Z U LAS S U N G S S C H ~ 1 N

Zulassllngs-Nr. 9775:1A~

fUr dIe Bauart ~Iner Verpackung zur ß~fbrd~rllng gef4hr
licher Güt.~r

9 Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen. daS alle Auflagen über die
Verwendung der Verpackung demjenigen. der dIe
Verpackung für Gefahrgut e~nsp.tzt/beftillt. he
kannt sind.

Rechtsgrundlagen

Vp.rordnunl;; übec dip. inneestaatllche und
uberschreIlp.nde ßefbrderun~ gp.f~hrllcher

mIt Elsenbahnen (Gefahrgutverordnung
b~hn - GGVEl vom 22.07. 118~
IBGBI. I. 5.1560;

Ant ragste 1 Ler

Aug. $chmalp.nb~ch

GmbH I" Co. oH
Auf der Höhp. :!O
4\00 DUlsburg 1

ßenennun~ der Bauart

FaS aus Stahl mlt ~hnehmbdrp.m Deckel

Fassungsraum: 214 Liter

grenz
c,llter

Elsen-

10.1 D1ß Bauart entspricht rl~n tn

der Ordnung fur die lntp.rnt1tl0ndl~ E1Sp.nb'lhnh~

förderung gefährlicher Ghter (RIDl

dem Europäischen Uhereinkommen uber etlt~ Inter
ndtlonale Beförderung gef~hrlicher Guter auf ~~r

StraSe (ADR-Uberelnkommen;

dem internationalen Übereinkommen des Seever
kehrs IIMDG-Code)

den Empfehlungen der Vereinten Natl0nen (UNJ
über dIe Beförderung gefährlicher Güter

festgelegten Prüf anforderungen fur Verpackungen
zur Beförderung gefährlicher Güter.

10.2 Der Widerruf dieser Zulassung blelbt vorbehalten.

4 Anforderungen an die Bauart

Die BaUilrt. muß den Baumustern entsprechen. di~

gem"a Prüfbericht. Nr. 110 5.l8 Vgab 5\ Jec
Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden (Westfl vom
27.08.1991 einer BauartpruflJng nach dem Anhang V
der Anlage zur GGVE tJnterzogen yorden sind.

Zulassung

Die unter Nr. ) beschriebene B.:iuart Yird unter
der Voraussetzling. daB dIP. AnforJerungen nach
Nr. 4 erfüllt yerden. zug~las$en.

Fertigung von Verpackungen

Nach der zugp.lassenen Baucirt duefen Vp.rpackung~n

serienmaSig gefertIgt yerden. Der Hf!fstellec -nuß
gewahrle.lsten. daß bei den serl~n;naSlg gefert.i~

ten Verp:lckungen dIe fur dle B.luarr. Eestgelp.gten
Anford~rungen erflil lt s~nd.

10.3 Dieser Zulassungsschein wird 1m "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Material
forschung und -prüfung. Berlin" (!SSN 0340-7551.'
veröffentlicht.

10.4 Diesem Zulassungsschein 11egt eine Rechtsmlttel
belehrung bei.

49S0 Hinden. 04.09.1991

L4
(Egelkraut)

7 Kennzeichnung

Die nach der zugp.tassenen Bauart serlp.nmä81g ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut
sichtbar wie fol;t zu kennzeichnen:

8undesbahn-Zentralamt
Hinden (West.fl

Deutsche
Bundesbahn

lA2/YI 1401 • •••••••••••• /D/BAM
(Hecstellungs-
jahr. nur die
letzten beiden
Ziffern)

9;;5 - SCH Z U LAS S U N G S S eHE ! N

Zulassungs-Nr. '3ii6/1A2

für die Bauart ~iner Verpackung ZIJr Befijrd~rung gefähr
licher Güter

B Auflagen über die Verwendun& der Verpackung

S. I

9.2

S. J

8.4

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter
verwendet werden. wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind.

Die Verpackungen diirfen für gefährliche Güter
der Verpackungsgruppe Ir oder Irf verwendet
werden.

Oie Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht uber
schritten werden.
Die Dicht5 der Füllgüt.er darf
1.20 g!c~3 (Verpackungsgruppe III bzw.
1.80 g!cm (Verpackungsgruppe III) ~.
nicht uberschreiten.

Oer Gesamtüberdruck (d. h. Dampfdruck des Füllgu
tes und Partialdruck von Luft oder sonstIgen
inerten Gasen. vermindert um 100 kPa) bei S5 oe
darf 93 kPa nicht überschreiten. 4

Rechtsgrundlagen

Verordnung über die lnner5taatlic'he und
uberschreitende BeförderuIl~ ~efährlicher

mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung
bahn - GGVE) vom 22.07.1935
(ßGB!. I. S. 1560)

Antragsteller

Aug. Schmalenbach
GmbH .\. Co. oH
Auf der Höhe 20
4100 Duisburg 1

Benennung der Bauart

FaS aus Stahl mit abnehmbarem Deckel

Fassungsraum: 214 Liter

Anforderungen an die Bauart

grenz
Güt~(

Eisen-
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Dlt! Bauart muB den Baumustern entsprechen. die
gemäS Prüfbericht Nr. 110 107 Vgah 51 der
Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden (W~stf) vom
28.08.1991 einer Bauartprüfung nach dem Anhang V
der Anlage zur GGVE unterzogen worden sind.

Zulassung

DIP. unt~r Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter
der Voraussetzung. daS dIP. AnfQrderung~n nach
Nr. 4 erfüLlt werden, zugelassen.

Ferticun~ von Verpackuncen

Nach der zugelassenen Bauart ddrfen Verpackungen
serlenmaSig gefertigt. werden. Der Herstell~r ;nuS
gewährleistp.n. daS bei den serl.enmäSig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten
Anforderungen erfüllt Sind.

forschung und -prüfung. Berlin" (ISSN 0340-7551)
veröffentlicht.

10.4 DIesem Zulassungsscheln liegt eine Rechtsmlttel
belehrung bei.

4950 Hinden, 04.09.1991

(Egelkraut)

Kennzeichnung

Di~ nach dp.r zugelassenen Bauart serienmäBl& ge
fertlgt~n Verp~ckllngp.n sind dall~rhaft lind gut
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen:

8undesbahn-Zentralamt
Minden (Westf)

Deutsche
Bundesbahn

[A2/YlI00l •..••.••..••. /D/BAM
lHerstellungs
jahr. nur die
letzten beir.len
Ziffern)

9770 - SCH ZUlASSUNGSSCHI![N

Zulassungs-Nr. 9778/4Cl

für die Bauart einer Verp~ckung zur Beförderung gefähr
licher Güter

8 Auflagen tiber die Verwendung der Verpackung

8.1

B.2

8.3

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäBig ge
fprtigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter
verwendet ""erden. ""enn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind.

Die Verpackuigen drirfen für gefährliche Güter
der Verpackungsgruppe 11 oder 111 verwendet
werden.

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten ""erden.
Die Dicht5 der Füllgüter darf
1.20 g/cm

3
(Verpackungsgruppe 11) bzw.

1.80 g/cm (Verpackungsgruppe 111)
nicht überschreiten.

2

3

Rechtsgrundla~en

Verordnung tiber die innerstaat liehe und
überschreitende Beförderung gefährlicher
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung
hahn - GGVEI vom 2~.D7 .1~85

(BGBL I, S. 1560)

Antragsteller

WNC-NITROCHEMIE GmbH
Postfach 11 55
8261 Aschau a. Inn

Benennung der Bauart

Kiste aus Naturholz

grenz
Gü te r

El.sen-

8.4

S.5

9

10

Der Gesamtuberdruck (d. h. Dampfdruck des Fullgu
tes und Partialdruck von Luft oder sonstigen
inerten Gasen. vermindert um 100 kPa) bei 5S oe
darf 66 kPa nicht überschreiten.

Die liberwachung der Fertigung von Verpackungen
nach dieser Bauart muS nach den ·'Technischen
Richtlinien für die Uberwachung der Fertigung von
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter
(TRV DOll" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562,
durchgeführt werden.

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller mu$ nachweis
bar sicherstellen. daS alle Auflagen über die
Verwendung der Ve~packung demjenigen. der die
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt. be
kannt sind.

Sonstiges

4

4. I

4.2

Anforderungen an die Bauart

Die Bauart muß den Bilumustern entsprechen. di.e
gemäS Prtifbericht Nr. liD 573 Vgab 54 ,ler
Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden (WestE) vom
04.09.1991 einer Bauartprüfung nach d~m Anhang V
der Anlage zur GGVE unterzogen worden sind.

Die Verpackung muß wie in dem unter NT. 4.1 ge
nannten Prüfbericht beschrieben verschlossen wer
den.

lulassuDI:

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter
der Voraussetzung. daS die Anforderungen nach
Nr. 4 erfüllt werden. zugelassen.

Fertigun~ von Verpack"nt~n

10. l Die Bauart entspricht den in

der Ordnung für di.e internationale
förderung gefährlicher Güter (RIO)

Eisp.nbahnbp.-

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen
serienmäßig gefertIgt werden. Der Herstel ler muß
gewahrleisten. daS bei den serienmä8ig gefertlg
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten
Anforderungen erftillt sind.

t1~m Europaischen Übereinkommen über die inter
11ationale Beförderung gefährlicher Güter auf der
StraSe (ADR-Ubereinkommen)

dem internatl.onalen Ubereinkommen des Seever
kehrs ([MDG-Codel

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN)
über die Beförderung gefährlicher Güter

festgelegten Prüf anforderungen für Verpackungen
zur Beförderung gefährlicher Güter.

Kennzeichnun~

Oie nach der zugelas5en~1I Bauart serienmä81.g g .. 
ferl:igt~n V~rpackungö!n sind dauerhaft und gur.
sichtbar wie folgt Zlj k~nnzp.ichnp.n:

CD 4CI/Y105/S/ ••....... .'D:BAM 9778 - ·'(KUr7.LelChen
des Herstellersl

( Hp.rst~lluflg.s
jahr. nHr di~

heiden l.etzten
Ziffern)

10.2 Der Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehalten.

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im IlAmts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Material-
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Z U LAS S U N G S S C HEl N

8

8. 1

Auflagen über die Verwendun~ der VerpackuDK

Oie nach der zugelassenen Bauart serIenmäßIg ge
fertigten und entsprechend NT. 7 gekennzeIchne
ten Verpackungen durfen für g~f.ihrliche Güter
verwendet werden. wenn tur SIe nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee soLche Verpackun
gen zulässig sind.

ßundesbahn-Zentralamt
Hinden (Wes t f)

Deutsche
Bundesbahn

8. 2 OIe Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der
Verpackungsgruppe 11 oder Ir1 ver\liendet werden.

Zulassungs-Nr. 9779ilA~

8.) DIe Bruttomasse des Vers-lndstuckes darf lOS kg
nicht überschreiten.

für die Bauart eIner Verpackung zur Beforc1eTling gefahr
licher Güter

8.4 Entfällt

8.S

8.6

WIrd die zugelassene Verpackungsbauart als zusam
mengesetzte Verpackung - auch mit anderen als in

diesem Zulassungs::icheln beschrie'benen [nnenver
packungen - verwendet. muß nachweisbar sicherge
st.ellt sein. da6 die zusammengesetzte Verpackung
mit den 1nnenverplickungen p.benso \Wirksam ist ..ne
die zugelassene Verpackungsbauart.

Die Uberwachung d~r Fertigung von Verpackungen
nach dieser BatJart muS nach den .tTechntschen
Richtlinien für die Ober~achung der Fertigung von
Verpackungen zur Beförderung gefährliche·c Guter
(TRV 001)" - Verkehrshlatt Heft 16, 1987, S. 562.
durchgeführt werden.

Rechtsgrundla~en

Verordnung übp.r dIe innerstaat I iche und
überschreitende Beförderung gefahrlJc.her
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung
bahn - GGVEl vom 22.0i.19SS
(BGBI. I. S. 1560)

Antragsteller

Lauterberger Verpackungs GmbH
Scharzfelder Straße \S-22
3422 Bad Lauterberg (Harz)

Benennung der Bauart

gr~nz

GlltP.T

Elsen-

Der In Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
har sicherstellen. daß alle Anflagen iiber die
Verwendung der Verpackung demjenigen. der dip
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befiillt be
kannt sind. 4

Faß allS Stahl mIt abnehmbarem D~ckel

Fassungsraum: 217 Liter

Anforderungen an die Bauart

10 Sonstiges

10. I Dle Bauart entspricht d~n In

der Ordnung für die Internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Guter (RIO)

Die Bauart muB den Baumustern entspff~chen. dIe
gemäß Prüfbericht Nr. 110 624 Vgab SI der
Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden (Westf) vom
05.09.1991 eIner Bauartpri1fung nach dem Anhang V
der Anlage zur GGVE unterzogen worden sind.

lulassun~

dem EuropäIschen Uberelnkommen tiber die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der
StraBe (ADR-UbereinkommenJ

Die
der
Nr.

unter Nr. 3 beschrieb~ne Bauart WIrd untec
Voraussetzung, da6 die Anforderungen nach

4 erfüllt werden. zugelassen.

dem internationalen Uhereinkommen des Seever
kehrs (IMOG-Code) Fertigung von Verpackungen

den Empfehlungen d~r Vereinten Nation~n tUN)
über die Beförderung gefährlicher Güter

festgelegten Prtifanforderungen ftir Verpackungen
zur Beförderung gefährlicher Güter.

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß
gewährleisten. daß bei den serLenmäBlg gefertIg
ten Verpackungen die für dIe Bauart festgelegten
Anforderungen erfüllt sind.

10.2 Der Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehalten. Kennzeichnung

gP.
gilt

177g - LBIA2/YJ65/S/ •...... , .•.• , •.•.. /O/BAM
(Herstellungs-
datum nach
Rn 1512 (I) e
der Anl. zur GGVE)

Die nach der zlJg~lassenen B~uart serlellmäßig
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen:

(])

Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilllngsblatt der Bundesanstalt für Material
forschung und -prüfung, Berlin·' (ISSN 0340-i551)
veröffentlicht.

Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittel
belehrung bei.

10.4

10 . J

4950 Minden. 06.09.1191

8 Auflagen über die Verwendung der Verpackung

8.3 Die Grenzdaten für den Inhalt rlürfen nIcht über
schritten werden. Die Bruttohöchstmasse des Ver
sandstückes darf 365 kg nicht überschreiten.

!

LA
(Egelkraut)

Jl.I

8.2

Die nach der zugelassenen Bauart serienmaßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig SInd.

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter
der Verpackungsgruppp. [I odec 111 verwendet
werden.

8.4 Die Uberwachung der Fertigung von Verpackungen
nach dieser Bauart muß nach den "TechnIschen
Richtlinien für die Uberwachung der Fertigung von
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Guter
(TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16. 19S7. S. 562.
durchgeführt werden.

9 Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis-
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bar sicherstellen. daß alle Auflagen über
Verwendung der Verpackung demjenigen, der
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/beftillt.
kannt sind.

die
d i.e
be-

Die
der
Nr.

unter Nr. ) beschriebene Bauart WIrd unter
Voraussetzung, daS die Anforderungen nach

4 erfüllt werden. zugelassen.

10 SonstiJ:,es
6 Fertigung von Verpackungen

der Ordnung für dle internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RIO)

10. I Oie Bauart. entspricht den 10
Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen
serienmäSig gefertigt werden. Der Hersteller muB
gewährleisten, daS bei den serienmäßig gefertlg
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten
Anforderungen erfüllt sind.

dem Europäischen tJbereinkommen tiber die inter
nationale Beförderung gefährlicher Guter auf der
Straße (AOR-Obereinkommen)

dem internationalen Ubereinkommen des Seever
kehrs (IHOG-Code)

den Empfehlungen der Vereinten NatIonen fUN)
tiber die Beförderung gefährllcher Guter

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen
zur Beförderung gefahrllcher Guter.

10.2 Der Widerruf dleser Zulassung bleibt vorbehalten.

7 KenDzeichDung

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut

CD"

sichtbar wie folgt zu kennzeichne

9

n

78

:

040/Y18/S/ /0/BAH - Lg
(Herstellungs-
jahr. nur d1e
beiden letzten
Ziffern)

8 Auflagen über die Verwendung der VerpackuDJ:,

10.) Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Material
forschung und -prufung. Berlin" (ISSN 0340-7551)
veröffentlicht.

10.4 Diesem Zulassungsscheln liegt eine Rechtsmittel
belehrung bei.

8. I

8.2

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Guter
verwendet werden. wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind.

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Guter der
Verpackungsgruppe 11 oder 111 verwendet werden.

Z U LAS S U N G S S C HEl N

4950 Minden. 10.09.1991

{J
(Egelkraut)

Bundesbahn-Zentralamt
Minden (liestf)

Deutsche
Bundesbahn

8.3

8.4

8.5

8.6

Die Bruttomasse des Versandstückes darf 18 kg
nicht überschreiten.

entfällt

Entfällt

Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen
nach dieser Bauart muS nach den IITechnischen
Richtlinien für die Uberwachung der Fertigung von
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter
(TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16. 1987, S. 562.
durchgefÜhrt werden.

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muS nachweis
bar sicherstellen. daS alle Auflagen über die
Verwendung der Verpackung demjenigen. der d1e
Verpackun~ für Gefahrgut einsetzt/befüllt be
kannt sind.

Zulassungs-Nr. 9780/40

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung gefähr
licher Güter

10 Sous t iges

10.1 Die Bauart entspricht den in

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RIO)

Recbts&rundla&en

Verordnung über die innerstaatliche und
überschreitende Beförderung gefährlicher
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung
bahn - GGVE) vom 22.07.1985
(BGB1. I. S. 1560)

2 An~ra&s~eller

Lausberg KG
Elisenhütte 8
5408 Nassau (Lahn)

BenennuDg der Bauart

Kiste aus Sperrholz

4 Anforderungen an die Bauart

grenz
Ga te r

Eisen-

dem Europäischen Übereinkommen über die lnter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der
Straße (AOR-Ubereinkommenl

dem internationalen Ubereinkommen des Seever
kehrs (IMOG-Codel

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN)
über die Beförderung gefährlicher Güter

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen
zur Beförderung gefährlicher Güter.

10.2 Der Widerruf dieser Zulassun& bleibt vorbehalten.

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für MaterIal
forschung und -prüfung. Berlin" (ISSN 0340-7551)
veröffentlicht.

4. I

4.2

5

582

Oie Bauart muß den 8aumustern entsprechen. die
gemäß Prüfbericht Nr. 110 470 Vgab 54 der
Bundesbahn-Versuchsanstalt Hinden (Io>estf) vom
09.09.1991 einer Bauartprüfung nach dem Anhang V
der Anlage zur GGVE unterzogen worden sind.

Oie Verpackung muS wie in dem unter Nr. 4.1 ge
nannten Prüfbericht beschrieben verschlossen wer
den.

Zulassun&

10.4 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittel
belehrung bei.

4950 Minden, 23.09.1991u
(Egelkraut)



Bundesbahn-Zentralaat
Ninden (Westf)

Deutsche
Bundesbahn

bar sicherstellen. daß alle Auflagen über
Verwendung der Verpackung demjenIgen, der
Verpackung für Gefahrgut elnsetzt/befül1t.
kannt sind.

10 Sonstices

die.
die
be-

ZULASSUNGSSCHI![R

Zulassungs-Kr. 9785/1A2

flir die Bauart eIner Verpackung zur Beförderung gefähr
licher Güter

Rechtsgrundla~en

10.1 Die Bauart entspricht den in

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RIO)

dem Europäischen übereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährllcher Güter auf der
Stra$e (ADR-Ubereinkommen)

dem internationalen uberelnkommen des Seever
kehrs (IMDG-Code)

4

Verordnung riber dle innerstaatliche und
überschreItende Beförderung gefährlicher
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung
bahn - GGVE) vom 22.07.1985
I BG BI. I. S. (560)

Antragsteller

Gottlieb Duttenhöfer GmbH u. Co. KG
Bahnhofstraße 100
6733 Haßloch (Pfalz)

Benennung der Bauart

FaS aus Stahl mIt abnehmbarem Deckel

Fassungsraum: 109 Liter

AnforderUD&en an die Bauart

grenz
Güter

Eisen-

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN)
über die Beförderung gefahrlicher Guter

festgelegten Prufanford~rungen für Verpackungen
zur Beförderung gefährlicher Guter.

10.2 Der Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehalten.

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im llAmts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Material
forschung und -prüfung, 8erlin" (ISSN 0340-7551)
veröffentlicht.

10.4 Diesem Zulassungssche1n liegt eine Rechtsmittel
belehrung bei.

4950 Minden, 26.09.1991

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen. die
gemäß Prüfbericht Nr. 110 542 Vgab 51 der
Bundes bahn-Versuchsans ta 1 t Mi nden (Wes t f) vo"!
25.09.1991 einer Bauartprüfung nach dem Anhang V
der Anlage zur GGVE unterzogen worden sind.

Zulassunc

Die
der
Nr.

unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter
Voraussetzung. daS die Anforderungen nach

4 erfüllt werden, zugelassen.

(Eg€lkraut)

Ferti&ung von Verpackungen

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller i1'IuS
gewährleisten, daS bei den serienmäSig gefertig
ten Verpackungen dIe für die Bauart festgelegten
Anforderungen erfüllt sind.

Bundesbabn-Zentralamt
Minden (Westf)

Deutsche
Bundesbahn

KeUDzeichnUD&

Z U LAS S U R G S S CHI! I N

Zulassungs-Rr. 9786/5H4

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung gefähr
licher Güter

Die nach der zugelassenen Bauart serienmätlig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen:

(~IA2/YI20/S/.........•.•.....• /D/8AM 9785 - GDH....V IHerstellungs-
datum nach
Rn 1512 (l) e
der Anl. zur GGVE)

8 Auflagen über die Verwendung der Verpackunc

Rechts&rundlac en

Verordnung über die innerstaatliche und
überschreitende Beförderung gefährlicher
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung
bahn - GGVE) vom 22.07.1985
(BG81. I. S. 1560)

grenz
Güter

Eisen-

8.1

8.2

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter
verwendet werden. wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind.

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter
der Verpackungsgruppe 11 oder IrI verwendet
we rden.

2 Antragsteller

Rheinische Kunststoffwerke GmbH
Postfach 62
3355 Kalefeld 1 Echte

Benennung der Bauart

Sack aus Kunststoffolie

Die Bauart muS den Baumustern entsprechen. die
gemäß Prüfbericht Nr. 110 552 Vga~ 90 der
Bundesbahn-Versuchsanstal t Minden (We-stf) vom
23.09.1991 einer Bauartpnifung nach dem Anhang V
der Anlage zur GGVE unterzogen worden sind.

Anforderungen an die Bauart

Zulassung

8.3

8.4

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten \olerden. Die Bruttohöchstmasse des Ver
sandstückes darf 120 kg nicht überschreiten.

Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen
nach dieser Bauart muß nach den HTechnischen
Richtlinien für die Uberwachung der Fertigung von
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter
(TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16. 1987, S. 562.
durchgeführt werden.

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muS nachweis-

4

Die
der

unter Nr. 3 beschriebene
Voraussetzung. daß die

Bauart wird unter
Anforderungen nach
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Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen.

'er~i&uD& von VerpaCkUD&en
Bundesbahn-Zentralamt
Kinden (I/estf)

Deutsche
Bundesbahn

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen
serienmäSig gefertigt werden. Der Hersteller muS
gewährleisten, daS bei den ser1enmäBig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten
Anforderungen erfüllt sind.

Kennzeichnung

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäSig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen:

Z U LAS S U K G S S C HEl K

Zulassungs-Kr. 9787/5H2

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung gefahr
licher Güter

5H41 Y5 I1 SI • ••••••••••.•••• /01 8AM
(Herstellungs-
jahr, nur die
letzten beiden
Ziffern)

9786 - RKW
Rechtscrundlacen

Verordnung über die innerstaat I iche und
uberschreitende Beförderung gefährlicher
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung
bahn - GGVE) vom 22.07.1985
(BGB\. 1. S. 1560)

grenz
Cu t er

Eisen-

8

8. I

Auflagen über die Verwendung der Verpackung

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind.

Antragsteller

Papierverarbeitung Sachsa GmbH
SüdstraBe 4 - 6
3426 Wieda (Südharz)

Benennung der Bauart

8.2 Die Verpackungen dürfen
der Verpackungsgruppe 11
werden.

für gefährliche Güter
oder 111 verwendet 4

Sack aus Papier. wasserbeständig

Anforderungen an die Bauart

8.4 Entfällt

3.3 Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. Die Bruttohöchstmasse des Ver
sandstuckes darf 50,2 kg nicht uberschreiten.

Die Bauart muS den Baumustern entsprechen, die
g.mäS Prüfbericht Nr. 110 655 Vgab 90 der
Bundesbahn-Versuchsanstalt Hinden (Westf) vom
)0.09.1991 einer Bauartprufung nach dem Anhang V
der Anlage zur GGVE unterzogen worden sind.

8.5 Entfällt
Zulassung

8 Auflagen über die Verwendunc der VerpackuD~

8.6

8.7

10

10.1

Die physikalischen Eigenschaften (Masse. Korn
größe usw.l mussen den Eigenschaften der im Prlif
bericht gemäß Nr. 4 genannten Prüffüll~titer ent
sp rechen.

Die Uberwachung der Fertigung von Verpackungen
nach dieser Bauart muß nach den "Technischen
Richtlinien für die Uberwachung der Fertigung von
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter
(TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16.1987. S. 562.
durchgeführt werden.

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen. daB alle Auflagen über die
Verwendung der Verpackung demjenigen. der die
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
kannt sind.

Sonstiges

Die Bauart entspricht den in

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RIO)

dem Europäischen Ubereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der
StraBe (ADR-Ubereinkommenl

dem internationalen Ubereinkommen des Seever
kehrs (IHOG-Code)

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN)
über die Beförderung gefährlicher Güter

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen
zur Beförderung gefährlicher Güter.

8. I

8.2

Die unter Nr. ) beschriebene Bauart wird unter
der Voraussetzung. daS die Anforderungen nach
Nr. 4 erfüllt werden. zugelassen.

Fertigung von Verpackungen

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen
serienmäSig gefertigt werden. Der Hersteller muB
gewährleisten, daS bei den serienmäfJig gefertIg
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten
Anforderungen erfüllt sind.

Kennzeichnung

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäSig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen:

5H2/YJl/S/ /D/8AH 9787 - Sa
(Herstellungs-
jahr. nur die
letzten beiden
Ziffern)

Die nach der zugelassenen Bauart serienmaSig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind.

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter
der Verpackungsgruppe Ir oder III verwendet
werden.

10.2 Der Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehalten.

10.J Dieser Zulassungsschein wird im IIAmts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Mater1al
forschung und -prÜfung. Berlin" (ISSN 0340-7551)
veröffentlicht.

8.3

8.4

8.5

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht Über
schritten werden. Oie Bruttohöchstmasse des Ver
sandsttickes darf 31 kg nicht überschreiten.

Entfällt

Entfällt

4950 Kinden. 30.09.1991

10.4 Diesem Zulassungsschein
be lehrung bei.

liegt eine Rechtsmittel-
8.6

8.7

Die physikalischen Eigenschaften (Masse. Korn
größe usw.) müssen den Eigenschaften der im Prtif
bericht gemäß NI". 4 genannten Prüffüllgüter ent
sprechen.

Die Ube rwachung de r Fe rt igung von Ve rpackungen
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9

nach dieser Bauart muB nach den "Technischen
Richtlinien für die Uberwachung der Fertigung von
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter
(TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16. 1987. S. 562.
durchgeführt werden.

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muB nachweis
bar sicherstellen. daß alle Auflagen über die
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt. be
kannt sind.

gemäß Prüfbericht Nr. 110712 Vgab 51 der
Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden (Westf) vom,
27.09.1991 einer Bauartprüfung nach dem Anhang V
der Anlage zur CGVE unterzogen worden sind.

Zulassunc

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach
Nr. 4 erfüllt 'Nerden, zugelassen.

6 Verti&ung von Verpackungen

10 Soostit,es

10.1 DIe Bauart entsprIcht den In

der Ordnung für die internatIonale Eisenbahnbe
förderung gefahrlicher Güter (RIO)

Nach der zugelassenen Bauart durfen Verpackungen
serienmäBI& gefertIgt werden. Der Hersteller muß
gewährleisten, daß bel den serlenmafllg gefertlg
ten Verpackungen dIe für die Bauart festgelegten
Anforderungen erfüllt sind.

DIe nach der zugelassenen Bauart serIenmäSlg
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und
slchtbar 'Nie folgt zu kennzeichnen:

dem Europäischen Libereinkommen liber die inter
natIonale Beförderung gefährlicher Güter auf der
Straße (AOR-Ubereinkommen)

dem Internationalen Ubereinkommen des Seever
kehrs (IMOG-Code)

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN)

über die Beförderung gefährlicher Güter

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen
zur Beförderung gefahrlicher Guter.

Kennzeichnung

IAI/XI.4/900/ •••••••••••• • /O/BAM
(Herstellungs
jahr, nur die
letzten beiden
Ziffern)

9788 - ws

ge-
gut

8 Auflagen über die Verwendung der Verpackung

10.2 Der WIderruf dieser Zulassung bleibt vorbehalten.

10.3 Dieser Zulassungsschein l"Jird 1m "Amts- und MIt
teilungsblatt der Bundesanstalt für MaterIal
forschung und -prüfung. Berlin" (ISSN 0340-7551)
veröffentlicht.

8.1 Dle nach der zugelassenen Bauart serienmä~Ig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeIchne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter
verwendet werden, "'enn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind.

10.4 Diesem Zulassungsschein liegt eIne Rechtsmittel
belehrung bei. 8.2 Die Verpackungen dürfen

der Verpackungsgruppe I.
werden.

für gefährliche Güter
11 oder III verwendet

4950 Kinden. JO. 09.1991

LI
(Egelkraut)

8.3

8.4

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nIcht über
schrItten werden.
Oie Dicht5 der Füllgüter darf
1.40 g/cm

3
(Verpackungsgruppe I) bzw.

2.10 g/cm
3

(Verpackungsgruppe 11) bzw.
3.13 g/cm (Verpackungsgruppe 111)
nlcht überschreiten.

Der Gesamtüberdruck (d. h. Dampfdruck des Füllgu
tes und Partialdruck von Luft oder sonstigen
Inerten Gasen. vermindert um 100 kPa) :~ei 55 oe
darf 600 kPa nicht überschreiten.

ZulassUDKs-Nr. 9788/IAl

Z U LAS S U N G S S eHE I N

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung gefähr
licher Güter

ßundesbahn-Zentralamt
Kinden (Westf)

Deutsche
Bundesbahn

8.5

9

Die Ube rwachung de r Fe rt igung von Ve rpackungen
nach dieser Bauart muB nach den "Technischen
Richtlinien für die Uberwachung der Fertigung von
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter
lTRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16. 1987. S. 562.
durchgeführt 'Nerden.

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muB nachweis
bar sicherstellen, daB alle Auflagen über die
Ver'Nendung der Verpackung demjenIgen. der die
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt. be
kannt sind.

2

3

Recbtsgrundla~en

Verordnung über die innerstaatliche und
überschreitende Beförderung gefährlicher
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung
bahn - GGVE) vom 22.07.1985
(BGB!. I. S. 1560)

Antragsteller

Wilhelm Schmidt
Armaturen-Apparatebau
Breslauer Straße 14
6104 Seeheim-Jugenheim

Benennung der Bauart

Faß aus Stahl mit nichtabnehmbarem Deckel

Fassungsraum: 431 Liter

grenz
Güter

Eisen-

10 Sons t ices

10.1 Die Bauart entspricht den in

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter lRIO)

dem Europäischen Ubereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der
StraSe (AOR-Ubereinkommen)

dem internationalen Ubereinkommen des Seever
kehrs lIMOG-Code)

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN)
über die Beförderung gefährlicher Güter

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen
zur Beförderung gefährlicher Güter.

10.2 Der Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehalten.

4 Anforderungen an die Bauart

Die Bauart muß den Baumustern entspre~hen, die

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im UAmts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materlal-
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forschung und -prüfung. Berlin" (ISSN 0340-7551)
veröffentlicht.

8.2 Die Verpackungen dürfen
der Verpackungsgruppe I.
werden.

für gefährliche Güter
11 oder IrI verwendet

4950 Ninden, 01.10.1991

10.4 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittel
belehrung bei.

(Egelkraut)

Bundesbahn-lentralamt
Hinden (Westfl

Deutsche
Bundesbahn

8.3

8.4

10

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. Die Bruttohöchstmasse des Ver
sandstückes darf 60 kg nicht überschreiten.

Die Uberwachung der Fertigung von Verpackungen
nach dieser Bauart mua nach den 'ITechnischen
Richtlinien für die Uberwachung der Fertigung von
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter
(TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16. 1987. S. 562.
durchgeführt werden.

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller mua nachweis
bar sicherstellen. daß alle Auflagen über die
Verwendung der Verpackung demjenigen. der die
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt. be
kannt sind.

Sonstices

Z U LAS S U N G S S eHE I N

Zulassungs-Nr. 9789/1H2

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung gefähr
licher Güter

Rechts&rundla~eD

10.1 Die Bauart entspricht den in

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RIO)

dem europäischen Ubereinkommen über die inter
natlonale Beförderung gefährlicher Güter auf der
StraBe (AOR-Ubereinkommen)

den Empfehlungen der Verelnten Nationen (UN)
über d1e Beförderung gefährlicher Güter

festgelegten Pnifanforderungen für Verpackungen
zur Beförderung ~efährlicher Güter.

Verordnung über die innerstaatliche und
überschreitende Beförderung gefährlicher
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung
bahn - GGVE) vom 22.07.1985
(BGB!. r. S. 1560)

Antral;steller

grenz
Güter

Eisen- 10.2

10.3

Der Widerruf dieser Zulassung bl~ibt vorbehalten.

Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materl~l

forschung und -prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551)
veröffentllcht.

4

Norddeutsche Kunststoffverarbeitung GmbH
0-2767 Schwerin-Sacktannen

BenenDUD& der Bauart

FaS aus Kunststoff mit abnehmbarem Deckel

Fassungsraum; 32.8 Liter

AnforderUDl;en an die Bauart

Die Bauart mull den Baumustern entsprechen, die
gemäB Prüfbericht Nr. 110 463 Vga-~ 40 der
Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden (Westf) vom
27.09.1991 einer Bauartprüfung nach dem Anhang V
der Anlage zur GGVE unterzogen worden sind.

10.4 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsm1ttel
belehrung bel.

4':l50 Kinden. 01.10,1991

u
(Egelkraut)

5 Zulassune

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter
der Voraussetzung, daS die Anforderungen nach
Nr. 4 erfüllt werden. zugelassen.

6 Fertigune von Verpackungen

Bundesbahn-Zentralamt
"inden (Wes t fl

Deutsche
Bundesbahn

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen
serienmaSig gefertigt werden. Der Hersteller muß
gewährleisten, daS bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten
Anforderungen erfüllt slnd.

kenDzeichnung

Z U LAS S U N G S S eHE I N

Zulassungs-Nr. ':l7':l0/IA2

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung gefähr
licher Güter

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäSig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen:

IH2/X60/S/ .......•........•. /O/BAM
(Herstellungs-
datum nach.
Rn 1512 (I) e
der Anl. zur GGVEl

978':l - P

Re~htsgrundlagen

Verordnung über die innerstaatliche und
überschreitende Beförderung gefährlicher
mit eisenbahnen IGefahrgutverordnung
bahn - GGVEl vom 22.07.1985
(BGB!. 1. S. 1560)

Antragsteller

grenz
Gü t er

Eisen-

8

8.1

586

Auflagen über die Verwendung der VerpackuDC

Die nach der zugelassenen Bauart serienmä8ig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind.

Lauterberger Verpackungs GmbH
Scharzfelder Straße 18 - 22
3422 Bad Lauterberg

Benennung der Bauart

Faa aus Stahl mit abnehmbarem Deckel



4

Fassungsraum: 215 Liter

Anforderungen an die Bauart

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen. dip.
gemäa Prüfbericht Nr. 110 623 Vgab 51 der
Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden (Westf) vom
30.09".1991 einer Bauartprüfung nach dem Anhang V
der Anlage zur GeVE unterzogen worden sind.

Zulassung

Oie unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach
Nr. 4 erfüllt werden. zugelassen.

10.4 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittel
belehrung bei.

4'150 Minden, 10.10.1991

(Egelkraut)
b Fertigung von Verpackungen

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen
serienm~ßig gefertigt werden. Dp.r Hersteller muB
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
tp.n Verpackungen die für die Bauart festgelegten
Anforderungen erfüllt sind.

Bundesbahn-Zentralamt
!linden (llestf)

Deutsche
Bundesbahn

Kennzeichnung Z U LAS S U N G S S C H EIN

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung gefähr
licher Güter

Zulassungs-Nr. 979\/IAI

8

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen:

IA2/X3 17 /S/ ••.•.•••..•..••... /O/BAM 9790 - LB
(Herstellungs-
datum nach
Rn 1512 (I) e
der Anl. zur GGVE)

Auflagen über die Verwendung der Verpackung

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäBig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter
verwendet werden. wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVR/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind.

2

Rechtsgrundlagen

Verordnung über die innerstaatliche und
überschreitende Beförderung gefährlicher
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung
bahn - GGVE) vom 22.07.1985
(BGB!. I. S. 1560)

Antragsteller

Lauterberger Verpackungs GmbH
Scharzfelder Straae 18 - 22
3422 Bad Lauterberg

grenz
Güter

Eisen-

8.2 Die Verpackungen dürfen
der Verpackungsgruppe I,
werden.

für gef~hrliche Güter
II oder III verwendet Benennung der Bauart

Faß aus Stahl mit nichtabnehmbarem Deckel
8.3

8.4

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. Die Bruttohöchstmasse des Ver
sandstückes darf 317 kg nicht überschreiten.

Die Übe rwachung de r Fe rt igung von Verpackungen
nach dieser Bauart muß nach den "Technischen
Richtlinien für die Überwachung der Fertigung von
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter
(TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16,1987, S. 562.
durchgeführt werden.

Fassungsraum: 22,6 Liter

4 Anforderungen an die Bauart

Die Bauart mu8 den Baumustern entsprechen, die
gemäa Prüfbericht Nr. 110 625 Vgab 50 der
Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden (Westf) vom
30.09.1991 einer Bauartprüfung nach dem Anhang V
der Anlage zur GGVE unterzogen worden sind,

'I Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, da8 alle Auflagen über die
Verwendung der Verpackung demjenigen. der die
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt. be
kannt sind.

5 Zulassung

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach
Nr. 4 erfüllt ~erden, zugelassen.

10 Sonstiges 6

10.1 Oie Bauart entspricht den in

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RIO)

dem Europäischen Übereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der
Straae (AOR-Übereinkommen)

dem internationalen Übereinkommen des Seever
kehrs (IMOG-Code)

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN)
tiber die Beförderung gefährlicher Güter

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen
zur Beförderung gefährlicher Güter.

Fertigung von Verpackungen

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen
serienmälJig gefertigt werden. Der Hersteller muB
gewährleisten. daß bei den serienmä8ig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten
Anforderungen erfüllt sind.

Kennzeichnung

Die nach der zugelassenen Bauart serlenmäBig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen:

lAI/Y/200/ /D/BAM 9791 - LB
(Herstellungs-
jahr. nur die
letzten beiden
Ziffern)

10.2 Der Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehalten.

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Material
forschung und -prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551)
veröffentlicht.

8

8. I

Auflagen über die Verwendung der Verpackung

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter
verwendet werden~ wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVR/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind.
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8.2

8. )

8.4

8.5

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter
der Verpackungsgruppe 11 oder 111 verwendet
werden.

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden.
Die Dicht5 der Füllgüter darf
1,20 g/cm

3
(Verpackungsgruppe 11) bzw.

1,80 g/cm (Verpackungsgruppe 111)
nicht überschreiten.

Der Gesamtüberdruck (d. h. Dampfdruck des rüllgu
tes und Partialdruck von Luft oder sonstigen
inerten Gasen. vermindert um 100 kPa) bei 55 oe
darf 13) kPa nicht überschreiten.

Oie Überwachung der Fertigung von VerpacKungen
nach dieser Bauart muS nach den "Technischen
Richtlinien für die Uberwachung der Fertigung von
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter
(TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987. S. 562.
durchgeführt werden.

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muS nachweis
bar sicherstellen. daß alle' Auflagen über die
Ver\tflendung der Verpackung demjenigen, der die
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
kannt sind.

2

3

4

5

Antra.:steller

Kunststoffwerk Draak GmbH
Moorweg I - 15
2090 Winsen (Luhe)

BenennUD& der Bauart

Kanister aus Kunststoff mit nichtabnehmbarem
Deckel

Fassungsraum: 5.37 Liter

Anforderungen an die Bauart

Die Bauart muS den 8aumustern entsprechen. die
gemäß Prüfbericht Nr. 110 319 Vgab 40 der
Bundesbahn-Versuchsanstalt Hinden (West!) vom
27.09.1991 einer Bauartprüfung nach dem Anhang V
der Anlage zur GGVE unterzogen worden sind.

Zulassung

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter
der Voraussetzung. daS die' Anforderungen nach
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen.

Fertigung von Verpackungen

lO Sonstiges

10.1 Oie Bauart entspricht den in

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RIO)

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen
serienmäSig gefertigt werden. Der Hersteller muS
gewährleisten. daS bei den serienmäßig gefertIg
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten
Anforderungen erfüllt sind.

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäSig
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und
sicntbar wie folgt zu kennzeichnen:

dem Europäischen Ubereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der
Straße (ADR-Ubereinkommen)

dem internationalen übereinkommen des Seever
kehrs (IMDG-Code)

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN)
über die Beförderung gefährlicher Güter

festgelegten Prtifanforderungen für Verpackungen
zur Beförderung gefährlicher Güter.

7 Kennzei.chnung

3HI/Y/IOO/ ..••.•••...• . iD/BAM
IHerstellungs-
datum nach
Rn 1512 (I) e)
der Anl. zur GGVE)

9792 - KWD

ge
gut

8 Aufla~en über die VerveDdun~ der Verpackung

10.2 Der Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehalten.

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Material
forschung und -prüfung. Berlin" (ISSN 0)40-7551)
veröffentlicht.

8,1 Oie nach der zugelassenen Bauart serienmäSig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind.

10.4 Diesem Zulassungsschein
belehrung bei.

liegt eine Rechtsmittel- 8.2 Die Verpackungen dürfen für
der Verpackungsgruppe 11 oder
den,

gefährliche Gutp.r
Irr verwendet wer-

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden.
Die Dichte der Füllgüter, die dem Pruffüllgut be
züglich der chemischen Verträglichkeit zuge
ordnet werden können. darf der in folgender
Tabelle aufgeführten Dichte des Prüffüllgutes
nicht überschreiten.

4950 Kinden, 10.10.1991

(EgeH<raut)

8.3

Prüffüll
gut

Dichte in g/cm) für Stoffe
der Verpackungsgruppe

1 II 111

8undesbahn-Zentralamt
Kinden (Westf)

Deutsche
Bundesbahn

Frostschutzmittel für
Scheibenwaschanlagen 0.9 0.9

Z U LAS S U N G S S eHE I N

Zulassunss-Nr. 9792/3HI

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung gefähr
ticher Güter

Rechtsgrundlagen

Verordnung über die innerstaat liche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisenbahn
- GGVE) vom 22.07.1985
(BGBI. I, S. 1560)

588

8.4

8.5

8.6

8.7

Der gemessene Gesamtüberdruck in der Verpackung
(d. h. Dampfdruck des Füllgutes plus Partialdruck
evtl. vorhandener Gase, vermindert um 100 kPa)
bei SS ·C auf der Grundlage des maximalen Fü!
lungsgrades und einer FÜlltemperatur von 15 ·C
darf 66 kPa bei Zuordnung zu dem Prüffüllgut
nicht überschreiten.

Entfällt

Die übe rwachung de r Fe r t igung von Ve rpackungen
nach dieser Bauart muS nach den "Technischen
Richtlinien für die Uberwachung der Fertigung von
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter
(TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16,1987. S. 562.
durchgeführt werden.

Bei Stoffen mit einem Flammpunkt von höchstens
35 ·C muß sichergestellt sein, daS bei betriebs
mäßigen Vorgängen keine Gefahren durch elektro-



statische Aufladung der Gefäße entstehen können. Sack aus Kunststoffolie

8.8 Die Werkstoffe dieser Verpackungsbauart dürfen
durch die Füllgüter nicht stärker geschädigt wer
den, als durch folgendes Prüffüllgut:

Frostschutzmittel für Scheibenwaschanlagen gemäS
der im BZA Minden hinterlegten Rezeptur. Stoff
der Klasse 3 Ziffer 3,b) der Anlage zur GGVE.

4 Anforderungen an die Bauart

Oie Bauart mue den Baumustern entsprechen. die
gemäß Prüfbericht Nr. 110 593 Vgab 90 der
Bundes bahn-Ve rsuchsans tal t Mi oden (We"s t f) vom
08.10.1991 einer Bauartprrifung nach dem Anhang V
der Anlage zur GGVE unterzogen worden sind.

Der Nachweis zur Feststellung der chemischen Ver
träglichkeit muB nach dem anerkannten Stand von
Wissenschaft und Technik geführt werden können.

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muS nachweis
bar sicherstellen, daS alle Auflagen über die
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt be
kannt sind.

10 Sonstiges

10.1 Die Bauart entspricht den in

ZulassunI;

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen.

Ferti~ung von Verpackungen

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen
serienmä8ig gefertigt werden. Der Hersteller muß
gewährleisten, daS bel den serienmäSig gefertIg
ten Verpackungen die für dlf~ Bauart festgelegten
Anforderungen erfüllt sind.

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RID)

Kennzeichnung

ge
gut

979.1 - Sa5 R4 / Y26 / S / ........•....... / D/ BAM
(Herstellungs-
jahr. nur die
letzten beiden
Ziffern)

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen:

CD
den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN)
über die Beförderung gefährlicher Güter

dem internationalen Ubereinkommen des Seever
kehrs (IMDG-Code)

dem Europäischen Ubereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der
Stra$e (ADR-Ubereinkommen)

festgelegten Prüf anforderungen für Verpackungen
zur Beförderung gefährlicher Güter.

8 Auflagen über die Verwendun~ der VerpackuDC

10.2 Der Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehalten.

10.3 Dlesp.:r Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Material
forschung und -prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551)
veröffentlicht.

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind.

10.4 Diesem Zulassungsschein
belehrung bei.

liegt eine Rechtsmitte"l-
8.2 Die Verpackungen dürfen

der Verpackungsgruppe 11
werden.

für gefährliche Güter
oder Ir1 verwendet

4950 Minden, 10.10.1991
8.3 Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über

schritten werden. Die Bruttohöchstmasse des Ver
sandstückes darf 25.3 kg nlcht uberschreiten.

(Egelkraut)

8.4

8.5

8.6

Entfällt

Entfällt

Die physikalischen Eigenschaft~n (Masse. Korn
größe usw.) müssen den Eigenschaften der im Prüf
bericht gemäß Nr. 4 genannten Prüffi.illg.üter ent
sprechen.

Bundesbahn-Zentralamt
Mi nden (lies t f)

Deutsche
Bundesbahn

8.7 Die Uberwachung der Fertigung von Verpackungen
nach dieser 8auart muß nach den "Technischen
Richtlinien für die Uberwachung der Fertigung von
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter
(TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562,
durchgeführt werden.

Z U LAS S U N G S S eHE I N

Zulassungs-Nr. 9793/5H4

') Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muS nachweis
bar sicherstellen, da$ alle Auflagen über die
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt. be
kannt sind.

10.1 Die Bauart entspricht den in

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung gefähr
licher Güter

10 Sonstiges

Rechtsgrundlagen der Ordnung für die internatlonale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RIO)

Verordnung über die innerstaatliche und
liberschreitende Beförderung gefährlicher
mit eisenbahnen (Gefahrgutverordnung
bahn - GGVE) vorn 22.07.1985
(BGB!. I, S. 1560)

Antragsteller

grenz
Güter

Eisen-
dem Europäischen Übereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der
Stra$e (ADR-Ubereinkommen)

dem internationalen Übereinkommen des Seever
kehrs (IMDG-Cnde)

Papierverarbeitung Sachsa GmbH
Südstra$e 4 - 6
3426 Wieda (Südharz)

Benennung der Bauart

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN)

tiber die Beförderung gefährlicher Güter

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen
zur Beförderung gefährlicher Güter.

589



8.3 Die Bruttomasse des Versandstückes darf 7,5 kg
nicht überschreiten.

8.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der
Verpackungsgruppe 11 oder 111 verwendet werden.

10.2 Der Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehalten.

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materlal
forschung und -prüfung. Berlin" (ISSN 0340-7551)
veröffentlicht.

10.4 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittel
be lehrung bei.

4950 Nind e n • 1I. 10 . I 991

(Egelkraut)

8

8.1

8.4

8.5

Auflagen über die Verwendung der Verpackung

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäBig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter
verwendet werden. wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind.

Entfällt

Wird die zugelassene Verpackungsbauart als zusam
mengesetzte Verpackung - auch mit anderen als in
diesem Zulassungsschein beschriebenen Innenver
packungen - verwendet. muß nachweisbar sicherge
stellt sein. daß die zusammengesetzte Verpackung
mit den Innenverpackungen ebenso wirksam ist W1.e
die zugelassene Verpackungsbauart.

BIJndesbahn-Zentralamt
Hinden (Westf)

Deutsche
Bundesbahn

8.6 Die Uberwachung der Fertigung von Verpackungen
nach dieser Bauart muß nach den I'Technischen
Richtlinien für die Uberwachung der Fertigung von
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter
(TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987. S. 562,
durchgeflihrt werden.

ZULASSUNGSSCHEIN

Zulassungs-Nr. 9794/4G

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung gefähr
licher Güter

Rechtsgrundlagen

9 Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muB nachweIS
bar sicherstellen. daS alle Auflagen iJbp.r dIe
Verwendung der Verpackung demjenigen, der dIe
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/beflillt be
kannt sind.

10 Sonstiges

10.1 Die Bauart entspricht den in

Ve (ordnung über die innerstaatliche und
überschreitende Beförderung gefährlicher
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung
bahn - GGVE) vom 22.07.1985
(BGB!. I. S. 1560)

Antragsteller

Phoenix AG
Hannoversche StraBe 88
2100 Hamburg 90

Benennung der Bauart

Kiste aus Pappe und Innenverpackungen
SOO-ml-Gefäße)

grenz
Güter

Eisen-

(zehn

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RID)

dem Europäischen Übereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf dp.r
Straße (ADR-Ubereinkommen)

dem internationalen Ubereinkommen des Seever
kehrs (IMDG-Code)

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN)
über die Beförderung gefährlicher Güter

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen
zur Beförderung gefährlicher Güter.

10.2 Der Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehalten.

4

4. I

4.2

Anforderungen an die 8auart

Die Bauart mu6 den Baumustern entsprechen. die
gemäß Prüfbericht Nr. 110 440 Vgab 61 der
Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden (Westf) vom
23.09.1991 einer ßauartprüfung nach dem Anhang V
der Anlage zur GGVE unterzogen worden sind.

Die Verpackung mua wie in dem unter Nr. 4.1 ge
nannten PrüfberIcht beschrleben verschlossen wer
den.

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im 'tAmts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Material
forschung und -prüfung. Berlin" (ISSN 0340-7551)
veröffentlicht.

10.4 Diesem Zulassungsscheln liegt eine Rechtsmittel
belehrung bei.

4950 Hinden, 18.10.1991

Zulassung

6 Fertigung von VerpackuD~en

Die
der
Nr.

unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter
Voraussetzung~ daS die Anforderungen nach

4 erfüllt werden. zugelassen. (J
Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen
serienmäaig gefertigt werden. Der Hersteller muß
gewährleisten, daS bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten
Anforderungen erfüllt sind.

Kennzeichnung

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäSig gP.
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen:

(Egsll<raut)
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4G/Y8/S/ .•••••....•.•. /D/BAM
(Herstellungs-
jahr. nur die
beiden letzten
Ziffern)

9794 - ZWA-Ml



Z U LAS S U N G S S C HEl N

Zulassunt;s-Nr. 979514G

8undesbahn-Zentralamt
Minden (liestf)

Deutsche
Bundesbahn

8.6

mit den Innenverpackungen ebenso wirksam ist Yl.e
die zugelassene Verpackungsbauart.

Die Uberwachung der Fertigung von Verpackungen
nach dieser Bauart muS nach den "Technischen
Richtlinien für dIe Uber~achung der Fertigung von
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter
(TRV 001)" - Yerkehrsblatt Heft 16, 1987. S. 562.
durchgeführt werden.

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung gefähr
licher Güter

Rechtsgrundlagen
10

Der in Nr. 2 g~nannte Antragsteller muS nachweIS
bar sicherstellen, daß alle Auflagen lihp.r dIe
Verwendung der Verpackung demjenIgen, der die
Verp~ckung für Gp.fahrgut einsetzt/befüllt b~

kannt sind.

Sonstiges

Verordnung über die innerstaatliche und
überschreitende Beförderung gefährlicher
m~t Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung
bahn - GGVE) vom 22.07.1985
(BGBl. I. S. 1560)

grenz
Güter

Eisen-

10. J Die Bauart entspricht den in

der Ordnung für dIe lnternationale
förderung gefährlIcher Guter (RIO)

Elsenbahnbe-

) Benennung der Bauart

2

4

Antra&st.eller

Phoenix AG
H~nnoversche Straße 88
2100 Hambu rg 90

Kiste aus Pappe und Innenverpackungen
5-l-Kanister)

Anforderungen an die Bauart

(acht

dem Europäischen Übereinkommen über dIe lntp.r
nationale Beförderung gefährlIcher Güter auf der
Straße (ADR-Überelnkommen)

dem internationalen Übereinkommen des Seever
kehrs (IHDG-Code)

den Empfehlungen der Vereinten Natl.onen (UN)
uber die Beförderung gefährlicher Güter

festgelegten Prufanforderungen für Vp.rpackungen
zur Beförderung gefährlIcher Güter.

4.1

4.2

Oie Bauart muB den Baumustern entsprechen, die
gemäß Prüfbericht Nr. 110 441 Vgab 61 der
Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden (Westf) vom
10.10.1991 einer Bauartprüfung nach dem Anhang Y
der Anlage zur GeVE unterzogen worden sind.

Die Verpackung muS wie in dem unter Nr. 4.1 ge
nannten Prufbericht beschrieben verschlossen wer
den.

Zulassung

10.2 Der Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehalten.

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Material
forschung und -prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551)
veröffentlicht.

10.4 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittel
belehrung bei.

4950 MiDden, 18.10.1991

6

Die unter NT. 3 beschriebene Bauart wird unter
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach
NT. 4 erfüllt werden~ zugelassen.

Fertigung von Verpackungen

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen
sp.rienmaSig gefertigt yp.rden. Der Hersteller muß
gewährleisten, daß bei den serienmaßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten
Anforderungen erfüllt sind.

Kennzeichnung

(Egelkraut)

8undesbahn-Zentralamt
Minden (lies t Cl

Deutsche
Bundesbahn

Oie nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen:

(-~4G/Y37iSI ID/BAM 9795 - ZWA-MI
,~ (Herstellungs-

jahr, nur die
beiden letzten
Ziffern)

ZULASSUNGSSCHEIN

Zulassungs-Hr. 979614G

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung gefähr
licher Güter

8 Auflagen über die Verwendung der Verpackung

8.1

8.2

8.3

8.4

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäBig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzel.chne
ten Verpackungen durfen für gefährliche Güter
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVSIGGVEIGGYSee solche Verpackun
gen zulässig sind.

Oie Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der
Verpackungsgruppe 11 oder 111 verwendet werden.

Oie Bruttomasse des Versandstückes darf 37 kg
nicht überschreiten.

Entfällt

2

l

Rechtsgrundla~en

Verordnung über dIe innerstaatliche und
überschreitende Beförderung gefährlicher
mit I!isenbahnen (Gefahrgutverordnung
bahn - GGVE) vom 22.07.1985
(BGB1. I, S. 1560)

ADtral;steller

Phoenix AG
Hannoversche StraSe 88
2100 Hamburg 90

Benennun& der Bauart

grenz
Güter

Eisen-

8.5 Wird die zugelassene Verpackungsbauart als zusam
mengesetzte Verpackung - auch mit anderen als in
diesem Zulassungsschein beschriebenen Innenver
packungen - verwendet, muß nachweisbar sicherge
stellt sein~ daß die zusammengesetzte Verpackung

4

4. I

Kiste aus Pappe und Innenverpackungen (24 Auf
reiBdeckeldosen)

Anforderungen 3n die Bauart

Die Bauart muB den Baumustern entsprechen, die

591



4.2

(,

gemä$ Prüfbericht Nr. 110 659 Vgab 61 der
Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden (Westf) vom
24.09.1991 einer Bauartprufung nach dem Anhang V
der Anlage zur GGVE unterzogen worden sind.

Die Verpackung muß wie in dem unter Nr. 4.1 ge
nannten PrUfbericht beschrieben verschlossen wer
den.

Zulassung

Die unter NT. ) beschriebene Bauart wird unter
der Voraussetzung, daS die Anforderungen nach
Nr. 4 erfüllt \oIerden. zugelassen.

Fertigung von VerpackuD~en

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Material
forschung und -prüfung. Berlin" (ISSN 0340-7551)
veröffentlicht.

10.4 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittel
belehrung bei.

4950 Minden, 18.10.1991

L4
Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muB
gewährleisten, daß bei den serienmäSig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten
Anforderungen erfüllt sind.

Kennzeichnung

(Egelkraut)

Bl1ndesbahn-Zentralamt
Mi nden (Wes t f)

Deutsche
Bundesbahn

8

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut
sichtbar ~ie folgt zu kennzeichnen:

(~4G/Y32/S/•••••••••••••• /D/BAM 9796 - ZWA-MI
\V (Herstellungs-

jahr. nur die
beiden letzten
Ziffern)

Auflagen über die Verwendung der Verpackung

ZULASSUNGSSCHEIN

Zulassungs-Nr. 9797/4G

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung gefähr
licher Güter

Rechtsgrundlagen

8. I

8.2

8.3

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter
ver~endet werden. \Jenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind.

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der
Verpackungsgruppe 11 oder 111 verwendet werden.

Die Bruttomasse des Versandstückes darf 32 kg
nicht überschreiten.

2

1

Verordnung über die innerstaatliche und
überschreitende Beförderung gefährlicher
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung
bahn - GGVE) vom 22.07.1985
(BGBl. I, S. l560)

Antra,;steller

Phoenix AG
Hannoversche StraBe 88
2100 Hamburg 90

Benennung der Bauart

grenz
Güter

Eisen-

8.4

8 .5

8.6

Entfällt

Wird die zugelassene Verpackungsbauart als zusam
mengesetzte Verpackung - auch mit anderen als in
diesem Zulassungsschein beschriebenen Innenver
packungen - verwendet. muB nachweisbar sicherge
stellt sein, daB die zusammengesetzte Verpackung
mit den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie
die zugelassene Verpackungsbauart.

Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen
nach dieser Bauart muS nach den "Technischen
Richtlinien für die Überwachung der Fertigung von
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter
(TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S, 562,
durchgeführt werden.

4

4. I

4.2

5

Kiste aus Pappe und Innenverpackungen (sechs
Deckeleimer)

Anforderungen an die Bauart

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen. die
gema$ Prüfbericht Nr. l10 660 Vgab 61 der
Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden (WestE) vom
09.10.1991 einer Bauartprüfung nach dem Anhang V
der Anlage zur GGVE unterzogen worden sind.

Die Verpackung muS wie in dem unter Nr. 4.1 ge
nannten Prüfbericht beschrieben verschlossen wer
den.

Zulassunr;

Der in Nr. 2 genannte Äntragstel1p.r muB nachweis
bar sicherstellen, daS .:llle Auflagen über die
Verwendung der Verpackung demjenigen~ der die
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befü11t be
kannt sind.

(,

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird
der Voraussetzung, daS die Anforderungen
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen.

Fertigung von Vp.rpackungen

unter
nach

10 Sonst.iges

10.1 Die Bauart entspricht den in

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RIO)

dem Europäischen übereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der
Stra$e (ADR-Ubereinkommen)

dem internationalen Ubereinkommen des Seever
kehrs (IMOG-Code)

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN)
Uber die Beförderung gefährlicher GUter

festgelegten Prüf anforderungen für Verpackungen
zur Beförderung gefährlicher Güter.

10.2 Der Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehalten.

592

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen
serienmäSig gefertigt werden. Der Hersteller muS
geWährleisten. daß bei den serienmäSig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten
Anforderungen erfüllt sind.

7 Kennzeichnung

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen:

04G/Y44/S/ /O/BAM 9797 - ZWA-MI\V (Herstellungs-
jahr. nur die
beiden letzten
Ziffern)



Z U L A 5 5 U N G S S C HEl N

8

8 • 1

Auflagen über die Verwendung der Verpackung

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter
verwendet werden, wenn für S1e nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGV5ee solche Verpackun
gen zulässig sind.

Bundesbahn-Zentralamt
Minden (WestE)

Deutsche
Bundesbahn

3.2

8.3

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der
Verpackungsgruppe Ir oder 111 verwendet werden.

Die Bruttomasse des Versandstückes darf 44 kg
nicht überschreiten.

Zulassungs-Nr. 9798/1A2

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung gefähr
licher Güter

8.4 Entfällt

2 Antragsteller

8.5

8.6

9

Wird die zugelassene Verpackungsbauart als zusam
mengesetzte Verpackung - auch mit anderen als 10

diesem Zulassungsschein beschriebenen Innenver
packungen - verwendet, muß nachweisbar sicherge
stellt sein 9 daß die zusammengesetzte Verpackung
mit den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie
die zugelassene Verpackungsbauart.

Die überwachung der Fertigung von Verpackungen
nach dieser Bauart muS nach den "Technischen
Richtlinien für die Uberwachung der Fertigung von
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter
(TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987,5.562,
durchgeführt werden.

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
har sicherstellen, dalJ alle Auflagen über die
Verwendung der Verpackung demjenigen. der die
Verpackung für Gefahrgut einsetztjbefüllt be
kannt sind.

3

4

Rechtsgruodlagen

Verordnung ilber die innerstaatliche und
überschreltende Beförderung gefährlicher
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung
bahn - GGVE) vom 22.07. 1985
(BGBI. I, S. l560)

Bernhard Beckmann GmbH & Co. KG
Bergstraße J
4730 Ahlen (Westf)

Benennung der Bauart

Faß aus Stahl mit abnehmbarem Deckel

Fassungsraum: 62 Liter

Anforderungen an die Bauart

grenz
Güter

Elsen-

5 ZulassunJ;

Fertigung von Verpackungen

Die Bauart muS den Baumustern entsprechen. die
gemäB Prüfbericht Nr. 110 75l Vgab 50 der
Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden (WestE) vom
14.10.1991 einer Bauartprüfung nach dem Anhang V
der Anlage zur GGVE unterzogen worden sind.

10 Sonstiges

10.1 Die Bauart entspricht den in

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RIO)

dem Europäischen Ubereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der
StraBe (AOR-übereinkommen)

dem internationalen Ubereinkommen des Seever
kehrs (1MOG-Code)

Die
der
Nr.

unter Nr. J beschriebene Bauart wird unter
Voraussetzung. daß die Anforderungen nach

4 erfüllt werden, zugelassen.

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN)

über die Beförderung gefährlicher Güter

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen
zur Beförderung gefährlicher Güter.

10.2 Der Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehalten.

10.3 Di.eser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Material
forschung und -prüfung, Berlin" (15SN 0340-7551)
veröffentlicht.

10.4 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittel
belehrung bei.

4950 Minden, 18.10.1991

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen
serienmälJig gefertigt werden. Der Hersteller muß
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten
Anforderungen erfüllt sind.

Kennzeichnung

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertIgten Verpackungen SInd dauerhaft und gut
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen:

01A2JYl04JSJ /O/BAM 9798 - BB
~ (Herstellungs-

datum nach
Rn 1512 (1) e
der An!. zur GGVE)

8.1LI
(Egelkraut)

8 Auflagen über die Verwendung der Verpackung

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gef~hrliche Güter
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVSJGGVE/GGV5ee solche Verpackun
gen zulässig sind.

8.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter
der Verpackungsgruppe 11 oder Irr verwendet
werden.

8.3 Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. Die Bruttohöchstmasse des Ver
sandstückes darf 104 kg nicht überschreiten.

8.4 Die überwachung der Fertigung von Verpackungen
nach dieser Bauart muß nach den "Technischen
Richtlinien für die überwachung der Fertigung von
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter
(TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987. S. 562,
durchgeführt werden.

9 Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis-
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10.1 Die Bauart entspricht den in

10

bar sicherstellen. daS alle Auflagen über
Verwendung der Verpackung demjenigen, der
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt,
kannt sind.

Sonstices

die
die
be-

(, rer~i~un~ VOQ Verpackudcen

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Vp.rpackungen
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muS
gewährleisten, daß bei den serlenmä8ig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten
Anforder1lngen erftillt sind.

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Gilter (RID)

dem Europäischen Übereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der
StraBe (ADR-Ubereinkommen)

dem lnternatlonalen ubereinkommen des Seever
ke h rs (IMDG-Code)

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN)
über die Beförderung gefährlicher Güter

Kennzeichnung

Oi~ nach der zlJg~lassP.np.n Bauart serienm~ßig ge
fertigten V~rpackungen sind dauerhaft und gut
SIchtbar WIe folgt zu kennzeir.hnen:

~\5H4/Y;I/Si /DiBAM 9799 - N
\.V (Herstellungs-

jahr. nur die
letzten belden
Ziffern)

Aufla&en über dip. Verwendung der Verpackung

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht uher
schritten werden. Die Bruttohochstmasse des Ver
sandstückes darf 50,4 kg nicht überschrelten.

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzelchne
ten Verpackungen dürfen fijr gef~hrliche Giiter
verwendet werden. wenn [ü"r sie nach elen Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind.

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen
zur Beförderung gefährlicher Güter.

10.2 Der Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehalten.

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Material
forschung und -prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551)
veröffentlicht.

10.4 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittel
belehrung bei.

4'JSO Minden. 18.10.1991

8

8. I

8.2

8.3

Die Verpackungen dürfen
der Verpackungsgruppe 11
werden.

für gefährliche Guter
oder 111 verwendet

8.4 Entfällt

(Egelkraut)

Bundesbahn-Zentralamt
Hioden (Westf)

Deutsche
Bundesbahn

8.5

8.6

8.7

Entfällt

Die physikalischen Eigenschaften (Masse. Korn
gröSe usw.) müssen den Elgenschaften der im Pruf
bericht gemäß Nr. 4 genannten Prüffüllgilter ent.
sprechen.

Die UbenJachung der Fertigung von Verpackungen
nach dieser Bauart muß nach den "Technischen
Richtlinien für die Überwachung der Fertigung von
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter
(TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16. 1987. S. 562.
durchgefÜhrt werden.

ZULASSUNGSSCHEIN

Zulassungs-Nr. 9799/5H4

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung gefähr
licher Güter

Rechtsgrundlagen

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachwels
bar sicherstellen, daS alle Auflagen über die
Verwendung der Verpackung demjenigen. der die
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt. be
kannt sind.

10 Sonstiges

10.1 Die Bauart entspricht den in

der Ordnung für die lnternationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RIO)

Verordnung uber die innerstaat liehe und
iiberschreitende Beförderung gefährlicher
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung
bahn - GGVE) vom 22.07.198;
(BGB!. r. S. 1560)

Antral;steller

Nordenia Verpackungswerke AG
Am Tannenkamp 21
2841 Steinfeld

Benennung der Bauart

Sack aus Kunststoffolie

grenz
Güter

Eisen-

dem Europäischen übereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der
StraBe (ADR-Ubereinkommen)

dem internationalen Übereinkommen des Seever
kehrs (IMDG-Cade)

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN)
über die Beförderung gefährlicher Güter

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen
zur Beförderung gefährlicher Güter.

10.2 Der Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehalten.

10.) Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungshlatt der Bundesanstalt für Material
forschung und -prufung. Berlin" (ISSN 0)40-7551)
veröffentlicht.

4
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Anforderun~en an die Bauart

Die Bauart muB den Baumustern entsprechen, die
gemäB Prüfbericht Nr. 110 771 Vgab 90 der
Bundesbahn-Versuchsanstalt Kinden (Westf) vom
16.10.199.1 einer Bauartprüfung nach dem Anhang V
der Anlage zur CeVE unterzogen worden sind.

Zulassung

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen.

10.4 Diesem Zulassungsschein
belehrung bei.

4'JSO Hinden. 22.10.1991

li~gt eine Rechtsmittel-

(Egelkraut)



Bundesbahn-Zentralamt
Mi nden (lies t f)

Deutsche
Bundesbahn

8.5 Die Uberwachung der Fertigung von Verpackungen
nach dieser BalJart muS nach den "Technischen
Richtlinien für die Uberwachung der Fertigung von
Verpackungen zur Beforderung gefährlicher Guter
(TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16. 1987. S. 5;'2.
durchgeführt werden.

Z U LAS S U N G S S eHE I N

Zulassun&s-Nr. 9800/IA2

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung gefähr
licher Güt~r

10

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen. daS alle Auflagen über dle
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/beElillt, b~

kannt sind.

Sonstiges

Rechts&rundla&en

Verordnung über dle innerstaatliche und
ilberschreltende Beförderung gefährlicher
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung
bahn - GGVE) vom 22.07.1985
(BGBI. I. S. 1560)

2 Aotracsteller

EDELHOFF Poly technik GmbH & Co.
Heckenkamp 11
5860 Iserlohn

Benennung der 8auart

Faß aus Stahl mit abnehmbarem Deckel

Fassungsraum: 239 Liter

4 AnforderuD&en an die Bauart

g Te n z
Gü te r

Eisen-

10.1 Dl~ Bauart ~ntsprlcht den In

der Ordnung fur rlie InternatIonale Elsenb.:thnh~

förderllng gefährlIcher Güter (RIO)

dem Europaisch~n lJhereinkommen über dlp. int~r

natlonale Beforderung gefährlIcher Guter iiuf d~r

Stra6e (ADR-Überelnkommen)

dem internationalen iiberelnkommen des Seev~r

kehrs (IMDG-Codel

den Empfehlungen der Vere1nten Nationen IUN)
über die Beförrl~rung gefährlicher Güter

festgelegten Prüfaniorderungen für Verpackungen
zur Beförderung gefährlicher Güter.

10.2 Der Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehalten.

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen. die
gemäß Prüfbericht Nr. 110 713 Vgab 51 der
Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden (Westf) vom
11.10.1991 einer Bauartprtifung nach dem Anhang V
der Anlage zur GGVE unterzogen worden sind.

Zulassun&

10.3 Dieser Zulassungsschein wird 1m fOAmts- und Mlt
teilungsblatt dF!f Bundesanstalt für Materl~l

forschung und -prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7))1\
veröffentlicht.

10.4 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmlttel
belehrung bei.

6

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter
der Voraussetzung. daS die Anforderungen nach
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen.

FerticuDg von Verpackungen

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß
gewährleisten, daS bei den serienmälJig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten
Anforderungen erfüllt sind.

4950 Minden. 24.10.1991

(Egelkraut)

Kennzeichnung

Die nach der zugelassenen Bauart serienmälJig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen;

Bundesbahn-Zentralamt
Minden (lies t f)

Deutsche
Bundesbahn

lA2/XI. 7/250/ .•.••••••.••. /D/BAM
(Herstellungs
jahr, nur die
letzten beiden
Ziffern)

9800 - PT Z U LAS S U N G S S eHE I N

Zulassun&s-Nr. 9802/0A2

B Auflagen über die Verwendung der Verpackung

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung gefähr
licher Güter

Die nach der zugelassenen Bauart serienmälJig ge
fertigten und p.ntsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dUrfen für gefährliche Güter
verwendet werden. wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind.

8.1

8.2 Die Verpackungen dürfen
dF!r Verpackungsgruppe I,
werden.

für gefährtiche Güter
11 oder 111 verwendet

Rechtsgrundla&en

Verordnung über die innerstaatliche und
überschreitende Beförderung gefährlicher
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung
bahn - GGVEl vom 22.07.1985
(BGBl. I. S. 1560,1

Antragsteller

grenz
Güter

Eisen-

8.3 Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden.
Die Dicht) der Füllgüter darf
1.70 g/cm

3
(Verpackungsgruppe I) bzw.

2.60 g/cm
3

(Verpackungsgruppe !I) bzw.
2.70 g/cm (Verpackungsgruppe 111)
nicht überschreiten.

Schmalbach Lubeca AG
3)70 Seesen

Benennung der Bauart

Felnstblechverpackung mit abnehmbarem Deckel

Fassungsraum: 23.8 1 - 35.4

8.4 Der Gesamtüberdruck (d. h. Dampfdruck des Füllgu
tes und Partialdruck von Luft oder sonstigen
inerten Gasen, vermindert um 100 kPa) bei 55 oe
darf 166 kPa nicht überschreiten.

4 Anforderungen an die Bauart

Die Bauart muB den Baumustern entsprechen. die
gemäß Prtifbericht Nr. 000 030 der Schmal bach
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Lubeca AG in 3370 Seesen vom 06.06.1991 einer
Bauartprüfung nach dp.m Anhang V der Anlage zur
GGVE unterzogen worden sind.

Buodesbaho-Zeutralamt
Minden (llestf)

Deutsche
Bundesbahn

5 Zulassung

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter
der Voraussetzung, daS die Anforderungen nach
Nr. 4 erfüllt werden. zugelassen.

Z U LAS 5 U N G 5 S eHE I N

Zulassungs-Nr. 9803/1A2

6 rerticuDC von VerpackuDcen

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen
serie1'lma8ig gefertigt werden. Der Hersteller muS
gewährleisten. daS bei den serienmä8ig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegt~n

Anforderungen erfüllt slnd.

für die Bauart e1ner Verpackung zur Beförderung gefähr
licher Güter

Rechtsgrundlageo

Kennzeichnung

Die n~ch der zugelassenen Bauart serienmä81 ö
f@rtigten Verpackungen sind dauerhaft und
~ichtbar wie folgt zu kennzeichnen:

ge
gut

2

Verordnung über dIe innerstaat liche und
uberschreitp.nde Beforderung gefährlicher
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung
bahn - GGVE) vom 22.07.1985
(BGB!. I. S. 1560)

Antragsteller

grenz
Gü te r

Elsen-

RIO/ADR/OA2/YI100/ /D/BAM 9802 - SLW
(Herstellungs-
jahr. nur die
letzten b~iden

Ziffp.rn)

Schmalbach Lubeca AG
3370 Seesen

Benennung der Bauart

Faß aus Stahl mIt abnehmbarem Deckel

8 Auflagen über die Verwendung der Verpackung Fassungsraum: 23.8 I - 35.4

8. I

8. :!

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäSIg ge
fertigten und p-ntsprechend Nr. 7 gekennzeichnp.
ten Verpackungen dürfen [ur gefährliche Güter
verwendet werden. \tlenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE solche Verpackungen zu
lässig sind.

Die Verpackun~en dürfen für gefährliche Güter
der Verpackungsgruppe 11 odp.r [11 ver'Wendet \tler
den.

4 Anforderungen an die Bauart

Die Bauart muS den Baumustern
gemäß Prüfbericht Nr. 000 030
Lubeca AG In )370 Seesen vom
Bauartprüfung nach dem Anhang
GGVE unterzogen worden sind.

Zulassung

entsprechen, die
der Schmalbach

06.06.1991 einer
V der Anlage zur

8.3

8.4

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht uber
schritten werden.
Die DiCht) der Füllgüter darf
1.20 g/cm, (Verpackungsgruppe III bz ....
1.80 gtcm J (Verpackungsgruppe ItI)
nicht überschreiten.

Der Gesamtüberdruck (d. h. Dampfdruck des Füllgu
tes und Part1aldruck von Luft oder sonstIgen
inerten Gasen. vermindert um 100 kPa) bei )5 oe
darf 66 kPa nicht überschreiten.

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter
der Voraussetzung, daS die Anforderungen nach
Nr. 4 erfüllt werden. zugelassen.

Fertigun~ von Verpackungen

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen
serienmäSig gefertigt 'Werden. Der Hersteller muS
gewährleisten. daß bei den serienmäSig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten
Anforderungen erfüllt sind.

Die nach der zugelassenen Bauart serienmaßig
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen:

Kennzeichnung8.5 Die überwachung der Fertigung von Verpackungen
nach dieser Bauart muS nach den '1Technischen
Richtlinien für die Uberwachung der Fertigung von
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter
(TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16. 1987. S. 562.
durchgeführt werden.

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die
Verpackung für Gefahrgut elnsetzt/befüllt. be
kannt sind.

I' IJ "
\j)

IA2/Y/lOO/ •.•••••••. , •• /D/BAM
(Herstellungs
jahr. nur die
letzten beiden
Ziffern)

1801 - SLW

ge-
gut

10 Sons t iges

10.1 D'll~ Bauart entspricht den in

10.2 Der Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehalten.

Verpackungen
"Technischen

von
den

für gefährliche Güter
oder III v~rwendet

Fertigung
mulJ nach

Die Verpackungen dürfen
der Verpackungsgruppe Ir
werden.

Die nach der zugelassenen Bauart sp.rienmäSig ge
fertigten und entsprechend Nr.· 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter
verwendet werden. wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind.

Der Gesamtüberdruck (d. h. Dampfdruck des Füllgu
tes und Partialdruck von Luft oder sonstigen
inerten Gasen. vermindert um 100 kPa) bei 55 oe
darf 66 kPa nicht überschreiten.

Die Grenzdaten für den Inhalt durfen nicht über
schritten werden.
Die Dicht) der Füllgüter darf
1.20 g/cm

3
(Verpackungsgruppe 11) bz ....

1.80 g/cm (Verpackungsgruppe 111)
nicht überschreiten.

Die überwachung der
nach dieser Bauart

3. I

8.2

8 Auflagen über die Verwendung der Verpackung

8.3

8.4

8.5

liegt eine Rechtsmittel-

der Ordnung für di.e internationale Eisenb.lhnbe
förderung g~fährllcher Güter (RID)

festgeLegten Prtifanforrlp.rungen für Verpackungen
Zll( 8eförclerung gefährlicher Güter.
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oem Europäischen Übereinkommen über clie lnter
natlonaLe Beförderung gefährlicher Güter auf der
Straße (ADR-Ubereinkommenl

10.4 Diesem Zulassungsschein
belehrung bei.

4950 Minden, 27.08.1991

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im llAmts- und Mit
teit\tngsblatt der Bundesanstalt für Material
forschung und -prüfung. Berlin" (ISSN 0340-7551)
veröffp.ntlicht.



Richtlinien für die Uberwachung der Fertigung von
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter
(TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16. 1987. S. 562.
durchgeführt werden.

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen
serienmä8ig gefertIgt werden. Der Hersteller muS
gewährleisten. daS bei den serienmä8i& gefertig
ten Verpackungen die fUr d1e Bauart festgelegten
Anforderungen erfUl1t s1nd.

10

Der in NT. 2 genannte Antragsteller muS nachweis
bar slcherstellen. daS alle Auflagen über die
Verwendung d~r Verpackung demjeni~en. der die
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt. be
kannt sind.

Sons t ir;es

6

ZulassuD&

Die unter Nr. ) beschriebene Bauart wird
der Voraussetzung. daB die Anforderungen
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen.

Perti&UDC von VerpackuDcen

unter
nach

9807 - M

10.1 Oie Bauart ~ntspricht den in

cjp.r Ordnung für dIe lnternationale Eisenbahnhe
fordp.rung gefahrlicher Güter (RIO)

dem EuropäIschen ltbereinkommen ilber riie inter
nationale Beförderung gefährlich~r Güter allf der
Straße (AOR-übereinkommen)

dem internationalen Ubereinkommen des Seever
kehrs (IHOG-CodP.)

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN)
iiber die Beförderung gefährlicher GUter 8

KennzeichnUDC

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäSig
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen:

(IJ :IG/X323/S/ .••.•........• /O/BAH
~~ (Herstellungs-

- Jahr. nur die
beiden letzten
Ziffern)

Auflacen über die VerwenduDC der Verpackung

ge
gut

festgelegten Prüfanforderungen fUr Verpackungen
zur Beförderung gefährlicher GUter.

10.2 Der Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehalten.

10.) Dieser ZulassungsscheIn wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Material
forschung und -prÜfung. Berlin" (ISSN 0340-7551)
veröffentlicht.

10.4 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittel
belehrung bei.

4"150 Minden, 27.08.1991

8.1

8.2

8.3

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäBig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter
verwendet werden. wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind.

Die Verpackungen dürfen für gefährllche Güter der
Verpackungsgruppe I, 11 oder 111 verwendet wer
den.

Die Bruttomasse des Versandstückes darf
323 kg (Verpackungsgruppe Il bzw.
375 kg (Verpackungsgruppe 11> bzw.
410 kg (Verpackungsgruppe 111>
nicht überschreiten.

Bundesbahn-Zentralamt
Minden (Vestf)

Deutsche
Bundesbahn

8.4

8.5

8.6

Entfällt

Entfällt

Oie überwachung der Fertigung von Verpackungen
nach dieser Bauart muß nach den "Technischen
Richtlinien für die Uberwachung der Fertigung von
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher GUter
(TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16. 1987. S. 562.
durchgefÜhrt werden.

Z U LAS S U N G S S eHE I N

Zulassungs-Kr. 9807/IG

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung gefähr
licher Güter

Rechls&rundla&en

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muB nachweis
bar sicherstellen, dal1 alle Auflagen über die
Verwendung der Verpackung demjenigen. der die
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt be
kannt sind.

10 Sonstiges

10.1 D~e Bauart entspricht den in

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RIO)

Verordnung über die innerstaatliche und
überschreitende Beförderung gefährlicher
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung
bahn - GGVE) vom 22.07.1985
(BGBI. I. S. 1560)

Antragsteller

Mauser Werke GmbH
5040 Brühl

BenenDung der Bauart

grenz
Güter

Eisen-

dem Europäischen Vbe re i nkommen über die int e r
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der
Straße (AOR-Ubereinkommen)

dem internationalen Ubereinkommen des Seever
kehrs (IHOG-Code)

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN)

über die Beförderung gefährlicher Güter

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen
zur Beförderung gefährlicher Güter.

4

4.1

FaS aus Pappe mit einem PE-Innensack

Anforderungen an die Bauart

Die Bauart muS den Baumustern entsprechen, die
gemäß Prüfbericht Nr. ITI/91 vom 04.02.1991 der
Hauser Werke GmbH, 5040 Brühl einer Bauartprü
fung nach dem Anhang V der Anlage zur GGVE unter
zogen worden sind.

10.2 Der Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehalten.

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt fUr Material
forschung und -prÜfung. Berlin" (ISSN 0340-7551)
veröffentlicht.

10.4 Diesem lulassungsschein liegt eine Rechtsmittel
belehrung bei.

4.2 Die Verpackung muS wie in dem unter Nr. 4.1 ge
nannten Prüfbericht beschrieben verschlossen wer
den ..

4"150 K"~"'"
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Z U L A 5 5 U N G 5 S C HEl N

Zulassungs-Nr. ·9810/4Cl

Bundesbahn-Zentralamt
Minden (Wes t f)

Deutsche
Bundesbahn

8.6

mit den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie
die zugelassene Verpackungsbauart.

Die Uberwachung der Fertigung von Verpackungen
nach dIeser Bauart muS nach den .tTechnischen
Richtlinien für die Uberwachung der Fertigung von
Verpackungen zur Beförderung gefahrlicher Güter
(TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16. 1987. 5. 562,
durchgeführt werden.

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung gef~hr

licher Güter

Der in Nr. 2 genannte Antr~gstell~r muS nachweIS
bar sicherstellen. daß all~ Auflagen über die
Verwendung der Verpackung demjenigen. der die
Verpackung für Gefahrgut ~lnsp.tzt/befullt h~

kannt sind.

Rechtsgrundlagen
10 Sonstiges

Verordnung über d1~ Innerstaat11che und
überschreitende Beförderung gefährlicher
mit Eisenbahnen (Gp.fahrgutverordnung
bahn - GGVE) vom 22.07.1985
(BGBl. l. s. 1560)

grenz
Güter

Eisen-

10.1 DIe Bauart entspricht den In

der Ordnung für die internationale
fdrderung gef~hrlicher GUter (RIO)

Eisenbahnbe-

Antragsteller

DVG
Deutsche Verpackungsmittel GmbH
8505 Räthenbach (Pegnitz)

dem Europ~ischen Ubereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher GUter allE der
Straße (ADR-Ubereinkommen)

dem internationalen Ubereinkommen des Seever
kehrs (IHDG-Code)

4

Benennun~ der Bauart

Kiste aus Naturholz als AuBenverpackung und
Schachteln aus Vollpappe als Innenverpackung

AnforderunceD an die Bauart

den Empfehlungen der VereInten Natlonen rUN}
über die Beförderung gefährlIcher Güter

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen
zur Beförderung gefährlicher Güt~r.

4. I Die Bauart muS den Baumustern entsprechen, die
gemäB Prüfberlcht Nr. 14/1991 der DVG. Deutsche
Verpackungsmittel GmbH. 8505 Räthenbach (Pegitz)
vom 17.04.1991 einer Bauartprüfung nach dem An
hang V der Anlage zur GGVe unterzogen yorden
sind.

10.2 Der Widerruf dieser Zulassung ble1bt vorbehalten.

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mil
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materlal
forschung und -prüfung. Berlin" (ISSN 0340-7,5\)
veröffentlicht.

4.2 Die Verpackung mu·S Yie in dem unter Nr. 4.1 ge
nannten Prüfbericht beschrieben verschlossen wer
den.

10.4 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittel
belehrung bei.

Zulassung 4950 Kinden. 29.08.1991

Oie unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird
der Voraussetzung. daS die Anforderungen
Nr. 4 erfüllt yerden. zugelassen.

Fertigun~ von Verpackungen

unter
nach

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Vl'!rpackungen
serienmä8ig gefertigt werden. Der Herstellp.f muB
gewährleisten. daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen dip. für die Bauart festgelegten
Anforderungen erfüllt sind.

8undesbahn-Zentralamt
Minden (Wes t f )

Deutsche
Bundesbahn

Kennzeichnung
Z U LAS S U N G S S C HEl N

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäBig gP.
fertIgten Verpackungen sind dauerhaft und gut
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen:

Zulassun&s-Nr. 9811/4Cl

(-U ')4Cl/YJ5 15/ •••••.••••••.• ID/BAM"n lHerstellungs-
-_.' jahr. nur die .

beiden letzten
Ziffern)

9810 - DVG für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung gefähr
licher Güter

Rechtsgrundlagen

8.4 Entfällt
4 Anforderungen an die Bauart

Kiste aus Naturholz als AuSenverpackung und
Schachteln aus Vollpappe als Innenverpackung

3 Benennung der Bauart

grenz
Gü te r

Eisen-

Antragste ller

DVG
Deutsche Verpackungsmittel GmbH
8505 Räthenbach (Pegnitz)

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen. die
gemäB Prüfbericht Nr. 15/l991 der DVG, Deutsche
Verpackungsmittel GmbH. 8505 Räthenbach (Pegitz)
vom 19.04.1991 einer Bauartprüfung nach dem An-

Verordnung über die innerstaatliche und
überschreitende Beförderung gefährlicher
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung
bahn - GGVE) vom 22.07.1985
(BGBl. I, 5. 1560)

2

4. I
Wird die zugelassene Verpackungsbauart als zusam
mengesetzte Verpackung - auch mit anderen als in
diesem Zulassungsschein beschriebenen Innenver
packungen - verwendet, muß nachweisbar sicherge
stellt sein, datl die zusammengesetzte Verpackung

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der
Verpackungsgruppe 11 oder 111 verwendet werden.

Die Bruttomasse des Versandstückes darf 35 kg
nicht überschreiten.

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter
verwendet werden. wenn für sie nach den Vor
schriften der GGV5/GGVE/GGV5ee solche Verpackun
gen zulässig sind.

Auflagen über die VerwenduD& der Verpackung

a. 5

8.2

8. I

a.3

8
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hang V der Anlage zur GGVE unterzogen worden
sind.

forschung und -prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551)
veröffentlicht.

4.2 Die Verpackung muS wie in dem unter Nr. 4.1 ge
nannten Prüf bericht beschrieben verschlossen wer
den.

10.4 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittel
belehrung bei.

5 Zulassun~ 4950 Minden, 2B.08.1991

6 Fertigung von Verpackungen

Die
der
Nr.

unter Nr. ) beschriebene Bauart wird unter
Voraussetzung, daß die Anforderungen nach

4 erfüllt werden, zugelassen.

Nach der zugelassenen Bauart dUrfen Verpackungen
serlenmäSig gefertigt werden. Der Hersteller muS
gewährleisten. daß bei den serienmaSig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten
Anforderungen erfiillt sind.

8undesbahn-Zentralamt
Minden .< Wes t f)

Deutsche
Bundesbahn

Kennzeichnung Z U LAS S U N G S S C H P. r N

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäSig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut
fiichtbar wie folgt zu kennzeichnen:

Auflagen über die Verwendung der Verpackung

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der
Verpackungsgruppe 11 oder 111 verwendet werden.

Die nach der zugelassenen Bauart serienmä8ig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter
verwendet werden. wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind.

grenz
Güter

Eisen-

Benennung der Bauart

Antragsteller

Verordnung über die innerstaatliche und
überschreitende Beförderung gefährlicher
mit Eisenbahnen tGefahrgutverordnung
bahn - GGVE) vom 22.07.1985
(BGBI. I. s. 1560)

Rechtsgrundlagen

OVG
Deutsche Verpackungsmittel GmbH
8505 Röthenbach (Pegnitz)

Zulassungs-Nr. 981:!/4CI

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung gefähr
licher Güter9811 - OVG(llJ 4Cl/Y44/S/ .•..••.••••... /O/BAM

n (Herstellungs-
-- jahr, nur die

beiden letzten
Ziffern)

8

8. I

8.2

8.3 Die Bruttomasse des Versandstückes darf 44 kg
nicht übp.rschreiten.

Kiste aus Naturholz
Innenverpackungen

als Au8enverpackung mit

8.4 Entfällt 4 Anforderungen an die Bauart

8.5 Wird die zugelassene Verpackungsbauart als zusam
mengesetzte Verpackung - auch mit anderen als in
diesem Zulassungsschein beschriebenen Innenver
packungen - verwendet~ muS nachweisbar sicherge
stellt sein. daS die zusammengesetzte Verpackung
mit den rnnenverpackungen ebenso wirksam ist wie
dIe zugelassene Verpackungsbauart.

8.6 Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen
nach dieser Bauart muß nach den "Technischen
Richtlinien für die überwachung der Fertigung von
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter
(TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16. 1987. S. 562,
durchgeführt werden.

9 Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen. daS alle Auflagen über die
Ver"lendung der Verpackung demjenigen. der die
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt be
kannt sind.

10 Sonstiges

10.1 Die Bauart entspricht den in

4. I

4 • 2

6

Die Bauart mue den Baumustern entsprechen. die
gemäß Prüfbericht Nr. 19/1991 der OVG. Deutsche
Verpackungsmittel GmbH. 8505 Röthenbach (Pegitz)
vom 27.05.19'31 einer Ballartpnifung nach dem An
hang V der Anlage zur GGVE unterzogen "Iorden
sind.

Die Verpackung muß wie in dem unter Nr. 4.1 ge
nannten Prüfbericht beschrieben verschlossen wer
den.

Zulassung

Die unter Nr. ) beschriebene Bauart wird unter
der Voraussetzung, daB die Anforderungen nach
Nr. 4 erfüllt werden. zugelassen.

Fertigung von Verpackungen

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen
serienmäSig gefertigt \oj'erden. Der Hersteller muS
gewährleisten, daß bp-i den serienmä13ig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten
Anforderungen erfüllt sind.

Kennzeichnung

Die nach der zugelassenen Bauart serienmä8ig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen:

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RIO)

dem Europäischen Übereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der
Straße (AOR-Ubereinkommen)

dem internationalen übereinkommen des Seever
kehrs (IMOG-Code)

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN)
über die Beförderung gefährlicher Güter

(U-)4CI /Y53/S/ •••••••••••.•. /D/BAM
~ (Herstellungs-

_/ jahr. nur die
beiden letzten
Ziffern)

9812 - OVG

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen
zur Beförderung gefährlicher Güter.

10.2 Der Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehalten.

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Material-

8

8. I

Auflagen über die Verwendung der Verpackung

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäSig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennze~chne

teu Verpackungen dürfen für gefährliche Güter
verwendet werden. wenn für sie nach den Vor-
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8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

10

schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind.

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der
Verpackungsgruppe 11 oder TII verwendet werden.

Die Bruttomasse des Versandstückes darf 53 kg
nicht überschreiten~

Entfällt

Wird die zugelassene Verpackungsbauart als zusam
mengesetzte Verpackung - auch mit anderen als in
diesem Zulassungs sc hein beschriebenen Innenver
packungen - verwendet. muß nachweisbar sicherge
stellt sein, daB die zusammengesetzte Verpackung
mit den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie
die zugelassene Verpackungsbauart.

Oie überwachung der Fertigung von Verpackungen
nach dieser Bauart muB nach den "Technischen
Richtlinien für die überwachung der Fertigung von
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter
(TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16. 1~87. S. 562.
durchgeführt werden.

Der in Nr. 2 genannt~ Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daS alle Auflagen über die
Verwendung der Verpackung demjenigen. der die
Verpackung für Gefahrgut p.lnselzt/befüllt be
kannt sind.

Sonstiges

2

4

5

6

(8GBI. I, S. 1560)

Antracsteller

Mauser-Werke GmbH
5040 Brühl

8enennung der 8auart

Faß aus Stahl mit abnehmbarem Deckel

Fassungsraum: 217 1 5 1

Anforderungen an die Bauart

Die Bauart muS den Baumustern entsprechen, die
gemäß Prüfbericht Nr. V/9I der Mauser-Werke
GmbH. 5040 Brühl vom 26.04.1~~1 einer Bauartprü
fung nach dem Anhang V der Anlage zur GGVE unter
zogen worden sind.

Zulassung

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen.

Fertigung VOD Verpackungen

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß
gewährleisten, daS bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten
Anforderungen erfüllt sind.

Kennzeichnung

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäBig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen:

10.1 Die Bauart entspricht den in

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RIOl

dem E.uropaischen Ubereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der
Straße (ADR-übereinkommen)

dem internationalen Ubereinkomrnen des Seever
kehrs (IMDG-Codel

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN)
über die Beförderung gefährlicher Güter

lA2/Z230/S/ .•....••.......••• /D/BAM
(Herstellungs-
datum nach
Rn 1512 (1) e
der Anl. zur GGVE)

9814 - M

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen
zur Beförderung gefährlicher Güter.

10.2 Der Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehalten.

10.) Dieser Zulassungsschein wird im "t\mts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Material
forschung und -prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551)
veröffentlicht.

10.4 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittel
belehrung bei.

4950 !linden, 28.08.1~~1

8

8.1

8.2

8.3

Auflagen über die Verwendung der Verpackun~

Die nach der zugelassenen Bauart serienmä$ig ge
fertigten und entsprechend Nr .. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind.

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter
der Verpackungsgruppe 111 verwendet werden.

Oie Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. Die Bruttohöchstmasse des Ver
sandstückes darf 230 kg nicht überschreiten,

/,
/}l(tuf/V~~~

J

Bundesbahn-Zentralamt
!linden (West!)

Deutsche
Bundesbahn

8.4 Die ttberwachung der Fertigung von Verpackungen
nach dieser Bauart muß nach den "Technischen
Richtlinien für die Uberwachung der Fertigung von
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter
(TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987. S. 562,
durchgeführt werden.

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die
Verwendung der Verpackung demjenigen. der die
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt. be
kannt sind.

Z U LAS S U N G S S C HEl N

Zulassungs-Nr. ~814/1A2

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung gefähr
licher Güter

10 Sonstiges

10.1 Die Bauart entspricht den in

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RIO)

dem Europäischen ttbereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der
Straße (ADR-Ubereinkommen)

600

Rechtsgrundlagen

Verordnung über die innerstaat-liche und
überschreitende Beförderung gefährlicher
mit eisenbahnen (Gefahrgutverordnung
bahn - GGVE) vom 22.07.1~85

grenz
Güter

Eisen-

dem internationalen Übereinkommen des Seever
kehrs (IMDG-Code)

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN)
über die Beförderung gefährlicher Guter

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen
zur Beförderung gefährlicher Güter.



10.2 Der Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehalten.

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Material
forschung und -prüfung. ßerlin" (ISSN 0340-7551)
veröffentlicht.

10.4 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittel
belehrung bei.

8. I

8.2

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäSi& ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeIchne
ten Verpackunten dürfen für gefährliche Güter
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind.

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der
Verpackungsgruppe 11 oder 111 verwendet werden.

Z U LAS S U N G S S C H ~ I N

Zulassungs-Nr. 9816/4CI

.", ""'~~::"'"

ßundesbahn-Zentralamt
Kinden (Westf)

Deutsche
Bundesbahn

8.3

8.4

8.5

8. &

Die Bruttomasse des Versandstückes darf 32 kg
nicht überschreiten .

~ntfällt

Wird die zugelassene Verpackungsbauart als zusam
mengesetzte Verpackung - auch mit anderen als in
diesem Zulassungsschein beschriebenen Innenver
packungen - verwendet, muß nachweisbar sicherge
stellt sein, daB die zusammengesetzte Verpackung
mit den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie
die zugelassene Verpackungsbauart.

Die Uberwachung der Fertigung von Verpackungen
nach dieser Bauart muB nach den "Technischen
Richtlinien für die überwachung der Fertigung von
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter
(TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 1&. 1987, S. 562,
durchgefÜhrt werden.

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung gefähr
licher Güter

RechtscruDdlaceD

Der ~n Nr. 2 genannte Antragsteller muS nachweis
bar sicherstellen. daS alle Auflagen über d1f~

Verwendung der Verpackung demjenigen. der die
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befullt be
kannt sind.

10 SODstir;es

Verordnung über die innerstaatliche und
überschreitende Beförderung gefährlicher
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung
bahn - GGVE) vom 22.07.1985
(ßGB!, I. S. 1560)

grenz
Güter

Eisen-

- 10.1 Die Bauart entspricht den in

der Ordnung für die internationale
förderung gefährlicher Güter (RID)

Eisenbahnbe-

2

4

4.1

4.2

6

Antracsteller

DVG. Deutsche Verpackungsmittel GmbH
8505 Röthenbach (Pegnitz)

Benennung der Bauart

Kiste aus Naturholz als Au8enverpackung mit
Signalpatronen. verpackt in Graupappkartons und
Ausfütterung aus Wellpappe als Innenverpackung

AnforderUD&en an die Bauart

Oie Bauart muB den Baumustern entsprechen, die
gemäß Priifbericht Nr. 24/1991 der DVG. Deutsche
Verpackungsmittel Gesellschaft mbH. 8505 Röthen
bach (Pegnitz) vom 25.06.1991 einer Bauartprü
fung nach dem Anhang V der Anlage zur GGVE unter
zogen worden sind.

Die Verpackung muB wie in dem unter Nr. 4.1 ge
nannten Prüfbericht beschrieben verschlossen wer
den.

ZulassunI;

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter
der Voraussetzung, daS die Anforderungen nach
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen.

Fertigung von Verpackungen

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen
serienmäaig gefertigt werden. Der Hersteller muS
gewährleisten, daS bei den serienmäaig gefertig
ten Verpackungen die ·für die Bauart festgelegten
Anforderungen erfüllt sind.

Kennzeichnung

Die nach der zugelassenen Bauart serienmä8ig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen:

( U)4CI/Y32/S/ •••••••••••••• /D/BAM 981& - DVG
"-~ (Herstellungs-

jahr. nur die
beiden letzten
Ziffern)

dem Europäischen Ubereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der
Straße (ADR-Ubereinkommenl

dem internationalen Ubereinkommen des Seever
kehrs (IMDG-Code)

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN)
über die Beförderung gefährlicher Güter

festgelegten Prüf anforderungen für Verpackungen
zur Beförderung gefährlicher Güter.

10.2 Der Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehalten.

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Hit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Material
forschung und -prüfung. Berlin" (ISSN 0340-7551)
veröffentlicht.

10.4 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittel
belehrung bei.

4950 Kinden. 16.07.1991

8 Aufla~en über die Verwendung der Verpackung

601



Bundesbahn-Zentralaat
Minden (liest!)

Deutsche
Bundesbahn

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muS nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die
Verwendung der Verpackung demjenigen. der die
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt be
kannt sind.

ZULA55UNGSSCHI!IN 10 Sonsti~es

Zulassungs-Nr. 9817/4G 10.1 DIe Bauart entspr~cht den in

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung gefähr
licher Guter

Rechtsgrundlagen

der Ordnung für die internationale EIsenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RIO)

dem Europäischen Übp.relnkommen über die Inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der
Straße (ADR-Uberelnkommen)

Verordnung über die lnnerstaatliche und
uberschreitende Beförderung gefährlicher
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung
bahn - GGVE) vom 22.07.1985
(BGBI. I, 5.1560)

grenz
Güter

Eisen-

dem internationalen Übereinkommen des Seever
kehrs (IMDG-Codel

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UNl
tiber die Beförderung gefährlicher Güter

Antragsteller

Astra-Werke GmbH
,630 5aarlouis

festgelegten Prüf anforderungen für Verpackungen
zur Beförderung gefährlicher GUter.

10.2 Der Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehalten.

4 Anforderungen an die Bauart

Z U L A 5 5 U N G 5 5 C HEl N

10.4 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittel
belehrung bei.

Deutsche
Bundesbahn8undesbahn-Zentralamt

Minden (Wes t f)

10.3 Dieser ZulassungsscheIn wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Material
forschung und -prüfung. Berlin" (IS5N 0340-7551)
veröffentlicht.

4950 Minden. 18.07.1991

Nach der zugelassenen Bauart durfen Verpackungen
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muS
gewährleisten, daS bei den serienmäBig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten
Anforderungen erfüllt sind.

Die unter NY. ) beschriebene Bauart wird unter
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen.

fertigußE von Verpackungen

Kiste aus Pappe

Beneoßunt der Bauart

Die Bauart muB den Baumustern entsprechen. die
gemäß Prüfbericht Nr. 109 055 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Minden (Westf) vorn 25.07.1990 einer
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur
GeVE unterzogen worden sind.

Die Verpackung muB wie in dem unter NT. 4.1 ge
nannten Prüfbericht beschrieben verschlossen wer
den.

Zulassung

6

4. I

5

4.2

Kennzeichnung
Zulassungs-Nr. 9818/5H4

Die nach der zugelassenp.n Bauart serienmäBig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen:

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung gefähr
licher Güter

Auflagen über die Verwendung der Verpackung8

(U) 4G/X2/S/ ••••••••••••• • /D/BAM
~ (Herstellungs-

jahr, nur die
beiden letzten
Ziffern)

9817 - AS Rechtsgrundlagen

Verordnung über die innerstaarliche und
überschreitende Beförderung gefährlicher
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung
bahn - GGVE) vom 22.07.1985
(BGB\. I, S. 1560)

grenz
Güter

Eisen-

3.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäSig ge
fertigten und entsprechend Nr. '7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGV5ee solche Verpackun
gen zulässig sind.

2 Antragsteller

Papierverarbeitung Sachsa GmbH
3426 Wieda (Südharz)

Benennung der Bauart

8.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der
Verpackungsgruppe I. Ir oder III verwendet
\Ne rden.

4

Sack aus Kunststoffolie

Anforderungen an die Bauart

8.3

8.4

Die Bruttomasse des Versandstückes darf 1,25 kg
nicht überschreiten.

Entfällt

Oie Bauart muS den Baumustern entsprechen. die
gemäß Prüfbericht Nr. 110 442 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Minden (Westf) vorn 17.07.1991 einer
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur
GGVE unterzogen worden sind.

8.5 Entfällt Zulassung

8,6 Die überwachung der Fertigung von Verpackungen
nach dieser Bauart muS nach den "Technischen
Richtlinien für die Uberwachung der Fertigung von
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter
(TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987. 5. 562.
durchgeführt werden.

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen.
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& Fertisuns von Verpackunsen

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen
serienmäBig gefertigt werden. Der Hersteller muS
ge~ährleisten. daß bei den serienmäBig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten
Anforderungen erfüllt sind.

Bundesbahn-Zentralamt
Hinden (Westfl Deutsche

Bundesbahn

Kennzeichnung Zulassungs-Nr. 9819/6HAI

Oie nach der zugelassenen Bauart serienmäBig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen:

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung gefähr
licher Güter

Auflagen über die VerWendUD& der VerpaCkUD&8

(
'U ) 5H4/Y28/S/ .•..•.•.•••..•.. /D/BAM
n (Herstellungs-

. jahr. nur die
letzten beiden
Ziffern)

9818 - Sa
Rechtsgrundlagen

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisenbahn
- GGVEI vom 22.07.1985
(BGB1. I. S. 1560)

8. I Die nach der zugeLassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nt. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind.

2 Antragsteller

Van Leer Verpackungen GmbH
5000 Köln 40

Benennun~ der Bauart

8.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter
der Verpackungsgruppe Ir oder 111 verwendet
werden.

Kunststoffgefäß m1t eIner faßförmigen Außenver
packung aus Stahl

8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. Die Bruttohöchstmasse des Ver
sandstückes darf 27,8 kg nicht überschreiten.

Entfällt

Entfällt

Die physikalischen Eigenschaften (Masse. Korn
größe usw.) müssen den Eigenschaften der im Prüf
bericht gemäß Nr. 4 genannten Prüffüllgüter ent
sprechen.

Die überwachung der Fertigung von Verpackungen
nach dieser Bauart muS nach den "Technischen
Richtlinien für die Uberwachung der Fertigung von
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter
(TRV 0011" - Verkehrsblatt Heft 16. 1987. S. 5&2,
durchgeführt werden.

4

Fassungsraum: 207

Anforderungen an die Bauart

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die·
gemäß Prüfbericht Nr. 96090 vom 05.10.1981,
9& 090 J. Nachtrag vom 18.12.1984. 103 &00 vom
24.07.1986.103600 1. Nachtrag vom 27.05.1987
der Bunde·sbahn-Versuchsanstalt Minden (Westf)
und Prüfbericht Nr. 189/84 vom 17.12.1984 und
Nachtrag zum Prüfbericht Nr. 188/84 und 189/84
vom 10.05.1985 der Hoechst AG D 207
Prüfbericht Nr. 103 &00 2. Nacht.rag vom
28.05.1990 der Bundesbahn-Versuchsanstalt
Minden (Westf) einer Bauartprüfung nach dem An
hang V der Anlage zur GGVE unterzogen worden
sind.

Das Polyethylen-Innengefäß darf wahlweise aus
Lupolen 5261ZS gefertigt werden.

'l

10

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen. daß alle Auflagen über die
Veryendung der Verpackung demjenigen. der die
Verpackung für Gefahrgut einsetzt./befüllt. be
kannt sind.

Sonstiges

Abweichend darf diese Bauart auch in r.ontainp.rge
rechter Ausführung wahlweise mit Wellsicken ent
sprechend den diesem Antrag zugrunde liegenden
Zeichnungen und mit Schraubstopfen der Fa. Mühl
hoff gemäß der Anlagen 1 - 3 zum Prüfbericht
Nr. J09 649 vom 16.01.1991 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Minden (Westf) gefertigt werden.

10.1 Die Bauart entspricht den in 5 ZulaSSUDI:

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlichp.r Güter (RIO)

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen.

dem internationalen Ubereinkommen des Seever
kehrs (IMDG-Codel

den empfehlungen der Vereinten Nationen (UNl
über die Beförderung gefährlicher Güter

dem Europäischen Übereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der
Straße (ADR-Übereinkommen)

Kennzeichnung

9819 - VL6HA1/XI.6/300/ .•••••••• ,. ,./D/BAM
(Herste!lungs-
datum nach
Rn 1512 (lI el
der Anl. zur GGVEI

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß
gewährleisten. daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten
Anforderungen erfüllt sind.

Fertigung von Verpackungen

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen:

&

Der Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehalten.

festgelegten Prüf anforderungen für Verpackungen
zur Beförderung gefährlicher Güter.

Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Material
forschung und -prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551)
veröffentlicht.

10.3

10.2

10.4 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittel
belehrung bei. 8 Auflagen über die Verwendung der Verpackung

.,," "'~,.""
8,1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge

fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schrifte~ der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun-
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8.2

gen zulässig sind.

Die Verpackungen dürfen
der Verpackungsgruppe I.
werden.

für
I I

gefährliche Güter
oder III verwendet

Bundesbahn-Zentralamt
Hinden (Westf)

Deutsche
Bundesbahn

8.3 Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden.
Die Dichte der Füllgüter. die den Prüffüllgütern
bezüglich der chemischen Verträglichkeit zuge
ordnet werden können, darf die in folgender
Tabelle aufgeführten Dichten der Prüffüllgütp.r
nicht überschrp-iten.

Z U LAS S U N G S S C H gIN

Zulassungs-Nr. 9820/6HAI

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung gefähr
licher Güter

Entfällt

Der gemessene Gesamtüberdruck in der Verpackung
(d. h. Dampfdruck des Füllgutes plus Partialdruck
evtl. vorhandener Gase, vermindert um 100 kPa)
bei 55 oe auf der Grundlage des maximalen Fül
lungsgrades und elner FÜlltemperatur von 15 oe
darf 200 kPa bei Zuordnung zur Standardflüssig
keit Wasser nicht überschreiten.

Vp.rp~ckungsgruppe

I I I I I
Rechtsgrundlagen

Antr-a&steller

Verordnung über die innerstaat'liche und grenz
überschrp-itende Beförderung gefährlicher Güter
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisenbahn
- GGVE) vom 22.07.1985
(BGBt. I, S. 1560)

Van Leer Verpackungen GmbH
5000 Köln 40

2

3,602,401,60Wasser

Standard
flüssigkeit

8.4

8.5

8.6 Die Überwachung der Fertigung .von Verpackungen
nach dieser Bauart muß nach den "Technischen
Richtlinien für die Über~achung der Fertigung von
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter
(TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16.1987, S. 562,
durchgeführt werden.

] Benennung der Bauart

Kunststoffgefäß mit einer faßförmigen Außenver
packung aus Stahl

Fassungsraum: 207

8.7 Entfällt 4 Anforderungen an die Bauart

8.8

9

Die Werkstoffe dieser Verpackungsbauart dürfen
durch die FÜllgüter nicht stärker geschädigt wer
den, als durch folgende Prüffüllgüter:

Wasser als Standardflüssigkeit gern. If) der Bei
lage zum Anh. V/GGVE.

Der Nachweis zur Feststellung der chemischen Ver
träglichkeit muß nach dem anerkannten Stand von
Wissenschaft und Technik geführt ~erden können.

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt be
kannt sind.

Die Bauart. muß den Baumustern entsprechen, dle
gemäß Prüfbericht Nr. 96091 vom 05.10.1981.
96091 1. Nachtrag vom J8.12.1984, J03 602 vom
24.07.1986, J03602 1. Nachtrag vom 28.05.1990
und Prüfbericht Nr. JD9 649 vom 16.01.199J der
Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden (Westf) einer
8auartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur
GGVE unterzogen ~orden sind.

Das Polyethylen-Innengefäß darf wahlweise aus
Lupolen 5261 ZS gefertigt werden.

Abweichend darf diese Bauart auch in containerge
rechter Ausführung wahlweise mit Wellsicken ent
sprechend den diesem Antrag zugrundeliegenden
Zeichnungen gefertigt werden.

10 Sonstiges 5 Zulassung

10.1 Die Bauart entspricht den in

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RIO)

dem Europäischen Ubereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der
Straße (ADR-Ubereinkommen)

dem internationalen übereinkommen des Seevp.r
kehrs (IMDG-Code)

Die unter Nr. 3 beschriebene Baual·t \ol'ird unter
der Voraussetzung. daß die Anforderungen nach
Nr. 4 erfüllt werden. zugelassen.

Fertigung von Verpackungen

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen
serienmäBig gefertigt werden. Der Hersteller muß
ge\ol'ährleisten, daS bei den serienmälJig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten
Anforderungen erfüllt sind.

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN)
über die Beförderung gefährlicher Güter

KenDzeichnung

festgelegten Priifanforderungen für Verpackungen
zur Beförderung gefährlicher Güter.

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen:

10.2

10.3

Der Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehalten.

Dieser Zulassungsschein wird im IlAmts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialfor
schung und -prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551)
veröffentlicht.

(U\ 6HAl/Xl. 7/300/ , .. /D/BAM
~ . (Herstellungs-

datum nach
Rn 1512 (J) e)
der Anl. zur GGVEl

9820-VL

lO.tl Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittel
be lehrung bei.

8 Auflagen über die Verwendung der Verpackung

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter
ver~endet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind.

4950 Hinden. 23.07.1991

8.1

8.2 Die Verpackungen dürfen
der Verpackungsgruppe I.
werden.

für gefährliche Güter
II oder III verwendet

8.3 Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über-
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schritten werden.
Die Dichte der Flillgliter, die den Prlifflillglitern
bezüglich der chemischen Verträglichkeit zuge
ordnet werden können, darf die in folgender
Tabelle aufgeflihrten Dichten der Prlifflillgliter
nicht überschreiten.

Bundesbahn-Zentralamt
Minden (Wes t f )

Deutsche
Bundesbahn

Standard
flüssigkeit

Verpackungsgruppe
II I I I

Z U LAS S U N G S S C HEl N

Zulassungs-Nr. 9821/1Al

Wasser 1,73 2,60 3 , 90
für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung gefähr
licher Güter

8.4

8.5

8,6

Der gp.lIessenp. Gesamtüberdruck in der Verpackung"
(d, h. Dampfdruck des Flillgutes plus Partialdruck
evtl. vorhandener Gase, vermindert um 100 kPa)
bei 11 ·C auf der Grundlage des maximalen Fül
lungsgrades und einer Fülltemperatur von 15 ·C
darf

200 kPa bei Zuordnung zur Standardflüssigkeit
Wasser nicht überschreiten.

EntLill t

Die Uber\rlachung der Fertigung von Verpackungen
nach dieser Bauart muß nach den "Technischen
Richtlinien für die Uberwachung der Fertigung
von Verpackungen zur Beförderung. gefährlicher Gü
ter (TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987,
S. 562, durchgeflihrt werden.

2

Rechtsgrund lagen

Verordnung über die innerstaatliche und
überschreitende Beförderllng g&fährlicher
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung
bahn - GGVE) vom 22.07.1985
(BGBI. I, S. 1560)

Antragsteller

Gebr. Zimmerlin GmbH
7800 Freiburg (i. Br.i

Benennung der Bauart

Faß aus Stahl mit nichtabnehmbarem Deckel

grenz
Guter

Eisen-

8.7 Entfällt Fassungsraum: 203 I bzw. 204,5

8.8

10

Die ~erkstoffe dieser Verpackungsbauart dürfen
durch die Füllgüter nicht stärker geschädigt wer
den, als durch folgende Prüffüllgüter:

Wasser als Standardflüssigkeit gern. If) der Bei
lage zum Anh. V/GGVE.

Der Nachweis zur Feststellung der chemischen Ver
träglichkeit muB nach dem anerkannten Stand von
Wissenschaft und Technik geführt werden können.

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen. daß alle Auflagen über die
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die
Verpackung flir Gefahrgut einsetzt/beflillt be
kannt sind.

Sonstiges

4

5

6

Anforderungen an die Bauart

Die Bauart muB den Baumustern entsprechen, die
gemäß Prlifbericht Nr. 108 983 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Minden (Westf) vom 05.07.1990 einer
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur
GGVE unterzogen worden sind.

Zulassung

Die unter NT. 3 beschriebene Bauart wird unter
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach
Nr. 4 erfüllt werden. zugelassen.

Entfäll t

Kennzeichnung

Die der zugelassenen Bauart entspr~chenden

packungen sind dauerhaft und gut sichtbar
folgt zu kennzeichnen:

10. I Die Bauart entspricht den in

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Gliter (RID)

dem Europäischen Übereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der
Straße (ADR-Ubereinkommen)

(11,\ lAl/Y/250/ ...........•. /D/BAM
~~ (Herstellungs-

jahr. nur die
letzten beiden
Ziffern)

9821 - GZ

Ver
wie

dem Internationalen Uber~j_nkommen des Seever
kehrs (IMDG-Code)

8 Auflagen über die Verwendung der Verpackung

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN)
über die Beförderung gefährlicher Güter

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen
zur Beförderung gefährlicher Güter.

8.1 Die der zugelassenen Bauart entsprechenden und
nach Nr. 7 gekennzeichneten Ve:Fpackungen dürfen
für gefährliche Güter verwendet werden. wenn für
sie nach den Vorschriften der GGVS/GGVE/GGVSee
solche Verpackungen zulässig sind.

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden.
Die Dicht) der Flillgliter darf
1.20 g/cm

3
(Verpackungsgruppe 11) bzw.

1,60 g/cm (Verpackungsgruppe 111)
nicht überschreiten.

10.2 Der Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehalten.

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Material
forschung und -prlifung, Berlin" (ISSN 0340-7551)
veröffentlicht.

10.4 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittel
belehrung bei.

8.2

8.3

Die Verpackungen dürfen
der Verpackungsgruppe 11
den.

für gefährliche Güter
odp.r III verwendet wer-

4950 Minden. 23.07.1991
8.4

8.5

Der Gesamtliberdruck (d. h. Dampfdruck des Flillgu
tes und Partialdruck von Luft oder sonstigen
inerten Gasen, vermindert um 100 kPa) bei 55 oe
darf 166 kPa nicht liberschreiten.

Entfällt

9 Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die
Verpackung flir Gefahrgut einsetzt/beflillt, be
kannt sind.

10 Sonstiges
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10.1 Die Bauart entspricht den in

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RIO)

KenßzeichnuD&

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen:

dem Europäischen Ubereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der
Stra~e (AOR-Ubereinkommen)

dem Internationalen ÜbereInkommen d~s Seever
kehrs (PlDG-Code)

(u \ 4G/YI5/S/ 00' oo/O/BAM
~ (Kerstellungs-

jahr. nur die
beiden letzten
Ziffern)

9822 - G • P

den Empfehlungen der Vereinten Nationen tUN)
uber die Beförderung gefahrllcher Güter

festgelegten Prüf anforderungen für Verpackungen
zur Beförderung gefährlicher Güter.

10.2 Der Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehalten.

10.) Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
tellungsblatt der Bundesanstalt für Material
forschung und -prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551)
veröffent 1icht.

10.4 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittel
belehrung bei.

4950 Minden, 24.07.1991

Iw./

8

8.1

8.2

8. )

8.4

8.5

Auflagen über die Verwendung der Verpackung

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dUrfen für gefährliche GiJt~r

verwendet werden. wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind.

Die Verpackungen dUrfen für gef~hrliche Güter der
Verpackungsgruppe Ir oder III verwendet werden.

Die Bruttomasse des Versandstückes darf 15 kg
nicht überschreiten.

Entfällt

Wird die zugelassene Verpackungsbauart als zusam
mengesetzte Verpackung - auch mit anderen als in
diesem' Zulassungsschein beschriebenen Innenver
packungen - verwendet, muS nachwelsbar sicherge
stellt sein. daß die zusammengesetzte Verpackung
mit den Innenverpackungen ebenso wirksam ist WIe
die zugelassene VerpaCk\lngsbauart.

Bundesbahn-lentralamt
Minden (Westf)

Deutsche
Bundesbahn

8.6 Die Uberwachung der Fertigung von Verpackungen
nach dieser Bauart mu& nach den "Technischen
Richtlinien für die Uberwachung der Fertigung von
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter
(TRV 001)" - Verkehrsblatt Keft 16, 1987, S. 562.
durchgefÜhrt werden.

Z U LAS S U H G S S C HEl N

Zulassungs-Hr. 9822/4G

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung gefähr
licher Güter

9 Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen. daS allp. Auflagen über di~

Verwendung der Verpackung demjenigen, der die
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/bp.füllt be
kannt sind.

10 Sonstiges

Rechtstrundlagen

Verordnung über die innerstaatliche und
überschreitende Beförderung gefährlicher
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung
bahn - GGVE) vom 22.07.1985
(BGBl. I, S. 1560)

2 Antragsteller

Gissler & Pass
5170 Jülich

Benennung der Bauart

grenz
Güte r

Eisen-

10.1 Die Bauart entspricht den in

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RIO)

dem Europäischen Ubereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der
Stra~e (AOR-Ubereinkommen)

dem internationalen übereinkommen des Seever
kehrs (IMOG-Code)

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN)
über die Beförderung gefährlicher Güter

4

4. I

4.2

5

Kiste aus Pappe als Au8enverpackung mit 1 000 ml
Flaschen aus Kunststoff als Innenverpackung

Anforderungen an die Bauart

Die Bauart mua den Baumustern entsprechen. die
gemä~ Prüfbericht Hr. 109 905 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Minden (Westfl vom 12.06.1991 einer
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur
GeVE unterzogen worden sind.

Die Verpackung muß wie in dem unter Nr. 4.1 ge
nannten Prüfbericht b~schrieben verschlossen wer
den.

ZulassuDr;.

Die unter Nr. J beschriebene Bauart wird unter
der Voraussetzung. daa die Anforderungen nach
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen.

festgelegten Prufanforderungen für Verpackungen
zur Beförderung gefährlicher Güter.

10.2 Der Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehalten.

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materia1
forschung und -prüfung, Berlin" (iSSH 0340-7551)
veröffentlicht.

10.4 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittel
belehrung bei.

6 Fertigung von Verpackungen

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen
serienmäSig gefertigt werden. Der Hersteller muS
gewährleisten. daS b~i den serienmäSig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelp.gten
Anforderungen erfüllt sind.
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Bundesbahn-Zentralamt
Kinden (Wes t f)

Deutsche
Bundesbahn

nach dieser Bauart muß nach den t'Technlschen
Richtlinien für die Uberwachung der fertigung von
Verpackungen zur Beförderung gefährl icher Güter
(TRV 001)" - Verkehrsb[att Heft \6,1987, S. >62.
durchgeführt werden.

Z U LAS S U N G S S eHE [ N

Zulassungs-Nr. 982J/OA2

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung gefähr
licher GUter

Rechtsgrundlagen

[0

10. I

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen. daB alle Auflagen über dle
Verwendung der Verpackung demjenigen. der die
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt. be
kannt sind.

Sonstiges

D1e Bauart entspricht den in

Verordnung über di.e innerstaat liehe und
überschreitende Beförderung gefährlicher
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung
bahn - GGVE) vom 22.07.1985
(BGBI. 1. S. \560)

Antragsteller

Rhelnische Apparatehatl-Anstalt GmbH
SOOO Köln 30

Benennung der Bauart

grenz
Güter

Eisen-

der Ordnung für die internatlonale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (R10)

dem Europäischen Ubereinkommen über die inter
nationale Beförderung gef~hrlicher Güter auf der
Straße (ADR-Ubereinkommen)

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen
zur Beförderung gefährlicher Guter.

10.2 Der Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehalten.

Feinstblechverpackungen aus Weißblech mit abnehm
barem Decke 1

Fassungsraum: 1.21 bi.s 5.5

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Material
forschung und -prüfung, Berlln" ([SSN 0340-7551)
veröffentlicht.

4 Anforderungen an die Bauart

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen. die
gemäß Prüfbericht Nr. \09 4S6 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Minden (Westf) vom 27.02.1991 einer
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur
GGVE unterzogen worden sind.

Zulassun~

10.4 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittel
belehrung bei.

4950 Mlnden. 29.07.1991

~~

6

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter
der Voraussetzung, daß die Anforderungen (lach
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen.

Fertigung von Verpackungen

ßllndesbahn-Zentralamt
Hindp.H (Wp.stf)

Deutsche
Bundesbahn

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß
gewährleisten, daß bei dp.n serienmäBig gefertig
ten VerpackungeIl die für die Bauart festgelegten
Anforderungen erfüllt sind.

Kennzeichnung

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen:

Z U LAS S IJ N G S S C H F. 1 N

Zulassungs-Nr~ 3A2~i~H1

für die Baud"ct ~inp.( Verpackung zur Bp.fördl-'!cunc; gp.f:ihr
licher Giitp.'(

Rechtsgrundlagen
RID/ADR/OA2/Y/70/ ••.•..•••••• /D/BAM

(Herstellungs
jahr, nur die
letzten beiden

ZiE fern)

9823 - RABA
Verordnung über die innerstaat"l iche \Jnd
überschreitende BeEdrderllng gefährlicher
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung
bahn - GGVE) vom 22,07.1 '3B S
(BGBI. [, S. \560)

grenz
Güter

Eisp.n-

8

8. I

Auflagen nber die Verwendung der Verpackung

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr.·7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE solche Verpackungen zu
lässig sind.

2 Antragsteller

Friedrich W. Goosmann GmbH
1102 Hamhurg 91

Benennung der Bauart

Sack aus Kunststoffgewebe - wasserbeständig -

Der Gesamtüberdruck (d. h. Dampfdruck des Ftillgu
tes und Partialdruck von Luft oder sonstigen
inerten Gasen, vermindert um 100 kPa) bei 55 oe
darf 46,6 kPa nicht überschreiten.

Anforderuß&en an die Bauart

Die Bauart muß den Baumustern entsprechf~n, rlle
gemäß Prüfbericbt. Nr. FS 13/91 der BASF .~(; DLLjV
- Verpackung - J 660, 6700 Ludwigshafen vom
22.07.199l einer Bauartpriifung nach dp.m Anhang V
der Anlage zur GGVE unterzogen worden sind.

8.2

8. J

8.4

Die Verpackungen dürfen fiir
der Verpackungsgruppe II oder
den.

Die Grenzdaten für den Inhalt
schritten werden.
Oie Oicht~ der Füllgüter darf
l.20 g/cm

3
(Verpackungsgruppe

1,80 g/cm (Verpackungsgruppe
nicht überschreiten.

gefährliche Güter
IrI verwendet wer-

dürfen nicht über-

[I) bzw.
TI [)

4

6

Zulassung

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wi.rn
der Voraussetzung, daS die Anforderungen
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen.

fertigung von Verpaekungen

unter
nach

8.5 Die Uberwachung der Fertigung von Verpackungen Nach der zugelassenl';!n Bauart dürfen Verpackungen
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serienmäßig gefertigt werden. D~r Herstel leI' muß
gewährleu.::,ten. daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die [Ül" die Bauart festgelegt?n
Anforderungen erfüllt sind.

Bundesbahn-Zentralamt
Miodeo (Wes t f)

Deutsche
Bundesbahn

Kennzeichnung
Z U LAS S U N G S S eHE I K

DIe nach rier zugelassenen BalJ~I"t serlpnm~ßig ge
f~rt.igten Verp'1c:kungen sind dauerhaft lind gut
Sichtb:tr wie fnlgt. Z11 kennzeichnen:

ZUlassungs-Nr. 9825/1AI

(U 5Hl!Y51/S/ ............... • /D/BAM 3824 - FWG
\"~n./ (Herstellllngs-

jahr, nUr" die
letzten beiden
Ziffern)

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung gefähr
licher Güter

Rechtsgrundlagen

8. I

8 Auflagen über die Verwendung der Verpackung

Die nach der zuge lassenen Bauart sl-'!rienmiißig ge
fertigten und entsprechend Nr.·7 gekennzeichne
ten Verpackllngen diirfen fiir gefährliche GUter
verwendet werden. wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche. Ve.rpackun
gen zulässig sind.

2

Verordnung über die innerstaatliche und
überschreitende Beförderung gefährlicher
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung
bahn - GGVE) vom 22.D7.1385
(BGB1. I, S. 1560)

Antragste ller

E. Merck
6100 Darmstadt

g re n z
Güter

Eisen-

8.2 Die ~erpackungen diirfen für gefährliche Güter
der Verpackllngsgrllppe Ir oder III verwendet
werden.

Benennung der Bauart

Faß aus Stahl mit nichtabnehmbarem Decket

8. ") Die Grenzdaten fUr den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. Die Brutt:ohöchstmasse des Ver
sandstückes darf 50,3 kg nicht übe~schreiten.

4

Fassungsraum: ID5 1 bis 115

Anforderungen an die Bauart

8.4 Entfällt

Es dürfen auch andere Entnahmeköpfe verwendet
werden, wenn nachweisbar sichergestellt ist, daß
die Verpackungen mit diesem Entnahmekbpfen eben
so wirksam sind, wie die zugelassene Verpackungs
bauart.

Abweichend von den genannten Berichten dürfen die
Verpackungen mit einem Unterboden- und Oberboden
handlingsrlng gem. Zg. Z-52DOOl/2 vom 13.01.1387
der E. Merk, 6100 Darmstadt I und aus dem aus
tenitischen Stahl 1,4301 gefertigt werden.

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die
gemäß Prüfbericht Nr. 11/85 vom 25.11.1385 und
Prüfbericht Ne. 1-1Al/91 vom 10.07.1991 der
E. Merck, 6100 Darmstadt 1 einer Bauartprüfung
nach dem Anhang V der Anlage zur GGVE unterzogen
worden sind.

is t
vom
ge-

Armaturenraumes
Zg. A4-IO 12-040
6100 Darmstadt 1

Die äußere Begrenzung des
mit der Schutzhaube gern.
26.03.1987 der E. Merck,
geben.

Entfällt

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die
Verwendung der Verpackung rlemjenigen. der die
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/beftillt, be
kannt sind.

Die überwachung der Fertigung von Verpackungen
nach dieser Bauart muß nach den "Technischen
Richtlinien für die überwachung der Fertigung von
VeJ'packungen zur Beförderung gefährlicher Güter
(TRV 001)" - Ve.rkehrsblatt Heft 16,1987, S. 562.
durchgefiihrt werden.

Die physikalischen Eigensch~ften (Masse. Korn
größe usw,) müssen den Eigenschaften der im Prüf
bericht gemäß NT. 4 genannten PrüffülJgüter ent
sprechen.

Sonstiges

3. i

10

8.5

8.6

10.1 Die Bauart entspricht den in
Zulassung

rlpr nrdnun~ für di.p. internationale Ei.senhahnb~

fiirdp.rung ~~fiihrJ ,cher Gütec (RID)

dem Europ;i.ischp.n Ühp.rp.inkommen iih~r die inter
nationale Befijrd~rung gefährlichei" Güter alJf (i~r

Straße (ADR-Ubereinkommerl) 6

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen.

Fertigung von Verpackungen

de~ internation~len Überp.inkommen d~s S~ev~r

kehrs (IMDG-I:od~)

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN)
Uher die Beförderung gefährlicher GUter

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten
Anforderungen erfüllt sind.

festgelegten Prüfanforderungen fUr Verpackllngen
zur Befbrderung gefährlicher GUter.

10.2 Der Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehalten.

Kennzeichnung

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen:

10. ] Dieser Zulassungsschein wird im 'tAmts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materiat
forschllng und -prüfung, Bertin" (ISSN 0.340-7551)
veröffent.licht.

lAll X I . 3 13 D01 ••••••••••••• 1D/ BAM
(Herstellungs
jahr, nur die
letzten beiden
Ziffern)

9825 - *)

10.4 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmit.tel
belehrung bei. *) An dieser Stelle ist das Kennzeichen des je

weiligen Herstellers einzusetzen,

4950 Minden. 05.08.1931 HBA für H. Bauer Apparate- und Maschinenbau
in 8768 Burgstadt (Main)

BLEFA für Blefa GmbH in 5910 Kreuztal
KH für Karl Helmich GmbH & Co. KG in

7102 Weinsberg
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Aufla&en über die Verwendung der Verpackune

Die nach der zugelassenen Bauart serienrnäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind.

Z U LAS S U N G S S C HEl N

Zulassun&s-Nr. 9827/4Cl

Deutsche
Bundesbahn

ßundesbahn-Zentralamt
Minden (Westf)

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung gefähr
licher Güter

gefährliche Güter
oder III verwendet

für
I I

Die Verpackungen dürfen
der Verpackungsgruppe I.
werden.

8.1

8

8.2

Kiste aus Naturholz als AuSenverpackung mit Papp
schachteln aus Graupappe in Beuteln aus PE als
Innenverpackung

8.3

8.4

8.5

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden.
Die Dicht] der Füllgüter darf
1,30 g/cm

3
(Verpackungsgruppe I) bzw.

2,00 g/cm
3

(Verpackungsgruppe 11) bzw.
3,00 g/cm (Verpackungsgruppe 111)
nicht überschreiten.

Der Gesamtüberdruck (d. h. Dampfdruck des Füllgu
tes und Partialdruck von Luft oder sonstigen
inerten Gasen, vermindert um 100 kPa) bei 55 oe
darf 200 kPa nlcht überschreiten.

Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen
nach dieser Bauart muß nach den "Technischen
Richtlinien für die Uberwachung der Fertigung von
Verpackungen zur Beförderung ge-fährlicher Güter
ITRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562,
durchgeführt werden.

2

Rechtsgrundlagen

Verordnung über die innerstaatliche und
überschreitende Beförderung gef·~hrlicher

mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung
bahn - GGVE) vom 22.07.1985
( BGB 1. I. S. 1560)

Antragsteller

DVG, Deutsche Verpackungsmittel GmbH
8505 Räthenbach (Pegnitz)

Benennung der Bauart

grenz
Güter

Eisen-

9 Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
kannt sind.

10 Sonstiges

10.1 Die Bauart entspricht den in

4

4.1

Anforderungen an die Bauart

Die Bauart muS den Baumustern entsprechen, die
gemäß Prüfbericht Nr. 28/1991 der OVG Deutsche
Verpackungsmittel GmbH. 8505 Räthenbach
(Pegnitz) vom 08.07.1991 einer Bauartprüfung
nach dem Anhang V der Anlage zur GGVE unterzogen
worden sind.

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RIDI

4.2 Die Verpackung muB wie in dem unter Nr. 4.1 ge
nannten Prüfbericht beschrieben verschlossen wer
den.

dem Europäischen Ubereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der
Straße (ADR-übereinkommen)

Zulassung

dem internationalen
kehrs (IMDG-Code)

Ubereinkommen des Seever-

5

Die
der
Ne.

unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter
Voraussetzung, daß die Anforderungen nach

4 erfüllt werden, zugelassen.

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UNI
über die Beförderung gefährlicher Güter

festgelegten Prüf anforderungen für Verpackungen
zur Beförderung gefährlicher Güter.

10.2 Der Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehalten.

Fertigung von Verpackungen

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen
serienmäBig gefertigt werden. Der Hersteller muß
gewährleisten. daS bei den serienmäßig gefert1.g
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten
Anforderungen erflillt sind.

10.3 Dieser Zulassungsschein ersetzt den Zulassungs
schein 102825/1Al vom 23.01.1986 und den
1. Nachtrag zum Zulassungsschein Nr. 102 825/1AI
vom 30,01.1987 der Fa. E.· Merk, 6100 Darmstadt 1.

KennzeichDun~

Oie nach der zugelassenen Bauart serienmäSig ge
fertigten Verpackungen SInd dauerhaft und gut
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen:

10.5 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittel
belehrung bei.

8 Auflagen über die Verwendung der Verpackung

10.4 Dieser 2ulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Material
forschung und -prüfung. Berlin" (ISSN 0340-7551)
veröffentlicht.

C'U\ 4C 1 /Y42/ S / .••••..•.••••• / D/ BAM
~ (Herstellungs-

jahr, nur die
beiden letzten
Ziffern)

9827 - DVG

.", .,~."" 8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäBig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gef~hrliche Güter
verwendet \Werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind.

8.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der
Verpackungsgruppe 11 oder 111 verwendet werden.

8.3 Die Bruttornasse des Versandstückes darf 42 kg
nicht überschreiten.

8.4 Entfällt

8.5 Wird die zugelassene Verpackungsbauart als zusam
mengesetzte Verpackung - auch mit anderen als in
diesem Zulassungsschein beschriebenen Innenver
packungen - verwendet t muß nachweisbar sicherge
stellt sein, daß die zusammengesetzte Verpackung
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mit den Innenverpackungen ebenso wIrksam ist wie
die zugelassene Verpackungsbauart.

fung nach dem Anhang V der Anlage zur GGVE unter
zogen worden sind.

8.6 Die Uberwachung der Fertigung von Verpackungen
nach dIeser Bauart muS nach den "Technischen
Richtlinien für die überwachung der Fertigung von
Ve rpackungen zur Befö rde rung gefähr 1 iche r Gü te r
ITRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16. lQ87. S. 562.
durchgeführt werden.

Der In Nr. 2 genannte Antragsteller muB naChyelS
bar 51.cherstel1en, daB alle Auflagen uber dIe
Verwendung der Verpackung demjenigen. der dIe
Verpackung fur Gefahrgut einsetzt/befüllt be
kannt sInd.

4.2

6

Die Verpackung muS wie 1n dem unter Nr. 4.1 ge
nannten Prüf bericht beschrIeben verschlossen wer
den.

Zulassung

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter
der Voraussetzung. daS die Anforderungen nach
Nr. 4 erfüllt werden. zugelassen.

Ferti~un& von Verpackun~en

) 0 Sons t i&es

10.1 D1e Bauart entspricht den in

der Ordnung fUr die internationale Eisenbahnbe:
förderung gef~hrlicher Güter lRID)

Nach der zugelassenen Bauart durfen Verpackung~n

serlenmaSig gefertigt werden. Der Hersteller muS
gewahrleisten, daS bei den ser1enmäßig gefertlg
ten Verpackungen die für dIe Bauart festgelegten
Anforderungen erfüllt SInd.

Kennzeichnung

dem Europäischen tlbereinkommen über die inter
natIonale Beförderung gefährlicher Güter auf der
Straße lADR-Ubereinkommen)

D1e nach der zugelassenen Bauart serienmäBig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut
s1chtbar wie folgt zu kennzeIchnen:

dem internatIonalen Übereinkommen des Seever
kehrs lIMDG-Code)

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UNI
uber die Beförderung gefährlicher GUter

( u "\ 4C I ! Y50 1SI • •••••••••••.. ! D! BAM
~ (Herstellungs-

jahr . nur die
beiden letzten
Z,ffern)

9828 - DVG

festgelegten Prüf anforderungen fUr Verpackungen
zur Beförderung gefährlIcher Güter.

8 Auflagen über die Verwendung der VerpackuD&

10.2 Der Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehalten.

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mi t
teilungsblatt der Bundesanstalt für Material
forschung und -prüfung. Berlin" (ISSN 0340-7551)
veröffentlicht.

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäBig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter
verwendet werden. wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zuläsS1g sind.

10.4 Dlesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittel
belehrung bei.

8.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der
Verpackungsgruppe 11 oder {lI verwendet werden.

4950 Minden. 14.08.1991 8.3 Die Bruttomasse des Versandstückes darf 50 kg
nicht überschreiten.

Z U LAS S U N G S S C R EIN

Bundesbahn-Zentralamt
Minden (WestE)

Deutsche
Bundesbahn

8.4

8.5

8.6

Entfällt

Wird die zugelassene Verpackungsbauart als zusam
mengesetzte Verpackung - auch mit anderen als 1n
diesem Zulassungsschein beschriebenen Innenver
packungen - verwendet. mue nachweisbar sicherge
stellt sein, daS die zusammengesetzte Verpackung
m1t den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie
die zugelassene Verpackungsbauart.

Oie überwachung der Fertigung von Verpackungen
nach dieser Bauart muB nach den "Technischen
Richtlinien für die Uberwachung der Fertigung von
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter
(TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16. 1987. S. 562,
durchgeführt werden.

Zulassungs-Nr. 9828/4Cl

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung gefähr
tlcher Güter

9 Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachwels
bar SIcherstellen. daS alle Auflagen tiber d1e
Verwendung der Verpackung demjenigen, der dIe
Verpackung für Gefahrgut elnsetzt/befüllt be
kannt sind.

Rechtsgrundlagen 10 Sonstiges

dem internationalen Uberelnkommen des Seever
kehrs lIMDG-Codel

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen
zur Beförderung gefährlicher Guter.

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN)
über die Beförderung gefährlicher Güter

dem Europäischen Ubereinkommen über dIe inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der
Straße (ADR-übereinkommen)

Elsenbahnbe-der Ordnung fur die internatlonale
förderung gefährlicher Güter lRID)

Die Bauart entspricht den in10.1

mit

grenz
Güter

Eisen-

Kiste aus Naturholz als Aueenverpackung
Innenverpackungen aus Pappe

Benennung der Bauart

Aoforderungen an die Bauart

Antragsteller

DVG. Deutsche Verpackungsmittel GmbH
8505 Röthenbach (Pegnitz)

Verordnung über die Innerstaatliche und
überschreitende Beförderung gefährlicher
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung
bahn - GGVEl vom 22.07.1985
(BGB!. I. S. 1560)

4

2

4. I Die Bauart muß; den Baumustern
gemäß Prüfbericht Nr. 27/1991
Verpackungsmittel Gesellschaft
bach lPegnitz) vom 03.07.1991

entsprechen. die
der DVG, Deutsche
mbH. 8505 Röthen

einer Bauartprü-

10.2

10.3

Der Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehalten.

Dieser Zulassungsschein wird im 'IAmts- und Mit-
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teilungsblatt der Bundesanstalt für Material
forschung und -prüfung. Berlin" (155N 0340-75511
veröffentlicht.

10.4 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittel
belehrung bei.

4950 Minden, l4.08.1991

8.2

8.3

verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind.

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Guter der
Verpackungsgruppe 11 oder 111 verwendet werden.

Die Bruttomasse des Versandstückes darf 35 kg
nicht überschreiten.

Z U LAS S U N G S S eHE I N

Zulassungs-Nr. 9829/4Cl

Bundesbaho-Zentralamt
Minden (Westfl

Deutsche
Bundesbahn

8.4

8.5

8.6

Entfällt

Wird die zugelassene Verpackungsbauart als zusam
mengesetzte Verpackung - auch mit anderen als in
diesem Zulassungsschein beschriebenen Innenver
packungen - verwendet. muS nachweisbar sicherge
stellt sein, daß die zusammengesetzte Verpackung
mit den Innenverpackungen ebenso wirksam ist ~le

die zugelassene Verpackungsbauart.

Die Ube rwachung de r Fe rt igung von Ve rpackungen
nach dieser Bauart muS nach den ItTechnlschen
Richtlinien für die Uberwachung der Fertigung von
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter
(TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987. s. 562,
durchgeführt werden.

fur die Bauart einer Verpackung zur Beförderung ~efähr

licher Güter

Recbtscrundlagen

9

10

Der in NT. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstel ten, daß alle Auf lagen über die
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die
Verpackung für Gefahrgut elßsetzt/befüllt be
kannt sind.

Sonstiges

Verordnung über die innerstaatliche und
überschreitende Beförderung gefährlIcher
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung
bahn - GGVEI vom 22.07.1985
(BGBl. I. S. 15601

grenz
Gü te r

Eisen-

10. I Die Bauart entspricht den in

der Ordnung für die internationale
förderung gefährlicher Güter (RIDI

Eisenbahnbe-

Antra&steller

DVG, Deutsche Verpackungsmittel GmbH
8505 Röthenbach (Pegnitzl

BenenDung der Bauart

dem Europäischen Uberelnkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der
StraBe (ADR-übereinkommen)

dem internationalen Ubereinkommen des Seever
kehrs (IMDG-Codel

Kiste aus Naturholz
Innenverpackungen

als Außenverpackung mit
den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN)

über die Beförderung gefährlicher Güter

4

4.1

4.2

5

Anforderungen an die Bauart

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die
gemäß Prüfbericht Nr. 17/1991 der DVG, Deutsche
Verpackungsmittel Gesellschaft mbH, 8505 Röthen
bach (Pegnitz) vom 24.04.1991 einer Bauartprü
fung nach dem Anhang V der Anlage zur GGVE unter
zogen worden sind.

Die Verpackung muß wie in dem unter Hr. 4.1 ge
nannten Prüfbericht beschrieben verschlossen wer
den.

Zulassung

festgelegten Prüf anforderungen für Verpackungen
zur Beförderung gefährlicher Güter.

10.2 Der Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehalten.

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im t1Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Material
forschung und -prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551)
veröffentlicht.

10.4 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittel
belehrung bei.

4950 Minden, 14.08.1991

6

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter
der Voraussetzung, daS die Anforderungen nach
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen.

Fertigung von Verpackungen

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen
serienmä8ig gefertigt werden. Der Hersteller muS
gewährleisten, daS bei den serienmä8ig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten
Anforderungen erfüllt sind.

Kennzeichnung

8undesbahn-Zentralamt
Minden (Wes t f)

Deutsche
Bundesbahn

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: Z U LAS S U N G S S eHE I N

( U) 4Cl / YJ 5 / SI • ••••••••••••• /0/ BAM
~ (Herstellungs-

jahr, nur die
beiden letzten
Ziffern)

9829 - DVG Zulassungs-Nr. 98JO/5H4

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung gefähr
licher Güter

8

8.1

Auflagen über die Verwendung der Verpackung

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürf~n für gefähr.liche Gü_ter

Rechtsgrundlagen

Verordnung über
überschreitende
mit Eisenbahnen

die innerstaatl'iche und
Beförderung gefährlicher

(Gefahrgutverordnung

grenz
Güter

Eisen-
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10.1 Die Bauart entspricht den in

dem internationalen Übereinkommen des Seev~r

kehrs (IMDG-Codel

der Ordnung für dIe internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Guter (RIO)

dem Europäischen Übereinkommen über die int~r

nationale Beförderung gefährlIcher Güter auf der
Straße (ADR-Ubereinkommen)

SOQsti~es10

BenenDUD~ der Bauart

bahn - GGVE) vom 22.07.19~5

(BGBI. 1. S. 1500)

Antragsteller

Bischof • Klein GmbH
4540 Lengerich

Sack aus Kunststaffolie

Anforderungen an die 8auart4

Die Bauart muS den Baumustern entsprechen, die
gemäS Prufbericht Nr. G 90 382 der Bischof'
Klein GmbH. 4540 Lengerich vom 13.12.1990 einer
Bauartprtifung nach dem Anhang V der Anlage zur
GGVE unterzogen worden sind.

den Empfehlungen der Vereinten Natlonen (UN)
über die Beforderung gefährlicher Güter

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen
zur Beförderung gefahrlicher Guter.

10.2 Der Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehalten.
S ZulassuDC

DIe unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird
der Voraussetzung, daS dle Anforderungen
Nr. 4 erfüllt werden. zugelassen.

Fertigung von VerpackuDcen

unter
nach 10.3 Dieser ZulassungsscheIn wird im "Amts- und Mit

teilungsblatt der Bundesanstalt für Material
forschung und -prufung. Berlin" (ISSN 0340-7551)
veröffentlicht.

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungp.n
serienmä8ig gefertigt werden. Der Hersteller mull
gewährleisten. daS bei den serienmä8ig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten
Anforderungen erfüllt sind.

10.4 Diesem Zulassungsschein liegt elne Rechtsmittel
belehrung bel.

4950 Kinden. 21.08.1991

KeODzeichnUDI;

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäBig ge
fertigten Verpackungen SInd dauerhaft und gut
sichtbar wie folgt zu kennzelchnen:

25 kg Sack:

5H4,"Y20/S/ •.••.•.••.••..•. /O/BAH
(Herstellungs-
jahr. nur die
letzten beiden
Ziffern)

9830 - B + K
Bundesbahn-Zentralamt
Minden (Westf)

Deutsche
Bundesbahn

,0 kg Sack:
ZULASSUNGSSCHEIN

5H4/Y51IS/ ...••.•.•••••.•• ID/BAM
(Herstellungs-
jahr, nur die
letzten beiden
Ziffern)

9830 - B + K
Zu lassungs-Hr. 9831," 4C I

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung gefähr
licher Güter

8 Auflagen über die Verwendung der Verpackung

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäBig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sInd.

Rechtsgrundlagen

Verordnung üb~r di~ innerstaatliche und
überschreitende Beförderung gefährlicher
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung
bahn - GGVE) vom 22.07.1985
(BG81. I. S. 1500)

grenz
Güte r

Eisen-

Entfällt

Die Grenzdaten fur den Inhalt durfen nicht uber
schritten werden. Die Bruttohöchstmasse des Ver
sandstuckes darf 25.0 kg bzw. 50.5 kg nicht uber
schreiten.

8.2

8.3

8.4

Dle Verpackungen dürfen
der Verpackungsgruppe 11
werden.

fur gefährliche Guter
oder III verwendet

2

3

Antra&stelIer

DVG
Deutsche Verpackungsmittel GmbH
8505 Röthenbach (Pegnitz)

Benennung der Bauart

Kiste aus Naturholz als AuSenvp.rpackung mit
Innenverpackung

8. , Entfällt 4 Anforderuncen an die Bauart

8.0

;3.7

Die physikalischen Eigenschaften (Hasse. Korn
größe usw.) müssen den Eigenschaften der im Prüf
bericht gemäS Nr. 4 genannten Prüffullguter ent
sprechen.

Die Ubp.rwachung der Fertigung von Verpackun:;en
nach dIeser Bauart mu8 nach den I'Technischen
RIchtlinien fär die Uberwachung der Fertigung von
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter
(TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 10.1987. S. 502.
durchgeführt werden.

4. I

4.2

Die Bauart muß den Baumustern entsprechp.n. die
gemäS Prüfbericht Nr. 21/1991 der DVG. Deutsche
Verpackungsmittel GmbH. 8505 Röthenbach IPegnitz)
vom 12.06.1991 einer Bauartprufung nach dem An
hang V der Anlage zur GGVE unterzogen worden
sind.

Die Verpackung muS wie in dem unter Nr. 4.1 ge
nannten Prüfbericht beschrieben verschlossen wer
den.

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muB nachweis
bar slcherstellen. daS alle Auflagen uber die
Verwendung der Verpackung demjenigen. der die
Verpackung fur Gefahrgut einsetzt/befullt. be
kannt sind.

5 ZulassuD&

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter
der Voraussetzung. daS die Anforderungen nach
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen.
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Z U L A 5 S U N G S S C H ~ I N

6 Ferti~un& von V~rpackUD~en

Nach oeT zugelassenen Bi!uart. durfen Verpackungen
serienma8ig gefertIgt w~rden. Der Hersteller muS
ge~ährlei$ten. daS bei den s~rip.nmäeig gefertIg
ten Verpackungen die fur die Bauart iestgelegten
Anforderung~n erfüllt sind.

8undesbahn-Zentralamt
!finden (Westf)

Deutsche
Bundesbahn

7 Kennzeichnung

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäSig ge
fertigten Verpa.ckungen sind da.uerhaft und gut
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen:

Zulassungs-Nr. 9833/1AI

für die Bauart einer V~rpackung zur Beförderung g~fähr

licher Gütp.r

Auflagen über die Verwendung der Verpackung8

4CI/Y40/S/ .•••••.•...•.. /D/BAM
(Herstellungs-
jahr. nur dIe
heiden let.zten
Zifferni

9·911 - DVG
Rechtscrundla&en

Vp.rordnung üb~r nie innp.rstaar. t ic:he und
überschreitende Befdrderung gel~hrlicher

mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung
bahn - GGVEJ vom 22.07.19BS
(8GBl. I. S. 1560)

grenz
Güter

Ei.sen-

3.1

8.2

8.3

3.4

3.5

3.6

DIe nach der zugelassenen Bauart serienmä8ig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter
verwendet werden. wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSep. solche Verpackun
gen zulässig sind.

Die Verpackungen dürfen rur gefährliche Güter der
Verpackungsgruppe 11 oder 111 verw~ndet w~rden.

Oie Bruttomasse des Versandstückes darf 40 kg
nicht überschreiten.

Entfällt

Wird die zugelassene Ve(packungsbauart als zusam
mengesetzte Verpackung - auch rolt anderen als in
diesem ZulassungsscheIn beschriebenen Innenver
packungen - verwendet, muß nachweisbar sicherge
stellt sein, daß die zusammengesetzte Verpackung
mit den Innenverpackungell ebenso wirksam ist wie
die zugelassene Verpackungsbauart.

Dle Ube rwachung de r Fe rt igung von Ve rpac kungen
nach dieser Bauart muS nach den "Technischen
Richtlinien für die Uberwachung der Fertigung von
Verpackungen zur Beförderung gefährli.cher Güter
(TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 1&,1987. S. 5&2.
durchgeführt werd~n.

2

4

Antragsteller

loh. Vögele KG
7128 Lauffen IM"ckar)

BenenDung der Bauart

Fa8 aus Stahl mit nichtabnehmb~r~m Deckel

Fassungsraum: 212

Anforderungen an die Bauart

Oie Bauart muS den Baumustern ~ntspr~chp.n. di~

gemäß Prüfbericht Ny. 110 404 der B\lnl1esbahn-Ver
suchsanstalt Mlnden (Westf) vom ll.07.1QQI einer
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anl'lg~ zur
GGVE unterzogen worden sind.

Zulassung

Oie unter Nr. 3 bp.schriebene Bauart wird unter
der Voraussetzung. daß die Anforderung~n rl3ch
Nr. 4 erfüllt werden. zugelassp.n.

Fertigung von Verpackun&en

~ntfäll t

Kennzeichnung

Oie der zugelassenen Bauart ent.sprechenden
packungen sind dauerhaft und gut sichtbar
folgt zu kennzeIchnen:

9

10

10.1

Der In Nr. 2 genannte Antragstp.ller muS nachweis
bar sicherstellen. daS alle Auflagen über die
V~rwendung der Verpackung demjenigen. der die
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt be
kannt sind.

Sonstiges

Oie Bauart entspricht den in

r' U IIAI/Y/200/ /D/BAM
\..."../ (Herstp.llungs-

.... Jahr. nur dle
letzten beiden
Ziffern)

98)) - Vögele

Ver
wie

der Ordnung füc die internationalp. Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Guter (RIO)

dem Europäischen tJberelnkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der
Straße (AOR-Ubereinkommen)

dem internationalen tibereinkommen des Seever
kehrs (IHDG-Code)

8

8. I

Auflagen über die Verwendung der Verpackung

Oie der zugp.l~ssenen Bauart entsprechenden und
nach Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen durfen
für gefährliche Güter verwendet werden. wenn für
S1e nach den Vorschriften der GGVS/GGVE/GGVSp.p.
solche Verpackungen zulässig sind.

den Empfehlungen der Vereinten Nationen
tiber die Beförderung gefährlicher Güter

'. UN)
3.2 Oie Verpackungen dürfen

der Verpackungsgruppe 11
den.

für
oder

gefährlIche Güter
111 vei-wendet wer-

festgelegten Prüf anforderungen für Verpackungen
zur Beförderung gefährlicher Güter.

10.2 Der Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehalten.

10.) Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für MaterIal
forschung und -prüfung. Berlin" (lS5N 0340-7551)
veröffentlicht.

10.4 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittel
belehrung bei.

8.3

8.4

Oie Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden.
Die Dicht5 der Füllgüter darf
1.20 g/cm

3
(Verpackungsgruppe 11) bzw.

1.80 g/cm IVerpackungsgruppe 111)
nicht überschreiten.

Der Gesamtüberdruck (d. h. Dampfdruck des Füllgu
tes und Partialdruck von Luft oder sonstlgp.n
inerten Gasen. vermindert um 100 kP:].) bei 55 ·C
darf 133 kPa nicht überschreiten.

8.5 ~ntfällt

4950 !linden, 27.08.1991 9 Der in Hr. 2 genannte Antragstp.ller muß nachweis
bar sicherstp.Ilen. daß alle Auflagen über die
Verwendung der Verpackung demjenigen. der dip.
Verpackung für Gefahrgut einsp.tzt/befüllt, bp.
kannt sind.
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10 Sonstices (, F~rti&ung von flexiblen Groapackmitteln (I8C)

Kennzeichnung

Bis zur endgÜltigen Fp.stlegung fertigungsüber
wachender Maßnahmen ist das voliegende Qualitäts
sicherungsprogramm einzuhal ten und die Protokol
le iiber dIe regelmäßig durchgefiihrten Prüfungen
zur jederzeiligen Elnsicht mindest.ens fünf J<t;hre
aufzubewahren.

Nach der zu~~lassenen Ba"~rt dürfen ilexible
GroBpackmittel (IBC) serienmä8ig g~fertigt wer
den. Der Hersteller muS gewährleisten, daS bel
den serienmäßig gefertigten flexiblen GroßpaCk
mitteln (IBC) die für die Bauart festg~legten An
forderungen erfüllt sind.

9814 - eur~a/2500/1"50

ge
gut

13Hl/Y/ .......•.... /D/BAH
(Herstellungs
datum nach
RnI605(I)d)
der An!. zur GGVE)

Die nach der zugelassenen Bauart serienmä8lg
fertigten flexiblen tBC sind dauerhaft und
lesbar wie folgt zu kennzeichnen:

Ci)

festgelegten Prüf anforderungen für Verpackungen
zur Beförderung gefährlicher Güter.

der Ordnung für die internationale eisenbahnhe
förderung gefährllcher Güter (RID)

den Empfehlungen der Vp.reinten Nationen fUN)
über dle Beförderung gefährlicher Güter

dem internationalen Ubereinkommen des Seevp.r
kehrs (IMDG-Code)

dem Europäischen tlber!!inkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der
StraBe (ADR-Ubereinkommen)

10.1 Die Bauart entspricht den in

10.2 Der Widerruf di~ser Zulassung bleibt vorbehalten.

10.1 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und 1'1it
teilungsblatt der Bundesanstalt für Material
forschung und -pnifung. Berl in" IISSN 0.340-7551)
veröffentlicht.

10.4 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittel
belehrung bei. 8 Auflal;en über die Verwendung der flexiblen Croa

packmittel lIRC)

4950 Minden, 0.3.09.1991 8. I Die nach der zugelassenen Bauart serienmaßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten flexiblen GroBpackmittel (IBC) dürfen für ge
fährliche Güter verwendet werden, wenn für SIe
nach den Vorschriften der GGVS/GGVE/GGVSee sol
che flexiblen GroBpackmittel ([BC) zulässig
sind.

ßundesbahn-Zentralamt
Hinden (Westf) Deutsche

Bundesbahn
8.2 Di~ fl~xiblen GroBpackmittel (IBC) dürfen fur ge

fährliche Güter der Verpackungsgruppe Ir oder
III verwendet werden.

8.3 Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden.

Z U LAS S U N G S S C HEl N

Zulassun&s-Nr. 98.34/13Hl

Die höchstZUlässige Ladung
packmittels ([BC) darf 1250
ten.

d~s flexiblen GroB
kg nicht iiberschrel-

für die Bauart eines flexlblen GroBpackmittels ([BC)
zur Beförderung gefährlicher Güter

8.4 Oie physikalischen Elgp.nsch~ften (Masse. Korn
größe usw.) mtissen den Eigenschaften der 1m Pruf
bp.ri.cht gern. Nr. 4 genannten Prtiffüllgütp.r p.nt

sprechen.

Rechts&rundla&en

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter
m~t Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisenbahn
- GGVE) vom 22.07.1985 (BGBl. I. S. 1560) zuletzt
geändert durch die Dritte Verordnung zur Ände
rung der Gefahrgutverordnung Eisenbahn (1. Eisen
bahn-Gefahrgutänderungsverordnung) vom 6. Juni
1990 (BGBl. I. S. 1001). 10

Der in Nr. 2 gp.n~nnte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen. daB alle Auflagen uber die
Verwendung der flexiblen GroBpackmittel (IBC)
demjenigen. der die flexiblen Gro8packmittel
([BC) für Gefahrgut einsetzt/befüllt bekannt
sind.

SODstil;;es

2 Antragsteller 10.1 Die Bauart entspricht den in

EUTp.a Verpackungs GmbH & Co. KG
4440 Rheine - Mesum

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güt~r (RID)

.3 Benennung der Bauart

Flexibles Gro6packmittel (IBC)

dem Europäischen Ubereinkommen über die inter
nationale Beförderung gef~hrlicher Güter auf der
StraBe (ADR-übereinkommen)

4 Anforderungen an die Bauart dem internationalen Ubereinkommen des Seeverkehrs
(IMDG-Code)

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen. die
gemäB Prüfbericht Nr. 109 858 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Minden (Westf) vom 16.04.l991 einer
Bauartprüfung nach dem Anhang VI der Anlage zur
GGVE unterzogen worden sind.

Abweichend von dem genannten Prüfbericht dürfen
die flexiblen IBC auch mit einem Einfüllschlauch
mit einem Durchmesser von 63 cm gefertigt werden.

den Empfehlungen der Vereintp.n Nationen (UN)

über die Beförderung gefährlicher Güter

festgelegten Prüfanforderungen für GroBpackmittel
(IBC) zur Beförderung gefährlicher Güter.

10.2 Der Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehalten.

10.4 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittel
belehrung bei.

ZulassunI;

Die unter Nr. J beschriebene Bauart wird
der Voraussetzung. daS die Anforderungen
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen.

unter
nach

10 • .3 Dieser Zulassungsschein wird im l'Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materlal
forschung und -prüfung. Berlin" ([SSN 0140-7551)
veröffentlicht.

4950 Minden, 04.09.1991
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Bundesbahn-Zentralamt
Minden (Westf)

Deutsche
Bundesbahn

GGVE unterzogen worden sind.

ZuiassUDI;

Die unter Nr. ) beschrlebenp. Bauart wird unter
der Voraussetzung, daß die Anforderung~n nach
Nr. 4 erfüllt werden. ~tlg~L~ssen.

I. Nachtrag zum

ZULASSUNGSSCHI!IN

ZulassuDl:s-Nr. 9834113HI

Nr. des Zulassungsscheines wird Yle folgt geändert
bzw. erweitert:

4 Anforderungen an die Bauart

Die Bauart muß den BalJmustern entsprechen. die
l:emäß Prüfbericht Nr. 109 858 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Minden (Westf) vom 16.04.1991 und
PrüfZeUgnIs Nr. 0 3070.2/91-11 vom 04.11.)991 der
Labordata Materialprüfanstalt, Braunschweig ei
ner ßauartprüfung nach dem Anhang VI der Anlage
zur GGVE unterzogen worden sind.

Abweichend von dem genannten Prüfbericht dürfen
die flexiblen IBe auch mit einem Einfüllschlauch
mit einem Durchmesser von 63 cm gefp.rtigt werden.

Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zu las
sungsschein Nr. 9834/13HI vom 04.09.1991 der Fa. Eurea
Verpackunl:s GmbH & Co. KG, 4440 Rhein-Mesum.

6 Fertil:unl: von flexiblen Großpackmitteln (IBC)

Nach dp.r zugelassenen 8auart dürfen fleXIble
GroßpackmIttel (lBC) serlenmaßlg gefertIgt wp.r
den. Der Hersteller muS gey;ihrlp'lsten. daß bel
den serIenmäßig gefp.rtlgten fleXIblen Gro8pack
mItteln (TBC) dIe für rll~ Bauart festgelegten An
forderungen ~rfü 11 t sind.

BIS zur endgultIgen Fp.stle~ung f~rtigungsüb~r

w~chender Maßnahmen ist rt~s vollegende Qualltats
slcherungsprogramm I:'inluhalten und die Protokol
le über die regelmaßlg rlurchgeführt.~n Prtifllng~n

zur jederzeitigen EInSlcht mIndestens filnf J~hrp.

:iufzubewahren.

KennzeichDun~

Oie nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten flexiblen lBC SInd dauerh'ift und gut
lesb'ir wle folgt Zll kennzp.ichnen:

(~\)"\ I 3 HI 1y 1 ••••••••••.••. I 01 BA M 98 3 5 - e II re a I I 500 1 7 50
~~ (Herstellungs-

datum nach
Rn 1605 (I) d)
der Anl. zur GGVE)

Dieser Nachtrag wird im "Amts- und Hitteilungsblatt der
Bundesanstalt für Haterialforschung und -prüfung.
Berlin" (ISSN 0340-(551) veröffentlicht.

8 Aufla~eD über die Vervendun~ der flexiblen Gro.
packaittel (IBC)

Diesem Nachtrag zum Zulassungsschein liegt eine Rechts
mittelbelehrung bei.

4950 "inden, 21.11.1991

8. I DIe nach der zugelassenen Bauart serienmaßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichnp.
ten flexiblen Großpackmittel (IBC) dürfen für ge
fährliche Güter verwendet werden. wenn für Sle
nach den Vorschriften der GGVS/GGVE/GGVSee sol
che flexiblen Großpackmittel (IBC) zulässlg
sind.

8undesbahn-Zentralamt
Minden (Wes t E)

Deutsche
Bundesbahn

8.2

8.3

DIe flexiblen Großpackmittel (IBC) dürfen für ge
fährliche Güter der Verpackungsgr\lppe 11 oder
111 verwendet werden.

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden.

Die höchstzulässil:e Ladung des flexiblen Groß
packmittels (IBC) darf 750 kg nicht überschrei
ten.

ZULASSIIIIGSSCHI!IN

ZlIlassunl:s-Nr. 981).'\ 1HI

für die Bauart p.lnes flexlblen Großpackmittels fTBC)
zur Beförderung gefahrlicher GütP.y

Rechts~rundla~en

8.4

9

Oie physikalischen Eigenschaften (Masse. Korn
größe usw.) müssen nen Eigenschaften der im Prüf
bericht gern. Nr. 4 genannten Prüffüllgüter ent.
sprechen.

Der in NT. 2 genannte Antragsteller muS nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die
Verwendung der flexiblen Großpackmittel (IBC)
demjp.nigen, der die flexiblen Großpackmittel
(IBC) für Gefahrgut einsetzt/bel'üllt bekannt
sind.

Verordnung über dle innerstilat liehe und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisenbahn
- GGVE) vom ZZ.07.1~85 (BGB!. I. S. 1560) zuletzt
geändert durch die Dritte Verordnung zur ..o:nde
rung rier Get"ahrgutvernrdnung Eisenbahn 1.). Eisen
bahn-Gefahr;utinderungsverordnungl vom 6. J1Joi
19~0 IBGBI. I. S. 1001).

Ant ral;steller

Eurea Verpackungs GmbH & Co. KG
4440 Rheine-Mesum

Benennung der Bauart

10 Sonsti&es

10.1 Die Bauart entspricht den ~n

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RIDI

dem Europäischen Übereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf d~r

~traße (ADR-Ubereinkommen)

dem internationalen Ubereinkommen des Seeverkehrs
(IMOG-Code)

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN)
über die Beförderung gefährlicher Güter

4

Flexibles GroSpackmittel (IBC)

Anforderungen an die Bauart

Die Bauart muB den Baumustern entsprechen. die
gemäß Prüfbericht Nr. 109 857 der Bundeshahn-Ver
suchsanstalt Mineten (Westf) vom l7.04.1'=l91 einer
Bauartprüfung nach dem Anhang VI der Anlage zur

festgelegten Prüfanforderungen für Großpackmittel
(IBC) zur Beförderung gefährlicher Güter.

10.2 Der Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehalten.

10 • .1 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit-
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teilungsblatt der Bundesanstalt für Material
forschung und -prüfung. Berlin" (ISSN 0340-7551)
veröffentlicht.

10.4 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittel
belehrung bei.

4950 Minden. 04.09.1991

8.2

8.3

verwendet werden. wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVSIGCVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind.

Die Verpackungen dürren für gefährliche Guter der
Verpackungsgruppe 11 oder TIT verwendet werden.

Die Bruttomasse des Versandstückes darf 6.8 kg
nicht überschreiten.

8.4 Entfällt

Z U LAS S U N G S S C HEl N

Zulassungs-Nr. 9R16/4C

Bundesbahn-Zentralamt
Minden (l/estfl

Deutsche
Bundesbahn

8.5

8.6

Wird die zugelassene Verpackungsbauart als zusam
mengesetzte Verpackung - auch mit anderen als in
diesem Zulassungsschein beschriebenen Innenver
packungen - verwendet. muß nachweisbar sicherge
stellt sein. daB die zusammengesetzte Verpackung
mit den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie
die zugelassene Verpackungsbauart.

Die Uberwachung der Fertigung von Verpackungen
nach dieser Bauart muß nach den "Technischen
Richtlinien für die Uberwachung der FertIgung von
Verpackungen zur Beförderung gefährlIcher Güter
(TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987. S. 562,
durchgeführt werden.

für die Bauart elner Verpackung zur B~förderung gefähr
licher Güter

9 Dp.r In Nr. 2 genannte Antragstel Ler muB nac.hwPls
h.:tr sichersteLlen. daß .:tlle AufLagen ober dIP

Verwendung der Verp'lckung oemjp.1I1gen. der dlP

Verpackung tur Gefahrgut einsetztJhp.füllt hp
kannt sind.

RechtsgruDdlagen
10 Sonstiges

Verordnung über die innerstaatliche und
liberschreltende Beförderung gefährlicher
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung
bahn - CCVE) vom 22.07.1985
(8GBI. I, S. 15601

grenz
Güter

Eisen-
10.1 Die Bauart entspricht den in

der Ordnung für die internationaLe
förderung gefährlicher Güter (RIDl

Eisenbahnbe-

4

4.1

4.2

5

Antragsteller

TAO Pharmazeutisches Werk GmbH
2190 Cuxhaven I

Benennung der Bauart

Kiste aus Pappe als AuBenverpackung und einen PE
Sack als Innenverpackung

Anforderungen an die Bauart

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die
gemäB Prüfbericht Nr. 2875/90 der Beratungs- und
Forschungsstelle für Versandverpackung e.V.
(BFSV), Institut für Exportverpackung (IFE),
2050 Hamburg 80 vom 13.11.1990 einer Bauartprü
fung nach dem Anhang V der Anlage zur GGVE unter
zogen worden sind.

Die Verpackung muß wie in dem unter Nr. 4.1 ge
nannten Prüfbericht beschrieben verschlossen wer
den.

Zulassung

dem Europäischen Ubereinkomrnen über die intpr
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der
StraBe (ADR-Obereinkommen)

dem internationalen Ubereinkommen des Seever
kehrs (IMOG-Code)

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN)
über die Beförderung gefährlicher Güter

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen
zur Beförderung gefährlicher Güter.

10.2 Der Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehalten.

10.) Dieser Zulassungsschein wIrd im "Amts- und ~It

teilungsblatt der Bundesanstalt für Material
forschung und -prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551)
veröffentlicht.

10.4 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittel
belehrung bei.

4950 Minden, 25.10.1991

Die unter N.r. 3 beschriebene Bauart wird unter
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach
Nt". 4 erfüllt werden. zugelassen.

Fertigung von Verpackungen

Nar.h der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen
serienmäBig gefertigt werden. Der HersteLler muB
gewährleisten. riaS bei den serienmä8ig gefertig
ten Verpackungen die fÜf die Bauart festgelegten
Anforderungen erfüllt sind.

Kennzeichnung

Bundesbahn-Zentralamt
Minden (l/esttl Deutsche

Bundesbahn

Die nach der zugelassenen Bauatt serienmä8ig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen:

Z U LAS S U N G S S C HEl N

Zulassungs-Nr.1837/13HI

(
U)' 4G/Y7 IS I •••••••••••••• IOIBAM
n (Herstellungs-
..../ jahr. nur die

beiden letzten
Ziffern)

9836 - OKE
tür die Bauart eines flexiblen GroBpackmittels
zur Beförderung gefährlicher Güter

Rechtscrundlagen

( I Be )

8

8.1

616

Auflagen über die Verwendung der Verpackung

Die nach der zugelassenen Bauart serienmä8ig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter

Verordnung über die innerstaat11che und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisenbahn
- GGVE) vom 22.07.1985 (BGBt. I, S. 1560; zuletzt



geänd"ert durch die Dritte Verordnung zur Ände
rung der Gefahrgutverordnung Eisenbahn (). Eisen
bahn-Gefahrgutänderungsverordnungj vom 6. Juni
1330 (BGB!. [. S. 1001).

Verwendung
demjenigen,
([BC) für
sind.

der flexiblen GroBpackmittel (IBCI
der die flexiblen GroBpackmittel

Gefahrgut einsetzt/befüllt bekannt

Antratsteller

Eurea Verpackungs GmbH & Co. KG
~440 Rheine - Mesum

10 Sonstiges

10.1 Oie Bauart entspricht den in

,lexibles GroBpackmIttel (TBC)

Anforderun~en an die Bauart

Beaennung der Bauart

DIe Bauart muß den Baumustern entsprechen. die
gp.m~8 Prüfbericht Nr. 109 814 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Minden (West!) vom 11.05.1991 einer
Bauartprüfung nach dem Anhang VI der Anlage zur
GGVE unterzogen worden sind.

dem internationalen Ubereinkommen des Seeverkehrs
(IHOG-Code)

den empfehlungen der Vereinten Nationen (UN)
über die Beförderung gefährlicher Güter

dp-m europäischen Uberelnkommen über die int~r

nationale Beförderung ~efährlicher Güter auf ,Jer
StraBe (AOR-Ubereinkommen)

festgelegten Prüf anforderungen für GroBpackmlttp.l
(IBC) zur Beförderung gefährlicher Güter.

der Ordnung für dle internationale eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RIO)

darf das kurze Ende
30 cm und das lange

auf 100 cm verlängert

Abweichend vom Prilfbericht
d~s eingenähten Gurtes auf
Ellde des eIngenähten Gurtes
werden.

4

Dil:! frF!ie Schlaufen länge von 25 cm darf dabei
nicht geändert werden.

ZulassuDC

Die unter Nr. ) beschriebene Bauart wird unter
rler Voraussetzung. daS die Anforderungen nach
Nr. 4 erfüllt werden. zugelassen.

10.2 Der Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehalten.

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Haterial
forschung und -prüfung. Berlin" (ISSN 0340-;551)
veröffentlicht.

10.4 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittel
belehrung bei.

fertigung von flexiblen GroSpackmitteln (IBC) 4950 Minden. 05.09.1991

Nach der zugelassenen Bauart dürfen flexible
GroBpackmittel ([BCl serienmaBig gefertigt. wer
den. Der Hersteller muS g~wä.hrlp.isten~ daß bei
den serienmäSig gefertigten flexiblen Groß pack
mIttelo (IBC) die für die Bauart festgelegten An
forderungen erfüllt sind.

Bis zur endgültigen Festlegung fertigungsüber
wachender Ma8nahmen ist das voliegende Qualitäts
sicherungsprogramm einzuhalten und die Protokol.
le über die regelmäßig durchgefiihrten Prüfungen
zur jederzeitigen Einsicht mindestens fünf Jahre
aufzubewahren.

Bundesbahn-Zentralamt
Minden (West!)

Deutsche
Bundesbahn

Kennzeichnung

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten flexiblen IBC sind dauerhaft und gut

(D
~n'" lesbar wie folgt zu kennzeichnen:

lJHl/Y/ •••••••••••• /O/BAM 9837 - eurea/2000/1000
(Herstellungs-
datum nach
Rn 1605 (I) d)

der Anl. zur GGVE)

Z U LAS S U N G S S C H ~ I N

Zulassungs-Nr. 9838/13Hl

für die Bauart eines flexiblen GroBpackmitt.els (IBCI
zur Beförderung gefährlicher Güter

Rechtsgrundlal:en

8

8. I

8.2

8.3

Auflagen über die Verwendung der flexiblen GroS
packllit te I (I BC)

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
t.en flexiblen GroBpackmittel (IBC) dürfen für ge
filhrliche Güter verwendet werden, wenn für sie
Dach den Vorschriften der GGVS/GGVE/GGVSee sol
che flexiblen GroBpackmittel (IBC) zulässig
sind.

Oie flexiblen GroBpackmittel (IBC) dürfen für ge
fährliche Güter der Verpackungsgruppe IT oder
111 verwendet werden.

Die Grf~nzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden.

2

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderl1ng gefährlIcher Güter
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisenbahn
- GGVE) vom 22.07.1985 (BGBI. I. S. 1560) zuletzt
geändert durch die Dritte Verordnung zur Ände
rung der Gefahrgutverordnung Eisenbahn 13. Eisen
bahn-Gefahrgutänderungsverordnung) vom 6. Juni
1990 (BGBI. I. S. IDOl).

Antragsteller

Eurea Verpackungs GmbH & Co. KG
4440 Rheine - Mesum

BenennUDI: der Bauart

,Iexibles GroBpackmittel (TBC)

8.4

Oie höchstzulässige Ladung des flexiblen Gro$
packmittels (IBC) darf 1000 kg nicht überschrei
ten.

Die physikalischen Eigenschaften (Masse, Korn
grö8p. usw.) müssen den Eigenschaften der im Prüf
bericht gern. Nr. 4 genannten Prüffüllgüter ent
sprechen.

4 Anforderungen an die Bauart

Die Bauart muS den Baumustern entsprechen. dle
gemäB Prüfbericht Nr. 109 730 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Hinden (Westf) vom 24.06.1991 einer
Bauartprüfung nach dem Anhang VI der Anlage zur
GGVE unterzogen worden sind.

ZulassuDr;

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen. daB alle Auflagen über die

Die
der

unter Nr. ] beschriebene
Voraussetzung. daS die

Bauart wird unter
Anforderungen nach
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Nr. 4 erfüllt werden. zugelassen.

6 Fertigung von flexiblen Gro8packmitteln (IBC)

10.4 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittel
belehrung bei.

Nach der zugelassenen Bauart dürfen flexible
Gr08packmittel (IBC) serienmä8ig gefertigt wer
den. Der Hersteller muß. gewährleisten, daß bei
den serienmäßig gefertigten flexiblen Groß.pack
mitteln (IBC) die für dle Bauart f.stgelegten An
forderungen erfüllt sind.

BIS zur endgültIgen Festlegung fertigungsüber
wachender Ma8n~hmen 1st das voliegende Qualitäts
sicherungsprogramm ~inzuhalten und die Protokol
le über die regelmäSig durchgeführt~n Prüfungen
zur jederzeitigen Einsicht mIndestens fünf Jahre
aufzubewahren.

kennzeichnUDl!;

4950 Minden, 05.09.1991

Bundesbahn-Zentralamt
Minden (Westf)

Deutsche
Bundesbahn

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäß.ig ge
fertigten flexiblen IBC sind dauerhaft und gut
lesbar wie folgt zu kennzeichnen: Z U LAS S U N G S S C HEl N

IJHI/Y/ .....••..•.. /O/BAM
(Herstellungs
datum nach
Rn1605(11d1
der Anl. zur GGVE1

98J8 - eurea/2500/1250 Zulassungs-Nr. g839/SH3

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung gefähr
licher Güter

8 Aufla&en über die Verwendung der flexiblen Gro~

pack..i t te 1 OIlC)
Rechtsgrundlagen

8. I Die nach der zugelassenen Bauart ser1enmaSig ge
fertIgten und entsprechend Nr. i gekennzeichne
ten flexlblen GroSpackmittel (IBC) dürfen für ge
fährliche Güter verwendet werden, wenn für sie
nach den Vorschriften der GGVS/GGVE/GGVSeP. sol
che flexiblen GroSpackmittel (IBC) zulässig
sind.

2

Verordnung über die innerstaatliche und
überschreitende Beförderung gefahrlicher
mit Eisenbahneil (Gefahrgutverordnung
bahn - GGVE) vom 22.07.1985
(BGB!. r, S. 1560)

Antragsteller

grenz
Güter

Eisen-

8.2 Die flexiblen GroSpackmittel (IBC) dürfen für ge
fährliche GUter der Verpackungsgruppe II oder
111 verwendet werden.

Fritz Kreuz GmbH
4230 Wesel 1

ßeDennun~ der Bauart

8.J Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht liber
schritten werden.

Sack aus Kunststoffge~ebe - ~asser~estandig -

Anforderungen an die Bauart

muS den Baumustern entsprechen, die
1. Nacht rag zum Prlifbe ri cht ~r.

Bundesbahn-Versuchsanst~lt Mjnd~JI

11.07.1991 eJner Bauartprtifung ru,ch
der Anlage zur GGVE unterzogen WOt"-

Di e Baua rt
gemäS dem
110157 der
(Westf) vom
dem Anhang V
den sind.

Die physikalischen Eigenschaften (Masse. Korn
größe usw.) müssen den Eigenschaften der im Prüf
bericht gern. Nr. 4 genannten Prüffüllgiiter ent
spreci"len.

Die höchstzulässige Ladung des flexiblen GroS
packmittels (IBC) darf 1250 kg nicht überschrei
ten.

8.4

Zulassung

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muS nachweis
bar sicherstellen. daS alle Auflagen über die
Verwendung der flexiblen GroSpackmittel (IBC)
demjenigen, der die flexiblen Gr08packmittel
IIBCl für Gefahrgut einsetzt/befüllt bekannt
sind.

6

Die unter Nr. 3 bp.schriebene Rauart. ~ird

der Voraussetzung, daß die Anforderungen
Nr. 4 erfüllt werden. zugelassen.

Fertigung von Verpackun~en

unter
nach

10 Sonstiges

10.1 Die Bauart entspricht den in

Nach der zugelassenen ßcsuart dürfen Ver}.tcsckuflr,en
serienmä8ig gefertigt ~erden. Der Herst.eller muß
gewährleistC:':n. elaS bei den serjennläßig teff-'rtlg
lt'"JI Verpackungen die für die f\auart festge)t>gtf>fl
Anforderungen erfüllt sind.

der Ordnung für d1e internationale Eisenbahnbe
forderung gefährlicher Güter (RIO) 7 l{eDDzeichDUD&

dem Europäischen Ubereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der
Stra8e (AOR-Ubereinkommenl

Die nach der zugelassenen Bauart serienmä8ig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen:

dem internationalen Ubereinkommen des Seeverkehrs
(IMOG-Code)

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN)
über die Beförderung gefährlicher Guter

( U) 5HJ / Y51 / S / ..•...•..••.•••• / D/ BAM
~n (Herstellungs-

"~/ jahr. nur die
letzten beiden
Ziffern)

9839 - FKW

festgelegten Prüfanforderungen für Großpackmittel
(TBC) zur Beförderung gefährlicher Güter. 8 Auflagen über die Verwendun~ der Verpackun~

10.2 Der Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehalten.

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Material
forschung und -prüfung, Berlin" (ISSN 0340-75511
veröffentlicht.

8.1 Die nach der zu&elassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter
verwendet werden. uenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind.

8.2 Die Verpackungen, dürfen für gefährliche Güter
der Verpackungsgruppe TI oder IrT verwendet
werden.
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8. J

8.4

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen n1cht über
schritten werden. Die Bruttohöchstmasse des Ver
sandstückes darf 50,3 kg nicht überschreiten.

Entfällt

8enennun~ der 8auart

Kiste aus Naturholz als Außenverpackung und Ver
packungen aus leItfähigem PPN als Innenvp.r
packung

B. ,

B.•

B.7

Entfällt

Die physikalischen Eigenschaften (Masse~ Korn
gröSe usw.) müssen den Eigenschaften der im Prüf
bericht gemäß NT. 4 genannten Prtifftillgüter ent
sprechen.

Die Uberwachung der Fertigung von Verpackungen
nach dieser Bauart muB nach den "Technischen
Richtl~nien für die Überwachung der Fertigung von
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter
(TRV OOJI" - Verkehrsblatt Heft 1•• ]987, S. ,62.
durchgeführt werden.

4

4,1

4.2

AnforderuD&en an die Bauart

Die Bauart muß den Raumustern entsprechen. die
gemäß PrüfbP.richt Nr. 30 der OVG. OeutschP.
Verpackungsmlttel GmbH, 8505 Röthenbach/Peg, vom
17.07.1991 einer B'luartpri.ifung nach dem Anhang V
der Anlage zur GGVE unterzogen worden slnd.

Die Verpackung muß wie in dem unter Nr. 4. t ge
nannten Prüfbericht beschrieben verschlossen wer
den.

Zulassune

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daS alle Auflagen tiber dit'
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die
Verpackung für Gefahrgut elnsetzt/beftillt. be
kannt slnd.

Die unter Nr. J beschriebene Bauart WIrd
der Voraussetzung, daß die Anforderungen
Nr. 4 erfullt werden, zugelassen.

F~rtigung von Verpackungen

unter
nach

10 Sonstiges

10.1 Die Bauart entspricht den in

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefahrlicher Güter (RID)

dem Europäischen Ubereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der
Straße (ADR-übereinkommen)

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Vl!rpackungen
serienmäßig gefp.rtlgt werden. Der Herstellar muß
gewährleisten, daß bel den serienma6ig gefl~rt.i.g

ten Verpackungen die fur dIe Bauart fp.st.gelegtp.T1
Anforderungp.n erfüllt. sind.

Kennzeichnung

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäBig ge
fertigten Verp~ckungen sind dallerhaft und gut
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen:

dem internationalen Ubereinkommen des Seever
kehrs (IMDG-Code)

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN)
über die Beförderung gefährlicher Güter

( U 'j 4Cl/ Y10/ S / .•• , ... , . , ••.. , . / D/ BA M
~ (Herstellungs-

jahr, nur die
beiden letzten
Ziffern)

9042 - DVG

festgelegten Prüfanfprderungen für Verpackungen
zur Beförderung gefährlicher Güter.

10.2 Der Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehalten.

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Material
forschung und -prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551)
veröffentlicht.

10.4 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittel
belehrung bei.

4950 "inden. 05.09.199]

8

8.1

8.2

8.1

Auflagen über die Verwendung der Verpackung

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäBi.g ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gef4hrliche Güter
verwendet werden. wenn für Sle nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSeP. solche Verpackun
ge~ zulässig sind.

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der
Verpackungsgruppe 11 oder 111 verwendet werden.

Die Bruttomasse des Versandstückes darf 30 kg
nicht überschreiten.

Z U LAS S U N G S S C HEr N

Rllndesbahn-Zentcalamt
Minden (Westf)

Deutsche
Bundesbahn

8,4

8.5

8 ••

Entfällt

Wird die zugelassene Verpackungsbauart als zusam
mengesetzte Verpackung - auch mit anderen als in
diesem Zulassungsschein beschriebenen Innenver
packungen - verwendet, muß nachweisbar sicherge
stellt sein, daß die zusammengeset.zte Verpackung
mit den Innenverpackungen ebenso wirksam ist \I,lie
die z11getassene Verpackungsbauart.

Die überwachung der Fertigung von Verpackungen
nach dieser Bauart muS nach den "Technischen
Richtlinien für die Uberwachung der Fartigung von
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter
(TRV 001)" - Verkehrshlatt Heft 16. 1987, S. 51,2.
durchgeführt werden.

Zulassungs-Nr. 9841/4CI

für die Bauart einer Varpackung zur Beförderung gefähr
l"icher Güter

Recbtsgrundlagen

9

10

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/be(üllt be
kannt sind.

Sonstiges

Varordnung übp.r dip. innerstaat.liche und
überschreitende Beförderung gefährlicher
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung
bahn - GGVEl vom 22.07.1985
I.BGB!. I. S. 1560)

An-tragsteller

DVG
Deutsche VerpackungsmitteJ GmbH
3505 Röthenbach/Peg

grenz
Güter

Eisen-

10, I Die Bauart entspricht den in

der Ordnung für die internat.ionale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RID)

dem Europäischen Ubereinl<ommen üher die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter al1f der
Straße (ADR-übereinkommen)

dem internationalen übereinkommen des Seever
kehrs (IMDG-Codel
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den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN)
tih~r die Reförderung gefährlicher Giiter

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen
ztlr ßeförderllng gefährlicher Güter.

(n J 4Cl/Y70/S/ /D/BAM 9841 - ove
\.:/ (Herstellungs-

jahr. nur dle
beiden letzten
Ziffern)

8 Auflagen über die Verwendun& der Verpackung
10.2 D~r Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehalten.

10.J OIeSPI" Zulassungsschein wird "im "Amls- und Mit.
tl'IIHngsblatt der Bundesanstalt für Material
forschung und -prüfung. Berli,," (ISSN 0340-7551)
v t' rö r fe n t I ich t .

10.4 nl~sem Zulassungsschei.n liegt eine Rechtsmittel
belehrung bei.

4~50 Minden. 11.09.1991

8.1

8.2

8.3

8.4

Die nach der zugelassenen Bauart serlf~nrna81g ge
fertigten und entsprechend Nt. 7 gekenn7.eH:hn~

ten Verpackungen dürfen für gefährllche Güter
verwendet werden. "'enn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind.

Oie Verpackungen dürfen für gefährliche r.ut~r dp.r
Verpackungsgruppe Ir oder 111 verwendet werdp.n.

Die Bruttomasse des Versandstückes darf 70 kg
nicht überschreiten.

Entfällt

Rundesbahn-7.entralamt
Minden (W~stf)

Deutsche
Bundesbahn

8.5 Wird die zugelassene Verpackungsbauart als ZUSJm

mengesetzte Verpackung - auch mit anderen als in
diesem Zulassungsschein beschriebenen Innenver
packungen - verwendet. muS nachweisbar sichp.rge
stellt sein. daS die zusammengesetzte V~rpackung

mit den Innenverpackungen ebenso wirksam ist ",Iie
die zugelassene Verpackungsbauart.

Z U LAS S U N G S S C H E J N

Zulassungs-Nr. 9~41/~CI

für rtle Bauart einer Verpackung zur Beförderung gefähr
licher Güter

8.6 Die Überwachung der Fertlgung von Verpackungen
nach dieser Bauart muS nach den "Technischen
Richtlinien für dlP. Uberwachung der Fertigung von
Verpackungen zur Beförderung gef;ihrlicher Gliter
(TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987. S. 562.
durchgeführt werden.

RechtsgTundlagen

Verordnung iiber clie i.nn~rstaatliehe und
überschreitende BeförderlJn~ gefährlicher
mit Eisenb~hnen (Gefahrgutverordnung
bahn - GGVE) vom 22.07.1985
( BG BI. I. S. I 560 )

grenz
Guter

Eisen- 10

10.1

Der in Nr. 2 öenannte .\ntragst.el Ler muB nachlol~lS

bar s.lcherstellen. riaS alle AufL;lgen t.ib~r rlle
Verwendung der Verpackunä demjeni1';en. rier rllf"
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/b~Eiillt bp.
kannt. sind.

Sonstiges

Oie Bauart entspricht den in

2 Antragsteller

OVG
Oelltsche Verpackungsmittet Gesellschaft m.b.H.
3S05 Röthenbach(Pe~

Benennung der Bauart

der Ordnung für die International~ Eisenbahnhe
förderung gefährlicher Güter (RIO)

dem Europäischen Ubereinkommen über die Inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der
Straße (ADR-Ubereinkommen)

4 ADforderun~en an die Bauart

Kiste aus
Schachteln
packung

Naturholz als Au8enverpackung und
aus Maschinengraupappe als Innenver-

dem internationalen Ubereinkommen des Seever
kehrs (IMDG-Code)

den Empfehlungen der Vereinten Nationen fUN)
über die Beförderung gefährlicher Güter

5 Zulassung

4.1

4.2

Dle Bauart muS den 8aumustern entsprechen, die
gemäß Prüfbericht Nr. 29/1991 der DVG Deutsch.
V.rpackungsmittel Gesellschaft m.b.H.. 8505
Röthenbach/Peg, vom 10.0i.1991 einer Bauartprü
fung nach dem Anhang V der Anlage zur CeVE untel"
zogen worden sind.

Die Verpackung muS wie in dem unter Nr. 4.1 ge
nannten Prüfbericht beschrieben verschlossen wer
den.

festgelegten Prüf anforderungen fÜf Verpackungen
zur Beförderung gefährlicher Güter.

10.2 Der Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehalten.

10. J Dieser Zulassungssche1.n wi.rd im "Amts- und Mi t
teilun~sblatt der Bundesanstalt für Material
forschung und -prüfung. Berlin" (ISSN 0340-;)51)
veröffentlicht.

10.4 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittel
belehrung bei.

Dle unter Nr. J beschriebene Bauart wird unter
der Voraussetzung, daS die Anforderungen nach
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen.

Fertigung von Verpackungen

~ach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen
sp.:ru~nmä8ig gefertigt werden. Der Hp.rstellec muß
gewahrleisten. daS bei den seri~nmäSig gefertig
ten Verpackungen die für dlfo! Bfiuart festgelegten
Anforderungen erfüllt sind.

KennzeichnUD&

Die nach der zllgelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen:
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Bundesbahn-Zentralamt
l'4inden (I/"s tf)

Deutsche
Bundesbahn

stellt sp-in. daS die zusammengesetzte Verpackung
mit den Innenverpackungen p.benso wirksam 1st WI~

die zugelassene Verpackungsbauart.

Z U LAS S U N G S S eHe I N

Zulassungs-Nr. 9844/~Cl

8.6 Oie Überwachung der Fertigung von Verpackung~n

nach dieser Bauart mua nach den "Technlschen
Richtlinien für die Uberwachung der Fp.rtigung von
Verpackungen zur Beförderunc; gefährLicher Güter
(TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16. 198;. s. 562,
durchgeführt ~erden.

für di~ Bauart einer Verpackung zur BefrirderlJog gefähr
llChp.r GLit~r

Rechtsgrundlagen

9 D~r in Nr. ~ gp.nannt~ Antr~gst~llp.r ~u8 nachweis
bar sicherstellen. daS 'iLle Auflagen tiher dIp.
Verwendung der Verpackung rl~mjp.nigp.n. der dIe
VerpaCkllng für Gefahrgut einsetzt/befüllt be
kannt sind.

Benennung der Bauart

OVG
Deutsche Verpackungsmittel Gesellschaft m.b.H.
8505 Röthenbach/Peg

Sonstiges

dem internationalen Ubereinkommen des Seever
kehrs (IHOG-Code)

Eisenbahnbe-der Ordnung für dIe Internat ionale
förderung gefährlicher Guter lRIO)

Die Bauart entspricht den in

dem Europäischen Ubereinkommen ühp.r die inter
nationale Beförderung gefährlicher G~ter atlf der
Straße (AOR-Ubereinkommen)

10

10. I

grenz
Güter

Eisen-

Antragsteller

Verordnung t..ib~r riie inn~rstaatllChp. und
tiherschreitend~ Beförderllng gefährlicher
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung
bahn - GGVE) vom 22.07.1985
(BGBI. r. S. 1560)

Anforderungen an die Bauart
festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen
zur Bef6rderung gefährlichpr Gtiter.4

Kiste aus
Schachteln
packung

Naturholz als AuSenverpackung und
aus Maschinengraupappe als Innenver-

den Empfehlungen der Vereinten Nationen
über die Beförderung gefährlicher Giiter

(UN)

10. J Die.ser Zulassungsschein ~ird im ItAmts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Material
forschung und -prüfung. Berlin" (ISSN 0340-7551)
veröffentLicht.

10.2 Der Widerruf dieser ZuLassung bLeibt vorbehalten.Baumustern entsprechen. die
Nr. 26/1991 der OVG Deutsche
Gesellschaft m.b.H.. S505

01.07.1991 einer Bauartprü
V der Anlage zur GGVE unter-

Die Bauart muB den
gemä8 Prüfbericht
Verpackungsmittel
Röthenbach/Peg, vom
fung n~ch dem Anhang
zogen ~orden slnd.

4. 1

4.2 Die Verpackung muS wie in dem unter Nr. 4.1 ge
nannten Prüfbericht beschrIeben verschlossen wer
den.

10.4 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittel
belehrung bei.

Zulassung 4950 Minden, 11.09.1991

Di.e unter Nr. ) beschr~ebene Bauart w~rd unter
der Voraussetzung. daS die Anforderungen nach
Nr. 4 erfüllt ~erdp.n, zugelassen.

Fertigllllg von Verpackung~n

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen
serienmäSig gefert.igt ~erden. Der Hersteller mu8
~e",::ihrleisten, da8 bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgeLegten
Anforderungen erfüllt sind.

Kennzeichnung

I

~
ßtlndesbahn-Zentralamt
Minden (I/estf)

Deutsche
Bundesbahn

9844 - OVG

Die nach der zugelassenen Bauart serienmä8ig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen:

(l;\ 4C l/Y45 IS I • ••••.••••••• " ./01 BAH\V (Herstellungs-
jahr, nur die
beiden letzten
Ziffern)

Z U LAS S U N G S S r. Hel N

Zulassungs-Hr. ~~~S/~Il

Etir die Bauart einer Verp~ckung zur Bef6rderung gefjhr
Licher Glitec

8 Auflagen über die VerwenduD& der Verpackung
Rechtsgrundlagen

8. I O~e nach der zugeLassenen Bauart serienmaßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter
venollendet werdp.n. wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind.

Verordnung tiber die innerst.aJ.t11chp. und
überschreitende Beförderung ~p.fÄhrlichp.r

mit Eisenbahnen (Gefahr:utverordnllng
bahn - GGVE) vom 22.0i .1985
IBGBI. I. S. 1560.\

Antragsteller

grenz
GUter

Ei.$en-

8.2

8.3

Oie Verpackungen dürfen für gef~hrLiche Güter der
Verpackungsgruppe 11 oder Tl1 verwendet werden.

Die Bruttornasse des Versandstückes darf 45 kg
nicht überschreiten.

OVB
Deutsch~ Vp.rp~ckungsmitteL GmbH
8505 Röthenbach/Peg.

Benennung der Bauart

8.4

8.5

Entfällt

Wird die zugelassene Verpackungsbauart als zusam
mengesetzte Verpackung - auch mit anderen als in
diesem Zulassungsschein beschriebenen Innenver
packungen - verwendet. mu8 nachweisbar sicherge-

4

Kiste aus Naturholz als AIJBp.nvp.rpackung und
SchachteLn aus Gra1lpappe ~ls Innenverpackung.

Anforderungen an die Bauart
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4.1 Die Bau.J.rt muB den Baumnst.ern p.ntsprech~n. die
gemäß Pdifbericht Nr. 25/1991 der OV8. Deutsche
Verpackungsmittel Gesellschaft mbH. S'iO'i
Röth~nbach/Peg vom 27.0&.19Q} p.lner Bauart.prlifung
nach dem Anhang V der Anlagp. zur GGVE llnterzogen
worden sind.

10.2 Der Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehalten.

10.) Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mlt.
teilungsblatt der Bundesanstalt für MaterIal
forschung und -prüfung. 8erlin" (ISSN 0340-7\51)
veröffentlicht.

4.2 Die Verpackung muB wie in dem 'lnter Ny. 4.1 ge
nannten Prüfbericht beschrieben verschlossen wer
d~n.

10.4 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittel
belehrung bei.

Zulassung 4950 Minden. 12.09.1991

010
ner
Nr.

unter NY. ] beschriebene Bauart wird IJnt~r

VoraIJss~tzung. daS di~ Anforderungen 'lach
~ ~rfüllt werrlen. zugelassp.n.

h Fertigung von Verpackungen

Nach der zugelilssenen Bauart. dürfen Verpackungen
serienm4Big gefp.rtigt werden. Der Hersteller muB
gewahr1eisten, daB bei rlp.n seri.enmäBig geferti.g
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegterl
Anforderungen erfüllt sino.

ßundesbahn-Zentralast
Minden (Wes t f)

Deutsche
Bundesbahn

Kennzeichnung

Oie nach d~r zug~las5enen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sinrl d~'lerhaft und gut
sichtbar wie folgt. zu kennzeichnen:

(~\4CI/Y76/SI /D/BAM n4, - DVG
~ (HerstP.llungs-

jahr, nur di~

beiden letzten
Ziffern)

Z U LAS S U N G S S eHE f N

Zulassungs-Nr. 9846/4Cl

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung gefähr
licher Güter

Recbtsgrundlacen

8.4 Entfällt
4 Anforderungen an die Bauart

Benennung der Bauart

Kiste aus Naturholz als Außenverpackung und
Kisten aus Schaumstoff als Innenverpackung.

grenz
Güter

~isen-

Antracsteller

Verordnung über die innerstaatliche und
überschreitende Beförderung gefährlicher
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung
bahn - GGVE) vom 22.07.1985
(8G8l. I. S. 1560)

Die Bauart muB den Baumustern entsprechen. die
gemäß Prüfbericht Nr. )2/1991 der DVG. Deutsche
Verpackungsmittel Gesellschaft mbH. 8505 RöthP.n
bach/Peg vom 29.08.1991 einer 8auartprüfung nach
dem Anhang V der Anlage zur CGVE unterzogen wor
den sind.

OVG
Deutsche Verpackungsmittel Gesellschaft mbH.
8505 Röthenbach/Peg

4. I
Wird die zllgelassene Verpackungsbauart als zusam
mengesetzte Verpackung - auch mit anderen als in
diesem Zulassungsschein beschriebenen Innenver
packungen - verwendet. muß nachweisbar sicherge
stellt sein. daB die zusammengesetzte Verpackung
mit den Innenverpackungen ebenso wirksam ist. wi.P.
die zugelassene Verpackungsbauart.

Auflacen über die Verwendung der Verpackung

Die Bruttomasse des Versandstückes darf 76 kg
nicht überschreiten.

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der
Verpackun~sgruppe 11 oder 111 verwendet werden.

Die nach der zugelassenen Bauart ser~enmäßig ~e

fertigten lInd entsprechend Nr. 7 gekennze.ichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter
verwendet yerden. wenn für sie nach den Vor
scnriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
&en zulässig sind.

8.5

9.2

8

8. I

8.)

Die Verpackung muB wie in dem unter Nr. 4.1 ge
nannten Prüf bericht beschrieben verschlossen wer
den.

8.6 Die liherwachung der Fertigung von Verpackungen
nach (Iieser Bauart muS nach den "Technischen
Richtlinien rür die Uberwachung der Fertigung von
Verpackungen zur Beförderung gefähili.cher Güt.er
(TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16. 19~7. S. 562.
dl1ichgeführt werden.

Der in Nr. ~ genannte Ant(agstp.ll~r muß, nachwei.s
btlr sicherst.ellen. da8 alle Auflagen über die
Verwendung der Verpackung demjp.lllgen. der die
Verpackung rür Gefahrgut einsetzt/befiillt be
kannt. SInd.

4.2

5

6

Zulassung

Die unter ~r. 3 beschriebene Bauart wird
der Voraussetzung, daS die Anforderungen
Nr. 4 erfüllt werden. zugelassen.

Ferti&uD& von Verpackungen

unter
nach

Kennzeichnung

Die nach der zugelass~np.n Bauart serienmäBig ge
fertigten Verpackungen sind d-1.uerhaft und gut
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen:

10 SonstigP.s

10.1 Dte 8auart entspricht. den in

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter IRIO!

dem Europäischen Ubereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährllcher Güter auf der
Straße (AOR-übereinkommen)

4Cl/Y42/S/ •••••.•••.•... /0!8AM
(HerstP.llungs
jahr. nur die
beiden letzten
Ziffern)

9846 - DVG

dem internationalen Ubereinkommen des Seever
kehrs (IMOG-Code) 8 Auflagen über die Verwendung der Verpackung

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN)
über die Beförderung gefährlicher Güter

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen
zur Beförderung gefährlicher Gütp.r.

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienma8ig ge
fertigten und entsprechend Nr. gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter
verwendet werden. wenn für Sle nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSeP. solchP. Ve,packun
gen zulässig sind.
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8 .2

8. )

Di~ V~rpackungen dürfen rUf g~fähtllch~ GUt@r tt~r

Verpackungsgruppp. 11 oder III verwendet ~p.rden.

Oie Bruttomasse des Vers~ndstückes darf 42 kg
niiht überschreiten.

2 Antracsteller

Werit Kunststorfwerke.
5230 Altenkirchen/Weslerwald

BenenDunc der Bauart
8.4 Entfällt

8.5

8.6

Wird die zugelassene Verpackungsbauart ~ls zus~m

mengesetzte Verpackung - auch mit and~rp.n als in
diesem Zulassungsschein beschriebenen Innenver
packungen - ver\o,lendet, muS nachweIsbar sicherge
stellt sein. daS die zusammengesetzte Verp'lckung
mit den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie
die 7.ugelassene Verpackungsbauart.

Die Uberwachung der Fertigung von Verpackungen
nach dieser Bauart muß nach den "Technischen
Rlchtllnlen für die Uberwachung der Fertigung von
Verp-1.ckungen zur Beförderung gefährlicher GUter
\TRV OOll" - Verkehrsblatt Heft I~. 198;, S. 562.
durchg~führt werden.

4

Starres Kunststoff-GroBpackmittel (IBC)

Fassungsvermögen; 645 Liter

Anforderungen an die Bauart

Die Bauart muB den Baumustern entsprechen, die
gemäß den nachfolgenden Prüfberichten der Bundes
bahn-Versuchsanstalt Minden (Westf) einer Bauart
prüfung nach den "Technischen Richt lInien für
Bau, Ausrüstung, Prüfung, Zulassung, Kennzeich
nung und Verwendung von GroSpackmitteln (raC) und
Kombinations-Großpackmittel (IBC) mit Kunst-
stoff-lnnengefäßen - TR IBC K 001 - (VKB1.
Heft 4. 1990. Nr. 39) unterzogen worden sind:

10

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muB nachw~is

bar sicherstellen. daß alle A.uflagen über die
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die
VerpaCktlng für Gefahrgut einsetzt/beflillt be
kannt sind.

SonstIges

110 0)5 vom 03.09.1391

Abweichend von dem genannten Bericht mussen Bo
denauslaufventile entsprechend den Zp.ichnungen
5030/22.3.85b und 50)0/21.2.85f der Fa. Werit
Kunststoffwerke. 50)0 Altenkirchen, dip. die Be
stimmungen im Rn 1608 (8) GGVE erfüllen. verwen
det werden.

10.1 D:te Bauart entspricht den 1n

der Ordnung für die Int~rnatlonale Eisenb::lhnbe
förderung gef~hrlicher Güter tRIO)

dem Europäischen Ubereinkommen über die 'inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der
Straße (ADR-Ubereinkommen) 6

Zulassung

Die unter Nr. J benannte Bauart wird unter der
Voraussetzung, daB die Anforderungen nach Nr. 4
erfüllt sind, zugelassen.

'erti~un& von starren Kunststoff-Gro'packmitteln

dem internationalen Ubereinkommen des Seever
kehrs (IMDG-CodeJ

den empfehlungen der Vereinten Nationen (UN)

über die Beförderung gefährlicher Güter

Nach der zugelassenen Bauart dürfen lBC serien
mäßig gefertigt werden. Der Hersteller muS ge
währleisten, daB bei den serienmä8ig gefertigten
IBe die für die Bauart festgelegten Anforderun
gen erfüllt sind.

10.2 Der Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehalten.

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen
zur Beförderung gefährlicher Güter.

10.3 D:le=:;er Zulassungsschein wlrd i:n "Amts- und Mit
teIlungsblatt der Bundesanstalt für Material
forschung und -prlifung, Berlin" (ISSN OJ40-i551)
veröffentlicht.

Bis zur endgültigen Festlegung fertigungsüber
wachender Maßnahmen ist das voliegende Qualitäts
sicherungsprogramm einzuhalten und die Protokol
le über die regelmäßig durchgeführten Prüfungen
zur jederzeitigen Einsicht mindestens fünf Jahre
aufzubewahren.

KennzeichnUDl:

645/75/1276/100 kPa/ ..••••••••••••••••••
Datum der letzten
Dichtheitsprüfung
bzw. Inspektion
(Monat und Jahr.
jeweils die letzten
beiden Ziffern)

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäSig ge
fertigten IBC sind dauerhaft und gut lesbar wie
folgt zu kennzeichnen:

(;) JIHI/Y/ /O/BAM 9847 - WERIT/3000/
\!!.) Da t um de r

Herstellung
(Monat und
Jahr, jeweils
die letzten
beiden Ziffern)

liegt e1ne Rechtsmittel-

Deutsche
Bundesbahn

ßundesbahn-Zentra1amt
Minden (llestf)

10.4 Diesem Zulassungsschein
belehrung bei.

4950 Minden. 12.09.1991

Z U LAS S U N G S S C HEl N
8 Auflagen über die Verwendung der IBC

Zulassungs-Nr. 3847/31HI

für die Bauart eines starren Kunststoff-GroBpackmittels
(IBC) zur Beförderung gefährlicher Güter

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäBig ge
fertigten und entsprechend NT. 7 gekennzeichne
ten IBC dürfen für gefährliche Güter verwendet
werden, wenn für sie nach den Vorschriften der
GGVS/GGVE/GGVSee solche Großpackmittel (IBC) zu
lässig sind.

Rechtsgrundlagen
8.2 Die IRC dürfen flir gefährliche Güter der Ver

packungsgruppe 11 oder 111 verwendet werden.

Eisenbahn-Gefahrgutausnahmeverordnung vom 16. Au
gust 1985 (BGB1. I. S. 1651) zuletzt geändert
durch die Sechste Verordnung zur Änderung von Ge
fahrgutausnahmeverordnungen vom 16. April 1991
(BGBI. I, S 905)
- Ausnahme Nr. E 15 -

8.) Grenzdateu für den Inhalt

Die Dichte der Füllgüter, die den Prüffüllgütern
(Standardflüssigkeiten) bezüglich der chemischen
Verträglichkeit zugeordnet werden können, darf
die in folgender Tabelle aufgeführten Dichten der
Prüffüllgüter nicht überschreiten
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Prüffüllgüter
(Standardflüssigkeiten)

Wasser

Dichte in g/cm J für
Stoffe der Verpackungs
gruppe 11 und 111

1.90

2 AD t rags teIle r

DVG. Deutsche Verpackungsmittel
Gesellschaft m.b.H.
Heinrich-Oiehl-Straßa

4 AnforderuDcen an die Bauart

8.4

8.5

Der gemessene Gesamtüberdruck in dem Gro8packmit
tel (IBC) (d. h. Dampfdruck des Füllgutes plus
Partialdruck evtl. vorhandener Gase. vermindert
um 100 kPa) bei 55 'C auf der Grundlage des maxi
malen Ftillungsgrades lind einer Ftilltemperatur von
15 'C darf

66 kPa nicht überschreiten.

Wa·hlweise darf der Dampfdruck bei 50 'e bzw. bei
55'e auch entsprechend Rn 1500 (11) b) und c)
GGVE berechnet werden.

Die Werkstoffe dieser Bauart dürfen durch die
Füllgüter nicht stärker geschädigt werden. als
durch folgende Prüffüllgüter:

Wasser
als Standardflüssigkeit gern. If)
der Beilage zum Anhang V/GGVE.

]

4. I

4.2

5

8505 Röthenbach (Peg)

BeneODUD& der Bauart

Kiste aus Naturholz mit Innenverpackun&en

Die Bauart muS den Baumustern entsprechen. die
gemäß Prüfbericht Ne.. 22/1991 der DVG. Deutsche
Verpackungsmittel Gesellschaft m.b.H.. 8505
Röthenbach (Peg) einer Bauartprüfung nach dem An
hang V der Anlage zur GGVE unterzogen worden
sind.

Die Verpackung muß wie in dem unter Nr. 4.1 ge
nannten Prüfbericht beschrieben verschlossen wer
den.

Zulassung

8.6

Der Nachweis zur Feststellung der chemischen Ver
träglichkeit muS nach dem anerkannten Stand von
Wissenschaft und Technik geführt werden können.

Ab 01.01.1993 müssen die nach der zugelassenen
Bauart serienmä~ig gefertigten und nach Nr. 7 ge
kennzeichneten lBC mit einer Druckausgleichsein
richtung oder anderen geeigneten Konstruktions
einrichtung zur Ab~abe von Dämpfen ausgerüstet
sein. Diese Einrichtung muS zugelassen sein.

Die unter Nr. ) beschriebene Bauart wird unter
der Voraussetzung. daS die Anforderungen nach
Nr. 4 erfüllt werden. zugelassen.

6 FertiguD& von Verpackungen

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen
serienmäSig gefertigt werden. Der Hersteller muß
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten
Anforderungen erfüllt sind.

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muS nachweis
bar sicherstellen, daS alle Auflagen über die
Verwendung der IBG demjenigen. der die lBG für
Gefahrgut einsetzt/befullt bekannt sind.

7 KeDDzeicbnUD&

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäSig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen:

10

10. I

Sonstiges

Die Bauart entspricht den in den
Vereinigten Nationen (UN) über
gefährlicher Güter festgelegten
gen für Großpackmittel (IBC).

Empfehlungen der
die Beförderung
Prüfanforderun-

((;\4Cl/Y67/S/ .......•...•.... /D/BAM
0.~) (Herstellungs-

jahr, nur die
beiden letzten
Ziffern)

9848 - DVG

8 AuflageD über die VerveUdUDg der VerpackuDg

10.2 Der Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehalten.

10.) Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Material
forschung und -prüfung. Berlin" (ISSN 0340-7551)
veröffentlicht.

10.4 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittel
be I ehrung be i.

8. I

8.2

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäBig ge
fertigten und entsprechend NT. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind.

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der
Verpackungsgruppe 11 oder 111 verwendet werden.

4950 KiDdeD. 13.09.1991

~~
BuudesbahD-Zeutralamt
KindeD (West!)

Deutsche
Bundesbahn

8.3

8.4

8.5

Die Bruttornasse des Versandstückes darf 67 kg
nicht überschreiten.

Entfällt

Wird die zugelassene Verpackungsbauart als zusam
mengesetzte Verpackung - auch mit anderen als in
diesem Zulassungsschein beschriebenen Innenver
packungen - verwendet, muB nachweisbar sicherge
stellt sein. daß die zusammengesetzte Verpackung
mit den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie
die zugelassene Verpackungsbauart.

ZULASSUNGSSCHEIN

Zulassuugs-Nr. 9848/4CI

8.6 Die überwachung de r Fe rt igung von Ve rpackungen
nach dieser Bauart muS nach den 1'Technischen
Richtlinien für die Uberwachung der Fertigung von
Ve rpackungen zur Bef ö rde rung ge f ähr liehe r Güte r
(TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16. 1987, S. 562.
durchgefÜhrt werden.

für die Bauart einer Verpackun& zur Beförderung gefähr
licher Güter

624

RechtsgruudlageD

Verordnung über die innerstaatliche und
überschreitende Beförderung gefährlicher
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung
bahn - GGVE) vom 22.07.1985
(BGBI. I. S. 1560)

grenz
Güter

Eisen-

10

10. I

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auf lagen uber die
Verwendung der Verpackung demjenigen. der die
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt be
kannt sind.

Sonstiges

Die Bauart entspricht den in

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RID)



dem EuropäischeIl Ubereiiikom"'~11 lilief di~ 1ftter
nationale Beförderun& gefährlither Güter aut der
5traße (AOR-Ubereinkommen)

8undesbahn-Zentralamt
Minden (Wes t f)

Deutsche
Bundesbahn

dem internationalen Ubereinkommen des Seever
kehrs (IMOG-Code) 1. Nachtrar:. zum

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN)
über die Beförderung gefährlicher Güter

Z U LAS S U K G S S C HEl N

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen
zur Beförderung gefährlicher Güter.

10.2 Der Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehalten.

Zulassungs-Nr. lai 371/118

Nr. 4 des Zulassungsscheinp.s wird wie folgt geändert
bzw. erweitert:

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Haterial
forschung und -prüfung. Berlin" (I55N 0340-7551)
veröffentlicht.

10.4 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rech~smittel

belehrung bei.

4 Anforderunten an die Bauart

Die 8auart muß, den Baumustern entsprechen, dip.
gemäß Prüfbericht Nr. 101 371 vom 30.G4.1985 und
101 17 L 2. ~achtrag vom )0.07.1985 der Bundes
bahn-Versuchsanstalt Minden (Westf) ~iner BalIart
prüfung nach den "TRTK 001" unterzogen worrlen
sind.

4950 Minden. 17 .09. \991

Dieser Nachtrag wird im "Amts- und Mitteilungsblatt der
Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung,
Berlin" (155N OJ40-7551) veröffentlicht.

Abweichend von den genannten Berichten darf die
Gitterbox im Bereich der Stapelecken, Kranlaschen
und Palettenfüße entsprechend Prüfbericht
Nr. 24.710 vom 28.02.1991 des österreichlschen
Kunststoffinstitutes geändert werden.

I

M
Bundesbahn-Zentralamt
Minden (Westf)

Deutsche
Bundesbahn

Dieser Nachtrag gilt nur in
sungsschein Nr. 101 )71 /318
Assmann-Kunststofflndustrie
österreich.

Verbindung mit dem lulas
vom 16.01.1986 der Firma
GmbH. 8443 Glelnstätten.

I. Nachtrag zum
Diesem Nachtrag zum Zulassungsschein liegt eine Rechts
mittelbelehrung bei.

Z U L A 5 5 U N G 5 5 C ß EIN 4950 Kinden. 21.10.1991

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die
gemäß Prüfbericht Nr. 22/1991 vom 18.06.1991 und
Er"eiterung zum Prüf bericht Nr. 22/1991 vom
09.10.1991 der OVG. Deutsche Verpackungsmittel
Gesellschaft m.b.8.. 8505 Röthenbach (Pegnitzl
einer Bauartprrifung nach dem Anhang V der Anlage
zur GGVE unterzogen worden sind.

Z U LAS S U N G S S C 8 EIN

1. Nachtrag zum

Deutsche
Bundesbahn

8undesbahn-Zentralamt
Minden (Westf)

folgt geändert

Anforderungen an die Bauart

Zulassungs-Nr. 9848/4CI

des Zulassungsscheines wird wie
erweitert:

4

Nr.
bzw.

Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zulas-
sungsschein Nr.9848/4Cl vom 17.09.1991 der OVG.
Deutsche Verpackungsmittel Gesellschaft m.b.H ..
3505 Röthenbach (Pegnitz).

Zulassungs-Kr. 102 558/318

Nr. 4 des Zulassungsscheines wird wie folgt geändert
bzw. erweitert:

Dieser Nachtrag wird im "Amts- und Mitteilungsblatt der
Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung,
Berlin" (155N 0340-75511 veröffentlicht.

Diesem Nachtrag liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei.

4950 Kinden, 17.10.1991

4 Anforderungen an die Bauart

Die Bauart mua den Baumustern entsprechen. die
gemäß Prüfbericht Nr. 101 371 I. Nachtrag vom
2).08.1985 der Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden
(West!) einer Bauartprüfung nach den "TRTl< 001"
unterzogen worden sind.

Abweichend von dem ~enannten Bericht darf die
Gitterbox im Bereich der Stapelecken, Kranlaschen
und PalettenfüBe entsprechend Zeichnung
GI.01.172.91.07. 01.01.066.90.02/2 der Firma
Assmann Kunststoffindustrie geändert werden.

Dieser Nachtrag gilt nur in
sungsschein Nr. 102 558/31H
Assmann-Kunststoffindustrie
österreich.

Verbindung mit dem Zulas
vom 16.01.1986 der Firma
GmbH, 844J Gleinstätten.

Dieser Nachtrag wird im "Amts- und Mitteilungsblatt der
Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung,
Berlin" (155N OJ40-7551) veröffentlicht.

Diesem Nachtrag zum Zulassungsschein liegt eine Rechts
mittelbelehrung bei.

495G Minden, 21.10.1991
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Bundesbahn-Zentralamt
Hinden (Westf)

Deutsche
Bundesbahn

8.4 Der gemessene Gesamtüberdruck in der Verpackung
(d. h. Dampfdruck des Füllgutes plus Partialdruck
evtl. vorhandener Gase, vermindert um 100 kPa)
bei SS 'C auf der Grundlage des maximalen Fül
lungsgrades und einer Fülltemperatur von 15 ·C
darf 166 kPa nicht überschreiten.

ZULASSUIlGSSCHEIII

Zulassungs-Ilr. 9849/6HH

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung gefähr
licher Güter

Rechtsgrundlagen

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisenbahn
- GGVE) vom 22.07.198S
(BGBL 1. S. 1560)

Antragsteller

Riedel-de Haen AG
3016 Seelze

8.S

8.6

8,7

8.8

Entfäll t

Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen
nach dieser Bauart muS nach den I'Technischen
Richtlinien für die Uberwachung der Fertigung von
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter
(TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft l6, 1987, S. S62.
durchgeführt werden.

Entfällt

Die Werkstoffe dieser Verpackungsbauart dürfen
durch das Füllgut nicht stärker geschädigt wer
den. als durch folgendes PrütftiLlgut:

Wasser als Standardflüssigkeit gern. If) der Bel
lage zum Anh. V/GGVE.

Der Nachweis zur Feststellung der chemischen Ver
träglichkeit muB nach dem anerkannten Stand von
Wissenschaft und Technik geführt werden können.

3 BenennUDS der Bauart

Kombinationsverpackung <Kunststoff) mit einer
faßförmigen AuSenverpackung aus Kunststoff

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt be
kannt sind.

10 Sonstiges
Fassungsraum: 1% Liter

4 AnforderuDseo an die 8auart

Die Bauart muß den Baumustern entsprt::chen. die
gemäß Prüfbericht Nr. 110 094 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Kinden ·(Westf) vom 31.07.1991 einec
Bauartprtifung nach dem Anhang V der Anlage zur
GGVE unterzogen worden sind.

Zulassung

10. I Die Bauart entspricht den in

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RIOI

dem Europäischen Übereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der
Straße (ADR-Ubereinkommen)

6

7

8

Die unter Nr. ) beschriebene Bauart wird unter
der Voraussetzung. daS die Anforderungen nach
Nr. 4 erfüllt werden. zugelassen.

Fertigung von Verpackungen

Nach der zugetassenen Bauart dürfen Verpackungen
serienmäBig gefertigt werden. Der Hersteller muS
gewahr leisten. daB bei den serienmäSig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten
Anforderungen erfüllt sind.

Kennzeichnunt

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäBig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen:

6HH/XI.3/2S0/ .........•••. /O/BAM 9849 - KJBS
(Herstellungs-
datum nach
Rn 1 S I 2 (1) e)

der Anl. zur GGVE)

Auflagen über die Verwendung der Verpackung

dem internationalen Ubereinkommen des Seever
kehrs (IKDG-Code)

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UNl
über die Beförderung gefährlicher Güter

festgelegten Prüfanforderungen für Ve~packungen

zur ßeförderung gefährlicher Güter.

10.2 Der Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehalten.

10.3 Dieser Zulassungsschein Tooiird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt tür Materia1
forschung und -prüfung, Berlin" (ISSN 0340-75Sll
veröffentlicht.

10.4 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittel
be 1ehrung bei.

4950 Hinden, 20.09.1991

8. I Die nach der zugelassenen Bauart serienmäBig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind.

8undesbahn-Zentralamt
Hinden (Westf)

Deutsche
Bundesbahn

8.2 Die Verpackungen dürfen
der Verpackungsgruppe I,
werden.

für
II

gefährliche Güter
oder 111 verwendet

Z U LAS S U N G S S C R EIN

Zulassungs-Nr. 9850/IAI

8.3 Oie Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden.
Die Dichte der Füllgüter. die den Prüffüllgütern
hezüglich der chemischen Verträglichkeit zuge
ordnet werden können, darf die in folgender
Tabelle aufgeführten Dichten der Prüffüllgüter
nicht überschreiten~

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung gefähr
licher Güter

Rechtsgrundlagen

Dichte in g/cm 3 für Stofffe
der Verpackungsgruppe

I II III
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Prüf[üll
gut

Wasser 1.26 1,90 2,85.

Verordnung über die innerstaatliche und
überschreitende Beförderung gefährlicher
mit Risenbahnen (Gefahrgutverordnung
bahn - GGVE) vom 22.07.198S
(BGBL I, S. 1560)

grenz
Güter

Eisen-



2 Antra&steller

MBB Kommunikationssysteme und Antriebe
7108 Möckmuhl

10.3 Dieser Zulasslingsschein wird im "Amts- und Mit
t@ilUnllSblatt der Bundesanstalt für Material
(orschunc und -prufung. Berl1n" (lSSN 0340-755\)
veröffentlicht.

3 Benennung der Bauart

FaS aus Stahl mit nichtabnehmbarem Oeckel

10.4 Diesem Zulassungsscheln liegt eint!: Rechtsmittel
belehrung bei.

Nennvolumen: 200 Liter 4950 Hinden, 02.10.1991

4

5

AnforderUDcen an die Bauart

Die Bauart muS den Baumustern entsprechen, die
gemäS Prüfbericht Nr. 110 663 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Minden (Westf) vom 2S.09.1:~91 einer
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur
CGVE unterzogen worden sind.

Zulassunll

8undesbahn-Zentralaat
Minden (Westf)

Deutsche
Bundesbahll

Die unter NT. 3 beschriebene Bauart wird unter
der Voraussetzung. daS die Anforderungen nach
Nr. 4 erfüllt werden. zugelassen. Z U LAS S U N G 5 5 eHE [ N

Ferti&uag von VerpackuD~eD ZulassUPlIs-Nr. 9851/IAI

Entfällt

7 Kennzeichnung
für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung gefähr
licher GUter

Die der zugelassenen Bauart entsprechenden
packungen sind dauerhaft und gut sichtbar
folgt zu kennzeichnen:

(·~~-')IAI/X/250/ /D/BAM 9850 - MBB
-.._'" (Herstellungs-

jahr. nur die
letzten beiden
Ziffern)

Ver
wie Rechtscrundlallen

Verordnuna über die innerstaJltliche und
überschreitende Beförderung tefährlicher
mit Eisenbahnen (Gefahrllutv~rordnung
bahn - GGVE) vom 22.07.\985
(BGBL I. S. 1560)

grenz
Güter

Eisen-

2 Antrs&steller

Auflagen über die VerVendUD& der Verpackung

Der Gesamtüberdruck (d. h. Dampfdruck des Füllgu
tes und Partialdruck von Luft oder sonstigen
inerten Gasen. vermindert um 100 kPa) bei 55 'C
darf 166 kPa nicht überschreiten.

Die der zuge lassenen Bauart entsprechenden und
nach Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen
für gefährliche Güter verwendet werden. wenn für
sie nach den Vorschriften der GGVS/GGVE/GGVSee
solche Verpackungen zulässig sind.

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden.
Die Dichtj der Füllgüter darf
1,20 g/cm) (Verpackungsgruppe I) bzw.
1,80 g/cm

3
(Verpackungsgruppe II) bzw.

2,70 g/cm (Verpackungsgruppe 111)
nicht überschreiten.

Anforderungen an die Bauart

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter
der Voraussetzung, daS die Anforderungen nach
Nr. 4 erfüllt werden. zugelassen.

Fertigung von VerpaCkUD&en

Nennvolumen: 200 Liter

Faß aus Stahl mit nichtabnehmbarem Deckel

Die Bauart mu~ den Baumustern entsprechen, die
gemäS Prüfbericht Nr. 110 664 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Minden (Westf) vom 25.09.1'.991 einer
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur
GGVE unterzogen worden sind.

HBB Kommunikationssysteme und Antriebe
7108 Möckmühl

Beneonunc der Bauart

ZulaS6ung

4

5

6

für gefährliche Güter
oder 111 verwendet wer-

Die Verpackungen dürfen
der Verpackungsgruppe 11
den.

8. )

8.4

8.2

8

8.1

8.5 Entfällt Entfäll t

9 Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen. daS alle Auflagen über die
Verwendung der Verpackung demjenigen. der die
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt. be
kannt sind.

10 Sonstiges

10.1 Die Bauart entspricht den in

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RIO)

7 KenDzeichnung

Die der zugelassenen Bauart entsprechenden Ver
packungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie
folgt zu kennzeichnen:

,.,-::)
(~ IAI/X/250/ /D/BAM 9851'- MBB
....... _... (Herstellungs-

jahr. nur die
letzten beiden
Ziffern)

Auflagen über die Verwendung der Verpackung

Die der zugelassenen Bauart entsprechenden und
nach Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen
für gefährliche Güter verwendet werden. wenn für
sie nach den Vorschriften der GGVS/GGVE/GGVSee
solche Verpackungen zulässig sind.

dem Europäischen Übereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der
Straße (ADR-Ubereinkommen)

dem Internationalen Uhereinkommen des Seever
kehrs (IMDG-Code)

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN)
über die Beförderung gefährlicher Güter

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen
zur Beförderung gefährlicher Güter.

8

8.1

8.2 Die Verpackungen dürfen
der Verpackungsgruppe 11
den.

für gefährliche Güter
oder 111 verwendet wer-

10.2 Der Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehalten.

8.3 Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden.

627



10 Soostiges

8.5 Entfällt

Der in Kr. 2 genannte Antragsteller muP nachweis
bar sicherstellen. daP alle Auflagen über die
Verwendung der Verpackung demjenigen. der die
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt. be
kannt sind.

8.4

Dle Dlchts der Füllgüter darf
1,20 g/cm

3
(Verpackungsgruppe Il bzw.

1.80 g/cm
3

(Verpackungsgruppe II) bzw.
2,70 g/cm (Verpackungsgruppe 111)
nicht überschreiten.

Der Gesamtüberdruck (d. h. Dampfdruck des Füllgu
tes und Partialdruck von Luft oder sonstigen
inerten Gasen. vermindert um 100 kPa) bei 55 ·C
darf 166 kPa nicht überschreiten.

Die Bauart mu~ den Baumustern entsprechen. QH!

gemäP Prüfbericht Nr. 109 561 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Minden (Westf) vom 01.10.1991 einer
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur
GGVE unterzogen worden sind.

Zulassung

Oie unter Nr. ) beschriebene Bauart wird unter
der Voraussetzung, daS die Anforderungen nach
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen.

6 rerticuDC VOD VerpackuDcen

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen
serienmäSig gefertigt werden. Der Hersteller muS
gewährleisten, daS bei den serienmä8ig gefertig
ten Verpackungen die rUr die Bauart festgelegten
Anforderungen erfüllt sInd.

10.1 Die Bauart entspricht den in

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RID)

dem Europäischen Ubereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der
Straße (ADR-Ubereinkommen)

dem internationalen übereinkommen des Seever
kehrs (IMDG-Codel

KenDzeichnung

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäBig ~e

fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen:

(;"'.. \ 6HG2/X/250/ .... , •••••• /D/BAM 9852 - Dr. Frohn-VO
\...".../ (Herstellungs-

datum nach
Rn 1512 (I) e)
der An!. zur GGVEl

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN)
über die Beförderung gefährlicher Güter 8 Auflagen über die Verwendung der Verpackung

festgelegten Prüf anforderungen für Verpackungen
zur Beförderung gefährlicher Güter.

10.2 Der Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehalten.

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäBig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGV5/GGVE/GGV5ee solche Verpackun
gen zulässig sind.

10.3 Dieser Zu!assungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Material
forschung und -prüfung, Berlin" (I55N 0340-7551)
veröffentlicht.

8.2 Die Verpackungen dürfen
der Verpackungsgruppe I.
werden.

für gefährliche Güter
Il oder 111 verwendet

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden.
Die Dichte der Füllgüter. die den Prüffiillgütern
bezüglich der chemischen Verträglichkeit zuge
ordnet werden können. darf die in folgender
Tabelle aufgefÜhrten Dichten der Prüffüllgüter
nicht überschreiten.

Dichte in g/cm 3 für Stoffe
der Verpackungsgruppe

1 II 111

10.4 Diesem ZUlassungsschein
belehrung bei.

4'150 Kinden. 02.10.1991

ßunöesbahn-Zentralamt
Minden (Westf)

liegt eine Rechtsmittel-

Deutsche
Bundesbahn

8. )

Prüffüll
gut

Peressigsäure 40 % 1 • 15 1,15 1.15

Z U L A 5 5 U N G S S C HEl N

8.4 Der gemessene Gesamtüberdruck in der Verpackung
Cd. h. Dampfdruck des FÜllgutes plus Partialdruck
evtl. vorhandener Gase, vermindert um 100 kPa)
bei 55 ·C auf der Grundlage des maximalen Fü!
lungsgrades und einer FÜlltemperatur von 15·e
darf 166 kPa nicht überschreiten.

Zulassungs-Nr. 9852/6HG2
8.5 Entfällt

Rechtsgrundlagen

für dip. Bauart ~iner Verpackung zur Beförderung gefähr
licher Güter

2

Verordnung libp.f die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisenbahn
- GGVE) vom 22.07.1985
(BG8!. I, 5. 1560)

Antragsteller

8.6

8.7

8.8

Die Uberwachung der Fertigung von Verpackungen
nach dieser Bauart muS nach den "Technischen
Richtlinien fUr die Uberwachung der Fertigung von
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter
(TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987. S. 562,
durchgeführt werden.

Entfällt

Die Werkstoffe dieser Verpackungsbauart dürfen
durch die FÜllgUter nicht stärker geschäd1gt wer
den, als durch folgende Prüffüllgüter:

Dr. lng. 101. Frohn GmbH.
8000 München 90

Peressigsäure 40 %,
Ziffer 35 der Anl. zur

Stoff
GGVE.

der Klasse 5.2

4
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Benennung der Bauart

Kombinationsverpackung (Kunststoff). Kunststoff
gefäß mit einer Au8enverpackung aus Kunststoff in
Kistenform

Fassungsraum: 32,3 Liter

Anforderuncen an die Bauart

'I

Der Nachweis zur Feststellung der chemischen Ver
träglichkeit muB nach dem anerkannten Stand von
Wissenschaft und Technik geführt werden können.

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die
Verwendung de r Ve rpackung demj enigen, de r die
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/be füllt be
kannt sind.



10 Sonsti/:es 6

10.1 Die Bauart entspricht den in

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbp.
förderung gefährllcher Güter (RIO)

dem Europäischen Ubereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der
StraSe (AOR-Ubereinkommen)

dem internationalen Ubereinkommen des Seever
kehrs (IHOG-Code)

Ferti~un& von Transport&efäaen aus Kunststoff

Nach der zugelassenen Bauart. dürfen TK seTlen
mäßig gefertigt werden. Der HerstelLer mull ge
währleisten. daß bei den serienmäSig gefertq;ten
TK die tür die Bauart festgelegten Anforderungen
erfüllt sind.

Bis zur endgüLtIgen Festlegung fertlgungsüber
wachender Maßnahmen ist das voliegende Qualltats
sicherungsprogramm einzuhalten und die Protokol
le über die regelmäßig durchgeführten Prüfungen
zur jederzeitigen Einsicht mindestens fünf Jahre
aufzubewahren.

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN)
tiber die Beförderung gefährlicher Güter

festgelegten Prüf anforderungen für Verpackungen
zur Beförderung gefährlicher Güter.

10.2 Der Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehalten.

7 KeDDzeicbnUD&

Oie nach der zugeLassenen Bauart serienmä8ig ge
fertigten TK sind dauerhaft und gut lesbar wie
folgt zu kennzeichnen:

10.3

10.4

Dieser Zulassungsschein wird im lIAmts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Material
forschung und -prüfung. Berlin" (ISSN 0340-7551)
veröffentlicht.

Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittel
belehrung bei.

.' <I
~. ~j "I 31H/Y/ .•........ /0/ ..•.••• BAH

? (Herstel- (Name oder
lungsda- Kurzzeichen
turn nach des Her-
Pkt. 5.1 stellers)
(d) der
"TRTK 001")

9853/3000/1102/625

4950 Kinden, 14.10.1991

BundesbAhn-Zp.ntralamt
Mitld~n (W~stf)

Deutsche
Bundesbahn

8

8.1

8.2

Aufla/:en über die Verwendun~ der T~

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäSig ge
fertigten und nach Nr. 7 gekennzeichneten TK dür
fen für gefährliche Güter ver~endet werden. wenn
für sie nach den Vorschriften der
GGVS/GGVE/GGVSee solche TK zulässig sind.

Oie TK dürfen für gefährliche Güter der Ver
packungsgruppe 11 oder 111 verwendet werden.

Z U LAS S U N G S S C HEl N

8.3 Füllgüter. du aufgrund
artprüfungen und ihres
gentiber dem Werkstoff
aal" zugelassen werden:

der durchgefÜhrten Bau
bekannten Verhaltens ge
gemäS Nr. 3.5 der "TRTK

Salpetersäure 2031 55 % 8 2b)
Essigsäure 2789 98 % ~ 32 b)
Ameisensäure 1779 98 % 8 32 b)
Propionsäure 1~48 100 % 8 32c)
Essigsäure- 1715 100 % 8 32b)
anhydrid
Thioglykol- 1940 99 % 8 32 b ,
säure
Schwefelsäure 1830 98 % 8 1b)
Salzsäure 1789 36 % 8 5b)
Flourobor- 1775 40 % 8 abi
säure
Kalilauge 1814 50 % 8 42bl
Natronlauge 1824 50 % 8 42bl
Hydrazin- 2030 64 % 3 44bl
lösung
Formaldehyd- 2209 40 % 8 63 c \
lösung
Chromsäure 175 S 30 % 8 \1 b)
Hypochlorit- 1791 160 gCI/1 8 61c)
lösung
Wasserstoff- 2014 60 % 8 62b)
pe roxid lösung
Phosphorsäure 1805 85 % ~ 11 c)
Ammoniak- 2672 15 % 8 43c)
lösung

Zulassungs-Nr. 9~53/3IH

für die Bauart eines Transportgefäßes aus Kunststoff
- TK - zur Beförderung gefährlicher Güter

Rechtsgrundlagen

Eisenbahn-Gefahrgutausnahmeverordnung vom 16. A1J

gust 1985 (BGBI. I. S. 1651) zuletzt geändert
durch die Sechste Verordnung zur Änderung von Ge
rahrgutausnahmeverordnungen vom 16. April 1991
IBGBI. I. S 9051
- Ausnahme Nr. E 15 -

Antragst:eller

A~smann Kunststoffindustrie GmbH
A-8441 Gleinstätten/Österreich

Benp-nnung der Bauart

Transportgefäß aus Kunststoff - TK -

~ennvolumen: &00 Liter

4 Anforderungen an die Bauart

Bezeichnung UN-Nr.

Stoff der Anlage
Konzen- zur GGVE
tration Klasse Ziffer

10.1 Entfällt

10.2 Der Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehalten.

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im' "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materia1
forschung und -prüfung. Bp.rlin" (ISSN 0340-7551)
veröffentlicht.

Die Bauart muS den Baumustern entsprechen, die
gemäS Prüfbericht Nr. 24.7101I vom 28.02.1991
des österreichischen Kunststoffinstitutes einer
Bauartprüfung nach den "Technischen Richtlinien
für den Bau, die Prüfung, die Zulassung, die
Kennzeichnung und die Verwendung von Transportge
fäßen aus Kunststoffen - TRTK 001 - (VKBI.
Heft 14. 1385, Nr. 147)" unterzogen worden sind.

Abweichend von dem genannten Prüfbericht muS die
Bauart aus dem Werkstoff "Marlex CL 100'1 gefer
tigt werden.

Zulassung

Die unter Ny. J benannte Bauart wird unter der
Voraussetzung, daß die Anforderungen nach Nr. 4
erfüllt sind, zugelassen.

9

10

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muS sicher
stellen, daS alle Auflagen über die Verwendung
der TK demjenigen. der die TK für Gefahrgut erst
mals einsetzt/befüllt bekannt sind.

Sonst:iges
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10.4 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittel
belehrung bei.

4950 Minden, 21.10.1991

8.2

schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind.

Oie Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der
Verpackungsgruppe 11 oder 111 verwp-ndet werden.

Z U LAS S U N G S S eH! I N

Zulassungs-Nr. 9854/4Cl

8undesbahn-Zentralamt
Minden (Ilestf)

Deutsche
Bundesbahn

8.3

8.4

8.5

8.6

Die 8ruttomasse des Versandstückes darf 45 kg
nicht überschreiten.

Entfällt

Wird die zugelassene Verpackungsbauart als zusam
mengesetzte Verpackung - auch mit anderen als in
diesem Zulassungsschein beschriebenen Innenver
packungen - verwendet. muS nachweisbar sicherge
stellt sein, daS die zusammengesetzte Verpackung
mit den Innenverpackuncen ebenso wirksam ist wie
die zugelassene Verpackungsbauart.

Die Uberwachung der Fertigung von Verpackungen
nach dieser Bauart muS nach den "Technischen
Richtlinien für die Uberwachung der Fertigung von
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter
(TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16. 1987. S. 562.
durchgeführt werden.

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung gefähr
llcher Güter

Rechtsgrundlagen

9 Der in Nr, 2 genannte Antragsteller muß nachwP-is
bar sicherstellen. daS alle Auflagen liber die
Verwendung der Verpackung demjenigen. der die
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/bP.rüllt bP.
kannt sind.

Sonstiges
Verordnung über die innerstaatliche und
überschreitende Beförderung gefährlicher
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung
bahn - GGVEl vom 22.07.1985
(BGBl. I. S. 1560)

grenz
Güter

Eisen-

10

10. I Die Bauart entspricht den in

der Ordnung für die internationale
förderung gefährlicher Güter (RIO)

Eisenbahnbe-

4

4.1

4.2

Antrar;steller

DVG. Deutsche Verpackungsmittel GmbH
8505 Röthenbach/Peg

BeneuaUDC der Bauart

Kiste aus Naturholz als Au8enverpackung und Muni
tionsdosen aus Pappe als Innenverpackung

AnforderUDcen an die Bauart

Die Bauart mul! den Baumustern entsprechen, die
gemäS Prüfbericht Hr. 16/1991 vom 03.05.1991 und
der Erweiterung des Prüfberichtes Nr. 16/1991 vom
25.09.1991 der DVG. Deutsche Verpackungsmittel
GmbH. 8505 Röthenbach/Peg. einer Bauartprüfung
nach dem Anhang V der Anlage zur GGVE unterzogen
worden sind.

Die Verpackung muS \lJie in dem unter Nr. 4.1 ge
nannten Prüfbericht beschrieben verschlossen wer
den.

Zulassnur;

dem Europäischen Ubereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der
StraSe (ADR-Ubereinkommen)

dem internationalen Ubereinkommen des Seever
kehrs (IMDG-Code)

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN)
über die Beförderung gefährlicher Güter

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen
zur Beförderung gefährlicher Güter.

10.2 Der Widerruf dieser Zulassung bloibt vorbehalten.

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt dor Bundesanstalt für Material
forschung und -prüfung. Berlin" (ISSN 0340-7551)
veröffentlicht.

10.4 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittel
be lehrung bei.

4950 Minden. 14.10.1991

6

Oie unter Nr. 3 beschr.iebene Bauart wird unter
der Voraussetzung. daB die Anforderungen nach
Hr. 4 erfüllt werden. zugelassen.

Ferti&unc von Verpackuasen

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen
serienmäSlg gefertigt werden. Der Hersteller muS
gewährleisten. daS bei den serienmäSig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten
Anforderungen erfüllt sind.

Kenftzeicbo.uftc

Bundesbahn-Zentral amt
Minden (Ilestf)

Deutsche
Bundesbahn

Die nach der zugelassenen Bauart serienmaSig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen:

Z U LAS S U N G S S eH! I "

Zulassnngs-Nr. 9855/40

(~)
4CI/Y45/S/ .•.•..•.••.•.... /D/BAM

(Herstellungs-
jahr, nur die
beiden letzten
Ziffern)

9854 - DVG
für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung gefähr
licher Güter

Rechtsr;rundlar;en

8

.3.1

Auflar;en über die Verwenduur; der Verpackunr;

Oie nach der zugelassenen Bauart serienmäBig ge
fertigten und entsprechend N'r. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor-

Verordnung über die ,innerstaatliche und
überschreitende Beförderung gP.fährlicher
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung
bahn - GGVE) vom 22.07.1985
(BGB!. I. S. 1560)

grenz
Güter

Eisen-
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Benennung der Bauart

AJlttlil;9teller

STN Systemtechnik Nord
DMT Marinetechnik GmbH
2000 Hamburg SO

4

4. I

4.2

Kiste aus Sperrholz als AuBenverpackung und
Innenverpackung

Anforderungen an die Bauart

Die Bauart muB den Baumustern entsprechen, die
gemäa Prlifbericht Nr. 2965/91 der Beratungs- und
Forschungsstelle tür Versandverpackung e.V.
(BFSV). Institut für Export-Verpackung (IrE).
2050 Hamburg 80, vom 26.09.1991 einer Bauartprü
fung nach dem Anhang V der Anlage zur GGVE unter
zogen worden sind.

Die Verpackung muß wie in dem unter NT. 4.1 ge
nannten Prüfbericht beschrieben verschlossen wer
den.

Zulassun~

Die unter NT. 3 beschriebene Bauart wird unter
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach
Nr. 4 erfüllt werden. zugelassen.

dem Europäischen Ubereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der
Straae (ADR-übereinkommen)

dem internationalen übereinkommen des Seever
kehrs (IMDG-Codel

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN)
über die Beförderung gefährlicher Güter

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen
zur Beförderung gefährlicher Güter.

10.2 Der Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehalten.

10.3 Dieser lulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Material
forschung und -prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551 l
veröffentlicht.

10.4 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittel
belehrung bei.

4950 Hiudeu. 15.10.1991

Z U LAS S U N G S S C HEl N

6 Fertigung von Verpackungen

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen
serienmäBig gefertigt werden. Der Hersteller muß
gewährleisten. daS bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten
Anforderungen erfüllt sind.

Bundesbahn-Zentralamt
Minden (Westf)

Deutsche
Bundesbahn

Kennzeichnung Zulassungs-Nr. 9856/6HAl

Auflagen über die Verwendung der Verpackung

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäSig ge
fertigten Verpackungen s"ind dauerhaft und gut
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen:

8

(u \ 4D/Y

\.!'~
446/S/ ..•.•• , ••• , .• /D/BAM 9855 - STN - DMT

(Herstellungs-
jahr. nur die
heiden letzten
Ziffern)

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung gefähr
licher Güter

Rechtsgrundlagen

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisenbahn
- GGVE) vom 22.07.1985
(BGBI. 1, S. 1560)

8, I

8.2

8.3

8.4

8,5

8 ,6

10

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäSig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind.

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der
Verpackungsgruppe 11 oder II! verwendet werden.

Die Bruttomasse des Versandstückes darf 446 kg
nicht überschreiten.

Entfällt

Wird die zugelassene Verpackungsbauart als zusam
mengesetzte Verpackung - auch mit anderen als in
diesem Zulassungsschein beschriebenen Innenver
packungen - verwendet, muS nachweisbar sicherge
stellt sein. daß die zusammengesetzte Verpackung
mit den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie
die zugelassene Verpackungsbauart.

Die Uberwachung der Fertigung von Verpackungen
nach dieser Bauart muS nach den "Technischen
RicHtlinien für die überwachung der Fertigung von
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Gtiter
(TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562,
durchgeführt werden.

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muS nachweis
bar sicherstellen. daS alle Auflagen tiber die
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt be
kannt sind.

Sonstiges

2

l

4

5

6

7

Antragsteller

Gottlieb Duttenhöfer GmbH & Co. KG
6733 Hassloch (Pfalz)

RenennuDg der Bauart

Kombinationsverpackung (Kunststoff). Kunststoff
gefäß mit einer faßförmigen Außenverpackung aus
Stahl

Fassungsraum: 28 Liter

Auforderuu&en an die Bauart

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen. die
gemäa Prüfbericht Nr. 110 601 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Minden (Westf) vom 08.10.1991 einer
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur
GGVE unterzogen worden sind.

Zulassung

Die unter Nr. ) beschriebene Bauart wird unter
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach
Nr. 4 erfüllt werden. zugelassen.

Fertigung von Verpackungen

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen
serienmäSig gefertigt werden, Der Hersteller muS
gewährleisten, daß bei den serienmäSig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten
Anforderungen erfüllt sind.

Kennzeichnung

10.1 Die Bauart entspricht den in

der Ordnung für die internationale
förderung gefährlicher Güter (RID)

Eisenbahnbe-

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäSig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen:
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6HAIIXI.61300/ ••••••••••••• /DIBAM
(Herstellungs-
datum nach
Rn 1512 (I) e)
der Anl. zur GGVE)

9856 - GDH 10.4 Diesp.m Zulassungsschein
belehrung bei.

4950 Minden. 16.10.1991

liegt eine Rp.chtsmitt~l-

8

8. I

Auflagen über die Verwendung der Verpackung

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter
verwendet werden. wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVSIGGVEIGGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind.

Bundeshahn-Zentralamt
Minden (Westf)

Deutsche
Bundesbahn

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden.
Die Dichte der Füllgüter, die den Prüffüllgütern
bezüglich der chemischen Verträglichkeit zuge
ordnet werden können. darf die in folgender
Tabelle aufgeführten Dichten der Prüffüllgüter
nicht überschreiten.

8.2

8. )

Die Verpackungen dürfen
der Verpackungsgruppe I.
werden.

für gefährliche Güter
I! oder II! verwendet

7. U LAS S U N G S S C H gIN

Zulassun&s-Nr. 9857/4CI

fUr die Bauart einer Verpackung Z11r B~förderung gefähr
licher Güter

Der gemessene Gesamtüberdruck in der Verpackung
(d. h. Dampfdruck des FÜllgutes plus Partialdruck
evtl. vorhandener Gase, vermindert um 100 kPa)
bei 55 'e auf der Grundlage des maximalen Fül
lungsgrades und einer FÜlltemperatur von 15 ·C
darf 200 kPa nicht überschreiten.

Dichte in glcm) für Stoffe
der Verpackungsgruppe

I 11 II!

8.4

Prüffüll
gut

Wasser 1.60 2,40 3.60

2

Rechtsgrundlagen

Verordnung über die innerstaat liehe und
überschreitende Beförderung gefährlicher
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung
bahn - GGVg) vom 22.07.1985
(BGBl. r. s. 1560)

Antrar;;steller

DVG, Deutsche Verpackungsmittel GmbH
8505 Röthenbach (Pegnitz)

grenz
Gü te r

Elsen-

8.5 Entfiillt BenenDung der Bauart

3.6

8.7

8.8

Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen
nach dieser Bauart mu8 nach den I'Technischen
Richtlinien fUr die Überwachung der Fertigung von
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter
(TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16,1987, S. 562,
durchgefÜhrt werden.

Entfällt

Die Werkstoffe dieser Verpackungsbauart dUrfen
durch die FUllgüter nicht stärker geschädigt wer
den. als durch folgende Prüffüllgüter:

4

4.1

Kiste aus Naturholz als Außenverpackung und Grau
pappkartons mit Signalpatronen als Innenver
packung

Anforderungen an die Bauart

Oie Bauart mu6 den Baumustern entsprechen. die
gemä8 Prüfbericht Nr. 2311991 der DVG, Deutsche
Verpackungsmittel Gesellschaft mbH, 8505 Röthen
bach (Pegnitz) vom 21.06.1991 einer Bauartprü
fung nach dem Anhang V der Anl~ge zur GGVE unter
zogen worden sind.

Wasser als Standardflüssigkeit gem. If) der Bei
lage zum Anh. V/GGVE.

4.2 Oie Verpackung mu6 wie in dem unter Nr. 4.1 ge
nannten Prtifbericht beschrieben verschlossen wer
den.

10 Sonstiges

10.1 Die Bauart entspricht den in

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RIO) Kennzeichnung

unte r
nach

Fertigung von Verpackun&en

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Vp.rpackungen
serienmä8ig gefertigt werden. Der Hersteller mu6
gewährleisten. da6 bei den serienmäBig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten
Anforderungen erfüllt sind.

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird
der Voraussetzung. daS die Anforderungen
Nr. 4 erfüllt werden. zugelassen.

Zulassung

(,

Der Nachweis zur Feststellung der chemischen Ver
träglichkeit muß nach dem anerkannten Stand von
Wissenschaft und Technik geführt werden können.

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller mu8 nachweis
bar sicherstellen. da8 alle Auflagen über die
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt be
kannt sind.

9

dem Europäischen Ubereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der
Stra8e (ADR-Ubereinkommen)

Die nach der zugelassenen Baua~t serienma8ig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen:

dem internationalen Ubereinkommen des Seever
kehrs (IMDG-Code)

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN)
über die Beförderung gefährlicher Güter

(u 'j4CIIY70IS/ ...••••••••••. /DIBAM
\!' J (Herstellungs-

-_.' jahr. nur die
beiden letzten
Ziffern)

9857 - DVG

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen
zur Beförderung gefährlicher Güter. 8 Auflagen über die Verwendung der Verpackunc

10.2 Der Widerrllf dieser Zulassung bleibt vorbehalten.

10.1 D'iesp.r Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teill1ngsblatt der Bundesanstalt für Material
forschung und -prüfung. Berlin" (ISSN 0340-7551)
veröffentlicht.

3. I Die nach der zugelassenen Bauart serienmäBig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVSIGGVEIGGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind.

632



8.4 Entfällt

10 Sonstiges

10.1 Die Bauart entspricht den in

9 Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstel ten. daß alle Auflagen über dte
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die
VP.rpackung für Gefahrgut P.insP.tzt/befüllt bP.
kannt sind.

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart ,*ird unter
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach
NT. 4 erfüllt werden, zugelassen.

Die Verpackung mufl Yie in dem unter Nr. 4.1 ge
nannten Prüfbericht beschrieben verschlossen wer
den.

Ferti&UD& von Verpackungen

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen. die
gemäß Prüfbericht Nr. 33/1991 der DVG. Deutsche
Verpackungsmittel Gesellschaft mbH. 8505 Röthen
bach (Pegnitz) vom' 10.10.1991 elner Bauartprü
fung nach dem Anhang V der Anlage zur GGVE unter
zogen worden sind.

Zulassung

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muS
gewährleisten. da8 bei den serienmäSig gefertig
ten VerpaCKungen die für die Bauart festgelegten
Anforderungen erfüllt sind.

6

4. I

Kiste aus Naturholz als AuBenverpackung und Dosen
aus Pappe als Innenverpackung

BeneDOUO~ der Bauart

4 AnforderuDceo an die Bauart

4.2

Die Verpackungen dürfen fUr gef~hrtiche Güter der
Verpackungsgruppe 11 oder 111 verwendet werden.

Die Bruttamasse des Versandstückes darf 70 kg
nicht überschreiten.

8.2

8. J

8.5 Wird die zugelassene Verpackungsbauart als zusam
mengesetzte Verpackung - auch mit anderen als in
diesem Zulassungsschein beschriebenen Innenver
packungen - verwendet, muß nachweisbar sicherge
stellt sein. daß die zusammengesetzte Verpackung
mit den Tnnenverpackungen ebenso wirksam ist wie
die zugelassene Verpackungsbauart.

8.6 Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen
nach dieser Bauart muß nach den IITechnischen
Richtlinien für die Uberwachung der Fertigung von
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter
(TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16. 1987. S. 562.
durchgeführt werden.

KenDzeichnun&

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäSig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen:

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher GütP.r (RID)

dem Europäischen Ubereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der
Straße (ADR-Ubereinkommen)

dem internationalen Ubereinkommen des Seever
kehrs (IMDG-Code)

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN)
über die Beförderung gefährlicher Güter

, ~.. ~.

\ ,.\ .14CI/Y30/S/ /D/BAM
.. , (Herstellungs-

Jahr. nur die
beiden letzten
Ziffern)

9858 - DVG

festgelegten Prüfanforderungen tür Verpackungen
zur Beförderung gefährlicher Güter.

10.2 Der Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehalten.

10.) Dieser Zulassungsschein wird im IIAmts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Material
forschung und -prüfung. Berlin" (ISSN 0340-7551)
veröffentlicht.

10.4 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittel
belehrung bei.

8

8. I

8.2

8.3

Auflageo über die Verwendung der Verpackung

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Guter
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind.

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der
Verpackungsgruppe 11 oder 111 verwendet werden.

Die Bruttomasse des Versandstückes darf 30 kg
nicht überschreiten.

4950 Kinden. 29.10.1991 8.4 Entfällt

Z U LAS S U N G S S C H ~ I N

Bundesbahn-Zentralamt
Kinden (West!)

Deutsche
Bundesbahn

8.5

8.6

Wird die zugelassene Verpackungsbauart als zusam
mengesetzte Verpackung - auch mit anderen als in
diesem Zulassungsschein beschriebenen Innenver
packungen - verwendet, muS nachweisbar sicherge
ste 11 t sein, daß, die zusammengesetzte Ve rpackung
mit den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie
die zugelassene Verpackungsbauart.

Die Ube rwachung de r Fe rtigung von Ve rpackungen
nach dieser Bauart muB .nach den "Technischen
Richtlinien für die Überwachung der Fertigung von
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter
(TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16. 1987. S. 562.
durchgeführt werden.

ZUlassungs-Nr. 9858/4CI

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung gefähr
licher Güter

'l Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen. daS alle Auflagen über die
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt be
kannt sind.

Rechtsgrundlagen
10 Sonstiges

Verordnung tiber die. innerstaatliche und
überschreitende Beförderung gefährlicher
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung
bahn - GGVE) vom 22.07.1985
(BGB!. I. S. 1560)

Antragsteller

grenz
Güter

Eisen-

10.1 Die Bauart entspricht den in

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RID)

dem Europäischen Ubereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der
Straße (ADR-Ubereinkommen)

DVG, Deutsche Verpackungsmittel GmbH
8505 Röthenbach (Pegnitz)

dem internationalen Ubereinkommen des Seever
kehrs (IMDG-Code)

633



(~)
den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN)
über die Beförderung gefährlicher GUter

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen
zur Beförderung gefährlicher Güter.

40/ XI 25/ S / .•... , .. , ...•. /0/ BAH
(Herstellungs-
jahr, nur die
beiden letzten
Ziffern)

- VTS

8 Auflagen über die VerwenduDg der Verpackung
10.2 Oer Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehalten.

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Hit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Material
forschung und -prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551)
veröffentlicht,

10.4 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittel
be lehrung bei.

4~50 "inden, 11 ,II.I~~I

8. I

3.2

Die nach der zugelassenen Bauart serlenmaßig ge
fertigten und enlsprech~nd Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen fur gefährlIche Gtit~r

verwendet werden. wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVSiGGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulassig sind.

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der
Verpackungsgruppe 1. 11 oder IrI verw~ndet

werden.

Bundesbahn-Zentralamt
H"inden (Westf)

Deutsche
Bundesbahn

8.3

8.4

8.5

Die Bruttom>isse des Versandsttickes darf 125 kg
nicht überschreiten.

Entfällt

Wird die zugelassene Verpackungs bauart als zusam
mengesetzte Verpackung - auch mit anderen als in
diesem Zulassungsschein beschriebenen Innenver
packungen - verwendet. muB nachweisbar sicherge
stellt sein, daß dle zusammengesetzte Verpackung
mit den Innenverpackungen p.benso wirksam ist wie
die zugelassene Verpackungsbauart.

Z U LAS S U N G S S C HEl N

Zulassungs-Nr. 9859/40

für die Bauart einer Verpackung zur B~förderung gefähr
licher Güter

Rechtsgrundlagen

8.6 Die Überwachung der Fertigung VOti Verpackungen
nach dieser Bauart muS nach den "Technischen
Richtlinien für die Überwachung der Fertigung von
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter
(TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16. 1937. S. 562.
durchgeführt werden.

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muS nachwe~s

bar sicherstellen. daB alle Auflagen über die
Verwendung der Verpackung demjenigen. der die
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt be
kannt sind.

SonstigesVerordnung über die innerstaatliche und
überschreitende Beförderung gefährlicher
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung
bahn - GGVE) vom 22.07,1985
lBGBl. !, S. 1560)

2 Antragsteller

grenz
Güter

Eisen-

10

10.1 Die Bauart entspricht den in

der Ordnung für die internationale
förderung gefährlicher Güter (RIO)

Eisenbahnbe-

4

4.1

4.2

5
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VTS. Gesellschaft für Verpackung,
Transport und Spedition
Hellmann & Harnischmacher GmbH u. Co. KG
4300 Essen 11

BenenDung der Bauart

Kiste aus Sperrholz als Außenverpackung und
Beutel aus Kunststoffgewebe als Innenverpackung

AnforderuD&en an die Bauart

Die Bauart muB den Baumustern entsprechen. die
gemäB Prüfbericht Nr. 2996/91 der Beratungs- und
Forschungsstelle für Versandvp.rpackung e. V. In
stitut für Export-Verpackung, 2050 Hamburg 30 vom
.J0,10.1991 einer Bauartprüfung nach dem Anhang V
der Anlage zur GGVE unterzogen worden sind.

Die Verpackung muB wie in dem unter Nr. 4.1 ge
nannten Prüfbericht beschr~eben verschlossen wer
den.

Zulassung

Oie unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach
Nr. 4 erfüllt werden. zugelassen.

Fertigung von Verpackungen

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen
serienmä81.g gefertigt werden. Der Hersteller muß
gewährleisten. da8 bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten
Anforderungen erfüllt sind.

Kennzeichnung

Oie nach der zugelassenen Bauart serienmä8ig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen:

dem Europäischen Übereinkommen über die Inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der
StraBe (AOR-Ubereinkommen)

dem internationalen Übereinkommen des Seever-
kehrs (IMOG-Code)

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN)
über die Beförderung gefährlicher Güter

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen
zur Beförderung gefährlicher Güter.

10.2 Oer Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehalten,

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Material
forschung und -prüfung, Berlin" (!SSN 0340-7551)
veröffentlicht.

10.4 Diesem Zulassungsscheln liegt eine Rechtsmittel
belehrung bei.

4950 "inden. 11.11.1991



8undesbahn-Zentralamt
"inden (lies t Cl

Deutsche
Bundesbahn

Die höchstzulässlge Ladung des flexiblen GroS
packmittels (IBCI darf i50 kg nIcht überschrei
ten.

ZULASSUHGSSCHI!I H

Zulassungs-Hr. 9860/13H2

für die Bauart eines flexiblen Großpackmittels <IBCI
zur Beforderung gefährlicher Güter

8.4 Die physlkallschen Eigenschaften (Masse. Korn
größe usw.) müssen den Eigenschaften der im Pruf
bericht gem. Nr. 4 genannten Prüffüllgüter ent
sprechen.

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller mu8 nachweIS
bar sicherstellen. daS alle Auflagen uber die
Verwendung der flexiblen GroBpackmittel ([BC)

demjenigen. der die fleXIblen Gro8packmittel
(rBC) fur Gefahrgut elnsetzt/befi.J.llt bekannt.
sind.

Rechtsgrundlagen

2

4

5

6

Verordnung über die innerstaat liehe und grenz
überschreitende Beforderung gefährlicher Güter
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisenbahn
- GGVE) vom 22.07.1985
(BGBI. 1. S. 1560). in der Neufassung vom
10. Juni 1991 (BGBI. I. S. 1225).

Antragsteller

w. Rosenlew GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
2808 Syke

Benennung der Bauart

Plexibles Großpackmittel (IBC)

Anforderungen an die Bauart

Die Bauart muS den Baumustern entsprechen, die
gemäß Prüfbericht Nr. 110 815 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Minden (Westfl vom 13.11.1991 einer
Bauartprüfung nach dem Anhang VI der Anlage zur
GGVE unterzogen worden sind.

Zulassung

Die unter Nr. ) beschriebene Bauart wird unter
der Voraussetzung~ daS die Anforderungen nach
Nr~ 4 erfüllt werden. zugelassen.

fertigung von flexiblen Großpackmitteln (IBC)

Nach der zugelassenen Bauart dürfen flexible
Gro8packmittel (IBC) serienmäSig gefertigt wer
den. Der Hersteller muS gewährleisten. daS bei
den serlenmä8lg geiertigten flexiblen GroSpack
mitteln (IBG) rtie für die Bauart festgelegten An
forderungen erfüllt SInd.

10 Sonstices

10. l DIe Bauart entsprIcht den in

der Ordnung fur dIe internationale Eisenbahnbe
forderung gefährlicher Güter (RIO)

dem Europäischen ÜbereInkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der
Straße (ADR-Ubereinkommen)

dem internationalen Vbereinkommen des Seeverkehrs
(IHOG-Codel

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN)

über die Beförderung gefährlicher Gütp.r

festgelegten Prufanforderungen tur Gro8packmittel
iIBC) zur Beförderung ~efährlicher Güter.

10.2 Der Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehalten.

10.) Dieser lulassungsschein wird im t1Amts- und Mi.t.
teilungsblatt der Bundesanstalt für Material
forschung und -prüfung. Berlin" (ISSN 0340-7,511
veröffentlicht.

10.4 Diesem Zulassungsschein liegt eine RechtsmIttel
belehrung bei.

4'SO "inden. 19.11.1991

Bis zur endgÜltigen Festlegung fertigungsüöer
wachende r Ma8nahmen is t das va r 1 iegende Qua 1i
tätssicherungsprogramm einzuhalten und die Proto
kolle über die regelmäßig durchgeführten Prü
fungen zur jederzeitigen Einsicht mindestens fünf
Jahre aufzubewahren.

Bundesbahn-Zentralamt
"inden (Westf)

Deutsche
Bundesbahn

Kennzeichnung Z U LAS S U " G S S C HEl "

Zulassungs-Kr. 9901/lA2

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung gefähr
licher Güter

] 8eneDDuDC der Bauart

/" ~ '.~

\ " i
~'- '

8

8. I

8.2

8.3

Die nach der z11gelassenen Bauart serienmäBig ge
fertigten fleXlblen IBC sind dauerhaft und gut
lesbar wie folgt zu kennzeichnen:

!3H2/Y/ .•••• ...•...•• /D/BAH 9860 - R/l5001750
(Herstellungs

datum nach
Rn 1605 (1) d)
der Anl. zur GGVE)

Auflagen über die Verwendung der flexiblen Gro'
packmittel (IBC)

Oie nach der zugelassenen Bauart serienma8ig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten flexiblen Großpackmittel (lBCI dürfen für ge
fahrliehe Güter verwendet werden. wenn für sie
nach den Vorschriften der GGVS/GGVE/GGVSee sol
che flexiblen Großpackmittel (IBC) zulässig
sind.

Die flexiblen Großpackmittel (IBC) dürfen für ge
fährliche Güter der Verpackungsgruppe II verwen
det werden.

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden.

2

4

RechtsgruDdlagen

Verordnung über die innerstaatliche und
überschreitende 8eforderung gefährlicher
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung
bahn - GGVE) vom 22.07.1985
(BGBl. I. S. 1560)

Ant.ragst.eller

EOI!LHOFF Poly technik GmbH & Co.
Heckenkamp 31
5B60 Iserlohn

Paß aus Stahl mit abnehmbarem Deckel

Passungsraum: 239 Liter

AnforderUDcen an die Bauart

grenz
Güter

Eisen-

Die Bauart muS den Baumustern entsprechen~ die
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gemäB Prüfbericht Nr. liD 730 Vgab 51 der
Bundesbahn-Versuchsanstal t Hinden (Westf) vom
11.10.1991 einer Bauartprüfung nach dem Anhang V
der Anlage zur GGVE unterzogen worden sind.

8undesbahn-Zp,.tTalamt
l'hnden (Westf)

Deutsche
Bundesbahn

S Zulassuß':

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter
der Voraussetzung~ daS die Anforderungen nach
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen.

Z U LAS S U N G S S eHE I N

Zulassungs-NT. ~~02/)H~

für die Bauart einer Verpackung zur Beirirderllng gefjhr
licher Güter

6 rerticuDC von Verpackuncen

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen
serienmä8ig gefertigt werden. Der Hersteller muS
~ewährleisten. daS bei den serien11lä8ig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten
Anforderungen erfüllt sind.

KeODzeic:hnUDC

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäSig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen:

2

Rechtsgrundlagen

Verordnung iib~( die innerstaatliche und
überschreitende Beförderung gefährlicher
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung
bahn - GGVEl vom 22.07.1985
(BGBI. I, S. 1560)

Antragsteller

grenz
Guter

Elsen-

lA2/X505/S/ /O/BAH 9901 - PT
(Herstellungs-
datum nach
Rn 1512 (I) e
der Anl. zur GGVE)

Papierverarbeitung Sachsa GmbH
Südstraße 4 - 6
3426 Wieda (Südharz)

Benennung der Bauart

8 Auflacen über die Verwendung der Verpackung Sack aus Kunststoffolie

8. I Die nach der zugelassenen Bauart serienmä8ig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind.

4 Anforderungen an die Bauart

Die Bauart muS den Baumustern entsprechen. die
gemäß Prüfbericht Nr. 110 631 Vgab gO der
Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden (Westf) vom
17.10.1991 einer 8auartprüfung nach dem Anhang V
der Anlage zur GGVE unterzogen worden sind.

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. Die Bruttohöchstmasse des Ver
sandstückes darf 505 kg nicht überschreiten.

Die Uberwachung der Fertigung von Verpackunten
nach dieser Bauart muS nach den "Technischen
Richtlinien für die Uberwachung der Fertigung von
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter
(TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16. 1987, S. 562,
durchgeführt werden.

6 Fertigung von VerpackuD~en

Nach der zugelassenen 8auart dürfen Verpackungen
serienmä8ig gefertigt werden. Der Hersteller muS
gewährleisten, daIJ bei den serienmä8ig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten
Anforderungen erfüllt sind.

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter
der Voraussetzung, daS dle Anforderungen nach
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen.

Zulassung5
für gefährliche Güter
TI oder 111 verwendet

Die Verpackungen dürfen
der Verpackungsgruppe I.
werden.

8.4

8.3

8.2

9 Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
kannt sind.

Kennzeichnung

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen:

10 SODstil:es

10.1 Die 8auart entspricht den in

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RIO)

5H4/Y51/S/ /O/8AH 9902 - Sa
(Herstellungs-
jahr. nur die
letzten beiden
Zif fe rn)

de~ internationalen Übereinkommen des Seever
kehrs (IHOG-Code)

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UNl
uber dle Beförderung gefährlicher Güter

dem Europäischen Ubereinkommen übe.r die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der
StraBe {ADR-Ubereinkommenl

festgelegten Prüfanforderungen für
zur Beförderung gefährlicher Güter.

Verpackungen

8

8.1

8.2

Anflacen über die Verwendune der VerpaCkUD&

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackunl:en dürfen für gefährliche Güter
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind.

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter
der Verpackungsgruppe II oder 111 verwendet
werden.

10.2 Der Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehalten.

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Haterial
forschung und -prüfung. Berlin" (ISSN 0340-7551)
veröffentlicht.

8.3

8,4

8.5

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. Die Bruttohöchstmasse des Ver
sandstückes darf SO,3 kg nicht überschreiten.

Entfällt

Ent fällt

10.4 Diesem Zulassungsschein
belehrung bei.

4950 MiDden, 24.10.19g1

liegt eine Rechtsmittel- 8.6

8.7

Die physikalischen Eigenschaften (Hasse. Korn
gröBe usw.l müssen den Eigenschaften der im Prüf
bericht gemäß Nr. 4 genannten Prüffüllgüter ent
sprechen.

Die Uberwachung der Fertigung von Verpackungen
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nach dieser Bauart muS nach den "teeKhischen
Richtlinien für die Uberwachuna der Fertigun& von
Verpackungen ~ur Beförderung gefährlicher Gtiter
(TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S, 562,
durchgeführt werden.

ZulassuDC

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart yird unter
der Voraussetzung. daS die Anforderungen nach
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen.

10

Der in NY. 2 genannte Antragsteller muS nachweis
bar sicherstellen, daS alle Auflagen tiber die
Verwendung der Verpackung demjenigen. der die
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/beflillt. be
kannt sind.

Sonstiges

(, Ferti~uDC von VerpackuDcen

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen
serienmälJig gefertigt uerden. Der Hersteller mulJ
gewährleisten, daS bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgel~&ten

Anforderungen erfüllt sind.

10.1 Die Bauart entspricht den in

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Gliter (RIO)

dem Europäischen übereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der
StraSe (AOR-Übereinkommen)

dem internationalen Ubereinkommen des Seever
kehrs (IMOG-Code)

den Rmpfehlungen der Vereinten Nationen (UN)
über die Befrirderung gefährlicher Güter

8

Kenozeichnuoc

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäSig
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen:

5H4/Y26/S/ ......••........ /D/BAM 990) - Sa
(Herstellungs-
jahr. nur die
letzten beiden
Ziffern)

Auflagen über die VerweoduDC der VerpackuDC

ge
gut

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Guter
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind.

festge legten Prüf anforderungen für Verpackungen
zur Beförderung gefährlicher Güter.

10.2 Der Widerruf dieser Zulassung bleibt varbehalten.

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Material
forschung und -prüfung. Berlin" (ISSN 0340-7551)
veröffentlicht.

8. I

8.2 Die Verpackungen dürfen
der Verpackungsgruppe I I
werden.

für gefährliche Güter
oder 111 verwendet

10.4 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittel
belehrung bel.

24.10.1991

(Egelkraut)

8.3

8,4

8.5

8.6

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. Die Bruttohöchstmasse des Ver
sandstückes darf 25.9 kg nicht überschreiten.

Entfällt

Entfällt

Die physikalischen Eigenschaften (Masse. Korn
gröSe usw.) müssen den Eigenschaften der im Prüf
bericht gemäS Nr. 4 genannten Prüfflillgüter ent
sprechen.

Bundesbahn-Zentralamt
Kinden (Wes t f)

Deutsche
Bundesbahn

8.7 Die überwachung der Fertigung von Verpackungen
nach dieser Bauart muß nach den "Technischen
Richtlinien für die Uberwachung der Fertigung von
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter
(TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16. 1987, S. 562.
durchgefÜhrt werden.

ZULASSUNGSSCHI!IS

Zulassungs-Sr. 9903/5H4

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung gefähr
licher Giiter

Rechtsgrundlagen

9 Der in Nr. 2 genannte Antragsteller mue nachweis
bar sicherstellen. daS alle Auflagen liber die
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
kannt sind.

10 Sonstiges

10.1 Die Bauart entspricht den in

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RIO)

3

Verordnung über die innerstaatliche und
überschreitende Beförderung gefährlicher
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung
bahn - GGVE) vom 22.07.1985
(BGB!, I. S. 1560)

Antragsteller

Papierverarbeitung Sachsa GmbH
Südstraße 4 - 6
3426 Wieda (Südharz)

Benennung der Bauart

Sack aus Kunststoffolie

grenz
Güter

Eisen-

dem Europäischen Ubereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der
StraSe (ADR-Ubereinkommen)

dem internationalen übereinkommen des Seever
kehrs (IMDG-Codel

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN)
über die Beförderung gefährlicher Güter

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen
Zur Beförderung gefährlicher Güter.

10.2 Der Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehalten.

4 Anforderungen an die Bauart

Die Bauart muS den Baumustern entsprechen, die
gemäß Prüfbericht Nr. 110 632 Vgab 90 der
Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden (Westf) vom
18.10.1991 einer Bauartprüfung nach dem Anhang V
der Anlage zur GGVE unterzogen worden sind.

10.3 Dieser Zulassungsschein wird 1m lIAmts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Material
forschung und -prlifung, Berlin" (ISSN 0)40-7551)
veröffentlicht.
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10.4 Diesem Zulassungsschein liel;t eine Rechtsmittel
belehrung bei.

4~50 Minden, 24.10.19~1

I)
(Egelkraut)

8.3

8.4

8.5

8.6

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritt.en werden. Die Bruttohöchstmasse des Ver
sandstückes darf 50.3 kg nicht überschreiten.

Entfällt

Entfällt

Die physikalischen Eigenschaften (Hasse, Korn
gröSe usw.) müssen den Eigenschaften der im Prüf
bericht gemäß Nr. 4 genannten Prüffüllgüter ent
sprechen.

8undesbahn-Zentralamt
Minden (liestf)

Deutsche
Bundesbahn

8.7 Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen
nach dieser Bauart muS nach den "Technischen
Richtlinien für die Überwachung der Fertigung von
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter
(TRV 001)" - Verkehrsblatt Keft 16. 1987. S. 562.
durchgeführt werden.

10.1 Die Bauart entspricht den in

Z U LAS S U N G S S C BEI N

Zulassungs-Kr. 9904/5K4

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung gefähr
licher Güter

10

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muS nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die
Verwendung der Verpackung demjenigen. der die
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt. be
kannt sind.

Sonsti&es

2

Rechtscrundla&en

Verordnung über die innerstaatliche und
überschreitende Beförderung gefährlicher
mit E~senbahnen (Gefahrgutverordnung
bahn - GGVE) vom 22.07.1985
(8GBl. I. S. 1560)

Antracsteller

Papierverarbeitung Sachsa GmbH
Südstraße 4 - 6
3426 Wieda (Südharz)

Benennune der Bauart

gren2
Güter

Eisen-

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RIO)

dem Europäischen Übereinkommen über dle inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der
Straße (ADR-Ubereinkommen)

dem internationalen Ubereinkommen des Seever
kehrs (IMDG-Code)

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN)
über die Beförderung gefährlicher Güter

festgelegten Prüf anforderungen für Verpackungen
zur Beförderung gefährlicher Güter.

Sack aus Kunststoffolie

4 Anforderungen an die Bauart

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die
gemäß Prüfbericht Nr. 110 633 Vgab 90 der
Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden (Westf) vom
21.10.1991 einer 8auartprüfung nach dem Anhang V
der Anlage 2ur GGVE unterzogen worden sind.

5 Zulassung

10.2 Der Widerraf dieser Zulassung bleibt vorbehalten.

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materlal
forschung und -prüfung. Berlin" (ISSN 0340-7551)
veröffentlicht. .

10.4 Diesem Zulassungssche1n liegt eine Rechtsmittel
belehrung bei.

4~50 Minden. 24.10.1991

6

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter
der Voraussetzung. daß die Anforderungen nach
Nr. 4 erfüllt werden. zugelassen.

rertigunc von VerpactuDcen

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen
serienmäßig gefertiet werden. Der Hersteller muS
gewährleisten, daß bei den serienllläßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten
Anforderungen erfüllt sind.

Kennzeichnunc

(Egelkraut)

Bundesbahn-lentralamt
Binden (lies t f)

Deutsche
Bundesbahn

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäSig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen:

5K4/Y51/S/ /D/BAM 9904 - Sa
(Kerstellungs-
jahr, nur die
letzten beiden
Ziff ern)

Z U LAS S U N G S S eH! I N

ZulassuDgs-Nr. 9905/5K4

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung gefähr
licher Güter

8 Auflagen über die Verwendung der VerpackuDg

8.1

8.2
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Oie nach der zugelassenen Bauart serienmäSig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter
verwendet werden. wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind.

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter
der Verpackungsgruppe II oder III verwendet
werden.

2

Rechtsgrundlaceu

Verordnung über die innerstaatliche und
überschreitende Beförderung gefährlicher
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung
bahn - GGVE) vom 22.07.1985
(BGBl. I. S. 1560)

Antragsteller

Papierverarbeitung Sachsa GmbH
Südstraße 4 - 6
3426 Wieda (Südharz)

grenz
Güter

Eisen-



3

4

5

6

Benennuas der Bauart

Sack aus Kunststoffolie

Anforderungen an die Bauart

Die Bauart muS den 8aumustern entsprechen. die
gemäß Prüfbericht Nr. 110 654 Vgab 90 der
Bundesbahn-Versuchsanstalt M.inden (West!) vom
18.10.1991 einer Bauartprüfung nach dem Anhang V
der Anlage zur GGVE unterzogen worden sind.

ZulassuDg

Die unter NT.) beschriebene Bauart wird unter
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach
NT. 4 erfüllt werden. zugelassen.

Fertigung von VerpackuDgen

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen
serienmaSig gefertigt werden. Der Hersteller muS
gewährleisten. daS bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten
Anforderungen erfüllt sind.

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen
2ur Beförderung gefährlicher Güter.

10.2 Der Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehalten.

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der 8und~sanstalt für Material
forschung und -prüfung. Berlin" (ISSN 0340-75S\)
veröffentlicht.

10.4 Diesem Zulassun&sschein liegt eine Rechtsmittel
be lehrung bei.

4~50 Kinden. 24.10.1991

(Egelkraut)

KennzeichnUDJ;

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäBig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen:

Bundesbahn-Zentralaat
!linden (Westf)

Deutsche
Bundesbahn

8

5H4IY26ISI 10IBAM 9905 - Sa
(Herstellungs-
jahr, nur die
letzten beiden
Ziffern)

Aufla~eD über die VerwenduD~ der VerpackuD~

Z U LAS S U N G S S C R E I H

Zulassungs-Nr. 9906!5M2

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung gefähr
licher Güter

für gefährliche Güter
11 oder 111 verwendet

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS!GGVE!GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind.

Oie Verpackungen dürfen
der Verpackungsgruppe
werden.

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. Die Bruttohöchstmasse des Ver
sandstückes darf 26 kg nicht überschreiten.

Entfällt

Entfäll t

Recbtsgrundlagen

Verordnung über die innerstaatliche und
überschreitende Beförderung gefährlicher
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung
bahn - GGVE) vom 22.07.1985
(BGB1. I. S. 1560)

Antragsteller

Papierverarbeitung Sachsa GmbH
Südstraße 4 - 6
3426 Wieda (Südharz)

Benennung der Bauart

Sack aus Papier. wasserbeständig

grenz
Güter

Eisen-

8.6 Die physikalischen Eigenschaften (Masse, Korn
größe usw.) müssen den Eigenschaften der im Prüf
bericht gemäß Nr. 4 genannten Prüffüllgüter ent
sprechen.

8.7 Die überwachung der Fertigung von Verpackungen
nach dieser Bauart muB nach den "Technischen
Richtlinien für die Uberwachung der Fertigung von
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter
(TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16. 1987. S. 562,
durchgeführt werden.

9 Der in Nr. 2 genannte Antragsteller mua nachweis
bar sicherstellen. daß alle Auflagen über die
Verwendung der Verpackung demjenigen. der die
Verpackung für Gefahrgut einsetzt!befüllt. be
kannt sind.

10 Sonst iges

10.1 Die Bauart entspricht den in

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
forderung gefährlicher Güter (RIO)

dem Europäischen Übereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der
StraBe (AOR-Ubereinkommen)

dem internationalen Übereinkommen des Seever
kehrs (IMOG-Code)

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN)
über die Beforderung gefährlicher Güter

4

s

6

Anforderungen an die Bauart

Die Bauart mu8 den Baumustern entsprechen, die
gemäß Prüfbericht Nr. 110 630 Vgab 90 der
Bundesbahn-Versuchsanstalt Hinden (Westf) vom
17.10.1991 einer Bauartprüfung nach dem Anhang V
der Anlage zur GGVE unterzogen worden sind.

ZulassuD&

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter
der Voraussetzung. daß die Anforderungen nach
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen.

FerticuDC von VerpackunceD

~ach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen
serienmä8ig gefertigt werden. Der Herstellp.r muS
gewährleisten. daS bei den serienmaSig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten
Anforderungen erfüllt sind.

Kennzeichnung

Die nach der zugelassenen Bauart serienmä8ig ~e

fertigten Verpackung~n sind rlauerhaft und ~ut.

sichtbar wie folgt zu k~nnzeichnen:

5M2IY51!S! 10IBAM 9906 - Sa
(Herstellungs-
jahr, nur die
letzten beiden
Ziffern)
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Z U LAS S U N G S S C R EIN

8

8.1

Auflagen über die Verwendung der Verpackung

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind.

Bundesbahn-Zentral amt
Hinden (llestf)

Deutsche
Bundesbahn

8.4 Entfällt

Entfällt

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. Die ßruttohöchstmasse des Ver
sandstückes darf 50,5 kg nlcht überschreiten.

Die physikalischen Eigenschaften (Masse. Korn
größe usw.) müssen den Eigenschaften der im Prüf
bericht gemäß Nr. 4 genannten Prüfftillgtiter ent
sprechen.

grenz
Güter

Eisen-

9907/5H4Zulassungs-Nr.

Antragsteller

Rechtsgrundlagen

Verordnung über die innerstaatliche und
überschreitende Beförderung gefährlicher
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung
bahn - GGVE) vom 22.07.1985
(BGBI. I, S. 1560)

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung gefähr
licher Güter

für gefährliche Güter
oder 111 verwendet

Die Verpackungen dürfen
der Verpackungsgruppe 11
werden.

3.2

8. J

8.6

8.5

8.7 Die überwachung der fertigung von Verpackungen
nach dieser Bauart muß nach den "Technischen
Richtlinien für die überwachung der Fertigung von
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter
lTRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16. 1987, S. 562.
durchgeführt werden.

3

Herkules Verpackungswerke GmhH. Werk NATRONAG
Wolfenbütteler Straße 42
3380 Goslar 1

Benennung der Bauart

Sack aus Kunststoffolie
9 Der in Nr. 2 genannte Antragsteller mue nachweis

bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befällt, be
kannt s1nd.

10 Sonstiges

4 Anforderungen an die Bauart

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die
gemäß Prüfbericht Nr. 110 806 Vgab 90 der
Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden (Westf) vom
24.10.1991 einer Bauartprüfung nach dem Anhang V
der Anlage zur GGVE unterzogen worden sind.

10.1 Ole Bauart entsprlcht den in
5 Zulassung

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter lRIO)

dem Europäischen Übereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der
Straße lAOR-Übereinkommen) 6

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird
der Voraussetzung, daß die Anforderungen
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen.

'erti~un~ von Verpackungen

unter
nach

dp.m internationalen Übereinkommen des Seever
kehrs lIMDG-Code)

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN)
über die Beförderung gefährlicher Güter

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muS
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten
Anforderungen erfüllt sind.

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen
zur Beförderung gefährlicher Güter.

10.2 Der Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehalten.

Kennzeichnung

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut
sichtbar ~ie folgt zu kennzeichnen:

10. J Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bunde"sanstalt tür Material
forschung und -prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551)
vp.röffentlicht.

SH4/Y26/S/ .........•..•... /D/BAM 9907 - Herk.
(Herstellungs-
jahr, nur die
letzten heiden
Ziffern)

10.4 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittel
belehrung bei.

8 Auflagen über die VerwendußC der Verpackung

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind.

4950 Hinden, 24.10.1991

(Egelkraut)

8.1

8.2 Die Verpackungen dürfen
de r Ve rpackungsgruppe II
werden.

für gefährliche Güter
oder 111 verwendet

8.3 Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. Die Bruttohöchstmasse qes Ver
sandstückes darf 25,4 kg nicht überschreiten.

8.4 Entfällt

8.5 Entfällt

8.6 Die phYSIkalischen Eigenschaften (Masse. Korn
grö~e usw.) müssen den Eigenschaften der im Prüf
bericht gemäß Nr. 4 genannten Prüffüllgüter ent
sprechen.
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8.7 Die Uberwachung der Fl!rti&unlt Iroh oie rjlacllUhsell 5
nach dieser Bauart mu6 nach den "'hchl\1schen
Richtlinien für die lJberwachung der Fertigun& von
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter
(TRV 001) " - Verkehrsblatt Heft 16. 19B7. S. 562.
durchgeführt werden.

6
9 Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis-

bar sicherstellen. daß alle Auflagen über die
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt. be-
kannt sind.

ZulassuDC

Die unter Nr. ) beschriebene Bauart wird unter
der Voraussetzung, daS die Anforderungen nach
Nr. 4 erfüllt werden'. zugelassen.

FerticuDC von VerpackuDcen

Nach der zugelassenen Bauart durfen Verpackungen
serienmäBig gefertigt werden. Der Hersteller muS
gewährleisten, daS bei den serienmäSig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgele&ten
Anforderungen erfüllt sind.

10 SODstiges

10. I Die Bauart entspricht den in

der Ordnung für die internationale Eisp.nbahnbe
förderung gefährlicher GUter (RIO)

Kennzeichnung

Die nach der zugelassenen Bauart serienmaSig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen:

dem Eu ropäischen Ube re inkommen übe r die inte r
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der
Straße (AOR-lJbereinkommen)

dem internationalen Ubereinkommen des Seever
kehrs (IHDG-Code)

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN)
über die Beförderung gefährlicher Güter

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen
zur Beförderung gefährlicher Güter.

8

8.1

lAI/X/350/ .........•.•. /D/BAH 9909 - GOH
(Herstellungs-
jahr, nur die
letzten beiden
Ziffern)

Auflagen über die Verwendung der Verpackung

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäBig ge
fertigten und entsprechend NT. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun-
gen zulässig sind. ~

Der Gesamtüberdruck (d. h. Dampfdruck des Füllgu
tes und Partialdruck von Luft oder sonstigen
inerten Gasen, vermindert um 100 kPa) bei 55 °c
darf 233 kPa nicht überschreiten.

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden.
Die Dichts der Füllgüter darf
1.20 g/cm 3 (Verpackungsgruppe I) bZIi.
1,80 g/cm 3 (Verpackungsgruppe 11) bzw.
2.70 g/cm (Verpackungsgruppe 111)
nicht überschreiten.

10.2 Der Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehalten.

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und i'tit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Haterial
forschung und -prüfung. Berlin" (ISSN 0340-7551)
veröffentlicht.

10.4 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittel
belehrung bei.

8.2

8.3

8.4

Oie Verpackungen dürfen
der Verpackungsgruppe I,
werden.

für gefäbrliche Güter
II oder 111 verwendet

" : .~.·.l!~mlrt)

Bundesbahn-Zentralamt
Minden (lies t f)

Deutsche
Bundesbahn

8.5 Die Übe rwachung de r Fe rt igung von Ve rpackungen
nach dieser Bauart muB nach den "Technischen
Richtlinien für die Uberwachung der Fertigung von
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter
(TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16. 1987. S. 562,
durchgeführt werden.

Z U LAS S U H G S S C HEl H

Zulassungs-Hr. 9909/1Al

fur dle Bauart einer Verpackung zur B~förderung gefähr
licher Güter

Rechtsgrundlagen

9 Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
kannt sind.

10 Sonstiges

10.1 Die Bauart entspricht den in

der Ordnung fÜf dle lnternatlonalp. Eisenbahnbp.
förderung gefährlicher Güter (RIO)

4

Verordnung über die innerstaatliche und
überschreitende Beförderung gefährlicher
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung
bahn - GGVE) vom 22.07.1985
(BGBl. I, S. 1560)

Antragsteller

Gottlieb Duttenhöfer GmbH u. Co. KG
Bahnhofstraße 100
6733 Haß loch

Benennung der Bauart

FaB aus Stahl mit nichtabnehmbarem Deckel

Fassungsraum: 13 Liter

Anforderungen an die Bauart

grenz
Güter

Eisen-

dem Europäischen Ubereinkommen über die inter
nationale Beförderung gp.fährlicher Güt.er auf der
StraBe (AOR-Ubereinkommen)

dem internationalen Ubereinkommen des Seever
kehrs (IHDG-Code)

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN)
über die Beförderung gefährlicher Güter

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen
zur Beförderung gefährlicher Güter.

10.2 Der Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehalten.

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Arnts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für ~aterial

forschung und -prÜfung. Berl,n" (ISSN 0340-7551)
veröffentlicht.

4950 Minden. 11.11.1991 u
Die Bauart muB den Baumustern entsprechen, die
gemäß Prüfbericht Nr. 110 814 Vgab 50 der
Bundesbahn-Versuchsanstalt Hinden (Westf) vom
05.11.1991 einer Bauart prüfung nach dem Anhang V
der Anlage zur GGVE unterzogen worden sind.

10.4 Diesem Zulassungsschein
belehrung bei.

liegt eine Rechtsmittel-
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Bisher erschienene
Forschungsberichte der BAM

Nr.1/1968
Forschunng und Enlwlcklung In derBunde..nstalt IUr
lo;aterlalprUlung (BAM)
Rechenschaltsbericht 'ür den Bundesminister lür Bil
dung und Wissenschaft

Nr. 211970 (vergrillen)
G.Andreae
Zum Problem des FeuchUgkeltsschutzes von Deh
nungsmeOstrellan und HalbleItergebern

Nr.311970
J. Ziebs
Ober das mechanische Verhalten von AluminIum
Stahl-Frelleltungssellen als BelsplellUrVerbundbau
teile

Nr. 4/1970 (vergrillen)
A. Burmesler
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Nr.5/1971
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werken

Nr.6/197t
P Schneider
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lultschallschutzes von Bauelementen bel unter
schiedlichen Einbaubedingungen

Nr.711971
H.-J. Pelrowitz
Chromatographla und chemische KonstltuUon - Un
tersuchungen über den ElnlluO der Struktur organi
scher Varblndungen aul das Verhalten beI der OUnn
schicht-Chromatographie

Nr.8/1971
H.Yeilh
Zum Spannungs-Drehungs-Verhalten von Baustih
len bel Wechselbeanspruchung

Nr.9/1971
K.-H. Möller
Untersuchung Uber die sichernde Wirkung poröser
Ma..en in Acetylenllaschen

Nr.10/1972
D. Aurich, E. Martin
Untersuchungen Uber die Korngrö8enbestlmmung
mit Ultraachall zur entwicklung einerfürdie Praxis ge
eigneten zerstörungsfreien MeOmethode

Nr.1111972
H.-J. Krause
Baltrag zur Kenntnis der SchnlUrlelenblldung und
Schniltgütawerte beim Brennschneiden

Nr.12/1972
H. Feuerberg
OberVerlInderungen von Nylon-6-Fasern beim Textu
rleren

Nr.13/1972
K.-H. Habig, K. Kirschke, W-W. Maennig, H. Tischer
Festk6rpergleltrelbung und YerschlelO von Eisen, Ko
balt, Kupler, Silber, Magnesium und Aluminium In ei
nem Sauerstofl-SUckstolt-Gemlsch zwischen 760
und 2 .10-1Torr

Nr.1411972
E. Fischer
Untersuchungen zur AmplItudenabhängigkeIt der
Ultraschalldllmplung In Metallen bel 20 kHz

Nr.15/1972
H. Pohl
Studie und Probleme der chemischen Edelmetall
Analyse

Nr.16/1972
E. Knublauch
Ober Auslührung und Assagelählgkeit des Norm
brandyersuches nach OIN 4102, Blalt 2, Im Hinblick
auf die Nachbildung natürlicher Schadensleuer

Nr.17/1972
p. Reimers
Aktlvlarungsanalyse mit schnellen Neutronen, Pho
tonen und geladenen Teilchen

Nr.18/1973
W. Struck
Das Sprödbruchverhalten des Baustahles R St37-2 N
In geschwelOten Konstruktionen, dargestellt mltHllle
der Methode des Temperalurverglelches

Nr.1911973
K. Kallanke, H. Czichos
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Die Bestimmung von Grenzllllchentemperaturen bei
trlbologlschen Vorgingen

Nr.20/1973
R. Rudolphi
Brandrlslko elektrischer leitungen und Installationen
InWllnden

Nr.21/1973
D. Klallke. W. Maennig
Die kontinuumsmechanlsche Erfassung des zeitli
chen Ablaufs der elasUsch-plastlschen Dehnungen
bel der Zerrütung

Nr.22/1973
R. Rudolphi, E. Knublauch
Untersuchungen lür ein Prütverfahren zur Bemes
sung der Brandschutzbekleidung von Stahlstützen

Nr.23/1973
W Ruske
Reichs- und preuOlsche landesanstalten in Berlln
Ihre Entstehung und entwicklung a's auBerunlversl
tlre Forschungsanstalten und Berstungsorgane der
politischen Instanzen

Nr.24/1973
J. Stanke, E. Klement, R. Rudolphi
Das Brandyerhalten von HolzstUtzen unter Druck
beanspruchung

Nr.25/1973
E. Knublauch
Ober das Brandgeschehen vor der Fassade eines
brennenden Geblludes unter besonderer Berückslch
tlgung der Feuerbeanspruchung von AuBenstützen

Nr.26/1974
P. Jost. P. Reimers, P. Weise
Der Elektronen-linearbeschleuniger der BAM - Ei
genschaften und erste Anwendungen

Nr.27/1974
H. Wüstenberg
Untersuchungen zum Schallfeld von Winkelprüfköp
fen lür die Materlalprülung ml Ultraschall

Nr.28/1974
H. Heinrich
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Rechtliche Grundlagen für die Tätigkeit der Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM)

Erlaß des Bundesministers für Wirtschaft über die Bundesanstalt für Materialprüfung (BAM)* vom 1. September 1964
(Auszug aus: Bundesanzeiger Nr. 162 vom 2. 9. 1964, S. 1)

§ 1 Zweck

Die Bundesanstalt für Materialprüfung soll die Entwicklung der deutschen Wirtschaft
fördern, indem sie Bundesaufgaben nach den §§ 2 bis 6 und Aufgaben im Lande
Berlin nach § 7 erfüllt.

§ 2 Aufgabe

(1) Die Bundesanstalt hat die Aufgabe, Werkstoff- und Materialforschung
entsprechend ihrer Zweckbestimmung zu betreiben und die Materialprüfung sowie
die chemische Sicherheitstechnik stetig weiterzuentwickeln.

(2) Ihre Forschung ist nicht an die Person gebunden. Jedes Ergebnis ihrer Arbeit soll
auf der Erkenntnis aller von ihr gepflegten, fachlich beteiligten Wissensgebiete
beruhen.

(3) Die Ergebnisse ihrer und fremder wissenschaftlicher Arbeiten hat die
Bundesanstalt zu sammeln, zu ordnen und der Allgemeinheitzugänglich und nutzbar
zu machen.

§ 4 Aufgaben innerhalb der Verwaltung

(1) Die Bundesanstalt berät die Bundesministerien.

(2) Sie führt die Aufgaben durch, die ihr vom Bundesminister für Wirtschaft oder im
Einvernehmen mit ihm von anderen Bundesministern übertragen werden.

(3) Ersuchen von Verwaltungsbehörden und von Gerichten soll sie in den Grenzen
ihrer Aufgaben entsprechen.

§ 5 Aufträge

eie Bundesanstalt übernimmt Aufträge aus der Wirtschaft oder von Einrichtungen
der Verbraucher und der Verbraucherberatung, soweit sie die Voraussetzungen der
§§ 2 und 3 erfüllen. Sie kann Aufträge ablehnen, deren Ausführung nach ihrer
Auffassung keine wissenschaftlich wertvollen Erkenntnisse erwarten läßt oder deren
Ergebnisse wedervolkswirtschaftlich noch für die Schaden- und Unfallverhütung von
Belang smd.

§ 6 Zusammenarbeit

(1) Zur Erfullung ihrer Aufgaben hält die Bundesanstalt Verbindung zum
BundesminIster fur Wirtschaft und wirkt mit in den technischen Ausschüssen der

Bundesministerien, dem Deutschen Normenausschuß (DNA) ", der Internationalen
Normenorganisation (ISO) und anderen nationalen, internationalen oder suprana
tionalen Stellen, die für die gesamtwirtschaftliche Entwicklung von Bedeutung sind.

(2) Sie hält fernerVerbindung zu denwissenschaftlichen Hochschulen und Instituten,
den staatlichen Materialprüfämtern und den Verbänden für Materialprüfung.

§ 7 Aufgaben im Land Berlin

Für das Gebiet des Landes Berlin hat die Bundesanstalt die Aufgaben eines
staatlichen Materialprüfungsamtes.

§ 8 GebOhren

Die Bundesanstalt erhebt für die Bearbeitung von Aufträgen Gebühren nach einer
Gebührenordnung, welche der Zustimmung des Bundesministers für Wirtschaft
bedarf.

§ 9 Leitung und Vertretung

(1) Die Bundesanstalt wird vom Präsidenten und im Falle seiner Verhinderung von
dem Vizepräsidenten geleitet. Der Präsident bestimmt die Arbeitsprogramme.

(2) Der Präsident - und im Falle seiner Verhinderung der Vizepräsident - vertritt die
Bundesrepublik Deutschland gerichtlich und außergeriChtlich in allen Angelegenhei
ten, welche die Bundesanstalt betreffen.

§ 12 Inkrafttreten

Dieser Erlaß tritt am 1. September 1964 in Kraft; gleichzeitig treten der Erlaß vom
20. August 1954 (Bundesanzeiger Nr. 165 vom 28. August 1954, BWM BI 1954 S. 367)
und die zu seiner Änderung ergangenen Erlasse vom 10. Februar 1956 (Bundesanzei
ger Nr. 36 vom 21. Februar 1956, BWM BI 1956 S. 114) und vom 6. November 1962
(Bundesanzeiger Nr. 220 vom 20. November 1962, BWM BI 1962 S. 241) außer Kraft.

Bonn, den 1. September 1964
Z 4 - 44 0219-

Der Bundesminister für Wirtschaft Schmücker

• Seit 1. 1. 1987 Bundesanstalt für MaterIalforschung und -prüfung (SAM)

•• Seit 1. 7. 1975 OIN Deutsches lnslitul fur Normung e. V.

Gesetz zu dem Europäischen Ubereinkommen vom 30. September 1957
über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße (ADR) vom 18. August 1969
(Auszug aus: Bundesgesetzblatt 1969, Teil 11, S, 1489)

Artikel 1

Dem m Genf am 13 Dezember 1957 von der Bundesrepublik Deutschland
unterzeichneten Europaischen Übereinkommen vom 30, September 1957 über die
mterna\lonale Beforderung gefährlicher Güter auf der Straße (ADR) einschließlich
der Anlagen m Ihrer am 29. Juli 1968 geanderten Fassung wird zugestimmt. Das
Uberelnkommen Wird nachstehend. die Anlagen A und B werden in einem
Anlagenband veroffentllcht.

Artikel 4

i) Zustandlg fur die Ausfuhrung des Ubereinkommens sind

3. die Bundesanstalt für Materialprüfung für die Zulassung der Bauart von
Verpackungen und für die Genehmigung der Beförderung ohne Schutzbehälter;

Das vorstehende Gesetz wird hiermit verkündet.

Bonn, den 18, August 1969

Der Bundespräsident Heinemann

Der Bundeskanzler Kiesinger

Für den Bundesminister für Verkehr

Der Bundesminister für das Post- und Fernmeldewesen Dollinger

Der Bundesminister des Auswärtigen Brandt

Gesetz über explosionsgefährliche Stoffe vom 17. April 1986 (BGB!.I, S. 577), geändert durch das Dritte Rechtsbereinigungsgesetz vom

28. Juni 1990 (BGB!.I, S. 1221)

Abschnitt IX
Bundesanstalt 10r Malerfallorschung und -prüfung

§ 44 RechIssteIlung der Bundesanstalt
(1) Die Bundesanstalt ist eine bundesunmittelbare, nicht rechtsfähige Anstalt des
öffentlichen Rechts im Geschäftsbereich des Bundesministers für Wirtschaft; sie ist
eine Bundesoberbehörde,

§ 45 AUlgaben der Bundesanstalt
Die Bundesanstalt ist zuständig für
1. die Durchführung und Auswertung physikalischer und chemischer Prüfungen von

Stoffen und Konstruktionen,
2. die Werkstoff- und Materialforschung entsprechend der Zweckbestimmung der

Bundesanstalt. die Weiterentwicklung der Materialprüfung sowie der chemischen
Sicherheitstechnik,

3, die Durchführung der ihr durch dieses Gesetz zugewiesenen Aufgaben,

Artikel 4
Inkraftrelen

Dieses Gesetz tritt am 1, Januar 1987 in Kraft. Artikel 1Nr, 6, 7 und 11 treten abweichend
von Satz 1 am Tage nach der Verkündigung in Kraft.

Waffengesetz vom 19. September 1972, zuletzt geändert durch das Zweite Gesetz zur Änderung des Waffengesetzes vom
14. Juli 1980
(Auszug aus: Bundesgesetzblatt 1980, Teil I, S. 956)

§ 23 Zulassung yon pyrotechnischer Munition

(1) Pyrotechnische Munition einschließlich der mit Ihr fest verbundenen
Antriebsvorrichtung darf nur eingeführt, sonst in den Geltungsbereich dieses
Gesetzes verbracht oder gewerbsmäßig hergestellt werden, wenn sie ihrer
Beschaffenheit, Zusammensetzung und Bezeichnung nach von der Bundesanstalt
für Materialprüfung zugelassen isl.

(2) Die Zulassung ist zu versagen,
1. soweit der Schutz von Leben, Gesundheit oder Sachgütern des Benutzers oder

Dritter bei bestimmungsgemäßer Verwendung nicht gewährleistet ist,
2. wenn die Munition den Anforderungen an dieZusammensetzung, Beschaffenheit,

Maße, den höchstzulässigen normalen oder überhöhten Gebrauchsgasdruck und
die Bezeichnung (§ 26 Abs. 1) nicht entspricht,

3. soweit die Munition in ihrer Wirkungsweise, Brauchbarkeit und Beständigkeit dem
jeweiligen Stand der Technik nicht entspricht.

Änderung des Namens der Bundesanstalt für Materialprüfung (BAM):
Bundesanzeiger Nr, 122 vom 09.07.1986, S. 8733

(3) Absatz 1 ist nicht anzuwenden auf pyrotechnische Munition, die für die
Bundeswehr, den Bundesgrenzschutz, die Bundeszollverwaltung oder die Polizeien
der Länder hergestellt und ihnen überlassen wird.

(4) Die Bundesanstalt für Materialprüfung kann im Einzelfall Ausnahmen von dem
Erfordernis der Zulassung nach Absatz 1 bewilligen, wenn öffentliche Interessen
nicht entgegenstehen, insbesondere wenn die in Absatz 1 bezeichneten
Gegenstande zur Ausfuhr oder zum sonstigen Verbringen aus dem Geltungsbereich
dieses Gesetzes bestimmt sind,

(5) § 21 Abs. 5 Ist entsprechend anzuwenden

Bonn, den 14. Juli 1980

Der Bundespräsident Carstens

Der Bundeskanzler Schmidt

Der Bundesminister des Innern Baum
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